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Einleitung 

Biologische Invasionen infolge menschlicher Aktivitäten, wie Handel, Transport und Verkehr, gelten 

weltweit als zweitwichtigste Ursache für den Verlust biologischer Vielfalt. Das Gefährdungspotential 

wächst mit der fortschreitenden Globalisierung der Märkte und der Zunahme des weltweiten Handels 

und Warenaustauschs sowie des Fernreiseverkehrs. In der Konvention zur Erhaltung der biologischen 

Vielfalt von 19921 verpflichten sich deshalb die Vertragsstaaten, zu denen auch Deutschland gehört, 

die Einbringung von invasiven gebietsfremden Arten (Invasive Alien Species, IAS) zu verhindern, sie 

zu kontrollieren oder zu beseitigen (Artikel 8 h CBD) sowie eine nationale Strategie und Aktionspläne 

zu entwickeln und umzusetzen (5. VSK der CBD, Beschluß V/8 (6)). Unter dem Dach der Berner Kon-

vention ist eine Europäische Strategie entwickelt worden, die den Mitgliedstaaten Empfehlungen für 

Konzeption und Umsetzung ihrer nationalen Strategien gibt. 

Vor diesem Hintergrund hat das BMU durch das BfN Grundlagen für eine Nationale Strategie gegen 

invasive gebietsfremde Arten erarbeiten lassen. Eine interdisziplinäre Projektgruppe der Georg-

August-Universität Göttingen, Forschungsstelle Naturschutzpolitik2, hat von Mai 2003 bis Juli 2004 die 

politischen, rechtlichen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen analysiert. Das Pro-

jektteam wurde von einer ebenfalls interdisziplinären Expertengruppe begleitet, die zu drei Sitzungen 

in Göttingen zusammengekommen ist. Erarbeitet wurden Übersichten zu den Verbreitungswegen 

gebietsfremder Arten nach Deutschland und zu Aufwand-Nutzen-Abschätzungen als Grundlage für 

Entscheidungen über die Bekämpfung invasiver Arten. Die relevanten nationalen und internationalen 

rechtlichen Regelungen wurden zusammengestellt und analysiert, einzelne Instrumente wie die Ge-

nehmigungspflicht der Einfuhr von Arten, Risikoanalysen, Vorwarn- und Ausschlusslisten, Besitz- und 

Vermarktungsverbote, Grenzkontrollen und Haftungsregelungen bei Schadensfällen wurden einer 

politisch-rechtlichen Bewertung unterzogen. Zusätzlich wurden internationale Aktivitäten und Strate-

gien ausgewählter Länder sowie Konzepte für eine zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit berück-

sichtigt. Diese Grundlagen sind im Teil C des Berichts zusammengefasst. Darauf aufbauend wurden 

die relevanten Sektoren einer handlungsorientierten Analyse unterzogen (Teil B). In deren Mittelpunkt 

stehen die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die betroffenen Akteure, ihre 

Zuständigkeiten, Kompetenzen, Kooperationen und Interessen in Bezug auf invasive gebietsfremde 

Arten. Auf der Grundlage der Bewertung des Handlungsbedarfs werden Optionen für die Zusammen-

führung der zersplitterten Kompetenzen aufgezeigt und Empfehlungen für eine politische Strategie 

abgeleitet, die nachfolgend im Teil A dargestellt werden.  

 

 

                                                      
1  Convention on Biological Diversity (CBD) vom 5.6.1992, in Kraft seit 29.12.1993, 

http://www.biodiv.org/convention/articles.asp, deutsche Fassung s. BGBl. 1993 II S. 1741. 
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2  Unter Beteiligung der Einrichtungen: Zentrum für Naturschutz, Institut für Forstpolitik und Naturschutz, Institut 

für Völkerrecht, Lehrstuhl für Agrarökonomie. 
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A. Strategieempfehlungen 
 

Eine politische Strategie muss zunächst die Problemlage bewerten und das langfristige Ziel festlegen 

(I). Wenn geklärt ist, was politisch gewollt wird, müssen Entscheidungen darüber getroffen werden, 

wer was wann wie zu tun hat. Die Strategieempfehlungen geben dafür Anhaltspunkte. Übergeordnete 

Gesichtspunkte der politischen Steuerung sind die Fragen nach der Steuerungsinstanz und den Steu-

erungsbedingungen aufgrund der Besonderheiten des Politikfeldes. Unter Berücksichtigung internati-

onaler und europäischer Strategieempfehlungen werden Optionen der Organisationssteuerung für 

Deutschland sowie die konkreten sektoralen Steuerungsanforderungen erörtert und Empfehlungen 

dazu gegeben (II). Zu einzelnen Handlungsfeldern, die das komplexe Politikfeld bestimmen, werden 

jeweils auf der Grundlage einer Problembeschreibung strategische Optionen empfohlen (III). Der Stra-

tegieentwurf enthält damit zum einen Vorschläge für die Inhalte der nationalen Strategie, betreffend 

die Rechtslage, die Kompetenzverteilung, Kooperationen und Maßnahmen. Zum anderen werden 

Empfehlungen für den Prozess der Strategieentwicklung gegeben. Die prozessbezogenen Aspekte 

sind von den Inhalten der Strategie zu unterscheiden und werden gesondert dargestellt (IV). 

 

I. Problemlage in Deutschland 

Gegenstand der Strategie sind Arten, die als „gebietsfremd“ (alien) gelten, weil sie durch menschli-

chen Einfluss außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes gelangt sind. In Deutschland trifft dies 

seit Beginn der Neuzeit auf ca. 12.000 Pflanzen- (Neophyten) und ca. 1.123 Tierarten (Neozoen) zu, 

von denen sich aber nur etwa 363 Pflanzen- und 262 Tierarten etablieren konnten. Diese etablierten 

Arten stellen heute einen beachtlichen Anteil unserer Flora und Fauna dar, viele von ihnen gehören 

sogar zu den am häufigsten vorkommenden in Deutschland. Im Gegensatz zu anderen Weltregionen, 

insbesondere den klassischen Einwanderungsländern und Gebieten mit Insellagen, verursachen die 

Neobiota bei uns überwiegend keine Schäden. Insbesondere wurde bisher noch keine Art durch „A-

liens“ ausgerottet, vielmehr erhöhen diese die Artenvielfalt bei uns und sind darüber hinaus wirtschaft-

lich oder aus Liebhabergründen von Interesse. Einige Arten verursachen jedoch zum Teil massive 

Probleme: von ca. 30 Neophyten und etwa ebenso vielen Neozoen (die Hälfte davon sind Insekten) ist 

bekannt, dass sie invasiv geworden sind und die biologische Vielfalt gefährden. Bei ihnen besteht die 

Gefahr, dass sie einheimische Arten verdrängen, Krankheiten übertragen, ökologische Kreisläufe und 

sogar das Landschaftsbild verändern oder durch Einkreuzen von Genen heimische Arten „unterwan-

dern“, wobei solche Entwicklungen meistens erst dann eintreten, wenn anthropogene Veränderungen 

den Boden dafür bereitet haben. Zusätzlich zu den ökologischen können auch beachtliche wirtschaftli-

che Schäden eintreten, etwa durch Nutzungsbeeinträchtigungen von Wasser- und Landflächen, Ern-

teausfälle und erhöhten Pestizideinsatz in Land- und Forstwirtschaft sowie erhöhte Kosten für die 

Instandhaltung von Wasser-, Strassen- und Schienenwegen. Einige verursachen außerdem zum Teil 
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schwere gesundheitliche Schäden durch Inhaltsstoffe, die zu Verbrennungen oder Allergien führen, 

wie dies bei der Herkulesstaude der Fall ist.  

Gebietsfremde Arten sind Gegenstand unterschiedlicher Interessen. Die Gründe, weshalb sie einge-

führt werden, sind vielfältig, so dass sich viele relevante Handlungsfelder ergeben. So können Arten 

unbeabsichtigt oder absichtlich durch den Menschen eingebracht werden. Etwa die Hälfte der in 

Deutschland etablierten Neophyten und von den etablierten Neozoen drei Prozent der Wirbeltierarten 

und über 80 % der Wirbellosenarten kamen als blinde Passagiere mit Tier-, Pflanzen- und Warenim-

porten, durch Transportmittel und Verkehrswege zulande, zuwasser oder in der Luft. Absichtlich wur-

den Neophyten vor allem als Zierpflanzen für Gärten und Parkanlagen eingebracht (ca. 30 %), aber 

auch als Nutzpflanzen für land- und vor allem forstwirtschaftliche Zwecke (20 %). Neozoen sind als 

Nutztiere bedeutsam für Jagd, Fischerei und Pelztierzucht, aber auch zur biologischen Schädlingsbe-

kämpfung. Etwa 17 % der Wirbellosenarten und 47 % der etablierten Wirbeltierarten wurde absichtlich 

ausgesetzt, rund 50 % der Wirbeltierarten sind Gefangenschaftsflüchtlinge. Die Ersteinführung von 

Arten führt ganz überwiegend noch nicht zu ihrer Ausbreitung. Diese tritt in der Regel erst dann ein, 

wenn sie wiederholt, sekundär von Menschen ausgebracht wird und Populationen aufgebaut werden. 

Menschliches Handeln ist somit hauptursächlich dafür, dass Pflanzen und Tiere invasiv werden. Damit 

sind zugleich Ansatzpunkte für politisches Handeln gegeben. 

Die Vielfalt der Handlungsfelder spiegelt sich politisch darin wieder, dass unterschiedliche Sektoren 

und alle politisch-administrativen Ebenen betroffen sind. Das horizontal (sektorbezogen) und vertikal 

(Bund, Länder, Gemeinden) zersplitterte Politikfeld erfordert es, die überwiegend nicht aufeinander 

abgestimmten Regelungen und Handlungen zu koordinieren, um einen effektiven Einsatz der vorhan-

denen Instrumente und Ressourcen zur Minderung des Gefährdungspotentials durch gebietsfremde 

Arten zu erreichen. 

 

II. Politische Steuerung 

II.1. Institutionelle Optionen 

Die Strategieempfehlungen des Global Invasive Species Program (GISP)3 empfehlen einen Hand-

lungsablauf in zwei Phasen: einer Vor- oder Initiierungsphase und einer Entwicklungs- oder Institutio-

nalisierungsphase. In der Initiierungsphase sind drei Schritte vorgesehen, beginnend mit der Bildung 

einer sektorübergreifenden Gruppe, die die Initiative betreut und entwickelt. Im zweiten Schritt werden 

die betroffenen Interessengruppen festgestellt und auf das Problem aufmerksam gemacht, um dann 

eine Öffentlichkeitskampagne zu starten. Dafür empfiehlt das GISP-Toolkit einen Social-Marketing-

Prozess in sieben Schritten. Für die Institutionalisierungsphase wird die Bildung einer zentralen Be-

                                                      
3  Rüdiger Wittenberg and Matthew J.W. Cock (eds) 2001: Invasive Alien Species. A Toolkit of Best Prevention 

and Management Practices. Publication of GISP, CAB International, Wallingford, Oxon, UK, Kapitel 2. 
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hörde herausgestellt, die für die Strategieentwicklung verantwortlich ist. Alternativ kann auch ein zwi-

schenbehördlicher Ansatz verfolgt werden, bei dem die Aufgaben klar definiert und zwischen den Be-

hörden aufgeteilt werden. Im nächsten Schritt ist eine Vision zu entwickeln, aus der die Ziele und Ge-

genstände abgeleitet werden, um dann die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen zu 

schaffen. 

Die Europäische Strategie für IAS sieht ebenfalls die Einrichtung einer nationalen Behörde oder alter-

nativ eines Netzwerkes oder „Mechanismus“ vor, die die Maßnahmen der zuständigen Behörden und 

regionaler Einheiten in Bezug auf IAS führt und koordiniert. 4 

 

Bei der Umsetzung der Empfehlungen sind die nationalen Bedingungen zu beachten. Die Gestaltung 

der Steuerungsinstanz muss in die Struktur des deutschen Systems passen und sie muss eine adä-

quate Antwort auf die Problemlage sein. Strukturell sind die Kompetenzverteilung im föderalen Staat 

sowie das stark ausgeprägte deutsche Ressortprinzip für die Strategie bedeutsame Faktoren. Beide 

Faktoren spielen im Politikfeld eine erhebliche Rolle: Akteure auf allen politischen Ebenen sowie zahl-

reicher Sektoren, die im Bund und den Ländern unterschiedlichen Ressorts zugeordnet sind, verfügen 

über unterschiedliche Steuerungspotentiale oder sind in anderer Weise betroffen. Vor diesem Hinter-

grund würde eine starke Steuerungsinstanz mit hierarchischen Befugnissen einer besonderen Legiti-

mation bedürfen, etwa aufgrund eines sehr hohen Problemdrucks, der rasches und effektives Durch-

greifen erforderlich macht. Bedingt durch die geographische und biologisch-ökologische Situation ist 

ein solcher Problemdruck in Deutschland nicht gegeben, anders als zum Beispiel in den USA und 

Neuseeland, deren Insellage und Situation als klassisches Einwanderungsland einen hohen Problem-

druck bedingt, der die Schaffung spezieller Behörden rechtfertigt. Vor dem Hintergrund der für 

Deutschland angemessenen Problembewertung und angesichts der föderalen und ressortbezogenen 

Gegebenheiten sowie der starken Zersplitterung der Kompetenzen stellt sich die nationale Strategie in 

Deutschland vorrangig als eine Frage der Kooperation dar. 

 

Für die Institutionalisierung der Kooperation gibt es verschiedene Optionen. Eine Option ist die Ein-

richtung einer Koordinierungsstelle, die als administratives Zentrum des Netzwerkes die Aktivitäten 

gleichberechtigter Partner koordiniert und Entscheidungen im Konsens herbeiführt. Dieser Ansatz 

würde dem zersplitterten Politikfeld gerecht, unterliegt aber der Gefahr, dass Entscheidungen auf-

grund des Konsensprinzips blockiert werden. Eine andere Option ist die Einrichtung einer zentralen 

Stelle mit eigenen Entscheidungsbefugnissen, die mit den zu beteiligenden Akteuren durch Informati-

onen und Stellungnahmen zusammenarbeitet. Für diesen Ansatz verfügt der Naturschutz nicht über 

ausreichende eigene Kompetenzen, so dass Probleme mit den Sektoren, die über eigene, für die 

Problemlösung wichtige Regelungssysteme verfügen, in die sie sich vor dem Hintergrund des Res-

sortprinzips von anderen Ressorts nicht „hineinregieren“ lassen, vorprogrammiert sind. Deutschland 
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unterscheidet sich hierin z.B. von den USA, wo die dominante Bedeutung des Präsidenten einem 

weniger ausgeprägtem Ressortprinzip gegenüber steht. In den USA kann deshalb eine vom Präsiden-

ten erlassene Executive Order die beteiligten Behörden bei der Ausübung ihrer übertragenen Aufga-

ben instruieren.5 

Zerlegt man Kooperationshandeln in seine Komponenten der Information und der Entscheidung, kann 

für beide Komponenten eine jeweils unterschiedliche institutionelle Lösung gefunden werden. Im Be-

reich Information bietet sich eine Lösung an, die am ehesten vergleichbar ist mit dem in den USA ein-

gerichteten Invasive Species Advisory Committee, das sich aus Vertretern der (Bundes-)Staaten, Na-

turschutzverbänden, der Industrie und Wissenschaftlern zusammensetzt und Beratungsaufgaben 

wahrnimmt. Ein nichthierarchisches Informationsgremium, an dem die betroffenen staatlichen und 

nichtstaatlichen Akteure als Experten teilnehmen, stellt einen geeigneten Rahmen für den Austausch 

von Informationen und die Beratung von Problemen dar. Die notwendige Größe und Komplexität eines 

solchen Gremiums lässt nicht zu, dass dort auch Entscheidungen getroffen werden. Es sollte jedoch 

unverbindliche Empfehlungen abgeben können. Für den Bereich Entscheidung ist in den USA mit 

dem National Invasive Species Council eine neue, hochrangig besetzte Institution geschaffen wor-

den,6 was aber für Deutschland aufgrund der anderen Problemwahrnehmung keine Option darstellt. 

Die generelle und übergreifende Zuständigkeit des Naturschutzsektors begründet stattdessen die 

Ansiedlung des Expertenrates im Ressort des Bundesumweltministeriums. Dort muss die Strategie 

verantwortlich geführt werden, indem auch ohne Konsens des Expertenrates Maßnahmen der Strate-

gie im eigenen Ressort entschieden und bilateral mit den jeweiligen Akteuren Kompetenzen und Re-

gelungen ausgehandelt werden. 

Strategieempfehlung 1: Einrichtung eines Expertenrates IAS 
Es wird die Einrichtung eines Rates empfohlen, in dem Experten der Bundesministerien, der Bundes-

länder und nichtsstaatlicher Akteure Informationen austauschen, Probleme und Entscheidungen in 

Bezug auf IAS beraten und dazu Empfehlungen abgeben. Die Experten werden aufgrund ihrer Fach-

kompetenz und nicht als Ressortvertreter durch das BMU berufen. Der Rat sollte aufgrund der fachli-

chen Zuständigkeit beim Bundesamt für Naturschutz angesiedelt werden.  

                                                                                                                                                                      
4  Vgl. Schlüsselhandlung 3.1.1 der European Strategy on Invasive Alien Species. 23rd Meeting of the Standing 

Committee of the Convention of European Wildlife and Natural Habitats, 1.- 5. Dezember 2003, T-PVS (2003) 
7. 

5  Durch die Executive Order 13112 werden alle relevanten nationalen Behörden im Rahmen einer grundsätzli-
chen Handlungsverpflichtung angehalten, diejenigen Maßnahmen zu identifizieren und zu unterlassen, die 
die Ausbreitung von IAS fördern könnten und diejenigen Maßnahmen einzuleiten, die einer Kontrolle und Be-
kämpfung von IAS dienen (Sec. 2 EO). 

6  Der Rat setzt sich aus hochrangigen – auf Ministerebene angesiedelten – Vertretern der verschiedenen Re-
gierungsinstitutionen zusammen und hat die Aufgabe, die Implementierung der Executive Order zu überwa-
chen und dazu einen alle zwei Jahre zu überarbeitenden sog. „Invasive Species Management Plan“ zu erstel-
len. 
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Strategieempfehlung 2: Auftrag und Verantwortung für die Strategie beim BMU 
Die Entscheidungskompetenz für die Strategie sollte beim Bundesminister für Umwelt liegen. Als 

stärkster Institution und einzig kompetenter Akteur für Naturschutz auf Bundesebene ist der Bundes-

umweltminister die geeignete Institution, um die volle Verantwortung für die Strategie zu übernehmen. 

Aufgrund nicht ausreichender eigener Kompetenzen in wesentlichen Bereichen müssen Einzelent-

scheidungen über Zuständigkeiten und Regelungen mit den jeweils relevanten Akteuren, die in der 

Regel nicht originär Naturschutzinteressen verfolgen, ausgehandelt werden. 

II.2. Sektororientierte Kooperationen 

Die verschiedenen am Politikfeld IAS beteiligten Sektoren unterscheiden sich voneinander durch die 

zwei Faktoren Interessenposition und Regelungsstärke. Die Interessenposition resultiert aus der Rolle 

als Verursacher, Betroffener oder Helfer von IAS-Problemen. Die Rollen und damit auch die Bedeu-

tung für das Politikfeld sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Unterschiede in der Regelungsstärke 

liegen in der Beschaffenheit der Sektoren begründet und kennzeichnen die sektoralen Steuerungspo-

tentiale. Aus den Faktoren Interessenposition und Regelungsstärke ergeben sich unterschiedliche 

steuerungspolitische Anforderungen für eine nationale Naturschutzstrategie. 

 

Die Sektoren mit der stärksten Regelungskompetenz sind der Naturschutz und der Pflanzenschutz, 

die jeweils über eigene Kompetenzen und Regelungssysteme verfügen. Gemeinsam ist beiden Sekto-

ren ein querschnittsorientiertes Aufgabenfeld und eine zentrale Rolle als Betroffener oder Helfer. 

Die Kompetenz des Naturschutzes ist generell und umfassend. Neben den Einfuhr- und Handelsver-

boten im Rahmen von CITES und EU-Recht sind mit dem Genehmigungserfordernis für das Ansie-

deln gebietsfremder Arten in der Zuständigkeit der Bundesländer und der Möglichkeit, nach Bundes-

recht Besitz- und Vermarktungsverbote zu verhängen, originäre naturschutzrechtliche Instrumente 

vorhanden.  

Die Kompetenz des Pflanzenschutzes bezieht sich auf den Schutz von Pflanzen, insbesondere Kul-

turpflanzen, vor Schadorganismen. Auf europäischer Ebene ist sie in jüngster Zeit auch auf den 

Schutz vor Umweltrisiken erweitert worden. Eine umfassende Regelung im Hinblick auf IAS wird damit 

jedoch nicht beansprucht, da der Schutz heimischer Tierarten nicht eingeschlossen ist. Der Pflanzen-

schutz hat eine lange Tradition im Umgang mit gebietsfremden Organismen zum Schutz von Kultur-

pflanzen, er verfügt in diesem Bereich über langjährige praktische Erfahrungen und gut entwickelte 

Informations-, Bewertungs- und Handlungsmechanismen (Frühwarnung, Risikobewertung, internatio-

naler Informationsaustausch). Die Strukturen, Verfahren und Kenntnisse des Pflanzenschutzes sollten 

genutzt werden.7 Aufgrund der eigenständigen Regelungssysteme kann der Naturschutz seine Belan-

ge in diese nur über kooperatives Handeln einbringen. Durch Kooperation hat der Naturschutz teilwei-

se Chancen, Naturschutzpositionen im Umgang mit IAS durchzusetzen, da die Interessenpositionen 

                                                      
7 Siehe Punkt 3.1 der Europäischen Strategie zu invasiven gebietsfremden Arten. 
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des Naturschutzes als Betroffener teilweisen mit denen des Pflanzenschutzes in seiner Rolle als Hel-

fer übereinstimmen. Der Pflanzenschutz ist jedoch nicht deckungsgleich mit dem Schutz vor gebiets-

fremden Arten, die die biologische Vielfalt gefährden. Konflikte sind möglich, etwa wenn land- und 

forstwirtschaftliche Nutzpflanzen ein Naturschutzproblem darstellen. Auf internationaler Ebene ist zwi-

schen den Regimen der CBD und der IPPC (International Plant Protection Convention) mit einem 

Memorandum of Understanding eine Zusammenarbeit vereinbart worden. Die Integration von invasi-

ven gebietsfremden Pflanzenarten in den Pflanzenschutz wird auf europäischer Ebene von der Euro-

pean and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) vorangetrieben, die zu diesem Zweck 

im Januar 2002 das Panel of Invasive Alien Plants gegründet hat. Die neuen Handlungsmöglichkeiten 

im Umgang mit invasiven gebietsfremden Arten müssen allerdings noch praktisch implementiert wer-

den. Erst Schritte sind dazu bereits eingeleitet worden mit der Aufnahme von IAS in die Warnlisten der 

EPPO. Die Kriterien sind jedoch noch unbestimmt, ebenso wie die Beteiligung des Naturschutzes 

bislang noch offen ist. 

 

Weitere regelungsstarke Sektoren sind die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sowie die Jagd, die 

jeweils eigene Nutzeninteressen mit der Einbringung von gebietsfremden Arten verfolgen, teilweise 

aber auch selbst von Problemen durch Arten, die sie selbst oder auch andere Sektoren eingebracht 

haben, betroffen sind. Während die Ausbringung gebietsfremder Arten durch Jagd und Fischerei dem 

naturschutzrechtlichen Genehmigungserfordernis unterliegen, sind die Ausbringungen von Land- und 

Forstwirtschaft davon ausgenommen. Anliegen des Naturschutzes können dort nur durch Kooperation 

eingebracht werden, die Erfolgsaussichten sind primär abhängig von übereinstimmenden Interessen-

lagen in Bezug auf die Problembetroffenheit. 

 

Auch die Sektoren Wasserwirtschaft und Küstenschutz, Straßenbau und Grünflächenpflege (kommu-

naler Aufgabenbereich) und teilweise der Bereich Handel, Transport und Verkehr verfügen über eige-

ne Regelungssysteme. Der Bereich Handel, Transport und Verkehr hat, soweit es Grenzkontrollen 

und den Zoll als Vollzugsbehörden von CITES betrifft, auch eine Rolle als Helfer. Ansonsten treten die 

genannten Sektoren überwiegend als Verursacher auf, sie verfügen jedoch über Regelungspotentiale 

zur Problemlösung. Die Verursachung geschieht in diesen Sektoren in der Regel unabsichtlich, häufig 

unwissentlich und ohne Nutzenorientierung. Daher bestehen hier teilweise aussichtsreiche Potentiale, 

Naturschutzanliegen in die jeweiligen Regelungssysteme einzubringen oder zu verbessern. 

 

Die Bereiche Garten- und Zierpflanzen, Zoologische Gärten, Tierhaltung, Pflanzen- und Tierhandel 

stellen sich hingegen als regelungsschwach dar. Gerade diese regelungsschwachen Bereiche spielen 

jedoch eine erhebliche Rolle als Verursacher, als Betroffene sind sie dagegen kaum beteiligt, können 

jedoch teilweise als Helfer genutzt werden. Bezüglich der Verursacherrolle sind hauptsächlich weiche 

Instrumente wie freiwillige Maßnahmen und Aufklärung angezeigt, für die eine kooperative Beteiligung 

des Naturschutzes erforderlich ist. Im Übrigen ist das naturschutzrechtliche Instrument der Besitz- und 

Vermarktungsverbote nach §§ 42 II i.V.m. 52 IV BNatSchG einsetzbar, wofür allerdings bestehende 
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Definitionsprobleme im BNatSchG auszuräumen sind. Aus der Helferrolle etwa der Botanischen Gär-

ten erwachsen Potentiale für die Beteiligung an Problemlösungen aufgrund des verfügbaren Fachwis-

sens, die unbedingt genutzt werden sollten. 

Strategieempfehlung 3: Aktivierung der naturschutzrechtlichen Instrumente 
Innerhalb der originären Zuständigkeit des Naturschutzes sollten die vorhandenen Instrumente (An-

siedlungsgenehmigung, Besitz- und Vermarktungsverbote, Instrumente im Rahmen der EG-ArtSchV) 

weiter entwickelt und die Kompetenzverteilung zwischen den politisch-administrativen Ebenen über-

prüft werden (siehe Punkt III.3, III.4, III.5, III.7.). 

Strategieempfehlung 4: Gezielte Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern auf Zeit 
Kooperationen mit allen beteiligten Akteuren anderer Sektoren sind anzustreben. Je nach Regelungs-

stärke und Interessenpositionen der jeweiligen Sektoren sind die Kooperationen unterschiedlich zu 

gestalten. Die Möglichkeiten reichen von zu entwickelnden Beteiligungsrechten, wie sie zeitweise bei 

Aufforstungen in Brandenburg bestanden haben, über Informationsvernetzungen bis zu Hilfestellun-

gen in Form von unverbindlichen Handreichungen (siehe Punkt III.2, III.4, III.6, III.7, III.8, III.9). 

 

III. Programmsteuerung 

III.1. Vorrang der Prävention 

Nach den Leitprinzipien der CBD für IAS-Strategien ist der Prävention Vorrang gegenüber anderen 

Maßnahmen einzuräumen. Zentrales präventives Instrument sind Grenzkontrollen und Quarantäne-

maßnahmen. Sie sollen bewirken, dass zum einen die unabsichtliche Einfuhr von gebietsfremden 

Arten minimiert wird, zum anderen soll die beabsichtigte Einführung zumindest einem Genehmigungs-

verfahren unterworfen werden.  

Die unbeabsichtigte Einbringung kann nur minimiert werden, wenn die Einschleppungswege bekannt 

sind. Sie sind zu identifizieren, sektorale Aktivitäten sollen daraufhin überprüft und geeignete Präven-

tionsmaßnahmen ergriffen werden. 

Grundsätzlich kommen als Instrumente zur Verhinderung schädlicher beabsichtigter Einbringungen 

Ein- und Ausfuhrverbote sowie ein Genehmigungsvorbehalt für die Ausbringung in Betracht. Alle erst-

maligen oder weiteren beabsichtigten Einbringungen von gebietsfremden Arten, die bereits invasiv 

geworden sind oder invasiv werden könnten, sollen einem Genehmigungsverfahren unterworfen wer-

den. Im Rahmen dieser Verfahren sollen als Teil des Bewertungsprozesses Risikoanalysen durchge-

führt werden. Dem Vorsorgeprinzip folgend ist nur die Einbringung solcher Arten zu genehmigen, 

durch die eine Gefährdung der biologischen Vielfalt unwahrscheinlich ist, auch wenn ausreichende 

wissenschaftliche Kenntnisse fehlen. Die Beweislast soll beim Antragsteller liegen. Die Genehmigung 

kann auch an Auflagen geknüpft werden (Übernahme der Kosten oder der Durchführung von Gegen-

maßnahmen, Managementverfahren, Monitoring). 
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Die geltenden Regelungen in Deutschland genügen den internationalen Vorgaben für die Prävention 

nicht. Die geforderten Instrumente sind zwar im Ansatz vorhanden, sie sind jedoch in ihrer Wirkung 

begrenzt und bedürfen der Weiterentwicklung.  

Strategieempfehlung 5: Forschungsschwerpunkt Einschleppungswege 
Fortlaufende Überprüfung sektoraler Aktivitäten auf mögliche Einschleppungswege, um neue Präven-

tionsfelder frühzeitig zu entdecken und Vorkehrungen treffen zu können. Alle potentiellen Akteure 

sollten daran beteiligt werden: die Bundesministerien, die Bundesländer, Verbände relevanter Nutzer-

gruppen und Experten aus der Wissenschaft. Die Initiierung und Zusammenführung der Prüfungser-

gebnisse kann über den einzurichtenden Rat erfolgen. Eine Bilanz und Entwicklung von inter- und 

transdisziplinären Forschungsprogrammen ist dazu hilfreich. 

Strategieempfehlung 6: Ausbau der Präventionsinstrumente bei beabsichtigter Einbringung 
Die Verfahren für Ein- und Ausfuhrgenehmigungen des Bundes müssen erweitert werden (siehe 

Punkt III.2, III.3), die vorhandenen Verfahren für Ansiedlungsgenehmigungen in der Zuständigkeit der 

Bundesländer müssen angewendet und dazu konkretisiert und verbessert werden (siehe Punkt III.4). 

Bei allen Genehmigungsverfahren sollte die Bewertung unter Einbeziehung von Risikoanalysen 

durchgeführt werden (siehe Punkt III.5). Für die Risikoanalysen müssen einheitliche naturschutzfachli-

che Kriterien und Prüfschemata entwickelt werden. 

Strategieempfehlung 7: Schwarze Listen als nationales und internationales Warnsystem  
Grundlegend für alle Verbotsmaßnahmen und Genehmigungsverfahren ist, dass der Naturschutz eine 

Liste mit Arten erstellt, die eine Gefährdung der biologischen Vielfalt darstellen könnten. Die Listung 

einer Art sollte jedoch kein automatischer Auslöser von Maßnahmen sein, sondern im konkreten Fall 

Anlass für eine Prüfung, die auch ökologisch begründete Ausnahmen von restriktiven Maßnahmen 

nicht ausschließen darf. Als Bestandteil der Liste ist ein nach Dringlichkeit und Gefährlichkeit gestuftes 

Warnsystem zu empfehlen, beispielsweise Warnstufe 1 (erster Invasionsverdacht und Risikoerforder-

nis) bis 3 (Invasionsbeweis und absolutes Einbringungsverbot). Eine internationale Vernetzung natio-

naler Warnlisten mit kohärenten Kriterien für die Warnstufen sollte aufgebaut werden, um ein frühzei-

tiges Ergreifen von präventiven Maßnahmen zu ermöglichen. 

III.2. Grenzkontrollen und Quarantäne 

An den Grenzen finden in Bezug auf IAS im Bereich Pflanzenschutz und im Bereich Artenschutz Kon-

trollen statt. Dabei handelt es sich um zwei separate Regelungskreise mit EU-rechtlichen Grundlagen. 

Im Vollzug der Pflanzenschutzbestimmungen werden Grenzkontrollen und Quarantänemaßnahmen 

vorwiegend zum Schutz vor Schaderregern durchgeführt. Bei den Ein- und Ausfuhrkontrollen des 

Pflanzenschutzes wird ein listenbasiertes und anderer Vorschriften enthaltendes Prüfsystem ange-

wandt, das die Einfuhr bestimmter Organismen erlaubt oder verbietet. Gelistet sind die als Schädlinge 
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benannten Organismen in der Pflanzenbeschauverordnung, die auf das Pflanzenschutzgesetz zu-

rückgeht und die EU-RL 2000/29 in deutsches Recht umsetzt. Vollzugsbehörden sind der Zoll und der 

Pflanzenschutzdienst. Ein- und Ausfuhrkontrollen durch den Zoll in Verbindung mit den Genehmigun-

gen und Quarantänemaßnahmen des Pflanzenschutzdienstes sind bedeutsam für die Prävention vor 

IAS im Rahmen der beabsichtigten Einbringung. Zusätzlich überwachen die Pflanzenschutzdienste im 

Zuge von Quarantänemaßnahmen einen Teil der Wege unabsichtlicher Einschleppungen. Insgesamt 

ist der Bereich gut entwickelt, die Kontrolldichte schwankt jedoch je nach Risikobereich (Vektorarten, 

Risikoländer). Problematisch ist, dass die gegenwärtige Personalausstattung keine ausreichende Kon-

trolldichte erlaubt, Vollzugsdefizite und eine geringe Steuerungskapazität bestehen etwa bei Kontrol-

len von Verpackungsholz.  

Grenzkontrollen finden außerdem durch den Zoll als Vollzugsbehörde von CITES statt. Der Zoll über-

wacht die Ein- und Ausfuhr von Arten, die in den Anhängen der EU-Artenschutzverordnung gelistet 

sind, und kontrolliert die erforderlichen Genehmigungen (siehe Punkt III.3.) 

Die Reichweite der weitgehend nach EU-Recht geregelten Grenzkontrollen ist auf Arten begrenzt, die 

bezogen auf das Gebiet der Europäischen Union gebietsfremd sind. Im zusammenwachsenden Euro-

pa spielen Grenzkontrollen für Arten, die innereuropäisch, bezogen auf unterschiedliche Ökosysteme 

und Lebensräume, gebietsfremd und invasiv sind, praktisch keine Rolle.  

Strategieempfehlung 8: Erweiterte Zielvorgaben für Grenzkontrollen  
Gebietsfremde Pflanzen und Pflanzenschädlinge, die bekanntermaßen oder potentiell invasiv sind, 

sollten in die Pflanzenbeschauverordnung integriert werden. Aus Naturschutzsicht ist dies jedoch nur 

dann sinnvoll, wenn der Naturschutz über die zu listenden Arten (mit)bestimmen kann. Als Grundlage 

sollte das BfN dazu eigene Listen erarbeiten (siehe Strategiempfehlung 7). Der Vollzug sollte in das 

bestehende System integriert werden, da die benötigten Einrichtungen dort bereits bestehen. Für die 

Erteilung der Einfuhrgenehmigung ist bei bestimmten, für den Naturschutz relevanten Arten, eine Zu-

ständigkeit des Bundesamtes für Naturschutz vorzusehen.  

III.3. Handelsbeschränkungen 

Genehmigungserfordernisse für die Ein- und Ausfuhr von Pflanzen- und Tierarten sind in der EU-

Artenschutzverordnung in Umsetzung von CITES geregelt, wobei es hier primär um den Handel mit 

besonders geschützten wildlebenden Arten geht. Art. 3 II d) der EU-Artenschutzverordnung ermöglicht 

es jedoch, in Anhang B Arten auch dann aufzunehmen, wenn erwiesen ist, dass das Einbringen eine 

ökologische Gefahr für die einheimischen Tier- und Pflanzenarten darstellt. Die Listung von IAS in 

Anhang B bewirkt für diese Arten neben dem Handelsverbot (Genehmigungserfordernis für die Ein- 

und Ausfuhr) auch ein Vermarktungsverbot gem. § 8 V i.V.m. § 8 I der Verordnung, das im Gebiet der 

EU und innerstaatlich gilt. Genehmigungsbehörde für CITES ist in Deutschland das Bundesamt für 
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Naturschutz, die vollziehenden Behörden sind besonders qualifizierte Zollstellen (siehe Punkt III.2).8 

Je nach Bundesland sind unterschiedliche Behörden dafür zuständig, Ausnahmen von den Vermark-

tungsverboten zu erteilen und Händler, Halter und Züchter zu kontrollieren. 

Strategieempfehlung 9: Erweiterung der Listen der EU-Artenschutzverordnung 
Die Aufnahme weiterer bekannter IAS in den Listenanhang B der EU-Artenschutzverordnung ist auf 

europäischer Ebene anzustreben. Die Notwendigkeit, dass die Gefahrenwirkung einer Art erwiesen 

sein muss, um in den Anhang B aufgenommen zu werden, widerspricht dem Vorsorgeansatz der 

CBD. Deutschland sollte sich mit Verweis auf die CBD darum bemühen, dass diese Voraussetzung 

abgeändert und zugleich eine Ausnahmeregelung geschaffen wird, nach der die ökologische Unbe-

denklichkeit für den konkreten Fall nachzuweisen ist.  

Durch die erweiterte Anwendung des Genehmigungserfordernisses und der Vermarktungsverbote 

wird die Prävention bei der beabsichtigten Ein- und Ausfuhr von IAS (einschließlich Faunenverfäl-

scher, die vom Pflanzenschutzsystem nicht erfasst werden) wirkungsvoll verstärkt. Auch hierfür ist 

eine schwarze Liste als Grundlage erforderlich. 

III.4. Genehmigungen für die Ausbringung  

Für die Ausbringung gebietsfremder Pflanzen und Tiere in der freien Natur besteht ein Genehmi-

gungserfordernis nach § 41 Abs. 2 BNatSchG in der Zuständigkeit der Bundesländer. Im Zusammen-

hang der Ansiedlungsgenehmigung sind vier Problemkreise bedeutsam: (1) Aufgrund der Definition 

von „gebietsfremd“ in § 10 II Nr. 6 BNatSchG gibt es Probleme bei der Wiederansiedlung von Arten, 

die vor mehr als 100 Jahren verdrängt wurden (siehe dazu Punkt III.5). (2) Die Ansiedlungsgenehmi-

gung ist auch auf die Ausbringung gebietsfremder Herkünfte anwendbar, in der Praxis geschieht dies 

jedoch überwiegend nicht, auch nicht im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen (siehe dazu Punkt 

III.7). (3) Von dem Genehmigungserfordernis sind ausgenommen der Anbau in Land- und Forstwirt-

schaft, das Einsetzen von Tieren im biologischen Pflanzenschutz und das Ansiedeln von nicht ge-

bietsfremden Tieren, die dem Jagd- und Fischereirecht unterliegen. Der Naturschutz hat in den ge-

nannten Bereichen keine direkten Steuerungsmöglichkeiten, was insbesondere bei der Bewirtschaf-

tung von Forsten und Gewässern in Naturschutzgebieten problematisch ist. Neben den Naturschutz-

gesetzen sind Genehmigungserfordernisse für das Aussetzen und Ansiedeln invasiver Arten auch in 

den Landesgesetzen für Fischerei und Jagd vorgesehen. Diese Bereiche bestehen nebeneinander 

und erfassen teilweise denselben Tatbestand. Hierdurch kommt es zu Doppelarbeit, teilweise müssen 

mehrere Genehmigungen für eine Art eingeholt werden. Über die Häufigkeit der Erteilung solcher 

                                                      
8  Als weitere Vollzugsbehörden sind die Pflanzenschutzdienste am Genehmigungsverfahren für die Ausfuhr 

von CITES-Arten beteiligt. Bei künstlich vermehrten Pflanzen der Anhänge B und C sowie bei Hybriden des 
Anhangs A der EU-Artenschutzverordnung kann anstelle der Ausfuhrgenehmigung oder Wiederausfuhrbe-
scheinigung des Bundesamtes für Naturschutz ein Pflanzengesundheitszeugnis ausgestellt werden. Darin 
wird u.a. bescheinigt, dass die Exemplare entsprechend den CITES-Vorschriften künstlich vermehrt worden 
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Genehmigungen und die Umstände und Auswirkungen dieses Instrumentes liegen weder bei den 

Bundesländern noch auf der Ebene des Bundes Daten vor. (4) Der Vollzug der Ansiedlungsgenehmi-

gung ist defizitär. Der allgemein gehaltene Auftrag an die Länder, neben der Ansiedlung auch umfas-

send die Ausbreitung von IAS zu regeln, läuft in der Praxis leer. Es bestehen neben den Regelungen 

über die Ansiedlungsgenehmigungen kaum konkrete Kontroll-, Überwachungs- und Wiederherstel-

lungsverpflichtungen. Außerdem bestehen gravierende Probleme bei der Bewertung möglicher Inva-

sionsfolgen, die zu unterschiedlichen Entscheidungen in den einzelnen Bundesländern führen. 

Angesichts einer unterschiedlichen Genehmigungspraxis der Länder stellt sich die Frage, ob eine 

Bundeszuständigkeit für die Zulassung von gebietsfremden Arten sinnvoll sein könnte, um die Ge-

nehmigungspraxis zu vereinheitlichen und die Naturschutzbehörden der Länder zu entlasten bzw. 

Mehrfachbearbeitungen durch verschiedene Behörden zu vermeiden. Eine Bundeskompetenz stärkt 

den Naturschutz, ist aber nur in bestimmten Bereichen fachlich begründbar. Da die Entscheidungen 

über die Ausbringung von gebietsfremden Arten zum einen mit Bezug auf ökologische Regionen und 

nicht in Bezug auf das Staatsgebiet Deutschlands und zum anderen unter Abwägung auch anderer 

Belange zu treffen sind, ist die Nähe vor Ort vorteilhaft, die dezentrale Durchführung der Genehmi-

gungsverfahren ist deshalb zweckmäßig. Hinsichtlich der Wissensgrundlagen sind die örtlichen Stel-

len jedoch häufig überfordert, hierfür ist eine Bundeskompetenz angebracht. 

Strategieempfehlung 10: Ausbau einer zentralen Wissens- und Steuerungskompetenz 
Die dezentrale Entscheidungsfindung in den Genehmigungsverfahren für die Ansiedlung gebietsfrem-

der Arten sollte durch den Ausbau einer zentralen Wissenskompetenz beim Bundesamt für Natur-

schutz unterstützt werden. Diese kann z.B. in Form von Leitlinien Hilfestellung anbieten.9 Zu empfeh-

len ist darüber hinaus eine Grundsatzprüfung für einzelne Arten durch das Bundesamt unter Verwen-

dung schwarzer Listen (siehe Strategieempfehlung 7), die für die Genehmigungspraxis verbindliche 

Vorgaben enthalten. Abweichungen sollten mit besonderen Begründungen ermöglicht werden. Unter 

dem Gesichtspunkt einer möglichen Überforderung der Unteren Naturschutzbehörden mit der Ge-

nehmigungserteilung auch im Hinblick auf eine internationale Vernetzung der nationalen Informations-

system sollte mit den Ländern geprüft werden, inwieweit eine vollständige Übertragung der Genehmi-

gungsverfahren an das Bundesamt sinnvoll wäre. 

Strategieempfehlung 11: Abstimmung sektoraler Genehmigungsverfahren 
In die etablierten Entscheidungsverfahren für die Ausbringung gebietsfremder Arten anderer Sektoren 

müssen naturschutzfachliche Kriterien integriert werden. Die Anforderungen des Naturschutzes müs-

sen intersektoral geltend gemacht werden, was wirksam durch Mitwirkungsrechte der Naturschutzbe-

                                                                                                                                                                      
sind. Dies gilt allerdings nur für Ausfuhren in die EU, für die Prävention vor IAS stellt dies einen Randbereich 
dar. 

9  Beispielhaft ist die von Kowarik et. al. (2003) im Auftrag des UBA entwickelte Handreichung (UFOPLAN 299 
812 02). 
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hörden geschehen kann. Im Rahmen der Novellierung der Fachgesetze ist auf eine Anpassung an 

internationale Standards zu drängen. 

Strategieempfehlung 12: Informationsknoten für Genehmigungsverfahren 
Eine Meldeverpflichtung für alle Behörden, die Genehmigungen erteilen, ermöglicht es, die relevanten 

Daten aller Genehmigungsverfahren zu IAS an zentraler Stelle zu sammeln. Hierzu ist die Einrichtung 

eines zentralen Informationsknotens zu empfehlen. Dadurch kann der Informationsstand über den 

Einsatz von Genehmigungen für IAS im Politikfeld erhöht werden, womit eine Grundlage für die bes-

sere Koordinierung der Maßnahmen sowie die Abstimmung der beteiligten Rechtskreise auf Bundes- 

und Länderebene geschaffen wird. Eine Meldeverpflichtung der Ausbringungen anderer Behörden ist 

mit der Querschnittsfunktion des Naturschutzes begründbar. Als zentrale Sammelstelle für die rele-

vanten Informationen eignet sich das Bundesamt für Naturschutz aufgrund der Koordinationsaufgabe 

des Bundes. 

III.5. Präzisierung rechtlicher Steuerungsinstrumente 

Die Steuerungswirkung eines Gesetzes resultiert aus gesetzlichen Definitionen, die im Vollzug ange-

wendet und konkretisiert werden. Eine konkrete Definition, die genaue Vorgaben im Gesetz gibt, 

schränkt den Handlungsspielraum im Gesetzesvollzug ein, während offene gesetzliche Vorgaben, im 

Extremfall gar keine Definition, Handlungs- und Aushandlungsspielräume im konkreten Verfahren 

eröffnet. Jede Definition bringt für den Steuerungsgegenstand Vor- und Nachteile, die während der 

Definitionswahl abzuwägen sind. Eine „beste“ Definition kann es in diesem Sinne nicht geben. Ein 

spezielles Problem besteht im deutschen Naturschutzrecht durch die Definitionen der „heimischen“ 

und „gebietsfremden“ Art, die in ihrer gegenwärtigen Fassung nach einhelliger Auffassung der Fach-

welt zu gravierenden Fehlsteuerungen führen.  

Strategieempfehlung 13: Präzisierung der Definition von heimischer Art 
Die gegenwärtige Definition von heimischer Art im Bundesnaturschutzgesetz verhindert den effektiven 

Einsatz der Besitz- und Vermarktungsverbote für nicht heimische Arten nach § 42 II Nr. 2 i.V.m. § 52 

IV BNatSchG. Das Bundesumweltministerium, das mit Zustimmung des Bundesrates Arten zu diesem 

Zweck in der Bundesartenschutzverordnung benennen kann, hat diese Möglichkeit bisher für vier 

Tierarten (Amerikanischer Biber, Schnappschildkröte, Geierschildkröte, Grauhörnchen) genutzt.  

Nach der bestehende Definition der heimischen Art in § 10 II Nr. 5 BNatSchG gelten auch verwilderte 

oder durch menschlichen Einfluss eingebürgerte Tier- und Pflanzenarten als heimisch, wenn sie sich 

„in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Populationen erhalten“. Diese Regelung 

führt dazu, dass gebietsfremde Arten, die invasiv sind, als heimisch gelten können. Als „heimische“ 

Arten können sie dann zum einen von den Schutznormen des Bundesnaturschutzgesetzes erfasst 

werden, andererseits sind gegen diese „heimischen“ Arten keine Besitz- und Vermarktungsverbote 

möglich.  
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Die problematische Regelung sollte gestrichen werden, um Maßnahmen auch gegen bekannte invasi-

ve, aber bereits etablierte Arten zu ermöglichen und hier Rechtssicherheit zu schaffen.  

Strategieempfehlung 14: Erweiterung der Definition von gebietsfremden Arten  
In § 10 II Nr. 6 BNatSchG wird eine „gebietsfremde Art“ definiert als „eine wild lebende Tier- oder 

Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren 

nicht mehr vorkommt“. Daraus ergeben sich Probleme bei der Wiederansiedlung von Arten, die vor 

mehr als 100 Jahren verdrängt wurden. Die bestehende Definition ist damit für eine effektive Anwen-

dung des Gesetzes unzweckmäßig. Um die gewünschte Steuerungswirkung zu erreichen, sollte die 

strenge zeitliche Komponente gestrichen werden. Anstatt auf das Vorkommen in vergangener Zeit 

sollte auf das tatsächliche gegenwärtige Vorkommen und auf das Kriterium der natürlichen Besiedlung 

abgestellt werden. 

III.6. Risikoanalysen 

Risikoanalysen sind als Teil der Bewertungsprozesse in den Genehmigungsverfahren für die Ein- und 

Ausfuhr wie für die Ausbringung unverzichtbar, um die Invasivität von Arten einschätzen zu können. 

Im Pflanzenschutz sind solche Risikoanalysen bereits fest etabliert, die nötigen Informationsnetze und 

Bewertungssysteme sind vorhanden. Der Naturschutz verfügt über kein entsprechendes Instrumenta-

rium.  

Strategieempfehlung 15: Zentrale Kompetenz für Risikoanalysen 
Dem Naturschutz ist zu empfehlen, im Kontext der Ansiedlungsgenehmigung eine Kompetenz für 

Risikoanalysen aufzubauen (siehe dazu das im Auftrag des BMU erarbeitete Bewertungsschema von 

Kowarik et.al. 2003). Die erforderliche Fachkompetenz und das Expertenwissen sollten auf zentraler 

Ebene vorgehalten und bei Bedarf den über die Genehmigung entscheidenden Naturschutzbehörden 

zur Verfügung gestellt werden.  

Für die Durchführung der Risikoanalysen für invasive gebietsfremde Pflanzenarten und Pflanzen-

schädlinge können auch die vorhandenen Einrichtungen des Pflanzenschutzsystems genutzt werden, 

um Synergieeffekte zu erzielen. Dies ist dann empfehlenswert, wenn das bisherige, auf abgestimmten 

Expertendiskussionen beruhende Bewertungs- und Prüfverfahren zu einem standardisierten und 

nachvollziehbaren Ansatz unter Integration naturschutzfachlicher Bewertungskriterien weiterentwickelt 

wird. Bei der Entwicklung von Bewertungskriterien sollte der Naturschutz beteiligt werden.  

III.7. Gebietsfremde Herkünfte 

Gebietsfremde Herkünfte stellen im Zusammenhang von IAS ein spezielles, auf den ersten Blick nicht 

ersichtliches Problem dar, dem jedoch eine wichtige praktische Bedeutung zukommt. Die Problematik 

der gebietsfremden Herkünfte ist in der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln, da die Unterschiede in der 

genetischen Zusammensetzung, die sich im Laufe der Evolution herausgebildet haben, für den Bet-
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rachter nicht immer sichtbar sind. Unter Naturschutzgesichtspunkten sind diese Unterschiede sehr 

wichtig, da die Aussetzung, Anpflanzung oder Ansaat von Arten mit gebietsfremder Herkunft die hei-

mische Flora und Fauna in ihrer gewachsenen genetischen Zusammensetzung gefährdet oder durch 

Hybridisierung verändern kann. Insbesondere durch den Fischbesatz mit nicht gebietseigenen Her-

künften sowie durch die Ausbringungen von Pflanzen und Saatgut in die freie Natur kommt es in 

Deutschland zu Faunen- und Florenverfälschungen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, muss 

es die Forderung des Naturschutzes sein, für die Verwendung in der freien Natur ausschließlich auf 

gebietseigene Herkünfte zurückzugreifen.  

Die Ausbringung von Pflanzen oder Saatgut in die freie Natur geschieht zu vielfältigen Zwecken, wie 

z.B. bei Straßenbepflanzungen, Böschungsansaaten, nach wasserbaulichen Maßnahmen, im Zuge 

der Flurbereinigung oder bei Biotopvernetzungen sowie bei Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Selbst bei den Ausgleichsmaßnahmen als einem der wich-

tigsten Instrumente des Naturschutzes außerhalb von Schutzgebieten wird in der Regel nicht auf die 

Verwendung gebietseigener Herkünfte geachtet. Durch die häufige Ausbringung von Arten gebiets-

fremder Herkunft wird hier eine Naturschutzmaßnahme faktisch konterkariert.  

Das Thema der gebietsfremden Herkünfte berührt das Handlungsfeld mehrerer Akteure. Die Anord-

nung von Ausgleichsmaßnahmen und teilweise die Durchführung von Gehölzpflanzungen erfolgt z.B. 

durch die Kommunen u.a. in der Bauleitplanung sowie durch die zuständigen Bundes- und Landesbe-

hörden in Planfeststellungsverfahren. Die Kommunen, die Behörden für Wasserwirtschaft und Küs-

tenschutz sowie die Naturschutz- und Straßenbaubehörden bringen Pflanzen und Saatgut aus und 

treten insofern als Nachfrager von Gütern auf, die Baumschulen, Gärtnereien und Saatgutbetriebe 

anbieten. Diese richten als Wirtschaftsbetriebe ihr Angebot an der Nachfrage aus, die bezüglich ge-

bietseigener Herkünfte bisher kaum vorzufinden war, während die Nachfrage an einem entsprechen-

den qualifizierten Angebot scheitert.  

Bemühungen, gebietseigene Herkünfte bei den Ausbringungen der Straßenbaubehörden zu verwen-

den, scheitern nicht nur am fehlenden Angebot der Gehölzproduzenten, sondern auch an einem feh-

lenden gesicherten Qualitätsnachweis für gebietseigene Herkünfte. Ein Lösungsansatz sind Qualitäts-

sicherungssysteme für gebietseigene Herkünfte, die in den Bundesländern Bayern, Baden-

Württemberg und Brandenburg in den Bereichen der Gehölzproduktion bereits entwickelt wurden. Die 

Bildung der Arbeitsgruppe REGIOSAATGUT, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein Zertifizierungssystem 

für krautige Pflanzen zu entwickeln, stellt ebenfalls einen erfolgversprechenden Ansatz dar. Weiterhin 

kann auf die bestehende Forstzertifikatspraxis zurückgegriffen werden.  

Strategieempfehlung 16: Einführung der Herkunftssicherung bei der Auftragsvergabe 
Der circulus vitiosus zwischen fehlender Nachfrage und fehlendem Angebot durch die Produzenten 

von gebietseigenen Herkünften kann durchbrochen werden, indem die Behörden auf der Nachfrage-

seite eine Qualitäts- und Herkunftssicherung für gebietseigene Herkünfte bei der Auftragsvergabe 

einfordern. Dies setzt voraus, dass die Verwendung regionalen Saat- und Pflanzgutes - unabhängig 

von oder zusätzlich zu Zertifizierungen - in den Ausschreibungen, nämlich bei der Definition des Auf-
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tragsgegenstandes, Berücksichtigung findet. Als legitimes Naturschutzziel hält zumindest die abstrak-

te Beschränkung auf gebietseigenes Material den Anforderungen des Vergaberechts stand.  

Strategieempfehlung 17: Entwicklung eines Zertifizierungssystems für die Herkunftssicherung 
Für die Sicherstellung gebietseigener Herkünfte ist die Entwicklung eines Qualitäts- und Herkunfts-

nachweises, z.B. in Form von Zertifikaten, erforderlich. Inhaltlich sollten Qualitätsanforderungen an die 

Saatgutgewinnung und die Produktion gebietseigener Herkünfte in dem Nachweis enthalten sein. In 

Anlehnung an die Vorschläge des Intergouvernmental Panel on Forests des Wirtschafts- und Sozialra-

tes der Vereinten Nationen sollten bei der Entwicklung eines Zertifizierungssystems folgende Kriterien 

berücksichtigt werden: Beteiligung eines breiten Spektrums von betroffenen Interessengruppen, Aus-

gewogenheit der Mitbestimmung bei der Standardentwicklung, Glaubwürdigkeit, Kontrollmechanismen 

zur Verhinderung von Betrug, Kosten-Effektivität und Transparenz.  

Strategieempfehlung 18: Kooperative Lösungen für die Produktion gebietseigener Herkünfte 
Die Zusammenarbeit von Naturschutzverwaltungen mit Anbietern, wie sie erfolgreich in einigen Bun-

desländern entwickelt wurde, ist zu empfehlen. In Kooperationen lassen sich für die Akteure praktikab-

le Lösungsansätze erarbeiten, wie z.B. Verträge über die Anzucht oder den Anbau von Pflanzen ge-

bietseigener Herkünfte und deren Abnahme, oder die Auswahl geeigneter Erntegebiete. Ein Erfah-

rungsaustausch der beteiligten staatlichen und nichtstaatlichen Akteure über entwickelte und prakti-

zierte Lösungsansätze ist geeignet, gute Ansätze zu verbreiten und zu weiteren Entwicklungen anzu-

regen. 

Strategieempfehlung 19: Gebietseigene Herkünfte in naturschutzfachlichen Stellungnahmen  
Vielfach ist in den Verfahren, wie z.B. der Planfeststellung, die den Ausbringungen anderer Sektoren 

vorausgehen, eine Beteiligung der Naturschutzbehörden vorgesehen. Auch wenn die Stellungnahmen 

des Naturschutzes nicht rechtsverbindlich sind, sollte doch in diesen auf die naturschutzfachliche 

Notwendigkeit der Verwendung gebietseigener Herkünfte hingewiesen werden.  

Strategieempfehlung 20:  Gebietseigene Herkünfte bei Wiederansiedlungs- und Populations-
stützungsmassnahmen 

Noch weniger als im floristischen Bereich findet die Problematik der Faunenverfälschung durch ge-

bietsfremde Herkünfte Beachtung. Wiederansiedlungs- und Populationsstützungsmaßnahmen sind so 

zuregeln, dass nach Möglichkeit gebietseigene Herkünfte Verwendung finden. Insbesondere ist zu 

beachten, dass auch die Ansiedlung gebietsfremder Teilpopulationen dem naturschutzrechtlichen 

Genehmigungsvorbehalt unterliegt. 

III.8. Beseitigung und Kontrolle 

Wenn trotz aller präventiver Bemühungen eine Art invasiv geworden ist, empfehlen die Leitlinien der 

CBD die sofortige Beseitigung. Dazu sollten Früherkennungssysteme eingesetzt werden, nach der 
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Beseitigung ist unter Umständen ein Monitoring nötig. Die Unterstützung der Bevölkerung sollte hin-

zugezogen werden. Sofern die Beseitigung technisch oder ökonomisch nicht vertretbar oder das 

Verbreitungsgebiet nur klein ist, kann die Eindämmung ein geeignetes Mittel sein. Zur Schadensbe-

grenzung sollten nach den Leitlinien Kontrollmaßnahmen eingesetzt werden, die auf integrierten Ma-

nagementverfahren von mechanischen, chemischen, biologischen Kontrollen und Habitatmanagement 

beruhen können. 

Es ist genau zu unterscheiden, wo zentrale Kompetenz erforderlich ist und was besser vor Ort, unter 

Umständen aber überregional abgestimmt, erledigt werden kann. Verschiedene Ebenen der Informa-

tionsverarbeitung erfordern jeweils unterschiedliche Lösungen. Die Problematik der Informationsge-

winnung ist im Politikfeld IAS von großen Unsicherheiten und großem Handlungsbedarf geprägt, ins-

besondere im Hinblick darauf, welche Arten problematisch sind und wie diesen beizukommen ist. Die 

Bereiche der Beobachtung und Erfahrungssammlung legen eine Lösung auf den unteren Ebenen 

nahe, während die Erfahrungsauswertung und die Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse eine 

zentrale Kompetenz erfordern. Für die Bewertung und Entscheidung ist eine geteilte Aufgabenwahr-

nehmung, bei lokalem Auftreten vor Ort und für größere Räume überregional, sinnvoll. Für die Umset-

zung in Handlungen ist überwiegend ein lokales Handeln angemessen. 

Strategieempfehlung 21: Verzicht auf schädliche Umwelteinwirkungen 
Dem Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel steht in Deutschland entgegen, dass nach den 

Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege „Schädliche Umwelteinwirkungen .. auch 

durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege gering zu halten“ sind (§ 2 I Nr. 5 

BNatSchG). Daher kommen vorzugsweise mechanische Verfahren für die Beseitigung in Betracht. 

Auch der Einsatz biologischer Kontrollen ist problematisch, sofern es sich bei den eingesetzten Tieren 

selbst wieder um gebietsfremde Arten, meist aus den Herkunftsländern der zu bekämpfenden Schäd-

linge, handelt, die auch wieder invasiv werden können. Angesichts etlicher Beispiele, in denen dieser 

Fall eingetreten ist, sollte hierauf vorsorglich verzichtet werden und nur auf einheimische Arten bei der 

biologischen Schädlingsbekämpfung gesetzt werden.  

Strategieempfehlung 22: Frühwarnsystem durch Vernetzung dezentraler Beobachtungen 
Die Erfolgsaussichten für Bekämpfungsmaßnahmen hängen entscheidend davon ab, dass sie in ei-

nem möglichst frühen Stadium des Invasionsprozesses durchgeführt werden. Der Pflanzenschutz 

verfügt über ein gut ausgebautes Informationssystem, dass eine Früherkennung begünstigt und durch 

Naturschutzbehörden noch erweitert werden kann. Die Schutzgebietsverwaltungen verfügen aufgrund 

ihrer fachlichen und Flächenkompetenz über gute Möglichkeiten, durch Überwachung zur Früherken-

nung von IAS beizutragen. Mit den Naturschutzbehörden der Länder ist ein flächendeckendes Beo-

bachtungsnetz verfügbar, das jedoch aktiviert werden muss. Ein Meldesystem der lokalen Natur-

schutzbehörden sollte zusätzlich mit den zuständigen Stellen anderer Sektoren vernetzt werden. Ins-

besondere bietet es sich aus Effizienzgründen an, zwischen den Informationsnetzen des Naturschut-

zes und des Pflanzenschutzes eine Kooperation einzurichten, beispielsweise durch gemeinsame oder 
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gegenseitig nutzbare Informationsquellen und Austauschbeziehungen. Die dezentralen Informations-

einheiten können jedoch nur dann ihre Wirksamkeit entfalten, wenn es eine zentrale Stelle gibt, bei 

der die Informationen zusammenlaufen, ausgewertet und aufbereitet werden, und die international 

vernetzt werden sollte. 

Der Einsatz von Monitoring ist bundesweit erforderlich. Bei der Umsetzung müssen die Bundesländer 

einbezogen werden, wobei an bestehende Monitoring Verpflichtungen angeknüpft werden kann. Ins-

besondere sollten IAS in den Monitoringplänen im Rahmen der FFH-Richtlinie10 oder bei anderen 

Monitoringaktivitäten wie der ökologischen Flächenstichprobe in NRW und dem Klimawandelmonito-

ring berücksichtigt werden. Auch bei der laufenden Erfassung der Flora im Rahmen von Biotopkartie-

rungen, der ehrenamltichen Erstellung von Floraseiten im Internet etc. sollten Daten zu IAS integriert 

werden. Kartierungen und Beobachtungen von ehrenamtlichen Naturschützern könnten nach gegen-

seitigen Absprachen die Arbeit der Naturschutzbehörden in der Fläche unterstützen. Auf diese Weise 

wäre es möglich, gebietsfremde Arten, die lokal invasive Tendenzen aufweisen, sehr frühzeitig zu 

erkennen. Zu prüfen ist darüber hinaus, inwieweit Überschneidungen mit dem Pflanzenschutz genutzt 

werden können. 

Strategieempfehlung 23: Einzelfallbewertung vor Ort und zentrale Wissenskompetenz 
Bekämpfungsmaßnahmen sollen nur nach artspezifischen Einzelfallenscheidungen durchgeführt wer-

den. Die Kompetenz zur Einzelfallbewertung sollte vor Ort auf der unteren Ebene der Naturschutzbe-

hörden liegen, da regionale bzw. lokale Besonderheiten bei der Bewertung beachtet werden müssen. 

Voraussetzung für die Einzelfallbewertung sind wissenschaftliche Kenntnisse über das Artverhalten 

und Handlungsempfehlungen für Bekämpfungsmaßnahmen, die eine zentrale Fachkompetenz erfor-

dern. Empfehlenswert ist die Herausgabe von Leitlinien, die als Richtschnur für den Einsatz von Be-

kämpfungsmaßnahmen wirksam werden. Für den Umgang mit Pflanzen bieten die Artensteckbriefe im 

Internet-Handbuch NeoFlora eine ausbaufähige Grundlage, für Tiere muss ein vergleichbares Ange-

bot noch geschaffen werden. 

Strategieempfehlung 24: Kosten-Nutzen-Analyse als Bewertungsgrundlage 
Über den Einsatz von Bekämpfungsmaßnahmen muss vor Ort entschieden werden. Bevor Bekämp-

fungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte nicht nur die technische Durchführbarkeit und Wirksamkeit 

einer Maßnahme geprüft werden. Der Aufwand und der zu erwartende Nutzen bzw. die inva-

sionsbedingten Folgen sind gegeneinander abzuwägen (vgl. dazu die Ausführungen zur Kosten-

Nutzen-Analyse in Teil C). 

                                                      
10  Die FFH-Richtlinie sieht eine Berichtspflicht über die Entwicklung der Lebensräume und Arten sowie der 

durchgeführten Maßnahmen in einem regelmäßigen Abstand von sechs Jahren vor. Zur Erfüllung dieser Be-
richtspflicht wird auch in Deutschland ein Monitoring eingeführt, also eine regelmäßige Bewertung der Ent-
wicklung der Lebensräume (FFH-Gebiete) und Arten (FFH-Arten) sowie ihres Erhaltungszustandes. Die fach-
liche Koordination der FFH-Berichtspflicht obliegt den Naturschutzbehörden der Länder. Die Entwicklung und 
der Erhaltungszustand der Lebensräume und der Arten sowie die wichtigsten Ergebnisse der Überwachung 
werden dokumentiert und – soweit notwendig – Verbesserungsmaßnahmen für die Zukunft vorgeschlagen. 
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Strategieempfehlung 25: Ausschließlich kooperativer Einsatz von Bekämpfungsmaßnahmen 
Bekämpfungsmaßnahmen erfordern eine besondere Sensibilität im Hinblick auf ihre Außenwirkung, 

insbesondere wenn invasive Wirbeltierarten ausgerottet oder getötet werden. Zwar steht weder das 

Tierschutzgesetz, das Tiere vor unnötigen Leiden bei der Tötung bewahren will, noch das Natur-

schutzrecht, das lediglich eine Tötung von Tieren ohne vernünftigen Grund verbietet, der Tötung von 

IAS zum Schutz der heimischen Flora und Fauna entgegen. Gleichwohl ist in diesen Fällen eine be-

sondere Legitimation nötig. Bei betroffenen Gruppen und Bevölkerungsteilen muss durch Aufklä-

rungsmaßnahmen Verständnis geweckt werden. Die Umsetzung von Maßnahmen sollte nur in Koope-

ration mit den jeweiligen Nutzern durchgeführt werden, wobei insbesondere die Möglichkeiten des 

Jagdrechts im Rahmen der Hege genutzt werden sollten. Nach Möglichkeit ist die Bevölkerung zu 

beteiligen, an diese können aufgrund der Komplexität der Problemfälle jedoch keine zu hohen Erwar-

tungen gestellt werden. 

III.9. Freiwillige Maßnahmen  

Ein strategisches Gesamtkonzept sollte auch die Frage prüfen, inwieweit neben rechtlichen Regulie-

rungen auch sog. „freiwillige“ Handlungen zum Umgang mit IAS positiv beitragen können. 

Grundsätzlich sind die Voraussetzungen dafür insofern gegeben, als dass zwar Teilbereiche und be-

stimmte Sektoren gut regelbar sind, in anderen Bereichen jedoch nur sehr wenig Möglichkeiten gege-

ben sind, steuernd auf die Akteure einzuwirken. Die Steuerungsfähigkeit des Staates nimmt mit wach-

senden Risiken und Komplexitäten vieler Bereiche ab. Gleichzeitig wächst deshalb das Interesse des 

Staates, Kooperationen mit nichtstaatlichen Akteuren einzugehen und so deren eigenes Steuerungs-

potential, die oft sehr speziellen Fachkenntnisse und die Legitimationsbeschaffung zu nutzen. Interes-

sengruppen mit hohem Organisationsgrad können besser auf ihre Mitglieder einwirken, als der Staat 

dies über entsprechende Öffentlichkeitsarbeit vermag. Für nichtstaatliche Akteure sind Kooperationen 

interessant, wenn sie dadurch selbst entwickelte und praxistaugliche Problemlösungen in ihrem Ein-

flussbereich implementieren können. Selbstverpflichtungen sind ein Mittel, um staatlichen, regulativen 

Maßnahmen, die nur begrenzt beeinflussbar sind, vorzubeugen.  

Im Politikfeld IAS wären freiwillige Maßnahmen insofern sinnvoll, als dass viele verbandlich organisier-

te Personen als Einzelakteure im Politikfeld auftreten. Ihr Handeln, z.B. in Form von Anpflanzungen in 

der freien Landschaft, trägt zum Ge- und Misslingen von IAS-bezogenen staatlichen Maßnahmen bei. 

Strategieempfehlung 26: Begrenzte Wirksamkeit freiwilliger Maßnahmen  
Aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen ist das Potential für freiwillige Maßnahmen eher ge-

ring, es sollten hieran keine zu hohen Erwartungen gestellt werden. Dennoch gibt es Möglichkeiten, 

freiwillige Maßnahmen zu initiieren. Beispielsweise könnte eine gemeinsam von BfN und BBA erstellte 

Kriterienliste für die Bewertung der Invasivität von Arten dazu führen, dass solche Arten freiwillig aus 

                                                                                                                                                                      
Die Ergebnisse werden nach einem EU-einheitlichen Modell in einem Bericht zusammengefasst, der durch 
die Bundesregierung der EU-Kommission übermittelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 
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dem Sortiment von Gartenbaubetrieben genommen werden. Auch der freiwillige Maßnahmen wie der 

Verzicht botanischer Gärten auf den Samentausch von IAS oder die Durchführung mit besonderen 

Sicherheitsauflagen, können angeregt werden. Derartige Maßnahmen können auch eine internationa-

le Wirksamkeit entfalten. 

Strategieempfehlung 27: Kooperation mit Naturschutzverbänden 
Kooperationen mit Naturschutzverbänden können in folgenden Bereichen eingesetzt werden: 

- aktive Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden in den Bereichen Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit, um die behördlichen wie die verbandlichen Maßnahmen zu intensivieren und 

eine größere Zielgruppe zu erreichen.  

- Zusammenarbeit im Bereich einer flächendeckenden Bestandsaufnahme und Beobachtung 

von Ausbreitungstendenzen und möglichen Schäden. Absprachen über die zu kartierenden 

Flächen zwischen den Naturschutzbehörden und Verbänden könnten hier zu Synergien füh-

ren.  

- Absprachen über geeignete Methoden und die Durchführung von Beseitigungs- und Kontroll-

maßnahmen führen zu einer Konzentration der verfügbaren Mittel. Hierzu ist eine verstärkte 

Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren notwendig. 

 

III.10. Internationaler Schwerpunkt IAS 

Viele Handlungsfelder sind aufgrund einer immer stärkeren Vernetzung der Staaten aus dem Kompe-

tenzfeld nationaler Entscheidungsträger auf die europäische Ebene übertragen worden. Speziell auf 

dem Gebiet des Außenhandels besteht nunmehr eine ausschließliche Kompetenz der Europäischen 

Union. Dies spiegelt sich in den vorhandenen rechtlichen Instrumenten bezüglich der Ein- und Aus-

fuhrkontrollen an EU-Außengrenzen wider – zu nennen sind in Bezug auf den vorliegenden Problem-

kreis vor allem die RL 2000/29 beim Pflanzenschutz und die EU-Artenschutzverordnung. Beide In-

strumente arbeiten mit Listen, die kontinuierlich auf dem neuesten Stand gehalten werden und die 

dann Wirkungen für die korrespondierenden nationalen Behörden haben (siehe Punkt III.2 und III.3).  

Strategieempfehlung 28: Dynamische Weiterentwicklung internationaler Normen 
Deutschland sollte sich als verantwortlicher und aktiver internationaler Akteur positionieren und eine 

führende aktive Rolle bei der kritischen Überprüfung der bestehenden internationalen Regelungen 

einnehmen. Insbesondere sollten Programme zur Förderung und Finanzierung von Forschung aufge-

legt und internationale Kompetenznetzwerke aufgebaut werden. Eine international erfolgreiche Positi-

onierung ist hervorragend geeignet, den Naturschutz in Deutschland zu stärken, um die zu erwarten-

den erheblichen Widerstände gegen die nationale Strategie zu überwinden. 
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IV. Politische Faktoren für eine erfolgreiche Strategieformulierung 

Die Strategie muss in einem Prozess der Politikformulierung entwickelt und umgesetzt werden, des-

sen Gelingen von bestimmten Faktoren abhängt. 

Strategieempfehlung 29: Entscheidung für aktive IAS-Politik 
Eine zentrale Voraussetzung für die Strategieentwicklung sind handlungsfähige Politikgestalter. 

Grundlegend ist der politische Wille für eine Strategie, der dem Vorhaben die nötige Durchsetzungs-

kraft verleiht und zur Bereitstellung von Ressourcen führt. Eine deutliche Willensbekundung des Um-

weltministers zur aktiven Politik ist für eine erfolgreiche Strategieentwicklung unabdingbar. Eine gut 

ausgestattete Fachabteilung im Ministerium, die die Strategie betreibt, ist entscheidend für deren 

Handlungsfähigkeit. Wenn keine Entscheidung für die Strategieentwicklung und eine entsprechende 

Ressourcenausstattung getroffen wird, kann das Vorhaben nicht empfohlen werden, da das Thema 

aufgrund geringen Handlungsdrucks keine Eigendynamik entfalten kann. 

Strategieempfehlung 30: Gewinnerkoalitionen in Einzelbereichen 
Um die verschiedenen Akteure des Politikfeldes für die Strategie zu gewinnen, ist es nicht notwendig, 

eine Übereinstimmung über die Ziele herbeizuführen. Der Einsatz für Naturschutzziele kann von ande-

ren sektoralen Akteuren nicht unbedingt erwartet werden. Es kommt vielmehr darauf an, dass diese 

einen Nutzen erwarten können, der auch ein ökonomischer, politischer oder sozialer Nutzen sein 

kann. Solche Gewinnerkoalitionen, die für alle beteiligten Akteure einen Nutzen bringen (win-win-

Situation), mit bestimmten Fachverwaltungen und einflussreichen Verbände herzustellen, ist in einem 

Politikfeld, das sektoral und föderal aufgeteilt ist, unverzichtbar. Im Politikfeld IAS ist es nicht praktika-

bel, für den gesamten Handlungsbereich eine win-win-Situation auf der Basis eines austarierten Mas-

terplanes herzustellen. Zweckmäßiger ist es, die Strategie als Toolbox zu handhaben. Ein Konsens 

über Inhalte in Einzelbereichen mit jeweils unterschiedlichen Koalitionen erlaubt eine flexible und 

pragmatische Strategieentwicklung mit aussichtsreichen Umsetzungspotentialen und sollte deshalb 

angestrebt werden. 

Strategieempfehlung 31: Politikfenster nutzen 
Die Formulierung von Problemlösungen im politischen Raum setzt nicht nur voraus, dass ein Min-

destmass an sachlichem Problem- und politischem Handlungsdruck vorhanden ist. Die Erfolgsaus-

sichten für die Durchsetzung politischer Ziele hängen auch vom politischen Umfeld ab, von den ge-

sellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, die zu wechselnden Zeitpunkten güns-

tig oder ungünstig für das jeweilige politische Ziel sein können. Im Strategieprozess muss Offenheit 

und Flexibilität vorhanden sein, um in Situationen, die günstige Gelegenheiten bieten, rasch zu han-

deln. Solche windows of opportunities können sich beispielsweise durch Reformen von relevanten 

Fachgesetzen, Organisationsreformen, die Gestaltung von finanziellen Förderprogrammen oder Akti-

vitäten im Rahmen der Erfüllung anderer internationaler Verpflichtungen öffnen. Jenseits der windows 

of opportunities bestehen für den an sich schwachen Naturschutz keine Durchsetzungschancen. 
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Strategieempfehlung 32: Aktivierung des Fachdiskurses 
Die Zustimmung durch Fachöffentlichkeiten ist ein wesentliches Element, um politische Unterstützung 

zu fördern. Dazu muss eine Fachkompetenz aufgebaut werden. Ein Mittel dafür ist die Aktivierung des 

nationalen und internationalen Fachdiskurses beispielsweise über sektorübergreifende Tagungen als 

eine Kernaufgabe des BfN. Das Potential der gesamten BfN-Forschung ist für die fachliche Themati-

sierung von IAS zu nutzen. 

Strategieempfehlung 33: Strategischer Einsatz von PR-Instrumenten 
Trotz des hohen Konfliktgehalts und der großen Reichweite wird dem Thema IAS in der Öffentlichkeit 

bislang wenig Bedeutung beigemessen. Für eine Aufnahme in die politische Agenda ist eine sich 

selbst tragende öffentliche Thematisierung bereits vor der Programmformulierung notwendig. Der Ruf 

nach der Hilfe durch den Naturschutz muss von außen öffentlich an diesen herangetragen werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist das Problembewusstsein der verschiedenen Teilöffentlichkeiten stra-

tegisch vorzubereiten. Der Einsatz von Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit ist dabei unerlässlich. Zu 

einem frühen Zeitpunkt, an dem die Konkurrenz um die Aufmerksamkeit zu diesem Thema noch ge-

ring ist, muss der Naturschutz seine Diskursmacht ausbauen. Diskurslinien und -schwerpunkte sind in 

dieser Phase noch nicht verfestigt und daher formbar. Zur Initiierung eines IAS Diskurses sind Sachin-

formationen nicht zielführend. Zur Erzeugung von Aufmerksamkeit gilt es, das Thema IAS zu emotio-

nalisieren. Die gewonnene Deutungsmacht muss dazu genutzt werden, die eigenen Kompetenzen als 

Helfer herauszustellen. Eine Koalition mit Partnern, die die gleichen Interessen verfolgen, wird diese 

Position stärken.  
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B. Politikfeldanalyse 

I. Einleitung 

Zentrales Charakteristikum des Politikfeldes invasive gebietsfremde Arten ist, dass es kein konsisten-

tes Handlungsfeld darstellt, sondern im Hinblick auf die politisch-administrativen Strukturen sowohl 

horizontal (verschiedene Sektoren) als auch vertikal (politische Ebenen von Bund, Ländern und Ge-

meinden) fragmentiert wahrgenommen wird. Dementsprechend hoch ist die Vielfalt der Akteure, die 

direkt oder indirekt zur Problematik beitragen oder von ihr betroffen sind. Als Grundlegung für die nati-

onale Strategieentwicklung sind zum einen die Handlungsfelder des Problems aufzuzeigen, zum an-

deren sind die betroffenen Akteure zu identifizieren und deren Handlungspotentiale im Hinblick auf 

eigene Interessen, den Einsatz von Instrumenten und Kooperationen herauszuarbeiten.  

 

Um die Anschlussfähigkeit an politisches Handeln zu erleichtern, werden die Akteure gegliedert nach 

politischen Sektoren analysiert, wobei die einzelnen Sektoren nicht dem aktuellen Zuschnitt der Ge-

schäftsbereiche von Ministerien entsprechen, die veränderbar und in Bund und Ländern sehr unter-

schiedlich sind. Die hier verwendeten Sektoren stellen kleinere Einheiten als die Ressorts dar, sie 

orientieren sich an Handlungsobjekten, die Gegenstand zusammenhängender Regelungssysteme, 

Verfahren und Akteursbeziehungen sind. Um die Sektoren zu ermitteln, wurden die Hauptverbrei-

tungswege invasiver gebietsfremder Arten nach Deutschland und die jeweiligen Einbringungsgründe 

analysiert. Die Auswertung der rechtlichen Regelungen führte zur Feststellung der Zuständigkeiten 

staatlicher Akteure und ihrer Instrumente, eine Befragung der Landesämter für Umweltschutz sowie 

die Auswertung der Lobbylisten des Deutschen Bundestages ergab weitere staatliche wie auch nicht-

staatliche Akteure. Unter Einsatz einer Literatur- und Dokumentenanalyse und leitfadengestützter 

explorativer Experteninterviews11 wurden Daten zu sektorbezogenen Interessen, Handlungspotentia-

len, Instrumenten, Kooperationen und Positionen exemplarisch erhoben.  

 

Die Handlungsfelder ergeben sich aus dem dreistufigen Ansatz der Biodiversitätskonvention. In 

Art. 8 h verpflichten sich die Vertragsstaaten, soweit möglich und angebracht „die Einbringung ge-

bietsfremder Arten, welche Ökosysteme, Lebensräume oder Arten gefährden, zu verhindern, diese 

Arten zu kontrollieren oder zu beseitigen“. Die Handlungstrias von verhindern, kontrollieren und besei-

tigen wird in den Leitprinzipien der Biodiversitätskonvention zum Umgang mit invasiven gebietsfrem-

den Arten konkretisiert, wobei der Prävention Vorrang eingeräumt wird. Wenn die Vorsorge nicht er-

folgreich war, wird dort als zweites Mittel der Wahl die sofortige Beseitigung empfohlen und, sofern 

                                                      
11  In explorativen Experteninterviews werden keine repäsentativen Daten sondern Einschätzungen und Kennt-

nisse von Experten erhoben. Als Experte gilt „wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, 
die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung oder wird über einen privilegierten Zugang zu In-
formationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt“ (Meuser und Nagel 1991, S. 73). 
Die Ergebnisse der Experteninterviews sind in die Darstellung der Sektoranalysen eingeflossen. 
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dies nicht möglich oder angemessen ist, die Kontrolle der Arten durch angepasstes Management. Für 

die Prävention, auf die das Hauptaugenmerk gelegt werden soll, ergeben sich je nach Einbringungs-

weg und –grund unterschiedliche politische Handlungsansätze. Zu unterscheiden ist hierbei, ob eine 

Art absichtlich oder unabsichtlich eingebracht wird. Für beide Bereiche spielt es schließlich eine Rolle, 

ob Arten über zwischenstaatliche Grenzen oder auch in bzw. aus innerstaatlichen Gebieten ein- oder 

ausgeführt oder ob sie direkt in die Natur ausgebracht werden. 

 

Abbildung B-1: Handlungsfelder der Prävention 
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Die einzelnen Analyseergebnisse werden im folgenden gegliedert nach Sektoren und orientiert an den 

Handlungsfeldern zusammengeführt, indem zunächst die Rolle, die invasive gebietsfremde Arten für 

den Sektor spielen, sowie die sich daraus ergebenden Sektorinteressen dargestellt werden. Danach 

wird untersucht, welche politische Rolle der Sektor in dem Politikfeld spielt. Hierzu werden die Steue-

rungsbedingungen, insbesondere die rechtlichen Grundlagen und Instrumente, die zuständigen Akteu-

re und ihre Interessen analysiert. Es folgt eine Bewertung des Handlungsbedarfs, die teilweise in die 

Darstellung integriert sind. Im Anschluss an die Sektoranalysen werden die wesentlichen Ergebnisse 

synoptisch dargestellt. 
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II. Naturschutz 

II.1. Hauptproblemfelder 

Invasive gebietsfremde Arten sind Pflanzen- und Tierarten, die außerhalb ihres natürlichen Verbrei-

tungsgebietes die biologische Vielfalt von Ökosystemen, Lebensräumen oder Arten gefährden.12 Be-

zogen auf die natürliche biologische Vielfalt sind damit die Schutzgüter des Naturschutzes betroffen, 

die im Bundesnaturschutzgesetz definiert sind als die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die 

Regenerations- und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die heimische Tier- und Pflanzen-

welt und ihrer Lebensräume sowie Vielfalt, Eigenart, Schönheit und Erholungswert von Natur und 

Landschaft.13 

 

Abbildung B-2: Gefährdungen der biologischen Vielfalt als Schutzgut des Naturschutzes 

Nationale IAS-Strategie

Georg-August-Universität Göttingen

Verdrängung einheimischer Arten und Artgemeinschaften
Konkurrenz um Lebensraum und Ressourcen
Besetzung der ökologischen Nische
Erhöhter Prädations- und Parasitierungsdruck

Veränderung von Lebensräumen
Biotope werden verändert, sodass sich deren natürliche oder historisch 
gewachsene Artenvielfalt in Quantität und Qualität wandelt

Veränderung ökologischer Kreisläufe
die Regenerations- und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter wird 
gefährdet

Veränderung des Landschaftsbildes
Vielfalt, Eigenart, Schönheit und Erholungswert von Natur und Landschaft 
werden beeinträchtigt

Genetische Unterwanderung
Veränderung der genetischen Vielfalt heimischer Arten durch Einkreuzen von 
Genen gebietsfremder Arten oder Herkünfte

 
 

 

Etwa 12.000 Gefäßpflanzenarten wurden durch den Menschen nach Deutschland gebracht, 625 da-

von sind lokal etabliert, befinden sich in Einbürgerung oder treten unbeständig auf, etwa 363 Neophy-

ten gelten als etabliert. Circa 30 Pflanzenarten stellen sich als invasive gebietsfremde Arten dar und 

                                                      
12  Vgl. Art. 8 h der Konvention zum Erhalt der Biologischen Vielfalt (CBD) von 1992. 



Nationale IAS-Strategie  Seite 28 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

fallen deshalb in den Interessenbereich des Naturschutzes.14 Sie führen durch ihre ökologischen 

Auswirkungen zu negativen Effekten auf die Schutzgüter des Naturschutzes. Von den heimischen 

Wildpflanzenarten sind 43 durch gebietsfremde Arten bedroht, eine im Vergleich zu anderen Gefähr-

dungsursachen eher geringe Anzahl. 5% der gefährdeten Pflanzenarten (Rote Liste Arten) werden 

durch IAS bedroht.15 In der Literatur finden sich Zusammenstellungen von „problematischen“ Neophy-

ten, die aber aus Naturschutzsicht nicht alle als invasiv zu betrachten sind. Ähnlich stellt sich die Lage 

bei den Neozoen dar. Insgesamt sind derzeit 1.123 Neozoenarten in Deutschland bekannt, davon 

etwa die Hälfte Insekten, mindestens 262 gebietsfremde Tierarten gelten als etabliert, mindestens 33 

als invasiv.16 

 

Abbildung B-3: Hauptproblemfelder im Naturschutz 
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Eine weit größere Bedeutung als die Verdrängung von Arten liegt in der Faunen- und Florenverfäl-

schung durch gebietsfremde Herkünfte. Im Laufe der Evolution haben sich in verschiedenen Natur-

räumen, abhängig von biotischen und abiotischen Faktoren, genetisch unterschiedliche Sippen aus-

gebildet.17 Die innerartliche Vielfalt ist Teil der biologischen Vielfalt im Sinne der Biodiversitätskonven-

tion, sie wird vor allem dadurch gefährdet, dass Saat- und Pflanzgut meist nicht in der Region gewon-

nen wird, in der es ausgebracht wird. Gebietsfremde Herkünfte werden durch verschiedene Akteure 

                                                                                                                                                                      
13  Vgl. die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 1 BNatSchG. 
14 Vgl. www.neophyten.de, Klingenstein (2004), S. 23. 
15 Vgl. Klingenstein, Eberhard (2003), S.19. 
16 Vgl. Geiter, Kinzelbach (2002). 
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und zu verschiedenen Zwecken ausgebracht, selbst bei Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der na-

turschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird in der Regel nicht auf die Verwendung gebietseigener Her-

künfte geachtet, womit Naturschutzmaßnahmen praktisch konterkariert werden. 

 

Der Naturschutz stellt sich somit in allen Handlungsfeldern, die für die Einbringung oder Verbreitung 

gebietsfremder Arten in frage kommen, als Betroffener dar. Die Gefährdungspotentiale gehen u.a. aus 

von Arten, die mit Handelsgütern oder dem Personentransport eingeschleppt wurden oder selbständig 

über von Menschen gebaute terrestrische und aquatische Verkehrswege eingewandert sind, von land- 

und forstwirtschaftlichen Nutzpflanzen, zu unterschiedlichen Zwecken ausgebrachten Zierpflanzen, 

aus der Gefangenschaft entwichenen, illegal freigelassenen sowie zu Jagdzwecken ausgesetzten 

Wirbeltieren und von Fischen, die im Rahmen von Besatzmaßnahmen ausgesetzt wurden. 

II.2. Politischer Handlungsrahmen 

Der Naturschutzsektor verfügt über keine eigenen Instrumente zur Prävention der Einschleppung und 

unabsichtlichen Ausbringung oder Verbreitung von Arten. In allen anderen Handlungsfeldern sind 

hingegen Naturschutzinstrumente vorhanden, die allerdings überwiegend wenig effektiv in der Kon-

zeption oder defizitär im Vollzug sind. 

 

Abbildung B-4: Steuerungsinstrumente des Naturschutzes  
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17 Vgl. Nickel (2003), S. 26. 
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II.2.1. Genehmigung der Ausbringung gebietsfremder Arten 

Zentrales Steuerungsinstrument des Naturschutzes ist die Ansiedlungsgenehmigung nach § 41 II 

BNatSchG. Mit der Regelung wird den Bundesländern ein allgemein gehaltener Handlungsauftrag 

erteilt, „geeignete Maßnahmen“ zu ergreifen „um die Gefahren einer Verfälschung der Tier- oder 

Pflanzenwelt der Mitgliedstaaten durch Ansiedlung und Ausbreitung von Tieren und Pflanzen gebiets-

fremder Arten abzuwehren.“ Die Länder selbst können also über den Einsatz geeigneter Maßnahmen 

entscheiden. Allerdings ist den Ländern durch das Rahmengesetz des Bundes mit einem Genehmi-

gungsvorbehalt für die Ansiedlung gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten in § 41 II auch ein einheitli-

ches Instrumentarium vorgeschrieben, zu dessen Umsetzung sie verpflichtet sind. Die Ausgestaltung 

dieser rahmengesetzllichen Regelung variiert in den Ländern.18 Für die Erteilung der Genehmigung 

sind die Naturschutzbehörden der Länder zuständig, wobei die Aufgabe je nach Bundesland unter-

scheidlichen Verwaltungsebenen zugeordnet ist. Überwiegend liegt die Zuständigkeit für die Erteilung 

von Ansiedlungsgenehmigungen in den Aufgabenbereich der oberen oder höheren Naturschutzbe-

hörde, in einigen Bundesländern sind die oberste oder die unteren Naturschutzbehörden zuständig, 

teilweise sind auch die für Naturschutz zuständigen Landesämter damit betraut.  

 

Abbildung B-5: Die naturschutzrechtliche Ansiedlungsgenehmigung 
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18  Eine detaillierte Übersicht zu den Landesnaturschutzgesetzen befindet sich im Anhang. 
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Der Genehmigungsvorbehalt des Bundesnaturschutzgesetzes ist ein präventives Instrument, mit dem 

im konkreten Einzelfall auf der lokalen Ebene gezielt eine Gefährdung für die Verfälschung von Tier- 

und Pflanzenwelt überprüft werden soll. Der Naturschutz hat damit ein wichtiges Instrument in der 

Hand, das allerdings vielfach gar nicht angewendet wird. Im Zusammenhang mit der Ansiedlungsge-

nehmigung bestehen vier Problemkreise (siehe Abbildung B-5), auf die im folgenden eingegangen 

wird.  

II.2.1.1. Definition einer „gebietsfremden Art“ 

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert in § 10 II Nr. 6 eine gebietsfremde Art als „eine wild lebende 

Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 

100 Jahren nicht mehr vorkommt“. Aus dieser Regelung ergeben sich Probleme bei der Wiederan-

siedlung von Arten, die vor mehr als 100 Jahren verdrängt wurden, wie dies z.B. beim Wolf der Fall ist. 

In der Konsequenz bedeutet dies letztlich allerdings nur, dass die Ansiedlung solcher Arten einer Ge-

nehmigung durch die Naturschutzbehörden bedarf, darüber hinaus entsteht ein wirklicher Schaden 

dadurch nicht. 

II.2.1.2. Ausnahmen vom Genehmigungsvorbehalt 

§ 41 II 4 BNatSchG sieht Legalausnahmen für die dort genannten Arten und Verwendungen vor. So 

sind der Anbau in der Land- und Forstwirtschaft, das Einsetzen von Tieren zum Zwecke des biologi-

schen Pflanzenschutzes, und die Ansiedlung von nicht gebietsfremden Tieren, die dem Jagd- oder 

Fischereirecht unterliegen, vom Genehmigungserfordernis ausgenommen. Die Ansiedlung von dem 

Jagd- und Fischereirecht unterliegenden Arten ist jedoch dann genehmigungspflicht durch die Natur-

schutzbehörden, wenn es sich um gebietsfremde Arten handelt. 

Durch die Ausnahmeregelung entfällt für den Naturschutz die Möglichkeit, steuernd auf die Ansiedlun-

gen der genannten Wirtschaftsbereiche einzuwirken. Als besonders problematisch für den Natur-

schutz zeigt sich dies bei der Bewirtschaftung von Forsten und Gewässern in Schutzgebieten.19 

II.2.1.3. Vollzugsdefizite bei der Ansiedlungsgenehmigung 

Das dem Naturschutz zur Verfügung stehende präventive Steuerungsinstrument des § 41 II Bundes-

naturschutzgesetz ist in der Naturschutzpraxis unzureichend präsent. Hier ist ein erhebliches Voll-

zugsdefizit festzustellen.20 Kowarik et al. (2003) halten es für wahrscheinlich, dass „mit erheblichen 

informatorischen Defiziten über die Genehmigungsbedürftigkeit der Ausbringung gebietsfremder Ar-

                                                      
19  Siehe Kapitel B.VIII zur Bewirtschaftungspflicht von Gewässern und zur Faunenverfälschung durch nicht 

gebietseigene Herkunft der Fischarten sowie Kapitel B.V zu Konfliktlinien zwischen Naturschutz und Forst in 
Schutzgebieten. 

20  Diese Einschätzung findet sich auch in der Literatur, siehe Kowarik et al. (2003), S. 21. 
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ten“21 zu rechnen sei. Die seltene Antragstellung von Ansiedlungsgenehmigungen ist ein wichtiger 

externer Grund für das Versagen des Instrumentes. Verstärkt wird dieses Problem durch weitere Na-

turschutz interne Gründe, die innerhalb der behördlichen Verwaltung liegen. Zum einen fehlt es den 

Verwaltungen an finanziellen und personellen Ressourcen, damit einhergehend an Zeit, um sich mit 

dem Thema invasive gebietsfremde Arten zu befassen. Bisher scheitert die Umsetzung der gesetzli-

chen Regelungen auch an den Wissenslücken in der Verwaltung. 

II.2.1.4. Die Genehmigungspflichtigkeit der Ausbringung gebietsfremder Herkünfte 

Die Ausbringung gebietsfremder Herkünfte von Pflanzen, Saatgut oder Tieren in die freie Natur fällt 

ebenfalls unter den Genehmigungsvorbehalt des § 41 II BNatSchG. In der Praxis wird dieses Instru-

ment allerdings nicht angewendet.22 Als Ursache hierfür ist zum einen in großen Teilen der Natur-

schutzverwaltung ein Informationsdefizit über die rechtliche Handhabe gegenüber der Ausbringung 

gebietsfremder Herkünfte zu identifizieren. Die Ausbringung gebietsfremder Herkünfte ist aber ge-

nehmigungspflichtig, wie im folgenden mit einem näheren Blick auf die hierfür relevanten Rechtsbe-

griffe des Bundesnaturschutzgesetzes gezeigt wird. Anders als der in § 10 II Nr. 5 BNatSchG ver-

wandte Begriff der „heimischen“ Arten bezieht sich der Begriff der „Gebietsfremdheit“ nicht auf das 

gesamte Bundesgebiet, sondern vielmehr auf einen kleineren, bestimmten und regionalen Raum. 

Dieser unterschiedliche territoriale Anwendungsbereich führt dazu, dass in einem bestimmten Gebiet 

auch eine heimische Art „gebietsfremd“ sein kann.23 Insofern ist - unter Zugrundelegung des im 

BNatSchG verwandten Artbegriffs - bei der Ausbreitung einer gebietsfremden Population in einem ihr 

gebietsfremden Gebiet eine Gefahr der Verfälschung der bestehenden Tier- und Pflanzenwelt anzu-

nehmen. Die „Tier- und Pflanzenwelt“ des BNatSchG ist als Zusammensetzung der in einem Gebiet 

vorhandenen Populationen zu verstehen. Dieses Verständnis wird auch durch den Versagungsgrund 

nach § 41 II Satz 3 BNatSchG gestützt. Nach dieser Vorschrift ist die erforderliche Genehmigung auch 

bei einer Gefährdung von Populationen wild lebender Arten zu versagen. 

II.2.2. Genehmigung der Ein- und Ausfuhr invasiver Arten 

Genehmigungserfordernisse für die Ein- und Ausfuhr von Pflanzen- und Tierarten sind in der EU-

Artenschutzverordnung in Umsetzung von CITES geregelt, wobei es hier primär um den Handel mit 

besonders geschützten wildlebenden Arten geht. Art. 3 II d) der EU-Artenschutzverordnung ermöglicht 

es jedoch, in Anhang B Arten auch dann aufzunehmen, wenn erwiesen ist, dass das Einbringen eine 

ökologische Gefahr für die einheimischen Tier- und Pflanzenarten darstellt. Die Listung von IAS in 

Anhang B bewirkt für diese Arten neben dem Handelsverbot (Genehmigungserfordernis für die Ein- 

                                                      
21  Ebenda. Kowarik identifiziert noch weitere Gründe, weshalb die Anwendung des Instrumentes keinen Nieder-

schlag im Verwaltungshandeln findet. 
22  Siehe dazu Kapitel B.II.2.5, S. 37. 
23  Bendomir-Kahlo/Gassner, § 10 Rn. 41, zu diesem Problemkreis den eigenständigen Formulierungsvorschlag 

für eine Neufassung des § 10 II Nr. 6 in Kapitel C V. 
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und Ausfuhr) auch ein Vermarktungsverbot gem. § 8 V i.V.m. § 8 I der Verordnung, das im Gebiet der 

EU und innerstaatlich gilt. Derzeit gelten diese Regelungen für zwei invasive gebietsfremde Arten, den 

Ochsenfrosch (Rana catesbeiana) und die Rotwangenschmuckschildkröte (Trachemy scripta ele-

gans). Genehmigungsbehörde für die Erteilung von Ein- und Ausfuhrgenehmigungen sowie Wieder-

ausfuhrbescheinigungen nach EG-Artenschutzverordnung ist in Deutschland das Bundesamt für Na-

turschutz (§44 BNatSchg, Abs.I, Nr.2). Je nach Bundesland sind unterschiedliche Behörden dafür 

zuständig, Ausnahmen von den Vermarktungsverboten zu erteilen und Händler, Halter und Züchter zu 

kontrollieren.  

Die Reichweite der weitgehend nach EU-Recht geregelten Grenzkontrollen ist auf Arten begrenzt, die 

bezogen auf das Gebiet der Europäischen Union gebietsfremd sind. Im zusammenwachsenden Euro-

pa spielen Grenzkontrollen für Arten, die innereuropäisch, bezogen auf unterschiedliche Ökosysteme 

und Lebensräume, gebietsfremd und invasiv sind, praktisch keine Rolle.  

 

Abbildung B-6: Genehmigung der Ein- und Ausfuhr invasiver Arten 
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Am Vollzug der EG-Artenschutzverordnung wirken die Zollbehörden, die das Bundesministerium der 

Finanzen bestimmt, mit.24 Besonders qualifizierte Zollstellen überwachen die Ein- und Ausfuhr von 

                                                      
24  Als weitere Vollzugsbehörden sind die Pflanzenschutzdienste am Genehmigungsverfahren für die Ausfuhr 

von CITES-Arten beteiligt. Bei künstlich vermehrten Pflanzen der Anhänge B und C sowie bei Hybriden des 
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Pflanzen und Tieren, die in den Anhängen der EU-Artenschutzverordnung gelistet sind, und kontrollie-

ren die erforderlichen Genehmigungen. Das Verfahren dazu regelt das Bundesfinanzministerium im 

Einvernehmen mit dem Bundesumweltministerium durch Rechtsverordnung.25  

II.2.3. Besitz- und Vermarktungsverbote für nichtheimische Arten 

§ 42 BNatSchG sieht Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote für besonders und streng geschützte 

Arten26 vor. Nach § 42 III BNatSchG können die Besitz- und Vermarktungsverbote durch Rechtsver-

ordnung gem. § 52 IV BNatSchG auch auf sonstige Tiere und Pflanzen ausgedehnt werden, soweit 

dies wegen der Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt erforderlich ist. Die Bestimmungen des § 42 

BNatSchG gelten direkt, im Gegensatz zum allgemeinen Schutz des § 41 BNatSchG, eine weitere 

Umsetzung durch die Länder ist hierfür nicht notwendig. Die Kompetenz für die Erteilung von Besitz- 

und Vermarktungsverboten liegt beim Bundesministerium für Umwelt, das ermächtigt ist, durch Ver-

ordnung mit Zustimmung des Bundesrates nichtheimische Arten zu bestimmen, für welche die Besitz- 

und Vermarktungsverbote des § 42 BNatSchG gelten.27 Mit die Bundesartenschutzverordnung hat 

das Ministerium von dieser Ermächtigung gebrauch gemacht. Derzeit gelten die Besitz- und Vermark-

tungsverbote für vier nichtheimische Tierarten: den Amerikanischen Biber (Castor canadensis), 

Schnapp- und Geierschildkröte (Chelydra serpentina, Macroclemys temmnickii) und das Grauhörn-

chen (Sciurus carolinensis) (§3 BArtSchV).  

 

Die Besitz- und Vermarktungsverbote sind ein starkes Steuerungsinstrument, das den Besitz und den 

Handel und damit die Ausbringungen von nichtheimischen Arten unterbindet. Allerdings sind die An-

wendungsmöglichkeiten dadurch erheblich eingeschränkt, dass nach der geltenden Definition einer 

heimischen Art in § 10 II Nr. 5 BNatSchG auch solche vom Menschen eingebrachte Arten als hei-

misch gelten, die verwildert sind oder sich in freier Natur ohne menschliche Hilfe über mehrere Popu-

lationen erhalten haben. Diese Arten werden folglich auch von den Schutznormen des Bundesnatur-

schutzes erfasst, unabhängig davon, ob sie invasiv sind oder nicht. 

 

                                                                                                                                                                      
Anhangs A der EU-Artenschutzverordnung kann anstelle der Ausfuhrgenehmigung oder Wiederausfuhrbe-
scheinigung des Bundesamtes für Naturschutz ein Pflanzengesundheitszeugnis ausgestellt werden. Darin 
wird u.a. bescheinigt, dass die Exemplare entsprechend den CITES-Vorschriften künstlich vermehrt worden 
sind. Dies gilt allerdings nur für Ausfuhren in die EU, für die Prävention vor IAS stellt dies einen Randbereich 
dar. 

25  Vgl. § 45 BNatSchG. 
26 Gemäß § 10 II Nr. 10 und 11 BNatSchG. 
27  Vgl.: § 42 BNatSchG, Abs. III, Nr. 2 in Verbindung mit § 52 BNatSchG, Abs. IV in Verbindung mit § 3 

BArtSchVO.  
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Abbildung B-7: Besitz- und Vermarktungsverbote 
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II.2.4. Überwachung und Beseitigung 

Nach § 12 BNatSchG haben der Bund und die Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Aufgabe, 

Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt zu überwachen (Umweltbeobachtung) und sich dabei 

gegenseitig zu unterstützen. In der Regel sind in den Ländern die unteren Naturschutzbehörden für 

die Umweltbeobachtung zuständig, aber auch obere bzw. höhere Naturschutzbehörden und zuständi-

ge Landesämter vollziehen diese Aufgabe. Bereits heute fehlt es dabei den Naturschutzbehörden an 

personellen und finanziellen Ressourcen, insbesondere an ausreichend qualifizierten Spezialisten. 

Bereits bestehende Monitoring-Verpflichtungen, wie zum Beispiel das FFH-Monitoring, weisen meist 

keinen Bezug zu invasiven gebietsfremden Arten auf. Daten über das Vorkommen und die Verbrei-

tung von Neophyten werden im Rahmen der laufenden Florenerfassung z.B bei Biotopkartierungen 

aufgenommen. Einen wichtigen Beitrag leistet hier auch der ehrenamtliche Naturschutz. In den meis-

ten Bundesländern werden die so gewonnenen Daten zentral gesammelt und an das Bundesamt für 

Naturschutz weitergeleitet.  
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Abbildung B-8: Naturschutzpotentiale für Überwachung und Beseitigung  
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Nach § 41 I 1 BNatSchG sind wild lebende Tiere und Pflanzen generell geschützt, u.a. dürfen wilde 

Tiere nicht getötet und die Bestände von Wildpflanzen nicht beseitigt werden, es sei denn, dass ein 

„vernünftiger Grund“ vorliegt. Ein solcher vernünftiger Grund ist mit dem Schutz der heimischen Tier- 

und Pflanzenwelt gegeben.28 Die Probleme im Handlungsfeld der Beseitung von invasiven Arten sind 

somit nicht rechtlicher Natur.29 Vielmehr besteht ein erhebliches Wissensdefizit darüber, unter wel-

chen Voraussetzungen eine Entscheidung für Beseitigungsmaßnahmen getroffen werden sollte, sowie 

über die Wahl von Bekämpfungsmethoden. Sehr problematisch ist außerdem die Bekämpfung insbe-

sondere von Wirbeltieren im Hinblick darauf, dass der Naturschutz durch Tötungen ein negatives 

Image aufbaut. 

 

                                                      
28  In der Kommentierung von Kolodziejcok (Hrsg.) werden als mögliche vernünftige Gründe u.a. Notmaßnah-

men zur Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen aufgeführt, vgl. 
Kennzhl 1226, Randnr. 9, siehe auch Rdnr. 18). Die zuständigen Behörden der Länder können im Einzelfall 
Ausnahmen von den wesentlich strengeren Verboten zum Schutz besonders und streng geschützter Arten 
nach § 42 zulassen, soweit dies „zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt“ erforderlich ist (§ 43 
Abs. VIII, Nr. 2 BNatSchG). Erst recht ist dieser Grund dann anwendbar als „vernünftiger Grund“ im Sinne der 
weniger strengen Schutzvorschriften von § 41 I BNatSchG. 

29  Allerdings ergeben sich rechtliche Probleme, wenn chemische Bekämpfungsmittel eingesetzt werden. Dem 
steht in Deutschland entgegen, dass nach den Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
„Schädliche Umwelteinwirkungen .. auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
gering zu halten“ sind (§ 2 I Nr. 5 BNatSchG).  
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Besonderer Berücksichtigung bedarf das LNatSchG-SH30. Es ist bisher das einzige LNatSchG, das 

schon in Hinblick auf die neue Fassung des BNatSchG erlassen wurde. Insofern finden sich im 

LNatSchG-SH auch zwei besonders hervorhebenswerte Neuerungen, die sich auf den Anwendungs-

bereich des Genehmigungsvorbehaltes, sowie auf mögliche Maßnahmen der Behörde im Wege der 

Bekämpfung beziehen. Hinsichtlich des Anwendungsbereiches ist zum einen gem. § 24 Abs. 5 dieses 

Gesetzes nicht nur das Ansiedeln, sondern auch das Aussetzen von Tieren und „Pflanzen außerhalb 

ihres natürlichen Verbreitungsgebiets“ genehmigungsbedürftig. Mit dem Bezug auf das natürliche 

Verbreitungsgebiet löst sich das LNatSchG-SH von der problematischen Formulierung der „gebiets-

fremden Arten“ in  § 41 II BNatSchG und ersetzt diesen mit einer vorzugswürdigen Umschreibung. 

Besonders hervorhebenswürdig ist ebenso die Tatsache, dass hinsichtlich der möglichen behördli-

chen Maßnahmen gegen IAS im LNatSchG-SH in § 24 Absatz 6 nun ausdrücklich die Möglichkeit 

eingefügt worden ist, „aus Gründen des Artenschutzes“ die Beseitigung von ungenehmigt angesiedel-

ten oder ausgesetzten Arten anzuordnen.31 

II.2.5. Gebietsfremde Herkünfte 

II.2.5.1. Ausbringung gebietsfremder Herkünfte durch staatliche Akteure 

Ausbringungen gebietsfremder Herkünfte in die freie Natur werden vor allem bei Anpflanzungen von 

Gehölzen und der Aussaat von Gründlandansaaten durch staatliche Akteure vorgenommen.32 Als 

Akteure sind hier die Kommunen, die Behörden für Wasserwirtschaft und Küstenschutz, die Natur-

schutz und Straßenbaubehörden zu nennen. Im Rahmen ihrer Aufgaben bringen sie Pflanzen und 

Saatgut aus z.B. bei Straßenbepflanzungen, Böschungsansaaten, nach wasserbaulichen Maßnah-

men, im Zuge der Flurbereinigung oder bei Biotopvernetzungen sowie bei Ausgleichsmaßnahmen 

nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Die zu den genannten und weiteren Zwecken jähr-

lich ausgebrachten Mengen an Saat- und Pflanzgut mit gebietsfremden Herkünften dürften sehr groß 

sein. Allein die zum Straßenbau gehörenden Strassen- und Autobahnämter, gelten als traditionelle 

„Großverbraucher von Wildgehölzen“.33  

                                                      
30  Vom 18. Juli 2003, GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 339. 
31  § 24 VI lautet: „Soweit es aus Gründen des Artenschutzes zwingend erforderlich ist, können die Naturschutz-

behörden anordnen, dass in der freien Natur ungenehmigt angesiedelte oder ausgesetzte Tiere und Pflan-
zen, die eine erhebliche Gefahr für den Bestand oder die Verbreitung wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
im Inland oder im Gebiet der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union darstellen, beseitigt werden. Die o-
berste Naturschutzbehörde kann das Nähere, insbesondere zum Verfahren und den betroffenen Arten, durch 
Verordnung regeln.“ 

32 Bei der Ausbringung gebietsfremder Herkünfte von Tieren sind vor allem nichtstaatliche Akteure im  Sektor 
Fischerei beteiligt. Im Kapitel B.VIII wird auf diese Problematik der Faunenverfälschung eingegangen. 

33  http://www.woerlein.de/spezielles-vortrag_eab.html. 
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II.2.5.2. Ursachen für die Handlungsdefizite 

Wie bereits bei den Ausführungen zum Vollzugsdefizit des § 41 II BNatSchG dargestellt, ist innerhalb 

der Naturschutzverwaltung ein unzureichender Kenntnisstand über den Anwendungsbereich des Ge-

nehmigungserfordernisses für gebietsfremde Herkünfte vorhanden. Auch bei den Behörden, die die 

Ausbringung gebietsfremder Herkünfte veranlassen, ist eine solche Unkenntnis über die Rechtslage 

festzustellen. Allerding existieren noch weitere Gründe, weshalb gebietsfremde statt gebietseigene 

Herkünfte ausgebracht werden. In den Teilen der beteiligten Verwaltungsbehörden, in denen die kom-

plexe Rechtssituation über die Genehmigungspflicht der Ausbringung gebietsfremder Herkünfte be-

kannt ist, stehen andere Gründen einem wirksamen Vollzug entgegen.  

Die Verfügbarkeit gebietseigener Herkünfte durch die Produzenten ist hauptsächlich abhängig von der 

Nachfrage nach solchen Produkteigenschaften. Bei der Produktion von Pflanz- und Saatgut sind teil-

weise mehrjährige Anzuchten notwendig, die der Markt erst bedienen kann, wenn eine entsprechende 

Nachfrage nach gebietseigenen Herkünften vorhanden ist. So muß aufgrund der langen Anzuchtdauer 

für die Produzenten z.B. der Baumschulen im Bereich der Gehölzanzuchten eine mehrjährige Pla-

nungssicherheit gegeben sein. Bemühungen der Behörden, gebietseigene Herkünfte auszubringen, 

können so am fehlenden Angebot scheitern.34 Um aus diesem Teufelskreis zwischen fehlender Nach-

frage und fehlendem Angebot herauszufinden, hat es z.B. Anzuchtverträge einzelner Straßenbaube-

hörden mit Baumschulen gegeben. Die Anfangsschwierigkeiten bei der Etablierung eines Marktes für 

gebietseigene Herkünfte sind aber durch solche Initiativen nicht gelöst. Ein weiteres Problem besteht 

in der fehlenden Qualitätssicherung für die Herkunft der Arten,35 für das im folgenden einige beste-

hende Lösungsansätze exemplarisch vorgestellt werden. 

II.2.5.3. Beispiele zu Kooperationen zur Entwicklung von Lösungsansätzen 

Eine Kooperation im Bereich gebietseigener Gehölze fand innerhalb der Arbeitsgruppe um den Dres-

dener Forstwissenschaftler Peter Schmidt statt, der als Ergebnis dieser Zusammenarbeit im Jahre 

1997 eine Einteilung Deutschlands in Herkunftsgebiete für gebietseigene Gehölze veröffentlichte.36 

Die Arbeitsgruppe bildete sich 1994 und bestand aus Vertretern des Bundesamtes für Naturschutz 

                                                      
34 Solche Bemühungen sind z.B. bei den Straßenbaubehörden in Niedersachsen auszumachen. Hier hat es 

durch das Landesamt für Straßenbau bereits 1997 eine Aufforderung an die Straßenbaubehörden gegeben, 
für die Anpflanzungen von Baumarten im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen zur Unterstützung der 
Bemühungen des Forst und aus Naturschutzgründen „standortheimische“ Baumarten zu verwenden. Auch 
bei der Anlage strauchartiger Gehölzpflanzungen in der freien Landschaft, wird die Verwendung gebietseige-
ner Herkünfte empfohlen, allerdings wird dies von der Verfügbarkeit der Pflanzen auf dem Markt abhängig 
gemacht. In den entsprechenden öffentlichen Ausschreibungen haben die Straßenbauämter einen Hinweis 
auf ein zuständiges Dezernat der Bezirksregierung aufzunehmen, das Auskunft über Forstpflanzenbetriebe 
geben kann, bei denen Pflanzmaterial von den Baumschulen und Garten- und Landschaftsbaufirmen bezo-
gen werden kann (vgl. Niedersächsisches Landesamt für Straßenbau, 1997). In der Praxis scheiterten diese 
Bemühungen allerdings weitgehend.  

35 Siehe dazu die rechtlichen Ausführung zur Berücksichtung gebietsfremder Herkünfte als Kriterium bei der 
Auftragsvergabe in Kapitel C VI 4. 

36 Vgl. Schmidt und Krause (1997). 
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und dem Bund deutscher Baumschulen. Die Einteilung in Herkunftsgebiete war eine wichtige Grund-

lage für die Produktion von Arten gebietseigener Herkunft. 

 

In den Bundesländern gibt es verschiedene Systeme zur Gewährleistung der Herkunft von produzier-

tem Saat- und Pflanzgut. Oftmals sind sie aus Kooperationen verschiedener Akteure aus den Berei-

chen der Produzenten und des Naturschutzes hervorgegangen. In Bayern, Brandenburg und Baden-

Württemberg haben sich unterschiedliche Zertifizierungssysteme vor allem im Bereich gebietseigene 

Gehölze entwickelt.  

So hat es in Bayern eine interministerielle Arbeitsgruppe des Bayerischen Staatsministeriums für Um-

welt, Gesundheit und Vebraucherschutz, des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und 

Forsten und des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren gegeben. Ziel und Gegenstand der 

Arbeitsgruppe war es, Lösungsvorschläge für den Problembereich der gebietseigenen Herkünfte bei 

Gehölzen zu entwickeln. Das Innenministerium war in seiner Funktion als Oberste Baubehörde, die für 

den Straßenbau und die Autobahndirektionen zuständig ist, an der Kooperation beteiligt. Auch die 

nachgeordneten Behörden und Landesämter der agierenden Ministerien waren und sind bei der Um-

setzung der Resultate dieser Arbeitsgruppe involviert. Aufgrund der Beschlüsse der interministeriellen 

Gruppe haben sie Vorschläge zur praktischen Umsetzung erarbeitet. Die Arbeit dieser Gruppe ist 

bereits abgeschlossen und eine andere hat ihre Arbeit aufgenommen, die sich mit der gebietseigenen 

Herkunft bei krautigen Pflanzen auseinandersetzt. Zudem findet eine Kooperation mit der Erzeuger-

gemeinschaft für Autochthone Baumschulerzeugnisse in Bayern (EAB) statt, einem nichtstaatlichen 

Akteur, der auch die Zertifizierung der Herkunft übernimmt. In der EAB sind solche Baumschulen zu-

sammengeschlossen die gebietsheimische Gehölze produzieren. Die EAB stellt als Wirtschaftsverein 

Richtlinien für die Erzeugung gebietsheimischer Gehölze auf und überwacht zu deren einheitlicher 

Umsetzung die Produktion der Baumschulen und zertifiziert die Herkunft mittels eines Labels. In 

Brandenburg hat es eine Arbeitsgruppe auf ministerieller Ebene zwischen den Bereichen Naturschutz, 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Raumordnung gegeben. Auch ein nichtstaatlicher Akteur gehörte 

der Arbeitsgruppe an, der Verband Pro Agro. Gegenstand dieser Kooperation war die Entwicklung 

eines Zertifizierungssystems für gebietsheimische strauchartige Gehölze. Im gleichen Kontext hat das 

brandenburgische Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung einen Erlaß zur 

Herkunftssicherung gebietsheimischer Gehölzarten entworfen, der vor kurzem in Kraft getreten ist. Die 

entsprechende Zertifizierung soll der Verein Pro Agro übernehmen. 

 

Lösungsansätze für den Bereich krautige Pflanzen mit gebietseigener Herkunft sind durch die Aktivitä-

ten des Arbeitskreises „Regiosaatgut“ zu erwarten, der Anfang 2003 unter Beteiligung des Instituts für 

Landschaftspflege und Naturschutz der Universität Hannover gegründet worden ist. Regiosaatgut soll 

„einerseits die Diskussion und Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis ermöglichen und 

andererseits zur Koordination und fachübergreifenden wissenschaftlichen Beratung der Weiterent-
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wicklung des Regiosaatgut-Konzeptes dienen“.37 Regiosaatgut stellt somit ein Kooperationsforum für 

den aktuellen Diskurs dar und entwickelt derzeit ein Zertifizierungssystem für krautige Pflanzen ge-

bietseigener Herkunft. 

II.3. Bewertung des Handlungsbedarfs 

Der politische Handlungsrahmen im Sektor Naturschutz zeigt, dass der Naturschutz eine starke Rege-

lungskompetenz im Politikfeld IAS besitzt, die jedoch sowohl auf der normativen Ebene wie im Vollzug 

erhebliche Defizite aufweist. Damit die präventiven Steuerungsinstrumente (Ansiedlungsgenehmi-

gung, Handelsbeschränkungen des Natur- und Artenschutzrechtes), mit denen der Naturschutz in 

viele Sektoren hineinwirken kann, tatsächlich greifen, ist eine Präzisierung der bestehenden Definitio-

nen von „heimisch“ und „gebietsfremd“ im Bundesnaturschutzgesetz erforderlich. IAS können durch 

die geltende Definition einer heimischen Art (§ 10 II Nr. 5 BNatSchG) derzeit auch von den Schutz-

normen des BNatSchG erfasst werden. Dadurch wird die Anwendung von Handelsbeschränkungen 

erschwert, die Ansiedlungsgenehmigung eingeschränkt und Beseitigungsmaßnahmen in bestimmten 

Fällen verhindert. Insbesondere zeigen sich erhebliche Informationsdefizite über die Anwendung von 

Genehmigungen, über Wissen zu invasiven Arten, die Bewertung der Invasionsfolgen und den Einsatz 

von Beseitigungsmaßnahmen. Eine großer Bedarf besteht im Aufbau eines Monitoringsystems und 

nicht zuletzt bedingt die große Bedeutung gebietsfremder Herkünfte, dass in diesem Bereich Lösun-

gen gefunden werden. 

 

III. Pflanzenschutz 

III.1. Hauptproblemfelder 

Die Bekämpfung von invasiven Schadorganismen hat eine lange Tradition und geht in Deutschland 

und Europa auf Bekämpfungskampagnen gegen die bereits vor über 100 Jahren eingeschleppten 

Schadorganismen Reblaus (Dactulosphaira vitifoliae) und Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata) 

zurück.38 Die Einschleppung und Verbreitung von Schadorganismen mit Pflanzen und anderen mögli-

chen Befallsgegenständen u.a. zu landwirtschaftlichen Zwecken führt vor allem zu wirtschaftlichen 

Schäden im Landwirtschaftssektor, es können jedoch auch negative Auswirkungen auf die natürliche 

biologische Vielfalt entstehen. Hierin besteht das Hauptproblemfeld, in dem der Pflanzenschutz prä-

ventiv tätig wird.  

Ein weiteres Problemfeld liegt in der Ausbringung von Tieren zur biologischen Schädlingsbekämpfung, 

durch die der Sektor IAS-Probleme verursachen könnte. Sofern es sich bei den zu biologischen Kon-

                                                      
37  www.laum.uni-hannover.de/iln/aktuell/tagung_regiosaatgut.html. 
38 Vgl. Unger (2003), S. 17. 
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trollzwecken eingesetzten Tieren um gebietsfremde Arten handelt, die vielfach aus den Herkunftslän-

dern von den Schädlingen stammen, die bekämpft werden soll, können auch diese invasiv werden. 

Vereinzelt sind solche Fälle bereits aufgetreten. 

 

Abbildung B-9: Hauptproblemfelder für den Pflanzenschutz 
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III.2. Politischer Handlungsrahmen 

III.2.1. Steuerungskompetenz des Sektors 

Für die Nutzergruppen von Pflanzen in Deutschland (z.B. Land- und Forstwirtschaft, Zierpflanzenhan-

del) erfüllt der Pflanzenschutz eine wichtige Funktion, da Schadorganismen, die Pflanzen oder Pflan-

zenprodukte schädigen können, für diese Wirtschaftsbereiche erhebliche ökonomische Verluste be-

deuten können. Zum Schutz vor solchen Gefahren werden durch den Pflanzenschutz verschiedene 

Maßnahmen durchgeführt (siehe Abbildung B-10). Die Kompetenz des Pflanzenschutzes erstreckt 

sich dabei auf den Schutz von Pflanzen und die Prävention oder Bekämpfung von Pflanzenschädlin-

gen, jedoch nicht auf den Schutz heimischer Tierarten. 

Der Pflanzenschutz verfügt damit über starke Regelungskompetenzen im Politikfeld IAS, die ähnlich 

wie beim Naturschutz, ein querschnittsorientiertes Aufgabenfeld betreffen. Schwerpunkt in der bishe-

rigen Praxis des Pflanzenschutzes ist der Schutz von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft sowie 

des Garten- und Landschaftsbaus. 
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Abbildung B-10: Steuerungsinstrumente im Pflanzenschutz 
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Rechtsgrundlage für den Pflanzenschutz sind das Pflanzenschutzgesetz und die Pflanzenbeschau-

verordnung, die die RL 2000/29/EG in deutsches Recht umsetzen. Das Pflanzenschutzgesetz definiert 

Schadorganismen als „Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen in allen Entwicklungsstadien, die erhebli-

che Schäden an Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen verursachen“.39 Unter den Begriff des Schad-

organismus fällt nach dem Pflanzenschutzgesetz auch ein Teil der invasiven gebietsfremden Arten. 

Derzeit gelten die Regelungen des Pflanzenschutzes für etwa 300 Schadorganismen, die in der Pflan-

zenbeschauverordnung aufgeführt sind. Ein Beispiel ist die Pilzart Phytophthera Ramorum, die in den 

USA zu einer Eichenwelke führte und somit einen ökonomischen und ökologischen Schaden verur-

sachte. Die European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) hat aufgrund der Be-

deutungszunahme des Themas in den letzten Jahren für den Pflanzenschutz hierzu das Panel of In-

vasive Alien Plants eingerichtet. Eine Listung der invasiven gebietsfremden Arten die als Schadorga-

nismen für den Pflanzenschutz im Politikfeld IAS relevant sind, existiert noch nicht, wird aber durch 

das Panel of Invasive Alien Plants zusammengestellt. 

III.2.2. Akteure und Zuständigkeiten 

Im Sektor Pflanzenschutz treten als Akteure das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernäh-

rung und Landwirtschaft (BMVEL), die nachgeordnete Biologische Bundesanstalt für Land- und Forst-

                                                      
39 § 2 Nr. 7 PflSchG.  
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wirtschaft (BBA) mit Sitz in Braunschweig sowie die Pflanzenschutzbehörden der Bundesländer (siehe 

Abbildung B-11).  

 

Abbildung B-11: Akteure und Zuständigkeiten im Pflanzenschutz 
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Das BMVEL ist durch das Pflanzenschutzgesetz ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

des Bundesrates eine Reihe von Pflanzenschutzmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz gegen die 

Ein- und Verschleppung von Schadorganismen zu erlassen. Zum Teil sind diese in der Pflanzenbe-

schauverordnung konkretisiert. Nach §§ 3 und 4 PflSchG kann das BMVEL auf dem Verordnungswe-

ge u.a. anordnen, dass der Anbau oder das Vorkommen bestimmter Pflanzenarten der zuständigen 

Behörde gegenüber anzeigepflichtig sind. Es kann die Verwendung bestimmten Saat- oder Pflanzguts 

beschränken und das Befördern, das Inverkehrbringen sowie die Ein- und Ausfuhr von Schadorga-

nismen und Befallsgegenständen verbieten oder beschränken.40 

 

Die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) ist als dem BMVEL nachgeordnete 

Bundesoberbehörde am Vollzug des Pflanzenschutzrechtes beteiligt. Die BBA nimmt somit auch Auf-

gaben im Bereich IAS wahr, insbesondere die Abteilung für nationale und internationale Angelegen-

heiten der Pflanzengesundheit.41 Allgemein hat die BBA gegenüber der Bundesregierung eine bera-

                                                      
40 § 3 Abs. I, Nr. 1 und 9 PflSchG; § 4 Abs. II PflSchG.  
41 Zu den Aufgaben der BBA siehe § 33 PflSchG. 
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tende Funktion auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes. In Bezug auf Schadorganismen führt die BBA 

Risikoanalysen und -bewertungen im Bereich der Ein- und Verschleppung von Schadorganismen 

durch und ist an der Erarbeitung nationaler und internationaler Normen auf dem Gebiet der Pflanzen-

gesundheit beteiligt. Zudem wirkt die BBA laut Gesetzesauftrag an Programmen und Maßnahmen der 

Bundesländer und der Europäischen Gemeinschaft mit, die die Verhinderung der Ein- und Verschlep-

pung von Schadorganismen zum Ziel haben, und begleitet deren Umsetzung. Dabei ist sie auch bei 

den umfangreichen Aufgaben der Länderbehörden zum Monitoring von Schadorganismen beteiligt. 

Nach der Pflanzenbeschauverordnung ist es Aufgabe der BBA, Mitteilungen an die EU über das Auf-

treten oder den Verdacht des Auftretens von Schadorganismen zu machen.42 Die BBA wirkt bei den 

Aufgaben der Pflanzenschutzbehörden der Länder mit, indem sie die Pflanzenschutzdienste in techni-

scher Hinsicht anleitet und den Informationsaustausch sowie die Kontakte der Länderdienste unter-

einander koordiniert. Diese Koordinierungsarbeit der Behörde untersützt die Pflanzenschutzdienste 

der Länder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.  

 

Die Pflanzenschutzdienste der Bundesländer sind maßgeblich am Vollzug der Überwachungsmaß-

nahmen beteiligt. Organisatorisch sind sie in den Ländern bei unterschiedlichen Institutionen einge-

richtet, teilweise gehören sie zu den Ämtern für Landwirtschaft, in einigen Ländern sind sie den für 

Landwirtschaft zuständigen Landesämtern oder den Landwirtschaftskammern zugeordnet.43  

III.2.3. Das Instrument der Risikoanalyse 

Von besonderem Interesse für die Anwendung im Naturschutz ist das Instrument der Risikoanalyse, 

Das Instrument, wie es bisher durch die BBA angewendet wird, basiert auf dem International Standard 

for Phytosanitary Measures (ISPM) Nr.11 Pest Risk Analysis for quarantine pests der IPPC. Zur fach-

lichen Umsetzung dieses Risikoanalysestandards hat die EPPO eine Ausführungsliste entwickelt, in 

der mittels eines Fragebogens und einer Punktevergabe ein festgelegtes Analyseraster zur Risikobe-

wertung bearbeitet wird. Hierzu werden umfangreiche Literaturrecherchen durchgeführt und Exper-

tenwissen herangezogen, zudem sind Kosten-Nutzen-Analysen ein Hilfsmittel der Bewertung. Zukünf-

tig soll dieses Schema mit Hilfe eines Computerprogramms durchgeführt werden.  

Durch die Neufassung des Risikoanalysestandards durch die IPPC wurde der Anwendungsbereich 

des Instruments durch die Aufnahme ökologischer Kriterien erweitert. Der neue Standard ISPM Nr. 11 

Rev. 1 Pest Risk Analysis for quarantine pests including analysis of environmental risks differenziert 

zwischen Schadorganismen, die direkt und indirekt Pflanzen schädigen. Damit können nun auch 

Pflanzen selbst als „Schadorganismus“ eingestuft und behandelt werden. Der neue Standard enthält 

eine genauere Anleitung zur Analyse der Risiken durch Schadorganismen von Pflanzen für die biolo-

                                                      
42 Vgl. § 14b PflbschVO.  
43 Vgl. http://www.bba.de/ag/gesund/kontakt.pdf. 
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gische Vielfalt.44 Die Ausführungsliste für den Risikoanalysestandard wird derzeit durch die EPPO 

überarbeitet und an den neuen Standard angepaßt, der 2005 in Kraft treten soll.  

III.2.4. Kooperationen mit der EPPO 

Eine sehr intensive Kooperation besteht zwischen der BBA und der EPPO, einem intergouvernemen-

talen Akteur. Der EPPO gehören derzeit 44 Mitgliedsstaaten an. Sie steht dabei auch in intensiven 

Kontakten zu den phytosanitären Behörden der EU.45 Die EPPO setzt sich für eine Harmonisierung 

der phytosanitären Regelungen im Pflanzenschutz ein. Zudem ist es eines ihrer Ziele, eine internatio-

nale Strategie gegen die Einschleppung und Verbreitung von Schadorganismen, die Kultur- und Wild-

pflanzen in natürlichen und landwirtschaftlichen Ökosystemen schädigen, zu entwickeln.46 Hierzu 

arbeitet die EPPO als regionale Organisation im Sinne der International Plant Protection Convention 

(IPPC) eng mit den National Plant Protection Organzations (NPPO) der Mitgliedstaaten zusammen.  

Die EPPO stellt in ihrem Reporting Service den Mitgliedstaaten aktuelle Informationen über das Auf-

treten von Schadorganismen zu. Die Anwendung des komplexen und umfangreichen Instrumentari-

ums der Risikoanalyse durch die nationalen Pflanzenschutzbehörden basiert zudem auf der Koopera-

tion mit und den fachlichen Beiträgen von der EPPO. Die Organisation entwickelt die Ausführungslis-

ten zum Risikoanalysestandard der IPPC und stellt diese den nationalen Behörden zur Verfügung. Bei 

ihren Mitgliedstaaten hat die EPPO im Rahmen des Panel of Invasive Alien Plants eine Umfrage 

durchgeführt, welche Arten aus ihrer Sicht in Form einer Liste zusammengestellt werden und an die 

entsprechenden EU-Institutionen innerhalb der Direction Général Santé et Protection des Consumma-

teurs (DG SANCO) weitergeleitet werden sollen. Hieraus ergab sich eine Anzahl von 40 Arten, die für 

den Pflanzenschutz und/oder den Naturschutz problematisch sind. Für diese Arten sollen Bewertun-

gen in Form von Risikoanalysen durchgeführt werden.47 

III.2.5. Vollzug durch die Pflanzenschutzdienste 

III.2.5.1. Binnenkontrollen 

Die Überwachung des Auftretens von Schadorganismen gehört in Deutschland in den Aufgabenbe-

reich der Pflanzenschutzbehörden der Länder. An der Überwachung wirkt ebenfalls die BBA mit. Im 

Kontext des IPPC wurden hierzu Standards entwickelt, die Leitlinien für die Überwachung, der Festle-

gung des Befallsstatus und der Berichterstattung zum Vorkommen von Schadorganismen beinhal-

                                                      
44 Vgl. Schrader (2003), S. 150. 
45 Vgl. http://www.eppo.org/ABOUT_EPPO/EPPO_MEMBERS/eppo_members.html. 
46 Vgl. www.eppo.org/about_eppo/about_eppo.html. 
47  Derzeit ist diese Liste noch nicht öffentlich zugänglich. 
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ten.48 In das Verfahren des allgemeinen Monitorings sind schwerpunktmäßig Kulturflächen einge-

schlossen, zudem werden aber auch öffentliche und private Grünflächen und Naturflächen berück-

sichtigt.49 

III.2.5.2. Ausfuhrmonitoring 

Für den Export von Pflanzen und Pflanzenprodukten, die der Pflanzenbeschauverordnung unterlie-

gen, wird ein Pflanzengesundheitszeugnis benötigt. Der Pflanzenschutzdienst stellt diese Pflanzenge-

sundheitszeugnisse aus, nachdem die Ware einer phytosanitären Untersuchung unterzogen wurde. 

Für diese Kontrollmaßnahmen auf Schaderreger sind alle Erzeugerbetriebe zentral bei den Pflanzen-

schutzbehörden der Bundesländern registriert. Mit der Registrierung ist auch die Aufklärung, Kontrolle 

und Inspektion der Produzenten verbunden. Die Zertifizierung beim Export bietet zudem die Möglich-

keit, Informationen über das Auftreten von Schadorganismen zurückzuverfolgen und erlaubt so ein 

rasches Einschreiten der Pflanzenschutzbehörden im Bedarfsfall.  

III.2.5.3. Einfuhrkontrollen 

Die Pflanzenbeschauverordnung verleiht den Pflanzenschutzbehörden umfangreiche Kontrollkompe-

tenzen im Rahmen der Einfuhrkontrollen.50 Die amtliche Pflanzenbeschau muss nach § 8 der PflBe-

schauV alle Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und sonstige Gegenstände, ihr Verpackungsmaterial und, 

falls erforderlich, ihr Beförderungsmittel überprüfen.51 Die Kontrollen im Rahmen des Einfuhrmonito-

rings sollen alle pflanzengesundheitszeugnispflichtigen Sendungen umfassen. Hierzu werden durch 

die Pflanzenschutzdienste Kontrollen der zugehörigen Dokumente, die Art und Menge der Sendung 

und eine Gesundheitskontrolle durchgeführt. Dabei werden die beschaupflichtigen Waren einer Sicht-

kontrolle unterzogen, weiterhin können vor Ort an der Einlassstelle oder in der Behörde Laboruntersu-

chungen durchgeführt werden. Die Überprüfung findet an dafür festgelegten Einlassstellen vor der 

zollamtlichen Untersuchung statt, und umfasst eine Kontrolle auf Schadorganismen der Anlage 1, 

Arten der Anlage 2 und 4. Stellt die Kontrolluntersuchung einen Befall mit in Anlage 1 oder 2 aufge-

führten Schadorganismen fest, so hat sie verschiedene Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergrei-

fen. Diese sind die Anordnung der Vernichtung der Befallsgegenstände, Zurückweisung der Gegens-

                                                      
48 ISPM 6: Guidelines for surveillance; ISPM 8: Determination of pest status in an area; ISPM 7: Pest reporting, 

vgl.: Pfeilstetter (2003), S. 80. 
49 vgl.: Pfeilstetter (2003), S. 80. 
50 Zu den Anlagen der Pflanzenbeschauverordnung: In Anlage 1 sind Schadorganismen gelistet, welche einem 

Einfuhrverbot unterliegen. In Anlage 2 sind Pflanzenarten und Pflanzenerzeugnisse aufgeführt, deren Einfuhr 
und innergemeinschaftliches Verbringen verboten ist, sofern sie von bestimmten Schadorganismen befallen 
sind. Anlage 3 benennt Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und sonstige Gegenstände, deren Einfuhr aus einem 
Drittland und innergemeinschaftliches Verbringen verboten ist. Anlage 4 enthält besondere Anforderungen für 
die Einfuhr von Pflanzen aus einem Drittland und das innergemeinschaftliche Verbringen für Pflanzen, Pflan-
zenerzeugnisse und sonstige Gegenstände.  In Anlage 5 werden Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und sonsti-
ge Gegenstände aufgelistet, für die eine Untersuchungs-, Zeugnis- und Pflanzenpasspflicht gilt. (vgl.: PflBe-
schauV). 

51 Vgl. PflBeschauV, § 8 Abs. I. 
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tände von der Einfuhr oder der geeigneten Behandlung der Befallsgegenstände. Bis feststeht, dass 

die Gefahr einer Einschleppung oder Ausbreitung der Schadorganismen nicht besteht, kann der 

Pflanzenschutzdienst Quarantäne für die Einführungsgüter treffen.52 Um frühzeitig auf das Auftreten 

von Schadorganismen aufmerksam zu werden, werden Beanstandungen am phytosanitären Zustand 

von Importgütern an die entsprechenden EU Behörden gemeldet.53  

 

Als spezifisches Einfuhrmonitoring werden die Kontrollen von bestimmten Warenarten oder von Wa-

ren aus Risikoländern bezeichnet. Hierzu wird ein speziell auf diese Risikowaren eingerichtetes Mo-

nitroing durch die Pflanzenschutzbehörden bei der Einfuhrkontrolle durchgeführt, welches in der EU 

durch die nationalen Pflanzenschutzbehörden seit 1999 ausgeführt wird. Grundlage für diese Maß-

nahmen sind von der EU Kommission erlassene Entscheidungen wie beispielsweise für Verpa-

ckungsmaterial aus Laub- und Nadelholz.54  

III.2.5.4. Kooperation mit dem Zoll 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat nach dem Pflanzenschutzgesetz bei der Überwa-

chung des Ex- und Imports von Schadorganismen und Befallsgegenständen mitzuwirken. Konkret 

regelt es das Verfahren der Grenzkontrollen für beschaupflichtige Waren durch Rechtsverordnung im 

Einvernehmen mit dem BMVEL. Ebenfalls einvernehmlich legen die Ministerien die Einlassstellen zur 

Abfertigung von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen, die der Pflanzenbe-

schauverordnung unterliegen, fest.55 Die im Ressortbereich des BMF etablierten Behörden der Ober-

finanzdirektionen und der Zollverwaltung sind somit am Vollzug des Pflanzenschutzrechtes beteiligt. 

Die Importkontrollen der Pflanzenschutzbehörden finden in Zusammenarbeit mit den beteiligten Zoll-

stellen statt. Die Zollstellen wirken bei der Überwachung der Durchfuhr, der Einfuhr und der Ausfuhr 

von Schadorganismen und Befallsgegenständen mit, indem sie zur Überwachung Ladung, Verpa-

ckung und Beförderungsmittel anhalten.56 Zudem unterrichtet der Zoll die amtliche Pflanzenbeschau, 

wenn Importe anstehen, die wahrscheinlich der Überprüfung auf Schadorganismen unterzogen wer-

den müssen.  

                                                      
52 Vgl. PflBeschauV, § 9 Abs.I. Beim Vollzug der Quarantänemaßnahmen kommt es zeitweise zu Konflikten mit 

Importeuren. Die Regelung über Quarantäneschadorganismen ziehen teilweise schwerwiegende Handelsbe-
schränkungen nach sich. 

53 Vgl. Pfeilstetter (2003), S. 81. 
54 Vgl. Pfeilstetter (2003), S. 81ff. Ausführliche Darstellung der Entscheidungen der EU-Kommission in diesem 

Zusammenhang: „Sofortmaßnahmen gegenüber China (ausgenommen Hongkong) zum Schutz gegen die 
Verbreitung von Anoplophora glabripennis [Asiatischer Laubholzbockkäfer] (Entscheidung 1999/355/EG, ge-
ändert durch Entscheidung 1999/516/EG) und [...] befristete Sofortmaßnahmen in Bezug auf ganz opder teil-
weise unbehandeltem Nadelholz hergestelltes Verpackungsmaterial mit Ursprung in Kanada, China, Japan 
und den USA (Entscheidung 2001/219/EG)“ ebenda (2003), S. 82.  

55 Vgl. § 35 PflSchG Abs. II; § 36 PflSchG.  
56 Vgl. § 35 PflschG, Abs. I. 
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III.2.5.5. Vollzugsdefizite 

Vollzugsdefizite ergeben sich vor allem im Bereich der Einfuhrkontrollen. Bei der Kontrolle von Verpa-

ckungsmaterialien ist die zu kontrollierende Menge sehr umfangreich. Zudem ist der Sektor hier auf 

die Kooperation mit dem Zoll angewiesen, der die Pflanzenschutzdienste nach seinen Kontrollen über 

das Vorhandensein von Holzverpackungen informiert. Der Zoll informiert in diesem Bereich die Pflan-

zenschutzdienste allerdings zu selten, wenn Waren mit Verpackungsholz kontrolliert werden. Die Kon-

trolldichten des Zolls selbst sind im Hinblick auf die in Holz verpackte Ware als niedrig anzusehen. Da 

sehr viele Waren mit Holz verpackt sind, ist es dem Zoll unmöglich, alle solche Waren zu kontrollieren. 

Auf den zugehörigen Frachtpapieren, die dem Zoll vorliegen, werden nur die Warenarten erwähnt, 

nicht aber, auf welche Art und Weise sie verpackt sind. Zudem sind die Kontrollkapazitäten des Pflan-

zenschutzes dem Anstieg des Handelsvolumens nicht angepasst, sondern eher reduizert worden.57  

III.3. Bewertung des Handlungsbedarfs 

Der Pflanzenschutz hat eine lange Tradition im Umgang mit gebietsfremden Organismen zum Schutz 

von Kulturpflanzen, er verfügt in diesem Bereich über langjährige praktische Erfahrungen und gut 

entwickelte Informations-, Bewertungs- und Handlungsmechanismen (Frühwarnung, Risikobewertung, 

internationaler Informationsaustausch). Das System des Pflanzenschutzes im Bereich der Binnen- 

und Grenzkontrollen sowie der Quarantänemaßnahmen stellen wirksame Präventionsinstrumente im 

Bereich der Einschleppung eines Teils von invasiven gebietsfremden Arten dar. In Risikobereichen 

bestimmter Vektorarten oder Herkunftsländern bietet das System ein hohes Maß an Kontrolle. Prob-

lematisch ist allerdings, dass die gegenwärtige Personalausstattung keine ausreichende Kontrolldichte 

erlaubt. Vollzugsdefizite und eine geringe Steuerungskapazität bestehen etwa bei Kontrollen von Ver-

packungsholz. Der Einsatz von Risikoanalysen als Bewertungsinstrument ist im Sektor Pflanzenschutz 

fest etabliert. 

Die Anwendung des Pflanzenschutzsystems auf die unbeabsichtigte Einbringung und Verbreitung von 

IAS unter Naturschutzgesichtspunkten erscheint möglich. Die vorhandenen Instrumente des Pflan-

zenschutzes müssen dafür teilweise angepasst bzw. implementiert werden. Der Pflanzenschutz ist 

jedoch nicht deckungsgleich mit dem Schutz vor IAS. Konflikte sind möglich, etwa wenn land- und 

forstwirtschaftliche Nutzpflanzen ein Naturschutzproblem darstellen. Zudem ist das System des Pflan-

zenschutzes nur für einen Teil der invasiven gebietsfremden Arten anwendbar. Invasive gebietsfrem-

de Tierarten, die keine Schadorganismen sind, werden durch das Pflanzenschutzsystem nicht erfasst. 

 

                                                      
57 Vgl.: Unger (2003), S. 19. 
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IV. Landwirtschaft 

IV.1. Hauptproblemfelder 

Gebietsfremde Arten spielen in der Landwirtschaft eine kaum mehr wegzudenkende Rolle. Dement-

sprechend ist der Sektor an der Einbringung gebietsfremder Arten in erheblichem Umfang beteiligt. 

Soweit dies absichtlich geschieht, geht von den eingebrachten Arten selbst bisher kaum eine Gefahr 

aus, womit potentielle Gefahren aber nicht ausgeschlossen sind. Problematischer ist die unabsichtli-

che Einschleppung von Schadorganismen. Die unabsichtliche Einbringung führt vor allem zu wirt-

schaftlichen Schäden im Landwirtschaftssektor selbst. Es können jedoch auch negative Auswirkungen 

auf die natürliche biologische Vielfalt entstehen. 

 

Abbildung B-12: Hauptproblemfelder in der Landwirtschaft 
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Die absichtliche Einbringung gebietsfremder Arten geschieht aus vielfältigen Gründen. Ein großer Teil 

der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen besteht aus Arten, die außerhalb ihres natürlichen Verbrei-

tungsgebietes angepflanzt werden, also gebietsfremd sind. Mit der Anpflanzung verbinden sich ver-

schiedene Nutzenerwartungen: gebietsfremde Arten können zur Diversifizierung der nationalen Land-
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wirtschaft genutzt werden und sie bieten einen ökonomischen Vorteil, wenn es gelingt, die Art ohne 

die entsprechenden Schädlinge ihres Herkunftsortes zu etablieren. Nur in seltenen Ausnahmefällen 

wurden landwirtschaftliche Nutzpflanzen bisher invasiv. Von den ca. 30 invasiven gebietsfremden 

Arten, die keine Ackerunkräuter sind, wurde nur die Amerikanische Kultur-Heidelbeere (Vaccinum 

corymbosum X angustifolium)58 als landwirtschaftliche Nutzpflanze ausgebracht. Die Bedeutung der 

Landwirtschaft für das Problem der invasiven Arten ist insoweit gering. 

Ein neuer Nutzungsbereich, der problematisch werden könnte, eröffnet sich mit der Produktion von 

Biomasse zur regenerativen Energiegewinnung oder als Rohstoff für die industrielle Verarbeitung. 

Hierfür könnten verstärkt auch gebietsfremde Arten eingesetzt werden. Interessant sind in diesem 

Zusammenhang das Chinaschilf59 und die Knollensonnenblume60, deren Invasivität zum großen Teil 

noch nicht geklärt ist.61  

Gentechnisch veränderte Organismen (GVOs) sind ebenfalls als gebietsfremde Arten bzw. als Pflan-

zen mit gebietsfremden Herkünften anzusehen, die in die freie Natur auskreuzen können und damit 

heimische Arten verändern. 

Gebietsfremden Arten kommt schließlich auch eine Nutzanwendung für die biologische Schädlingsbe-

kämpfung zu, indem zum Beispiel die natürlichen Feinde von gebietsfremden Schädlingen aus deren 

Herkunftsgebiet ebenfalls eingebracht werden.  

 

Eine weit größere Bedeutung hat der Sektor Landwirtschaft bei der unbeabsichtigten Einbringung. Sie 

lässt sich daran ermessen, dass etwa 20 von 50 Problem verursachenden Neophyten Ackerunkräuter 

sind, die rund ein Fünftel (19,4%) aller für die Landwirtschaft problematischen Ackerunkräuter ausma-

chen.62 Mit dem Import und Export von Jungpflanzen und Saatgut für die Anpflanzung und Aussaat 

sowie den Handel mit Viehfuttermitteln ist die Landwirtschaft an einem Verbreitungsweg gebietsfrem-

der Arten beteiligt. Unabsichtlich werden auf diese Weise gebietsfremde Arten eingeschleppt, die 

während der Produktion nicht vom eigentlichen Handelsgut getrennt worden sind.63 Dieserart einge-

schleppte Pflanzenschädlinge stellen einen erheblichen wirtschaftlichen Faktor für die Landwirtschaft 

                                                      
58  Sie wird in Deutschland seit 1929 angebaut und derzeit auf etwa 900 ha, größtenteils in Niedersachsen an-

gebaut; vgl.  Kowarik 2003, S. 229. 
59  Das gebietsfremde Chinaschilf (Miscanthus sinensis, Miscanthus x sinensis), für das das Bundessortenamt 

bereits Sortenschutz erteilt hat, produziert eine große Menge an Biomasse und könnte deshalb als Art zur 
Energiegewinnung durch den Sektor angebaut werden.  

60  Die Biomasse der Art kann für den Einsatz als Vieh- und Wildfutter in der Landwirtschaft, aber auch als In-
dustrierohstoff genutzt werden. Hierzu hat es bereits Anbauversuche gegeben; vgl. Kowarik 2003, S. 142. 

61  Kowarik (2003, S. 142) verweist darauf, dass die Hybriden Miscanthus x sinensis steril seien, die Gefahr 
einer Ausbreitung ist hier also nicht gegeben. Über das Risiko der Ausbreitungsfähigkeit und die Auswirkun-
gen auf Natur und Landschaftsbild von Miscanthus sinensis besteht in der Literatur noch Uneinigkeit. Ebenso 
fraglich ist die Invasivität der Knollensonnenblume (Helianthus tuberosus).  

62  Kowarik 2003, S.141 f. 
63  Durch die Technik der modernen Saatgutreinigung hat dieser Verbreitungsweg offenbar an Bedeutung verlo-

ren. Im Zusammenhang mit der Intensivierung der Landwirtschaft hat diese Entwicklung aber auch zu einer 
Gefährdung vieler Archäophyten geführt. Kowarik (2003, S. 137) verweist darauf, dass hierdurch „das Ergeb-
nis einer langen Koevolution von Wild- und Kulturpflanzen gefährdet“ ist. 
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dar,64 Schadwirkungen für die natürliche biologische Vielfalt sind dagegen noch nicht erforscht wor-

den. 

Weiterhin können im Bereich der Landwirtschaft gebietsfremde Arten unabsichtlich ausgebracht und 

weiterverbreitet werden, beispielsweise durch landwirtschaftliche Maschinen, an denen nach der Be-

arbeitung des Ackers Organismen anhaften.65 Ein vorstellbarer, aber in der Literatur weder aufgeführ-

ter noch nachgewiesener, Verbreitungsweg gebietsfremder Arten ist die Herstellung und Verwendung 

organischer Dünger.  

 

Gebietsfremde Nutzpflanzen, Ackerunkräuter und Schaderreger, die für die Landwirtschaft problema-

tisch sind, bedeuten einen erhöhten ökonomischen Aufwand. Die Gebietsfremden können zu Ernte-

minderungen oder zu erhöhten Kosten durch den Einsatz von chemischen Bekämpfungsmitteln füh-

ren. Die Entstehung von Naturschutzproblemen ist insbesondere dann möglich, wenn die Arten an 

den Ackerrändern ausstreuen und verwildern oder durch Transport verbreitet werden und wildlebende 

Organismen gefährden oder Lebensgemeinschaften verändern. 

 

Unter den invasiven Neozoen wurden vier zum Zwecke der Pelztierzucht eingebracht: Nutria (Myo-

castor coypus), Mink (Mustela vison), Waschbär (Procyon lotor) und Marderhund (Nyctereutes procy-

onides). Sie wurden in den 1930er Jahren eingeführt und sind danach aus ihrer Gefangenschaft ge-

flüchtet. Von diesen Arten verursacht der Nutria im Sektor Landwirtschaft Fraßschäden an Kultur-

pflanzen und ruft so Einahmeeinbußen hervor. Ein weiteres invasives Neozoen, das zur Tierzucht 

eingebracht wurde, ist das Hausschwein (Sus scrofa f. domestica). Aus der Haltung entkommene 

Hausschweine können in die heimische Freilandpopulation von Wildschweinen einkreuzen und tragen 

somit zu einer Faunenverfälschung bei. Auch andere invasive Neozoen (Jagdfasan Phasianus colchi-

cus und Bisam Ondatra zibethicus), die durch den Sektor Jagd eingebracht wurden, verursachen in 

der Landwirtschaft Frasschäden. 

IV.2. Politischer Handlungsrahmen 

Importkontrollen von Pflanzen und die Überwachung unabsichtlicher Einschleppungen sowie die Ü-

berwachung und Beseitigungsmaßnahmen werden vom Pflanzenschutz durchgeführt. Darüber hinaus 

bestehen praktisch keine Steuerungsinstrumente in der Landwirtschaft. 

                                                      
64  Das Gefahrenpotenzial, das der Sektor mit gebietsfremden Organismen verbindet, wird am Beispiel des 

Erregers Ralstonia Solanaceum deutlich, dessen Auftreten in Deutschland derzeit befürchtet wird. Bei dem 
Erreger handelt es sich um einen Kartoffelschleimpilz, der über den Vektor Geranien eingeführt werden könn-
te. In den USA verursachte die Art bereits weitreichende ökonomische Schäden, da der Anbau von Kartoffeln 
auf befallenen Äckern nicht mehr möglich ist.  

65  Im Fall des für die Landwirtschaft problematischen Erdmandel cyperus esculentus, das sich Mitte der 80er 
Jahre in den Niederlanden stark ausgebreitet hatte, wurde deshalb ein Reinigungszwang für Arbeitsgeräte 
betroffener Flächen angeordnet; vgl. Kowarik 2003, S. 141. 
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Abbildung B-13: Instrumente in der Landwirtschaft 

Handlungsfeld Neophyten Neozoen 

Einschleppung  Pflanzenschutz  

Unabs. Ausbringung DüngemittelG  

Ein-, Ausfuhr  Pflanzenschutz  

Absichtl. Ausbringung  Pflanzenschutz  

Erzeugung und Vermarktung Sortenzulassung, Sorten-
schutz  

Überwachung  Pflanzenschutz  

Beseitigung  Pflanzenschutz Tierschutz 
 

IV.2.1. Pflanzenschutz 

Für die landwirtschaftlich relevanten Problemfelder der unbeabsichtigten Einschleppung gebietsfrem-

der Organismen ist das Quarantänesystem des Pflanzenschutzes in Verbindung mit den Grenzkon-

trollen des Zolls von größter Bedeutung (siehe Sektor Pflanzenschutz sowie Transport und Verkehr). 

Die beabsichtigte Einbringung von landwirtschaftlich genutzten Arten ist nur insoweit durch den Pflan-

zenschutz reguliert, als es um ihre Unbedenklichkeit als Vektor geht (Listung von schädlichen Orga-

nismen und Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen).  Schließlich bietet das Pflanzenschutz-

recht auch eine Handhabe für die Kontrolle und Bekämpfung invasiver Arten. Das Pflanzenschutz-

recht ist somit das entscheidende Regelungssystem für den Umgang mit gebietsfremden Arten in der 

Landwirtschaft.66 Weitere Instrumente bestehen nicht.  

IV.2.2. Sortenzulassung und Sortenschutz 

Für die Erzeugung und den Handel von landwirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut ist die Zulassung 

nach dem Saatgutverkehrsgesetz erforderlich. Für den Vertrieb von Arten, die nicht dem Saatgutver-

kehrsgesetz unterliegen, ist die Erteilung des Sortenschutzes ausreichend. Bekannten invasiven Ar-

ten, die als Saat- und Pflanzgut verwendet werden sollen, könnte die Sortenzulassung nach dem 

Saatgutverkehrsgesetz bzw. die Erteilung von Sortenschutz nach dem Sortenschutzgesetz verweigert 

werden, wofür jedoch noch die Voraussetzung zu schaffen wären. Beide Gesetze sind zu diesem 

Zweck bisher nicht angewendet worden, sie bieten gleichwohl Ansatzpunkte dafür. Das Saatgutver-

kehrsgesetz67 dient mit seinen Bestimmungen über das Inverkehrbringen, die Einfuhr und die Kenn-

                                                      
66  Siehe dazu Kapitel B.III 
67  Vom 20.08.1985, BGBl. I S. 1633, zuletzt geändert am 21.03.2002, BGBl. I S. 1196. Das SaatVerkG regelt 

die Erzeugung und den Handel von Saat- und Pflanzgut landwirtschaftlicher Pflanzenarten, Rebe- und Ge-
müsearten. Es ist gem. § 1 anwendbar auf Saatgut und Verkehrsmaterial (Pflanzen und Pflanzenteile von 
Obst und Gemüse zur Erzeugung) von in ein Artenverzeichnis aufgenommenen Arten. 
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zeichnung von Saatgut und Verkehrsmaterial primär dem Schutz des Verbrauchers durch die Siche-

rung der Qualität von Saatgut.68 Zu diesem Zweck regelt das SaatVerkG die Qualitätsanforderungen 

für die Zulassung von Sorten, die aber keinen Bezug zum Naturschutz und zu invasiven gebietsfrem-

den Arten enthalten. Nach Art. 30 Abs. I Satz 2 SaatVerkG ist die Zulassung jedoch zu versagen, 

wenn 

„hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, dass die Sorte ein Risiko für die Gesundheit 

von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder die Umwelt darstellt, insbesondere, wenn der An-

bau die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder die Umwelt gefährdet. Von der 

Versagung ist abzusehen, soweit durch Nebenbestimmungen die Versagungsgründe ausge-

räumt werden können.“ 

Die Zulassungs- und Widerrufsverfahren des SaatVerkG schließen somit eine Prüfung der Gefahren 

für Menschen, Tiere, Pflanzen und die Umwelt ein. Sofern IAS als Saatgut verwendet werden soll, 

wäre demnach die Verweigerung denkbar, wobei die Prüfung vor allem für gentechnisch veränderte 

Organismen bedeutsam sein dürfte. In den Prüfkriterien der Wert- und Registerprüfung, die im Rah-

men der Sortenzulassung zum Saatgutverkehr, ebenso wie bei Verfahren zur Erteilung von Sorten-

schutz69, stattfindet, befinden sich jedoch keine Prüfverfahren für die Invasivität von Arten. Den Krite-

rien liegt ein Katalog zugrunde, der vom Bundessortenamt nach dem Stand der Technik und internati-

onaler Abstimmung festgelegt wird, und in dem u.a. Eigenschaften wie Phänologie und Morphologie 

einer Art enthalten sind. Um die Invasivität als Prüfkriterium aufzunehmen, ist eine Definition von Inva-

sivität sowie eine Methode zur Schadmessung erforderlich. Gem. § 37 SaatVerkG ist für die Sortenzu-

lassung und die damit zusammenhängenden Angelegenheiten sowie für die Sortenliste das Bundes-

sortenamt zuständig. Zur Durchführung sind gem. § 28 SaatVerkG generell die Länder verpflichtet, 

soweit keine andere Regelung getroffen wird. 

Das Bundessortenamt (BSA) ist eine selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des 

Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL). Neben seinem 

Hauptsitz in Hannover verfügt das Amt über 14 Prüfstellen auf dem Gebiet der Bundesrepublik, die für 

die Prüfung von Pflanzensorten zuständig sind. Sie ermöglichen eine Prüfung der Sorten in verschie-

denen Anbau- und Klimaregionen Deutschlands auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von etwa 

700 ha. Weitere 15 000 m² stehen dem Bundessortenamt für eine Prüfung für den Unterglasanbau zu 

Verfügung.70 Die Prüfverfahren des Bundessortenamtes werden in enger internationaler Zusammen-

arbeit entwickelt. Hierfür besteht seit 1961 auf der Grundlage des Internationalen Abkommens zum 

Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Abkommen) eine Zusammenarbeit mit 50 Staaten. Die 

Grundsätze der Sortenprüfung, Prüfungsrichtlinien und Prüfungsmethoden werden von den zuständi-

                                                      
68  S. z.B. § 2 Abs. II und § 25 SaatVerkG. 
69  Die Zulässigkeit und die Voraussetzungen zur Erteilung eines Sortenschutzrechts für Sorten des Pflanzen-

reichs (ohne Mikroorganismen) regelt das Sortenschutzgesetz. Wirkung des Sortenschutzrechts ist gem. § 10 
SortSchG die alleinige Verwertung einer neu geschaffenen Sorte, also die alleinige Berechtigung zur Erzeu-
gung und zum Handel. 
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gen Gremien international harmonisiert. Diese international abgestimmten Empfehlungen bilden die 

Grundlage für die nationale Gesetzgebung und die Prüfungsrichtlinien.71   

Zu den Aufgaben des Bundessortenamtes gehört neben dem Sortenschutz und der Zulassung von 

Pflanzen zum Saatgutverkehr auch die Überwachung der Erhaltung der geschützten und zugelasse-

nen Sorten. Zudem ist das Bundessortenamt die Koordinierungsstelle des Bundes zu den Saatguta-

nerkennungs- und Saatgutverkehrskontrollstellen der Bundesländer. Desweiteren vertritt das Bundes-

sortenamt Deutschland in allen internationalen Gremien, die sich mit sorten- und saatgutbezogenen 

Regelungen befassen.72 

IV.2.3. Schutz seltener Kulturpflanzen 

Unter den nichtstaatlichen Akteuren ist die Deutsche Gesellschaft für seltene Kulturpflanzen (DGSK) 

e.V., die ihren Sitz in Niedereschbach hat, konstruktiv mit der Thematik invasiver gebietsfremder 

Pflanzen befasst, und zwar unter dem Gesichtspunkt des „Erhalts seltener Arten und Sorten in der 

Landwirtschaft“73 und der „Verbreitung neuer Kulturpflanzen“74. Der Verband ist sich bewusst, daß 

diese potentielle Invasionspflanzen sind und beschäftigt sich aufgrunddessen mit der Problematik 

invasiver Arten. Diese Gesellschaft hat einen „Neophyten-Kodex“ aufgestellt, indem sie politische 

Forderungen und Empfehlungen aufstellt, um „die Gefahr, die von Neophyten ausgeht, zu begrenzen 

und unsere heimischen Biotope zu erhalten und zu schützen“.75 Der Neophyten-Kodex der DGSK 

fordert: 1) die Gleichbehandlung von Neophyten und gentechnisch modifizierten Pflanzen; 2) die Auf-

klärung der Bevölkerung; 3) die Erstellung einer schwarzen Liste zu bekämpfender invasiver Neophy-

ten und 4) die konsequente Anwendung des Verursacherprinzips. Die Bundesregierung hat den Ne-

ophytenkodex in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten zur „Bedrohung heimischer 

Biotope durch Invasionspflanzen“76 als „wichtigen Beitrag zur Diskussion über Neophyten“77 bewertet. 

Zudem ist die DGSK von der Bundesregierung für die Expertenliste der CBD nominiert worden.78  

IV.2.4. Düngemittelgesetz 

Das Düngemittelgesetz79 böte in dem Fall einer Identifizierung eines Düngemittels als Vektor die Mög-

lichkeit, den Vertrieb des betroffenen Düngelmittels nicht zuzulassen. Das Düngemittelgesetz regelt 

                                                                                                                                                                      
70  Vgl. Bundessortenamt (2003) : S. 9-11. 
71  Vgl. Bundessortenamt (2003) : S. 43. 
72  Vgl. Bundessortenamt (2003) : S. 10. 
73  Vgl. http://www.global-society-dialogue.org/dgsk/gintr.html. 
74  Vgl. http://www.global-society-dialogue.org/dgsk/kodex.pdf, S. 2. 
75  Vgl. http://www.global-society-dialogue.org/dgsk/kodex.pdf, S. 2. 
76  Vgl. BT-Drs.: 14/4559 und BT-Drs.: 14/4879. 
77  Vgl. BT-Drs.: 14/4559 und BT-Drs.: 14/4879,  Antwort zu Frage 7. 
78  Vgl. BfN (2001), S.8. 
79  Vom 15.11.1977, BGBl. I S. 2134, zuletzt geändert am 29.10.2001, BGBl. I S. 2785. 
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die Zulassung und Anwendung von Düngemitteln80 und dient damit gem. § 1a DüngemittelG dazu, die 

Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen, preiswerten Erzeugnissen zu sichern. 

Grundsatz des Düngemittelgesetzes ist die Anwendung der Düngung nach „guter fachlicher Praxis“ 

gem. § 1a I. Dazu gehört die Abstimmung nach Art, Menge und Zeit auf den Bedarf des Bodens. 

Gem. § 1a III wird das BMVEL ermächtigt, diese Grundzüge im Einvernehmen mit dem BMU in einer 

Rechtsverordnung näher auszuführen. Von dieser Ermächtigung hat das BMVEL in Form der Dünge-

verordnung81 Gebrauch gemacht. In dieser sind die Grundzüge der guten fachlichen Praxis näher 

ausgeführt. Wie § 1 der DüngeV klar stellt, gelten diese Grundsätze für landwirtschaftlich und garten-

baulich genutzte Flächen, nicht allerdings für Haus- und Nutzgärten. 

Weiterhin sieht das  DüngemittelG in § 5 

„zum Schutz der Fruchtbarkeit des Bodens oder der Gesundheit von Menschen, Haustieren 

oder Nutzpflanzen oder zur Abwehr von Gefahren für den Naturhaushalt“  

Verkehrsbeschränkungen und Verbote für bestimmte Stoffe und Düngemitteltypen vor, wobei mit dem 

Bezug auf Menschen, Haustiere und Nutzpflanzen die Zielrichtung des Gesetzes deutlich wird. Nicht 

naturschutzrechtliche Belange wie die Artenvielfalt stehen im Vordergrund, vielmehr sollen durch die 

Beschränkung der Düngemitteltypen die Gesundheit von Menschen und domestizierten Tiere, wie die 

Ertragsfähigkeit von landwirtschaftlich angebauten Nutzpflanzen geschützt werden.  

Das DüngemittelG enthält ferner Vorschriften über die Zulassung und Kennzeichnung von Düngemit-

teln, die durch die Düngemittelverordnung82 weiter präzisiert werden. In dieser aufgrund § 2 Dünge-

mittelG erlassenen Rechtsverordnung werden die verschiedenen Düngemitteltypen ausgeführt, die als 

ein Kriterium der Zulassung den „Naturhaushalt nicht gefährden“ dürfen. Insbesondere lautet § 1 II der 

DüngemittelV  

„Düngemittel und Stoffe nach § 1 Nr. 3 bis 5 des Düngemittelgesetzes, die organische Be-

standteile enthalten, dürfen gewerbsmäßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie im 

Hinblick auf die Verursachung von  

1. Krankheiten bei Mensch oder Tier durch Übertragung von Krankheitserregern und  

2. Schäden an Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder Böden durch Verbreitung von 

Schadorganismen unbedenklich sind.“ 

Sofern eine invasive gebietsfremde Art ein organischer Bestandteil des Düngemittels werden sollte, 

und diese Gefahr schon bei Zulassung erkannt werden würde, böte diese Norm ein Rechtsinstrument, 

die Vermarktung dieses Düngemittels zu verbieten. 

                                                      
80  § 1 DüngemittelG definiert Düngemittel als Stoffe, die dazu bestimmt sind, Nutzpflanzen zugeführt zu werden, 

um ihr Wachstum zu erhöhen, ihren Ertrag zu erhöhen oder ihre Qualität zu verbessern. Ausschlaggebend ist 
dabei, dass der Dünger der Ernährung der Pflanze dient. Bodenhilfsstoffe sind dagegen Stoffe, die den Bo-
den biotisch beeinflussen und Pflanzenhilfsmittel solche Stoffe ohne Nährstoffgehalt, die auf die Pflanze ein-
wirken. 

81  Verordnung über die gute fachliche Praxis beim Düngen, vom 26.01.1996, BGBl. I S. 118, zuletzt geändert 
am 14.02.2003, BGBl. I S. 235. 

82  Vom 4. August 1999 (BGBl. I 1999 S. 1758).   
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IV.2.5. Schutz vor Faunenverfälschern 

Die Berner Konvention fordert ihre Mitgliedstaaten auf, die Einbringung nicht-heimischer Arten zu kon-

trollieren. In der Empfehlung Nr. 77, die sich mit terrestrischen Wirbeltieren befasst, wird zur Ausrot-

tung solcher Wirbeltiere aufgefordert, die die biologische Vielfalt gefährden. Die im Anhang aufgeliste-

tetn Beispiele nennen auch den Marderhund, den Waschbären und den Mink, die sich in Deutschland 

stark ausbreiten.  

Ein Vorgehen mit dem Ziel, Schäden durch invasive Wirbeltierarten zu reduzieren, ist durch das Jagd-

recht möglich. Aus dem Tierschutzgesetz, das vorrangig dem Schutz von Haustieren dient und gene-

rell verlangt, dass Tiere nicht unnötig leiden, ergibt sich keine weitere Relevanz. 

IV.3. Bewertung des Handlungsbedarfs 

Der Sektor Landwirtschaft verfügt über ein eigenes Regelungssystem, in dem hinsichtlich des Um-

gangs mit gebietsfremden Arten der Pflanzenschutz eine zentrale Rolle spielt (siehe die dortigen Aus-

führungen). Der Anbau landwirtschaftlicher Nutzpflanzen sowie das Einsetzen von Tieren im biologi-

schen Pflanzenschutz bedürfen keiner Genehmigung nach Naturschutzrecht. Der Naturschutz hat 

insoweit auf die Ausbringungen der Landwirtschaft keine Einflussmöglichkeiten. Zwar scheint der Be-

darf angesichts sehr geringer bisheriger Schadwirkungen auch nicht sehr groß zu sein, dennoch sind 

die Schadwirkungen insbesondere im Hinblick auf die neueren Entwicklungen (Erzeugung von Bio-

masse, Gentechnik, biologische Schädlingsbekämpfung) möglich, die auch eine naturschutzfachliche 

Mitwirkung angezeigt erscheinen lassen. 

Die für die Erzeugung und den Handel relevanten Verfahren der Sortenzulassung und der Erteilung 

von Sortenschutz enthalten die Invasivität von Arten bisher nicht als Prüfkriterium. Die Zulassungs- 

und Widerrufsverfahren des SaatVerkG schließen aber nach § 30 SaatVerkG eine Prüfung der Gefah-

ren für Menschen, Tiere, Pflanzen und die Umwelt ein. An diese gesetzliche Regelung könnte ange-

knüpft werden. Erforderlich ist dazu die Aufnahme des Kriteriums der Invasivität in den Prüfkatalog, 

die dem Bundessortenamt obliegt. Für die Anwendbarkeit fehlt weiterhin eine Definition von Invasivität 

und eine Methode für die Schadmessung.  

 

V. Forstwirtschaft 

V.1. Hauptproblemfelder 

Gebietsfremde Baumarten können eine wichtige wirtschaftliche Einkommensquelle für die Forstwirt-

schaft darstellen. Ganz überwiegend geht von den zu forstlichen Zwecken angebauten gebietsfrem-

den Arten kein Schaden aus. Einige Baumarten stellen jedoch eine Gefährdung der biologischen Viel-

falt und damit ein Problem aus Naturschutzsicht dar. Insbesondere ist hier die Douglasie zu nennen. 

Für die Forstwirtschaft bewirken einige gebietsfremde Arten kostenverursachende Bewirtschaftungs-
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probleme, die von ursprünglich forstlich genutzten aber nicht mehr erwünschten Arten wie z.B. der 

Späten Traubenkirsche ausgehen. Forstwirtschaftliche Schäden werden zudem auch verursacht von 

gartenbaulichen Nutzpflanzen wie der Amerikanischen Kulturheidelbeere, die ausgewildert ist, sowie 

von Zier- und Bienenpflanzen, die durch Fahrzeuganhaftungen oder mit Gartenabfällen verbreitet 

wurden. 

 

Abbildung B-14: Hauptproblemfelder in der Forstwirtschaft 
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V.1.1. Anbau gebietsfremder Baumarten zur forstwirtschaftlichen Nutzung 

Der Anbau gebietsfremder Arten zu forstlichen Zwecken hat eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter 

zurückreicht. Seit der Entdeckung Amerikas eröffnete sich für die forstliche Nutzung ein neues Arten-

angebot, das Ende des 18. Jahrhunderts zu einer Experimentierphase des „Exotenanbaus“ führte.83 

Der Anbau von Neophyten zu forstlichen Zwecken ist somit ein wichtiger Verbreitungsweg invasiver 
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gebietsfremder Arten.84 Schnellwachsende Arten und solche, die wenig Arbeitsintensität verlangen, 

werden aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für den forstwirtschaftlichen Anbau bevorzugt. Auch 

heute noch werden Anbauversuche mit gebietsfremden Baumarten durchgeführt, die in der Forstwirt-

schaft als „ausländische“, „fremdländische“, „exotische“ oder „Gast-“Baumarten bezeichnet werden. In 

einem solchen Anbauversuch in Brandenburg, der bereits in den 1890er Jahren begann, wurden zu-

letzt im Jahr 2000 Daten von 28 amerikanischen und japanischen Baumarten insbesondere im Hin-

blick auf eine Quantifizierung ihres Ertragsvermögens sowie auf die Beurteilung ihres waldbaulichen 

Verhaltens hin untersucht.85 Von den gebietsfremden Baumarten, die auf diese Weise für die Nutzung 

in der Forstwirtschaft erschlossen werden konnten, sind aus Sicht des Naturschutzes bisher sieben 

Arten: Schwarz-Kiefer, Strobe, die Kanadische Pappel, Spätblühende Traubenkirsche, die Rot-Eiche, 

Robinie und die Douglasie, als problematisch zu bewerten. Diese invasiven Arten werden nicht nur 

von der Forstwirtschaft ausgebracht, sondern auch als Ziergehölze in Gärten und Parks ange-

pflanzt.86 Unter den invasiven Baumarten hat die Douglasie mit Abstand die größte wirtschaftliche 

Bedeutung für die Forstwirtschaft (s. Abbildung B-15). Sie wird heute in Deutschland auf einer Fläche 

von etwa 125.000 ha angebaut. 

 

Abbildung B-15: Bedeutung invasiver Baumarten für die forstwirtschaftliche Nutzung in 
Deutschland 

Art Herkunft Jährliche Vermarktung in qm³ 

Douglasie (Pseuditsuga manziesii) Nordamerika > 200 000 

Kanadische Pappel (Populus x euramericana) Nordamerika 10 000 – 50 000 

Robinie (Robinia pseudoacacia) Nordamerika 10 000 – 50 000 

Rot-Eiche (Quercus rubra) Nordamerika 10 000 – 50 000 

Schwarz-Kiefer (Pinus nigra) Südeuropa 10 000 – 50 000 

Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina)* Nordamerika (keine Daten verfügbar) 

Strobe (Pinus Strobus) Nordamerika 50 000 – 100 000 

* Verwendung ist in den niedersächsischen Landesforsten durch einen ministeriellen Erlass seit dem 
31.01.1989 verboten. 

Quelle: nach Knoerzer und Reif 2002, zitiert nach Kowarik 2003. 
 

 

Das Holz der Douglasie ist aufgrund seiner guten Witterungsbeständigkeit für die wirtschaftliche Nut-

zung sehr gut geeignet. Es muss nicht zusätzlich chemisch behandelt werden und ist ein gut verbau-

                                                                                                                                                                      
83  Vgl. Kowarik (2003), S. 78 
84  Vgl. Wittenberg / Cock (Eds.) 2001, S. 53. 
85  Vgl. Lockow (2002), S. 41- 45. 
86  Vgl. Kowarik (2003), S. 72. 
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barer Werkstoff. Die Douglasie stellt vergleichbare Standortansprüche wie die Rotbuche und wird 

damit zum Konkurrenten dieser heimischen Art.87 Die derzeitigen Bestände von Douglasien sind noch 

relativ jung, weshalb die Phase der Massenausbreitung der Art in vielen Gebieten erst zukünftig ein-

setzen wird. Kowarik (2003, S. 185) identifiziert deshalb für die Douglasie, im Gegensatz zu vielen 

anderen Neophyten, die noch bestehende Chance einer vorbeugenden Risikominimierung. 

Die Robinie ist für den Sektor ebenfalls eine gut nutzbare Holzart, sie gehört weltweit nach Eukalyptus 

und den ebenfalls in Deutschland invasiv vorkommenden Pappelhybriden zu den wichtigsten Hart-

holzarten88. Die Robinie wird in Deutschland derzeit auf etwa 14.000 ha angepflanzt, ihr Holz wird als 

ein Ersatz für Tropenholz gesehen, weshalb auch Naturschutzgründe gegen einen völligen Verzicht 

des Anbaus von Robinien sprechen.89 Zudem wurde die Robinie zu Rekultivierungsmaßnahmen von 

Braunkohletagebauen angepflanzt, da sie zur Humusbildung des Bodens beiträgt. Allerdings hat der 

Anbau der Robinie auch negative Auswirkungen aus forstlicher Sicht. Durch ihre Fähigkeit zur Stick-

stofffixierung führt sie mittelfristig zu einer Verbesserung der Stickstoffversorgung des Bodens, länger-

fristig kann dies aber zu einer bodeninternen Versauerung und Nährstoffverarmung, also einer Bo-

dendegradation führen.90 Durch ihr expansives Verhalten schädigt sie vorkommende Trockenrasen-

gesellschaften.  

Die spätblühende Traubenkirsche bereitet im Sektor Forst die größten Probleme. Über den Stockaus-

schlag und die Samenverbreitung vollzieht sie eine hohe natürliche Verjüngung. Hierdurch werden die 

forstlichen Maßnahmen der Waldbesitzer erschwert. Auch für den Naturschutz ist prunus serotina eine 

der problematischsten Neophyten. Für ihre Bekämpfung wenden die Naturschutzbehörden jährlich 

bundesweit etwa 598.000 Euro auf.91  

V.1.2. Forstwirtschaftliche Bewirtschaftungsprobleme durch nicht forstwirtschaft-
lich genutzte IAS 

Für den Forst sind auch mit nicht forstlich genutzten invasiven gebietsfremden Arten Schäden ver-

bunden, wie das Beispiel der Fallopia-Arten zeigt: Die Staudenknöteriche, die als Zierpflanzen, zur 

Wildfütterung, Deckung oder auch als Erosionsschutz ausgebracht und durch Flusssysteme, Boden-

ablagerungen und Gartenabfälle verbreitet wurden, entwickeln meist flächendeckende Bestände und 

verhindern damit die natürliche Verjüngung vorhandener Baumarten. Der Knöterich führt zu einer Be-

einträchtigung bzw. Verdrängung von Arten wie Straußenfarn, Esche, Bergahorn, Stieleiche und Erle. 

Die Wirtschaftsarten können auf Flächen mit Dominanzbeständen von Knöterichen langfristig nur 

                                                      
87  Die Ausbreitung der Douglasie ist offenbar abhängig von der Art und Weise ihrer Anpflanzung. Wird die 

Douglasie als Mischbaumart angepflanzt, betreibt die Art zwar weiterhin Verjüngung, aber in einem nicht 
problematischen Ausmaß. 

88  Kowarik (2003), S. 155. 
89  www.neophyten.de 
90  http://www.waldbau.forst.uni-goettingen.de/forschung/forschung_text.shtml 
91  Vgl. Schepker (2003), S. 32. Der Großteil dieser Ausgaben (500.000 Euro) wurden durch das Land Berlin 

aufgewendet. 
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noch eingeschränkt genutzt werden. Im Sektor Forst führt dies zu spürbaren wirtschaftlichen Verlus-

ten.  

 

Die Einschleppung von Schadorgansimen kann für die Forstwirtschaft ebenfalls gefährlich werden. 

Derzeit wird beispielsweise die Einschleppung des Asiatischen Laubholzbockkäfers befürchtet, der als 

blinder Passagier im Verpackungsholz reist und in Österreich schon aufgetreten ist. 

V.1.3. Die Douglasie als Hauptkonfliktart zwischen Forst und Naturschutz 

Zwischen den Sektoren Forst und Naturschutz führen unterschiedliche Bewertungen und Auffassun-

gen über invasive gebietsfremde Arten zu Interessengegensätzen und Konflikten. Hier wird deutlich, 

dass die Douglasie die Hauptkonfliktart zwischen Forst und Naturschutz ist. Die Forstwirtschaft hat 

aufgrund der guten wirtschaftlichen Gewinnaussichten, die durch das schnelle Wachstum der Dougla-

sie, ihre guten Holzeigenschaften und den geringen Schädlingsbefall bedingt sind, ein großes Interes-

se, die Douglasie anzubauen. Für den Naturschutz sind die ökologischen Invasionsfolgen problema-

tisch, die neben der Veränderung von Lebensräumen auch die Gefährdung bedrohter Arten beinhal-

ten, ansonsten jedoch noch weitgehend unbekannt sind. Die Douglasie wird von der Forstwirtschaft in 

sehr großen und zunehmenden Mengen ausgebracht, von den Anbaugebieten aus verbreitet sie sich 

sehr stark durch Windflug der Samen. Der Kern dieser Konflikte, wirtschaftliche Verwertung der Art 

versus negative Konsequenzen für die biologische Vielfalt, manifestiert die Konfliktlinie Ökonomie 

versus Ökologie und führt auf beiden Seiten – Forst und Naturschutz – zu nahezu traditionellen Ver-

haltensmustern und Argumenten.  

V.2. Politischer Handlungsrahmen 

V.2.1. Akteure und Interessen 

Im Sektor Forstwirtschaft sind staatliche und nichtstaatliche Akteure für das Politikfeld IAS relevant. Zu 

den staatlichen Akteuren gehören die verschiedenen Ebenen der Forstverwaltung in den Bundeslän-

dern von der obersten Forstbehörde bis zu den Revierförstern auf der unteren Ebene der Verwaltung. 

Die Aufgaben der verschiedenen Ebenen der Forstverwaltung sind dabei von Bundesland zu Bundes-

land unterschiedlich.  

Allgemein lässt sich bei allen forstlichen Akteuren eine eingeschränkte Problemwahrnehmung für in-

vasive gebietsfremde Arten feststellen. IAS bezogene Stellungnahmen des Naturschutzes, die ledig-

lich zur Kenntnisnahme an die Forstverwaltung abgegeben werden, bleiben in der Regel wirkungslos. 

Bei Arten, die für den Sektor von Nutzen sind, herrscht teilweise Unverständnis über die naturschutz-

fachlichen Forderungen in Bezug auf IAS. Dies ist auch bei den Bewirtschaftungsauflagen für die 

Forstwirtschaft in Schutzgebieten auszumachen. Langfristige Bewirtschaftungsprobleme, die dem 

Forst durch invasive Arten erwachsen können, werden ebenfalls nur in geringem Umfang wahrge-
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nommen. IAS werden durch den Forst nur dann bekämpft, wenn es aus wirtschaftlichen bzw. wald-

baulichen Gründen notwendig ist.  

 

In Schutzgebieten, in denen Wald vorkommt, ist die wirtschaftliche Nutzung in den Schutzgebietsver-

ordnungen geregelt. Über die Integrierbarkeit der Douglasie in das Ökosystem gibt es im Forst und im 

Naturschutz gegensätzliche Auffassungen. Während aus forstlicher Sicht eine Integration als naturver-

träglich eingeschätzt wird, lehnt der Naturschutz dies ab. Bei den Planungen der beiden Sektoren für 

das Management bzw. die Nutzung von Schutzgebieten kommt es, Neophyten betreffend, zu unter-

schiedlichen Zielen und Maßnahmen. Eine institutionelle Regelung zur Lösung solcher Konflikte exis-

tiert in Brandenburg, wo Naturschutz und Forstwirtschaft in einem Ministerium zusammengefasst sind. 

Die untere Naturschutzbehörde und das Forstamt müssen ihre Planungen in Schutzgebieten aufein-

ander abstimmen. Kommt es hierbei auf dieser Ebene zu unlösbaren Interessengegensätzen, wird der 

Fall an die landesministerielle Ebene weitergeleitet, wo dann eine Abstimmung dazu erfolgt. Fraglich 

ist allerdings, inwiweit diese institutionelle Konfliktregelung durch die untere Ebene in der Praxis ak-

zeptiert wird.92 

Zwischen den staatlichen Akteuren des Sektors Forstwirtschaft und des Naturschutzes hat sich die 

allgemeine Konfliktsituation aber insofern verbessert, als dass der Naturschutz nicht mehr generell 

von Forstleuten abgelehnt wird. Auf den höheren Ebenen, wo Entscheidungen politisch gesehen 

schwerer wiegen als auf den unteren Ebenen, gewinnen Grundsatzentscheidungen an Bedeutung und 

die Kommunikation zwischen den Sektoren wird problematischer. 

 

Neben den Konflikten zwischen den staatlichen Forst- und Naturschutzbehörden kommt es auch zwi-

schen nichtstaatlichen Akteuren des Sektors und den Naturschutzbehörden zu IAS bezogenen Kon-

flikten. Gegenstand der Konflikte zwischen behördlichem Naturschutz und privaten Waldbesitzern ist 

die erfolgte oder beabsichtigte Anpflanzung von gebietsfremden Baumarten in Schutzgebieten. Priva-

te Waldbesitzer nutzen gerne die Möglichkeit, gegen die Entscheidungen der Naturschutzbehörden 

Rechtsmittel einzulegen.93  

 

                                                      
92  Es soll in der Praxis Fälle gegeben haben, in denen die Entscheidungen durch Forstbeamte vor Ort unterlau-

fen wurden, in dem sie trotzdem Douglasien anpflanzen, obwohl der abgestimmte Pflegeplan dies nicht vor-
sieht. 

93  Zu einem Konflikt und anschliessender Klageerhebung kam es zwischen einer Forstbetriebsgemeinschaft in 
Niedersachsen und der Oberen Naturschutzbehörde Lüneburg. Durch eine Änderung der Schutzgebietsver-
ordnung für das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide wurde die „Anpflanzung und Förderung von Fremd-
holzarten wie z.b. Douglasie, Strobe, japanische Lärche, spätblühende Traubenkirsche, Roteiche und sonsti-
gen nichtheimischen Baumarten“ (§ 5 Nr. 5 b der Schutzgebietsverordnung Lüneburger Heide der Bezirksre-
gierung Lüneburg vom 17. Juni 1993) verboten. In Bezug auf das Anbauverbot der Douglasie erklärte das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg in einem Normenkontrollverfahren die Schutzgebietsverordnung für nich-
tig. Als Begründung hierfür verweist das Oberverwaltungsgericht darauf, dass sich das Anbauverbot nicht aus 
dem Schutzzweck der Schutzgebietsverordnung rechtfertigen lasse und inhaltlich mit übergeordnetem Recht 
nicht vereinbar ist. Zudem wurde angeführt, dass in diesem Fall durch die Anpflanzung der Baumart keine 
Gefahr für die Schutzgüter des Naturschutzrechtes bestünde, die nur durch ein Totalverbot des Anbaus ab-



Nationale IAS-Strategie  Seite 62 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

Eine weitere Konfliktlinie besteht im Sektor Forst in der Frage, wie mit invasiven gebietsfremden Arten, 

die für die Forstwirtschaft problematisch sind, umzugehen ist und welche Maßnahmen ergriffen wer-

den. Die Spannweite der widerstreitenden Meinungen verläuft hier zwischen Akzeptanz oder Bekämp-

fung von invasiven Arten, sowie Bekämpfung mit oder ohne Einsatz von Herbiziden. Die Konflikte, die 

aus der Frage des Herbizideinsatzes resultieren, werden nicht nur innerhalb des Sektors Forst, son-

dern auch zwischen Forst- und unteren und oberen Naturschutzbehörden ausgetragen. 

V.2.2. Instrumente und Steuerungspotentiale 

Die Waldflächen in Deutschland sind zu 46 % in privatem Besitz, 20 % sind im Besitz von Körper-

schaften und 34 % sind Staatswald. Nur ein sehr geringer Teil davon gehören dem Bund. Die Verwal-

tung und Bewirtschaftung dieser Flächen erfolgt durch die Bundesforstverwaltung und ihr zugehöriger 

Bundesforstämter, die in den Ressortbereich des Bundesfinanzministeriums gehören. Bei diesen Flä-

chen handelt es sich beispielsweise um Waldvorkommen auf Truppenübungsplätzen. Der größte Teil 

des Staatswaldes liegt in den Händen der Bundesländer. Dem Waldrecht der Bundesländer kommt 

dementsprechend die größte Bedeutung zu. 

Der Anbau zum Zwecke der Forstwirtschaft ist vom Genehmigungserfordernis nach § 41 BNatSchG 

ausgenommen. Damit stellt sich die Frage, ob und wie das Waldrecht die Problematik der invasiven 

gebietsfremden Arten regelt. Das Waldrecht knüpft an eine Pflicht zur „ordnungsgemäßen Bewirt-

schaftung“ des jeweiligen Waldgebietes an. Im Rahmen dieser Bewirtschaftungspflicht wären auch 

Maßnahmen gegen IAS denkbar, die auch gegen den Waldbesitzer durchgesetzt werden könnten. Die 

waldrechtlichen Vorschriften beinhalten allerdings keine expliziten Vorgaben über IAS. 

V.2.2.1. Bundeswaldgesetz und Landeswaldgesetze 

Das BWaldG gibt als Rahmenregelung gem. Art. 75 GG den Ländern bei der konkreten Umsetzung 

Minimalregelungsinhalte vor, die auch den Problemkreis der invasiven gebietsfremden Arten betreffen 

können. So sieht § 9 vor, dass eine Umwandlung, also eine Rodung oder Nutzungsänderung einer 

Waldfläche von einer Genehmigung der zuständigen Landesbehörde abhängig gemacht werden 

muss.  

Darüber hinaus stellt § 11 BWaldG klar, dass der Wald im Rahmen der Zweckbestimmung ordnungs-

gemäß und nachhaltig bewirtschaftet werden soll.94 Mindestens soll das maßgebliche Landesrecht die 

Verpflichtung des Waldbesitzers beinhalten,  

„kahlgeschlagene Waldflächen oder verlichtete Waldbestände in angemessener Frist  

1. wieder aufzuforsten oder  

2. zu ergänzen, soweit die natürliche Wiederbestockung unvollständig bleibt,  

                                                                                                                                                                      
gewehrt werden könne. Vgl. Urteil des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 23. Juni 
1997 (unveröffentlicht), 3K5597/94, S. 15-17. 

94  Nicht alle Länder haben eine Bewirtschaftungspflicht in ihren LWaldG aufgenommen. 
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falls nicht die Umwandlung in eine andere Nutzungsart genehmigt worden oder sonst zulässig 

ist.“ 

Die Privilegierung des Waldbesitzers ist an eine „ordnungsgemäße“ Bewirtschaftung geknüpft. Findet 

die Bewirtschaftung außerhalb des „ordnungsgemäßen“ Rahmens statt, leben die naturschutzrechtli-

chen Voraussetzungen gleichsam wieder auf.  

Allerdings ist die Frage der Baumartwahl im Wege von Wieder- oder Ergänzungsaufforstungen grund-

sätzlich Angelegenheit des Waldbesitzers.95 Ordnungsgemäß werden solche Maßnahmen dann sein, 

wenn Baumarten gepflanzt werden, deren Lebensumstände im Hinblick auf Standort- und Wuchsbe-

dingungen den Umständen des Waldes entsprechen, so dass gesunde, betriebssichere und stabile 

Waldbestände zu erwarten sind.96 Eine gewollte oder ungewollte Ausbreitung invasiver gebietsfrem-

der Arten könnte gegen eine solche ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung verstoßen.  

 

Zur Sicherung der im BWaldG genannten Schutzziele sehen alle LWaldGe spezifizierte Regelungen 

vor. So beinhalten die LWaldGe gem. der bundesrechtlichen Vorgabe des § 9 BWaldG konkretere 

Voraussetzungen für die Umwandlung von Wald durch Rodung oder Nutzungsänderung, die dem 

Genehmigungserfordernis für die Ansiedlung von gebietsfremden Arten nach ihrer Struktur ähneln. 

Ebenso wenig wie bei der Bestimmung eines naturschutzrechtlichen Eingriffs nach § 18 BNatSchG 

kommen jedoch die waldrechtlichen Vorschriften für den hier zugrundeliegenden Problemkreis zur 

Anwendung. Denn den Ausführungen zu einem naturschutzrechtlichen Eingriff durch Ansiedlung von 

gebietsfremden invasiven Arten folgend kommt auch hier durch diese Handlung eine Nutzungsände-

rung des Waldes nicht in Betracht, da eine solch massive Veränderung der Gebietstypik nicht zu er-

warten ist. 

Neben dem Genehmigungserfordernis für Umwandlungen sehen die LWaldGe aber auch differenzier-

te Regelungen im Hinblick auf die ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder vor. 

So enthalten diese auch ausdrückliche Bezugnahmen auf den Erhalt eines standortgerechten Wald-

bestandes97, die Berücksichtigung der Artenvielfalt der Landschaft98 und den Erhalt ausreichenden 

Lebensraumes für einheimische Pflanzen und Tiere.99  

Kommt der Waldbesitzer diesen in die allgemeine Bewirtschaftungspflicht eingekleideten speziellen 

Vorgaben nicht nach, so sehen manche LWaldGe ausdrückliche Ermächtigungen der Behörden vor, 

gegen diese vorzugehen.100 Insofern handeln die Forstbehörden als Sonderpolizeibehörden auf dem 

Gebiet der Forstaufsicht.101  

                                                      
95  S. Klose/Orf, Forstrecht, § 11 Rn. 26.  
96  Klose/Orf, Forstrecht, § 11 Rn. 27. 
97  Z.B. § 14 Nr.2 LWaldG-BW, § 1b LFoG-NRW, § 6 Hessisches ForstG. 
98  So § 11 LWaldG-Saarland, Nieders.-WaldG. 
99  § 22 LWaldG-BW.  
100  So z.B. § 14 Nieders.-WaldG oder § 47 LWaldG-Saarland. 
101  Klose/Orf, Forstrecht, § 11 Rn. 112. 
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Fehlen solche ausdrücklichen Ermächtigungen, so greift bei einem Verstoß gegen die waldrechtlichen 

Vorschriften auch die Generalklausel des Polizei- und Ordnungsrechts. 

 

Das derzeit geltende Waldrecht bietet also nur geringe Steuerungsmöglichkeiten im Politikfeld IAS. Im 

Rahmen der Novellierung des Bundeswaldgesetzes und der darin vorgesehenen Definition der „Ord-

nungsgemäßen Forstwirtschaft“ könnten sich aber in Bezug auf IAS neue Steuerungsmöglichkeiten im 

Forst ergeben. 

V.2.2.2. Gute fachliche Praxis 

Im Rahmen der von der Bundesregierung angekündigten bevorstehenden Novellierung des Bundes-

waldgesetzes ist eine Definition der „Guten fachlichen Praxis in der Forstwirtschaft“ vorgesehen. In 

dieser Bestimmung der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, ist offenbar auch eine Begrenzung des 

Anbaus von nichtheimischen Arten vorgesehen. In einem Forschungsprojekt haben hierzu Winkel und 

Volz (2003) 17 Kriterien erarbeitet, die derzeit in der Fachdiskussion sind. Die Kriterien 14 und 15 

enthalten eine Definition der Guten fachlichen Praxis in der Forstwirtschaft zum Umgang mit neophyti-

schen Baumarten (Abbildung B-16). 

 

Abbildung B-16: IAS relevante Kriterien der Guten fachlichen Praxis in der Forstwirtschaft 

Kriterium 14: REINBESTÄNDE 

Das aktive Begründen* von Reinbeständen** mit standortwidrigen*** oder fremdländischen*** Baumarten > 3 ha 
Fläche ist nicht Bestandteil der Guten fachlichen Praxis in der Forstwirtschaft. 

Kriterium 15: FREMDLÄNDISCHE BAUMARTEN 

Im Rahmen Guter fachlicher Praxis sollten auf Betriebsebene Bestände, die von fremdländischen*** Baumarten 
dominiert werden, einen Flächenanteil von einem Drittel nicht überschreiten. In Betrieben, die aktuell mit einem 
höheren Anteil von durch fremdländische Baumarten dominierten Beständen wirtschaften, ist der Anteil solcher 
Bestände im Rahmen Guter fachlicher Praxis langfristig auf einen Flächenanteil von maximal einem Drittel zu-
rückzuführen. Ausgenommen sind Betriebe mit einer Flächengröße unter 100 ha 

* Aktives Begründen umfasst neben Pflanzung und Saat auch das Hinwirken auf Reinbestände mittels selektiver 
Eingriffe im Jungbestand (Läuterungen). 

** Unter Reinbeständen werden hier Bestände verstanden, in denen eine Baumart einen Anteil von mindestens 
90 % an der überschirmten Fläche besitzt. 

*** Unter „fremdländischen Baumarten“ werden diejenigen Baumarten verstanden, die nach 1500 n.Chr. durch 
den Menschen nach Mitteleuropa ingeführt worden sind. Der Begriff der „Standortwidrigkeit“ sollte auf Landes-
ebene definiert werden. Wesentliche Grundlage hierfür können die forstliche Standortkartierung und, wenn nicht 
in ausreichendem Maße berücksichtigt, naturschutzfachliche Referenzmodelle (z.B. die potentielle natürliche 
Vegetation) sein. 

Quelle: nach Winkel und Volz (2003) 
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Mit der anstehenden Novellierung des Bundeswaldgesetzes soll weiterhin festgelegt werden, ob die 

Anlage von Energieholzplantagen als Landwirtschaftliche Sonderkultur gilt und somit aus der Zustän-

digkeit des Forsts zum Landwirtschaftssektor übergehen. Hintergrund dieser Überlegungen ist, dass 

im Zuge der Umstrukturierung der Landwirtschaft diese nach alternativen Einkommensmöglichkeiten 

sucht und Holz zum Zwecke der Energiegewinnung produzieren möchte. Für die Landwirtschaft aller-

dings ist mit der bisherigen rechtlichen Zugehörigkeit dieses Bereiches zu den Landesforstgesetzen 

die Befürchtung verbunden, dass sie die für die Produktion von Energieholz genutzten Flächen nach 

Beendigung dieser Nutzungsform nicht mehr in Ackerflächen umwandeln kann. Nach den Forstgeset-

zen müsste hierfür ein Umwandlungsantrag gestellt werden, zudem hätte für die gefällte Fläche eine 

Eingriffskompensation zu erfolgen, welche die Landwirtschaft vermeiden möchte. Dies hätte zur Fol-

ge, dass dann auch Arten ausgebracht werden könnten, die nicht nach dem Forstvermehrungsgutge-

setz zertifiziert sind. Der Anpflanzung aller gebietsfremden oder neugezüchteten Arten würde dadurch 

„Tür und Tor geöffnet“. 

V.2.2.3. Gebietsfremde Herkünfte  

Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG)102, das der Umsetzung der Richtlinie des Rats über den 

Verkehr mit forstlichem Vermehrungsgut103 dient, und das Gesetz über forstliches Saat- und Pflan-

zengut104 ersetzt, dient gem. § 1 der Erhaltung des Waldes in seiner genetischen Vielfalt durch die 

Bereitstellung von hochwertigem und identitätsgesichertem forstlichen Vermehrungsgut. Dabei bezie-

hen sich die Vorschriften des Gesetzes auf das Vermehrungsgut der in der Anlage aufgeführten 

Baumarten und künstlichen Hybriden, die für forstliche Zwecke in Deutschland oder in anderen Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union von Bedeutung sind (§ 2 Nr. 1 FoVG). Vermehrungsgut, das 

dem SaatVerkG unterliegt, und Pflanzenteile und Pflanzgut, das nicht für forstliche Zwecke bestimmt 

sind (mit Ausnahme der Vorschriften über die Einfuhr) fallen gem. § 1 III FoVG nicht unter den An-

wendungsbereich des Gesetzes. Für das Vermehrungsgut in seinem Anwendungsbereich enthält das 

FoVG Vorschriften bezüglich der Erzeugung, der Zulassung und des Inverkehrbringens, die keine 

naturschutzrechtlichen Aspekte, sondern lediglich qualitätssichernde Aspekte und Kennzeichnungs-

pflichten berücksichtigen. Bezüglich der Einfuhr besagt § 15 I FoVG, dass ein Vermehrungsgut nur 

dann eingeführt werden darf, wenn es entweder aufgrund einer Entscheidung des Rates der EU dem 

innerhalb der Union erzeugten und die Anforderungen der Richtlinie 1999/105/EG erfüllenden Ver-

mehrungsgut gleichgestellt ist, oder im Falle einer Ausnahmegenehmigung. Voraussetzung der Ertei-

lung der Genehmigung ist, dass das Vermehrungsgut zur Sicherstellung der Versorgung benötigt wird 

und keinen ungünstigen Einfluss auf die Forstwirtschaft und die Zwecke des Gesetzes befürchten 

lässt. Zwar ist in dieser Hinsicht auch die Berücksichtigung von Kriterien der biologischen Vielfalt und 

einer möglichen Verdrängung möglich. Allerdings bezweckt das FoVG lediglich den Schutz spezieller, 

                                                      
102  Vom 22.05.2002, BGBl. I S. 1658, in Kraft seit 01.01.2003. 
103  RL 1999/105/EG, ABL. EG 2000 Nr. L 11 S. 17, 2001 Nr. L 121 S. 48. 
104  FSaatG vom 26.07.1979, BGBl. I S. 1242. 
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regional einzugrenzender Herkunftsgebiete gem. § 5 FoVG und schließlich der Sicherung der „Rein-

heit“ der Saatgutquelle. Insofern bezweckt es nicht den Schutz vor invasiven Arten im allgemeinen, 

also einer Einbringung in einen gebietsfremden Bereich, sondern vielmehr den Schutz des einzelnen 

Baumes als Quelle für künftige Saaten. Darüber hinaus handelt es sich bei der Kompetenz zur Ertei-

lung der Genehmigung auch lediglich um eine Ausnahmegenehmigung, über die die Einfuhr von po-

tentiell invasiven Arten nicht zu steuern ist.  

 

Mit dem Forstvermehrungsgutgesetz besitzt der Sektor ein ausgezeichnetes Instrument zur Präventi-

on der Florenverfälschung durch gebietsfremde Herkünfte. Allerdings befinden sich in der Artenliste im 

Anhang des Gesetzes auch gebietsfremde Arten, die invasiv sind, wie z.B. Robinie, Rot-Eiche oder 

Douglasie.  

V.2.2.4. Zertifizierungssiegel  

In den Zertifizierungsrichtlinien zum ökologischen Waldbau ist die Frage der Baumartenwahl ein 

Standartkriterium. In Deutschland existieren mit den Siegeln des Forest Stewardship Council (FSC), 

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) und des Anbauverbandes 

Naturland drei Zertifizierungssysteme, die unterschiedliche Anforderungen an die Baumartenwahl 

ihrer zertifizierten Forstbetriebe stellen. Keine Handhabe gegen die Ausbringung gebietsfremder Arten 

bietet das PEFC-Siegel. Es sieht bei der Baumartenwahl lediglich Mischbestände mit „standortgerech-

ten“ Baumarten vor, welche aber durchaus gebietsfremd sein können. Die Anforderungen des Natur-

land- und des FSC-Siegels sind in der Baumartenwahl gleich. Sie fordern langfristig den Anbau 

„standortheimischer“ Baumarten, also den Verzicht auf den Anbau von neophytischen Baumarten. 

Gebietsfremde Arten werden derzeit nur noch in Mischungen mit standortheimischen Arten geduldet 

oder wenn ihre ökologische Verträglichkeit erwiesen ist.105 Als Ziel der ökologischen Waldnutzung 

wird dabei die Annäherung des Waldes an potentiell natürliche Lebensgemeinschaften angestrebt.106 

V.2.2.5. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Die mit IAS-bezogener Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemachten Erfahrung zeigen sowohl positive 

als auch negative Konsequenzen. Zur Akzeptanzsteigerung von Maßnahmen gegen invasive Arten ist 

Öffentlichkeitsarbeit ein notwendiges Instrumentarium, allerdings ist die Reichweite solcher Maßnah-

men begrenzt. Aufklärungsfaltblätter und Informationsveranstaltungen für Besucher von Waldschutz-

gebieten sind mit einem hohen Arbeitsaufwand und finanziellen Belastungen verbunden. Pressemittei-

                                                      
105  Der Deutsche FSC-Standart vom 28. November 2001 ergänzt in Anhang II das Kriterium 6.9 „Gastbaumar-

ten“ wie folgt: „Nichtheimische Baumarten werden in Deutschland nur angebaut, wenn deren ökologische 
Verträglichkeit durch langjährige Anbauerfahrungen oder entsprechende Versuchsergebnisse erwiesen ist. 
Das heißt, sie müssen mit heimischen Baumarten mischbar sein und dürfen nicht zur Dominanz neigen. Sie 
müssen eine Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten zulassen, die nicht wesentlich unter der in natürlichen Wald-
gesellschaften liegt. Sie müssen ihren Beitrag zur Erfüllung der jeweiligen Waldfunktion liefern und sich unter 
hiesigen Bedingungen natürlich verjüngen lassen.“ 
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lungen führen nicht immer zu der gewünschten Medienberichterstattung. Auf der lokalen Ebene erfolgt 

die Berichterstattung differenziert und sachlich, wohingegen auf der nationalen Ebene dieselbe Pres-

semitteilung als übertrieben und zu stark problematisiert dargestellt wird. Die Art und Weise der Dar-

stellungsform der Presse ist schwer beeinflussbar, die Regeln, denen die Medienberichterstattung 

folgt, müssen ins Kalkül einbezogen werden. Informationsveranstaltungen für Studierende und Forst-

vertreter haben sich als sinnvoll herausgestellt. Der damit verbundene hohe Zeitaufwand ist gerecht-

fertig, da sich bei dieser Zielgruppe ein Multiplikatoreffekt einstellt. 

V.2.3. Kooperationen 

Kooperationen können sektorintern oder -übergreifend stattfinden, sie können entweder gesetzlich 

normiert sein oder sie entstehen, indem die Akteure sie auf der Basis von Nutzenerwartungen beider 

Kooperationspartner initiieren. Neben den bereits vorhandenen Kooperationen sind auch die Potentia-

le für weitere bzw. bessere Kooperationsbeziehungen Gegenstand der Untersuchung. Kooperations-

potentiale gründen darauf, dass die Interessen der Akteure Ähnlichkeiten aufweisen. Kooperations-

hindernisse können darin bestehen, dass keine Synergieeffekte von einer Kooperation mit anderen 

Akteuren erwartet werden oder schwerwiegende Gründe, die den erzielten Effekt marginalisieren wür-

den – beispielsweise die Überwindung bisheriger ideologischer Grenzen - gegen eine solche Koope-

ration sprechen. Das nicht Zustandekommen von Kooperationen kann aber auch daran liegen, dass 

die Akteure nicht um den vorliegenden Interessengleichklang wissen. Von einem Interessengleich-

klang zwischen Naturschutz und Forst kann in Bezug auf invasive Arten immer dann ausgegangen 

werden, wenn keine forstwirtschaftlichen Interessen mit den Arten verbunden sind. Beispielsweise 

bestehen im Hinblick auf die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) ähnliche Interessen von 

Forst und Naturschutz, für beide Sektoren ist die Art problematisch. Schadwirkungen können jedoch 

auch einseitg zu Lasten des Naturschutzes ausfallen, wie dies beim Eschen-Ahorn (Acer negundo) 

der Fall ist, hier sind zumindest keine Widerstände von forstlicher Seite zu erwarten. In solchen Fällen, 

wie dem Eschen-Ahorn (Problemauswirkungen einseitig zu Lasten des Naturschutzes) oder der spät-

blühenden Traubenkirsche (beidseitige Problemauswirkungen Forst und Naturschutz) sind günstige 

Voraussetzungen gegeben, den Forst als Bündnispartner des Naturschutzes bei Monitoring, Mana-

gement und Bekämpfung der Art zu gewinnen. 

 

Im Sektor Forst existieren im Themenfeld IAS Kooperationen mit staatlichen und nichtstaatlichen Ak-

teuren. Innerhalb des Sektors Forst kooperieren Förster, die Erfahrungen im Umgang mit der IAS-

Problematik haben, mit den Forstbehörden und den Forstlichen Versuchsanstalten, indem sie ihr Wis-

sen weitervermitteln und Fortbildungen für Kollegen anbieten. Kooperationsbedarf besteht zwischen 

der Forstverwaltung und den Nutzerverbänden, um vor allem erstmal die Problematik ins Bewusstsein 

zu rücken. 

                                                                                                                                                                      
106  Vgl.: www.label-online.de; www.naturland.de, www.pefc.de; www.fsc-deutschland.de. 
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Sektorübergreifend gibt es bei der Bekämpfung von invasiven Arten fachlichen Informationsaustausch 

mit der Arbeitsgemeinschaft Neobiota, dem Bundesamt für Naturschutz, der Biologischen Bundesan-

stalt für Land- und Forstwirtschaft, sowie den forstlichen Versuchsanstalten der Länder. Dieser Infor-

mationsaustausch ist jedoch nicht institutionalisiert sondern getragen vom Engagement einzelner Per-

sonen. Im Bereich Informationsaustausch besteht ein großer Bedarf im Forstsektor, der durch die 

Einzelinitiativen nicht befriedigend gedeckt werden kann. Abhilfe schaffen könnt hier eine internetba-

sierte Informationsplattform für den IAS-bezogenen Erfahrungsaustausch.  

Desweiteren gibt es vereinzelte Kooperationen zwischen diesen „Vorreitern“ und den Oberen Natur-

schutzbehörden, bei denen Maßnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten in Schutzgebieten unbü-

rokratisch abgestimmt werden. Die Einbeziehung der Naturschutzbehörden ist für beide Seiten vor-

teilhaft – der Naturschutz erhält die Möglichkeit, seine Belange einzubringen, während die Forstbe-

hörden die Akzeptanz ihrer Maßnahmen erhöhen und möglicher Kritik an den Methoden der Forstver-

waltung besser begegnen können. Derartige Kooperationen sind nur innerhalb von Schutzgebieten 

bekannt, während außerhalb von Schutzgebieten weniger oder keine Zusammenarbeit stattfindet. 

Außerhalb von Schutzgebieten bestehen die Sektoren Forst und Naturschutz nebeneinander, weitge-

hend ohne gegenseitige Beeinflussung. Insbesondere führt die Ausnahmeklausel für forstliche Bewirt-

schaftung von den Regelungsmöglichkeiten des Naturschutzes dazu, dass sich die Naturschutzbe-

hörden für die Schäden im Forst außerhalb von Schutzgebieten nicht interessieren. Probleme durch 

Neophyten außerhalb von Schutzgebieten werden auch im Sektor Forst als ein Problem gesehen, das 

ausschließlich in die eigene Kompetenz und nicht in die des Naturschutzes fällt.  

 

Eine breit angelegte sektorübergreifende Kooperation ist mit der Beteiligung zahlreicher staatlicher 

und nichtstaatlicher Akteure im Rahmen des Nationalen Waldprogramms (NWP) gegeben. In diesem 

Rahmen entwickelten die Akteure Ziele und Leitlinien für die zukünftige Waldpolitik, aus denen Hand-

lungsempfehlungen abgeleitet wurden. Die Empfehlungen des NWP sollen u.a. in die Novellierung 

des Bundesjagdgesetzes und des Bundeswaldgesetzes einfließen und als Grundlage für die Weiter-

entwicklung der Waldpolitik der Bundesregierung dienen.107 Die Handlungsempfehlungen aus der 

zweiten Phase des NWP (2001-2003) weisen eine Reihe von Berührungspunkten zum Thema IAS 

auf.108  

V.3. Bewertung des Handlungsbedarfs 

Der Forstsektor verfügt über ein eigenes Regelungssystem, wobei hinsichtlich des Umgangs mit ge-

bietsfremden Schadorgansimen auch hier der Pflanzenschutz eine zentrale Rolle spielt (siehe die 

                                                      
107  Siehe www.nwp-online.de. 
108  So wird beispielsweise im Kapitel Maßnahmen zur Erfassung und Bewertung der biologischen Vielfalt in 

Empfehlung 55. gefordert: „Stärkere Zusammenarbeit von Forstwirtschaft und Naturschutz, z.B. bei der Be-
stimmung und Erfassung von Kriterien und Indikatoren für Naturnähe und biologische Vielfalt. Ein entspre-
chender gegenseitiger Datenaustausch muß gewährleistet sein.“ (BMVEL 2003b) 
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dortigen Ausführungen). Seitens der Forstverwaltung besteht die Möglichkeit, beispielsweise durch 

ministerielle Erlasse die Ausbringung von invasiven gebietsfremden Arten zu steuern.109 Einer rechtli-

chen Genehmigungspflicht sind Anpflanzungen gebietsfremder Arten jedoch nicht unterworfen, weder 

nach Forst- noch nach Naturschutzrecht. Lediglich bei der Aufforstung von Flächen ist teilweise eine 

UVP-Pflicht vorhanden, für die eine Prüfung auf die Invasität gebietsfremder Arten allerdings nicht 

vorgeschrieben ist. Der Naturschutz hat insoweit auf die Ausbringungen der Forstwirtschaft keine Ein-

flussmöglichkeiten. Die rechtlichen Steuerungsmöglichkeiten sind insofern als unzureichend zu bewer-

ten, was angesichts einiger für den Naturschutz sehr problematischer Baumarten Handlungsbedarf 

begründet.  

Der Naturschutz sollte Kooperationen mit dem Forstsektor artspezifisch suchen. In solchen Fällen, wie 

dem Eschen-Ahorn (Problemauswirkungen einseitig zu Lasten des Naturschutzes) oder der spätblü-

henden Traubenkirsche (beidseitige Problemauswirkungen Forst und Naturschutz) bestehen gute 

Voraussetzungen, den Forst als Bündnispartner des Naturschutzes bei Monitoring, Management und 

Bekämpfung zu gewinnen. 

Innehalb von Schutzgebieten gibt es Kooperationen zwischen den forstlichen und den Naturschutzak-

teuren, die unbürokratisch auf der Ebene von Einzelkontakten ablaufen. Um eine stärkere Berücksich-

tigung der IAS-Problematik bei der forstlichen Bewirtschaftung in Schutzgebieten zu institutionalieren, 

wäre die explizite Aufnahme von IAS-Kriterien in die jeweiligen Schutzgebietsverordnungen denkbar.  

Das Internet Handbuch des BfN zeigt für invasive Baumarten auf, dass es sinnvoll ist, auf den Anbau 

von IAS in der Nähe besonders schutzwürdiger Biotope zu verzichten. Eine Pufferzone kann hier hel-

fen, zu verhindern, dass die Arten einwandern können. Je nach invasiver Art ist die notwendige Ent-

fernung unterschiedlich. Bei Robinien beispielsweise sind 200 m zum zu schützenden Biotoptyp Tro-

ckenrasen ausreichend, bei Douglasien hingegen ist ein Umkreis von bis zu 2 km notwendig. Empfeh-

lenswert ist, eine solche Pufferzone in Schutzgebiete mit einzubeziehen, bzw. die Legalausnahmen 

des Bundesnaturschutzgesetzes für die Ansiedlungsgenehmigung hier auszusetzen. 

Die Handlungsempfehlungen aus der zweiten Phase des NWP (2001-2003) weisen eine Reihe von 

Berührungspunkten zum Thema IAS auf. Inwieweit diese den Anforderungen des Naturschutzes ent-

sprechen sowie die Möglichkeiten, das Thema IAS über das Nationale Waldprogramm in die Waldpoli-

tik besser zu integrieren, bedarf der Prüfung. 

 

                                                      
109  Ein interessanter Einzelfall ist das Verwendungsverbot für Prunus Serotina in niedersächsischen Landesfors-

ten. In einem ministeriellen Erlass vom 31.1.1989 wurde hier die Nutzung der Spätblühenden Traubenkirsche 
verboten (vgl. Kowarik, 2003, S. 173). 
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VI. Jagd 

VI.1. Hauptproblemfelder 

Der Sektor Jagd ist vom Themenbereich der Neobiota durch zwei unterschiedliche Aspekte berührt. 

Zum einen wird mit der Bejagung zur Populationsreduktion beigetragen, was in Deutschland vor allem 

für die invasiven Arten Waschbär (Procyon lotor), Mink (Mustela vison) und Marderhund (Nyctereutes 

procyonides) praktiziert wird. Zum anderen ist der Jagdsektor an der Ausbringung invasiver gebiets-

fremder Arten beteiligt, indem Tiere zu jagdlichen Zwecken oder Pflanzen zu Äsungs- Wildfutter- oder 

Deckungszwecken ausgebracht werden. 

VI.1.1. Ausbringung von Neozoen zu jagdlichen Zwecken 

Boye (2003, S. 281) stellt fest, dass es viele Ausbringungen von gebietsfremden Säugetier- und Vo-

gelarten zur Erweiterung des jagdlichen Angebots gegeben habe. Viele der Ansiedlungsversuche 

führten nicht zu dem gewünschten Erfolg, andere dieser gebietsfremden Tiere seien inzwischen etab-

liert. Zu ersteren zählt beispielsweise die Aussetzung von Amerikanischen Wildtruthühnern in den 

1950er Jahren in drei rheinischen Wäldern. Der langfristige Erhalt der Population scheint trotz wieder-

holtem Besatz nicht dauerhaft zu sein.110 Von jagdlichem Interesse sind auch der Fasan111 (Phasia-

nus colchicus), sowie die Neozoenarten Muffel- (Ovis ammon musimon) und Damwild (Dama dama). 

Diese Arten sind teilweise bereits lange in Deutschland vorhanden, über die Auswirkungen dieser 

Arten auf hiesige Ökosysteme ist allerdings kaum etwas bekannt. Einige tausend Fasane werden 

jährlich zum Zwecke der Jagd ausgesetzt, die Art wäre ohne diese Maßnahme langfristig in Deutsch-

land nicht überlebensfähig.112 Aufgrund des niedrigen Informationsstandes über die Invasivität von 

Neozoen, die zur Jagd ausgesetzt wurden und werden, kann dem Sektor Jagd für den Bereich der 

invasiven gebietsfremden Tierarten nur bedingt eine Verursacherrolle zugeschrieben werden. Ge-

bietsfremde Arten, die als Prädatoren für jagdbare Arten auftreten, stören die jagdliche Nutzung. Mink 

(Mustela vison) und Wanderratte (Rattus norvegicus) reduzieren die Populationen des ebenfalls neo-

zooischen Fasans, der zur Bejagung ausgesetzt wird. 

VI.1.2. Ausbringung von Neophyten zu Äsungs- und Deckungszwecken 

Die Verursacherrolle des Sektors Jagd ist bei den Neophyten als wesentlich schwerwiegender einzu-

schätzen bzw. aufgrund der Datenlage deutlicher sichtbar. Wie Abbildung B-17 zeigt, wurden zahlrei-

che Neophyten durch Jäger zu Äsungs-, Deckungs- oder Wildfutterzwecken ausgebracht. 

 

                                                      
110  Vgl. Boye (2003), S. 269. 
111  Von Kinzelbach und Geiter (2002, S. 22) wird der Fasan, aufgrund seines Vorhandenseins seit dem Mittelal-

ter als Archäozoon klassifiziert. 
112  vgl.: http://www.greenpeace-magazin.de/magazin/reportage.php?repid=1292. 
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Abbildung B-17: Von Jägern zu Äsungs- und Deckungszwecken ausgebrachte Neophyten 

 Art Ausbreitungsdynamik 
 Buchweizen (Fagopyron esculentum) keine 
 Spiraea-Sippen Gering 
 Gewöhnliche Schneebeere (Symphoricarpus albus) Gering 
 Schneeball-Blasenspiere (Physocarpus opulifolius ) Gering 
 Aster – Sippen Gering [Gewässer größer] 

Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum) Sehr hoch 

Fallopia – Sippen Sehr hoch [Gewässer, Überflu-
tungsgebiete; sonst gering] 

Staudenlupine (Lupinus polyphyllus) Mittel 
Knollensonnenblume (Helianthus tuberosus) Gering [Gewässer größer] 

Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) Hoch [Heckenlandschaften, mittel 
in Forsten] 
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Quelle: nach Kowarik (2003), S. 89 

 

 

VI.2. Politischer Handlungsrahmen und Bewertung des Handlungsbedarfs 

VI.2.1. Aussetzung und Ansiedlung gebietsfremder Tiere 

Die Ansiedlung gebietsfremder bzw. „fremder“ Tiere wird sowohl nach Jagd- als auch nach Natur-

schutzrecht geregelt, woraus sich eine Doppelzuständigkeit von Jagd- und Naturschutzbehörden er-

gibt. 

Nach § 28 Bundesjagdgesetz ist das Aussetzen oder Ansiedeln fremder Tiere in der freien Natur nur 

mit schriftlicher Genehmigung der zuständigen obersten Landesbehörde oder einer von ihr bestimm-

ten Stelle zulässig. Die nähere Bestimmung dieser Genehmigungspflicht liegt bei den Ländern, die 

das Rahmengesetz in ihren jeweiligen Landesjagdgesetzen umsetzen. So kann die zuständige Be-

hörde das Aussetzen weiterer Tierarten verbieten oder beschränken. Die Ausführungen der Landes-

jagdgesetze dazu sind sehr unterschiedlich.113 Meist sind für das Ausstellen einer solchen Genehmi-

gung die obersten, teilweise aber auch die oberen Landesjagdbehörden der Länder zuständig.  

                                                      
113  Im Saarland ist vor der Erteilung einer Genehmigung durch die oberste Jagdbehörde zur Aussetzung von 

Tieren die Landwirtschaftskammer des Landes anzuhören (vgl. Saarländisches Jagdgesetz § 31). In den 
Ländern Berlin, Brandenburg und Niedersachsen ist die Aussetzung fremder Tiere ausdrücklich verboten 
(vgl. Landesjagdgesetz Berlin § 36; Landesjagdgesetz Brandenburg § 43; Niedersächsiches Jagdgesetz § 
31). In den Landesjagdgesetzen Berlins und Brandenburgs wird darauf Bezug genommen, dass das Ansie-
deln fremder Tierarten verboten ist, die zur Artenverfälschung in der Bundesrepublik beitragen. In Nieder-
sachsen gelten als fremde Wildtierarten solche, die am 1. April 1953 in der heutigen Bundesrepublik nicht frei 
lebend heimisch waren. In Berlin und Brandenburg besteht die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung für 
die Wiederansiedlung/Wiedereingewöhnung zu erteilen, sofern dies der Artenvielfalt dient. In Berlin ist dazu 
das Benehmen mit der obersten Naturschutzbehörde gesetzlich normiert. 



Nationale IAS-Strategie  Seite 72 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

Die Ansiedlung gebietsfremder Arten ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz genehmigungspflichtig, 

nicht gebietsfremde Arten, die dem Jagdrecht unterliegen, sind davon augenommen (§ 41 II 4 

BNatSchG). Diese Überschneidung der Rechtskreise führt dazu, dass für Ansiedlungen und Ausset-

zungen gebietsfremder Arten sowohl eine naturschutz- als auch eine jagdrechtliche Genehmigung 

durch die Jäger eingeholt werden muss. Der Naturschutz kann durch das Erteilen oder Versagen der 

Genehmigung steuernd auf den Sektor Jagd einwirken.  

 

Die Doppelzuständigkeit kann zu unnötigem Aufwand führen, der durch die Zusammenführung von 

Daten über die Häufigkeit, Art und Umfang der genehmigten Ausbringungen der beiden Sektoren ver-

einfacht werden könnte. Dazu bietet sich die Vernetzung eines Meldesystems der lokalen Natur-

schutzbehörden mit den zuständigen Stellen des Sektors Jagd an. 

 

Über die Folgen invasiver gebietsfremder Arten, die zu jagdlichen Zwecken ausgebracht werden, be-

stehen erhebliche Wissensdefizite. Dadurch werden zum einen die Möglichkeiten, die vorhandenen 

Steuerungsinstrumente des Naturschutzes gegenüber dem Sektor Jagd zu nutzen, eingeschränkt, 

zum anderen wird eine einheitliche Positionierung des Naturschutzes zum Umgang mit invasiven ge-

bietsfremden Wirbeltierarten erschwert. Zur Behebung dieser Defizite ist es notwendig, verstärkt For-

schungsvorhaben und naturschutzfachliche Gutachten über die Invasivität von in Deutschland vor-

kommenden Neozoen zu initiieren und unterstützen. 

VI.2.2. Ausbringung von Neophyten 

Wie oben dargestellt ist die Ausbringung von invasiven Pflanzenarten durch den Sektor Jagd als 

schwerwiegend zu beurteilen. Zahlreiche Neophyten werden durch Jäger zu Äsungs-, Deckungs- oder 

Wildfutterzwecken ausgebracht, ungeachtet dessen, dass die Ausbringung gebietsfremder Arten ei-

nem naturschutzrechtlichen Genehmigungserfordernis unterliegt. Als Ursachen für diesen defizitären 

Vollzug kommen Unkenntnisse der Jäger über die Genehmigungspflichtigkeit der Ausbringung oder 

über die Gebietsfremdheit der Arten in Frage, wobei auch ein mutwilliges Missachten gegenüber dem 

naturschutzrechtlichen Genehmigungserfordernis nicht ausgeschlossen werden kann. Die andauern-

de Ausbringung invasiver Neophytenarten durch die Jäger lässt zumindest auf einen eher geringen 

Kenntnisstand über die Problematik schliessen, dem durch Aufklärungsmaßnahmen beizukommen 

wäre.  

VI.2.3. Bejagung von Neozoen  

Derzeit werden durch den Sektor Jagd invasive gebietsfremde Tierarten bejagt, sofern sie dem Jagd-

recht unterliegen. Dies ist nicht in allen Bundesländern einheitlich, da die Länder zusätzlich zu den im 

Bundesjagdgesetz aufgeführten jagdbaren Arten in den Landesjagdgesetzen weitere Arten bestim-

men können. Teilweise ist bei den Neozoen der Invasivitätsstatus der Arten aus Naturschutzsicht 
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noch nicht definitiv geklärt.114 Die Populationen der gebietsfremden Arten Waschbär (Procyon lotor), 

Mink (Mustela vison) und Marderhund (Nyctereutes procyonides), die sich im Rahmen landwirtschaft-

licher Nutzungen (Pelztierzucht) ungewollt ausgebreitet haben, befinden sich in Deutschland in einem 

Aufwärtstrend.115 Sie werden in ihren Beständen vom Sektor Jagd reduziert, dem insoweit eine Hel-

ferrolle zukommt.116 Die Zunahme der Populationsdichte sagt allerdings noch nichts darüber aus, 

inwieweit diese Arten sich tatsächlich negativ auf die Schutzgüter des Naturschutzes auswirken. 

 

Das Bundesjagdgesetz sieht in § 29 eine Wildschadensersatzpflichtigkeit für Jagdpächter vor. Die 

Ersatzpflichtigkeit für Schäden, die durch jagdbares Wild verursacht werden,117 stellt in Bezug auf 

manche invasive gebietsfremde Tierarten ein Hindernis für ihre Aufnahme in die gesetzlich normierten 

Listen des jagdbaren Wildes dar. Damit der Sektor einen Beitrag zur Regulierung solcher Neozoen, 

die Schäden verursachen, leisten kann, sollten diese Arten, wie beispielsweise der Bisam, von der 

Schadensersatzverpflichtung der Jäger ausgenommen sein. Zudem hindert die Festlegung von Jagd-

zeiten und Schonzeiten für die Bejagung von gebietsfremden Tierarten eine ganzjährige Bejagung 

und somit eine wirkungsvollere Reduktion der Populationen. Inwieweit diese Erfordernisse im Rahmen 

der anstehenden Novelle des Bundesjagdgesetzes realisiert werden könnte, sollte geprüft werden. 

 

Zur Kontrolle und Bewertung der Ausbreitung und Dynamik der Neozoenpopulationen von Mink, 

Waschbär und Marderhund sollten die Arten in allen Bundesländern in das Jagdrecht aufgenommen 

werden. Zudem ist eine Qualifizierung der Jagdstatistik, indem Totfunde der jagdbaren Arten einge-

schlossen werden, sowie die Entwicklung eines ökologischen Gesamtkonzeptes zum Wildtiermana-

gement in Kulturlandschaften, das Richtlinien für den Umgang mit Neozoen enthält zu empfehlen.118 

Einen Beitrag hierzu könnte das jüngst im Auftrag des Deutschen Jagdschutz-Verbandes entwickelte 

Wildtierinformationssystem leisten, das langfristig die bundesweit einheitliche und langfristige Erfas-

sung von Wildtierarten zum Ziel hat.119 

 

                                                      
114  Zwar werden Waschbär, Mink, Marderhund, Bisam und Nutria negative Auswirkungen auf die heimische 

Biodiversität zugeschrieben, allerdings fehlen hierfür bisher ausreichende wissenschaftliche Belege. 
115  Die Jagdstrecke dieser Arten hat sich bundesweit in den letzten Jahren stark erhöht. Gegenüber dem Jagd-

jahr 1990/1991 hat sich die Waschbärstrecke im Jahre 2001/2002 um das achtfache erhöht. Ungleich höher 
ist die 127fache Zunahme der Jagdstrecke beim Marderhund im gleichen Zeitraum. Der Großteil der 11.659 
in der Jagdstatistik im Jahr 2001/2002 erfassten gestreckten Marderhunde werden in Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg geschossen. Auch die Populationsdichte des Mink hat zugenommen. Vgl.: 
Goretzki (2003) S. 119-123. 

116  Für die Erlegung des Mink gab es in der DDR Prämien, deren Wegfall sich nach der Wende, ebenso wie das 
Verbot des Fallenfangs, in einem Anstieg der Population des Mink bemerkbar machte. Vgl. Brandenburgi-
scher Forstverein (2003), S. 77. 

117  Wildschäden sind rechtlich definiert und werden nach einer Schätzung im Pachtvertrag festgehalten und in 
die Pacht eingerechnet. 

118  Vgl. Goretzki (2003, S. 119). 
119  Vgl. Deutscher Jagdschutz-Verband (2003), S. I; siehe auch Müller (2002). 
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Für den Naturschutz ist eine Kooperation mit dem Sektor Jagd, beispielsweise beim Erstellen gemein-

samer regionaler Managementpläne für invasive Neozoen empfehlenswert, da die Jagd die notwendi-

ge Kompetenz bei der weidgerechten Tötung von Tieren besitzt.120 Besonders in Schutzgebieten sind 

für derartige Kooperationen günstige Bedingungen gegeben.121 

 

VII. Imkerei 

VII.1. Hauptproblemfelder 

Ein Verbreitungsweg invasiver Pflanzenarten stellt die Ausbringung durch Imker dar. Manche Neophy-

ten bieten für die Imkerei Vorteile gegenüber heimischen Pflanzenarten, da sie als Trachtpflanzen, die 

im Vergleich zu heimischen Arten andere oder längere Blühzeiten besitzen, eine Alternative in blüten-

armen Jahreszeiten darstellen. Der Trachtwert von gebietsfremden Arten ist auch aufgrund fehlender 

heimischer Wildpflanzen in einer florenarmen Kulturlandschaft besonders wichtig. Den schwierigen 

Umweltbedingungen auf belasteten Standorten wie Ackerrandstreifen und Straßenrändern können 

Neophyten häufig besser standhalten. Mit den Arten Indisches Springkraut (Impatiens glandulifera), 

Kanadische und Riesen-Goldrute (Solidago canadensis, solidao gigantea), dem Götterbaum (Ai-

lanthus altissima) und der Robinie (Robinia pseudoacacia) verbindet die Imkerei begrenzte ökonomi-

sche Interessen, da sie gute Erträge für Pollen und Nektar liefern. 

Zudem kann durch Neophyten das Angebot an Honigsorten erweitert werden, wie zum Beispiel den 

Akazienhonig, der aus den Erträgen der Robinie gewonnen wird. Die dargestellte ökonomische Be-

deutung von invasiven Neophyten, kann nicht quantifiziert werden, zudem besteht der Großteil der 

Imker aus Privatpersonen, die ihrem Hobby nachgehen, nur ein kleiner Teil der Imker sind Erwerbsim-

ker. Die Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum) wurde früher zur Ausbringung zu Imkerzwe-

cken propagiert. Problematisch und mit ökonomischen Verlusten für die Imkerei verbunden ist der 

eingeschleppte Krankheitserreger Varroamilbe. Die Milben fressen die Bienenlarven und schwächen 

oder vernichten ganze Bienenvölker. Über den Import von Bienenvölkern wurden alle in Deutschland 

existierenden Bienenvölker befallen, welche nun durch den Einsatz von Medikamenten und chemi-

schen Mitteln jährlich einer Behandlung gegen die Milbe unterzogen werden müssen. Eine Art, die für 

den Sektor zukünftig größere Verluste als die Varroamilbe verursachen könnte, ist der in Amerika 

bereits unkontrollierbar vorkommende Afrikanische Bienenbeutekäfer.122 

                                                      
120  Das Tierschutzgesetz sieht in §4 vor, dass eine Tötung von Wirbeltieren nur durch Personen vorgenommen 

werden darf, die dazu notwendige Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. 
121  Ein Beispiel für eine gelungene Kooperation und ein Aufeinanderzugehen der Sektoren scheint bei der Kon-

zeption der Bejagung im neuen Eifelnationalpark gegeben. 
122 Vgl. Hiller, Martina (2003). 
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Abbildung B-18: Von Imkern ausgebrachte Neophyten 

 Art Ausbreitungsdynamik 
  (Phacelia tanacetifolia) keine 

 Buchweizen (Fagopyron esculentum) keine 

 Spiraea-Sippen Gering 

 Gewöhnliche Schneebeere (Symphoricarpus 
albus) Gering 

  (Mahonia aquifolium) mittel 

 Götterbaum (Ailanthus altissima)  

 Echinops-Sippen mittel 

Solidago-Sippen hoch 

Indisches Springkraut (Impatiens glandulifera) Sehr hoch [Gewässer und Über-
flutungsgebiete] 

Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum) Sehr hoch 

Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) Hoch [Heckenlandschaften, mittel 
in Forsten] 
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Robinie (Robinia pseudoacacia) mittel 

Quelle: nach Kowarik (2003), S. 89 

 

 

Durch die Ausbringungen der Imker kommt es zu Konflikten mit Naturschutzbehörden und -

verbänden. Als Konfliktarten sind die Herkulesstaude und die Robinie zu sehen. In solchen Konflikten 

ist die Imkerei nicht nur als IAS verursachender Akteur beteiligt, sondern setzt sich zudem für die Er-

haltung von invasiven gebietsfremden Arten ein, die von Nutzen für den Sektor sind. 

VII.2. Politischer Handlungsrahmen 

Im Bereich der Einführung ist das Instrumentarium des Pflanzenschutzes relevant. Die Importkontrol-

len von Bienenvölkern zum Schutz vor Erregern wie der Varroamilbe ist jedoch als nicht ausreichend 

zu bewerten. Eine umfassende Kontrolle auf Schaderreger stellt sich allerdings technisch gesehen als 

sehr schwierig dar.123 Bienen werden als sogenannte „Paketbienen“ importiert, die Gefahr der Parasi-

teneinschleppung ist hierdurch recht hoch, sofern sie aus Risikoländern stammen. Ein wirksames 

präventives Instrument könnte hier einzig ein noch nicht existierendes Importverbot von Bienenvölkern 
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aus von Bienenschädlingen betroffenen Ländern darstellen. Hierauf zielende Änderungsbemühungen 

der Imkerei führten bisher nicht zu entsprechenden Ergebnissen.124 

 

Im Bereich der Ausbringung ist das Instrumentarium des Naturschutzes anzuwenden, sofern die 

Pflanzen in der freien Natur angesiedelt werden. Hier sind allerdings Vollzugsdefizite zu konstatieren, 

die gerne auch als „Hosentaschenkriminalität“ bezeichnet werden. Die IAS bezogene Aufklärungs- 

und Öffentlichkeitsarbeit der Imkerei selbst führte bisher nur begrenzt zu der gewünschten Lenkungs-

wirkung. In verschiedenen Fachzeitschriften des Sektors wurde auf das Thema Florenverfälschung 

durch Neophyten aufmerksam gemacht. Dem stehen jedoch weit gewichtiger solche Artikel gegen-

über, die auf den positiven Trachtwert invasiver Arten verweisen. Es besteht durchaus eine Sensibili-

tät des Sektors für die Problematik der invasiven gebietsfremden Arten, die beispielsweise in einer 

Empfehlung des Deutschen Imkerbundes (DIB) an seine Verbandsmitglieder, invasive Pflanzenarten 

nicht außerhalb des eigenen Grundstücks auszubringen, zum Ausdruck kommt. Kowarik identifiziert 

bei Imkern eine Zunahme des Problembewußtseins sowie eine daraus resultierende Verhaltensände-

rung bei die Ausbringung invasiver Arten.125 Die sektoreigenen Bemühungen der Imkerei zur Aufklä-

rung über die negativen Konsequenzen für den Naturschutz könnten damit Wirkung gezeigt haben. 

 

Der Sektor Imkerei ist sehr stark durch nichtstaatliche Akteure wie Vereine, Verbände und Privatper-

sonen geprägt, da der Großteil der Imker aus Menschen besteht, die ein Hobby ausüben. Der Sektor 

ist somit als regelungsschwach und schwer steuerbar einzuschätzen, so dass hier überwiegend „wei-

che“ Instrumente wie Aufklärung und Überzeugung wirksam sein können. Die imkerlichen Verbände 

haben letztlich keine Kontrollmöglichkeit und Handhabe gegenüber ihren Mitgliedern, sollten diese IAS 

in die freie Natur ausbringen. Die Wirkung einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Imkerverbände, 

auf die Nutzung invasiver Arten zu verzichten, dürfte deshalb sehr begrenzt sein, sie wäre abhängig 

vom Verhalten einzelner Imker bzw. Hobbyimker. Der Naturschutz sollte versuchen, gemeinsam mit 

den Interessenverbänden der Imkerei verstärkt zielgruppenbezogene Aufklärungsarbeit über die Aus-

wirkungen von invasiven Arten zu initiieren und dabei auch auf die Illegalität von nichtgenehmigten 

Ausbringungen hinweisen. 

 

                                                                                                                                                                      
123  Die Überprüfung eines invasiven Parasitenbefalls wäre hypothetisch nur durch Einrichtung einer Quarantä-

nestation für die zu importierenden Bienenvölker möglich, dies scheint aber wenig praxistauglich und sehr 
aufwendig. 

124 Siehe auch Hiller, Martina (2003). 
125  Vgl. Kowarik (2003), S. 88 f. 
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VIII. Fischerei 

VIII.1. Hauptproblemfelder 

Ausbringungen von nichtheimischen Fischarten hatten bereits in der Römerzeit zum Ziel, die wirt-

schaftliche Nutzung der Fischerei zu erweitern, zum anderen sollten sie  in der jüngeren Vergangen-

heit einen Ersatz für schwindende heimische Arten sein und die fischereiwirtschaftliche Nutzung wei-

terhin ermöglichen.126 Heute erfüllen Neozoen eine wichtige Funktion in der deutschen Fischereiwirt-

schaft: sie bieten eine ökonomisch günstige Variante für die Fischproduktion.127 Geiter und Kinzel-

bach (2002) erfassen unter 51 Knochenfisch-Neozoenarten 8 in Deutschland etablierte Arten. Von 

diesen etablierten wurden 5 zum Zwecke der Fischereiwirtschaft ausgebracht, durch sie eingeschleppt 

oder sind aus ihrer Gefangenschaft geflüchtet. Unter ihnen sind zwei Arten, die Regenbogenforelle 

(Oncorhynchus mykiss) und der Bachsaibling (Salvelinus fontinalis), als invasive Arten zu sehen. Zu-

sätzlich zu den etablierten Arten, kommen in Deutschland mit dem Karpfen (Cyprinus carpio) und dem 

Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella) zwei nicht dauerhaft etablierte invasive Arten vor, die zur fi-

schereiwirtschaftlichen Nutzung eingeführt wurden.128 Für die Erwerbsfischerei ist die Regenbogenfo-

relle die Hauptwirtschaftsart, von der jährlich etwa 30.000 t produziert werden. Auch in der Angelfi-

scherei ist die Regenbogenforelle beliebt. Die invasive Art, die bei starkem Besatz andere Arten, wie 

z.B. die Bachforelle (Salma trutta f. fario) oder die Äsche (Thymallus thymallus), durch Nahrungskon-

kurrenz zurückdrängen kann,129 ist für die Fischereiwirtschaft in Deutschland das Neozoon mit der 

größten wirtschaftlichen Bedeutung. 

Der Sektor profitiert allerdings nicht nur von Neozoen, sondern verzeichnet auch negative Auswirkun-

gen durch gebietsfremde Arten, die zur fischereiwirtschaftlichen Nutzung, als Parasit oder blinder 

Passagier beim Import von Fischen und Aquakulturprodukten eingebracht wurden. Ein Beispiel dafür 

ist der invasive Aalfadenwurm (Anguillicola crassus), eine Schwimmblasennematode, die vom neozoi-

schen Japanischen Aal (Anguilla japonica) auf den Europäischen Aal (Anguilla anguilla) übergegan-

gen ist.130 Dadurch werden sowohl Wirtschafts- als auch Naturgüter beeinträchtigt. Zu nennen sind in 

diesem Zusammenhang auch die Pantoffelschnecke (Crepidula fornicata) und der Kamberkrebs (Or-

conectes limosus).  

 

                                                      
126  Geiter, Kinzelbach (2002) erklären, dass seit 1888 von staatlicher Seite Zander (Stizostedion lucioperca) aus 

Ostdeutschland als „Brotfisch“ im Rhein eingesetzt wurde, um Ersatz für den aussterbenden Lachs zu zu 
sein. Vgl. Geiter, Kinzelbach (2002).  

127  Von der FAO wurde eine Liste über invasive Arten erstellt, die den Sektor betreffen. In dieser Database on 
Introductions of Aquatic Species (DIAS), die bereits Anfang der 1980er Jahre initiiert wurde, sind etwa 3.000 
Arten aufgeführt. Vgl. www.fao.org/waicent/faoinfo/fishery/statist/fisoft/dias/mainpage.htm. 

128  Da bisher keine Gesamtzusammenstellung über die Invasivität dieser Fischarten aus Naturschutzsicht exisi-
tiert, wurden die in der Literatur als problematischste und mit negativen Auswirkungen auf andere Biodiversi-
tätsgüter bewerteten hier als invasive Fischarten bezeichnet. Eine naturwissenschaftlich gültige Aussage und 
Kategorisierung in Bezug auf die Invasivität der Arten kann an dieser Stelle nicht vorgenommen werden. 

129  Vgl. Geiter und Kinzelbach (2002). 
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Abbildung B-19:  Durch die Fischereiwirtschaft eingeführte etablierte und invasive Fischarten 
in Deutschland 

Etablierung und 
Invasivität  

Art Einführungsgrund 

E, I Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) Fischereiwirtschaft 

E, I Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) Fischereiwirtschaft 

E, I? Blaubandbärbling (Pseudorasbora parva) Eingeschleppt mit Fischbesatz 

E, I? Zwergwels (Ictalurus nebulosus) Fischereiwirtschaft 

E Forellenbarsch (Micropterus salmoides) Fischereiwirtschaft 

NE, I Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella) Fischerei- und Wasserwirtschaft 

NE, I Karpfen (Cyprinus carpio) Fischereiwirtschaft 

NE, I? Petersfisch (Tilapia zilii) Fischereiwirtschaft? 

E: Etablierte Arten, NE: Nicht dauerhaft etabliert, I: Invasiv, negative Auswirkungen beschrieben, I?: 
Auswirkungen fraglich 

Quelle: nach Geiter und Kinzelbach (2002), Boye (2003) 

 

 

Über die ökologischen und genetischen Auswirkungen von gebietsfremden Fischarten gibt es in 

Deutschland bisher kaum Untersuchungen.131 Ein Problem, das im Sektor Fischerei wegen seiner 

ökologischen Auswirkungen als schwerwiegender zu bewerten ist, sind die Besatzmaßnahmen von 

Gewässern zum Zwecke der Angelfischerei mit nicht gebietseigenen Herkünften. 

VIII.2. Politische Rahmenbedingungen 

VIII.2.1. Ausbringung gebietsfremder Fischarten 

Gem. Art. 10 IV der EG-Verordnung Nr. 88/98 (Verordnung zur Erhaltung der Fischereiressourcen) ist 

die Aussetzung nich einheimischer Arten in der Ostsee, den Belten und dem Öresund verboten, so-

fern sie nicht nach Art. 13 erlaubt worden sind. 

Bezüglich der Aussetzung von Fischen, also dem Besatz, enthalten die Landesfischereigesetze und -

verordnungen Genehmigungserfordernisse, wobei dem Besatz mit gebietsfremden oder nicht gewäs-

sertypischen Arten die Genehmigung versagt werden kann.132 Handelt es sich bei den Besatzmaß-

nahmen um gebietsfremde Arten, ist eine Genehmigung bei den Naturschutzbehörden einzuholen. 

Rechtsgrundlagen sind zum einen das jeweilige Landesfischereigesetz und die zugehörige Landesfi-

schereiverordnung, zum anderen das Bundes- und Landesnaturschutzgesetz. Die Regelungskompe-

                                                                                                                                                                      
130  Ebenda. 
131  Ebenda. 
132  Vgl. § 13 III LFischG-SH; § 18 II Nr.1 KüFVO und § 9 BiFO-MV; § 3 III LFischO-Berlin. 
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tenz der Länder im Bereich des Fischereirechts wird nicht durch ein Rahmengesetz des Bundes be-

schränkt, weshalb die Bestimmungen der Länder über die Genehmigungen von Fischbesatz in Ge-

wässern stark differieren. Je nach Bundesland ist für die Erteilung einer Ausbringungsgenehmigung 

nach Landesfischereirecht die oberste, die obere, aber auch die untere Fischereibehörde zustän-

dig.133  

Ebenso wie im Jagdsektor besteht für das Aussetzen gebietsfremder Fische eine Doppelzuständigkeit 

von Fischerei- und Naturschutzbehörden. Die Ansiedlung gebietsfremder Arten ist nach dem Bundes-

naturschutzgesetz genehmigungspflichtig, nicht gebietsfremde Arten, die dem Fischreirecht unterlie-

gen, sind davon augenommen (§ 41 II 4 BNatSchG). Diese Überschneidung der Rechtskreise führt 

dazu, dass für das Aussetzen gebietsfremder Fische sowohl eine naturschutz- als auch eine fischerei-

rechtliche Genehmigung durch die Fischer eingeholt werden muss. Der Naturschutz kann durch das 

Erteilen oder Versagen der Genehmigung steuernd auf den Sektor Fischerei einwirken.  

 

Die Doppelzuständigkeit kann zu unnötigem Aufwand führen, der durch die Zusammenführung von 

Daten über die Häufigkeit, Art und Umfang der genehmigten Ausbringungen der beiden Sektoren ver-

einfacht werden könnte. Dazu bietet sich die Vernetzung eines Meldesystems der lokalen Natur-

schutzbehörden mit den zuständigen Fischreibehörden an. 

VIII.2.2. Hege- und Bewirtschaftungspflicht  

Für alle Gewässer, die größer als 1 ha sind, gilt nach den Landesfischereigesetzen eine Hege- und 

Bewirtschaftungspflicht. Diese umfasst in manchen Ländern ausdrücklich auch die Verpflichtung, die 

Artenvielfalt und den heimischen Fischbestand zu schützen.134 Grundlegend führt die Hegepflicht 

dazu, dass die Eigentümer oder Pächter Besatzmaßnahmen durchführen müssen, womit eine Verfäl-

schung des ursprünglichen Genpools der in dem Gewässer vorhandenen Fischarten begünstigt wird. 

Von Naturschutzseite werden deshalb die Besatzmaßnahmen zum Zwecke der Fischerei teilweise 

abgelehnt, woraus sich ein  Konflikt mit den Interessen der Fischerei ergibt. Allgemein ist es im Inte-

resse der Angler, dass ein Gewässer möglichst viele Arten beheimatet, da dies die Attraktivität des 

Gewässers steigert. Das Ausmass, in dem dies geschieht, ist jedoch durchaus steuerbar, wie die un-

terschiedlichen internen Regelungen der beiden großen Verbände in Deutschland zeigen. Der in Ost-

deutschland beheimatete Deutsche Anglerverband macht alle Gewässer eines Bundeslandes für die 

Verbandsangehörigen zugänglich, während der Verband deutscher Sportfischer, vorwiegend in West-

deutschland etabliert, seinen Mitgliedern das Angeln nur in lokalen Vereinsgewässern erlaubt. Die 

Mitglieder des Verbandes deutscher Sportfischer, sind darauf angewiesen, möglichst viele Arten in 

ihren Vereinsgewässern vorzufinden, da es ihnen nicht, wie den Mitgliedern des Deutschen Angler-

                                                      
133  In einigen Bundesländern regeln die Fischereigesetze die Ausbringung von Arten mit einer Listung von sol-

chen, bei denen die Ausbringung erlaubt bzw. verboten ist. Dies sieht beispielsweise die Bayerische Fische-
reiverordnung (§19) vor. In Bremen hat die oberste Fischereibehörde die Möglichkeit vom Verursacher zu 
verlangen, ungenehmigt ausgesetze Fische wieder einzufangen. Vgl.: Landesfischereigesetz Bremen § 11. 
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verbands, möglich ist, ein anderes Gewässer im Bundesland aufzusuchen, in welchem die gewünsch-

ten Arten vertreten sind. In der Folge kommt es zu wesentlich häufigeren Besatzmaßnahmen durch 

die Mitglieder des Verbands deutscher Sportfischer. 

In Schutzgebieten ist es prinzipiell möglich, Gewässer aus der Bewirtschaftungspflicht zu entlassen. 

Dies setzt voraus, dass das Gewässer nicht regelmäßig bewirtschaftet – also befischt und wiederbe-

setzt – wird. Um die zukünftige Nutzung des Gewässers nicht zu verlieren, erhält der Sektor Fischerei 

mitunter eine Pseudobewirtschaftung aufrecht. Eine Rolle spielt dabei auch die Befürchtung der Fi-

scherei, dass durch die Entlassung eines Gewässers aus der Bewirtschaftungspflicht die Entlassung 

weiterer Gewässer begünstigt werden könnte. 

VIII.3. Bewertung des Handlungsbedarfs 

Der Fischbesatz mit heimischen Arten, die aber eine andere Herkunft besitzen als die in dem Gewäs-

ser, in das sie ausgesetzt wurden, heimischen Arten, und die damit einhergehende, unsichtbare Ver-

änderung der genetischen Variabilität der Arten sind in Deutschland aus naturschutzfachlicher Sicht 

schwerwiegender einzuschätzen als die sichtbarere Faunenverfälschung durch Neozoen. Aufgrund 

dieser Prozeße der „genetischen Faunenverfälschung“ ist nach Einschätzung von Geiter und Kinzel-

bach die heutige Verbreitung der Fischarten und deren Genotyp wie bei keinem anderen Taxon ver-

ändert. Weder die Verbreitung der Fischarten, noch deren Genotyp seien identisch mit deren ur-

sprünglichem Zustand.135  

 

Die Besatzmaßnahmen von Gewässern erfolgen häufig zum Zwecke der Freizeitfischerei, es existie-

ren in Deutschland nur noch wenige Fluß- und Seenfischer, die aus ökonomischen Gründen auf den 

Fischbesatz angewiesen sind. Gegen eine Verschärfung der Gesetzeslage in Bezug auf die Besatz-

maßnamen mit nicht gebietseigenen Fischarten sprechen also keine schwerwiegenden ökonomischen 

Gründe des Sektors. 

 

Das Steuerungsinstrumentarium, das dem Naturschutz durch das Genehmigungserfordernis einen 

Einfluß auf die Ausbringung gebietsfremder Fischarten einräumt, bietet prinzipiell eine gute Möglich-

keit, auf den Sektor einzuwirken. Auf die Hege- und Bewirtschaftungspflicht hat der Naturschutz keine 

direkten Einflußmöglichkeiten, da sie im Bereich des Fischereirechts geregelt ist. Gewässer, die in 

Schutzgebieten gelegen sind, sollten generell von der Hege- und Bewirtschaftungspflicht ausgenom-

men werden. Hierzu müssten die Fischereigesetze der Bundesländer geändert werden, eine Bundes-

kompetenz gibt es dafür nicht. Zu prüfen wäre deshalb, inwieweit in den einzelnen Schutzgebietsver-

ordnungen entsprechende Regelungen normiert werden können. 

 

                                                                                                                                                                      
134  § 3 Nr. 3 LFischG-Berlin. 
135  Vgl. Geiter und Kinzelbach (2002). 
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Forschungsbedarf besteht für die Erstellung einer Liste von invasiven gebietsfremden Fischarten.  

 

IX. Wasserwirtschaft und Küstenschutz 

IX.1. Hauptproblemfelder 

Im Sektor Wasserwirtschaft und Küstenschutz können gebietsfremde Pflanzen und Tiere zu Schäden 

führen, für deren Beseitigung teilweise finanzielle Mittel aufgebracht werden müssen. Der Sektor ist 

aber nicht nur Betroffener, sondern bringt auch selbst invasive Arten aus.  

IX.1.1. Verstärkung der Ufererosion durch gebietsfremde Arten 

Schiffsbohrmuschel (Teredo navalis) und Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis), die durch den Schiffs-

verkehr eingeschleppt worden sind, verursachen Schäden im Sektor Wasserwirtschaft und Küsten-

schutz. Die Schiffsbohrmuschel zerstörte Holzanlagen an deutschen Nord- und Ostseeküsten und 

verursachte dabei Schäden in Millionenhöhe136, die Wollhandkrabbe schädigt nicht nur die Fischerei 

durch Fangeinbußen, sondern auch den Sektor Wasserwirtschaft und Küstenschutz, da sie Uferbefes-

tigungen durch Grabgänge beschädigt.137 Die Arten Nutria (Myocastor coypus) und Bisam (Ondatra 

zibethicus) unterwühlen Dämme und Deiche, die zum Hochwasserschutz angelegt wurden, und er-

schweren die notwendige Ufersicherung.138 Hiermit erhöht sich die Erosionsgefahr für die Ufer, der 

Unterhalt von aquatischen Verkehrswegen wird erschwert.  

Die Ufererosion ist für den Bereich Wasserwirtschaft und Küstenschutz ein Problem, das auch durch 

Neophyten hervorgerufen wird: insbesondere in Baden-Württemberg verursachen die Staudenknöte-

richarten (Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis), die als Zierpflanzen nach Deutschland gelangten 

und sich ausbreiteten, bei den Gewässerdirektionen Kosten für Bekämpfungsmaßnahmen und Uferin-

standsetzung. Durch den Bewuchs mit den Knöterichen können keine Krautschichten entstehen, die 

das Ufer befestigen, die Ufererosion wird begünstigt. Bei der unabsichtlichen Ausbringung der Stau-

denknötericharten ist der Sektor durch wasserbauliche Maßnahmen beteiligt, bei denen über Jahre 

belastetes Material entnommen und an anderer Stelle wieder ausgebracht wird. Dies wird in der Lite-

ratur als ein Hauptausbreitungsweg für Fallopia gesehen.139 Topinambur (Helianthus tuberosus), Indi-

sches Springkraut (Impatiens Glandulifera), die Goldrutenarten (Solidago-Arten) sowie die Herkules-

staude (Heracleum mantegazzianum) stellen weitere invasive Arten dar, die Probleme in der Uferregi-

on hervorrufen.  

                                                      
136 Vgl. Gollasch (2003), S. 225. 
137 Vgl. Gollasch (2003), S. 226. 
138 Vgl. Geiter und Kinzelbach (2002). 
139 Vgl. Kowarik (2003) S. 217. 
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IX.1.2. Nutzenbezogene Ausbringungen von IAS  

Im Bereich Wasserwirtschaft und Küstenschutz wird auch ein Nutzen mit gebietsfremden Arten ver-

bunden. Das invasive Englische Schlickgras (Spartina angelica) wurde früher zur Landgewinnung 

genutzt.140 Die invasive Kartoffel-Rose (Rosa rugosa) eignet sich aufgrund ihrer hohen Salztoleranz 

zur Anpflanzung von Windschutzhecken an der Küste und zur Lenkung der Besucher in empfindlichen 

Dünen.141 Der  Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella) wird zur Gewässerbeweidung ausgesetzt und 

trägt innerhalb des Ökosystems, in das er eingesetzt wurde, zur Artenverdrängung bei. Sein Vorkom-

men in Gewässern ist gänzlich abhängig vom Besatz der Art, da er sich in hiesigen Gewässern nicht 

natürlich fortpflanzen kann. Entkrautungsmaßnahmen dienen dazu, die Nutzung des Gewässers zu 

ermöglichen. Sie haben eine lange Tradition und werden von den Akteuren auch mit der naturschutz-

fachlich falschen Begründung durchgeführt, das Ökosystem zu unterstützen, indem gegen einen mas-

siven Bewuchs mit Wasserpflanzen vorgegangen wird.  

Bei der Bepflanzung von Dämmen und Deichen zum Hochwasser- und Küstenschutz ist auch die 

Problematik der gebietsfremden Herkünfte relevant.142 

IX.2. Politische Rahmenbedingungen 

IX.2.1. Akteure und Interessen 

Im Sektor Wasserwirtschaft und Küstenschutz sind die Wasser- und Schifffahrtsdirektionen, die ihnen 

untergeordneten Wasser- und Schiffahrtsämter mit ihren Außenbezirken für die Planung, den Neu- 

und Ausbau, sowie für die konkreten Arbeiten bei der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen zustän-

dig. Diese Behörden gehören in den Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Wohnungswesen. Im Aufgabenbereich der Wasser- und Schifffahrtsämter liegt nach dem Bundes-

wasserstraßengesetz (WaStrG, vom 9. November 1998) die Erhaltung und Wiederherstellung der 

Verkehrssicherheit der Bundeswasserstraßen. Die Wasser- und Schiffahrtsbehörden werden durch 

die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) bei der Planung, dem Ausbau und beim Betrieb der Bun-

deswasserstraßen in u.a. vegetationsökologischen Fragen beraten. Die BfG führt auch die Unterhal-

tungsplanung für Bundeswasserstraßen durch, hierin wird die Ufervegetation kartiert und Pflegemaß-

nahmen durch den Unterhaltungsplan festgelegt. Für die Wasser- und Schifffahrtsämter ist es von 

Bedeutung, dass die Arten, die an den Ufern zu finden sind, die Verkehrssicherheit der Bundeswas-

serstraßen nicht beeinträchtigen. Die für den Naturschutz problematische Invasivität spielt für diese 

Behörden keine Rolle. Insgesamt herrscht im Sektor ein eher geringes Problembewusstsein für die 

Gefährdung der biologischen Vielfalt durch invasive gebietsfremde Arten. Aus ästhetischen Gründen 

werden Neophyten beispielsweise in Uferabschnitten nicht gemäht. Zudem werden im Sektor Was-

                                                      
140 Vgl. Kowarik (2003) S. 235. 
141 Vgl. Kowarik (2003) S. 238-241. 
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serwirtschaft und Küstenschutz bei der Bepflanzung von Hochwasserdeichen und Dämmen Pflanzen 

gebietsfremder Herkunft ausgebracht. Hierdurch kommt es zu Interessengegensätzen zwischen den 

entsprechenden Wasserwirtschafts- und Naturschutzbehörden. 

 

Auf Bundesebene existiert eine nicht IAS bezogene Kooperation zwischen dem Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-

nungswesen, dem Bundesamt für Naturschutz, den Bundesanstalten für Gewässerkunde und Was-

serwirtschaft, sowie der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Gegenstand der Kooperation ist die Er-

arbeitung von Handlungsempfehlungen für Kriterien der Unterhaltungsplanung. Eine weitere Koopera-

tion im Sektor ist in der Zusammenarbeit zwischen der BfG mit dem BMU vorzufinden. Zu einem Anteil 

von 10 % arbeitet die Behörde für das BMU, hauptsächlich betrifft dies die Durchführung von For-

schungsaufgaben durch die Bundesanstalt sowie die Verfügbarkeit von Gerätschaften zur Gewässer-

untersuchung. 

IX.2.2. Instrumente und Steuerungspotentiale  

Entsprechend der Struktur und Interessenlage des Sektors verfügt er nicht über explizite Instrumente 

zum Umgang mit IAS. Grundlegend bestimmt das Bundeswasserstraßengesetz in § 8 Abs. 1, dass bei 

der Unterhaltung der Binnenwasserstraßen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1), die die Erhaltung eines ordnungsgemä-

ßen Zustandes für den Wasserabfluss und die Erhaltung der Schiffbarkeit umfasst, auch „den Belan-

gen des Naturhaushaltes Rechnung zu tragen“ ist, „Bild und Erholungswert der Gewässerlandschaft“ 

zu berücksichtigen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren sind.143 Ein ministerieller Er-

lass aus dem jahr 1991 gibt jedoch vor, dass Belange des Naturschutzes nur dann berücksichtigt  

werden, wenn dadurch keine Mehrkosten entstehen.144 

Die Unterhaltungsplanung der Bundeswasserstraßen fungiert gleichsam nebenbei als ein Instrument 

zum Monitoring invasiver Neophyten. In der Bestandsaufnahme und Bewertungskartierung werden 

Neophyten berücksichtigt und im Unterhaltungsplan Bekämpfungsmaßnahmen empfohlen. Die Aus-

führung der in der Unterhaltungsplanung durch die BfG empfohlenen Maßnahmen, die anderen Zwe-

cken als der Sicherstellung der Verkehrssicherheit dienen, verbleibt im Entscheidungsspielraum der 

Wasser- und Schifffahrtsämter. Diese wenden sich auch unabhängig von der Unterhaltungsplanung 

an die BfG, um zu erfragen, wie sie mit Neophyten umgehen sollen, die negative Auswirkungen, ins-

                                                                                                                                                                      
142  Siehe dazu Kapitel B.II.2.5 Gebietsfremde Herkünfte. 
143  Zu Konflikten zwischen den Anforderungen an die Unterhaltung der Wasserstrassen und den Zielen des 

Naturschutzes am Beispiel Berlin siehe Michael Barsig und Oliver Keller (Hrsg.): Dokumentation des Exper-
tenworkshops „Umweltverträgliche Planung und Nachhaltigkeit von Gewässerrandstreifen an innerstädti-
schen Wasserstraßen in Berlin“, Kooperations- und Beratungsstelle für Umweltfragen (kubus) in der Zentral-
einrichtung Kooperation der Technischen Universität Berlin, Aktualisierte Ausgabe Juni 2002 (http://www.tu-
berlin.de/zek/kubus/publikationen/Doku.pdf). 

144  So der sog. „Ökologie-Erlass“ von 1991 (BW 16/52.01.00-0/58 VA 1), Handlungsanweisung für die Berück-
sichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Unterhaltung von Bundeswasserstraßen 
(HANASCH-WSV). 
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besondere Erosionsschäden in ihrem Verwaltungsbereich verursachen. Es bedarf meist eines exter-

nen Auslösers wie zum Beispiel Hochwasser, das zur Erosion von Uferbereichen, die mit Neophyten 

bewachsen sind, beiträgt und die Vekehrssicherheit der Schiffahrt beeinträchtigt, damit die im Unter-

haltungsplan empfohlenen Maßnahmen gegen IAS umgesetzt werden. Da die Wasser- und Schiff-

fahrtsämter auf Grundlage des Bundeswasserstraßengesetzes für die Erhaltung der Schiffbarkeit und 

die Verkehrssicherheit der Bundeswasserstraßen zuständig sind, müssen sie die durch invasive Ne-

ophyten wie den Japan-Knöterich hervorgerufenen Erosionsschäden an den Uferabschnitten, die die 

Vekehrssicherheit gefährden, unter Arbeitsmehraufwand beseitigen.145 Die Herkulesstaude wird 

durch die Wasserwirtschaftsbehörden des Bundes auf öffentlichen Druck hin bekämpft, da man die 

Beeinträchtigungen dieser Art auf die menschliche Gesundheit fürchtet und die Behörden damit rech-

nen müssen, dass jemand zu Schaden kommen und das zuständige Wasser- und Schiffahrtsamt hier-

für haftbar machen könnte.  

Aufgrund des Standorts von Neophyten am Gewässerrand ist es den Wasser- und Schifffahrtsbehör-

den nicht möglich, zur Bekämpfung der Arten auf Herbizide zurückzugreifen. Beim Topinambur z.B. 

kann ein Aussieben der Wurzelknollen durchgeführt werden, großflächig ist dieses Instrument aber 

nicht anwendbar. Die längerfristige Wirksamkeit der Bekämpfungsmaßnahmen im Sektor insgesamt 

ist allerdings als niedrig einzuschätzen. Da es keine zentrale Koordination der Maßnahmen gibt, kann 

sich die Art immer wieder ansiedeln, solange sie im Oberlauf von Flüssen vorkommt. Die Bekämpfung 

von IAS an Gewässerläufen ist mit einem sehr großen logistischen Aufwand verbunden. Das Gewäs-

sersystem ist stark vernetzt und die in Deutschland vorhandenen Uferkilometer der Bundeswasser-

straßen (15.000 km) lang. 

Der Bisam wird teilweise aufwendig durch hauptamtliche und nebenberufliche Bisamfänger bekämpft, 

Geiter und Kinzelbach (2002) vermuten, dass die Bisamratte das neozooische Säugetier ist, das in 

Deutschland die größten wirtschaftlichen Schäden verursacht. 

IX.3. Bewertung des Handlungsbedarfs 

Die Verwendung invasiver Arten wie der Kartoffelrose oder des Graskarpfens zum Nutzen des Sektors 

macht deutlich, dass Gründe des Naturschutzes nicht in die Planungen der zuständigen Behörden 

einfließen, obwohl mit der heimischen Dünenrose (Rosa pimpinellifolia subsp. pimpinellfolia) oder der 

mechanischen Entkrautung von Gewässern Alternativen zum IAS Einsatz bestehen.146 Das geringe 

Interesse der Wasserwirtschaft gegenüber IAS entspricht dem fehlenden Handlungsdruck, sofern 

                                                      
145 Solche Knöterichbestände führten in den 1990er Jahren dazu, dass der Gewässerdirektion West-Südwest 

(Baden-Württemberg) ein einmaliger Schaden von über 20 Millionen DM entstand, woraufhin man mit einer 
fortwährenden Bekämpfung begann, vgl. Reinhard et al. (2002), S.87. 

146 Nach Aussage von Experten sind Entkrautungs- und Beweidungsmaßnahmen von Gewässern ökologisch 
gesehen nicht sinnvoll und nicht notwendig. Der Einsatz des Graskarpfens im Sektor wirkt dem damit ver-
bundenen Ziel teilweise sogar kontraproduktiv entgegen, da zu viele Individuen eingesetzt werden, die durch 
ihre nährstoffreichen Ausscheidungen das Algenwachstum befördern. Als maßvoller Besatz gilt eine Dichte 
von 10 Individuen pro ha. Eine naturverträglichere Alternative ist die mechanische Entkrautung, über die Lite-
ratur zur Verfügung steht. 
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ausschließlich naturschutzfachliche Gründe für ein Vorgehen gegen IAS sprechen. Das Bundeswas-

serstrassengesetz bietet dafür keine ausreichende Handhabe.147  

 

Angesichts der geltenden Rahmenbedingungen und da im Sektor Wasserwirtschaft und Küstenschutz 

aus Eigeninitiative nur dann gegen invasive gebietsfremde Arten vorgangen wird, wenn der Sektor 

selbst einen Schaden erfährt, ist für ein Vorgehen aus naturschutzfachlichen Gründen eine Kooperati-

on zwischen Naturschutz- und Wasserbehörden angezeigt, die von mancher unteren Naturschutzbe-

zörde, in deren Zuständigkeitsbereich Probleme mit invasiven Arten aufgetreten sind, auch gesucht 

wird. Ein lohnender Einsatz von Naturschutzseite ist in der Einflussnahme auf die Ausbringungen des 

Sektors im Bereich der Bepflanzung von Dämmen, Deichen und Uferbereichen zu sehen. Die Ver-

wendung gebietseigener Herkünfte durch den Sektor könnte einen Beitrag zu Verhinderung der Flo-

renverfälschung durch gebietsfremde Herkünfte leisten.148 

 

Die von der Bundesanstalt für Gewässerkunde im Prozess der Unterhaltungsplanung gewonnenen 

Daten über IAS sollten dem Naturschutz zugänglich gemacht werden. Die Aggregierung dieser Daten 

für einzelne Wasserläufe kann den naturschutzfachlichen Handlungsbedarf aufzeigen. 

 

Für die Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen besteht Bedarf an einer zentralen Koordination 

auf der Ebene der Bundesländer und des Bundes, welche die Maßnahmen der an einer Beseitigung 

beteiligten Akteure aufeinander abstimmt. Die zuständigen Stellen dieses Sektor sollten deshalb ein-

bezogen werden in den Aufbau eines zentralen Informationsnetzes zu IAS. 

 

X. Botanische und private Gärten 

X.1. Hauptproblemfelder 

Ein großer Teil der heute invasiven Arten wurde zum Zwecke der Zierde in Gärten und Parks ausge-

bracht. Die Bedeutung des Sektors wird daran deutlich, dass etwa die Hälfte der absichtlich eingeführ-

ten Neophyten Zier- und Gartenpflanzen sind.149 Kowarik verweist darauf, dass etwa 20 % (ca. 

50.000 Arten) der weltweit vorkommenden Pflanzenarten in deutschen botanischen Gärten kultiviert 

                                                      
147 Weiterer Forschungsbedarf besteht in Bezug auf die Landeswasserhaushaltsgesetze (LWG) und die in den 

Ländern für die Gewässer zweiter Ordnung zuständigen Wasser- und Wirtschaftsämter. In den LWGs besitzt 
das Thema Ökologie einen höheren Stellenwert als in den vergleichbaren Bundesgesetzen, hier ist auch als 
gesetzliches Ziel der Hochwasserschutz aufgenommen. Auf Landesebene werden Gewässerentwicklungs-
pläne erstellt, in denen Bezüge zu invasiven Arten enthalten sein könnten. 

148 Lösungsansätzen im Bereich gebietsfremde Herkünfte werden im Kapitel B.II.2.5 aufgezeigt. 
149  Ausführlich dazu H.D. Krausch: „Kaiserkron und Päonien rot …“ Entdeckung und Einführung unserer Garten-

pflanzen, Hamburg 2003. 
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werden.150 Weltweit findet ein reger Austausch von Samen zwischen den botanischen Gärten statt. 

Jährlich verschicken oder erhalten allein die deutschen botanischen Gärten über 85.000 Samenpro-

ben.151 Die Gärten haben damit ein bedeutendes Verursacherpotential. Gebietsfremde Arten sind für 

die wissenschaftliche Arbeit der botanischen Gärten von immenser Wichtigkeit. Früher und heute tra-

gen sie aber durch ihre Arbeit auch dazu bei, dass Arten in Regionen gelangen, in denen sie natürli-

cherweise nicht vorkommen. 

 

Abbildung B-20: Samenbewegungen von und nach Deutschland 
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Quelle: Krebs et al. (2003) 

 

 

Die Liste der invasiven Neophyten, die zur Zierde ausgebracht wurden, ist lang. Neben Arten wie der 

Herkulesstaude (Heracleum mategazzianum), der Stauden Lupine (Lupinus polyphyllus), den Stau-

denknötericharten (Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis) und zahlreichen weiteren, wurden auch 

alle invasiven Baumarten - neben ihrer zum Teil forstlichen Verwendung - zu Zierzwecken ausge-

bracht.  

                                                      
150  Kowarik (2003), S. 60. 
151  Vgl. B. Krebs, M. von den Driesch, F. Klingenstein, W. Lobin: Samentausch von Botanischen Gärten in 

Deutschland, Österreich, der deutschsprachigen Schweiz und Luxemburg, Gärtnerisch-Botanischer Brief Nr. 
151, S. 10-17. 
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Zu den Neophyten, die sich in Deutschland auch von botanischen Gärten ausbreiteten, gehören das 

Kleine Springkraut (Impatiens parviflora), Strahlenlose Kamille (Matricaria discoidea), Kleinblütiges 

Knopfkraut (Galinsoga parviflora), und Kanadisches Berufkraut (Conyza canadensis).152 

Auch die Anpflanzung von Zierpflanzen in privaten Gärten trägt zur Verbreitung invasiver Arten bei. 

Sie dürften eine noch größere Rolle für IAS spielen als die botanischen Gärten. Gärtnerische Pflan-

zungen existieren auf einer bundesweit wesentlich größeren Fläche und in verschiedenen naturräum-

lichen Umfeldern. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Art, die sich aus einer gärtnerischen 

Kulturpflanzung ausbreitet, auf geeignete Standorte trifft, hier deutlich höher.153 Die Rolle der Privat-

gärten hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Wurden früher noch Arten wie die Herkulesstaude (He-

racleum mategazzianum) und die Fallopia-Arten angepflanzt, werden heute nur noch wenige invasive 

Arten durch Privatgärtner angebaut (z.B. die Goldrute, Solidago canadensis), da die Invasivität der 

Arten auch in Hobbygärten zum Problem wird.  

X.2. Politischer Handlungsrahmen und Handlungsbedarf 

Das Genehmigungserfordernis für die Ansiedlung gebietsfremder Arten beziehen sich auf die „freie 

Natur“ nicht aber auf den besiedelten Bereich.154 Da Gärten zum besiedelten Bereich zählen, hat der 

Naturschutz auf die Entscheidung, welche Arten angepflanzt werden, keine direkten Einflussmöglich-

keiten. Steuerungspotentiale bestehen jedoch beim Handel mit Zierpflanzen, in den das naturschutz-

rechtliche Instrument der Besitz- und Vermarktungsverbote155 eingreifen kann. 

 

Die Problematik von IAS wird in den botanischen Gärten zunehmend erkannt, wobei nicht nur die 

Verursacherrolle gesehen wird, sondern vor allem die Möglichkeiten, aufgrund der Erfahrungen mit 

botanischen Arten, beispielsweise beim Wuchsverhalten bereits kultivierter Arten, zur Problemlösung 

beizutragen. Hier bestehen Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit des Naturschutzes mit den bota-

nischen Gärten, beispielsweise bei der Entwicklung von Methoden im Umgang mit invasiven Arten, 

Aufklärung der Gärten über die rechtliche Lage, Anregungen von Musterprojekten in den Gärten, Mög-

lichkeiten der Kennzeichnung und Einschränkung des Austausches von IAS. 

 

Die Interessengruppen der Produzenten und des Handels stehen der Regulierung durch Besitz- und 

Vermarktungsverbote eher ablehnend gegenüber. Um einer „Überregulierung“ zu entgehen werden 

stattdessen freiwillige Selbstverpflichtungen bevorzugt, beispielsweise die Entnahme invasiver Arten 

aus dem Produktions- und Handelssortiment.156 Notwendig hierfür wäre eine Kriterienliste für die Be-

wertung der Invasivität von Arten, um diese überprüfen und die Maßnahmen gegenüber den zugehö-

                                                      
152  Kowarik (2003), S. 73. 
153  Kowarik (2003), S. 73. 
154  Apfelbacher, in Kolodziejcok, § 41 Rn. 38. 
155  Siehe Kapitel B.II.2.3, S. 34. 
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rigen Wirtschaftszweigen rechtfertigen und durchsetzen zu können. Ein gemeinsames Vorgehen des 

Bundesamtes für Naturschutz und der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft könn-

te hier hilfreich sein.157  

 

XI. Öffentliche Grünflächen 

XI.1. Hauptproblemfelder 

Die Begrünung öffentlicher Flächen im besiedelten und unbesiedelten Bereich, wie z.B. die Pflanzung 

von Sträuchern und Bäumen als Erosionsschutz terrestrischer Verkehrswege, stellt einen möglichen 

Verbreitungsweg für Neophyten dar. Abfälle, die bei Pflegemaßnahmen öffentlicher Garten- und Grün-

flächen entstehen, gelagert, kompostiert oder wieder ausgebracht werden, sind ein wichtiger Weg der 

sekundären Ausbringung gebietsfremder Pflanzen. Diese werden von den Straßenbau- und Grünflä-

chenämtern aufgrund ihrer besseren Anpassung an urbane Standorten häufig gegenüber heimischen 

Arten bevorzugt (z.B. die Kartoffelrose, Rosa rugosa). Für den Bewuchs von extremen Standorten in 

der Stadt, an Straßenrändern oder Autobahnmittelstreifen, an denen Bedingungen vorherrschen wie 

Wasser- und Luftmangel im Boden, erhöhte Streusalz- und Staubbelastungen, sind viele nichtheimi-

sche Arten besser angepasst, da diese Bedingungen ihrem ursprünglichen natürlichen Verbreitungs-

gebiet entsprechen. Gebietsfremde Pflanzen sind deshalb für die Verwendung im Straßenbau und auf 

innerstädtischen Grünflächen von besonderem Interesse.  

Eine Verusacherrolle spielt der Straßenbau auch im Bereich der gebietsfremden Herkünfte. Durch die 

Ausbringung von nicht gebietseigenem Saat- und Pflanzgut, beispielsweise zur Verwendung bei Bö-

schungsansaaten oder als Straßenbegleitgrün, trägt der Straßenbau zu Florenverfälschung bei.158 

XI.2. Politischer Handlungsrahmen und Handlungsbedarf 

XI.2.1. Akteure und Interessen 

Die Strassenbauämter sind zuständig für den Anbau und die Pflege von Strassenbegleitgrün, im Auf-

gabenbereich der kommunalen Garten- und Grünflächenämter liegt die Verwaltung des öffentlichen 

Grüns. Dazu gehören alle öffentlichen, städtischen Grünflächen, wie Parks, innerstädtische Bäume, 

                                                                                                                                                                      
156  So z.B. der Zentralverband für Gartenbau (ZVG). 
157  Der ZVG steht in einem intensiven fachlichen Austausch mit der BBA. Die Warnungen vor Schadorganismen 

und die Maßnahmen der BBA sind für den Gartenbau eine wirtschaftlich wichtige Einrichtung. Der BBA hin-
gegen kommen Informationen der nichtstaatlichen Akteure zugute. Solche Betriebe, die Tochterfirmen im 
Ausland haben, könnten über die derzeitige Problemlage Schadorganismen betreffend informieren. Auch die 
Landespflanzenschutzämter kooperieren mit diesem Dachverband, dessen Vertreter z.B. auf seiner Jahres-
versammlung in Arbeitskreisen zu Spezialthemen, etwa zum Erreger Phytophthera Ramorum, teilnehmen. 

158 Zur Florenverfälschung durch gebietsfremde Herkünfte siehe Nickel (2003). Auf die Ausbringung gebiets-
fremder Herkünfte wird in Kapitel B.II.2.5, S. 37, eingegangen. 
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städtischer Forst und Naturschutzgebiete, sowie landwirtschaftliche Flächen im Eigentum der Stadt. 

Für solche stadteigenen Flächen anderer Sektoren ist das Grünflächenamt die grundstücksverwalten-

de Dienststelle, in deren Hand zudem die Unterhaltung und Pflege städtischer Grünflächen und 

Schutzgebiete liegt. Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der öffentli-

chen Hand sieht das Bundesnaturschutzgesetz vor, dass die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege in besonderer Weise berücksichtigt werden.159 Allerdings kann es zu Kon-

flikten mit anderen Zweckbestimmungen kommen, die von der Grünflächenbewirtschaftung neben 

Naturschutzgesichtspunkten berücksichtigt werden muß. Die fachliche „Nachbarschaft“ zwischen den 

Grünflächen- und den Naturschutzämtern dürfte aber erwarten lassen, dass nögliche Konflikte lösbar 

sind. Städtische Naturschutzgebiete werden von den Grünflächenämtern verwaltet und in der Praxis 

werden Naturschutzargumente explizit in die Begründung IAS bezogener Maßnahmen einbezogen, 

beispielsweise die Bekämpfung von Fallopia-Arten aufgrund eines durch sie verursachten ökologi-

schen Schadens oder der Verzicht auf die Anpflanzung nichtheimischer Arten außerhalb der Stadt.  

XI.2.2. Instrumente und Steuerungspotentiale 

Die Grünflächenämter führen nach örtlichen Biotopmanagementplänen Pflege- und Entwicklungs-

maßnahmen durch. Die Aufgaben umfassen hierbei Planung und Neubau aller öffentlichen, städti-

schen Grün- und Parkflächen, z.B. die Auswahl und Anpflanzung bzw. Ansaat von Straßenbegleitgrün 

oder auch die Bereitstellung und Pflege von Ausgleichs- und Ersatzflächen im Rahmen der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung.160  

 

Der Arbeitskreis „Stadtbäume“ der Ständigen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK)161 des Deutschen 

Städtetages gibt eine „Beurteilung von Baumarten zur Verwendung im städtischen Straßenraum“ her-

aus, die sogenannte Straßenbaumliste, in der alle Baumarten zusammengefasst sind, die sich für die 

Belastungen des Straßenverkehrs und die Bedingungen des Stadtklimas eignen. In der Liste werden 

die Baumarten nach Kriterien wie Wuchshöhe, Breite, Kronenform und Lichtdurchlässigkeit beurteilt 

und ihre Verwendbarkeit im Straßenraum dargestellt.162 Es befinden sich darunter auch solche ge-

bietsfremde Arten, die zu den invasiven Neophyten gezählt werden, so die Amerikanische Roteiche 

(Quercus Rubra), die Robinie (Robinia pseudoacacia) und zahlreiche ihrer Unterarten.163 

                                                      
159  Vgl. § 7 BnatSchG. 
160  Vgl. http://www.neuss.de/neuss/service/aemter/aemter/67/leistungen.html 
161  In der GALK sind etwa 300 Gartenamtsleiter aus Deutschland organisiert, die sich in Arbeitskreisen mit fach-

lichen Spezialthemen auseinandersetzen. 
162  Die Straßenbaumliste wird alle zwei Jahre neu veröffentlicht. In ihr ist zum einen das Erfahrungswissen aus 

dem kommunalen Bereich über die Eignung von Baumarten für den Sektor zusammengetragen, um es den 
Praktikern in den Grünflächenämtern zugänglich zu machen. Zum anderen gehen hier die Ergebnisse des 
„Straßenbaumtestes“ ein, der in Zusammenarbeit der GALK mit dem Bund deutscher Baumschulen und dem 
Bundessortenamt durchgeführt wird. Die Straßenbaumliste wird dadurch zum aktuellen Stand der „grünen“ 
Technik.  

163  Vgl. Gartenamtsleiterkonferenz (2001), S. 9f. 
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Außerhalb städtischer Räume besteht kein Bedarf an Arten, die den besonderen Anforderungen von 

Städten gewachsen sind. Damit sind hier günstigere Voraussetzungen gegeben für Argumente des 

Naturschutzes, wie die Erhaltung des regionalen Landschaftsbildes als Grund, warum gebietsfremde 

Arten nicht angepflanzt werden sollten. So hat der Arbeitskreis „Stadtbäume“ der GALK 1998 die 

„Empfehlungen zur Verwendung einheimischer und nichteinheimischer Gehölze“ verfasst und durch 

die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. herausgeben lassen. Darin 

beschreibt der Arbeitskreis die Abhängigkeit der Pflanzenverwendung von Mode, gesellschaftlichem 

Konsens und Wertvorstellungen und begründet damit die Notwendigkeit, bei derselben zwischen na-

turschützerischen und kulturhistorischen Aspekten zu unterscheiden. Er plädiert für eine differenzierte 

Bewertung und Verwendung der Pflanzen je nach Standort. Sollen in der freien Landschaft „zur Siche-

rung der natürlichen Lebensgrundlagen“164 einheimische Gehölze notwendig sein, sei dies in der 

Stadt hingegen nicht der Fall. Vielmehr sollen hier einheimische Gehölze gepflanzt werden, sofern sie 

den gleichen Zweck wie nichteinheimische erfüllen. Jedoch könnten nichteinheimische dieses auf den 

städtischen Extremstandorten „oft besser“ als einheimische, wobei auch Ästhetik als Gesichtspunkt 

genannt wird. 

 

Auch im Straßenbau ist ein Bewusstsein für die problematischen Auswirkungen invasiver gebiets-

fremder Arten erkennbar. Obwohl der Straßenbau routinemäßig gebietsfremde Arten aufgrund ihrer 

besseren Angepasstheit an Extremstandorte verwendet (z.B. Rosa rugosa in Autobahnmittelstreifen), 

stellte er in Niedersachsen die Nutzung von Japanknöterich (Fallopia japonica) und der Spätblühen-

den Traubenkirsche (Prunus serotina) ein.165  

 

Straßenbau- und Grünflächenämter führen gegen einige IAS Bekämpfungsmaßnahmen durch.166 Als 

Grund für diese Maßnahmen werden auch Naturschutzargumente angeführt. Ebenfalls bekämpft wird 

wegen ihrer gesundheitsgefährdenden Wirkung die Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum). 

Für diese Art ist ein ausgeprägtes öffentliches Bewußtsein vorhanden, ihre Bekämpfung durch die 

Grünflächenämter erfolgt in Abhängigkeit von ihrem Standort, sofern eine Beeinträchtigung der Ge-

sundheit der Bevölkerung zu erwarten ist. Einen großen wirtschaftlichen Schaden erfährt der kommu-

nale Bereich durch die Kastanienminiermotte (Cameraria ohridella). Der Schädling ist bundesweit 

verbreitet und beeinträchtigt durch seine Auswirkungen auf das Laub der Rosskastanie das Stadtbild. 

                                                      
164  Vgl. Forschungsgesellschaft Landschaftspflege Landschaftsbau (1998). 
165  Inwieweit der Verzicht der Niedersächsischen Straßenbaubehörden auf die Ausbringung von Prunus serotina 

auf den ministeriellen Erlass vom 31. 1. 1989, der die Ausbringung in den Landesforsten verbietet, zurückzu-
führen ist, also Vorbildfunktion für den Straßenbau besaß, konnte nicht ermittelt werden. 

166  Weiterhin relevant sind in diesem Zusammenhang für die Garten- und Grünflächenämter eine große Anzahl 
Neophyten- und Neozoenarten, so die Knötericharten (Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis, Fallopia bo-
hemica), die Herkulesstaude (Heracleum mategazzianum), Topinambur (Helianthus tuberosus), Schmalblätt-
riges Greiskraut (Senecio inaequidens), die Robinie (Robinia pseudoacacia), Bisam (Ondatra zibethicus) und 
Nutria (Myocastor coypus), die Kastanienminiermotte (Cameraria ohridella) und der Schmetterlingsstrauch 
(Buddleja davidii). 
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Für die Grünflächenämter ist hierdurch eine zusätzliche Arbeitsbelastung vorhanden. Das Instrumen-

tarium zur Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen ist als unzureichend zu bewerten, in Bezug 

auf die Kastanienminiermotte stehen die Grünflächenämter vor technischen und politischen Proble-

men. Der Einsatz chemischer Mittel im innerstädtischen Bereich wird durch die Politik weitgehend 

abgelehnt, teilweise ist er auch durch städtische Beschlüsse verboten.167 Technisch gesehen ist eine 

Bekämpfung der Kastanienminiermotte mit großem Aufwand verbunden, ein Einsatz chemischer Mittel 

ist prinzipiell möglich, allerdings sehr aufwendig. Insgesamt steht der Sektor bei der Bekämpfung die-

ser Art vor großer Ratlosigkeit.168 Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit kooperiert die GALK mit der 

Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) und der Forschungsgesellschaft 

Landschaftspflege Landschaftsbau (FLL) bei der Aufklärung der Bevölkerung über die Kastanienmi-

niermotte. Zudem gibt es zwischen dem kommunalen Sektor und den Naturschutzverbänden projekt-

bezogene Kooperationen bei der Bekämpfung der Robinie (Robinia pseudoacacia) in Schutzgebieten. 

Hierbei sind teilweise auch die Naturschutzbehörden beteiligt.  

 

Die Straßenbaubehörden in Niedersachsen führen Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Herkules-

staude durch, hierzu existiert eine „Leitlinie zur Problematik im Umgang mit der Herkulesstaude“, die 

auf die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen der Art aufmerksam macht und Empfehlungen zu 

ihrer Bekämpfung gibt.169  

 

Die Ausbringung invasiver Neophyten, die aufgrund ihrer Angepassheit an extreme Standorte Funkti-

onen erfüllen, die durch heimische Arten nicht erfüllt werden können, und aufgrund ihrer Verwendung 

auf urbanen Flächen, auf denen Güter des Naturschutzes nicht gefährdet sind, sollte geduldet wer-

den. Beispielhaft sei auf die Verwendung der Kartoffelrose (Rosa rugosa) auf Autobahnmittelstreifen 

verwiesen.170  

 

XII. Tierhaltung  

XII.1. Hauptproblemfelder 

Jährlich gelangen hunderttausende Exemplare von Säugetieren, Fischen, Vögeln, Amphibien und 

Reptilien durch den Handel zur Haltung in Zoos und Aquarien und als Heimtiere nach Deutschland. Im 

                                                      
167  Siehe hierzu auch Fußnote 29, S. 36. 
168  Seit zwei Jahren werden in Kooperation zwischen einem städtischen Grünflächenamt und dem Unternehmen 

Bayer befallene Kastanien mit einem von dem Unternehmen entwickelten Mittel behandelt, um den Schädling 
zu bekämpfen. Die Behandlung soll noch in diesem Jahr fortgesetzt werden, dann endet die Versuchsreihe. 

169 Vgl. Bezirksregierung Braunschweig (1997): Naturschutz: Leitlinie zur Problematik im Umgang mit der Herku-
lesstaude.  

170 Eine Unbedenklichekit unter Naturschutzgesichtspunkten unter den oben genannten Voraussetzungen stellt 
auf das BfN-Internethandbuch fest, vgl. www.neophyten.de. 
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Heimtierhandel und auf Tierbörsen findet und kauft der Kunde Tierarten, deren Relevanz für den 

Heimtierbereich vor einigen Jahren noch nicht zu vermuten war. Die Anzahl von Individuen und auch 

das Spektrum von importierten exotischen Tieren haben in den letzten Jahren enorm zugenommen 

und die Tendenz ist z.B. im Reptilienhandel steigend.  

Der Exotenhandel stellt sich als ein Verbreitungsweg von gebietsfremden Arten dar. Zahlreiche Neo-

zoenarten wurden als Ziertiere eingebracht und konnten aus ihrer Haltung entfliehen oder wurden 

ausgesetzt. Der Handel mit Vögeln, der eine lange Tradition hat, ist besonders anfällig für die unab-

sichtliche Verbreitung: aufgrund ihrer Flugfähigkeit ist die Gefahr eines zufälligen Entkommens aus 

der Haltung bei Vögeln größer als bei anderen Tierarten. Geiter und Kinzelbach identifizieren für 

Deutschland 162 neozoische Vogelarten, von denen jedoch nur 11 derzeit als etabliert gelten, eine 

baldige Etablierung weiterer Vogelarten wird für möglich gehalten.  

Das breite Artenspektrum, das über den Handel und die Tierhaltung eingeführt wird, bietet ein großes 

Potential zur Faunenverfälschung. Entkommene oder ausgesetzte Einzeltiere können einen schwer-

wiegenden Einfluss auf heimische Populationen haben, wie das Beispiel der Schwarzkopfruderente 

(Oxyura jamaicensis) in Spanien zeigt.171 Neozoen können ihren neuen Lebensraum und sie umge-

bende Arten beeinflussen, indem sie die Flora durch Herbivorie verändern, zu anderen Tierarten in 

Konkurrenz stehen, Prädationsverhältnisse verändern, bisher nicht vorkommende Krankheiten und 

Parasiten einschleppen oder den Genpool von heimischen Arten durch Hybridisierung ändern.172  

Als invasive Tierarten, die über diesen Verbreitungsweg in die freie Natur gelangten, sind die Rotwan-

genschmuckschildkröte (Trachemy scripta elegans) und der Ochsenfrosch (Rana catesbeiana) zu 

sehen. Für beide Arten gelten mittlerweile Importverbote nach der EU-Artenschutzverordnung. Der 

Handel mit Exemplaren dieser Arten ist damit verboten. Die Rotwangenschmuckschildkröte wurde 

zuvor in sehr hoher Anzahl importiert -  allein 1992 300.000 Exemplare173 - Geiter und Kinzelbach 

(2002) verweisen darauf, dass sie heute nahezu in allen deutschen Städten in freien Gewässern und 

Parkgewässern vorkommen dürfte.   

XII.2. Politischer Handlungsrahmen 

XII.2.1. Gefangenschaftsflucht aus zoologischen Gärten 

Zoologische Gärten sind sich ihrer Verantwortung als potentielle Verursacher der Verbreitung von 

gebietsfremden Arten durch Entkommen bewusst. Der europäische Dachverband für Zoologische 

Gärten und Aquarienzoos, European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), hat im Jahr 2003 ein 

Positionspapier über Zoos und IAS herausgegeben. Bereits zwei Jahre zuvor hat der Dachverband 

                                                      
171  Geiter und Kinzelbach (2002). 
172  Vgl. Ebenhard (1988). 
173 Vgl. www.prowildlife.de 
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eine Resolution veröffentlicht, in der er sich verpflichtet, keine Tiere entkommen zu lassen.174 Die 

Zoos besitzen ein Eigeninteresse daran, dass Arten nicht aus ihrer Haltung entkommen. Durch die 

Europäische Zoorichtlinie und das Tierschutzgesetz sind die Zoos gesetzlich dazu verpflichtet, dafür 

zu sorgen, dass keine Tiere entkommen. Die Zoos treffen hierfür Maßnahmen, wie die Gestaltung von 

sicheren Gehegen. Zu einem Dilemma führt dies bei Vögeln, die durch Kupieren der Flügel an der 

Gefangenschaftsflucht gehindert werden. Das Tierschutzgesetz sieht in § 6 ein Amputationsverbot 

vor, weshalb die Maßnahme heute als illegal zu bewerten ist. Durch das Kupierverbot für Ziergeflügel 

prognostizieren Geiter und Kinzelbach (2002) eine weitere Zunahme von Gefangenschaftsflüchtlin-

gen.  

XII.2.2. Fachberatung im Zootierhandel 

Über Zoogeschäfte, Tierbörsen und durch den Privathandel von Verbrauchern über Kleinanzeigen 

gelangen gebietsfremde Arten in die Hände der Verbraucher. Als problematisch ist vor allem der Ver-

triebsweg über Tierbörsen zu betrachten, da hier Spontankäufe von Arten erfolgen, über die der Kun-

de sehr wenig bis nichts weiß, manchmal noch nicht mal, welche Art er überhaupt erworben hat. Der 

Kauf im Zoofachgeschäft erfolgt meist nicht so spontan, der Verbraucher wird in der Regel beraten 

und erhält möglicherweise Zugang zu Informationsmaterial über die gewünschte Art. Bereits vor dem 

Importverbot für die Rotwangenschmuckschildkröte 1997 hat der Zentralverband Zoologischer Fach-

betriebe e.V. (ZZF) seine Kunden auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die mit einer Aussetzung 

der Tiere verbundenen sind.  

Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit sind die Instrumente, über die der Verband bevorzugt tätig wer-

den kann, sofern eine im Handel vertriebene Art nachgewiesenermaßen als invasive Problemart zu 

bewerten ist. Mögliche Aktivitäten sind eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Sortimentsentnahme 

sowie die Sensibilisierung der Kunden durch Behandlung des Themas in eigenen Fachzeitschriften, 

Presseerklärungen und Präsentation in den Geschäften. Der Naturschutz könnte hierbei unterstützend 

tätig werden etwa durch die fachliche Aufbereitung von Themen oder die gemeinsame Planung 

und/oder Durchführung von Aufklärungsmaßnahmen. 

XII.2.3. Naturschutzrechtliche Handelsbeschränkungen 

Die Besitz- und Vermarktungsverbote des Bundesnaturschutzgesetzes gelten derzeit für vier Tierar-

ten: den Amerikanischen Biber (Castor canadensis), Schnapp- und Geierschildkröte (Chelydra ser-

pentina, Macroclemys temmnickii) und das Grauhörnchen (Sciurus carolinensis). Die Besitz- und 

Vermarktungsverbote sind ein starkes Steuerungsinstrument, welches den Handel mit den Arten un-

terbindet. Ein vergleichbares Instrument von EU-weiter Reichweite sind die in der EG-

                                                      
174 Aus der EAZA Resolution zu invasiven Arten (2001): 'EAZA Zoos and Aquaria need to ensure that no animals 

are released to the wild whenever this is done without all preconditions set out in the IUCN/SSC Guidelines 
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Artenschutzverordnung zu findenden Genehmigungserfordernisse für die Ein- und Ausfuhr von Pflan-

zen- und Tierarten  in Umsetzung von CITES. Hierbei geht es primär um den Handel mit besonders 

geschützten wildlebenden Arten. Art. 3 II d) der EG-Artenschutzverordnung ermöglicht es jedoch, in 

Anhang B Arten auch dann aufzunehmen, wenn erwiesen ist, dass das Einbringen eine ökologische 

Gefahr für die einheimischen Tier- und Pflanzenarten darstellt. Die Listung von IAS in Anhang B be-

wirkt für diese Arten neben dem Handelsverbot (Genehmigungserfordernis für die Ein- und Ausfuhr) 

auch ein Vermarktungsverbot gem. § 8 V i.V.m. § 8 I der Verordnung, das im Gebiet der EU und in-

nerstaatlich gilt. Genehmigungsbehörde für CITES ist in Deutschland das Bundesamt für Naturschutz, 

die vollziehenden Behörden sind besonders qualifizierte Zollstellen. Je nach Bundesland sind unter-

schiedliche Behörden dafür zuständig, Ausnahmen von den Vermarktungsverboten zu erteilen und 

Händler, Halter und Züchter zu kontrollieren. Derzeit gelten diese Regelungen für zwei invasive ge-

bietsfremde Arten, den Ochsenfrosch und die Rotwangenschmuckschildkröte.  

XII.2.4. Aufklärung und Sachkundenachweise für Halter  

Das Tierschutzgesetz bestimmt in § 3, dass die Aussetzung von Tieren verboten ist, jedoch werden 

die Aussetzungsverbote jährlich tausendfach gebrochen, wenn Halter sich ihrer Heimtiere entledigen. 

Das Problem ist  nicht nur, dass die gesetzlichen Verbote vielfach nicht bekannt sind, sondern auch 

dass die Kontrollmöglichkeiten äußerst gering sind. Die Wirksamkeit von Aufklärungsmaßnahmen 

über die mit der Aussetzung von gebietsfremden Tieren verbundenen Gefahren für die Natur sind vor 

diesem Hintergrund als sehr gering einzuschätzen. 

 

Einige Verbände aus dem Bereich Natur- und Artenschutz bieten Tierhaltern die Möglichkeit an, auf 

freiwilliger Basis einen Sachkundenachweis über die notwendigen Kenntnisse zur Haltung von Tieren 

zu erwerben. Hierzu wird durch den Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz (BNA) 

eine Prüfung für die Vogelhaltung durchgeführt, um die Halter sozusagen als „qualifiziert“ für die Vo-

gelhaltung auszuzeichnen. Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) 

bietet ebenfalls einen solchen Sachkundenachweis für die Halter von Reptilien an. Der Sachkunde-

nachweis vermittelt Wissen über die artgerechte Haltung der Tiere, wozu auch Kenntnisse über die 

Aussetzungsverbote gehören. Da der Sachkundenachweis allerdings nicht verpflichtend für die Halter 

bestimmter Tierarten ist, beschäftigen sich damit Personen, die sowieso am Thema interessiert sind 

und sich um eine artgerechte Haltung der Tiere bemühen.  

XII.3. Bewertung des Handlungsbedarfs 

Der Import und Vertrieb von Tieren und die Tierhaltung decken ein großes Artenspektrum mit jeweils 

hohen Individuenzahlen ab. In der Vergangenheit sind zahlreiche Neozoen auf diesem Verbreitungs-

                                                                                                                                                                      
for Reintroduction (Gland, Switzerland, 1995). Such releases mean a violation of the IUCN Guidelines, with 
which all EAZA members are obliged to comply'. Vgl.: http://www.eaza.net/download/invasive.pdf. 
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weg nach Deutschland gekommen. Das im Tierschutzgesetz niedergelegte Kupierverbot für Ziergeflü-

gel wirkt der Verhinderung von neozoischen Gefangenschaftsflüchtlingen entgegen. Das Ausset-

zungsverbot für Tiere entfaltet kaum Steuerungswirkung, soweit es private Tierhalter betrifft. Die Ver-

pflichtung zur Vorsorge vor Entweichen aus zoologischen Gärten ist dagegen durchaus wirksam.  

Die naturschutzrechtlichen Steuerungsinstrumente zur Regulierung der Ein- und Ausfuhr und der 

Vermarktung können im Sektor Tierhaltung eine durchgreifende Steuerungswirkung entfalten. Bei-

spielsweise führte die Aufnahme der  Rotwangenschmuckschildkröte (Trachemys scripta elegans) 

1997 in den Anhang B der EG-Artenschutzverordnung zu einem Importverbot für die Art, von der im 

Jahr 1992 immerhin 300.000 Exemplare aus den USA importiert wurden.175 Von den Handelsverbo-

ten sind derzeit sechs invasive Tierarten betroffen. Um Handelsbeschränkungen für weitere invasive 

Arten durch ihre Aufnahme in den Anhang B der EG-Artenschutzverordnung oder in § 3 der Bundes-

artenschutzverordnung zu erreichen, ist zunächst zu prüfen, für welche Arten dies begründet ist. Dazu 

ist die Erstellung einer schwarzen Liste zu empfehlen sowie die Entwicklung einer naturschutzfachli-

chen Risikoanalyse.   

Zu prüfen wäre darüber hinaus, inwieweit es sinnvoll sein könnte, die Daten zum Tierimport, die im 

Rahmen der Tätigkeiten des Zolls erfasst werden, zu erfassen und unter dem Gesichtspunkt auszu-

werten, wie viele gebietsfremde Arten nach Deutschland eingeführt werden, und als Bewertungs-

grundlage für Risikoanalysen. 

 

XIII. Transport und Verkehr 

Im Sektor Transport und Verkehr geht es um die Verbreitung von gebietsfremden Arten über Ver-

kehrsmittel und die Nutzung von Verkehrswegen.176 In diesem Sektor sind somit keine sektoreigenen 

Interessen an der Nutzung von gebietsfremden Arten vorhanden, relevant ist hier ausschließlich die 

Prävention vor unerwünschten Arten, also die Verhinderung ihrer unbeabsichtigen Ein- oder Ausfuhr 

oder Verbreitung. 

XIII.1. Hauptproblemfelder 

Schiffe, Fahrzeuge und Flugzeuge tragen zur unabsichtlichen Ausbringung von invasiven Arten bei. 

Beispielsweise haben Flugzeuge und der Tourismusverkehr eine Rolle gespielt bei der Einschleppung 

von Malaria-Arten (Plasmodium spp.) und der Amöbenruhr (Entamoeba histolytica), beides Arten, die 

die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Häfen und Bahnhöfe sind Orte, an denen eine hohe 

Vielfalt an nichtheimischen Arten zu finden sind, da sie über ein Anhaften an Schiffen und Zügen ver-

                                                      
175  Vgl. www.prowildlife.de 
176 Der Bereich der Ein- und Verschleppung gebietsfremder Arten durch den internationalen Warenverkehr und 

die sich hieraus ergebenden Elemente für die nationale Strategie werden im Kapitel B.III Pflanzenschutz be-
schrieben. 
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breitet werden können. An Schiffsrümpfen konnte sich z.B. die Schiffsbohrmuschel (Teredo navalis) 

ansiedeln, die sich in Holzplanken bohrt und Millionenschäden an Holzbauwerken im Wasser verur-

sacht.177 In solchen Aufwüchsen auf der Schiffshaut, die eine Schichtstärke von bis zu 30 cm errei-

chen können, lassen sich zahlreiche Arten transportieren.178 Zudem sind Schiffe durch die Aufnahme 

und Abgabe von Ballastwasser Transportmittel für ein sehr breites Spektrum gebietsfremder Organis-

men. Ballastwasser wird von Schiffen benötigt, um die Schiffsstabilität zu steigern, indem Ladungs-

ungleichgewichte ausgeglichen werden. Rechnerisch werden auf diesem Weg täglich 2,7 Millionen 

aquatische Organismen nach Deutschland transportiert.179 Ballastwasser wird nicht nur zur Hochsee- 

sondern auch bei der Binnenschifffahrt benötigt, weshalb nicht nur marine Gewässer durch die Bal-

lastwasserproblematik betroffen sind. Nehring benennt als sicher etabliert 48 gebietsfremde Arten, 

eingeschleppt durch die Binnenschifffahrt, Kanäle, durch den Vektor Ballastwasser oder als blinder 

Passagier auf der Außenhaut von Schiffen.180 Nehring stellt fest, dass etwa 20 % der eingeschleppten 

aquatischen Arten als invasiv im Sinne der Biodiversitätskonvention zu bezeichnen sind und weist 

darauf hin, daß die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Biodiversiät noch nicht hinreichend 

untersucht sind.181  

Transportmittel stellen Verbreitungswege her, und verbinden Ökosysteme, zwischen denen es ohne 

menschliches Zutun keine Verbindung gegeben hätte. Dies gilt auch und in besonderem Maße für den 

Bau von Kanälen, die für die Schifffahrt gebaut wurden, um Gewässersysteme zu verbinden oder 

durch Tunnel für den Straßenverkehr. Natürliche Ausbreitungsschranken werden so überwunden und 

begünstigen das selbständige Einwandern von Arten, wie z.B. des Schlickkrebses (Corophium cur-

vispinum). Beispiele für solche Verbindungen sind der Suezkanal oder Rhein-Main-Donau Kanal.  

Als problematisch zu bewerten ist im Sektor Transport und Verkehr auch die sekundäre Ausbringung  

durch Fahrzeuge. Die Ausbreitung zahlreicher invasiver Neophyten wie beispielsweise der Herkules-

staude (Heracleum mantegazzianum) und der Springkraut-Arten (Impatiens glandulifera, impatiens 

parviflora) wurde durch ein Anhaften an Fahrzeugen begünstigt.  

XIII.2. Politischer Handlungsrahmen und Handlungsbedarf 

Während die Verkehrswege praktisch nicht kontrollierbar und die Einwanderung von gebietsfremden 

Arten letztlich nicht verhinderbar ist, haben präventive Maßnahmen im Hinblick auf die Transportmittel 

weitaus bessere Erfolgsaussichten. Für die Ballastwasserproblematik hat sich die internationale Staa-

tengemeinschaft auf eine Regelung geeinigt, die sich in der Praxis erst noch bewähren muss. 

                                                      
177 Vgl. Kowarik (2003) S. 234. 
178 Vgl. Gollasch (2003) S. 224. 
179 Vgl. Gollasch (1996). 
180 Vgl. Nehring (2003) S. 46. 
181 Vgl. Nehring (2003) S. 49. 
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XIII.2.1. Die IMO und die Konvention über die Kontrolle und das Management von 
Ballastwasser 

Zur Verhinderung der Einschleppung von Arten durch Ballastwasser gibt es im Rahmen der Internati-

onal Maritime Organization (IMO) schon seit längerer Zeit Bemühungen zur Problemlösung und inter-

nationalen Regulierung des Bereiches. Unter dem Dach der IMO wurde in Zusammenarbeit mit ande-

ren internationalen Organen wie der UNDP Global Environment Facility (GEF) eine Arbeitsgruppe 

eingerichtet, die in Zusammenarbeit mit der „Marine Environment Protection Committee“ (MEPC) ei-

nen verbindlichen Entwurf für einen interntionalen Vertrag zum Ballastwasserproblem erarbeiten soll-

te. Im Zuge dieser Arbeit wurde im Juni 2003 ein Vertragsentwurf zur Kontrolle und zum Umgang mit 

Ballastwasser und Sedimenten erarbeitet, der auf einer Konferenz im Februar 2004 verabschiedet 

wurde. Diese Konvention definiert ähnlich den zuvor verfassten Leitlinien der IMO von1997 die betref-

fenden "harmful aquatic organisms and pathogens” als   

“aquatic organisms or pathogens which, if introduced into the sea including estuaries, or into 

fresh water courses, may create hazards to the environment, human health, property or re-

sources, impairment of biological diversity or interfere with other legitimate uses of such ar-

eas.” 

Ein zentraler Punkt dieser Konvention ist ein Verbot des Austausches von Ballastwasser innerhalb 

einer 200 Meilen-Zone vom Festland. Neben dieser Aussage enthält die Konvention allerdings auch 

umfangreiche Nachweispflichten der Schiffseigentümer in Form der Führung eines Dokumentations-

buches über Ort und Umfang der Aufnahme von Ballastwasser, die Behandlung desselben, sowie 

weiteren Angabepflichten. Zudem sind weitgehende Kontroll- und Überwachungsrechte der Hafen-

staaten und ihrer Behörden, die in ausführlichen Anhängen weiter präzisiert werden, in der Konvention 

niedergelegt. Ausdrücklich mit enthalten ist gem. Art. 8 auch die Rechtmäßigkeit einer nationalen 

Sanktion bei Zuwiderhandlung. Für diesen besonders erheblichen Bereich schafft die neue Konventi-

on somit eine Reihe von Möglichkeiten bei der Handhabe von IAS.  

 

Die Ballastwasserkonvention der IMO bietet mit den jüngst international vertraglich festgelegten Krite-

rien gute Ansätze zur Regelung der Ballastwasserproblematik. Nicht geregelt ist damit ein weiterer 

Vektor für gebietsfremde Arten im Schiffsverkehr: dem Aufwuchs von aquatischen Organismen auf der 

Außenhaut der Schiffe. Aufgrund einer internationalen Ächtung des Tributylzinns in Schiffsanstrichen, 

ist es möglich, dass in Zukunft vermehrt gebietsfremde Arten über diesen Vektor eingeschleppt wer-

den könnten. Hierzu konstatiert Nehring (2003, S. 50) dringenden Handlungsbedarf bei der Entwick-

lung effektiver Alternativanstriche. 

XIII.2.2. Sekundäre Ausbringung durch Fahrzeuge 

Zur Regulierung des Problems der sekundären Ausbringung durch Fahrzeuge besteht durch eine im 

Pflanzenschutzgesetz niedergelegte Ermächtigungsgrundlage für das BMVEL die Möglichkeit „das 
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Vernichten, Entseuchen oder Entwesen von Befallsgegenständen und das Entseuchen oder Entwe-

sen des Bodens, von Kultursubstraten oder von Gebäuden oder Räumen anzuordnen sowie bestimm-

te Mittel, Geräte oder Verfahren hierfür vorzuschreiben oder zu verbieten“ (§ 3 I Nr. 6 Pflanzenschutz-

gesetz). Im Rahmen des Pflanzenschutzsystems ist damit die Möglichkeit vorhanden, durch einen 

Reinigungszwang für Arbeitsgeräte die sekundäre Ausbringung mittels Fahrzeugen zu verhindern. Im 

Fall des für die Landwirtschaft problematischen Erdmandel (Cyperus esculentus), das sich Mitte der 

80er Jahre in den Niederlanden stark ausgebreitet hatte, wurde im Rahmen phytosanitärer Maßnah-

men ein solcher Reinigungszwang für Arbeitsgeräte betroffener Flächen angeordnet.182 Allerdings 

sind solche Maßnahmen im Bereich der sekundären Verbringung von IAS angesichts des niedrigen 

Problempotenzials von IAS in Deutschland mit einem eher nicht zu rechtfertigenden Aufwand verbun-

den.  

 

XIV. Fazit 

XIV.1. Hauptproblemfelder 

 

Abbildung B-21: Synopse der Hauptproblemfelder 
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Tierhaltung und -handel         
Transport und Verkehr         
 
Legende:     Hauptproblemfelder      

 

                                                      
182  Vgl. Kowarik 2003, S. 141. 
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Die Hauptproblemfelder innerhalb der Sektoren zeigen auf, in welchen Bereichen der Sektor betroffen 

ist durch absichtiche oder unabsichtliche Ausbringungen von anderen Sektoren oder innerhalb des 

eigenen Sektors, und welche Ausbringungen mit eigenen Nutzenerwartungen vorgenommen werden 

bzw. wurden. Abbildung B-21 zeigt in einer schematischen Synopse die Vielfalt der Problemfelder und 

der betroffenen Sektoren. 

 

XIV.2. Politischer Handlungsrahmen 

XIV.2.1. Rolle der Sektoren im Politikfeld 

Die einzelnen Sektoren sind sehr unterschiedlich in der Rolle, die sie im Politikfeld IAS spielen. So 

kann ein Sektor von IAS betroffen sein, die im Rahmen der Aktivitäten anderer Sektoren eingebracht 

wurden, wie dies beim Naturschutz oder in Bezug auf Neozoen beim Sektor Wasserwirtschaft und 

Küstenschutz der Fall ist. Er kann als Verursacher beteiligt sein durch Ausbringungen aufgrund sek-

torspezifischer Nutzenerwartungen, wie etwa die Imkerei in Bezug auf die Anpflanzung von Zierpflan-

zen, die Jagd bei der Anpflanzung von Futterpflanzen und das Aussetzen aus der privaten Tierhal-

tung, oder aufgrund unabsichtlicher Ausbreitungen, wie die Gefangenschaftsflucht aus der Pelztier-

zucht oder aus zoologischen Gärten und die Verbreitung über Transport- und Verkehrsmittel. Die 

Ausbringungen im Rahmen sektoreigener Aktivitäten können ebenfalls Probleme für den Sektor her-

vorrufen, woraus sich eine Doppelrolle als Verursacher und Betroffener ergibt. Schließlich kann ein 

Sektor auch als Helfer eine Rolle spielen, wie dies insbesondere beim Pflanzenschutz der Fall ist. 

Eine Helferrolle hat auch die Jagd in Bezug auf Beseitungsmaßnahmen bei invasiven Wirbeltieren. 

Die botansichen Gärten haben ein Helferpotential hinsichtlich ihrer Kenntnisse beim Wuchsverhalten 

von Neophyten, die für präventive und Beseitigungsmaßnahmen genutzt werden können. 

 

Aus den unterschiedlichen Rollen als Verursacher, Betroffener und Helfer, wobei die Verursacherrolle 

noch nach absichtlicher und unabsichtlicher Ausbringung zu unterscheiden ist, ergeben sich differen-

zierte Potentiale für Bündnispartnerschaften. Grundsätzlich sind bei Sektoren, die selbst auch betrof-

fen sind von Schäden, sowie bei Helfersektoren die Voraussetzungen für Kooperationen günstig, wäh-

rend die alleinige Verursacherrolle ohne sektoreigene Interessen an der Verhinderung oder Beseiti-

gung von IAS auch keinen Kooperationsbedarf für den Sektor ergibt. Die Interessen können bei den 

einzelnen Arten sehr unterschiedlich sein, weshalb Kooperationspotentiale und Bündnispartnerschaf-

ten artspezifisch ergründet werden sollten. 
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Abbildung B-22: Synopse zur Rolle der Sektoren 

 Neophyten Neozoen 
Sektor Verur-
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Naturschutz       
Pflanzenschutz   XXX   X 
Landwirtschaft XX   XX   
Forstwirtschaft XX      
Jagd  X   X  X 
Imkerei XX      
Fischerei    XX   
Wasserwirtschaft, Küstenschutz X      
Gärten, Gartenbau, Zierpfl.handel XXX  X    
Öffentliche Grünflächen       
Tierhaltung und -handel    XX   
Transport, Verkehr XX   XX   
 

 

XIV.2.2. Instrumente und Steuerungspotentiale 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der Sektoren sind ihre Steuerungspotentiale. Die jeweils rele-

vanten Handlungen sind durch rechtliche oder andere Instrumente in unterschiedlichem Maße regu-

lierbar und kontrollierbar, entweder durch sektoreigene Instrumente oder durch Instrumente mit sek-

torübergreifender Wirkung. Über eigene Regelungssysteme, die neben dem des Naturschutzes be-

stehen, verfügen die Sektoren Land- und Forstwirtschaft. Auch die Jagd und die Fischerei haben ei-

gene Regelungssysteme, die Ausbringungen dieser Sektoren kann aber der Naturschutz steuern, 

soweit es sich um gebietsfremde Arten handelt. Die Sektoren Wasserwirtschaft und Küstenschutz 

sowie die öffentlichen Grünflächen und der Strassenbau haben ebenfalls eigene Regelungssysteme, 

die teiweise aufgrund der Tätigkeiten im Rahmen öffentlicher Zwecksetzungen günstige Einflusspo-

tentiale aufweisen. Dagegen weist der Handel mit Zierpflanzen und Tieren sowie die Haltung von Tie-

ren eine geringe eigene Regelungskompetenz auf. Durch Handelsbeschränkungen kann der Natur-

schutz hier steuernd einwirken, im übrigen sind hier „weiche“ Instrumente wie Aufklärung und Öffent-

lichkeitsarbeit angezeigt. 

Sowohl der Naturschutz als auch der Pflanzenschutz sind Sektoren, deren Instrumente sektorüber-

greifend wirken. Die Instrumente des Pflanzenschutzes wirken dabei schwerpunktmäßig bei der Ü-

berwachung der unbeabsichtigten Ein- und Verschleppung und Verbreitung und schließen auch die 

Überwachung sowie Bekämfungsmaßnahmen ein. Der (mögliche) Wirkungsbereich der Naturschutz-
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instrumente erstreckt sich dagegen auf Handelsbeschränkungen bei der Ein- und Ausfuhr und im In-

land sowie auf den Besitz und die Vermarktung. Das zentrale Steuerungsinstrument des Naturschut-

zes liegt jedoch in der Genehmigung für das Ansiedeln gebietsfremder Pflanzen und Tiere in der frei-

en Natur, der allerdings zahlreiche Nutzungen nicht unterliegen. Darüber hinaus gibt es nur wenige 

Instrumente in den anderen Sektoren, die in der Regel jedoch andere Zwecksetzungen verfolgen, 

teilweise aber Ansatzpunkte bieten für die Aufnahme IAS-bezogener Kriterien und Regelungen.  

 

Abbildung B-23: Synopse der Instrumente 

Prävention Bekämpfung 
Sektor Einschl

eppung
Unabs. 
Ausbr. 

Ein-, 
Ausfuhr

Vermar
ktung 

Ausbri
ngung 

Überwa
chung 

Beseitig
ung 

Naturschutz   N N N N N 
Pflanzenschutz P P P P P P P 
Landwirtschaft P x P X  P P 
Forstwirtschaft P  P  X X P P 
Jagd    N N X N  X 
Imkerei   N N N   
Fischerei   N N X N   
Wasserwirtschaft, Küstenschutz P  N N X X X 
Gärten, Gartenbau, Zierpfl.handel P  N N     
Öffentliche Grünflächen P  N N  X X 
Tierhaltung und -handel  X N N  N   
Transport und Verkehr  X P      
 
Legende:   X: sektoreigene Instrumente      N: Naturschutzinstrumente      P: Pflanzenschutzinstrumente       

 

XIV.2.3. Kooperationsbedarf 

Da das Politikfeld so vielfältig in seinen Handlungsfeldern und hinsichtliche der beteiligten Sektoren 

ist, deren Handlungen in der Regel nicht aufeinander abestimmt sind, ergibt sich eine besondere Re-

levanz für Kooperationen. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen Kooperationen innerhalb des Natur-

schutzes sowie mit Nutzern und Helfern. 

XIV.2.3.1. Kooperationen innerhalb des Naturschutzes 

Innerhalb der Naturschutzverwaltung ist ein hoher Kooperationsbedarf insbesondere im Bereich der 

Information über IAS und bei der Bewältigung der mit IAS verbundenen Aufgaben vorhanden. Dieser 

Bedarf steht im Gegensatz zu den nur vereinzelt vorzufindenden Kooperationen auf allen Ebenen der 
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Naturschutzverwaltung innerhalb und zwischen den Bundesländern sowie zwischen Bund und Län-

dern. Insbesondere ist im Naturschutz ein Bedarf an Informationsvernetzung der zu IAS vorliegenden 

Daten sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene auszumachen. Hierbei sollten die über IAS zur 

Verfügung stehenden Informationen auf den verschiedenen Verwaltungsstufen zugänglich gemacht 

werden. Damit einhergehend mangelt es innerhalb der Naturschutzverwaltung an aktuellen Informati-

onen der Wissenschaft zu IAS und erfolgversprechenden Beseitigungsmaßnahmen.  

 

Aufgrund des dargestellten Handlungsbedarfes im Bereich der Kooperation innerhalb der Natur-

schutzverwaltung ist eine Informationsvernetzung der Behörden zu IAS notwendig. Hierzu ist es 

zweckmäßig eine, aufgrund der Koordinationsaufgabe des Bundes auf Bundesebene angesiedelte, 

zentrale Koordinationsstelle und Wissenskompetenz für invasive gebietsfremde Arten beim Bundes-

amt für Naturschutz aufzubauen, die die Informationsvernetzung und Kooperation der Bundesländer 

unterstützen kann. Hiervon ist eine Erleichterung für die Naturschutzbehörden der Länder einerseits 

bei der Beurteilung des Problempotentials invasiver gebietsfremder Arten zu erwarten, andererseits 

bei der Umsetzung zielgerichteten Handelns bei praktischen Maßnahmen gegen IAS zu erwarten. 

Auch unter ökonomischen Gesichtspunkten ist eine solche Informationsvernetzung zu befürworten, da 

durch sie vermieden werden kann, dass Naturschutzinstitutionen die best practices der Bewältigung 

der IAS-Problematik vor Ort erst durch ein kostenineffektives trial-and-error Verfahren lernen müssen.  

 

Die derzeitigen Aktivitäten der Umweltverbände in Bezug auf IAS betreffen die Bereiche Monitoring 

und Öffentlichkeitsarbeit. In beiden Bereichen könnte über eine entsprechende Kooperation Synergien 

zwischen den Naturschutzbehörden und Verbänden erzeugt werden. 

XIV.2.3.2. Kooperationen mit Nutzern 

Eine institutionalisierte Kooperation zwischen staatlichen Akteuren ist auf der Ebene der Bundeslän-

der bei der Erteilung einer Genehmigung zur Ansiedlung oder Aussetzung gebietsfremder Arten nach 

dem Landesjagd- und Landesfischereirecht vorzufinden. Die Jagd- und Fischereibehörden benötigen 

für die Erteilung einer solchen Genehmigung das Einvernehmen der Naturschutzbehörden.183 

 

Auch im Bereich der gebietseigenen Herkünfte existieren in verschiedenenen Bundesländern als 

günstig zu bewertende Kooperationen des behördlichen Naturschutzes mit staatlichen und nichtstaat-

lichen Akteuren der Verursacher. Die Ausbringung gebietsfremder Herkünfte geschieht zu unter-

schiedlichen Zwecken und durch verschiedene meist staatliche Akteure, wie Straßenbaubehörden 

oder Behörden aus dem Sektor Wasserwirtschaft und Küstenschutz. Eine  Kooperation des Natur-

schutzes mit solchen Verursacherakteuren kann dazu führen, dass sie Naturschutzziele in ihre Re-

gelwerke integrieren. Insbesondere der Straßenbau ist ein wichtiger Kooperationspartner, da er viele 

Anpflanzungen, auch innerhalb der naturschutzrechtlichen Eingriffskompensation, vornimmt. Solche 
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Kooperationen schaffen bei den Verursachergruppen ein erhöhtes Problembewußtsein und verstärken 

die Nachfrage nach gebietseigenen Herkünften, wodurch ein Hauptproblem, nämlich der Teufelskreis 

zwischen fehlendem Angebot und fehlender Nachfrage nach gebietseigenen Herkünften, aufgelöst 

wird. 

XIV.2.3.3. Kooperationen mit Helfern  

Für den Naturschutz stellen sich zur Regelung und Bewältigung des IAS Problems insbesondere vier 

Sektoren bzw. Akteursgruppen als solche dar, die eine Rolle als Helfer im Politikfeld bereits wahr-

nehmen, wahrnehmen können oder verstärkt für eine Rolle als Helfer gewonnen werden sollten. Der 

Pflanzenschutz nimmt bereits heute umfangreiche Aufgaben im Bereich der  Importkontrollen auf die 

Einschleppung und Verbreitung von Pflanzenschädlingen wahr. Zudem erfüllt der Pflanzenschutz 

durch die Importkontrolle des Nutz- und Zierpflanzenhandels sowie durch die Maßnahmen im Rahmen 

der absichtlichen Ausbringungen von Tieren zum Zwecke des biologischen Pflanzenschutzes eine 

Helferrolle für den Naturschutz. Der Sektor Jagd trägt durch die Bejagung von Neozoen zur Beseiti-

gung von invasiven gebietsfremden Arten bei, er übernimmt eine Helferrolle, die der Naturschutz zu-

künftig bei Beseitigungsmaßnahmen von neozoischen IAS verstärkt initiieren sollte. Im Sektor Garten- 

und Grünflächenbewirtschaftung sind Bemühungen um die Ausbringungen gebietseigener Herkünfte 

zu verzeichnen, die ebenfalls den Naturschutzzielen entsprechen. Auch hier ist weiteres Potential für 

einen verstärkten Einsatz als Helfer für den Naturschutz vorhanden. Als vierter im Politikfeld agieren-

der Helfer ist der Zoll zu nennen. Er trägt durch Grenzkontrollen zu einem wirkungsvollen Vollzug der 

Handelsbeschränkungen des Artenschutzrechtes bei.  

 

 

XIV.3. Handlungsempfehlungen 

Die sich aus der Analyse ergebenden Handlungsempfehlungen sind in Abbildung B-24 zusammenge-

faßt und in Teil A erläutert. 

 

                                                                                                                                                                      
183  Vgl. Landesjagdgesetz Thüringen und Landesfischereigesetz Bremen. 
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Abbildung B-24: Synopse der Handlungsempfehlungen 
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C. Grundlagen 

Das FuE-Vorhaben gliederte sich von der Aufgabenstellung her ursprünglich in zwölf Teilbereiche 

(Teil a bis l). Drei Teile (c. Akteure in Deutschland, f. Lösungsansätze und Aktionsmöglichkeiten in 

Deutschland, l. Entwurf einer nationalen Strategie) wurden in den Kapiteln A und B neugefaßt, neun 

Teile werden mit leichten Änderungen im Zuschnitt im folgenden dargestellt. Sie stellen die interdis-

ziplinären fachlichen Grundlagen dar, die für die Erarbeitung der Akteursanalysen (Kapitel B) heran-

gezogen wurden und in die Strategieempfehlungen (Kapitel A) eingegangen sind. 

 

I. Definitionen zum Thema „invasive gebietsfremde Arten“ 

I.1. Einleitung und Problemdarstellung 

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Erarbeitung von „Grundlagen für die Entwicklung einer nationa-

len Strategie gegen gebietsfremde invasive Arten“. Hintergrund und Ausgangspunkt für dieses Vorha-

ben ist die von Deutschland im Rahmen der Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diver-

sity, CBD) eingegangene Verpflichtung, Aktionspläne und eine „nationale Strategie“ gegen invasive 

gebietsfremde Arten zu entwickeln und umzusetzen (s. dazu Art. 6 und 8 (h) CBD, sowie Beschlüsse 

V/8 und VI/23 der 5. und 6. Vertragsstaatenkonferenzen). 

 

Bevor die Problematik invasiver gebietsfremder Arten erörtert und über Strategien und Maßnahmen 

nachgedacht werden kann, ist zu klären, was überhaupt unter invasiven gebietsfremden Arten zu ver-

stehen ist. Eine Begriffsklärung ist auch und besonders unter dem Gesichtspunkt angezeigt, dass 

dieser Terminus und andere damit zusammenhängende Begriffe in Wissenschaft und Praxis nicht 

einheitlich verwendet werden. Teilweise bestimmt eine nicht unerhebliche Begriffsverwirrung die Dis-

kussion, wobei sich bei allen drei Komponenten des Terminus Probleme ergeben. Zu klären ist, wann 

eine Art als gebietsfremd anzusehen ist, auf welchen geographischen und zeitlichen Raum sich Ge-

bietsfremdheit bezieht. In diesem Zusammenhang gibt es eine facettenreiche Terminologie, zu nen-

nen ist insbesondere der Begriff „Neobiota“, für dessen Verwendung keine einheitliche Definiton exis-

tiert. Die schwierigste Aufgabe zur Klärung birgt der Begriff „invasiv“ mit den Fragen, ob Invasivität 

grundsätzlich an einer Schadensverursachung festzumachen ist, wie Schäden zu definieren und wel-

che Schadensschwellen sinnvoll sind. Hinsichtlich des Begriffs „Art“ stellt sich die Frage, ob er auch 

die innerartliche Vielfalt umfasst, inwieweit also die genetische Ebene zu berücksichtigen ist. Im Kon-

text mit der innerartlichen Vielfalt kommt den Begriffen „autochthon“, „gebietstypisch“, „gebietseigen“ 

eine wichtige Bedeutung zu. Weiterhin sind auch solche Begriffe relevant, die als Bestandteil der Defi-

nitionen selbst definitionsbedürftig sind, wie dies bei den Begriffen „biologische Vielfalt“ und „Einfüh-

rung“ der Fall ist und die deshalb ebenfalls zu behandeln sind. 
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Die Vielfalt der Begrifflichkeiten und ihrer Verwendungen liegt teilweise in unterschiedlichen wissen-

schaftlichen und politisch-praktischen Zusammenhängen begründet, wobei im politischen Raum die 

Auslegung von Begriffen stets auch von Interessen beeinflusst wird. Der folgende Beitrag zur begriffli-

chen Klärung berücksichtigt besonders die disziplinären wissenschaftlichen und auch politischen Un-

terschiede. Die wichtigsten gebräuchlichen Definitionen werden zusammengestellt, indem zunächst 

die unterschiedlichen Begrifflichkeiten in ihrer naturwissenschaftlichen Verwendung skizziert werden, 

um dann die politischen und rechtlichen Begriffszusammenhänge aufzuzeigen. Diese Übersicht dient 

als Grundlage, um die hier vorgenommene Begriffsverwendung zu erläutern und zu begründen. 

 

Die unterschiedliche Verwendung der Begriffe durch die verschiedenen Disziplinen erwies sich auch 

für die Arbeit der interdisziplinären Arbeitsgruppe als Herausforderung. Dabei zeigte sich einmal mehr, 

wie wichtig klare Begriffsdefinitionen als gemeinsame Verständigungsgrundlage sind. Es wurde je-

doch auch deutlich – insbesondere beim Begriff der Invasivität –, dass eine uneinheitliche Begriffs-

verwendung in verschiedenen Fachbereichen durchaus sinnvoll sein kann. Die gewählte Vorgehens-

weise ermöglicht es, auf fachspezifische Verwendungen adäquat einzugehen. 

 

Die folgende Übersicht behandelt den Terminus „invasive gebietsfremde Arten“, in dem nacheinander 

auf alle drei Begriffskomponenten eingegangen wird. Die weiteren Begriffszusammenhänge, wie etwa 

zum Begriff „Neobiota“, sind jeweils einem der drei Punkte zugeordnet. Bedingt durch den gemeinsa-

men Begriffszusammenhang sind die drei Begriffskomponenten eng aufeinander bezogen, Über-

schneidungen innerhalb der nach den Komponenten geordneten Erläuterungen sind daher unver-

meidlich. 

I.2. Der Begriff „gebietsfremd“  

Uneinheitlich stellt sich die Gruppierung und Benennung der Arten dar, die als „fremde“ Arten klassifi-

ziert werden. Dabei müssen vor dem Hintergrund der in der CBD benutzten Definition vor allem die 

teils unterschiedliche biologische und juristische Verwendung der Begriffe gegenübergestellt werden. 

I.2.1. Naturwissenschaftliche Verwendung 

Gebietsfremde („alien“, „exotic“, „foreign“, „introduced“, „non-native“, „non-indigenous“) Arten (Neo- 

und „Archäobiota“) sind von den einheimischen Arten (indigene bzw. autochthone) abzugrenzen, die 

in unserem Gebiet seit dem Ende der letzten Eiszeit vorhandenen sind, es aus eigener Kraft besiedelt 

haben oder hier entstanden sind.184 In der Wissenschaft der Invasionsbiologie werden Taxa (Sippen 

und Teilpopulationen) dann als „nichteinheimische“ oder „gebietsfremde“ Organismen aufgefasst, 

                                                      
184  Vgl. http://www.neophyten.de/ 
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wenn sie mit Hilfe des Menschen in ein Gebiet gelangen, welches ihnen bisher aufgrund natürlicher 

Barrieren nicht zugänglich war, oder die aus solchen Arten entstanden sind.  

Im internationalen Sprachgebrauch werden gebietsfremde Arten mit dem Adjektiv „alien" bezeichnet. 

Aus der Sorge, dass dieser eher negativ besetzte Begriff zu einer voreingenommenen Haltung ge-

genüber gebietsfremden Arten führen könnte, hat Kowarik den Begriff „Neobiota“ als Alternative in die 

Diskussion eingeführt185. Vor dem Hintergrund, dass dieser Begriff bereits mit anderem Inhalt einge-

führt ist, an der manche festhalten, während andere den Vorschlag aufgegriffen haben, bleibt der Beg-

riff missverständlich und weiterhin Gegenstand der „traditionellen terminologischen Wirren“ (Kowarik). 

Neben der von Kowarik vorgeschlagenen Verwendung des Begriffs „Neobiota“ im Wortsinne, d.h. für 

alle in einem Gebiet „neuen Arten“, die dort also gebietsfremd sind, wird der Begriff auch als Sammel-

begriff für Neophyten und Neozoen verwendet. Die Verwendung dieser beiden Begriffe ist in Deutsch-

land weitgehend unstrittig.186 Pflanzenarten, die nach der Neuzeit mit Hilfe des Menschen in andere 

Areale als die Ursprünglichen gelangt sind, werden Neophyten genannt187, während Pflanzenarten, 

die vor der Neuzeit in neue Areale verbracht wurden, als Archäophyten bezeichnet werden. Für die 

Tierarten gibt es keine eigenständige Neuformulierung von Begriffen, vielmehr sind diese an die be-

griffliche Differenzierung der Pflanzen angelehnt. Dementsprechend sind Archäozoen wild lebende 

Tiere, die mit menschlicher Unterstützung vor 1492 in ein Gebiet gelangt oder dort unter menschli-

chem Einfluss entstanden sind. Neozoen treten dagegen erst nach 1492 auf188. Wenn Neozoen und 

Neophyten von einigen Autoren in dem Begriff „Neobiota“ zusammengefasst werden, wird der Begriff 

gegen Archäophyten und Archäozoen abgegrenzt, die oftmals auch in dem Begriff Archäobiota zu-

sammengefasst werden. Vor 1492 neu eingeführte Arten also werden damit aus dem Begriff Neobiota 

ausgeklammert189, während die Definition nach Kowarik keine zeitliche Begrenzung enthält, sondern 

die Neobiota den Indigenen (Heimischen) insgesamt gegenüberstellt.190  

Die Verwendung von „Neobiota“ als Sammelbegriff nur für Neophyten und Neozoen, also ohne die 

„Archäo-“Dimension, ist inzwischen üblich geworden. Sie ist sprachlich logisch und daher leicht ein-

gängig. Für die Verwendung des Begriffs als Überbegriff, der auch die „Archäo“-Dimension integriert, 

und damit insgesamt als Synonym für „gebietsfremde Arten“ einsetzbar ist, spricht hingegen, dass die 

zeitliche Spezifierung lediglich eine mitteleuropäische Besonderheit darstellt, während in anderen 

                                                      
185  Kowarik I. (2002): Biologische Invasionen in Deutschland: zur Rolle nichteinheimischer Pflanzen. In: Kowarik 

I. & Starfinger U. (Hrsg.): Biologische Invasionen. Herausforderung zum Handeln? Neobiota 1, 5-24 (7 ff.). 
186  Differenzen in historischer Perspektive, aber auch in aktuellen Fachwörterbüchern zeigt auf I. Kowarik (2003): 

Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa, Stuttgart, S. 19 f. 
187  Zur Bedeutung von „Neophyt“ als theologisches und botanisches Fachwort siehe Kowarik (2003), S. 19. 
188  Kowarik (2003), S. 17 und Kinzelbach, R. (1996): Die Neozoen. In: Gebhardt H., Kinzelbach R. & S. Schmidt-

Fischer (Hrsg.): Gebietsfremde Tierarten. ecomed Verlag, Landsberg, S. 3-14. Zur naturschutzfachlichen 
Bewertung von Neozoen siehe Steiof, K. (2001): Die Evolution als massgebliches Kriterium für die natur-
schutzfachliche Bewertung von Tierarten fremder Herkunft. NuL Jg. 76, H. 11, S. 485-490. 

189  So z.B. Essl, E., Rabbitsch, W. (2002): Neobiota in Österreich. Umweltbundesamt Wien, S. 20. 
190  So Kowarik (2003), S. 16. 
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Gebieten andere Trennlinien sinnvoll sein können.191 Im internationalen Kontext ist diese zeitliche 

Aufteilung somit wenig sinnvoll, zumal die CBD überhaupt keine zeitlichen Einschränkungen vorsieht. 

I.2.2. Politische und rechtliche Verwendung 

In dem verbindlichen englischen Vertragstext der CBD werden gebietsfremde Arten als „alien species“ 

behandelt – eine Bezeichnung, die sich im internationalen Gebrauch seit Verabschiedung der CBD 

weitgehend durchgesetzt hat.192 Außerhalb des Vertragswerkes der CBD finden sich in internationa-

len Dokumenten und Verträgen aber auch Regelungen in Bezug auf „nichtheimische“193 oder 

„neue“194 Arten, wobei Definitionen für diese Begriffe nicht in den jeweiligen Verträgen enthalten sind. 

Auch der CBD Vertragstext selbst enthält keine Definition für „alien species“. 

Definitionen finden sich jedoch in den Leitprinzipien der CBD, die von der Vertragsstaatenkonferenz 

verabschiedet wurde.195 In Fußnote 57 dieser Leitprinzipien werden „alien species“ als Arten definiert, 

die  

„außerhalb ihres natürlichen vergangenen oder gegenwärtigen Verbreitungsgebietes einge-
führt wurden.“196 

Zu beachten ist, dass diese Definition bei strenger Auslegung nur Arten umfasst, die bereits eingeführt 

wurden, also bereits in einer neuen Umgebung sind, nicht aber Arten, die noch nicht eingeführt wur-

den. Eine Art kann also erst ab dem Zeitpunkt ihrer Einführung eine gebietsfremde Art sein, woraus 

sich Probleme im Hinblick auf die Prävention ergeben können.197 

Neben anderen deutschen Gesetzen, die ebenfalls das Problem gebietsfremder Arten im Sinne der 

CBD ansprechen, wobei uneinheitlich die Begriffe der „fremden“198 oder nicht gebiets- oder „gewäs-

ser-typischen“199 Arten verwendet werden, spricht das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) diese 

                                                      
191  Kowarik (2003), S. 19. 
192  S. z.B. die „European Strategy on Invasive Alien Species“ des Europarates zur Berner Konvention, T-PVS 

(2003) 7; Art. 196 Seerechtskonvention, Bek. v. 15.5.1995, BGBl. II S.602; Resolution VII.14 der Ramsar-
Konvention, COP 7, Mai 1999, die jeweils von „alien species“ sprechen. 

193  Art. 4, Antarktis Protokoll, abgedruckt, in: Burhenne (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, Multilaterale Ver-
träge, Nr. 991:74; Art. III, Übereinkommen über die Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (Bonn-
Konvention), vom 23.07.1979, BGBl. 1984 II S. 569. 

194  Art. 22, Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses, 1997, UN GA 
Res. 51/229 of  21 May 1997 U.N. Doc. A/51/869. 

195  “Guiding Principles for the Prevention, Introduction and Mitigation of Impacts of Alien Species that Threaten 
Ecosystems, Habitats or Species”, Entscheidung VI/23, UNEP/CBD/COP/6/20. 

196  Zitiert nach der (ebenfalls unverbindlichen) Übersetzung dieser Leitprinzipien, in denen der Begriff der „ge-
bietsfremden Art“ verwendet wird. 

197  Vgl. die Stellungnahme der BBA in BMVEL (2002): Invasive gebietsfremde Arten. Positionspapier als Beitrag 
zur sektorbezogenen Umsetzung der im April 2002 im Rahmen des Übereinkomens über die biologische 
Vielfalt verabschiedeten Leitprinzipien in Deutschland, Stand: November 2002, S.70. 

198  S. z.B. § 53 I Nr. 5 des Niedersächsischen Fischereigesetzes vom 01.02.1978.  
199  S. z.B. § 9 II Binnenfischereiordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 5. Oktober 1994. 
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Arten durch das Begriffspaar „gebietsfremd“ und „heimisch“ an. Nach der geltenden Definition in § 10 

Absatz 2 Nr. 5 BNatSchG gilt als heimische Art  

„eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges Wan-
derungsgebiet ganz oder teilweise  

a. im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder 
b. auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt; 

als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart auch, wenn sich verwilderte oder 
durch menschlichen Einfluss eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der betreffenden Art im Inland 
in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als Population erhal-
ten“;  

und gem. § 10 II Nr. 6 gilt als gebietsfremde Art 

„eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden Gebiet in freier Natur 
nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt“. 

 

Das BNatSchG verwendet damit eigene, weder mit den invasionsbiologischen Begrifflichkeiten, noch 

mit den Begriffen der CBD synonym zu verwendende Definitionen. Insbesondere der naturschutz-

rechtliche Begriff der „gebietsfremden“ Arten deckt sich nicht mit dem in den Leitlinien der CBD ge-

brauchten Begriff der Gebietsfremdheit, da dieser alleinig auf das jetzige tatsächliche Vorkommen 

einer wildlebenden Art in der freien Natur abstellt. 

Darüber hinaus erstreckt sich die problematische Definition der „heimischen“ Arten im BNatSchG auf 

durch menschlichen Einfluss eingebürgerte Arten (also auch auf „gebietsfremde“, also „alien“ Arten im 

Sinne der CBD), wenn diese sich über mehrere Generationen erhalten haben.200  

I.2.3. Verwendung im Bericht 

Bezüglich des Begriffs Neobiota ist es für den vorliegenden Zweck einer Strategieentwicklung im in-

ternationalen Kontext nicht sinnvoll, den zeitlichen Einschnitt von 1492 einzubeziehen, da dieser dort 

keine Rolle spielt. In seiner Auslegung als Sammelbegriff für alle „neuen Arten“ sowie aus sprachäs-

thetischen und –praktischen Gründen eignet sich der Begriff hingegen als Synonym für gebietsfremde 

Arten. Sofern der Begriff hier also Verwendung findet, dann in diesem Sinne. Allerdings hat sich der 

Begriff im wissenschaftlichen deutschen Sprachraum als missverständlich erwiesen und aus diesem 

Grund wird der Begriff „gebietsfremd“ bevorzugt. 

Die Definitionen von „gebietsfremd“ nach deutschem Naturschutzrecht entsprechen nicht den Begriff-

lichkeiten der Biodiversitätskonvention, woraus sich nicht nur praktische Naturschutzprobleme erge-

ben, sondern auch die Abstimmung auf internationaler Ebene erschwert wird. Für die Strategieent-

wicklung ist diese deutsche Besonderheit zu beachten. Der Begriffskontext für die Strategie fußt je-

doch originär im internationalen Rahmen, der CBD, so dass die dort verwendeten Begrifflichkeiten als 

Grundlage für die Begriffsverwendung in diesem Bericht herangezogen wird. 

                                                      
200  Die Eigenheiten und Probleme der im BNatSchG verwandten Begriffe werden im Bericht gesondert ange-

sprochen. S. dazu Teil (b), sowie die Ausführungen in Teil (d) und (g) des Berichts. 
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I.2.4. Die menschliche Handlung - „introduction“ 

I.2.4.1. Die Begriffe der CBD 

Abstrakt gesehen sind alle nicht in einem bestimmten Gebiet natürlich vorkommenden Arten begriffs-

logisch gebietsfremd. Wie die CBD in Art. 8 (h) allerdings ausdrücklich klarstellt, werden gebietsfrem-

de Arten nur dann von dem Regelungszweck des Abkommens erfasst, wenn sie „eingebracht“ wur-

den.201 Entscheidendes Merkmal einer gebietsfremden Art ist somit der menschliche Einfluss, der die 

Überwindung natürlicher Ausbreitungsgrenzen ermöglicht.  

Unklar bleibt nach dieser Aussage allerdings, ob diese „Einbringung“ den grenzüberschreitenden 

Transport in ein anderes Gebiet (z.B. die Verschickung eines Samens für eine genetische Untersu-

chung) oder den beabsichtigten oder unbeabsichtigten direkten Kontakt mit der Natur meint (z.B. das 

Anpflanzen eines Samens).  

Klarheit schaffen hier auch nicht die in den Leitlinien der CBD verwendeten Definitionen. Der amtliche 

englische Text der Leitlinien bezieht sich, wie auch der verbindliche Vertragstext, durchgängig auf 

eine „introduction“. Für diesen einheitlichen englischen Begriff benutzt die deutsche Übersetzung202 

uneinheitlich zwei Begriffe – die „Einbringung“, die auch eigens definiert wird, sowie die „Einführung“. 

Im Text der Leitlinien wird einheitlich der Begriff der „Einbringung“ benutzt, der in der deutschen Fas-

sung der Leitlinien wie folgt definiert wird: 

 „Einbringung bezieht sich auf eine direkte oder indirekte Verbringung einer gebietsfremden 

Art außerhalb ihres Verbreitungsgebietes (in der Vergangenheit oder in der Gegenwart) durch 

den Menschen. Diese Verbringung kann entweder innerhalb eines Staates oder zwischen 

Staaten oder Gebieten außerhalb der nationalen Hoheitsgebiete stattfinden.“  

Nach diesem Verständnis scheint mit „Einbringung“ lediglich der Transport der Art, nicht aber der Kon-

takt mit der Natur gemeint. Im folgenden wird aber die „beabsichtigte Einbringung“ als die  

„bewusste Verbringung und/oder Freisetzung203 einer gebietsfremden Art außerhalb ihres na-

türlichen Verbreitungsgebietes durch den Menschen“ 

verstanden, während sich die „unbeabsichtigte  Einbringung“ auf „alle anderen, nicht beabsichtigten 

Einbringungen“ beziehen soll.  

Die Leitlinien verwenden somit den Begriff der „Einbringung“ („introduction“) untechnisch sowohl für 

alle Formen des zwischen- und innerstaatlichen Transports einer gebietsfremden Art einerseits, der im 

deutschen Sprachgebrauch am ehesten mit „Verbringung“ gleichgesetzt werden könnte, als auch für 

die Freisetzung („release“) in die Natur, für die im deutschen Sprachgebrauch häufig der Begriff der 

„Ein- oder Ausbringung“ verwandt wird. 

                                                      
201  Der amtliche englische Text verwendet das Wort „introduced“. 
202  Die Ausführungen beziehen sich auf eine deutsche Übersetzung der Leitprinzipien, siehe Anhang zu BMVEL 

(2002), S. 64 ff. 
203  Hervorhebung vom Verfasser. Der englische Text (s. Fußnote 195) bezieht sich hier auf „movement and/or 

release“.  
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Wie angesprochen wird der an sich schon ambivalente Begriff der Einbringung in der deutschen Über-

setzung der Leitlinien nicht durchgängig verwendet. In den Definitionen für „gebietsfremde“ und „inva-

sive gebietsfremde Art“ wird nicht von Einbringung, sondern von „Einführung“ bzw. „Ausbreitung“ ge-

sprochen.204 Eine eigene (deutsche) Definition dieser Begriffe wird nicht gegeben.  

I.2.4.2. „Sekundäre Ausbringung“ 

Kowarik differenziert den Vorgang der Ausbringung, also den Kontakt der Art mit der Natur, weiter 

nach dem Verhältnis der Ausbringung zum Auftreten innerhalb eines Gebietes. Ist die Art schon in 

einem Gebiet präsent, somit schon eingeführt und ausgebracht, so wird die abermalige Ausbringung 

als „sekundär“ aufgefasst. Obwohl die fraglichen Arten bereits in der Natur vorkommen, bereiten sie 

oft aufgrund ihrer geringen Anzahl keine größeren Probleme. Als Folge der nochmaligen („sekundä-

ren“) Ausbringung werden die bestehenden Populationen invasiv, da sie nun z.B. räumliche Barrieren 

überwinden oder eine für die Invasivität „kritische Masse“ erreichen.205 

I.2.4.3. Verwendung im Bericht 

Eine Differenzierung zwischen dem grenzüberschreitenden und innerstaatlichen Transport einerseits 

sowie der Ausbringung in die Natur andererseits ist notwendig, da es sich um völlig verschiedene 

Handlungs- und Regelungsbereiche handelt, die unterschiedliche Handlungsansätze erfordern. Für 

beide bestehen unterschiedliche Kompetenzen, in beiden sind unterschiedliche Akteure betroffen. 

Der Abgrenzung der beiden Problembereiche wird durch die Verwendung folgender Begriffe Rech-

nung getragen: 

Der Begriff „Einbringung“, der im amtlichen deutschen Text der CBD für „introduction“ verwendet wird, 

stellt den Oberbegriff dar. Der Transport (im Sinne von engl. „movement“) wird als „Verbringung“ be-

zeichnet. Grenzüberschreitende Handlungen werden als „Ein- oder Ausfuhren“ bzw. „Ein- oder Aus-

führungen“ behandelt. Der Begriff „Ausbringung“ bezeichnet den eigentlichen Kontakt der Art mit der 

Natur (im Sinne von engl. „release“). Als Sonderfall der Ausbringung wird auch in diesem Bericht die 

nochmalige oder wiederholte Ausbringung einer Art in einem Gebiet als „sekundäre Ausbringung“ 

behandelt werden. 

Diese Begriffe können und sollen, soweit relevant, weiterhin auch im Hinblick auf die subjektive Kom-

ponente der menschlichen Handlung differenziert werden. So können sowohl Ein- und Ausführungen, 

wie Ausbringungen gewollt oder ungewollt, also beabsichtigt oder unbeabsichtigt stattfinden. Für den 

                                                      
204  Die Definitionen lauten wie folgt: „gebietsfremde Art bezieht sich auf eine Art ..., das außerhalb seines natürli-

chen vergangenen oder gegenwärtigen Verbreitungsgebiets eingeführt wurde...“ und „invasive gebietsfremde 
Art bedeutet eine gebietsfremde Art, deren Einführung oder Ausbreitung die biologische Vielfalt gefährdet“. 
Hervorhebungen vom Verfasser. 

205  S. dazu Kowarik/Heink/Schmitz/Starfinger/Bartz (2003): Entwicklung von Bewertungskriterien für die Freiset-
zung gebietsfremder Pflanzen. Wirkung auf Pflanzengemeinschaften und ausgewählte Tiere, Abschlußbe-
richt des UFOPLAN-Vorhabens 299 812 02, Umweltbundesamt, Berlin, S. 14 ff. mwN. 
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grenzüberschreitenden Transport wird zwischen der „Einschleppung“ als unbeabsichtigter, und dem 

„Import“ als beabsichtigter Einführung unterschieden. Schwieriger gestaltet sich eine eigene Benen-

nung beabsichtigter und unbeabsichtigter Ausbringung. Zum einen ist eine Zusammenfassung aller 

möglichen Formen unbeabsichtigter Ausbringung in einem Begriff aufgrund der vielen denkbaren Va-

rianten unbeabsichtigter menschlicher Einflussnahme kaum möglich. So kann die Ausbringung in die-

sem Fall z.B. durch das Entweichen einer Art aus einem abgeschirmten Bereich ("escape") oder auch 

aufgrund jeglicher sonstiger unwissentlicher Handlungen erfolgen. Für die beabsichtigte Ausbringung 

bestehen zum anderen bei der Verwendung des Begriffs "Ansiedlung" mögliche Überschneidungen 

mit einer biologischen Bedeutung des Begriffs206 sowie mit den Begrifflichkeiten des BNatSchG207. 

Auf spezifische Begriffe für die Benennung von beabsichtigter oder unbeabsichter Ausbringung wird 

hier deshalb, soweit möglich, verzichtet. 

Schließlich ist auch die Folge der Ausbringung begriffstechnisch zu fassen: Eine Vermehrung der 

ausgebrachten Arten wird mit dem Begriff der  „Aus- oder Verbreitung“ erfaßt.208 

 

Gemein ist dem hier zugrunde gelegten Verständnis, dass das Auftreten der gebietsfremden Art in 

Deutschland, oder einem Gebiet in Deutschland, auf menschlichen Einfluss direkt zurückzuführen sein 

muss. Insofern wird die menschliche Einfuhr oder Ausbringung als Grund für die zugrundeliegende 

Ausbreitung außerhalb des „natürlichen“ Verbreitungsgebietes der Art betrachtet. Behandelt wird im 

Einklang des Schutzzwecks der CBD lediglich die „unnatürliche“ Verbreitung der Arten.  

Die anthropogene Veränderung von Landschaften oder von Standortbedingungen (z.b. eine zuneh-

mende Verstädterung) oder auch klimatische Veränderungen haben einen nicht unerheblichen Anteil 

daran, dass biologische Invasionen möglich sind. Diese indirekten menschlichen Einflüsse sind sehr 

schwer erfassbar. Aus pragmatischen Gründen müssen sie daher unberücksichtigt bleiben. 

I.3. Der Begriff „invasiv“  

Größte Schwierigkeiten ergeben sich bei der Suche nach einem einheitlichen Verständnis der „Invasi-

vität“ gebietsfremder Arten. Auch hier stehen sich vor allem naturwissenschaftliche und politische 

Überlegungen gegenüber. Allerdings stellt sich auch auf politischer Ebene eine große Uneinheitlich-

keit bei der Verwendung des Begriffs der Invasivität dar, die in sektorspezifischen Sichtweisen und 

unterschiedlichen Begriffsinterpretationen wurzelt. 

                                                      
206  Der Begriff Ansiedlung wird in der Biologie synonym mit Etablierung verwandt. Vgl. M. Schaefer (2003): 

Woerterbuch der Oekologie, S. 19 und 100. 
207  Zum Begriff der „Ansiedlung“ im BNatSchG s. Teil C.IV Rechtslage in Deutschland. 
208  Zur Bedeutung der Begriffs der „Ausbreitung“ im BNatSchG siehe Teil C.IV Rechtslage in Deutschland. 
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I.3.1. Naturwissenschaftliche Verwendung 

Biologische Invasion ist ein durch den Menschen möglich gemachter Prozess der Vermehrung und 

Ausbreitung von Organismen (Taxa, Teilpopulationen, Sorten, gentechnisch veränderte Organismen) 

in Gebiete, die sie auf natürliche Weise nicht erreicht haben. Natürliche Barrieren müssen überwun-

den werden, was durch Ausbringungen, Einschleppungen oder durch die Beseitigung der Barrieren 

(z.B. Kanäle) geschehen kann209. Arten gelten als etabliert, wenn sie über einen längeren Zeitraum 

(Wirbeltiere mind. 25 Jahre, bei Gefäßpflanzen mind. 30 Jahre) und/oder über mindestens drei Gene-

rationen in dem entsprechenden Gebiet freilebend existieren. Aufgrund langer Lebensdauer oder 

ständigem Neubesatz durch den Menschen können auch unbeständige Arten, nicht etablierte also, 

einflussreiche Bestandteile von Biozönosen sein. Die Frequenz der Aussetzungsereignisse („introduc-

tion effort“) und die Anzahl der ausgesetzten Individuen („propagule size“) werden als bedeutende 

Faktoren hervorgehoben (Kolar & Lodge 2001). Wichtige Hinweise zum Invasionspotenzial einer Art 

können auch von deren Ausbreitungsverhalten in anderen naturräumlich vergleichbaren Regionen, 

dem ökologischen Verhalten und der Häufigkeit der Art im Ursprungsgebiet, sowie der Größe dieses 

Areals abgeleitet werden (Essl & Rabitsch 2002). 

Bereits im 19. Jahrhundert tauchte der Begriff Invasion in der wissenschaftlichen Literatur auf. 1895 

schrieb Lehmann210 in Bezug auf „advene Florenelemente“ völlig wertfrei über anthropogen bedingte 

Invasionen. Im angloamerikanischen Sprachraum wurde dagegen der Begriff seit dem Erscheinen von 

Eltons Buch „Ecology of Invasions of Plants and Animals“ (1958)211 überwiegend im Zusammenhang 

mit anthropogen gestützten Prozessen benutzt und auf nichteinheimische Organismen bezogen212. 

Invasive Arten wurden nach diesem Verständnis als aggressiv oder als Bedrohung der biologischen 

Vielfalt angesehen und einer humanen Bewertung ausgesetzt. Im anglo-amerikanischen Sprach-

gebrauch (und damit in der dominierenden213 wissenschaftlichen Literatur) werden diese Arten und 

der Begriff „Invasion“ zumindest in neuerer Zeit mit Werturteilen belegt.214 

Dieses Begriffsverständnis ist allerdings keinesfalls einheitlich, wie Pysek 1995 anmerkte.215 In An-

lehnung an die historische Belegung dieses Terminus im deutschen wissenschaftlichen Sprach-

                                                      
209  Kowarik (2003), S. 9. 
210  Lehmann, E. (1895): Flora von Polnisch-Livland.9. Die advenen Florenelemente (Synanthropen) und ihre 

Verbreitung durch den Menschen und seine Transportmittel (Schiffe und Eisenbahnen). Arch. f. Naturkde. 
Liv-, Est- u. Kurlands. Ser. Biol. 11: 100-119. 

211  Elton, C. S. (1958): The ecology of invasions by animals and plants. London, Methuen. 
212  Richardson, D. M. et al (2000): Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions: Diversity 

and Distributions 6: 93-107. 
213  Z.B. Shine, C., Williams, N., Gründling, L. (2000): A guide to designing legal and institutional frameworks on 

alien invasive species. Environmental Policy and Law Paper No. 40, IUCN, Gland, Cambridge, Bonn. XVI. 
214  S. dazu auch Kowarik (2003), S. 16, und Korwarik (unpubl., 2004): Human agency in biological invasions: 

secondary releases foster naturalisation and population expansion of alien plant species. 
215  Pysek, P. (1995): Recent trends in studies on plant invasions (1974-1993). In: P. Pysek et al (eds), 223-236. 
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gebrauch216 wird auch in neuerer deutscher Literatur „Invasivität“ als wertneutrale Bezeichnung für 

den biologischen Etablierungsprozess gebietsfremder Arten verwendet.217 

I.3.2. Politische und rechtliche Verwendung 

Das Wort „Invasion“ geht zurück auf lat. invadere (invasum) „auf einen Ort losgehen, eindringen, an-

greifen“.218 Übertragen in die Militärsprache hat der Begriff die Bedeutung „feindliches Einrücken von 

Truppen in fremdes Gebiet“. Angewendet auf biologische Prozesse kann eine Entsprechung nur in-

soweit gesehen werden, wie die heimische Natur gefährdet wird. Nicht die Gebietsfremdheit sondern 

erst die Gefährdung von Schutzgütern begründet politisches Handeln. Als politischer Begriff setzt in-

vasiv die Gefährdung eines Schutzgutes voraus. Anders als in der Invasionsbiologie steht in der politi-

schen Diskussion somit immer eine wertende Betrachtung im Vordergrund.  

 

In Anlehnung an die anglo-amerikanische Verwendung hat sich der einheitliche Begriff der „invasive 

alien species“ (IAS) herausgebildet. Bei der konkreten Definition durch verschiedene Institutionen 

ergeben sich erhebliche Unterschiede insbesondere in der Bandbreite der vor IAS zu schützenden 

Güter: teils wird ausschließlich die biologische Vielfalt als Schutzgut genannt, teils werden auch öko-

nomische oder gesundheitliche Schutzgüter mitumfasst. 

 

Nach dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt sind als „invasiv“ nichtheimische Arten zu 

verstehen, deren Einbringung „Ökosysteme, Lebensräume oder Arten gefährden“ (§ 8 h CBD).  

In den „Leitprinzipien zur Prävention und Verhinderung der Einbringung von gebietsfremden Arten, die 

Ökosysteme, Habitate oder Arten gefährden“, wird folgende Begriffsdefinition verwendet:  

„Invasive gebietsfremde Art: eine gebietsfremde Art, deren Einführung und/oder Ausbreitung 
die biologische Vielfalt gefährdet“.  

 

Ebenso bezieht sich die World Conservation Union (IUCN) in ihren „Guidelines for the Prevention of 

Biodiversity loss caused by alien invasive species” lediglich auf die Gefährdung der biologischen Viel-

falt.219 Andere, insbesondere wirtschaftliche Schutzgüter werden in den betreffenden Dokumenten 

nicht erwähnt. 

 

                                                      
216  Kowarik I. (1995): Time-lags in biological invasions. In: P. Pysek et al (eds), 85-103; Rejmanek, M. (1995): 

What makes a species invasive? In: P. Pysek et al (eds). 
217  Kowarik (2003), S. 16. 
218  Duden „Etymologie“. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, 2., völlig neu bearb. u. erw. Aufl., hrsgg. 

von Günther Drosdowski, Mannheim, Wien, Zürich 1989. 
219   “invasive alien species: means an alien species which becomes established in natural or semi-natural 

ecosystems or habitat, is an agent of change, and threatens native biological diversity”, The World Conserva-
tion Union (IUCN): Guidelines for the Prevention of Biodiversity loss caused by alien invasive species. Pre-
pared by the Invasive Species Spezialist Group (ISSG), approved by the 51st Meeting of the IUCN Council, 
Gland Switzerland, February 2000, http://www.iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/invasivesEng.htm. 
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Dagegen werden in späteren Dokumenten der IUCN IAS „als gebietsfremde Arten, deren Etablierung 

und Ausbreitung Ökosysteme, Habitate oder Arten gefährden, mit ökonomischem- oder Umweltscha-

den“ definiert220. Ebenso hat die neueste Fassung der Europäischen Strategie gegen IAS unter dem 

Dach des Europarates und der Berner Konvention das Ziel der Verhinderung schädlicher Auswirkun-

gen von IAS „auf die europäische Biodiversität, die Wirtschaft sowie auf die menschliche Gesund-

heit“.221 Wirtschaftliche Gesichtspunkte kommen auf der Ebene der Zielsetzung auch in anderen Do-

kumenten vor. So zielen die „Leitprinzipien“ darauf ab, die Regierungen in ihren Bemühungen gegen 

IAS als integraler Bestandteil des Naturschutzes und der wirtschaftlichen Entwicklung zu unterstüt-

zen.222 In den USA wird „invasive species“ definiert als eine gebietsfremde Art, deren Einführung 

“does or is likely to cause economic or environmental harm or harm to human health“.223 

Ausgehend von der Zielsetzung ist auch die CBD selbst keine reine Naturschutzkonvention, sondern 

die Zieltrias, Erhaltung der biologischen Vielfalt, nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und Vor-

teilsausgleich (s. Art. 1 CBD), integriert ausdrücklich wirtschaftliche Nutzenaspekte. Nachhaltige Nut-

zung bedeutet nach Art. 2 CBD eine Nutzung, die langfristig die biologische Vielfalt nicht beeinträch-

tigt. Insofern steht letztlich der Erhalt der biologischen Vielfalt, sei es durch Schutzmaßnahmen oder 

durch die Art der Nutzung ihrer Bestandteile, im Vordergrund.  

 

Wie diese Übersicht zeigt, ist nach dem Verständnis des Biodiversitätsregimes das durch die „Invasi-

on“ gefährdete Schutzgut die biologische Vielfalt. Zusätzlich können solche Arten, die die biologische 

Vielfalt gefährden, auch ökonomische oder gesundheitliche Schäden oder Gefahren verursachen.224 

I.3.3. Das Schutzgut „biologische Vielfalt“ 

Damit stellt sich die Frage, wie der Begriff der biologischen Vielfalt zu verstehen ist. Biologische Viel-

falt oder Biodiversität ist die deutsche Übersetzung des seit den 1980er Jahren wissenschaftlich ver-

wendeten Begriffs „biodiversity“. Der Begriff selbst scheint zunächst klar zu sein, wenn Art. 2 CBD ihn 

als „Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme“ beschreibt. 

Der Begriff bezeichnet also die biologische Vielfalt der Natur auf drei Ebenen: 1. die genetische Viel-

                                                      
220  McNeely, J.A. et al (eds.) (2001): A Global Strategy on Invasive Alien Species, IUCN Gland, Schweitz, and 

Cambridge, UK, S. 48. 
221  “to prevent or minimise adverse impacts of invasive alien species (IAS) on Europe’s biodiversity [as well as its 

economy and human health and wellbeing].”, 3rd Draft, European Strategy on Invasive Alien Species, T-PVS 
(2003) 7, S.8. 

222  UNEP/CBD/COP/6/20, p. 256. Hervorhebung von den Verfassern. 
223  Executive Order 13112 of February 3, 1999, Federal Register / Vol. 64, No. 25 / Monday, February 8, 1999 / 

Presidential Documents, pp. 6183 f. 
224  Dazu Jörg Hoffmann (2003): Gebietsfremde Pflanzenarten. Bereicherung oder Gefährdung der Artenvielfalt 

in mitteleuropäischen Kulturlandschaften?, Forschungsreport Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft, 
2/2003, S. 10-14 (14). Siehe auch F. Klingenstein, D. Eberhardt, P.M. Kornacker: Invasive gebietsfremde Ar-
ten aus Sicht des Naturschutzes auf Bundesebene, in: M. Welling (Red.): Bedrohung der biologischen Vielfalt 
durch invasive gebietsfremde Arten. Erfassung, Monitoring und Risikoanalyse, Münster 2004, S. 24-39 (28 
f.). 
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falt innerhalb und zwischen Populationen von Arten, 2. die Vielfalt von Arten aller systemischen Grup-

pen in Lebensgemeinschaften oder bestimmten Raumausschnitten und 3. die Vielfalt von Lebensräu-

men/Biotopen in Landschaften oder Landschaftsausschnitten.225 Die internationale Definition bietet 

allerdings viel Raum für Interpretationen, je nach fachlicher Ausrichtung und interessenpolitischem 

Bedarf wird der Begriff von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen mit unterschiedlichen Ziel- und 

Wertvorstellungen benutzt. Diese Weite des Begriffs ist nicht zufällig, sie hat zu seiner Akzeptanz und 

damit zur Zustimmungsfähigkeit der Konvention entscheidend beigetragen. Der ursprünglich rein wis-

senschaftliche Terminus steht damit heute im Spannungsfeld unterschiedlicher politischer Interessen, 

die sich zwischen Schutz und Nutzung bewegen.226 

 

Innerhalb der Biologie wurde „Diversität“ und die Frage ihrer biologischen Bedeutung etwa seit den 

1950er Jahren diskutiert.227 Im Mittelpunkt der Diskussion stand Charles Eltons 1958 aufgestellte 

Hypothese eines kausalen Zusammenhangs zwischen Diversität und Stabilität. Nach kontroversen 

Diskussionen über die biologische Sinnhaftigkeit des Begriffs in den 70er Jahren,228 kam es in den 

90ern zu einer Renaissance der alten Diversitäts-Hypothese, nun versehen mit dem Schlagwort „Bio-

diversität“.229 Geburtsstunde dieses Schlagwortes war das Forum on Biodiversity in Washington D.C. 

im Jahre 1986. Mit der Wortschöpfung war, ebenso wie mit der Konferenz selbst, die ein explizit politi-

sches Ereignis war, die Absicht verbunden, die Öffentlichkeit für den dramatischen Rückgang von 

Arten und Lebensräumen besser zu sensibilisieren. Mit der Biodiversitätskonvention wurde der Begriff 

endgültig auf der politischen Bühne etabliert, nach langwierigen politischen Auseinandersetzungen, 

während derer sich die Frage nach dem „Schutz“ zur Frage nach einer „gerechten Nutzung“ der biolo-

gischen Vielfalt verschob.230 Die Konvention trägt den verschiedenen Interessen besser Rechnung 

durch den neuen Ansatz, Naturschutz und –erhaltung mit einem Regelungsprozess für die nachhaltige 

Nutzung sowie einem gerechten Vorteilsausgleich zu verbinden. Der Konventionstext bezieht neben 

                                                      
225  Auf jeder dieser Ebenen kann Biodiversität untersucht, beschrieben und analysiert werden. Obwohl Vielfalt 

also auf allen biologischen Ebenen auftritt, ist innerhalb des Naturschutzes und in der Öffentlichkeit bisher die 
inhaltliche Reduktion von Biodiversität auf Artenvielfalt bzw. Artenreichtum noch weit verbreitet. Vgl. J. Blab 
und M. Klein (1997): Biodiversität – ein neues Konzept im Naturschutz?, in: K.-H. Erdmann, L. Spandau 
(Hrsg.): Naturschutz in  Deutschland. Strategien, Lösungen, Perspektiven, Stuttgart, S. 201-219 (203 f.). 

226  Vgl. M. Krebs, P. Herkenrath, H. Meyer (2002): Zwischen Schutz und Nutzung. 10 Jahre Konvention über 
Biologische Vielfalt, hrsgg. vom Forum Umwelt & Entwicklung, Bonn, S. 7. 

227  Die folgenden Ausführungen sind eine gekürzte Fassung aus der an der Forschungsstelle Naturschutzpolitik 
entstandenen Arbeit von Heiko Garrelts: Institutionelle Arrangements im Biodiversitätsschutz - Fallstudie Na-
tionalpark Unteres Odertal, Unveröffentlichtes Skript. 

228  Th. Kirchhoff und L. Trepl (2001): Vom Wert der Biodiversität – Über konkurrierende politische Theorien in 
der Diskussion um Biodiversität. In: Spehl/Held (Hrsg.), S. 27 – 44 (28). 

229  U. Eser (2001): die Grenze zwischen Wissenschaft und Gesellschaft neu definieren: boundary work am Bei-
spiel des Biodiversitätsbegriffs. In: Verhandlungen zur Geschichte und Theologie der Biologie, Bd. 7, Berlin. 
S. 135 – 152 (142). 

230  Bereits in den 1980er Jahren hatte die IUCN einen ersten Entwurf für ein umfassendes Naturschutzabkom-
men erarbeitet. In den schwierigen Verhandlungen standen die Positionen der Entwicklungsländer und der 
USA unversöhnlich gegenüber. Insbesondere die Forderung der Entwicklungsländer nach souveränen Verfü-
gungsrechten über die biologische Vielfalt, die bisher als gemeinsames Erbe der Menschheit behandelt wur-
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der natürlich vorkommenden Biodiversität auch Arten mit ein, die vom Menschen gezüchtet oder ge-

netisch verändert wurden231 und geht damit deutlich über den Naturbegriff hinaus. Die politischen 

Kontroversen waren mit der Unterzeichnung der Konvention jedoch nicht beigelegt. Vielmehr wurde 

die Debatte darüber, was biologische Vielfalt ist und was an ihr schützenswert ist, noch einmal aus-

geweitet, wobei nun auch andere als naturschutzpolitische Anliegen verstärkt Eingang fanden. Zusätz-

lich zu der ökologischen Funktion von biologischer Vielfalt für die Natur selbst und damit für den Na-

turschutz werden nun explizit ökonomische Funktionen, aber auch emanzipatorische Aspekte aufge-

griffen.232 Eser (2001, S. 145 ff.) zeigt anhand von Beispielen die „extrem divergierenden Einschät-

zungen der Ergebnisse der Konvention“ auf. Dabei wird deutlich, dass es keinen inhaltlichen Konsens 

im Hinblick auf Ziele und Werte gibt und die politischen Akteure den Begriff der Biodiversität nach 

eigenem Bedarf deuten können. Das Spektrum der Interpretationen scheint nach Eser unbegrenzt zu 

sein: für Umweltschützer aus dem industrialisierten Westen bedeutet biologische Vielfalt den un-

schätzbaren Reichtum der Natur, für internationale Biotechnologie-Konzerne den ökonomischen Wert 

nutzbarer genetischer Ressourcen, für Regierungen mancher Entwicklungsländer den Beginn einer 

neuen Ära der Zusammenarbeit von Nord und Süd zu Naturschutzzwecken, für Dritte-Welt-Aktivisten 

die Fortsetzung des Kolonialismus mit anderen Mitteln und für andere soziale Bewegungen ist sie der 

Ausgangspunkt für den Kampf um kulturelle Selbstbestimmung.233 

Insgesamt zeigt sich damit, dass sich in dem Begriff unterschiedliche Interessen wieder finden und 

befriedigt werden können, ohne ihre Dissense klären zu müssen. Die Unbestimmtheit des Begriffs 

ermöglicht den Anschluss an verschiedenste Forschungsfelder und auch an außerwissenschaftliche 

Diskurse, so dass „sich praktisch jede Fragestellung auch als Biodiversitätsforschung ausgeben 

lässt“.234 Dies hat zum weltweiten Siegeszug des Biodiversitätsbegriffs entscheidend beigetragen235 

und macht die Stärke der Konvention aus, deren innovative Besonderheit darin liegt, dass sie das 

Naturschutzinteresse, nämlich die Erhaltung der natürlichen biologischen Vielfalt auf allen Ebenen, 

und die ökonomischen Nutzeninteressen an einer Erhaltung dieser Vielfalt integriert. Diese ursprüng-

lich von Ökologen inszenierte Strategie führt allerdings auf der anderen Seite dazu, dass die Nutzerin-

teressen den Begriff auch mit eigenen Inhalten füllen.236 

 

                                                                                                                                                                      
den, stieß auf den entschiedenen Widerspruch der USA, die die CBD bis heute nicht ratifiziert haben. Vgl. 
Krebs et al (2002), S. 8. 

231  Die Konvention berührt damit auch Themengebiete wie Pflazensortenzüchtung im Zier- und Nutzpflanzenbe-
reich und damit Genbanken, Gentechnik, Nahrungs- und Arzneimittelerzeugung, darüber hinaus werden 
auch soziale Themen wie Emanzipation und Beteiligung indigener Bevölkerungen angesprochen – insgesamt 
also ein ganzheitlicher Ansatz, der die traditionellen Ansätze des Naturschutzes sprengt. 

232  K. Jax (2001): Die Funktion biologischer Vielfalt. In: U. Eisel, J. Hanisch, L. Trepl (Hrsg.): Naturschutzstrate-
gie: Argumentenetz für den Naturschutz. Berlin, München (BfN-Vorhaben 800 881 001), S. 317-346 (320). 

233  Eser (2001), S. 147. 
234  Th. Potthast (1999): Die Evolution und der Naturschutz. Zum Verhältnis von Evolutionsbiologie, Ökologie und 

Naturethik Frankfurt/Main [u.a.] (Campus), S. 143. 
235  Näheres dazu siehe R. Piechocki (2002): Biodiversitätskampagne 2002: „Leben braucht Vielfalt“. IV. Die 

Werte der Vielfalt. - Natur und Landschaft, 77. Jg., H. 4, S. 172-174 (172). 
236  Siehe insgesamt Garrelts (unpubl.), a.a.O. 
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Besonders einzugehen ist hierbei auf die Landwirtschaft, die mit ihrer umfangreichen Flächennutzung 

in den meisten Staaten wie kaum eine andere menschliche Aktivität die biologische Vielfalt beein-

flusst. Während aus Naturschutzsicht unter dem Begriff biologische Vielfalt vorrangig die Vielfalt der 

heimischen Natur gesehen wird, worunter auf Artebene die wild vorkommenden Arten gemeint 

sind,237 wird aus agrarökonomischer Sicht betont, dass das Schutzgut biologische Vielfalt auch die 

Vielfalt von Nutzpflanzen und –tieren als einen zentralen Bestandteil enthält. Für diesen Aspekt wurde 

mit der Agrodiversität ein eigener Begriff geprägt. Agrobiodiversität ist die Kurzform für die biologische 

Vielfalt in der Landwirtschaft; sie umfasst alle Bestandteile der biologischen Vielfalt, die für Ernährung 

und Landwirtschaft von Bedeutung sind238 oder zur Erhaltung der Schlüsselfunktionen von Agraröko-

systemen beitragen239. Im Rahmen der CBD ist dieser Bereich mittlerweile fest etabliert.240 Auf der 3. 

Vertragsstaatenkonferenz der Konvention 1996 wurde das Thema erstmals behandelt, ein Arbeitspro-

gramm241 wurde aufgestellt (Entscheidung III, 11) und auf der 5. Vertragsstaatenkonferenz im Jahr 

2000 weiter entwickelt (Entscheidung V/5).242 Die Vertragsstaaten haben sich darauf verständigt, für 

die Erhaltung der Biodiversität im Agrarbereich nationale Strategien zu entwickeln und in sektorale 

oder fachübergreifende Pläne und Programme zu integrieren. 

Für den Schutz der Agrobiodiversität gibt es vor allem wichtige ernährungspolitische Gründe. So kann 

eine Reduzierung der genetischen Vielfalt der Anbausorten als Folge der Züchtung ertragreicherer 

Pflanzen die Anfälligkeit der Pflanzen für Krankheiten und Schädlinge erhöhen.243 Wenn eine Vielfalt 

von Getreidesorten und anderen Kulturpflanzen angebaut wird, kann eine Krankheit oder Plage viel-

leicht einzelne, besonders anfällige Arten erfassen, wird aber für andere Arten vermutlich weniger 

                                                      
237  Biodiversität oder biologische Vielfalt wird zunehmend als Schlagwort in das Vokabular des Naturschutzes 

aufgenommen (vgl. Blab und Klein 1997, S 201) und dabei überwiegend synonym mit Natur- oder Arten-
schutz verstanden. 

238  Gemeint sind damit genetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft, hierzu gehören alle kultivier-
ten und domestizierten Arten einschließlich ihrer wilden Verwandten wie auch gemanagte Wildtier- und –
pflanzenbestände; vgl. GTZ (2001): Agrobiodiversität. Genetische Ressourcen für Ernährung und Landwirt-
schaft, Themenblätter BIODIV, http://www.gtz.de/agrobiodiv . 

239  Hierzu gehören beispielsweise Nützlinge, die Schädlinge kontrollieren, Bodenorgansimen, die Nährstoffe für 
Nutzpflanzen aufbereiten, Bestäuber sowie Pflanzen, die zur Erosionskontrolle beitragen oder den Wasser-
haushalt stabilisieren; vgl. ebenda. 

240  Eine Publikation der CBD aus dem Jahr 2000 zählt bei der Beschreibung von Biodiversität mit auf, dass die 
innerartliche Vielfalt auch die Vielfalt an Zuchtformen von Nutzpflanzen und  -tieren beeinhaltet.  “Biodiversity 
also includes genetic differences within each species – for example, between varieties of crops and breeds of 
livestock.” Secretariat of the CBD: Sustaining life on Earth. How the Convention on Biological Diversity pro-
motes nature and human well-being, April 2000, p. 2. http://www.biodiv.org/doc/publications/guide.asp 

241  Das Thema Agricultural Biodiversity ist eins von fünf Themen, die in Arbeitsprogrammen im Rahmen der 
CBD behandelt werden. Im Einzelnen befassen diese sich mit der Biodiversität von Meeren und Küsten, 
landwirtschaftlicher Biodiversität, der Biodiversität von Wäldern, der Biodiversität von Binnengewässern und 
der Biodiversität von trockenen und subhumiden Gebieten. http://www.biodiv-
chm.de/konvention/F1052472515/HTML_Page1053440054 . Zum Arbeitsprogramm Agricultural Biodiversity 
der CBD siehe http://www.biodiv.org/programmes/areas/agro/. 

242  http://www.biodiv-chm.de/konvention/F1052472515/HTML_Page1053440242.  
243  Nach Untersuchungen des Instituts für Weltressourcen verloren amerikanische Landwirte 1970 eine Milliarde 

Dollar als Folge einer Pflanzenkrankheit, die Getreide und Mais befiel. Auch die Verluste bei der sowjetischen 
Getreideernte 1972 und der Zitrusfruchternte in Florida im Jahr 1984 gehen auf das Konto einer mangelnden 
genetischen Vielfalt. Vgl. Pressemitteilung der VN, http://www.uno.de/umwelt/entwicklung/rio5/bio.htm . 
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verheerend sein.244 Für die Sicherung der Ernährung und letztlich auch für die Bekämpfung des Hun-

gers in der Welt hat die landwirtschaftliche Vielfalt eine große Bedeutung, die auch im Biodiversitäts-

regime berücksichtigt wird. 

I.3.4. Verwendung im Bericht 

Aus dem innovativen Ansatz der Konvention über die Erhaltung der biologischen Vielfalt erwachsen 

Verpflichtungen nicht nur für den Naturschutz, sondern auch für andere Politikbereiche, u.a. Agrar- 

und Forstwirtschaft, Raumordnung, technische Zusammenarbeit und Entwicklung, Forschung und 

Bildung. Das Konzept der Biodiversität, wie es in der Konvention definiert ist, hat damit eine viel um-

fassendere Reichweite als irgendein bestehendes administratives Instrument.245 Es behandelt ein 

Problem, das nur durch eine Allianz vieler Bereiche, wie Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft, 

Gesundheitswesen, Handel, Transport und Verkehr, gelöst werden kann.246 Das Potential zu solchen 

Allianzen ist überall dort anzunehmen, wo gemeinsame Interessen vorhanden oder herstellbar sind, 

konkret: wo Schutz und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt im Sinne von Art. 8(h) CBD 

nicht nur im Interesse des Naturschutzes liegen, sondern andere Sektoren ebenfalls Vorteile für sich 

nutzen können.  

Die Biodiversitätskonvention entspricht damit dem Querschnittscharakter des Naturschutzes und sei-

nem Anliegen, Naturschutzziele in die Nutzung durch anderer Sektoren zu integrieren. In diesem Sin-

ne muß jede Biodiversitätsstrategie die Perspektive des Naturschutzes einnehmen, ohne sich jedoch 

auf den Politikbereich Naturschutz zu beschränken.  

Unter invasiven gebietsfremden Arten werden deshalb solche gebietsfremden Arten verstanden, die 

Schäden aufgrund ökologischer Veränderungen verursachen. Konkret sind das Arten, die in natürli-

chen, naturnahen, urbanen oder wirtschaftlich genutzten Flächen (auch Gewässer) die im folgenden 

beschriebenen Schutzziele für den Naturschutz, unter Aufnahme der im Bundesnaturschutzgesetz § 2 

Nr. 8 genannten Grundsätze, gefährden, z.B. wenn sich:  

• Aussterbewahrscheinlichkeiten (durch Konkurrenz, Prädation/Herbivorie, Parasitierung, Alle-

lopathie, Hybridisierung,) einheimischer Arten (auch lokal) erhöhen, besonders dann wenn es 

sich um Rote Liste Arten (RL-Arten) handelt und sich deren Hauptverbreitungsgebiet in Mittel-

europa befindet. 

• Häufigkeiten einheimischer gebietstypischer Arten (sowie gebietstypischer Genotypen) stark 

verändern. 

                                                      
244  Seit 1900 wurden rund 75 Prozent aller Kulturpflanzen ausgerottet. Rund 50.000 Arten verschwinden nach 

Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) jedes Jahr. Heute 
erhält die Weltbevölkerung 90 Prozent ihrer Kalorien aus rund 20 Pflanzenarten; vier davon - nämlich Reis, 
Mais, Weizen und Kartoffel – decken 50 Prozent des Kalorienverbrauchs. Vgl. ebenda. 

245  Blab und Klein (1997), S. 217 f. 
246  Ebenso das im Rahmen des Global Invasive Species Programme erstellte Toolkit, GISP: Invasive Alien Spe-

cies. A Toolkit of Best Prevention and Management Practices, ed. by Rüdiger Wittenberg and Matthew J.W. 
Cock, p. 5. 
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• Biotope verändern, sodass sich deren natürliche oder historisch gewachsene Artenvielfalt in 

Quantität und Qualität verändert 

• das Landschaftsbild in Vielfalt, Eigenart, Erholungswert und Schönheit verändert. 

• die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter gefährdet ist.247 

Ökonomische und gesundheitliche Schutzgüter werden dann bei der Klassifizierung von IAS berück-

sichtigt, wenn diese zusätzlich zu den unmittelbar naturschutzrelevanten Schutzgütern betroffen sind. 

I.3.5. Ökonomische Relevanz von invasiven gebietsfremden Arten 

Wirtschaftliche Probleme betreffen in Deutschland vor allem die Land-, Forst-, Wasser- und  Fische-

reiwirtschaft, ebenso Ausbau und Instandhaltung urban (industrieller-) Lebensräume und die humane 

und veterinäre Gesundheit. Probleme treten dann auf wenn sich 

• Ertragseinbussen einstellen, 

• Die Bewirtschaftung und Nutzung von Flächen, Gewässern, Verkehrswegen behindert wird. 

• Die Gesundheit von Mensch und Tier direkt oder indirekt (IAS als Vektor) gefährdet ist  

• in den naturnahen Randgebieten der Nutzungsflächen (Ackerränder, Waldränder, Gewässer-

ufer etc) wildlebende Organismen gefährdet, und Lebensgemeinschaften verändert werden (in 

diesen Bereichen sollen Schadensbemessungen des Naturschutzes greifen). 

Allerdings sollten alle ökologischen Folgen, die im Sinne des Naturschutzes negativ bewertet werden, 

auch ökonomisch zu bewerten sein. Ein Hilfswerkzeug, bzw. Methode ist z. B. das Konzept des „Total 

Economic Value“, (TEV) (siehe Projektteil i, 1. Zwischenbericht, S. 38-41).  

Anders als in den übrigen Berichtsteilen können in der ökonomischen Analyse invasive gebietsfremde 

Arten nicht allein unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung ökologischer Schutzgüter behandelt wer-

den. Vielmehr wurden die vorhandenen Analyseansätze in Bezug auf ökonomische Schäden verursa-

chende IAS entwickelt. Soweit es hier darum geht, Berechnungsmethoden aufzuzeigen und zu bewer-

ten, ist deshalb die Beschränkung auf „invasiv“ im Sinne des Naturschutzes nicht haltbar, der Begriff 

muß vielmehr alle volkswirtschaftlich relevanten Schäden durch gebietsfremde Arten einbeziehen. 

I.4. Der Begriff „Art“ 

Zu klären ist, wieweit der Artbegriff im vorliegenden Zusammenhang reicht, wobei sich konkret die 

Frage stellt, ob auch die genetische Ebene der Arten einzubeziehen ist. Zumindest umgangssprach-

lich ist eine heimische Art mit gebietsfremder genetischer Herkunft nicht als gebietsfremde Art zu ver-

stehen.  



Nationale IAS-Strategie  Seite 121 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

I.4.1. Naturwissenschaftliche Verwendung 

Als biologisches Konzept ist der Artbegriff Gegenstand einer eingehenden und langanhaltenden Dis-

kussion, in deren Mittelpunkt die Fragen um Wesen, Struktur und Entstehung der organismischen Art 

stehen.248 Auf die Vielfalt der teilweise auch sehr umstrittenen Artkonzepte, die in den Naturwissen-

schaften entwickelt wurden, ist hier nicht einzugehen. Im vorliegenden Zusammenhang kommt es 

lediglich darauf an, wie der Artbegriff unter dem Gesichtspunkt der biologischen Vielfalt als dem 

Schutzgut der CBD zu bewerten ist. Dazu ist festzustellen, dass die biologischen Konzepte zum Art-

begriff taxonomisch nicht abgrenzbare Untereinheiten wie (Teil-)Populationen nicht unter dem Begriff 

der Art erfassen. Die genetische Ebene der biologischen Vilefalt ist aus evolutionsbiologischer Sicht 

die Voraussetzung für neue Arten bzw. den Fortgang der Evolution. Insofern ist auch die genetische 

Vielfalt zu schützen, wenn biologische Vielfalt erhalten werden soll. 

I.4.2. Politische und rechtliche Verwendung 

Nach den IAS-Leitprinzipien der CBD wird eine Art als „Art, Unterart, Sippe oder Teilpopulation oder 

ein niedrigeres Taxon“ verstanden, welches „sämtliche Bestandteile solcher Arten wie Gameten, Sa-

men, Eier oder Diasporen, die überleben und sich in der Folge weitervermehren könnten“, beinhal-

tet.249 Die Einbeziehung von unter der Unterart angesiedelten „niederen Taxa“ macht deutlich, dass 

auch Teilpopulationen und damit die genetische Ebene in den dort verwandten politisch-rechtlichen 

Begriff der Art mit einzubeziehen sind. Diese Einbeziehung ist auch in Hinblick auf die Schutzziele der 

CBD konsequent: Art. 2 der CBD nennt als Teil der schützenswerten Biodiversität ausdrücklich auch 

die „Vielfalt innerhalb der Arten“. 

Dieses umfassende Verständnis des Artbegriffs ist auch dem deutschen Naturschutzrecht gemein. 

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert in § 10 Nr. 3 eine Art im Sinne des Gesetzes als „jede Art, 

Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart“. Ebenso stellt § 2 Nr. 8 des BNatSchG ausdrück-

lich klar, dass die zu schützende biologische Vielfalt auch „die genetische Vielfalt innerhalb der Arten“ 

umfasst. Schließlich werden Populationen in § 41 Absatz II Satz 3 BNatSchG als schützenswerte Ob-

jekte im Wege der Ansiedlungsgenehmigungen ausdrücklich genannt.250 

Aus naturschutzpolitischer Sicht schließlich ist die genetische Ebene sehr bedeutsam. Die Verfäl-

schung der heimischen Flora und Fauna, bis hin zum Aussterben von Individuen mit heimischer gene-

                                                                                                                                                                      
247  Ausführliche Beschreibung der ökologischen, evolutionären und biogeographischen Auswirkungen biologi-

scher Invasionen, sind differenziert nach der Wirkungsebene und beteiligten Prozessen in Kowarik (2003), 
Tabelle 65, Seite 284-287 dargestellt. 

248  In den Biowissenschaften gibt es kaum ein zweites Konzept, das bis heute so kontrovers diskutiert wird. Q.D. 
Wheeler und R. Meier (Ed.) (2000): Species concepts and phylogenetic theory: a debate. Columbia Universi-
ty Press, New York. 

249  Vgl. Definition der „gebietsfremden Art“ in den IAS-Leitlinien zur CBD (siehe Fußnote 195). 
250  Die Problematik der gebietsfremden Herkünfte im Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich des 

BNatSchG wird in Kapitel C.VI gesondert behandelt. 
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tischer Herkunft, kann unter Einsatz naturschutzpolitischer Instrumente reduziert werden. Hier beste-

hen ausbaufähige Handlungspotentiale für einen wirksamen Naturschutz. 

I.4.3. Verwendung im Bericht 

Die dargelegten naturwissenschaftlichen, politischen und rechtlichen Hintergründe legen es nahe, 

Teilpopulationen, also Gruppen mit möglichen Unterschieden auf der genetischen Ebene, in die natio-

nale Strategie einzubeziehen. Für die Grundlagenentwicklung wird der Begriff einer Art deshalb im 

Einklang mit seiner politisch-rechtlichen Verwendung in dem weiteren Sinne der zwischen- und inner-

artlichen Vielfalt verstanden. 

I.4.4. Gebietsfremde Herkünfte 

Hinsichtlich der innerartlichen Vielfalt haben sich verschiedene Begrifflichkeiten herausgebildet, die 

bedeutsam sind für das Verständnis von Gebietsfremdheit. Aus Naturschutzsicht werden Teilpopulati-

onen - in Gegenüberstellung zu den allochthonen Populationen - generell als autochthone Populatio-

nen behandelt, wenn sie in einem bestimmten, abgrenzbaren Gebiet heimisch sind. Aufgrund der 

mitteleuropäischen Lage sind autochthone Populationen in diesem engen Sinne in Deutschland sehr 

selten. Die Tier- und Pflanzenwelt in Mitteleuropa ist stark durch Einwanderungen (postglazial und 

siedlungsgeschichtlich) geprägt, Autochthonie ist deshalb auch schwer nachweisbar. 

Der Begriff wird auch in der forstrechtlichen Praxis verwandt, jedoch in einem anderen, weiteren Ver-

ständnis. Im Rahmen des Forstvermehrungsgutgesetzes gilt ein Bestand auch dann als „autochthon“ 

wenn er durch kontinuierliche Naturverjüngung am Standort oder durch künstliche Verjüngung mit 

Saat- und Pflanzgut, das aus benachbarten Beständen mit gleichen ökologischen Bedingungen 

stammt, entstanden ist (§2 Nr. 4 FoVG) 251.  

Der Begriff der Autochthonie wird daher in jüngster Zeit vermehrt auch durch die Begriffe „gebietstypi-

sche“252, „gebietseigene“253 oder „gebietseinheimische“254 Herkünfte ersetzt. 

Im Kontext mit Naturschutzüberlegungen erscheint es sinnvoll, den unterschiedlich gebrauchten Beg-

riff „autochthon“ durch den Begriff der „gebietstypischen, bzw. -eigenen Herkunft“255 zu ersetzen. Die-

ser bezeichnet Populationen, die mit großer Wahrscheinlichkeit seit langem256 in einem Naturraum 

                                                      
251  Kowarik (2003), S. 22. 
252  Ebenda. 
253  I. Kowarik I., B. Seitz (2003): Perspektiven für die Verwendung gebietseigener („autochthoner“) Gehölze. 

Neobiota 2, S. 8-9. 
254  Nickel, E. 2003, mündl. 
255  Kowarik (2003) 
256  Untersuchungen sogenannter „historisch alter Wälder“ haben gezeigt, dass manche Organismen auf Wälder 

mit einer Standortskontinuität von mehr als 300 Jahre beschränkt sind. 300 Jahre sind ein Maß, welches sich 
an historischen Karten orientiert und nicht ökologisch begründet ist. Gesichert treten in Gebieten mit langer 
Standortkontinuität gebietstypische Arten nicht auf, sie sind nur erhöht wahrscheinlich (Kowarik 2003, S. 23). 
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vorhanden sind und sich an dessen Bedingungen angepasst haben. Eine Verwechslungsgefahr des 

naturschutzfachlichen mit dem im FoVG verwendeten Begriff der Autochthonie wird somit vermie-

den.257 Durch den Begriff „gebietseigen“ kann gerade der Bezug auf die Region - im Gegensatz zu 

dem im FoVG gezeigten Bezug zum Saatgut - verdeutlicht werden. Letztlich stellt der Begriff der „ge-

bietseigenen Herkunft“ ein logisches Gegenstück zu dem Begriff der „gebietsfremden Herkunft“ dar. 

I.4.5. Genetisch veränderte Organismen (GVO) 

Zum Begriff der Art im hier verwendeten Sinne, gehören im Kontext der genetischen Ebene von Popu-

lationen auch vom Menschen genetisch veränderte Organismen (GVO) – auch sie unterscheiden sich 

lediglich auf genetischer Ebene von ihren Artgenossen, auch sie sind gebietsfremd und können inva-

siv sein. Der Anwendungsbereich der CBD erstreckt sich grundsätzlich auch auf GVOs. Insofern kann 

auf das unter dem Dach der CBD verabschiedete sog. „Biosafety Protokoll“ hingewiesen werden, das 

sich mit der grenzüberschreitenden Verbringung von GVOs befasst.258 Eine umfassende Strategie 

gegen alle potentiell invasiven gebietsfremden Organismen unter Einbeziehung der GVOs wäre da-

her, insbesondere in Anbetracht der in der Praxis ähnlichen Regelungsmechanismen, ebenfalls denk-

bar und wird in anderen Ländern durchaus praktiziert.259  

Für das vorliegende Vorhaben sind GVOs allerdings ausdrücklich ausgeklammert, da sie in einem 

eigenen Regelungssystem behandelt werden. Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der Europäi-

schen Strategie zu invasiven gebietsfremden Arten des Europarates, die ebenfalls eine Trennung 

dieser Themenfelder vornimmt.260 Auf die Problematik der potentiellen Schäden an der Biodiversität 

durch genetisch modifizierte Organismen sei hier jedoch ausdrücklich hingewiesen.  

 

II. Übersicht zur Invasionsproblematik 

Die Flora und Fauna Mitteleuropas ist das Ergebnis natürlicher Besiedlung, Wiederbesiedlung und 

Einwanderung nach den Eiszeiten/Klimaänderungen und menschlicher Prägung durch Kultivierung, 

Besatz und Pflege. Durch die beabsichtigte und unbeabsichtigte Veränderung der Landschaft und 

deren Nutzungsmöglichkeiten, sowie die Einfuhr von Organismen aus aller Welt hat sich die Artenzu-

sammensetzung in Qualität und Quantität deutlich verändert. Natürliche Barrieren werden für viele 

Organismen durch den immens expandierenden Handel und Verkehr als Ausbreitungsschranke wir-

kungslos. Generell wurden gebietsfremde Organismen im Laufe der letzten Jahrzehnte, bzw. Jahr-

hunderte gerade durch den transkontinentalen Handel und Verkehr häufiger, wobei Europa vor allem 

                                                      
257  Kowarik (2003), S. 22. 
258  S. dazu Steinmann/Strack (2000): Die Verabschiedung des Biosafety Protokolls – Handelsregelungen im 

Umweltgewand?, Natur und Recht 22, S. 367 – 373. 
259  S. z.B. die neuseeländische Reaktion auf die Bedrohung der Biodiversität in Form des „Hazardous Substan-

ces and New Organisms Act“ von 1996. S. dazu unten unter Teil (e) des Vorhabens. 
260  European Strategy on Invasive Alien Species, T-PVS (2003) 7, 3rd Draft, Scope, S. 8. 
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Exporteur von Arten war („ökologischer Imperialismus“, Crosby 1986). Ozeanische Inseln und Seen 

waren bisher besonders durch gebietsfremde Arten betroffen, die dramatische ökologische Verände-

rungen mit sich brachten. Neuseeland, Hawaii, die Großen Seen in Nordamerika oder der Viktoriasee 

in Ostafrika zählen zu den am stärksten von gebietsfremden Arten geprägten Lebensräumen. Doch 

auch auf Kontinenten verursachen invasive gebietsfremde Arten ökologische, wirtschaftliche und ge-

sundheitliche Schäden. Damit ist die Invasion von Organismen und deren Folgen ein weltweites Prob-

lem.  

Im vorliegenden Zusammenhang werden gebietsfremde Organismen als „invasiv“ bezeichnet, wenn 

sie unerwünschte Auswirkungen auf andere Arten, Lebensgemeinschaften oder Biotope haben, wenn 

sie z.B. in Konkurrenz um Lebensraum und Ressourcen zu anderen Organismen treten und diese 

verdrängen, wirtschaftliche (z.B. Unkräuter und Schädlinge) oder gesundheitliche Probleme verursa-

chen (Herkulesstaude: Verbrennungen der Haut, etc.). Ein Grossteil der gebietsfremden Arten Mittel-

europas verursacht keine oder nur geringe Naturschutzprobleme. Einige wenige Arten und in be-

stimmten Lebensräumen die Masse an gebietsfremden Arten sind für die meisten negativen Auswir-

kungen verantwortlich (Lohmeyer & Sukopp 1992, Williamson 1996, Kowarik 2003).  

Im Folgenden wird  ein zusammenfassender Überblick über invasive Pflanzen (Neophyten), Pilze 

(Neomyzeten) und Tiere (Neozoen) in Deutschland gegeben. Mikroorganismen und unzureichend 

bekannte Tier- und Pflanzengruppen werden dabei nicht berücksichtigt. 

Das Aufstellen der einzelnen Listen basiert auf der Auswertung von Literatur, von Internetrecherchen, 

unveröffentlichten Angaben und persönlichen Mitteilungen von Experten. 

II.1. Neophyten 

Abbildung C-1: Ausgestorbene, gefährdete und extrem seltene Farn- und Blütenpflanzen 
in Deutschland (Rote Liste der Pflanzen Deutschlands 1996) 

 alle Sippen ohne Rubus 

Gesamtzahl der Sippen (Stand 31.12.1994) 3.319 3.056 
Etablierte Neophyten    318    314 

Indigen (bzw. achäophytisch) 3.001     (100,0 %) 2.742     (100,0 %) 

0    ausgestorben oder verschollen      47         (1,6 %)      45         (1,6 %) 

1    vom Aussterben bedroht    118         (3,9 %)    113         (4,1 %) 

2    stark gefährdet    273         (9,1%)    266         (9,7 %) 

3    gefährdet    381       (12,7 %)    377       (13,7 %) 

G   Gefährdung anzunehmen      32         (1,1 %)      21         (0,8 %) 

      gefährdete Arten insgesamt    851       (28,4 %)    822       (29,9 %) 

R   extrem selten      92         (3,1 %)      84         (3,1 %) 

      Insgesamt    943       (31,5 %)    906       (33,0 %) 
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In Deutschland stehen etwa 3.250 höheren Pflanzen über 30.000 Pilze, Flechten, Moose und Algen 

gegenüber. Der größte Teil dieser 30.000 Arten sind Pilze und Algen, allerdings verbergen sich hinter 

den deutschen Namen zwei sehr heterogene systematische Gruppen. 

II.1.1. Gefässpflanzen 

Hinsichtlich der Einschätzung und Bewertung etablierter gebietsfremder Arten sind die Gefäßpflanzen 

Deutschlands261 wohl die am besten untersuchte Gruppe (Haeupler & Schönfelder 1989, Sukopp 

1995, Kowarik 2003).  

 

 

Abbildung C-2: Wahrscheinlichkeit beginnender Invasionen mit nachfolgendem Erfolg oder 
Misserfolg nichteinheimischer Arten am Beispiel von Gefässpflanzen und Gehölzarten 

 Gehölzarten Gefässpflanzen 

Eingeführte Arten 
 
Ausbreitung hat begonnen 
Wieder ausgestorben 
Unbeständig 
Dauerhaft etabliert 
 - in naturnaher Vegetation 
spezifisch bekämpft 
 - ohne landwirtschaftl. Unkräuter 

>3150 

 

>210 

>34 

>114 

>64 

>32 

ca. 10 

 -  

100 % 

 

>6,7 % 

>1 % 

>3,6 % 

>2 % 

>1 % 

ca. 0,3 % 

 -  

ca. 12.000 

(ca. 50.000)1) 

? 

? 

? 

6272) 

277 

ca. 50 

ca. 30 

100 % 

(100 %)1) 

? 

? 

? 

5,2 % (1,3 %)1) 

2,8 % (0,6 %)1) 

0,4 % (0,1%)1) 

03 % (0,06 %)1) 
1) mit Arten der Botanischen Gärten; 2) 247 Archäophyten, 380 Neophyten 

Datengrundlage: Sukopp 1980, Lohmeyer & Sukopp 2001, Kowarik 1992, 1999, 2003, Wisskirchen & Haeupler 
1998, Rauer 2000, Kowarik 2003 

 

 
Die Ergebnisse unterstreichen die von Williamson 1996 aufgestellte 10ner-Regel: von 1.000 einge-

führten Arten verwildern etwa 100, von diesen etablieren sich 10 und davon verursachen ein oder 

zwei Arten naturschutzfachliche Probleme. Dies bestätigt auch der geringe Anteil, den gebietsfremde 

                                                      
261  Blütenpflanzen, Spermatophyta: (weltweit ca. 239.000 Arten), in Deutschland mind. 3.242, davon 905 Arten 

als gefährdet eingestuft, das entspricht 31 %. Farnpflanzen, Pteridophyta: (weltweit ca. 12.000 Arten), 77 Ar-
ten in Deutschland wovon 38 gefährdet sind, welches 49 % entspricht. Moose, Anthocerophyta und Bry-
ophyta: (ca. 20.000 Arten weltweit), 1.121 Arten in Deutschland. 513 Arten davon sind gefährdet, also 46 % 
der Moosflora. 



Nationale IAS-Strategie  Seite 126 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

Arten an der Gefährdung heimischer Gefäßpflanzenflora haben, nämlich ca. 5 %, insgesamt haben 

sie an den 3000 Ursachenbenennungen nur einen Anteil von 1,4 % (Korneck et al. 1998)262. 

 

 

Abbildung C-3: Stellenwert nichteinheimischer Pflanzenarten in der Flora Deutschlands 

Flora Deutschlands Artenzahl % 

Gesamtflora *) 2705 100 

Indigene 
Archäo- und Neophyten*) 

Archäophyten 
etablierte Neophyten 
ausgestorbene verschollene Arten und  
vom Aussterben bedrohte Arten 

2078 
627 
247 
380 
47 
118 

76,8 
23,2 
9,1 

14,1 
1,7 
4,4 

Neobiota*) 627 100 

Archäophyten 
Etablierte Neophyten 
In naturnaher Vegetation etablierte Archäo- und Neophyten (Agriophyten) 
Spezifisch bekämpfte Archäo- und Neophyten 

247 
380 
277 
50 

39,4 
60,6 
44,2 
8,0 

*) ohne Berücksichtigung unbeständiger Neophyten   

Quelle: nach Kowarik 2003 

 

 

Mit Ausnahme der meisten Ackerunkräuter sind fast alle „problematischen Neophyten“ (Abbildung 

C-4) beabsichtigt eingeführt worden. Die meisten Arten wurden danach über lange Zeiträume durch 

beabsichtigte oder unbeabsichtigte sekundäre Ausbringungen weiter im Gebiet verbreitet. 

 

Die ökologischen Auswirkungen gebietsfremder Gefäßpflanzen sind zum Grossteil offensichtlicher, 

bzw. durch ihr meistens residentes Auftreten besser nachweisbar als Auswirkungen faunistischer ge-

bietsfremder Arten. Schwieriger abzuschätzen und zu bewerten sind nach wie vor die Interaktionen 

zwischen phytophagen und anderen assoziierten Tieren, meistens Insekten. 

II.1.2. Pilze, Neomyceten 

Neomyceten gehören zu den wirtschaftlich bedeutenden Parasiten in Landwirtschaft und Gartenbau 

(z. B. Mehltau, Kartoffelfäule, Maisrost etc.). Für den Naturschutz ist bisher „nur“ der Erreger der hol-

                                                      
262  Diese Aussage könnte einer Verharmlosung des Problems gleichkommen. Es sollte daher berücksichtigt 

werden, dass erhebliche Folgen auch unterhalb des Artniveaus auftreten, dass der räumliche Maßstab eine 
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ländischen Ulmenkrankheit (Ceratocystis ulmi und Ceratocystis novo-ulmi) und Cryphonectria parasiti-

ca, der Kastanienrindenkrebs bekannt. Ersterer hat durch sein invasives Auftreten erhebliche Einbus-

sen bei einheimischen Ulmen bewirkt. Der Kastanienrindenkrebs befällt Esskastanien und wurde bis-

her nur in Süddeutschland beobachtet (Kowarik 2003). 

II.1.3. Algen und Flechten 

Aufgrund der geringen Kenntnis über die historische Verbreitung ist die klare Abgrenzung nichtein-

heimischer Arten bei Algen und Flechten problematisch. Das Problem der Berücksichtigung und Be-

wertung von Neophyten stellt sich bei Flechten praktisch nicht (Rote Liste gefährdeter Pflanzen 

Deutschlands 1996). Es ist möglich, in einigen Fällen auch recht wahrscheinlich, dass es Neophyten 

gibt, aber wohl in keinem Falle wirklich nachweisbar. Allerdings kommen zahlreiche Flechten auf 

„anthropogenen Substraten“ außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes in Deutschland vor 

(Wirth 1985). 

 

 

                                                                                                                                                                      
Rolle spielt und dass Gefährdungsanalysen nicht die Gesamtheit der Problematik integrieren (Kowarik mündl. 
2003). 
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Abbildung C-4: Übersicht der in Deutschland besonders problematischen nichteinheimischen Pflanzenarten nach Kowarik 2003 
 

Neophyten Herkunft In Deutschland seit... 
Einführungsweise und sek. Ausbringungs-
wege 

Habitat 
Vorkommen in Deutsch-
land 

Problem 

Moose 

Kaktusmoos 
(Campylopus introfle-
xus) 

Südafrika 1967, unbeabsichtigt eingebracht Dünen, Sandtrockenrasen N: quantitative Zusammensetzungen von Silber-
grasfluren wird stark verändert 

Einjährige 

Flug-Hafer u. a. Acke-
runkräuter* 
(Avena fatua) 

Nordame-
rika 

Beabsichtigte und unbeabsichtigte Einbringung 
eingebracht mit Saatgut und Fahrzeugen 

Äcker L:  div. 

Indisches Springkraut 
(Impatiens glandulife-
ra) 

Ostasien 19. Jh., beabsichtigt 
Bienenpflanze, Zierpflanze, „Ansalbung“, ver-
breitet durch Gartenabfälle, Fahrzeuge, Boden-
ablagerungen 

Fliessgewässer, Ufer, Auen N: Quantitative Veränderungen der lokalen Vege-
tation, ob dieses auch zum Artenrückgang bei-
trägt ist ungewiss 

Kleinblütiges Spring-
kraut 
(Impatiens parviflora) 

Zentral-
asien (?) 

1837, beabsichtigt 
Zierpflanze, verbreitet durch Fahrzeuge 

Wälder, Forsten, Säume ? 

ausdauernde Krautige 

Herkulesstaude, Rie-
sen-Bärenklau 
(Heracleum mante-
gazzianum) 

Westasien Ende 19 Jhd., beabsichtigt, starke Ausbreitung 
seit 1960; Bienenpflanze, Zierpflanze, (Wildfut-
ter/Deckungspflanze); verbreitet durch Garten-
abfälle, Fahrzeuge und Bodenablagerungen 

Säume, Weg-, Gewässer-
ränder, Acker- und Wiesen-
brachen, Ruderalfächen, 
Grünland (lichtreiche ge-
störte Standorte) 

N: lokale Dominanz, grosses Ausbreitungspoten-
zial (Samen); Konkurrent einheimischer Blüten-
pflanzen, wird von bestäubenden Insekten deut-
lich häufiger aufgesucht. G: Allerg. Reaktionen, 
vor allem in Verbindung mit UV-Strahlung 

Orientalische Zacken-
schote 
(Bunias orientalis) 

Osteuropa 19. Jh., unbeabsichtigt 
Durch Saatgut eingebracht und verbreitet durch 
Fahrzeuge und Bodenablagerungen 

Strassenränder, Grünland 
Seit etwa 20 Jahren ver-
stärkt sich die Ausbreitung 

N, L: dauerhafte Dominazbestände im Grünland, 
Weinbergsunkraut 
Massenvorkommen , bes. an Strassenrändern 
konz. sich auf warme Muschelkalkgebiete in 
Nordbayern, Hessen und Thüringen 

Englisches Schlickgras Nordame- Um 1900, unbeabsichtigt Wattenmeer N, W: Lebensgemeinschaft wird durch erhebliche 
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Neophyten Herkunft In Deutschland seit... 
Einführungsweise und sek. Ausbringungs-
wege 

Habitat 
Vorkommen in Deutsch-
land 

Problem 

(Spartina angelica) rika Mit Ballastwasser nach England und von dort 
Ausbreitung nach D. 1927 Anpflanzungen an 
der Nordsee. 

Biomasse beeinflusst 

Erdmandel, Knollen-
Zyperngras 
(Cyperus esculentus) 

Ostasien 16. Jh., unbeabsichtigt 
Durch Saatgut eingebracht und verbreitet durch 
Fahrzeuge 

Mais-, Hackfruchtkulturen 
Geophyt 

L: Ertragseinbussen bei offenen Hackfruchtkultu-
ren (Zuckerrüben, Kartoffeln, Spargel, Zwiebeln) 

Knollen-Sonnenblume 
(Helianthus tuberosus) 

Nordame-
rika 

1626, beabsichtigt 
Zierpflanze, (landwirtschaftl. Anbaupflanze), 
Wildfutterpflanze; verbreitete sich mittels Gar-
tenabfällen 

Ufer, Auen, evt auch Rude-
ralstandorte 

N, W: Konkurrent einheimischer Blütenpflanzen, 
wird von bestäubenden Insekten deutlich häufiger 
aufgesucht. 

Stauden-Lupine 
(Lupinus polyphyllus) 

Nordame-
rika 

1829, beabsichtigt 
Zierpflanze, forstl. Anbaupfl., Bodenverbesse-
rer, Erosionsschutz, Bienenpfl., Wildfutter; 
verbreitet auch durch Fahrzeuge, Gartenabfälle 

Eine beliebte und weitver-
breitete Gartenpflanze – 
kommt in ganz D vor 

N: Konkurrenz da dichter hoher Wuchs und durch 
symbiotisch fixierten Stickstoff bewirkt sie nach-
haltige Standortveränderungen 

Stinktierkohl, Schein-
kalla 
(Lysichiton america-
nus) 

Nordame-
rika 

19. Jh. (?), beabsichtigt 
Zierpflanze, „Ansalbung“ 

Feucht-schattige naturnahe 
Standorte 

N: Lokales Vorkommen im Taunus; Konkurrenz-
stark durch grosse Blätter 

Japan-
Staudenknöterich 
(Fallopia japonica) 

Ostasien 1825, beabsichtigt 
Zierpflanze, Erosionsschutz, Wildfutter/-
Deckung, verbreitet durch Gartenabfälle und 
Bodenablagerungen 

Fliessgewässer, Grünland, 
urbane Lebensräume 

N, W: hohe Konkurrenzkraft der Fallopia Sippen 
problematisch, Verarmung assoziierter Fauna, 
Verzögerung der Sukzession 

Sachalin-
Staudenknöterich 
(Fallopia sachalinen-
sis) 

Ostasien 1869, beabsichtigt 
Zierpflanze, Erosionsschutz, Wildfutter/-
Deckung, verbreitet durch Gartenabfälle und 
Bodenablagerungen 

Fliessgewässer, Grünland, 
urbane Lebensräume 

N, W: s.o. 

Böhmischer Stauden-
knöterich 
(Fallopia bohemica) 

Ostasien 1983, unter Beteiligung eingeführter Sippen im 
Gebiet entstanden 
Verbreitet durch Gartenabfälle und Bodenabla-
gerungen 

Fliessgewässer, Grünland, 
urbane Lebensräume 

N, W: s.o. 

Kanadische Goldrute 
(Solidago canadensis) 

Nordame-
rika 

17. Jh., beabsichtigt 
Zier- und Bienenpflanze; Ausbreitung durch 

Vom Tiefland bis mittlere 
Gebirgslagen 

N, L, F: Konkurrenz zu heimischer Flora, bzw. 
Dominanzhalter und Sukzessionssperre 
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Neophyten Herkunft In Deutschland seit... 
Einführungsweise und sek. Ausbringungs-
wege 

Habitat 
Vorkommen in Deutsch-
land 

Problem 

Fahrzeuge, Gartenabfälle 

Riesen-Goldrute 
(Solidago gigantea) 

Nordame-
rika 

18. Jhd., beabsichtigt 
Zier- und Bienenpflanze; Ausbreitung durch 
Fahrzeuge, Gartenabfälle, Bodenablagerungen 

Vom Tiefland bis mittlere 
Gebirgslagen 

N, L, F: Konkurrenz zu heimischer Flora, bzw. 
Dominanzhalter und Sukzessionssperre 

Wasserpflanzen 

Kanadische Wasser-
pest 
(Elodea canadensis) 

Nordame-
rika 

19. Jh., beabsichtigt 
Zierpflanze, „Bereicherung der Natur“ (Ansal-
bung), Verbreitung durch Gartenabfälle 

In künstl. Und natürl. Still-
gewässern, in Gräben und 
langsam fliessenden Bä-
chen und Flüssen 

N, W: verändert quantitative Zusammensetzun-
gen limnischer Lebensgemeinschaften, lokal 
starke Beeinträchtigung der Teichbewirtschaftung 

Nutalls Wasserpest 
(Elodea nuttallii) 

Nordame-
rika 

20. Jh., beabsichtigt 
Zierpflanze, „Bereicherung der Natur“ (Ansal-
bung), Verbreitung durch Gartenabfälle 

In künstl. Und natürl. Still-
gewässern, in Gräben, 
Bächen und Flüssen 

N, W: verändert quantitative Zusammensetzun-
gen limnischer Lebensgemeinschaften, lokal 
starke Beeinträchtigung der Teichbewirtschaftung 

Sträucher     

Kartoffel-Rose 
(Rosa rugosa) 

Ostasien 19. Jh., beabsichtigt 
Zier-, Hecken-, Bienenpflanze 

Küstenbereich von Ost- und 
Nordsee 

N: Konkurrenz zu seltenen heimischen Arten 
(Eryngium Maritinum, Phleum arenarium, Rosa 
pimpinellifolia) 

Gemeine Schneebee-
re 
(Symphoricarpos al-
bus) 

Nordame-
rika 

Beabsichtigt 
Zierpflanze, Wildfutter/Deckung, Bienenpflanze 

 N, F:  

Amerikanische Kultur-
Heidelbeere 
(Vaccinium corymbo-
sum x angustifolium) 

Nordame-
rika 

Beabsichtigt 
1929, unter Beteiligung eingeführter Sippen 
entstanden 
Landwirtschaftliche Anbaupflanze 

Landwirtschaftl. Anbauflä-
chen, Hoch- und Heidemoo-
re 

F: verwildert stark aus Anbauflächen und breitet 
sich in nordwestdeutschen Kiefernwäldern aus. N: 
Aufwachsen in Mooren 

Bäume 

Eschen-Ahorn 
(Acer negundo) 

Nordame-
rika 

1699, beabsichtigt 
Zier- und Heckenpflanze 

Auenvegetation, Sandtro-
ckenrasen, Hecken, Rude-
ralstandorte 
 

N: ? 
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Neophyten Herkunft In Deutschland seit... 
Einführungsweise und sek. Ausbringungs-
wege 

Habitat 
Vorkommen in Deutsch-
land 

Problem 

Schwarz-Kiefer 
(Pinus nigra) 

Südeuro-
pa 

Beabsichtigt 
Zier- und forstl. Anbaupflanze 

Wirtschaftwälder, Auffors-
tungen auf Waldgrenz-
standorten 

N: Können in Kalkmagerrasen einwandern und zu 
deren Wiederbewaldung beitragen 

Strobe 
(Pinus strobus) 

Nordame-
rika 

 Ca. 18. Jh., beabsichtigt 
Zier- und forstl. Anbaupflanze 

Wirtschaftswälder, Wald-
grenzstandorte (Felsen) 

N: Konkurrent für spezialisierte Felsbewohner 

Kanadische Pappel 
(Populus x eurameri-
cana) 

Nordame-
rika 

Beabsichtigt 
Ca. 1700, unter Beteiligung eingeführter Sippen 
entstanden 
Zier-, Hecken- und forstl. Anbaupflanze 

Wirtschaftswälder, an Ge-
wässerrändern, in Auen und 
grundwassernahen Niede-
rungen 

N, F: Vegetationsveränderungen wegen Entwäs-
serungen 

Spätblühende Trau-
benkirsche 
(Prunus serotina) 

Nordame-
rika 

17. Jhd. Einführung nach Europa, um 1900 
Anpflanzungen in der norddeutschen Tiefebe-
ne, seit 1950 starke Ausbreitung 
Zier, Hecken- und forstl. Anbaupflanze, Boden-
verbesserer, Wildfutter/Deckung 

Norddeutsche Tiefebene 
und süddeutsche Sandge-
biete, in Wirtschaftsforsten 
und Hecken 

F: eingeschränkte Naturverjüngung, Beschattung 
der Krautschicht, N: Besiedlung von Sonder-
standorten (Moore, Trockenrasen) 

Rot-Eiche 
(Quercus rubra) 

Nordame-
rika 

18. Jh., beabsichtigt 
Zier- und forstl. Anbaupflanze 

Wirtschaftwälder, urbane 
Lebensräume (Alleen, Gär-
ten) 

N: Konkurrent an Sonderstandorten 

Robinie, Falsche Aka-
zie 
(Robinia pseudoaca-
cia) 

Nordame-
rika 

17. Jh., beabsichtigt 
Zier-, Hecken-, forstl. Anbaupflanze, Bodenver-
besserer, Erosionsschutz, Bienenpflanze, Wild-
futter/Deckung 

In sommerwarmen Gebie-
ten Mittel-, Ost- und Süd-
westdeutschland 

N, L: symbiotische Stickstoffixierung führt zu Ve-
getationsveränderung, Veränderung der Bodenei-
genschaften und Artenvielfalt assoziierter Flora 
und Fauna 

Douglasie 
(Pseuditsuga manzie-
sii) 

Nordame-
rika 

1880, beabsichtigt 
Zier- und forstl. Anbaupflanze 

Wirtschaftwälder, urbane 
Lebensräume 

N: Eindringen in Waldgrenzstandorte 

*  Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Anthoxanthum aristatum, Chenopodium ssp., Chrysanthemum segetum (lokal), Cyperus esculentus (lokal), Echi-
nochloa crus-galli, Fallopia convolvulus, Galinsoga ciliata, G. Parviflora, Lamium purpureum, Matricaria recutita, Mercurialis annua, Setaria ssp., Solanum nigrum, 
Stellaria media, Thlaspi arvense, Tripleurospermum perforatum, Veronica persica, Viola arvensis 

 
N = Naturschutz, L = Landwirtschaft, W/K = Wasserwirtschaft und Küstenschutz, F = Forstwirtschaft, G = menschliche Gesundheit, KB = kommunaler Bereich (Ver-
kehrswege, Parks etc.) 
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II.2. Neozoen 

Neozoen finden sich in fast allen Lebensräumen, ganz besonders jedoch in Gewässern, speziell in 

den großen Flüssen, im Brackwasser und im maritimen Litoral. Sie gehören fast allen Gruppen des 

Tierreichs an. In Deutschland sind mittlerweile um 1.400 nicht-einheimische Tierarten registriert (ge-

genüber etwa 65.000 idigenen Arten). Etwa 300 Arten haben stabile (etablierte) und umfangreiche 

Freilandpopulationen aufgebaut. 

Von den bisher in Deutschland bekannten Neozoen gehören 61 % zur taxonomischen Gruppe der 

Gliedertiere, dabei entfallen allein 48 % auf die Insekten. Gerade bei ihnen dürfte die zu erwartende 

Anzahl noch nicht erkannter Neozoen besonders groß sein. 

 

 

Abbildung C-5: Verteilung der 1.123 in Deutschland vorkommenden Neozoen auf Artengruppen 
mit Angaben zur Etablierung der Arten 

Artengruppe Artenzahl Etablierte Arten Arten mit frag-
lichem Status 

Säugetiere (Mammalia) 21 11 0 

Vögel (Aves) 162 11 9 

Reptilien (Reptilia) 14 0 1 

Amphibien (Amphibia) 8 0 1 

Knochenfische (Osteichthyes) 51 8 22 

Spinnentiere (Arachnida) 32 10 20 

Insekten (Insecta) 536 115 238 

Krebse (Crustacea) 63 26 28 

Ringelwürmer (Annelida) 34 10 20 

Sonstige Gliedertiere 20 7 1 

Weichtiere (Mollusca) 83 40 36 

Rundwürmer (Nemathelminthes) 24 4 10 

Pattwürmer (Plathelminthes) 36 8 20 

Nesseltiere (Cnidaria) 7 5 1 

Einzellige Tiere (Protozoa) 19 3 8 

Sonstige Arten 13 4 5 

Summe 1.123 (100 %) 262 (23,3 %) 420 (37,4 %) 

Quelle: Geiter & Kinzelbach 2002 

 

 

Viele Neozoen besitzen eine hohe Besiedlungspotenz, etwa weil sie neu entstandene Lebensräume 

als Pioniere besiedeln, zahlreichen Nachwuchs hervorbringen oder sehr mobil sind und dadurch gut 

geeignete Lebensräume aufsuchen können. Einige der eingebrachten Tierarten trafen in Europa auch 
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auf eine konkurrenzlose Situation, das heißt die Lebensgemeinschaften und Lebensräume boten eine 

ökologische Nische, die durch einheimische Arten nicht besetzt war (Streit 1991, Kinzelbach 1996, 

Geiter & Kinzelbach 2002, Boye 2003). 

 

 

Abbildung C-6: Unterschiedliche Bedeutung absichtlicher Einführung und unbeabsichtigter 
Einschleppungen bei Wirbeltieren und Wirbellosen der Neozoenfauna Deutschlands (Auswer-
tung für 626 Arten) 

Art der Einführung oder Ausbringung Wirbeltierarten Wirbellosenarten 

ursprünglich eingeführt 

• absichtlich ausgesetzt 

• aus Gefangenschaft entwichen 

 

145 (47 %) 

152 (50 %) 

 

53 (17 %) 

- 

unbeabsichtigt eingeschleppt 

• mit Tierimporten 

• mit Warenimporten 

• mit Transportmitteln 

 

3 (1 %) 

2 (1 %) 

2 (1 %) 

 

61 (19 %) 

117 (36 %) 

91 (28 %) 

Quelle: nach Geiter & Kinzelbach 2002 

 

 

Die Determinierung zu invasiven gebietsfremden Arten wurde bisher für Tiere umgangen. Als wich-

tigste schadensverursachende Neozoen werden von Geiter & Kinzelbach (2002) 33 Arten beschrie-

ben (Abbildung C-7). 

Augrund der dürftigen, zugänglichen Datenlage von Wirkungsmechanismen der Neozoen auf heimi-

sche Tier- und Pflanzenwelt gestaltet sich eine Beurteilung hinsichtlich Gefährdung der Biodiversität in 

Deutschland schwierig. Die Auswirkungen von oft hoch mobilen und scheinbar konkurrenzstarken 

Organismen sind generell subtiler als bei den Pflanzen und deshalb nicht ganz einfach zu entdecken. 

Die Zuordnung einzelner wichtiger schadensverursachenden Arten zu invasiven Arten ist deshalb in 

einigen Fällen kritisch zu betrachten (siehe dazu Kurzbeschreibungen zu einzelnen Artengruppen). 
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Abbildung C-7: Die wichtigsten schadensverursachenden Neozoen in Deutschland (nach GEITER & KINZELBACH 2002 und Boye 2003) N = Na-
turschutz, L = Landwirtschaft, W/K = Wasserwirtschaft und Küstenschutz, G = menschliche Gesundheit 

 

Neozoen Herkunft In Deutschland seit... 
Einführungsweise 

Vorkommen in 
Deutschland 

Problem 

Einzeller (Protozoa) 

Malaria Arten 
(Plasmodium spp.) 

Tropen Neuinfekte 
Durch Tourismus und Flugzeuge (Anophe-
les-Mücken) eingeschleppt 

Erkrankungen von Touris-
ten und „Flughafenmala-
ria“ 

G: Humane Gesundheit 

Amöbenruhr 
(Entamoeba Histolytica) 

Tropen Neuinfekte 
Durch Tourismus eingeschleppt 

Erkrankung von Tropen-
reisenden 

G: Humane Gesundheit 

Würmer (Scolecida) 

Aalfadenwurm 
(Anguillicola crassus) 

Ostasien, 
Pazifik 

1985 
Mit Fischimporten eingeschleppt 

Schwimmblase des Aals W/K: Zuwachsverminderung, Ertragsschäden 

Krebse (Crustacea) 

Kamberkrebs, Amerikani-
scher Flusskrebs 
(Orconectes limosus) 

Nordameri-
ka 

1880, ab 1955 auch in Rhein und Main-
zufl. Aus fischereiwirtschaftl. Gründen 
eingebracht 

In Rhein, Oder und vielen 
weiteren Gewässern etab-
liert 

N, W/K: Überträger der Krebspest 

Schlickkrebs 
(Corophium curvispinum) 

Südosteu-
ropa, West-
asien 

20. Jh.  
Mit Schiffen (Ballastwasser) verschleppt. 
Arealvergr. durch Nutzung von Kanälen 

In allen Flussystemen 
etabliert, z. T. massenhaft 
vorkommend 

W/K: Platzkonkurrent z. B. zur ebenfalls neoz. Wan-
dermuschel (Dreissena polymorpha) 

Wollhandkrabbe 
(Eriocheir sinensis) 

China, 
Ostasien 

Anfang 20. Jh. 
Mit Schiffen (Ballastwasser) eingeschleppt

In Rhein, Elbe, Ems und 
weiteren Flüssen Nord-
deutschlands 

W/K: Frasschäden an Reusenfängen und Beschädi-
gung der Netze 

Spinnentiere (Arachnida) 

Spinnmilben 
(Tetranychus spp.) 
 

div. 20. Jh. 
Einschleppung durch Pflanzenimporte 

Gewächshäuser, Haushal-
te 

L: Zuwachsverminderung, Ertragseinbussen 

Insekten (Insecta)     
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Neozoen Herkunft In Deutschland seit... 
Einführungsweise 

Vorkommen in 
Deutschland 

Problem 

Reblaus 
(Dactulosphaira vitifoliae) 

Nordameri-
ka 

1874 
Mit Weinreben verschleppt 

In vielen Weinbaugebieten L: Gravierende Ertragseinbussen 

San José Schildlaus 
(Quadraspidiotus perni-
ciosus) 

Asien 40er Jahre 
Mit Obstbäumen eingeschleppt 

 L: Ertragseinbussen 

Kartoffelkäfer 
(Leptinotarsa decemlinea-
ta) 

Nordameri-
ka 

1877 
Mit Kartoffelpfl. eingeschleppt 

In ganz Deutschland e-
tabl. 

L: Ertragseinbussen 

Weichtiere (Mollusca) 

Pantoffelschnecke 
(Crepidula fornicata) 

Nordameri-
ka, Atlantik 

20. Jh. 
Mit Aquakulturprodukten eingebracht 

Deutsche Bucht, Nordsee N, W/K: Platzkonkurrenz zur Auster (?) 

Schiffsbohrmuschel, 
Pfahlwurm 
(Teredo navalis) 

Amerika, 
Indopazifik 

1791 
Mit Schiffen eingeschleppt 

Ost-(und Nord-?) -see W/K: zerstört Holz 

Nacktschnecke, Spani-
sche Wegschnecke 
(Arion lusitanicus) 
 

Südwesteu-
ropa 

1969 
massenhaft z. B. durch Gemüseimporte 
eingeschleppt 

Vorkommen mit rascher 
Ausbreitung in allen Lan-
desteilen 

L, N: Ertragseinbussen, Verluste 

Fische (Osteichthyes) 

Regenbogenforelle 
(Oncorhynchus mykiss) 

Nordameri-
ka 

Hat sich erst in den letzten Jahren etab-
liert. 
Gefangenschaftsflüchtling und langj. (seit 
19. Jh.?) Aussetzungen. 

In vielen Fliessgewässern 
Deutschlands 

N: Konkurrenz zu heimischer Bachforelle (z.B. Salmo 
trutta forma fario). Aussetzungen leider auch in „na-
turnahen“ Gewässern 

Graskarpfen, Grasfisch 
(Ctenopharyngodon idella) 

Ostasien Um 1963 
Aus fischereiwirtschaftl Gründen und zur 
Beweidung der Gewässervegetation ein-
gebracht 

In vielen Fliess- und Still-
gewässern vorkommend,  

N: Konkurrenz zu Makrofauna in den Unterläufen der 
mitteleuropäischen Flüsse. 
Fortpflanzung bisher nicht nachgewiesen 

Karpfen 
(Cyprinus carpio) 

Asien 15. Jh. 
Aussetzungen aus fischerwirtschaftl. 
Gründen 

In vielen Fliess- und Still-
gewässern vorkommend 

N: Neben der Regenbogenforelle der wirtschaftl. 
wichtigste Süsswasserfisch in den Teichwirtschaften. 
Wird regelmässig in grossen Mengen ausgesetzt, 
deshalb Platz- und Nahrungskonkurrent zu heim.  
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Neozoen Herkunft In Deutschland seit... 
Einführungsweise 

Vorkommen in 
Deutschland 

Problem 

Fauna? 

Blaubandbärbling 
(Pseudorasbora parva) 

Ostasien 80er Jahre 
sek. Verschleppung mit anderen Besatzfi-
schen (Karpfen, Graskarpfen etc.). Wird 
weiterhin als preiswerter „Futterfisch“ im 
Fischhandel angeboten 

In Nebengewässern des 
Oberrheins und in Teich-
wirtschaften 

N: Platz- und Nahrungskonkurrent zu heimischen 
Arten? 

Mosquitofisch 
(Gambusia affinis) 

Amerika Noch nicht in D registriert 
Zur Bekämpfung von Stechmücken 

? ? 

Petersfisch, Zilles Bunt-
barsch 
(Tilapia zilii) 

Vorderer 
Orient 

 Teichwirtschaft (?) ? 

Amphibien (Amphibia) 

Ochsenfrosch 
(Rana catesbeiana) 

Nordameri-
ka 

80er Jahre 
Aussetzungen 

Süddeutschland N: Konkurrent und Räuber heimischer Amphibien u.a. 
Kleintiere 

Reptilien (Reptilia)     

Rotwangenschildkröte 
(Trachemys scripta) 

Nordameri-
ka 

80er Jahre 
Aussetzungen 

Rhein- Ruhr-
Ballungsraum 

N: Nahrungskonkurrent (?) 

Vögel (Aves) 

Jagdfasan 
(Phasianus colchicus) 

Asien Ab 13. Jh. 
Als freilebendes Jagdwild bekannt. Es ist 
unbekannt ob historische Bestände erhal-
ten blieben, offensichtlich erfolgte jedoch 
fortwährend Nachbesatz 

In ganz Deutschland, vor 
allem im Tiefland 

L, N: Frasschäden an Kulturpflanzen, Konkurrenz zu 
heimischen Hühnervögeln (?) 

Nilgans 
(Alopochen aegyptiacus) 

Afrika Ab 1977 
60er Jahre in England eingebürgert, wan-
dert von dort aus nach D ein 

Niederrhein und kl. Brut-
vorkommen in West-
deutschland 

N: Bildung von Hybriden 

Stadttaube 
(Columba livia) 

Südeuropa 12. Jh. 
Verwilderung 

Ganz Deutschland G: Krankheitsüberträger 

Säugetiere (Mammalia) 
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Neozoen Herkunft In Deutschland seit... 
Einführungsweise 

Vorkommen in 
Deutschland 

Problem 

Wanderratte 
(Rattus norvegicus) 

Asien 18. Jh. 
Einschleppung durch Transporte 

Ganz Deutschland G: Krankheitsüberträger und Konkurrenz zur Hausrat-
te (?) 

Nutria 
(Myocastor coypus) 

Südamerika 30er Jahre 
Gefangenschaftsflüchtlinge 

An Flüssen und Teichen 
(ausgenommen Nord-
deutschland) 

W/K: Untergräbt Dämme und legt grosse Baue in U-
ferböschungen an. 
L: Verzehr von Feldfrüchten (Kartoffeln, Zuckerrüben, 
Mais, Getreide) 
N: Verbeisst Ufervegetation, schält ufernahe Gehöl-
ze, allgemeine Beunruhigung amphibischer Biozöno-
sen 

Grauhörnchen 
(Sciurus carolensis) 

Nordameri-
ka 

Noch nicht in D - Konkurrenz zum Eichhörnchen (Sciurus europaeus) 

Bisam 
(Ondatra zibethicus) 

Nordameri-
ka 

1914 
zur Bereicherung von Parkgewässern 
ausgesetzt 

An Gewässern in ganz 
Deutschland etabliert 

W/K: Baue in Uferböschungen, Dämmen etc, Schä-
den an Fischereigeräten 
G: Zwischenwirt des Fuchsbandwurmes – allgemein 
Vektor für viele Parasiten. L: Frasschäden in Gärten 
N: Frasschäden an Muscheln oder speziellen Pflan-
zenarten 

Waschbär 
(Procyon lotor) 

Nordameri-
ka 

1927 
Gefangenschaftsflüchtling, Aussetzungen 

In ganz Deutschland etab-
liert 

Krankheitsüberträger für den Menschen 

Mink, Amerikanischer 
Mink 
(Mustela vison) 

Nordameri-
ka 

30er Jahre 
Gefangenschaftsflüchtling 

In Feuchtgebieten Nord-
west- und Ostdeutsch-
lands etabliert 

N: Schäden an Vogelbruten, vor allem in Brutkolo-
nien. 
Direkte Verdrängung des europäischen Nerzes 
(Mustela lutreola), der jedoch schon seit ca. 1950 in 
Deutschland ausgestorben ist. W/K: Schäden am 
Fischbesatz 

Marderhund 
(Nyctereutes procyonides) 

Ostasien 50er Jahre 
1928 Ansiedlung als Pelztier westl. des 
Urals, danach Ausbreitung westwärts 

In ostdeutschen Feucht-
gebieten und Donautal 
etabliert. 

N: Einschleppung von Parasiten? Konkurrenz zu 
Dachs, Fuchs und Waschbär in bezug auf die Nah-
rung und Baue 

Hauskatze 
(Felis catus f. domestica) 

Nordafrika ? 
domestiziert und eingebracht 

Ganz Deutschland N: Bedrohung von Singvögeln in Siedlungsnähe; 
Einkreuzen in Freilandpopultionen der Wildkatze 

Hausschwein 
(Sus scrofa f. domestica) 

Asien ? 
domestiziert und eingebracht 

Ganz Deutschland Einkreuzen in Freilandpopultionen des Wildschweins 
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II.2.1. Wirbeltiere 

Die Säugetierfauna Deutschlands umfasst 100 wildlebende Arten, die sich hier fortpflanzen. 87 Arten 

kommen derzeit in festen Beständen in Deutschland vor, wobei 12 oder 13 Arten nicht einheimisch 

sind, bzw. waren, sondern vom Menschen absichtlich oder unabsichtlich ins Gebiet eingebracht wur-

den und sich hier etablieren konnten. 

51% der 100 Säugetierarten sind auf der Roten Liste als ausgestorben oder gefährdet verzeichnet, 

sodass derzeit 49% der Säugetierfauna nicht gefährdet sind, allerdings sind 8% davon schon auf der 

Vorwarnliste. Zu bedenken ist auch der hohe Anteil von derzeit acht Neozoen unter den ungefährde-

ten Säugetieren (Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands 1998). 

Die südamerikanische Nutria ist an subtropische Klimate angepasst und kann sich nur vereinzelt an 

geschützt liegenden Gewässern behaupten. Selbst an den bevorzugten Standorten kommt es häufig 

zu starken Populationseinbrüchen in den Wintermonaten. Aus diesem Grund reguliert sich diese Art in 

ihrem Bestand bisher selbst. Die Nutria ist möglicherweise von der Neozoen-Liste nach Geiter & Kin-

zelbach 2002 zu streichen. Der Marderhund (Nyctereutes procyonides) ist ein weiteres Faunenele-

ment der mittelgroßen Säugetiere, seine Ausbreitung ist noch in der Expansion begriffen. Möglicher-

weise hat diese Art durch ihre Präsenz Auswirkungen auf heimische Amphibienpopulationen (Prädati-

on) und eventuell spielt Konkurrenz gegenüber heimischen mittelgroßen Prädatoren (Fuchs, Dachs) 

eine Rolle. Auch der amerikanische Mink (Mustela vison) ist als Prädator vornehmlich in gewässerna-

hen Biotopen ein Konkurrent zu heimischer Fauna. Ähnlich verhält es sich auch beim Waschbären 

(Procyon lotor), inwieweit ein Konkurrenzverhältnis zu den anderen mittelgroßen Raubtieren besteht 

ist nicht ausreichend bekannt, ein gewisser Beutedruck auf heimische Tierbestände kann aber ange-

nommen werden. Der Bisam kann lokal Frasschäden an speziellen Muschel- oder Pflanzenvorkom-

men verursachen. Außerdem gilt er als Vektor für viele Parasiten. Ähnliches gilt für die Hausratte. Für 

beide Bisam und Hausratte gilt, dass sie als invasives Faunenelement nicht mehr aus Deutschland 

wegzudenken, geschweige erfolgreich zu bekämpfen sind. Allerdings müssen wohl lokale Bekämp-

fungsmaßnahmen in betracht gezogen werden. Das Grauhörnchen (Sciurus carolensis) kommt bisher 

nicht in freilebenden Populationen in Deutschland vor und könnte aus diesem Grund von der Liste 

nach Geiter & Kinzelbach 2002 genommen werden. Geiter & Kinzelbach 2002 benennen in ihrer Liste 

die Hauskatze und das Hausschwein als wichtigste schadensverursachende Neozoen. Hinsichtlich 

des Einkreuzens in Freilandpopulationen von Wildkatze und Wildschwein deren natürlicher Genpool 

allerdings schon Jahrhunderte durch die domestizierten Formen beeinflusst wurde, könnte evt. lokal 

Aufklärungsarbeit und Maßnahmen geleistet werden. Lokal sind Singvögel stark durch Hauskatzen 

gefährdet. 



Nationale IAS-Strategie  Seite 139 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

II.2.2. Vögel  

255 Vogelarten brüten regelmäßig in Deutschland, von denen 240 einheimisch sind. Von den 255 sind 

27 zwischen 1970-1994 in Deutschland neu erschienen. Darunter sind allerdings auch 10 „uner-

wünschte“ Arten, die nicht einheimisch sondern in jüngster Vergangenheit aus Gefangenschaft entwi-

chen sind und inzwischen feste Brutbestände im Freiland gebildet haben. Die übrigen Neusiedler ha-

ben Deutschland im Rahmen einer selbständigen Ausbreitung erreicht. 113 Arten (44 %) stehen auf 

der Roten Liste (Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands 1998). 

Neben der absichtlichen und unabsichtlichen Einschleppung, stellen Gefangenschaftsflüchtlinge aus 

Parks oder Tiergärten, Aussetzungen zur Jagd (Fasan) und Zierde (Nilgans) oder wissenschaftliche 

Experimente (z.B. Kanadagans in Skandinavien) Gründe für die Ansiedlung in der „freien“ Natur dar. 

Der Einbürgerungserfolg war bei Entenvögeln am größten (Verbreitungsgebiete, Individuenstärke) mit 

Zunahmetendenz. Wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer unter Umständen raschen Vermehrung 

neigen Anatiden dazu, sich als Neozoen zu etablieren und auszubreiten, wenn sie infolge menschli-

cher Einwirkung in ein Gebiet eingebracht worden sind. Nachteilige Folgen solcher Neuansiedlung 

können bei jeder Neozoen-Population durch Konkurrenz mit einheimischen Arten und durch Hybridi-

sierung auftreten, lassen sich aber nicht vorhersagen (Bergmann et al. 2002). In Mitteleuropa breiten 

sich gegenwärtig Kanadagans und Nilgans aus. Bei keiner der Arten sind bisher nachteilige Auswir-

kungen bekannt (Hüppeler 2000, Mooij & Bräsecke 2000, O. Geiter pers. Mitt.). Die häufig auftreten-

den Bastarde zwischen Kanadagans und Graugans gelten als infertil (Homma im Druck), was eventu-

ell in Schweden nicht durchweg gilt (Persson pers. Mitt.). Allenfalls könnte eine Gefährdung der Grau-

gans durch introgressive Hybridisation mit Streifengänsen Anser indicus in Frage kommen. Gelegent-

liche Hybridisierung könnte immerhin auch zur Vergrösserung des Genpools bei inzuchtgefährdeten 

Populationen beitragen. Besondere Massnahmen müssen derzeit nicht ergriffen werden, doch ist all-

gemein vor dem Freisetzen von Anatiden aus fremden Populationen zu warnen (Entschließung der 

Projektgruppe Gänseökologie der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft, März 2000). 

Der Fasan ist im Norddeutschen Flachland nur durch Besatz und Hege als avifaunistisches Element 

zu sehen. Anders sieht es eventuell auf den friesischen Inseln aus (Dörrie mündl.). Allerdings sollte er 

nicht als wichtigstes schadensverursachendes Neozoon betrachtet werden. Es ist ein weiteres Bei-

spiel, ähnlich wie bei den Fischen, dass der Besatz in die „freie“ Natur kritisch zu bewerten ist. 

Ein Vorschlag zur Änderung der Liste, wichtigster schadensverursachender Vögel, ist die Streichung 

aller Arten. 

II.2.3. Lurche und Kriechtiere 

Lurche, Amphibien: Eine Ansiedlung von Neozoen aus der Amphibienfauna kann durch das Ausset-

zen von Terrarientieren an Gewässern erfolgen, eine weitere Möglichkeit besteht durch die Ver-

schleppung von Larven mit Fischbrut. Beachtet werden sollte vor allem das Vorkommen des Ochsen-

frosches in Süddeutschland. Für die durch Lebensraumzerstörungen allgemein gefährdete Amphi-

bienfauna (von den 21 Lurcharten Deutschlands sind 14 gefährdet, 67 %, Rote Liste gefährdeter Tiere 
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Deutschlands 1998) würde eine Ausbreitung des Ochsenfrosches in naturnahe Lebensräume eine 

erhebliche Bedrohung darstellen. 

Kriechtiere, Reptilia: In Deutschland leben 14 heimische Kriechtierarten, von denen 11 (79 %) auf 

der Roten Liste stehen, unter ihnen sind alle Schlangenarten Deutschlands. Die Hälfte der Rote Liste 

Arten (43 %) ist vom Aussterben bedroht (Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands 1998). 

Ein zunehmend im Freiland auftretendes Neozoon ist die Rotwangenschildkröte, ihr Vorkommen, 

hauptsächlich im Rhein-Ruhr-Ballungsraum, geht auf freigesetzte Heimtiere zurück. Ob tatsächliche 

reproduzierende Populationen in Deutschland existieren ist derzeit unsicher, kann aber in warmen 

Jahren nicht ausgeschlossen werden. Da die Rotwangenschildkröte bisher nur in Ballungsräumen und 

meistens siedlungsnah auftritt, ist es schwierig von naturschutzrelevanten Schäden zu sprechen. Au-

ßerdem ist der Kenntnisstand über interspezische ökologische Auswirkungen ihres Vorkommens sehr 

gering, sodass ein allgemeine Einschätzung zur Zeit nicht möglich ist. Die Rotwangenschildkröte wäre 

aus Naturschutzsicht zur Zeit wohl eher eine Art die beobachtet werden sollte, als dass sie als wich-

tigstes schadensverursachendes Neozoon Betrachtung findet. 

II.2.4. Fische 

Rundmäuler und Fische der Binnengewässer, Cyclostomata und Pisces: Auf deutschem Gebiet 

wurden in den Binnengewässern 70 Rundmaul- und Fischarten bzw. Unterarten nachgewiesen. In der 

Roten Liste wird lediglich die Lage eigenständiger reproduzierender Wildpopulationen beurteilt. Nicht-

einheimische Arten mit reproduzierenden Beständen wie Amerikanischer Hundsfisch (Umbra pyg-

maea), Bachsaibling (Salvelinus fontinalis), Blaubandbärbling (Pseudorasbora parva), Katzenwels 

(Ictalurus nebulosus), Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) und Sonnenbarsch (Lepomis gibbo-

sus) bilden eine spezielle Problematik (Lelek 1996) und wurden definitionsgemäß nicht in die Rote 

Liste aufgenommen. 52 Arten gelten als ausgestorben oder gefährdet, das sind 74 % der sich regel-

mäßig in heimischen Binnengewässern fortpflanzenden Rundmäuler und Fische (91 % der marin-

limnischen Wanderarten sind gefährdet). (Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands 1998). 

Die Süßwasserfische sind besonders gefährdet durch invasive, gebietsfremde Fischarten, da sie in 

der Regel eine große Überlappung ihrer ökologischen Nischen aufweisen. Das bedeutet, dass es eine 

große interspezifische Konkurrenz gibt. Außerdem ist Prädation von Eiern und Jungfischen zwischen 

den Arten die Regel. Dabei können auch kleine Arten als Prädatoren der größeren auftreten, weil alle 

Arten ihr Leben als winzige Jungfische beginnen. Jede etablierte gebietsfremde Art, die mit einer ge-

wissen Dichte in Gewässern auftritt führt daher in der Regel zu einer Verringerung des indigenen 

Fischbestandes. 

Als besonderes Problem sind dabei die indigenen Nutzfische anzusehen, deren natürlicher Genpool 

durch die Besatzmaßnahmen von Fischern und Anglern ohne Rücksicht auf Herkunft der Besatzfische 

bereits überwiegend als verloren angesehen werden muss. 

Es gibt eine Reihe von gebietsfremden Arten, die sehr verbreitet und häufig sind, deren Populationen 

aber keine oder nur eine geringe Reproduktion aufweisen. In der Regel sind es Arten, die höhere 
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Temperaturen zur Reproduktion bräuchten, als sie in Mitteleuropa vorfinden. Ihre Präsenz ist aus-

schließlich auf Besatz zurückzuführen und wäre leicht durch Verringerung des Besatzes zu reduzie-

ren. Beispiele sind z.B. die domestizierte Form des Karpfens (Cyprinus carpio) oder der Graskarpfen 

(Ctenopharyngodon idella). 

In Listen der wichtigsten schadensverursachenden Neozoen tauchen etliche Fischarten (z. B. Gam-

busia affinis, Tilapia zillii) auf, die als Aquarienfische eingeschleppt wurden. Die meisten Arten sind 

tropischen oder subtropischen Ursprungs und halten sich in der kalten Jahreszeit nur in den Kühlwas-

serausläufen von Kraftwerken. Andere aus kühleren Regionen, wie der Sonnenbarsch (Lepomis gib-

bosus) aus Nordamerika, reproduzieren sich in Deutschland. 

Als besonders problematisch anzusehen sind zur Zeit vor allem der als Köderfisch eingeführte Blau-

bandbärbling (Pseudorasbora parva) (und die dem Tierhandel entstammenden Giebel (bzw. Goldfisch 

Carassius auratus gibelio), Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus) und Katzenwels (Ictalurus nebulosus). 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Einschätzung gebietsfremder Fische gegenüber der Aufstellung 

von (Geiter & Kinzelbach 2002), sollten Gambusia affinis Zilles Buntbarsch (Tilapia zillii), der Karpfen 

(Cyprinus carpio), der Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella), die Regenbogenforelle und der Ko-

boldkärpfling von der Liste invasiver gebietsfremder Tierarten Deutschlands gestrichen werden. Neu 

auf die Liste sollten der Goldfisch (Carassius auratus gibelio), der Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus) 

und der Katzenwels (Ictalurus nebulosus) gesetzt werden. Somit stünden fortan nur noch 4 Fischarten 

auf der Liste der wichtigsten schadensverursachenden Neozoen Deutschlands. Allerdings sollten die-

ser Änderung Maßnahmen zur erheblichen Beschränkung des Fischbesatzes vorausgehen. Für einige 

Arten wären Handelsverbote durchzusetzen oder für andere intensivere Aufklärung der Tierhalter über 

Folgen des Aussetzens von Fischen.263 

Der Besatz von Gewässern, die natürlicherweise fischfrei wären, stellt eine Gefährdung anderer Or-

ganismengruppen dar, beispielsweise von Amphibien, Krebsen etc.. 

II.2.5. Insekten, Insecta 

Alle drei Arten die in der Liste von Geiter & Kinzelbach (2002) benannt werden sind Arten, die nicht 

den Naturschutz sondern den Wein-, Garten- und Obstanbau betreffen. Für den Naturschutz ist die 

Kastanienminiermotte ein möglicher Organismus der in die Liste aufgenommen werden könnte. Bisher 

wird hauptsächlich die Rosskastanie befallen, eine gebietsfremde Baumart die oft siedlungsnah 

wächst, allerdings werden auch Bäume in naturnahen Lebensräumen befallen. 

                                                      
263  Siehe auch Anmerkungen in: Arno Waterstraat (Projektleiter): Naturschutz und Binnenfischerei. Ausmaß und 

Folgen klassischen Fischereimanagements für natürliche und naturnahe Biozönosen, F+E-Projekt im Auftrag 
des BfN, FKZ 80086001, 01.05.2000 – 30.09.2001. Im Rahmen des Projektes erfolgte eine intensive Analyse 
der aktuellen deutschsprachigen und ausländischen wissenschaftlichen Literatur, von zur Verfügung gestell-
ten oder selbst recherchierten Fischerei- und Naturschutzstatistiken und –unterlagen sowie von Internetad-
ressen. Insgesamt wurden über 1000 Literaturstellen ausgewertet und von 637 relevanten Publikationen im 
Rahmen einer Datenbank eine Zusammenfassung zu den wichtigsten im Projekt bearbeiteten Fragen er-
stellt.) 
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II.2.6. Krebse, Crustacea 

25 Decapodenarten (wovon 40 % auf der Roten Liste stehen), die Hälfte der Isopodenarten sind auf-

grund ihres lokal beschränkten Vorkommens potentiell gefährdet. 

Der Einschätzung wichtigster schadensverursachender Neozoen nach Geiter & Kinzelbach 2002 kann 

für die Krebse, aus Naturschutzsicht, gefolgt werden. 

II.2.7. Hydrozoa, Cladocera, Mollusco, Polychaeta 

II.2.7.1. Ostsee 

100 gebietsfremde Organismen wurden bisher in der Ostsee gefunden. Gerade in ufernahen Ökosys-

temen sind invasive Arten für gravierende Veränderungen verantwortlich. Vektoren der unbeabsichtig-

ten Einbringung sind Ballastwasser, Sedimente in Tanks, Anhaftungen an Schiffsrümpfen, Aquakultu-

ren und Kanalbauten, die aktive und passive Ausbreitung fördern . Schädlich für die Fischerei, den 

Schiffsverkehr und marine Industrien sind folgende Arten: der Keulenpolyp Cordylophora caspia, die 

Ostsee-Seepocke Balanus improvisus, der Polychaet Marenzelleria viridis, Cercopagis pengoi (Clado-

cera ?) und die Dreiecksmuschel Dreissena polymorpha (Leppäkoski et al. 2002). Der Keulenpolyp ist 

eine allgemein häufige Art, allerdings ist keine interspezifische Konkurrenz oder andere nachteiligen 

ökologische Auswirkung bekannt. Die Ostsee-Seepocke gilt als konkurrenzschwach und ist sehr anfäl-

lig gegenüber Verschmutzungen und Austrocknung. 

Der Polychaet Marenzelleria viridis kommt wahrscheinlich an der deutschen Nordseeküste nur im 

Elbe- und Weserästuar vor. Bisher ist keine relevante interspezifische Konkurrenz bekannt. Bei Mas-

senvorkommen dieser Art w. z. B. in der Ostsee ist eine Raum- und Nahrungskonkurrenz zu anderen 

Arten jedoch nicht auszuschließen (Nehring & Leuchs 1999). Die Dreiecksmuschel galt als eine inva-

sive Art, deren Vorkommen allerdings heutzutage durch andere gebietsfremde Organismen und mög-

licherweise andere Faktoren limitiert wird. Die Art hat in Nordamerika zu immensen wirtschaftlichen 

Schäden der wasserabhängigen Industrien geführt. In Deutschland wurden zum Teil Entnahmerohre 

von Oberflächenwasser tiefer in die Gewässer verlegt um der einem Besatz auszuweichen (Reinhard 

et al. 2002). Wahrscheinlich kann diese Art in nicht so ferner Zukunft von der Liste der schadenverur-

sachenden Neozoen gestrichen werden. Die Pantoffelschnecke Crepidula fornicata ist ein intensiver 

Strudler und lebt festgeheftet auf belebten und unbelebten Hartsubstraten, besonders auf lebenden 

Austern in Küstennähe. Sie ist direkter Nahrungskonkurrent zur Auster (vom Aussterben bedroht, RL 

1). Schädlich für den Austerbestand wird die Schnecke dabei aber nur bei Massenentwicklungen 

(Nehring & Leuchs 1999). 

Aufgrund der nicht auszuschließenden natürlichen Arealerweiterung von Teredo navalis, dem Schiff-

bohrwurm, ist die Art nicht als invasive Art zu werten (Nehring & Leuchs 1999). 
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II.2.7.2. Nordsee 

Für die Nordsee wurden bisher 80 gebietsfremde Arten nachgewiesen. Im Küstenbereich sind 6 % der 

makrobenthischen Arten gebietsfremd, ihr Anteil in Ästuaren kann bis zu 20 % betragen. 25 % der 

etablierten gebietsfremden Arten sind weit verbreitet und erreichen lokal große Vorkommen. 47 Arten 

sind Wirbellose Arten (Crustaceen, Mollusken, Polychaeten und Hydrozoen), 20 Makroalgenarten 

(hauptsächlich Rot- und Braunalgen) und nur 12 Arten sind Protozoa. Die zumeist vom Westatlantik 

eingeschleppten Tierarten wurden über den Schiffsverkehr verbreitet, die meisten gebietsfremden 

Algen stammen aus dem Pazifik und kamen wahrscheinlich mit den zur Zucht ausgesetzten Austern. 

Reise et al. 1999 schätzen die Situation in der Nordsee so ein, dass gebietsfremde Organismen pri-

mär für einen Artenzuwachs verantwortlich sind und nicht heimische Arten verdrängen oder gar erset-

zen. Bisher entstanden weniger ökologische Probleme als wirtschaftliche oder gesundheitliche. Aller-

dings kann aufgrund ihrer Einschätzung keiner der Exoten, der invasiv auftritt, beseitigt werden. Prä-

vention von IAS kann als einziges effektives Mittel für marine Systeme in Frage kommen, deshalb ist 

die Aufklärung und Veröffentlichung der Verschleppungswege und –vektoren besonders wichtig (Rei-

se et al 1999). 

II.3. Ausbreitungswege  

 

Abbildung C-8: Herkunftsgebiete der in Deutschland vorkommenden Neophyten und Neozoen

Neophyten Neozoen 
Kontinent 

etabliert unbeständig etabliert Unbeständig 

Europa 135 155 33 70 

Asien 105 170 51 134 

Nordamerika 109 80 71 107 

Afrika 11 54 20 102 

Südamerika 20 43 23 64 

Ozeanien/Australien 3 7 7 23 

Quelle: nach VON DER LIPPE et al. (in Vorbereitung) und Geiter & Kinzelbach 2002; verändert aus Ko-
warik 2003 
 



Nationale IAS-Strategie  Seite 144 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

II.3.1. Primäre Einführung 

Gebietsfremde Arten gelangen ständig beabsichtigt und unbeabsichtigt nach Deutschland. Manche 

Arten können auch auf beiden Wegen in ein neues Gebiet gelangen wobei aber fast immer ein Einfüh-

rungsweg (-Grund) im Vordergrund steht. Für Pflanzen kommen als absichtliche Gründe der Einfuhr z. 

B. folgende Verwendungszwecke in Frage: Zier- und Heckenpflanze> Nahrungspflanzen> med. Zwe-

cke> Futterpflanzen> Landeskulturelle Zwecke> Bienenpflanzen> Ölpflanzen> Holzproduktion> Fär-

berpflanzen> Faserpflanzen, etc. (Pysek et al 2002). Unbeabsichtigte Einschleppungen geschehen z. 

B. durch Saatgutbegleiter, domestizierte Tiere, Transportbegleiter, Aquakulturen, Schiffsverkehr (Bal-

lastwasser und Anheftungen an die Schiffsrümpfe), Kanäle, Auto- und Flugverkehr (s. auch Tabelle 9). 

Ähnliches gilt für die Neozoen, Tiere wurden und werden z. B. absichtlich aus jagd-, fischereiwirt-

schaftlichen und ästhetischen Gründen ausgesetzt. Die Hälfte der Wirbeltierneozoen ist aus Gefan-

genschaft entwichen. Unbeabsichtigt eingeschleppt wurden vornehmlich Wirbellosearten, mit Tier- 

und Warenimporten, sowie über verschiedene Transportmittel. (s.o., Geiter & Kinzelbach 2002) (s. 

Tabelle 9). 

 

 

Abbildung C-9: Unterschiedliche Bedeutung absichtlicher Einführung und unbeabsichtigter 
Einschleppungen bei Neophyten und Neozoen 

 Unbeabsichtigte 
Einschleppung 

Absichtliche 
Einführung 

Transport Zierde „Bie-
nen-

pflanze"

„Nützliche“ 
Arten (F, L, 

Fi, KB) 

Gefangen-
schafts-
flüchtl. 

 Neophyten n = 26 (100 %) 
Neozoen n = 27 (100 %) 

Neophyten n = 26 (100 %) 
Neozoen n = 27 (100 %) 

Nephyten 
(29 Arten, davon 
3 Arten im Areal 
entstanden) 

 
4 (14 %) 

 
22 (76 %) 

 
3 (6 %) 

 
22 (46  

%) 

 
7 (15 %)

 
15 (32 %) 

 
- 

Neozoen 
(33 Arten, davon 
6 Arten mit frag-
lichem Status) 

 
16 (48 %) 

 
11 (33 %) 

14 (52 %) 
(Pflanzen-, 
Fischimp. 

etc.) 

 
3  

(11 %)

 
- 

 
8 (30 %) 

 
2 (7 %) 

F = Forstwirtschaft, L = Landwirtschaft, Fi = Fischereiw., KB = kommunaler Bereich (Verkehrswege, Parks etc.) 

Quelle: verändert nach Kowarik 2003 und nach Geiter & Kinzelbach 2002 

 

 

II.3.2. Sekundäre Ausbringung 

Auch wenn die Ersteinführung einer Art erfolgreich war, so ist die (invasive) Ausbreitung von zwei 

Faktoren abhängig: dem geeigneten Lebensraum und dessen Erreichbarkeit. Bei Tieren ist im Nor-

malfall die Mobilität kein einschränkender Faktor, anders ist es jedoch bei den Pflanzen. Als soge-

nannte Vektoren der sekundären Ausbreitung für Pflanzen (und wirbellose Tierarten bzw. deren Eier 



Nationale IAS-Strategie  Seite 145 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

und Larven) kommen Gartenbau (auch kommunaler Gartenbau, Verkehrswege etc.), Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft, Abfälle (organische und Boden-, bzw. Schotter und Schuttabfälle) Verkehr, Zucht und 

Hege in betracht. 

Sekundäre Ausbringungen sind regelmässige oder gelegentliche Ausbringungen, die die Etablierung 

von Populationen fördern. Primäre Ausbringungen sind oft der Grund für eine Einbürgerung (Ansied-

lung in urbanen Lebensräumen, Parks etc.), während für die schnelle und barriereüberspringende 

Ausbreitung und Etablierung in naturnahen Standorten oft sekundäre Ausbringungen der Initialgeber 

sind. Meist führt eine Kombination verschiedener und vor allem wiederholter sekundärer Ausbringun-

gen (Anpflanzungen etc.) zum Erfolg (Kowarik 2003, S. 71). Sekundäre Ausbringungen sind ein spe-

ziell definiertes Problem, welchem gesonderte Aufmerksamkeit zukommen sollte (Kowarik 2003 & 

Kowarik unpubl. 2004). 

Ausnahmen bei den Neophyten sind Arten der Fliessgewässersysteme, da das Wasser als Ausbrei-

tungsmedium genutzt wird. Fliessgewässer und Auen sind diejenigen Ökosystemtypen, in denen die 

meisten nichteinheimischen Arten in naturnaher Vegetation vorkommen (Lohmeyer & Sukopp 1992) 

(siehe auch Verteilung der IAS auf Lebensräume). 

II.3.3. Einwanderung und Schritt in die freie Natur 

Die Dynamik biologischer Ausbreitungsvorgänge ist für einzelne Arten schwierig bis gar nicht vorher-

zusagen. Allerdings lassen sich aus den vorhandenen Erfahrungen Grundmuster des Verlaufs von 

Ausbreitungsvorgängen ableiten. Generell werden bei biologischen Invasionen gebietsfremder Arten 

drei Phasen unterschieden: 

∗ Ankunft: Beabsichtigte oder unbeabsichtigte Einbringung in ein neues Gebiet. 

∗ Ausbreitung: Erste Verwilderung bzw. Erschließung neuer Lebensräume, Etablierung und 

nachfolgende Ausbreitung (Expansion). 

∗ Erreichen des Gleichgewichtszustandes: Mit dem Erreichen von klimatischen, konkurrenz-

bedingten oder geographischen Grenzen im neu eroberten Areal kommt auch die räumliche 

Ausbreitung zum Stillstand. (Essl & Rabitsch 2002) 

Zwischen der Ersteinführung von gebietsfremden Pflanzen oder Tieren und dem Beginn der Ausbrei-

tung liegen oft mehrere Jahrzehnte, im Extremfall sogar einige Jahrhunderte (Kowarik 1992). Nach 

Jäger 1988 geht der Ausbreitung oftmals , aber nicht immer, eine Verzögerungsphase voraus, in der 

die Art an einzelnen Orten in kleinen Populationen konstant vorhanden ist, ohne sich weiter auszubrei-

ten. Die Expansion kann danach explosionsartig verlaufen. Nach vergleichsweise kurzer Zeit sind die 

Grenzen des neuen Areals erreicht. 

Charakteristikum gebietsfremder Arten ist auch, dass viele Arten im neuen Areal häufiger sind, als in 

ihrem ursprünglichen Areal. Hauptverantwortlich dafür werden die veränderten Konkurrenzbedingun-

gen im neuen Areal gemacht. Vor allem dann wenn, wie so häufig, gebietsfremde Arten auf anthropo-
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gen gestörten Flächen auftauchen und prozessbegleitend in die Sukkzession eingreifen. Hinzu kommt 

das Prädatoren, Parasiten auch spezifische Inhalts- und Abwehrstoffe fehlen. 

II.4. Verteilung der IAS auf Lebensräume 

Ebenso wie Neophyten profitieren Neozoen oft eher von menschlichen Störungen und von der Zerstö-

rung ursprünglicher Lebensgemeinschaften, als dass sie diese verursachen (Mack & D`Antonio 1998, 

Dukes & Mooney 1999). Die Etablierung von Neozoen wird zudem begünstigt, wenn ähnliche Arten 

zuvor durch anthropogene Einflüsse verdrängt worden sind.. Die Geschichte anthropogener Umwelt-

veränderungen reicht in Europa und großen Teilen Asiens sehr viel weiter zurück als in Amerika und 

Afrika und hat möglicherweise auch in Nordamerika schon mit der ersten menschlichen Besiedlung 

begonnen. Die Tier- und Pflanzenwelt Eurasiens ist deshalb an menschliche Störungen besser ange-

passt, als die der erst in jüngerer Zeit erschlossenen Gebiete. Außerdem erlauben die klimatischen 

Verhältnisse Europas nur den Arten ein Überleben, die aus ähnlichen Klimaregionen eingeführt wur-

den. In den Tropen und Subtropen können dagegen auch Tierarten aus gemäßigten Zonen existieren, 

so dass sich hier ein potentiell größeres Artenspektrum etablieren kann (Boye 2003). 

Fliessgewässer und Auen sind in Deutschland die am stärksten anthropogen gestörten Lebensräume 

naturnaher Vegetation. „Natürliche“ Störungen durch Wasserstandsschwankungen kommen hinzu. 

Archäophyten und Neophyten sind auf anthropogenen Standorten häufiger als heimische Arten und 

übertreffen diese sogar in ihrer Anzahl. Aufgrund dieser günstigen Einwanderungs- (s.o.) und Ansied-

lungsbedingungen bestimmen Neophyten häufig die heutige Pioniervegetation in Flusstälern. (Kowarik 

2003). Auch das Vorkommen der invasiven gebietsfremden Tierarten nach Geiter & Kinzelbach 2002 

und Boye 2003 konzentriert sich in fast der Hälfte der Arealbenennungen auf den Lebensraum Fließ-

gewässer, Ufer und Auen. Wie bei Pflanzen so auch bei den Tieren folgt als zweithäufigster aufge-

suchter Lebensraum die Wälder, Forste und Säume. 

Des weiteren werden von den problematischen Neophyten Deutschlands Brachen, Verkehrswege, 

Grünland, Dünen, Äcker (Ackerunkräuter werden hier nicht berücksichtigt), Magerrasen, Felsstandorte 

und Waldgrenzstandorte etc. besiedelt. Die schadensverursachenden Neozoen verteilen sich außer-

dem auf marine Lebensräume und stark an den Menschen gebundene Räumlichkeiten (Haushalt, 

Kraftwerkabwässer, Parks, „Gesundheit“). 

Ausgangspunkt der Verbreitung und Häufigkeitszentren für Neophyten sind menschliche Siedlungen, 

in denen ihr Anteil mit steigender Siedlungsgröße zunimmt. Städte und urban-industrielle Lebensräu-

me sind in diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben (Sukopp 1976). Auch einige Neozoen 

nutzen als Kulturfolger die zahlreich verfügbaren Ressourcen dieser Habitate. Als zentrale Anlaufstelle 

von Verschleppungen durch Waren- und Personenverkehr stellen Städte somit insgesamt den wich-

tigsten Ausgangspunkt für die Invasionen gebietsfremder Arten dar. 
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II.5. Auswirkungen und Problemfelder von IAS 

II.5.1. Ökologie 

Ganz allgemein gesagt verändert jede gebietsfremde Art ökosystemare Abläufe, welches Ausmaß 

und welche Wirkungsrichtung die Veränderung nach sich zieht, ist vom Organismus, dem Standort, 

den verfügbaren Ressourcen und Ausbreitungsmöglichkeiten abhängig. Gebietsfremde Organismen, 

speziell diese mit anderen Lebensformen (z. B. hochwüchsige krautige Neophyten), sowie evt. länge-

rer Lebensdauer (z. B. Graskarpfen, Goldfisch etc.) können evt. Ressourcen effizienter nutzen und 

dadurch z. B. die Produktivität, Sukzession und Verfügbarkeit bestimmter Stoffe verändern. Neomyce-

ten können vor allem dann Einfluss auf ökosystemare Abläufe nehmen, wenn sie als Parasiten ein-

heimische Arten zurückdrängen (z. B. Ulmensterben, Krebspest). Invasive gebietsfremde Arten, sind 

ja per Definition solche, die die Biodiversität gefährden. Dabei geht es um genetische Artendiversität 

einer Populationen, um die Diversität der Arten, Artengemeinschaften und Lebensräume. Als Gefahr 

sind folgende Auswirkungen zu werten: Konkurrenz um Ressourcen, Raubdruck (auch Herbivorie), 

Vektor für Krankheitserreger oder Parasiten, stoffliche und räumliche Veränderung der Ressource 

(indirekter Einfluss), evolutionäre Konsequenzen (Überwindung von Kreuzungsbarrieren, neue Ökoty-

pen, anthropogener Selektionsdruck, mutagene Wirkung, z. B. Pestizide etc.) und betriebswirtschaftli-

che (wirtschaftliche, gesundheitliche) Beeinträchtigungen.264  

II.5.2. Naturschutz 

Dem Naturschutz fehlt es an einem allgemein anerkannten Wertesystem und damit an einheitlichen 

Zielen gegenüber IAS. Die Bandbreite der Einschätzungen reicht von der Meinung, man solle „der 

Natur ihren Lauf lassen“ (Reichholf 2001) bis zu „eine der größten Bedrohungen der Biodiversität“ 

(Elton 1958, Kowarik 1999 u.v.a.). Diese Meinungsvielfalt zeichnet den Naturschutz einerseits positiv 

aus, da eine differenzierte Herangehensweise fallspezifisch angebracht erscheint. Sie erschwert je-

doch auch die Verständigung und Konsensfindung, wenn eine eigene (nationale?) Werthaltung nicht 

öffentlich artikuliert wird (Essl & Rabitsch 2002). 

Ausdrücklich zu betonen ist, dass die allermeisten der problematischen Arten nicht überall innerhalb 

ihres Verbreitungsgebietes, sondern eher lokal oder regional Konflikte verursachen und sich diese 

meist auf einen bestimmten Ausschnitt des insgesamt besiedelten Spektrums an Ökosystemtypen 

konzentrieren (Kowarik 2003). Konflikte sind von den Ortsverhältnissen, den ökosystemaren Bedin-

gungen und von Nutzungsansprüchen abhängig. Hieraus lässt sich das Prinzip der Einzelfallbehand-

lung ableiten, nach dem die Bewertung gebietsfremder Arten in Bezug auf spezifischen Bedingungen 

des Ortes vorzunehmen ist, an dem sie vorkommen oder wo sie ausgebracht werden sollen. 

                                                      
264  Einen umfassenden Überblick über ökologische Beeinträchtigungen der indigenen Biodiversität, bzw. Verfäl-

schung der Flora und Fauna durch gebietsfremde Pflanzen geben Kowarik et al. 2003. 
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Im Einzelfall ist dann zu prüfen ob die Biodiversität gefährdet ist. Die Biodiversitätskonvention und das 

Bundesnaturschutzgesetz bieten eine rechtliche Handhabe. Sie verpflichten zum Handeln gegenüber 

gebietsfremden Arten – nicht allgemein, sondern nur wenn gebietsfremde Organismen Schäden ver-

ursachen, beispielsweise Ökosysteme „gefährden“, oder Floren/Faunen „verfälschen“. Was dies im 

einzelnen heißt blieb bisher unbestimmt (Kowarik 2003). In jünster Zeit wurde diese Lücke jedoch 

geschlossen durch einen Leitfaden von Kowark et. al 2003, der für die Operationalisierung von § 41 II 

BNatSchG aufzeigt, wie die Gefährdung und Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt durch gebiets-

fremde Pflanzen nachvollziehbar bewertet werden kann (Ableitung von Kriterien, Schwellenwerten, 

Verknüpfungsregeln) (Kowarik et al. 2003). 

 

Für die Invasivität gebietsfremder Organismen ist unter Naturschutzgesichtspunkten maßgeblich, dass 

sich durch ihr Auftreten und Ausbreiten in der freien Natur 

∗ Aussterbewahrscheinlichkeiten (durch Konkurrenz, Prädation/Herbivorie, Parasitierung, Alle-

lopathie, Hybridisierung,) einheimischer Arten (auch lokal) erhöhen, besonders dann wenn es 

sich um Rote Liste Arten (RL-Arten) handelt und sich deren Hauptverbreitungsgebiet in Mittel-

europa befindet 

∗ Häufigkeiten einheimischer gebietstypischer Arten (sowie gebietstypischer Genotypen) stark 

verändern 

∗ Biotope verändern, sodass sich deren natürliche oder historisch gewachsene Artenvielfalt in 

Quantität und Qualität verändert 

∗ das Landschaftsbild in Vielfalt, Eigenart, Erholungswert und Schönheit verändert oder  

∗ die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter gefährdet 

wird.265 

 

Für diese Kriterien fehlen bisher jedoch definierte Schwellenwerte, die eine Differenzierung problema-

tischer und unproblematischer Fälle ermöglicht. 

II.5.3. Ökonomische Folgen von IAS 

In der bisherigen Diskussion um ökonomische Folgen invasiver Arten findet meist eine Konzentration 

auf wirtschaftliche Schäden, vornehmlich in Forst oder Landwirtschaft, statt. Diese betriebswirtschaftli-

che Betrachtungsweise ist für eine Politikberatung – vor allem im Bereich Natur- und Umweltschutz, 

zu eng, da der durch die Natur generierte Nutzen weit über ihre direkte Nutzung hinausgeht.  

Um die tatsächlichen ökonomischen Folgen von IAS zu ermitteln, müssen alle Folgen berücksichtigt 

werden. Dies erfordert, die ökologischen Folgen aus ökonomischer Sicht zu erfassen und zu klassifi-

                                                      
265  Ausführliche Beschreibung der ökologischen, evolutionären und biogeographischen Auswirkungen biologi-

scher Invasionen, sind differenziert nach der Wirkungsebene und beteiligten Prozessen in Kowarik 2003, Ta-
belle 65, Seite 284-287 dargestellt. Für den Arten- und Biotopschutz werden in Kowarik et al., 2003, indikato-
rische Kriterien und Schwellenwerte vorgeschlagen. 
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zieren.  Als theoretische Basis soll dazu das Konzept des Total Economic Vaues von Turner et al. 

(1993) dienen. Danach kann neben den erwähnten Nutzen aus land- oder forstwirtschaftlicher Nut-

zung, den sogenannten direkten nutzungsabhängigen Werten, noch zwischen indirekten nutzungsab-

hängigen sowie nutzungsunabhängigen Werten unterschieden werden (s. Abbildung C-10).  

 

Abbildung C-10: Wertkomponenten des ökonomischen Gesamtwertes (TEV). 

 

Quelle: verändert nach TURNER et al. (1993: 112) 

 

 

Neben der produktionstechnischen Nutzung gehört auch der Konsum von Natur in Form von Erholung 

und Naturbeobachtung zu den direkten Nutzungsformen. Bei ökologischen Funktionen, wie Hochwas-

serschutz oder dem Selbstreinigungspotential von Gewässern, spricht man von indirekten nutzungs-

abhängigen Werten. Die nutzungsunabhängige Wertkomponente ergibt sich aus den sogenannten 

Vermächtnis- und Existenzwerten. Diese tragen der Beobachtung Rechnung, dass Menschen sich für 

Dinge einsetzen, z.B. in Form von Spenden, ohne  die Güter direkt nutzen zu wollen. Von einem Exis-

tenzwert spricht man, wenn allein das Wissen um die Existenz des Umweltgutes Nutzen stiftet und 

eine spätere Nutzung weder geplant ist noch stattfinden wird. Der Vermächtniswert beschreibt das 

religiös oder anders motivierte Bestreben der Individuen, die Umwelt in dem Zustand an nachfolgende 

Generationen weiterzugeben, in dem sie sie vorgefunden haben. Der Optionswert lässt sich weder der 

nutzungsabhängigen noch der nutzungsunabhängigen Wertekomponente eindeutig zuordnen, da er 

sich aus dem Wert ergibt, der aus den potenziellen zukünftigen Nutzenstiftungen der geschützten 

Naturgüter (z.B. Bereitstellung genetischer Informationen für Züchtungszwecke oder die Entwicklung 

neuer Medikamente) hervorgehen kann.  

Nur Dank dieses erweiterten Wertebegriffs, werden viele für den Naturschutz relevanten Folgen er-

fasst.  
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II.5.4. Ökonomische Systematisierung der ökologischen Folgen invasiver Arten 

Anhand des Konzepts des TEV lassen sich nun die Folgen der IAS den einzelnen Kategorien zuord-

nen. Dies ist elementar wichtig, da die unterschiedlichen Wertekategorien unterschiedliche Vorge-

hensweisen zu ihrer Bestimmung erfordern. Abbildung C-11 soll diesen Zusammenhang zwischen 

ökologischen und ökonomischen Folgen verdeutlichen. Ausgangspunkt sind die von White & Harris 

(2002) Vorgeschlagenen fünf Kategorien von Wirkungsmechanismen der IAS auf die heimische Fauna 

und Flora. Jeder dieser fünf Wirkungsmechanismen hat unterschiedliche ökologische Folgen, die wie-

derum in ökonomische Folgen  transferiert werden können. So führt die Konsumption durch Prädation 

und Herbivorie zu einer Verschiebung des ursprünglichen Artenspektrums. Diese Verschiebung der 

Abundanzen kann im Extremfall so stark sein, dass einzelne Arten nicht mehr vorkommen und damit 

Aussterben. Handelt es sich bei den in ihren Abundanzen zurückgehenden Arten um Nutzpflanzen 

oder Tiere so sind direkte nutzungsabhängige Werte betroffen. Eine Schadensbestimmung kann in 

diesem Fall mit Hilfe entgangener Ernteeinnahmen erfolgen. Handelt es sich dagegen um natur-

schutzpolitisch relevante Arten, so verändert sich möglicherweise der Erholungswert eines Habitates, 

da die betreffende Art weniger beobachtet werden kann. Kommt es zu Aussterbeprozessen so sind 

Existenzwerte involviert (s.o.). Die gleichen Wertkategorien sind betroffen bei der Einführung und Ü-

bertragung von Krankheiten. Neben den betriebswirtschaftlichen Folgen, die sich aufgrund der Kosten 

für die medizinische Behandlung bzw. dem Ausfall von Arbeitstagen ergeben, entsteht zusätzlich ein 

volkswirtschaftlicher Schaden durch eine beeinträchtigte Wohlfahrt der Bevölkerung. Dies kann seine 

Ursachen entweder in den direkten Folgen der Krankheit auf das Wohlbefinden der Betroffenen haben 

oder aber auch durch die Angst der Menschen an der Krankheit erkranken zu können. So haben meh-

rere Studien eine signifikante Zahlungsbereitschaft der Menschen dafür gemessen, das Risiko an 

einer Gesundheitsgefährdung zu mindern. 

 

Bei ökologischen Dienstleistungen ergeben sich indirekte nutzungsabhängige Werte in Form der je-

weiligen Ökosystemfunktionen. Zusätzlich zu quantitativen Veränderungen der Funktionen verändert 

sich möglicherweise auch die Stabilität der Ökosysteme. Da durch stabile Ökosysteme eine Kontinui-

tät der Funktionen gewährleistet wird, spricht man hier zusätzlich von einem Versicherungswert.  
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Abbildung C-11: Folgen von IAS aus ökologischer und ökonomischer Sicht   
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II.5.5. Zum Begriff ökonomischer Schaden 

Die bisherige Diskussion über die ökonomischen Folgen invasiver Arten konzentriert sich auf Folgen, 

die sich negativ auf wirtschaftliche Aktivitäten auswirken (z.B. Ernteverluste oder Kosten für Präventi-

ons- oder Schadensbeseitigungsmaßnahmen). Entsprechend der oben vorgestellten Systematik 

(s.Abbildung C-10) handelt es sich hierbei nur um direkte nutzungsabhängige Werte. Alle anderen - 

vor allem volkswirtschaftliche - Wertkomponenten werden meist vernächlässigt. Diese Vernachlässi-

gung volkswirtschaftlicher Effekte führt in der Literatur zu einer Gleichsetzung von betriebswirtschaftli-

chen mit ökonomischen Schäden. Entsprechend findet sich in der Literatur häufig eine Unterschei-

dung zwischen ökologischen und ökonomischen Schäden. Diese Nomenklatur ist aber irreführend und 

inhaltlich falsch. Jeder ökologische Schaden ist auch ein ökonomischer Schaden (s. Kap. II.5.2 zum 

Konzept des TEV).  

Bei den bisher als ökonomischer Schaden bezeichneten Folgen, die sich rein auf wirtschaftliche Akti-

vitäten auswirken, lautet die korrekte Bezeichnung daher wirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche 

Schäden. 
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II.5.6. Land-, Forst-, Wasser-, Fischereiwirtschaft, urbane Lebensräume und Ge-
sundheit 

Wirtschaftliche Probleme betreffen in Deutschland vor allem die Land-, Forst-, Wasser- und  Fische-

reiwirtschaft, ebenso den Ausbau und Instandhaltung urban (industrieller-) Lebensräume und die hu-

mane und veterinäre Gesundheit. Probleme treten dann auf wenn sich 

∗ Ertragseinbussen einstellen, 

∗ Die Bewirtschaftung und Nutzung von Flächen, Gewässern, Verkehrswegen behindert wird. 

∗ Die Gesundheit von Mensch und Tier direkt oder indirekt (IAS als Vektor) gefährdet ist  

∗ in den naturnahen Randgebieten der Nutzungsflächen (Ackerränder, Waldränder, Gewässer-

ufer etc) wildlebende Organismen gefährdet, und Lebensgemeinschaften verändert werden. In 

diesen Bereichen sollen Schadensbemessungen des Naturschutzes greifen. 

 

II.5.7. Synthese 

Aus Gründen der Schadensbemessung, betriebswirtschaftlich und ökologisch, erscheint es sinnvoll, 

Listen der IAS den jeweiligen betroffenen Bereichen zuzuordnen. Strategien gegen IAS sollten res-

sortübergreifend abgestimmt werden, das Management und die Bekämpfung (z.B. Pestizide etc.) 

werden wahrscheinlich sektorbezogen entschieden werden müssen. 

II.6. Forschungsbedarf 

Die ausführliche Literaturrecherche zum Thema invasive gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten in 

Deutschland, bzw. in Mitteleuropa hat einige Lücken im Forschungsstand zu deren Bewertung und 

Status aufgezeigt: Die im Literaturverzeichnis genannten Quellen wurden analysiert und bewertet. 

Einheitliche Darstellungsweisen der nationalen Situation von gebietsfremden Tieren und Pflanzen sind 

selten oder gar nicht zu finden. Den umfassensten Überblick gibt Kowarik 2003 in seinem Buch über 

„Biologische Invasionen in Mitteleuropa“. Allerdings wird auch in diesem Werk deutlich, dass der Wis-

sensstand um gebietsfremde und invasive gebietsfremde Tierarten bisher eher ungeordnet dokumen-

tiert ist und wenig in konkreten Fragestellungen behandelt wurde. 

Unauffällige Arten, wie zum Beispiel Mikroorganismen, kleine Tier und Pflanzenarten (auch niedere 

Arten) wurden bisher unzureichend oder gar nicht dokumentiert. Die genetische Unterwanderung ge-

bietseigener Arten durch gebietsfremde Herkünfte ist im Themenzusammenhang der invasiven ge-

bietsfremden Arten auch noch nicht ausreichend beachtet worden. Diese Defizite und vor allem auch 

Defizite in der präventiven Einschätzung (Risikoanalyse und das Kriterium „invasiv elsewhere“) und 

der Bewertung (naturschutzfachlich, wirtschaftlich und politisch) werden hier an dieser Stelle allge-

mein als Forschungsbedarf benannt und präzisiert. 
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II.6.1. Neophyten 

1) Einteilung von Sippen, Arten, Populationen und Teilpopulationen in „Mobilitätsgruppen“: 

Ausbreitungsradien von Pflanzenarten und Populationen:→ spezielle Untersuchungen zu 

Ausbreitungsmöglichkeiten, generativ und vegetativ, Zufallsausbreitungen, sowie anthro-

pogen gesteuerte Mechanismen (sekundäre Ausbringungen). 

2) Untersuchungen zu gebietsfremden Algen, vor allem Makro- und Mikroflora der Gewässer 

(limnisch und marin). 

3) Untersuchungen zu Wechselwirkungen von phytoadaptiver Fauna mit gebietsfremder ver-

sus gebietstypischer Flora. 

4) Zertifizierung gebietstypischen Saat- und Pflanzgutes. 

5) Einbindung der Problematik von invasiven gebietsfremden Pflanzenarten in ein bestehen-

des Monitoring (FFH-Richtlinie?). 

6) Kosten/Nutzen-Abschätzung von Kontroll- und Bekämpfungsmassnahmen zu ausgewähl-

ten invasiven Arten (z. B. „Top five“ der bundesweiten IAS). Dokumentation zu den einge-

setzten Mitteln und Methoden. 

II.6.2. Neozoen 

1) Entwicklung von Kriterien für die Bewertung gebietsfremder Tierarten. Kontinuierliche Er-

gänzung der Liste der invasiven Tierarten Deutschlands. 

2) Benennung der gebietstypischen ökologischen Beeinträchtigungen durch gebietsfremde 

Tierarten 

3) Einschätzung des aktuellen Stimmungsbildes von den betroffenen wie verursachenden 

Sektoren. (Befragungen von Förstern, Jägern, Fischern, Anglern, Imkern, Vertretern des 

Zoo-, bzw Heimtierhandels, Pelztierzüchtern, Nationalpark-„Rangern“ und Kartierern des 

Naturschutzes. 

4) Einteilung von Arten, Populationen und Teilpopulationen in Mobilitätsgruppen:→ spezielle 

Untersuchungen zu Ausbreitungsmöglichkeiten, z. B. Macropterie bei Insekten, Zu-

fallsausbreitungen, sowie anthropogen gesteuerte Mechanismen (w. z. B. Hege und Be-

satzmaßnahmen). 

5) Untersuchungen zu gebietseigenen Fischen, ist eine „Renaturierung“, Rückführung zu 

„gebeitseigenen“, Nutzfischen in Deutschland und Europa möglich?“ 

6) Untersuchungen zu Makro- und Mikrozoobenthos der limnischen und marinen Gewässer 

und Wasserstrassen 

7) Untersuchungen zu gebietsfremden Insekten: Prädatoren, Parasiten, Phytophage, Wech-

selwirkungen zu Pflanzen und gebietstypischer Fauna. 

8) Fallstudien und Bewertungen der ökologischen Beeinträchtigung gebietstypischer Fauna 

durch mittelgroße Raubsäuger unter besonderer Berücksichtigung der Habitatqualitäten. 
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9) Entwicklung von Prioritäten zu Massnahmen: Prävention, Kontrolle und Bekämpfung der 

einzelnen Tiergruppen, bzw. Tierartengruppen. 

II.6.3. Neomyceten 

1) Untersuchungen zu Neomyceten und kontinuierliche Ergänzung der Liste invasiver 

Pilzarten in Deutschland. 

2) Entwicklung von Prioritäten zu Massnahmen: Prävention, Kontrolle und Bekämpfung. 

II.6.4. Mikroorganismen 

1) Untersuchungen zu limnischen Mikroorganismen. In welchem Masse und mit welcher 

Folge treten IAS in Gewässern auf. 

2) Untersuchungen zu invasiven gebietsfremden Mikroorganismen der Böden.  

II.6.5. Allgemein 

1) Kriterienentwicklung für Risikoanalysen des Naturschutzes in Deutschland. 

2) Untersuchungen zum Kriterium „invasive elsewhere“ (Williamson 1999). Dokumentation 

des Begriffes „invasiv“ in anderen Staaten, vor allem in Europa. 

3) Untersuchungen zu volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Folgen der Ausbrei-

tung von IAS in Deutschland mit zu Hilfenahme der „Willingness-to-Pay“-Methode (für die 

Ermittlung, bzw. monetare Einschätzung volkswirtschaftlicher Schäden). 

4) Dokumentation des Kriteriums „invasiv elsewhere“. Aufbau einer Datenbank, die globale 

Daten von regionalen und globalen IAS mit Daten ihres Herkunftsgebietes in Beziehung 

stellt. 

 

 

 

III. Nationale Strategien anderer Länder 

Die Verpflichtung zum Erlass einer nationalen Strategie trifft Deutschland nicht allein, vielmehr gilt sie 

für alle Mitgliedstaaten der CBD. In Umsetzung dieser Verpflichtung haben andere Staaten ebenfalls 

erste Maßnahmen und Regelungen in Bezug auf invasive Arten erlassen. Diese sollen im folgenden 

dargestellt werden. Die Ergebnisse dieser Zusammenstellung fließen in den zu erstellenden Strate-

gieentwurf ein. 

Die Auswahl der dargestellten Länder ergibt sich vor allem aus der Verfügbarkeit der fraglichen Infor-

mationen und dem aktuellen Stand der Aktivitäten - diese sind allerdings eng an die jeweilige Prioritä-

tensetzung gekoppelt. Insbesondere in den Ländern, die sich durch invasive gebietsfremde Arten in 
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besonderem Masse bedroht fühlen, sind die Arbeiten an der Umsetzung der Vorgaben der CBD in 

Hinblick auf nationale Strategien, wie auch die Änderung der nationalen Gesetze, schon weit fortge-

schritten. Insofern besitzen vor allem die Regelungen und Programme der auf dem Gebiet der Be-

kämpfung invasiver Arten besonders aktiver Staaten Neuseeland, den USA, wie Südafrika eine ge-

wisse Vorbildfunktion. Dazu werden noch die Aktivitäten Großbritanniens dargestellt. 

Im Rahmen dieses Vorhaben kann indes kein genauerer Überblick über die geltenden und geplanten 

Rechtssysteme und Strategien der ausgewählten Länder in Bezug auf IAS geleistet werden.266 An-

stelle einer solchen umfassenden Darstellung der einzelnen materiellen Regelungen sollen bei den 

dargestellten Staaten vielmehr die sie auszeichnenden Elemente aufgezeigt werden. Insofern wird 

z.B. bei der Darstellung der Regelungen Neuseelands die Reichweite der neu geschaffenen Regelun-

gen im Vordergrund stehen, während z.B. bei der Darstellung der Maßnahmen der USA und Südafri-

kas der organisatorische Aufbau und die neu geschaffenen behördlichen Strukturen beleuchtet wer-

den.  

III.1. Neuseeland (NZ) 

Als Insel war und ist NZ eines der am meisten von IAS betroffenen Staaten. Als Reaktion hat NZ eine 

der umfangreichsten nationalen Gesetze und Strategien erlassen, die in vieler Hinsicht Vorbildfunktion 

für andere Staaten haben kann. Allerdings rechtfertigen sich viele der Maßnahmen eben aus der 

schweren Betroffenheit und der Insellage NZ und sind somit nicht auf anders betroffene Staaten, wie 

z.B. Deutschland, direkt zu übertragen. 

Zentrale rechtliche Vorschriften über IAS finden sich in NZ in zwei Gesetzen, nämlich dem Biosecurity 

Act von 1993 und dem Hazardous Substances and New Organisms Act (HSNO) von 1996. Daneben 

bestimmen einige Gesetze sektorale Besonderheiten für die betroffenen Bereiche – insofern sind der 

Conservation Act, Wildlife Act, Forest Act oder der Wild Animal Control Act zu nennen. Diese sektora-

len Gesetze spielen im Gesamtkontext der invasiven Arten eine nur untergeordnete Rolle und werden 

nicht besprochen.  

Neben den gesetzgeberischen Maßnahmen befassten sich auch zwei nationale Strategien zur Biodi-

versität und zur „Biosecurity“ mit den nationalen Bemühungen gegen IAS. Sie geben längerfristige 

Ziele vor und analysieren bestehende Maßnahmen auf Unzulänglichkeiten.  

Diese zentralen rechtlichen Vorschriften und Strategien sollen im folgenden kurz dargestellt werden. 

III.1.1. Hazardous Substances and New Organism Act (HSNO) 

Der im Juni 1996 verabschiedete HSNO Act ersetzt seit seinem Inkrafttreten (Juli 1998 für New Orga-

nisms und Juli 2001 für Hazardous Substances) einige sektorale Gesetze267 und bezweckt nun um-

                                                      
266  Eine Auswertung anderer europäischer Regelungssysteme findet sich in Fisahn/Winter, Die Aussetzung 

gebietsfremder Organismen - Recht und Praxis, 1999. 
267  Z.B. den Explosives Act, Toxic Substances Act, oder Pesticede Act. 
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fassend den „Schutz der Umwelt, sowie der Gesundheit und Sicherheit der Menschen und der Ge-

meinschaft durch Verhinderung und Steuerung der schädlichen Einwirkungen von gefährlichen Stof-

fen und neuen Organismen“.268  

III.1.1.1. Die Regelungsobjekte 

III.1.1.1.1. New Organisms 

Der Begriff „new organism“ umfasst primär jede Tier- und Pflanzenart oder Mikrobe, die ab dem 29. 7. 

1998 (an diesem Datum sind die Regelungen über die „new organisms“ in Kraft getreten) zum ersten 

Mal nach Neuseeland gebracht wurde.  

Darüber hinaus werden allerdings auch andere Organismen ausdrücklich von den Regelungen er-

fasst, so  

• Gentechnisch veränderte Organismen (GMO), 

• Alle Arten, die sicher oder eingedämmt importiert oder gehalten werden, wie z.B. in Zoos, 

• sog. „Risikoorganismen“ nach dem HSNO, sowie  

• ausgestorbene Arten. 

Die Untersuchung, ob ein Organismus vor dem 29.7.1998 bereits nach Neu-Seeland gebracht wurde 

fällt allerdings schwer. Hinsichtlich des Pflanzenbestandes wird auf eine Datenbank der MAF Biosecu-

rity Authority zurückgegriffen. Die dort genannten Pflanzenarten werden als ansässig in Neu-Seeland 

vor dem 29.7.1998 angesehen, so dass jede dort nicht enthaltene Pflanzenart als „new organism“ 

betrachtet wird, bis das Gegenteil bewiesen ist. Für andere Organismen (Tiere und Mikroorganismen) 

fällt die Erstellung einer Liste von Arten, die vor dem 29.7.1998 in Neu-Seeland beheimatet waren, 

weitaus schwerer. Ist bei einem Organismus unsicher, ob es sich um einen „new organism“ handeln 

könnte, so muss die MFA Biosecurity Authority der Einfuhr zu stimmen. Bei ihrer Entscheidung bezieht 

sie sich auf „non-stutory lists of vertebrates, invertebrates and micro-organisms“, die helfen sollen den 

Status eines Organismus zu bestimmen. Kann allerdings auch danach nicht eindeutig festgestellt 

werden, ob es sich bei einem Organismus um einen „new organism“ handelt, hat jeder Importeur das 

Recht auf eine Entscheidung der „Environmental Risk Management Authority (ERMANZ)“ hinsichtlich 

des Status des Organismus.    

III.1.1.1.2. Hazardous Substances 

Neben den neuen Organismen werden vom HSNO Act auch andere generell „schädliche Stoffe“ an-

gesprochen. Die Schädlichkeit eines Stoffes wird anhand von Grenzwerten bezüglich einiger spezifi-

scher Eigenschaften wie z.B. Toxizität, Brennbarkeit oder Explosivität gemessen. Für den hier behan-

                                                      
268  Nicht-amtliche Übersetzung des Verfassers. Im Original lautet die Zielsetzung wie folgt: „...to protect the envi-

ronment, and the health and safety of people and the communities, by preventing or managing the adverse 
effects of hazardous substances and new organisms.” 
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delten Bereich erscheint lediglich die Eigenschaft der Ökotoxizität relevant. Der Grad der Ökotoxizität 

wird, unabhängig davon, ob die Art sich bioakkumulativ verhält, anhand der anerkannten Testmetho-

den, wie der OECD Guidelines, der US EPA oder der EU Methode bewertet, wobei die Schwellenwer-

te in einem „Users Guide“ festgehalten sind.269 Der HSNO Act erfasst dabei die nach Neuseeland zu 

verbringenden, wie auch in Neuseeland produzierte Stoffe. 

III.1.1.2. Wichtigste IAS Regelungen 

Der HSNO Act regelt vor allem die beabsichtigte Einfuhr und Ausbringung von neuen Organismen und 

schädlichen Stoffen nach und in Neuseeland. Bezüglich schädlicher Stoffe setzt der HSNO Act Mini-

malvoraussetzungen für den Umgang mit diesem Stoff (so z.B. für Verpackungen), der das Inver-

kehrbringen, wie die Einfuhr umfasst. Dagegen wird bezüglich neuer Organismen für jede Einfuhr und 

Aussetzung eine Genehmigung der ERMANZ als staatliche Aufsichtsbehörde verlangt. Bei ihrer Ent-

scheidung hat die ERMANZ die folgenden Kriterien abzuwägen: 

• Den Einfluss des Organismus auf den Lebensraum und auf die Flora und Fauna, insbesonde-

re die erhebliche Verdrängung heimischer Arten,  

• die öffentliche Gesundheit, 

• schädliche Einwirkungen auf traditionelle Maori Lebensweisen und Kultur, aber auch 

• die ökonomischen und sonstigen Vorteile die aus der Nutzung des Organismus gezogen wer-

den können, sowie 

• die internationalen Verpflichtungen Neuseelands. 

Arten, die in einem gesonderten Anhang des HSNO Act gelistet sind, oder als „unwanted organism“ 

im Sinne des Biosecurity Act gelten, dürfen unter keinen Umständen nach Neuseeland importiert oder 

dort freigesetzt werden. 

Während der HSNO Act auch Regelungen bei Zuwiderhandlung enthält, finden sich in ihm dagegen 

keine Regelungen eines Monitoring der importierten oder freigesetzten Arten.  

III.1.2. Biosecurity Act 

Der Biosecurity Act von 1993 stellt das zweite zentrale Gesetz im Umgang mit IAS in NZ dar. Rege-

lungsobjekt dieses Gesetzes sind generell ungewollte Organismen („unwanted Organisms“). Als sol-

che werden diejenigen Organismen angesehen, die eine potentielle Gefahr für die menschliche Ge-

sundheit oder die natürlichen Ressourcen in NZ darstellen können.  

Während der HSNO Act mit seinem Genehmigungserfordernis ausschließlich die beabsichtigte Ein-

führung und Ausbringung von schädlichen Stoffen und neuen Organismen regelt, geht der Anwen-

dungsbereich des Biosecurity Act darüber hinaus. Er behandelt nicht nur Fälle der unbeabsichtigten 

Einbringung durch die Verhängung von Import- und Ausbringungsverboten für ungewollte Organis-

                                                      
269  Summary User Guide to the HSNO Thresholds and Classifications of Hazardous Substances (ER-UG-04-1 6-

01, Juni 2001),  www.ermanz.govt.nz. 
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men, sondern beinhaltet auch Monitoring-, Beseitigungs-, sowie Wiedergutmachungsmaßnahmen. Im 

Falle von Monitoring- und Beseitigungsmaßnahmen sieht der Act die Notwendigkeit der Durchführung 

einer „Pest Management Strategy“ (PMS) vor, in deren Rahmen die Möglichkeiten für eine möglichst 

effektive Bekämpfung und Kontrolle der „unwanted species“ festgestellt werden. Beseitigungsanord-

nungen können schließlich im Rahmen einer PMS auch gegen Grundeigentümer ergehen, die unwan-

ted species auf eigene Kosten zu entfernen. 

III.1.3. Die Strategien - „Biosecurity Strategy“ und „Biodiversity Strategy“ 

Zusätzlich und neben den genannten rechtlichen Regelungen befassen sich zwei sog. „Strategien“ mit 

dem Problem IAS.  

Zum einen befasste sich in NZ eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Land- und Forstwirt-

schaftsministeriums (Ministry for Agriculture and Forestry. MAF) mit der Erarbeitung einer längerfristi-

gen sog. „Biosecurity Strategy“. Diese soll zur Verhinderung der Einschleppung und Ausbreitung von 

Schädlingen und Krankheiten und zum Schutze der Wirtschaft, Umwelt und menschlichen Gesundheit 

die Defizite des bestehenden Systems erarbeiten und Verbesserungsvorschläge machen. Aufgabe 

der Strategie ist es, die politische Gesamtrichtung („overall direction“) der Arbeiten zu koordinieren, die 

prioritären Arbeitsschritte zu identifizieren und insgesamt beratend zur Seite zu stehen.270  

Im August 2003 wurde die „Biosecurity Strategy“ veröffentlicht, die Empfehlungen und Erwartungen 

für eine Implementierung bis zum Jahr 2010 beinhaltet.271 Unter anderem wird in dieser Strategie die 

Bildung einer zentralen Führungsbehörde zur Koordinierung der Arbeit gefordert.272 Zur Zeit werden 

die Vorschläge der Arbeitsgruppe auf Regierungsebene besprochen. Insofern ist ein „Biosecurity 

Implementation Programme“ unter der Leitung des Vizedirektors des Ministeriums eingesetzt worden, 

dessen Ergebnisse bis Mitte 2004 vorliegen sollen. Dabei sollen die Elemente der Erarbeitung eines 

längerfristigen Planes zur Erhöhung der Kapazitäten („Biosecurity Capability Development Plan“), 

Initiativen zur sofortigen Steigerung der Kapazität sowie die Erarbeitung einer institutionellen Struktur 

(„Organisation Design“) im Vordergrund stehen. 

Neben dieser gegen Schadorganismen und ungewollte Organismen erarbeiteten Strategie hat NZ in 

Ausführung ihrer aus der CBD entsprungenen Verpflichtung eine nationale Strategie zur Biodiversität 

verabschiedet. Im Zuge des Programms „Environment 2010“ wurde schon im Jahre 1995 die Erarbei-

tung einer „Biodiveristy Strategy“ unter Federführung der Naturschutzbehörde („Department of Con-

servation“) des Umweltministeriums in Auftrag gegeben. Die Strategie wurde im Februar 2000 verab-

schiedet.273 Zentrale Ziele der nationalen Strategie sind die Fokussierung auf die Verpflichtungen und 

Nutzungsmöglichkeiten der Biodiversität durch regionalen Gemeinschaften, die Sicherung der Interes-

                                                      
270  Siehe dazu die Einführung auf http://www.maf.govt.nz/biosecurity/bio-strategy/about.htm.  
271  http://www.maf.govt.nz/biosecurity/bio-strategy/strategy-index.htm.  
272  Biosecurity Strategy, S. 18. 
273  http://www.biodiversity.govt.nz/pdfs/picture/nzbs-whole.pdf.  
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sen der indigenen Bevölkerung Neuseelands, die Bekämpfung des Rückgangs der indigenen Biodi-

versität sowie der Schutz auch eingebürgerter fremder erhaltenswerter Arten.  

In Thema 5 des Teiles 3 zur Erhaltung der indigenen Biodiversität werden unter der Überschrift „Bio-

security and Biodiversity“ auch Maßnahmen gegen ungewollte („unwanted“) Organismen angespro-

chen. Der Aktionsplan sieht dazu fünf prioritäre Ziele vor, nämlich eine bessere Koordination des Bio-

security Managements, die Erarbeitung besserer Risikoanalysenmethoden, verbesserte Grenzmaß-

nahmen, sowie das effektivere Management der Risiken in bezug auf ungewollte Organismen und  

Schädlinge. 

Viele der institutionellen Forderungen der Strategie sind durch den neu geschaffenen Behörden erfüllt 

(so z.B. die im Rahmen der HSNO Act und Biosecurity Act neu geschaffenen Institutionen). Speziell 

auf die Problematik der invasiven Arten bezogene Forderungen und Ziele dürften in der insoweit spe-

zielleren Biosecurity Strategy aufgehen, die sich gerade gegen die Ausbreitung von schädigenden 

Arten wendet. 

III.1.4. Kompetenzen 

In Ausführung ihrer weitgehenden Gesetze werden die Maßnahmen gegen IAS von mehreren, meist 

neu geschaffenen Institutionen vorgenommen oder koordiniert. 

Zentrale Behörde für die Aufsicht über hazardous substandes und die Entscheidung über die  Einfüh-

rung eines neuen Organismus ist die sog. Environmental Risk Management Authority (ERMANZ) un-

ter der Verwaltung des Umweltministeriums. Die ERMANZ ist zuständig für alle Zulassungs- und 

Schwellenwertregelungen bezüglich schädlicher Stoffe und beaufsichtigt als Oberbehörde die Imple-

mentierung der HSNO Richtlinien durch andere Behörden.  

Für Grenzmaßnahmen sind die Zoll- und Landwirtschaftbehörden (insbesondere die Biosecurity A-

gency), sowie die Behörde für maritime Sicherheit und Luftsicherheit zuständig. Um eine einheitliche 

Implementierung zu gewährleisten hat die ERMANZ einen „Guide to the HSNO Act for Enforcement 

Agencies“ herausgebracht, der die einzuhaltenden „benchmarks“ vorgibt.274  

Federführendes Ministerium für die Ausführung der Biosecurity Maßnahmen ist das 1997 neu ge-

schaffene „Ministerium für Lebensmittel, Ballaststoffe, Biosicherheit und Grenzkontrollen“ (Ministry of 

Food, Fibre, Biosecurity and Border Control), dem die ausführenden Regierungsbehörden berichten. 

Daneben wurde 1997 ein Biosecurity-Rat geschaffen, um den Minister beratend zur Seite zu stehen. 

Er setzt sich aus hohen Mitgliedern des Forschungs-, und Umweltministeriums, sowie Repräsentanten 

der ERMANZ und der regionalen Regierungen zusammen. 

III.1.5. Bewertung 

Die Regelungen in NZ gehören zweifellos zu den am weitesten Fortgeschrittensten weltweit – die 

Regelungsintensität, die sich im Umfang, der Regelungsdichte und vor allem an der hohen Rege-
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lungskompetenz zeigt, ist allerdings vor allem auf die starke Betroffenheit des Landes durch invasive 

gebietsfremde Arten zurück zu führen. Insofern können die Regelungssysteme Neuseelands für weni-

ger betroffene Staaten, wie z.B. die Bundesrepublik, in denen der Regelungsdruck bei weitem nicht so 

hoch anzusiedeln ist, höchstens als Vorbild für eine (theoretische) optimale und vollumfängliche Rege-

lung dienen. Eine direkte tatsächliche Übertragung und Umsetzung dieser höchst intensiven Regelun-

gen und Organisationsstrukturen macht dagegen für weniger betroffene Länder kaum Sinn. Allerdings 

haben in diesem bisher ansonsten oft stiefmüttelich behandelten Bereich vor allem die weit entwickel-

ten Organisations- und Kompetenzstrukturen der neuseeländischen Regelungen durchaus Vorbild-

funktion für zu entwickelnde, weniger intensive Maßnahmen in Deutschland. 

III.2. USA 

Das Recht der USA enthält sowohl auf der nationalen, wie auf Ebene der Länder (States) eine Viel-

zahl meist sektoraler oder regionaler Regelungen mit IAS Bezug. Die materiellen Regelungen enthal-

ten Verbote der Einbringung neuer Organismen275, die Ermächtigung, störende Pflanzen zu beseiti-

gen und zu kontrollieren276, sowie die Verpflichtung zur Durchführung eines „Environmental Impact 

Assessment“ bei der Durchführung staatlicher Maßnahmen.277 Zentrale Regelungsmechanismen 

finden sich dabei im Plant Protection Act von 2000, der umfassende Befugnisse des Department of 

Agriculture vorsieht, den Import oder das Inverkehrbringen bestimmter gefährlicher Pflanzen zu ord-

nen. Insofern stellt der Plant Protection Act ein – wenn auch durchschlagenderes – vergleichbares 

Instrument zum deutschen Pflanzenschutzgesetz und der Pflanzenbeschauverordnung dar.278 

In der hier vorzunehmenden Darstellung sollen jedoch nicht die Regelungen im einzelnen, sondern 

vielmehr die (neuen) Mechanismen stehen, die ein effektiveres Zusammenspielen der einzelnen, wie 

in Deutschland „verstreuten“ Rechtsgrundlagen ermöglichen sollen.  

III.2.1. Executive Order 13112 (EO) 

III.2.1.1. Ziel und materielle Regelungen 

Mit der von Präsident Clinton erlassenen Executive Order 13112 (EO)279 wurden die nationalen Be-

mühungen um eine einheitliche Strategie gegen IAS vor allem institutionell neu geordnet. Schon die 

                                                                                                                                                                      
274  S. dazu www.ermanz.govt.nz/resources/publications/pdfs/ER-EG-01-1.pdf.  
275  Lacey Act of 1900 (as amended 1998) und Plant Protection Act (2000). 
276  Carson-Foley Act (1968) und Organic Act (1944).  
277  National Environment Protection Act (1970). 
278  S. zum Plant Protection Act die ausführliche Darstellung in Kowarik/Heink/Schmitz/Starfinger/Bartz, Entwick-

lung von Bewertungskriterien für die Freisetzung gebietsfremder Pflanzen. Wirkung auf Pflanzengemein-
schaften und ausgewählte Tiere (2003), S. 125/126. 

279  Vom 03. Februar 199, Federal Register, February 8, 1999 (Volume 64, Number 25), 
www.invasivespecies.gov/laws/execorder.shtml.  
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Wahl des Instruments zeigt den organisatorischen Schwerpunkt – eine präsidiale EO kann keine neu-

en Rechte für die Behörden schaffen, sie kann jedoch die einzelnen Behörden bei der Ausübung ihrer 

übertragenen Aufgaben instruieren.  

Ziel der EO ist es, die „Einbringung von invasiven Arten zu verhindern, sie zu kontrollieren und durch 

sie verursachte ökonomische, ökologische und gesundheitliche Auswirkungen zu minimieren“.280 

Unter einer invasiven Art versteht die EO gem. dessen Sec. 1(f) „eine gebietsfremde Art, deren Ein-

führung ökonomische oder ökonomische Schäden oder Schäden an der menschlichen Gesundheit 

verursacht oder wahrscheinlich verursachen können.“281 

Durch die EO werden alle relevanten nationalen Behörden im Rahmen einer grundsätzlichen Hand-

lungsverpflichtung angehalten, diejenigen Maßnahmen zu identifizieren und zu unterlassen, die die 

Ausbreitung von IAS fördern könnten und diejenigen Maßnahmen einzuleiten, die einer Kontrolle und 

Bekämpfung von IAS dienen (Sec. 2 EO).  

III.2.1.2. National Invasive Species Council 

Kernstück der EO ist jedoch die neu geschaffene Institution des National Invasive Species Council 

gem. Sec. 3 EO. Dieser Rat setzt sich aus hochrangigen – auf Ministerebene282 angesiedelten – Ver-

tretern der verschiedenen Regierungsinstitutionen, so des Innen-, Verteidigungs-, Aussen-, Finanz-, 

Landwirtschafts-, Handels- und Transportministeriums, sowie Vertretern anderer nationaler Behörden 

zusammen (Sec. 3).  

Die Aufgabe des Rates ist es, die Implementierung der EO zu dadurch zu überwachen, dass er bei 

der Koordinierung einer sich ergänzenden und kosteffektiveren effektiven Arbeit der einzelnen betrof-

fenen Behörden und Ministerien übernimmt (Sec. 4 (a) EO). Darüber hinaus soll der Rat regionale 

Planungen unterstützen (Sec. 4 (b)) und Empfehlungen für eine bessere nationale zwischen-

behördliche und internationale Zusammenarbeit, insbesondere unter Nutzung der modernen Informa-

tionstechnologien erarbeiten (Sec. 4 (c) – (f)). Letztlich ist es die Aufgabe des Rates, einen alle zwei 

Jahre zu überarbeitenden sog. „Invasive Species Management Plan“ zu erstellen, der eine Zusam-

menstellung der existierenden rechtlichen Möglichkeiten der einzelnen Behörden, sowie Empfehlun-

gen für zu erreichende Ziele beinhalten soll. (Sec. 4 (g)).  

Zusätzlich wurde ein Invasive Species Advisory Committee eingerichtet, dass sich aus Vertretern der 

(Bundes-)Staaten, Naturschutzverbänden, der Industrie und Wissenschaftlern zusammensetzt. Das 

Komitee unterstützt und berät den Invasive Species Council in seiner Arbeit. 

                                                      
280  Nichtamtliche Übersetzung des Verfassers. Das Original lautet wie folgt: “to prevent the introduction of inva-

sive species and provide for their control and to minimize the economic, ecological, and human health im-
pacts that invasive species cause”. 

281  Nichtamtliche Übersetzung des Verfassers. Das Original lautet wie folgt: "’Invasive species’ means an alien 
species whose introduction does or is likely to cause economic or environmental harm or harm to human 
health”. 

282  Die Mitgliederliste, zu der auch Donald H. Rumsfeld und Colin L. Powell gehören, kann unter 
http://www.invasivespecies.gov/council/agencies.shtml eingesehen werden.  
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Unter dem Invasive Species Advisory Committee sind zahlreiche Arbeitsgruppen eingerichtet worden, 

die bei der Erstellung und Implementierung des Management Plans behilflich sein sollen. 

Das Innenministerium hat dem Advisory Committee, wie den unter ihm arbeitenden Arbeitsgruppen 

administrative und finanzielle Unterstützung zu gewähren (Sec. 3 (b)).283 

III.2.2. Invasive Species Management Plan 

Der National Invasive Species Council ist seiner in Sec. 4 (g) EO übertragenen Aufgabe der Erstellung 

eines sog. „Invasive Species Management Plans“ im Januar 2001 nachgekommen.284 In ihm analy-

siert der Rat die ihm gestellten Aufgaben und stellt diese der derzeitigen rechtlichen und kompeten-

ziellen Situation in den USA gegenüber. Der endgültige Bericht ist in 9 Unterpunkte unterteilt, die die 

einzelnen Aufgaben genauer beleuchtet. Der Rat erkennt diese Punkte als Prioritäten für seine zu-

künftige Arbeit an und nennt die wichtigsten nächsten Schritte. 

Die Unterpunkte befassen sich mit den Themen  

• Führung und Koordination  

• Prävention  

• Früherkennung und Reaktion  

• Kontrolle und Management von IAS 

• Wiederherstellung  

• Internationale Zusammenarbeit 

• Forschung 

• Informationsmanagement 

• Bildung und Öffentlichkeitsarbeit (public awareness)  

In Hinblick auf die Führung und Koordination der verschiedenen (Bundes-)Behörden macht der Rat 

folgende Vorschläge: 

• Schaffung eines transparenten Kontrollmechanismus für Bundesbehörden bei der 
Implementierung und der Berichterstattung ihrer Arbeit bezüglich invasiver Arten 

• Erarbeitung eines klaren Schlichtungsmechanismus im Falle von bezüglich Kompe-
tenz- und anderer Streitigkeiten zwischen Behörden 

• Analyse der bestehenden verwaltungsrechtlichen Kompetenzen 

• Identifikation mindestens zweier gewichtiger Fälle in denen die Koordination nicht aus-
reichend ist und Ergreifen von Maßnahmen um diese zu beseitigen 

• Erarbeitung eines Budget-Vorschlages für (alle) bundesbehördliche ausgaben mit IAS 
Bezug 

• Erschaffung einer Arbeitsgruppe zu international-rechtlichen Verpflichtungen 

                                                      
283  Diese Verpflichtung ist nicht auf das Invasive Species Advisory Committee beschränkt, sondern ergibt sich 

aus der generellen, im Federal Advisory Committee Act, 5 U.S.C. App. niedergelegten Verpflichtung des In-
nenministeriums, beratende Gremien einzurichten und zu unterstützen.  

284  Final Version of the National Management Plan, 18. Januar 2001, 
http://www.invasivespecies.gov/council/nmp.shtml.  
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• Erstellung eines 2-Jahres Plans mit der spezifischen Identifikation der Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit Länder- (state), lokalen oder regionalen Organisationen 

• Verabschiedung von Leitlinien für Bundesbehörden im Umgang mit IAS 

Zur Zeit arbeiten sog. „Task teams“, die sich aus Vertretern aus bundesstaatlichen,  wie Länderbehör-

den und anderen Organisationen zusammensetzen an der Implementierung dieses Planes. 

III.3. Großbritannien (GB) 

Ähnlich wie in Deutschland sind die Regelungen und Kompetenzen in GB bezüglich des Imports von 

Organismen über einer Vielzahl von Rechtsinstrumenten verteilt. Ebenfalls in Ähnlichkeit zu dem 

deutschen System sind die Regelung grob zwischen einem zentralen umweltschützenden Gesetz, 

dem „Wildlife und Countryside Act“ (WCA), und anderen, mit der Materie der IAS nur indirekt befass-

ten Gesetzen, wie z.B. dem „Import of Live Fish Act“ verteilt.  

Die „Department for Environment, Food and Rural Affairs“ (Defra) hat in einer nationalen Studie im 

Jahr 2001 die Effektivität der nationalen Gesetze in Bezug auf invasive Arten durch eine Forscher-

gruppe (Ecoscope Applied Ecologists) untersuchen lassen.285 Die Defra zählt in ihrer Studie nicht 

weniger als 29 nationale Gesetze oder Verordnungen, die sich – meist indirekt – mit der Materie der 

invasiven Arten befassen. Im folgenden soll vor allem der zentrale WCA dargestellt werden. Die übri-

gen Gesetze werden demgegenüber gem. den Befunden der Forschergruppe lediglich kurz zusam-

mengefasst. 

III.3.1. Wildlife and Countryside Act (WCA) 

Der Wildlife and Countryside Act (WCA) ist die gesetzliche Grundlage für den Schutz der Tier- und 

Pflanzenwelt in GB. Er gilt allerdings nicht für Nord-Irland, die Isle of Man und die Channel Islands. 

Der WCA ersetzte auf nationaler Ebene den “Protection of Birds Act of 1954, 1964 and 1967“ sowie 

den  “Conservation of Wild Creatures and Wild Plants Act (1975).”  

Der WCA regelt primär die absichtliche, wie unbeabsichtigte Ausbringung von fremden Tieren und 

Pflanzen in die freie Natur und beinhaltet darüber hinaus keine Kontroll- oder Monitoringmaßnahmen.  

Section 14 in Zusammenhang mit den Listen in Teil I und II im Schedule 9 stellen die einschlägigen 

Regelungen dar. Sec. 14 Absatz 1 WCA stellt sowohl das Aussetzen wie das Entweichenlassen der-

jeniger Tiere in die freie Natur unter Strafe, die entweder nicht in GB „natürlich heimisch“ oder nicht 

„regelmäßiger Besucher“ sind, oder die in Teil I von Schedule 9 gelistet sind.286 Sec. 14 Absatz 2 

WCA verbietet das Anpflanzen oder anderweitige Verursachen des Wuchses in der freien Natur der-

                                                      
285  Defra, Non-Native Species (NNS) Review, „Review of Non-Native Species Legislation and Guidance”, 2001. 

Die endgültige Fassung des Berichtes steht auf www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/resprog/findings/non-
native/index.htm zur Verfügung. 

286  Nichtamtliche Übersetzung des Verfassers. Das Original lautet wie folgt: „14. (l) Subject to the provisions of 
this Part, if any person releases or allows to escape into the wild any animal which— (a) is of a kind which is 
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jeniger Pflanzen, die in Teil 2 von Schedule 9 aufgeführt sind.287 Eine Ausnahme dieser Grundregeln 

enthält Sec. 16 Absatz 4 (c), der klarstellt, dass Handlungen, die in Übereinstimmung mit erteilten 

Genehmigungen der relevanten Behörden vorgenommen werden, von der Anwendung des Sec. 14 

ausgenommen sind.  

Während Sec. 14 WCA in seinem Anwendungsbereich durch die ausdrückliche Miteinbeziehung der 

Verursachung des Wuchses von Pflanzen und des Entweichenlassens weiter geht als der deutsche 

§ 41 BNatSchG, erscheint die Reichweite der Norm in anderer Hinsicht eher beschränkt. So sind in 

Teil 2 des relevanten Schedule 9 nur wenige Pflanzenarten genannt, auf die sich das Verbot der Aus-

setzung bezieht.  

III.3.2. Effektivität anderer Regelungen 

Wie ausgeführt befassen sich neben dem WCA viele andere nationale Gesetze mit der Aussetzung, 

Einführung und Kontrolle gebietsfremder Arten. Während der WCA die Ausbringung von Arten in die 

freie Natur regelt, gelten für die Einfuhr und das Aussetzen von gebietsfremden Fischen Verbote mit 

Genehmigungsvorbehalt nach dem „Import of Live Fish Act“ und dem „Salmon and Freshwater Fishe-

ries Act“. Fischaufzuchten können teils von diesen Regelungen befreit werden. 

Pilze und Mikroorganismen werden ebenfalls nicht vom WCA umfasst. Regelung finden sich dazu in 

den phytosanitären Gesetzen.  

Beabsichtigte Einfuhren von gebietsfremden Arten werden in den sanitären Gesetzen, dem „Import of 

Live Fish Act“, dem „Dangerous Wild Animals Act“ und dem „Destructive Imported Animals Act“ gere-

gelt. Nach Ansicht der Defra Forschergruppe befassen sich diese genuin nationalen Gesetzen nicht 

mit dem Problem der gebietsfremden Arten per se – die beabsichtigte Einfuhr werde vielmehr aus 

anderen, meist wirtschaftlichen, Gründen beschränkt. Einzig aus rein naturschutzfachlicher Hinsicht 

relevantes in GB zur Beschränkung der beabsichtigten Einfuhr von IAS geltendes Instrument sei die 

EU-Artenschutzverordnung. Bezüglich unbeabsichtigter Einfuhren seien lediglich die sanitären und 

phytosanitären Regelungen einschlägig.288  

Bezüglich Kontroll- und Beseitigungsmaßnahmen kommt der Bericht zu dem Schluss, dass es keiner-

lei effektiven und ausdrücklichen Regelungen gebe, die sich auf ökologische Betrachtungen stützen. 

Es seien einzig Regelungen des Schadensersatzes im “Destructive Imported Animals Act“, sowie eine 

Regelung in Bezug auf Fallopia japonica im „Environmental Protection Act“ enthalten.289 

                                                                                                                                                                      
not ordinarily resident in and is not a regular visitor to Great Britain in a wild state; or (b) is included in Part I of 
Schedule 9, he shall be guilty of an offence.” 

287  “(2) Subject to the provisions of this Part, if any person plants or otherwise causes to grow in the wild any 
plant which is included in Part II of Schedule 9, he shall be guilty of an offence.” 

288  Defra NNS Review, Section 5 – Review of Existing Legislation, S. 69 – 70. 
289  Defra NNS Review, Section 5 – Review of Existing Legislation, S. 71. 
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III.4. Südafrika (SA) 

Regelungen zu invasiven Arten bestehen und bestanden in Südafrika (SA) aufgrund mehrerer gesetz-

licher Grundlagen. Zu nennen sind insofern der Agricultural Pest Act (Act 36 of 1983), der Forest Act 

(Act 122 of 1984), der Water Act (Act 36 of 1998), wie vor allem der Agricultural Resources Act (Act 43 

of 1983).290 Darüber hinaus hat SA in Umsetzung internationaler Verpflichtungen im Jahre 2003 den 

“National Environment Management: Biodiversity Bill (Bill 20 of 2003) verabschiedet. Dieser geht gem. 

Sec. 8 bei allen Fragen der Biodiversität allen anderen nationalen Gesetzen im Falle eines Konfliktes 

vor. Die Darstellung der nationalen Gesetzeslage soll sich daher im folgenden auf dieses Gesetz be-

schränken. 

Darüber hinaus ist SA auch bestrebt, seiner Verpflichtung zur Entwicklung einer nationalen Strategie 

nachzukommen. Insofern wird an dem „National Biodiversity Strategy and Action Plan“ gearbeitet, 

dessen Ziele und nächsten Arbeitsschritte ebenfalls kurz dargestellt werden sollen. 

III.4.1. Biodiversity Bill 

Zentrale nationale Rechtsgrundlage in Fragen der Biodiversität ist seit 2003 der „Biodiversity Bill (Bill 

30 of 2003).291 Er dient gem. Sec. 2 der Erhaltung der Biodiversität in Umsetzung internationaler Ver-

pflichtungen Südafrikas auf diesem Gebiet.  

Kapitel 5 des Biodiversity Bills regelt den Umgang mit „Arten und Organismen mit potentieller Gefahr 

für die Biodiversität“ und nennt „alien species“, „invasive species“ und „genetically modified orga-

nisms“. Als „alien species“ gelten gem. Sec. 1 Abs. 1 sowohl alle nicht heimischen Arten, wie gem. 

Abs. 2 alle heimischen Arten, die durch menschlichen Einfluss auf unnatürliche Weise umgesiedelt 

wurden oder werden.292 Eine invasive Art dagegen wird definiert als Art, deren Etablierung und Aus-

breitung außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes eine potentielle Bedrohung für Ökosyste-

men, Arten oder Habitaten darstellt und die einen ökonomischen oder Umweltschaden oder einen 

Schaden für die menschliche Gesundheit verursachen können.293 

                                                      
290  S. zum Agricultural Resources Act (Act 43 of 1983) die ausführliche Darstellung in Kowa-

rik/Heink/Schmitz/Starfinger/Bartz supra Fn. 278, S. 124/125. 
291 B30D-2003, der Volltext ist von www.gov.za/gazette/bills/2003/b30-03.pdf herunterzuladen. 
292  Der Originaltext lautet: „1. (1) In this Act, unless the context indicates that another meaning is intended –

“alien species” means –   
(a) a species that is not an indigenous species; or 
(b) an indigenous species translocated or intended to be translocated to a place outside its natural distribution 
range in nature, but excludes an indigenous species that has extended its natural distribution range by natu-
ral means of migration or dispersal without human intervention;” 

293  Der Originaltext lautet: „“invasive species”  means any species whose establishment and spread outside of 
its natural distribution range – 
(a) threaten ecosystems, habitats or other species or has demonstrable potential to threaten ecosystems, 
habitats or other species; and  
(b) may result in economic or environmental harm or harm to human health;” 
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Kapitel 5 dient den Zielen, die ungenehmigte unnatürliche Ausbringung invasiver und fremder Arten zu 

verhindern, und diese Arten zu kontrollieren und zu bekämpfen (Sec. 64), wobei „alien species“ (Sec. 

65 - 69) und „invasive species“ (Sec. 70 - 77) in zwei getrennten Teilen behandelt werden. 

In Bezug auf fremde („alien“) Arten bestimmt Sec. 65 eine generelle Genehmigungspflicht auf jegliche 

„restricted activities“,  deren Erteilung insbesondere von der Durchführung einer Risikoanalyse abhän-

gig gemacht wird. Bezüglich gelisteter, „vollkommen verbotener“ („totally prohibited“) fremder Arten 

sind Genehmigungen nicht erteilbar.  

Bezüglich „invasiver Arten“ ist durch das Umweltministerium innerhalb von 24 Monaten eine Liste aller 

in SA invasiver Arten zu erstellen (Sec. 70). Alle Aktivitäten bezüglich dieser Arten bedürfen (in Paral-

lele zu den Vorschriften zu den fremden Arten) einer Genehmigung (Sec. 71). Bezüglich des Mana-

gements und der Kontrolle dieser Arten macht der Biodiversity Bill weitere Vorgaben, insbesondere für 

staatliche Behörden. So sollen alle staatliche Behörden für das Gebiet unter ihrer Kontrolle, Monito-

ring-, Kontroll- und Bekämpfungspläne entwickeln, die insbesondere eine Bestandsaufnahme aller 

dort ansässigen invasiven Arten beinhalten soll (Sec. 76). Darüber hinaus sollen diese Behörden in 

regelmäßigen Abständen „Status Reports“ abgeben (Sec. 77). Jegliche Kontroll- und Bekämpfungs-

maßnahmen sollen dabei gem. Sec. 75 auf die für die Biodiversität schonendste Art und Weise ausge-

führt und durch das Umweltministerium koordiniert werden. 

III.4.2. National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) 

In Erfüllung der Verpflichtung der CBD, die auch in Kapitel 3 des Biodiversity Bill aufgenommen wur-

de, wird zur Zeit auch an einem „National Biodiversity Strategy and Action Plan“ (NBSAP) gearbeitet. 

Dabei baut der NBSAP auf einem im Jahre 1997 verabschiedeten „White Paper on the Conservation 

and Sustainable Use of South Africa’s Biological Diversity“ auf, das die zu erreichenden Politikziele 

zusammengefasst hatte.294 Der NBSAP soll diese abstrakten Ziele nun in einen konkreten Implemen-

tierungsplan zusammenfassen.  

Im Rahmen des NBSAP wurden seit Mai 2003 unter Federführung des „Department of Environmental 

Affairs and Tourism (DEAT)“ verschiedene Institutionen gegründet, die die Durchführung sicherstellen 

sollen. Das „Project Steering Committee (PSC)“, das sich aus Repräsentanten der verschiedenen 

nationalen und regionalen Ministerien und Behörden, wie auch aus Verantwortlichen von NGOs (wie 

dem IUCN-SA country office) zusammensetzt, übersieht als zentrale Institution das gesamte Projekt. 

Darunter ist das „Project Management Team (PMT)“ für die eigentliche Durchführung verantwortlich. 

Für verschiedene Teilbereiche, wie z.B. dem Teilbereich „Invasive Alien Species“ sind sog. „Task 

Teams“ eingerichtet, die mit Experten besetzt sind. Schließlich werden diese Institutionen von Bera-

tern unterstützt („Contracted Consultants“).  

                                                      
294  Der Volltext ist unter www.environment.gov.za/PolLeg/WhitePapers/ Biodiversity/Contents.htm erhältlich. 
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Zur Zeit befindet sich der NBSAP in der Phase des „Stocktaking and Assessment“, der im Februar 

2004 abgeschlossen sein soll. Ein erster „Draft Action Plan“ soll im Juli 2004 präsentiert werden.295 

III.5. Zusammenfassung 

Die kurze Übersicht über die Regelungsmechanismen und Strategien dieser ausgesuchter Länder 

zeigt deutlich, dass insbesondere in Neuseeland, Südafrika und den USA der Bekämpfung invasiver 

Arten ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. Die Regelungen in GB erscheinen dagegen - obwohl 

dort ein zentralistisches System zur Verfügung steht - ähnlich unzureichend wie in Deutschland. 

Die sie auszeichnenden und für die Entwicklung einer nationalen Strategie wichtigsten Elemente der 

Regelungen in NZ, GB und den USA sollen im folgenden kurz zusammengefasst werden. 

Bei den Regelungen Neuseelands sind insbesondere der Umfang und die Reichweite hervorzuheben 

- durch sie werden sowohl für die beabsichtigte, wie unbeabsichtigte Einfuhr und Ausbringung rechtli-

che Grundlagen für alle potentiell gefährlichen Stoffe geschaffen. Vom Anwendungsbereich der Rege-

lungen umfasst sind dort neben gebietsfremden Arten auch genetisch modifizierte Organismen 

(GMOs), wie auch alle anderen potentiell gefährlichen Stoffe. Insofern werden in Neuseeland die in-

vasiven gebietsfremden Arten lediglich als ein Unterproblem aller „hazardous substances“ gesehen. 

Daraus resultiert eine einheitliche und kohärente Behandlung aller potentiell gefährlichen Stoffe.296  

Einen Ähnlichen Ansatz verfolgt - jedenfalls in Hinblick auf die Einbeziehung von GMOs - auch die 

neue südafrikanische Regelung. Auch sie behandelt invasive, wie gebietsfremde, wie genetisch ver-

änderten Organismen unter einem Teil des Biodiversity Bill als Gefahren für die Biodiversität.  

Die Reichweite der Regelungen in den USA, NZ und SA sind aber auch hinsichtlich der Schutzziele, 

bzw. der verwendeten Definitionen der gebietsfremden invasiven Arten bemerkenswert. Sie weichen  

insofern von den Vorgaben der CBD ab, bzw. gehen über diese hinaus, als sie Maßnahmen auch zum 

Schutze anderer Güter als der Biodiversität, insbesondere zum Schutze der menschlichen Gesund-

heit297 oder der zum Schutz vor wirtschaftlichen Schäden298 zulassen. Der Schutz vor invasiven ge-

bietsfremden Arten ist somit in diesen Ländern nicht lediglich aus naturschutzfachlich gerechtfertigten 

Überlegungen motiviert, sondern schließt auch andere Interessen ein. 

Dieser Ansatz des Schutzes vor invasiven Arten zum Wohle und als Aufgabe aller staatlichen Berei-

che zeigt sich in diesen Ländern auch in der Struktur der Organe der weitergehenden Strategien und 

Programme gegen IAS. In den USA, NZ und SA werden jeweils zentrale, mit hochrangigen Vertretern 

verschiedenster Ministerien besetzte Gremien eingesetzt, die zusammen weitergehende Konzepte 

                                                      
295  S. zur Struktur und den nächsten Schritten den NBSAP Newsletter November 2003, 

www.environment.gov.za/Documents/Documents/2003Nov1_2/NBSAP%20newsletter%20Nov%202003.doc.  
296  Insofern sei an die Forderung des SPS-Abkommens der WTO erinnert, „kohärente“ Systeme zur Bekämp-

fung von Gefahren zu schaffen. Siehe dazu Forschungsteil (d). 
297  So das Abwägungskriterium der ERMANZ im Rahmen der Einfuhrgenehmigung für schädliche Organismen 

gem. dem HSNO Act. 
298  So die Definitionen im EO der USA und des Biodiversity Bill Südafrikas, die auch die menschliche Gesund-

heit als Schutzgut beinhalten. 
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entwickeln sollen. Dies ist im Falle des „National Invasive Species Council“ der USA insofern zu be-

achten, weil durch die Schaffung dieses Gremiums eine Zusammenführung und Koordination der an-

sonsten formal - wie in Deutschland - zersplitterten Kompetenzen erreicht wird. 

Allerdings darf bei diesen durchaus vorbildlichen Anstrengungen der aufgezeigten Staaten nicht aus-

ser Acht gelassen werden, dass sich die umfangreichen Maßnahmen aus einem aufgrund stärkerer 

Betroffenheit erhöhtem politischen Willen zum Handeln rechtfertigen. Insofern können die hier aufge-

zeigten Maßnahmen nicht als Vorbilder im Sinne einer direkten Übertragung angesehen werden. Sie 

dienen allerdings dazu, organisatorische, institutionelle und gesetzliche Strukturen aufzuzeigen, die 

bei der Behandlung von IAS genutzt werden könnten. 

 

 

IV. Rechtslage in Deutschland 

Aufgabe dieses Forschungsteils ist es, die „Rechtslage in Deutschland“ in Bezug auf IAS darzustellen 

und Umsetzungsdefizite festzustellen. Die „Rechtslage in Deutschland“ ist dabei nicht lediglich als 

Zusammenstellung der einschlägigen nationalen Vorschriften zu verstehen. Vielmehr müssen auch 

die auf Deutschland anwendbaren Vorschriften des europäischen und internationalen Rechts hinzu-

gezogen werden.  

Die methodische Vorgehensweise ist durch die Aufgabenstellung logisch vorgegeben - erst wenn die 

internationalen und europarechtlichen Verpflichtungen dargestellt sind, kann eine Analyse des natio-

nalen Rechtes und seiner Umsetzungsdefizite erfolgen. Im folgenden sollen demnach die unterschied-

lichen Rechtskreise, angefangen von den internationalen Vorgaben über die (teils direkt anwendba-

ren) europarechtlichen Regelungen hin zu den nationalen Gesetzen getrennt dargestellt werden. Haf-

tungsregelungen werden eigenständig behandelt. 

Im Anschluss an die Darstellung der für die Behandlung von IAS relevanten Regelungen sollen die 

bestehenden Defizite aufgezeigt werden – dies geschieht zum einen abstrakt in Bezug auf die national  

anwendbaren Normen, zum anderen schließlich im Verhältnis zu den international-rechtlichen Vorga-

ben. 

Auszüge aus den relevanten Normen und Synopsen finden sich in den dem Bericht beigefügten An-

hängen. 
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IV.1. International- und europarechtliche Vorgaben 

IV.1.1. Internationale Vorgaben 

IV.1.1.1. Biodiversität 

IV.1.1.1.1. Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) 

IV.1.1.1.1.1. Der Vertragstext 

Zentrales internationales Vertragswerk bezüglich des Schutzes der Biodiversität ist die im Jahre 1992 

verabschiedete sog. Biodiversitätskonvention („Convention on Biological Diversity, CBD).299 Vertrags-

ziel der CBD ist gem. Art. 1 die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Zu diesem Zweck verpflichtet Art. 6 

CBD die Vertragsstaaten,  

„nationale Strategien, Pläne oder Programme zur Erhaltung der nachhaltigen Nutzung der bio-

logischen Vielfalt [zu] entwickeln“  

oder bestehende Programme anzupassen. Neben dieser allgemeinen Verpflichtung finden sich in 

Art. 8 CDB mehrere, insbesondere für die Handhabe von invasiven Arten einschlägige, speziellere 

Verpflichtungen der Vertragsstaaten. So werden die Vertragsstaaten, soweit möglich, angehalten,  

„d) den Schutz von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie die Bewahrung le-

bensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürlichen Umgebung [zu] fördern; ... 

f) beeinträchtigte Ökosysteme [zu] sanieren und wiederherzustellen sowie die Regenerierung 

gefährdeter Arten [zu] fördern, ...“ 

und schließlich  

„h) die Einbringung nichteinheimischer Arten, welche Ökosysteme, Lebensräume oder Arten 

gefährden, [zu] verhindern, diese Arten [zu] kontrollieren oder [zu] beseitigen;“. 

Insofern stellt Art. 8 h) CBD die zentrale Norm im Umgang mit IAS dar. 

In Bezug auf die Wiederansiedlung bereits gefährdeter oder verdrängter Arten sieht Art. 9 c) CBD vor, 

dass die Vertragsstaaten  

„Maßnahmen zur Regenerierung und Förderung gefährdeter Arten sowie zu ihrer Wiederein-

führung in ihren natürlichen Lebensraum unter geeigneten Bedingungen“ 

ergreifen. 

Zur Erreichung dieser Zwecke sollen die Vertragsparteien gem. Art. 7 CBD die Bestandteile der biolo-

gischen Vielfalt im Lande erfassen und kontinuierlich überwachen („Monitoring“).  

Biodiversität - also das zentrale Schutzgut dieses Vertragswerkes - wir gem. Art. 2 verstanden als   

„die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, 

Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie 

gehören;  
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dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der Öko-

systeme;“.   

Dagegen enthält die CBD selbst keinerlei Definition einer „gebietsfremden invasiven“ Art.  

IV.1.1.1.1.2. Entscheidungen der Vertragsstaatenkonferenz (COP) 

Aufgrund des Fehlens einer verbindlichen Definition für invasive Arten, wie auch im Wege der Ausar-

beitung detaillierter Leitlinien zum Umgang mit invasiven Arten hat die Vertragsstaatenkonferenz nach 

Vorarbeit des Organs für wissenschaftliche, technische und technologische Beratung (SBSTTA)300 

mehrere Entscheidungen zu invasiven Arten getroffen.  

So schlug der SBSTTA auf seiner fünften Sitzung die Schaffung eines einheitlichen Gebrauchs der 

verwendeten Definitionen vor.301 Aufgrund dieser Vorarbeit ergingen durch die COP zunächst „Vor-

läufige Leitlinien für die Prävention, Einbringung und Eindämmung von invasiven Arten“302 und 

schließlich die „Leitlinien zur Implementierung von Artikel 8 h) CBD“.303 Diese Leitlinien sehen in Fuß-

note 57 Definitionen für die verwendeten Begriffe vor. 

So bezieht sich der Begriff der „gebietsfremden“ Art 

„auf eine Art, Unterart, oder auf ein niedriges Taxon, das außerhalb seines natürlichen ver-

gangenen oder gegenwärtigen Verbreitungsgebiets eingeführt wurde, und beinhaltet sämtliche 

Bestandteile solcher Arten....“ 

Eine „invasive gebietsfremde“ Art bedeutet 

„eine gebietsfremde Art, deren Einführung und/oder Ausbreitung die biologische Vielfalt ge-

fährdet“.304 

Die Leitlinien beziehen im Umgang mit invasiven Arten das Vorsorgeprinzip mit ein und empfehlen 

einen dreistufigen Umgang, der sich aus Prävention, Bekämpfung und Eindämmung zusammen-

setzt.305 

Die Leitlinien schaffen keine konkreten Verpflichtungen der Vertragsstaaten dar. Vielmehr sind sie als 

Orientierungsgrundlage für die spätere Ausgestaltung der einzelnen nationalen Strategien zu verste-

hen. 

                                                                                                                                                                      
299  BGBl. 1993 II S. 1741. Die CBD ist am 29.12.1993 in Kraft getreten. 
300  “Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice”, s. Art. 25 CBD. 
301  UNEP/CBD/SBSTTA/5/5, 22.10.1999, Para. 5. 
302  Entscheidung V/8, UNEP/CBD/COP/5. 
303  Entscheidung VI/23, UNEP/CBD/COP/6/20, im Folgenden „Leitlinien“. 
304  Insofern wird noch klargestellt, dass der nun verwendete Begriff der invasiven gebietsfremden Art in Einklang 

mit der in der Entscheidung V/8 verwendeten Definition steht. 
305  S. zu den einzelnen Punkten z.B. auch Köck, Invasive gebietsfremde Arten – Stand und Perspektiven der 

Weiterentwicklung und Umsetzung der CBD-Verpflichtungen unter besonderer Berücksichtigung der Umset-
zung in Deutschland, in: Wolff/Köck (Hrsg.), 10 Jahre Übereinkommen über die biologische Vielfalt – eine 
Zwischenbilanz, 2004.  
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IV.1.1.1.2. Strategien zu Invasiven Arten 

Neben den CBD Leitlinien befassen sich auch andere sog. Strategien, Leitlinien, Programme oder 

„Toolkits“ mit dem Problem der invasiven Arten. Sie wurden meist von Vereinigungen internationaler 

Wissenschaftler ausgearbeitet, die ihrerseits von internationalen Organisationen, wir z.B. der UNEP, 

unterstützt wurden. Gemein ist diesen Dokumenten, dass sie rechtlich unverbindlich sind. Allerdings 

sind sie - insbesondere aufgrund der in ihnen enthaltenen Expertise und der Spezialität des Themas - 

bei der Erstellung einer nationalen Strategie beachtenswert, da sie erhebliche Hilfestellungen geben 

können. Die teils recht umfänglichen Dokumente können hier nicht widergegeben werden. Sie sollen 

im Rahmen dieses Forschungspunktes lediglich genannt und kurz dargestellt werden. Im Rahmen der 

Erstellung von Strategieempfehlungen werden allerdings die hier genannten Dokumente Berücksichti-

gung finden. 

IV.1.1.1.2.1. European Strategy on Invasive Alien Species 

Die unter dem Dach der Berner Konvention verabschiedete unverbindliche „European Strategy on 

Invasive Alien Species“306 enthält methodische und inhaltliche Vorschläge an die Vertragsstaaten, die 

diese bei der Ausarbeitung ihrer nationalen Strategien mitberücksichtigen sollten. Die Europäische 

Handhabe invasiver Arten an. Als diese werden unter anderem das mangelnde Interesse der Bevölke-

rung wie der Akteure und eine nicht ausreichende Koordination und Kooperation zwischen den einzel-

nen Akteuren angesprochen. Als Hilfe für nationale Strategien macht die Strategie detaillierte Vor-

schläge zu acht verschiedenen Punkten.307 Die Europäische Strategie geht dabei von den in der 

CBD, bzw. in den Leitlinien benutzten Definitionen aus und benutzt diese als Grundlage für ihre Aus-

führungen.  

Trotz dieser gemeinsamen Basis unterscheidet sich das Ziel der Europäischen Strategie in ihrer neus-

ten Fassung in einem Punkt von den Zielen der CBD und der Leitlinien. Im Gegensatz zu den Leitli-

nien (und im anscheinenden Widerspruch zu der Definition von IAS) setzt sich die Europäische Stra-

tegie in ihrer aktuellen Fassung das Ziel, Maßnahmen gegen IAS nicht nur zum Schutze der Biodiver-

sität, sondern auch zum Schutze der europäischen „Wirtschaft und menschlichen Gesundheit“ zu 

fördern.308 Diese Zielsetzung erweitert potentiell den Anwendungsbereich der angesprochenen IAS, 

da somit auch solche Arten Ziel der Maßnahmen sein könnten, die ausschließlich wirtschaftliche 

Schäden oder Schäden an der menschlichen Gesundheit verursachen. Dies deckt sich folglich nicht 

mit der in diesem Bericht und im Rahmen der CBD benutzten Definition von IAS, auf die sich die Eu-

                                                      
306  23rd Meeting of the Standing Committee of the Convention of European Wildlife and Natural Habitats, 1.- 5. 

Dezember 2003, T-PVS (2003) 7. 
307  Die Strategie enthält Vorgaben zu den Punkten “building awareness and support; collecting, managing and 

sharing information; strengthening policy, legal and institutional frameworks; regional cooperation and re-
sponsibility; preventing unwanted introduction; early detection and rapid response; mitigation of impacts” und 
“restoration”. 

308  Die Passage lautet im Original unter der Überschrift „Objectives“: „The Strategy promotes the development 
and implementation of coordinated measures and cooperative efforts throughout Europe to prevent or mini-
mise adverse impacts of invasive alien species (IAS) on Europe’s biodiversity [as well as its economy and 
human health and wellbeing]”, S. 8. 
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ropäische Strategie ausdrücklich stützt, da im Rahmen dieser Definition Arten lediglich dann als inva-

siv gelten, wenn sie zumindest auch die biologische Diversität gefährden. Der fragliche Zusatz der 

„Wirtschaft und menschlichen Gesundheit“ bleibt ausweislich seines Abdrucks in eckigen Klammern 

Gegenstand der Verhandlungen.309 

Inhaltlich schlägt die Europäische Strategie unter anderem die Schaffung einer zentralen staatlichen 

Behörde für die Bewältigung der Aufgaben vor und fordert eine nationale Untersuchung und einen 

nationalen Aktionsplan. Inhaltlich bezieht sich die Strategie auf den Vorsorgegrundsatz und das Ver-

ursacherprinzip und schlägt detaillierte Verfahrensschritte für ein nationales Monitoring und Risikoma-

nagement vor.  

IV.1.1.1.2.2. Guidelines der IUCN - World Conservation Union 

Unter Federführung von sogenannten “Specialist Groups” hat die IUCN eine Reihe von unverbindli-

chen „Guidelines“ und Positionspapieren entworfen, die den staatlichen Akteuren eine Umsetzung und 

Entwicklung von nationalen Strategien erleichtern soll. Insbesondere sind hier die „Guidelines on Re-

Introductions“310, die „Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive 

Species“311, sowie vor allem der “Guide to Designing Legal and Institutional Frameworks on Alien 

Invasive Species”312 zu nennen. Letztgenannter Leitfaden beinhaltet umfassende methodische Vor-

schläge für nationale Gesetze und institutionelle Regelungen und beziehen sich auf das Vorsorge- 

und Verursachungsprinzip. 

IV.1.1.1.2.3. Global Invasive Species Programme 

Das Global Invasive Species Programme (GISP) wurde 1997 unter Beteiligung der IUCN und der 

UNEP gegründet, um insbesondere Entwicklungsländern Hilfestellungen bei der Implementierung von 

Artikel 8 h) CBD zu geben. Im Rahmen dieser Arbeit hat die GISP neben einer Liste der 100 wichtigs-

ten invasiven Arten weltweit313 vor allem eine sog. „Global Strategy on Invasive Alien Species“314, 

sowie ein sog. “Toolkit” bezüglich bester Präventions- und Managementmaßnahmen herausgege-

ben.315  

                                                      
309  Siehe zur hier verwendeten Definition von IAS die Bemerkungen am Anfang des Berichts. 
310  Species Survival Commission (SSC), Approved by the 41st Meeting of the IUCN Council, Gland Switzerland, 

May 1995. 
311  Species Survival Commission (SSC), Approved by the 51st Meeting of the IUCN Council, Gland Switzerland, 

February 2000. 
312  Clare Shine, Nattley Williams and Lothar Gündling, “A Guide to Designing Legal and Institutional Frameworks 

on Alien Invasive Species”, IUCN, Gland, 2000. 
313  Lowe S., Browne M. & Boudjelas S. 100 of the World's Worst Invasive Alien Species - A Selection from the 

Global Invasive Species Database, Invasive Species Specialist Group (ISSG),  
314  McNeely, J.A., H.A. Mooney, L.E. Neville, P. Schei, and J.K.Waage (Hrsg.), “A Global Strategy on Invasive 

Alien Species”,  IUCN Gland, 2001. 
315  Wittenber R. & Cock M.J.W. (Hrsg.), “Invasive Alien Species: A Toolkit for Best Prevention and Management 

Practices”, 2001. 
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IV.1.1.1.2.4. Pan-Europäische Strategie 

Die unverbindliche „Pan-Europäische Strategie für Biologische und Landschaftliche Vielfalt“316 wurde 

von der Europäischen Umweltministerkonferenz in Sofia (Bulgarien) 1995 beschlossen. Die Strategie 

ist ein Rahmenprogramm, das jene Aktivitäten fördert, die der Erhaltung und Wiederherstellung der 

Natur, vor allem die Bewahrung der biologischen Vielfalt und der Vielfalt der Landschaften dienen. Die 

Strategie baut dabei auf den Grundsätzen der CBD, der Berner Konvention, sowie der „European 

Conservation Strategy“ auf und bezieht die bestehenden Netzwerke wie beispielsweise Natura-2000 

mit ein. 

Ziel der Paneuropäischen Strategie ist das Erreichen einer nachhaltigen Nutzung und einer land-

schaftlichen Vielfalt innerhalb von 20 Jahren. Dabei soll die Konvention durch kontinuierliche Fünfjah-

respläne umgesetzt werden, die die jeweils prioritären Ziele für den jeweiligen Zeitpunk abstecken.317  

Inhaltlich bezieht sich die Strategie unter anderem auf das Vermeidungsprinzip im Ungang mit der 

Freisetzung „exotischer“ Arten.318 Konkrete Vorgaben zum Umgang mit invasiven Arten macht die 

Strategie nicht. 

IV.1.1.1.2.5. 6. EU-Umweltaktionsprogramm 

Im Anschluss an das im Jahre 2000 ausgelaufene fünfte Umweltaktionsprogramm haben das Europä-

ische Parlament und der Rat am 22. Juli 2002 das nun sechste Umweltaktionsprogramm der Europäi-

schen Gemeinschaft beschlossen, mit dem die Ziele und Prioritäten der gemeinschaftlichen Umwelt-

politik festgesetzt werden.319 Die Laufzeit des Programms beträgt 10 Jahre und bezeiht sich vor allem 

auf die Bereiche Klimaänderung, Natur und biologische Vielfalt, Umwelt, Gesundheit und Lebensquali-

tät, sowie natürliche Ressourcen und Abfälle. Gem. Artikel 6 des Beschlusses werden im Bereich des 

Schutzes von Natur und biologischer Vielfalt zur Verwirklichung der langfristigen Ziele in bezug auf 

IAS die folgende Absicht geäußert: 

- „Stoppen der Verarmung der biologischen Vielfalt einschließlich der Verhütung und Ab-

milderung der Auswirkungen von invasiven fremden Arten und Genotypen, was bis 2010 

erreicht werden sollte“. 

Konkret steht die  

- „Entwicklung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen invasive fremde Arten einschließ-

lich fremder Genotypen und zu deren Kontrolle“ 

im Vordergrund. 

                                                      
316  http://www.strategyguide.org/fulltext.html.  
317  S. dazu das Programm des „First Action Plans 1996 - 2000“ und des „Rolling Work Programme“ auf 

www.strategyguide.org .  
318  S. Art. 2.4 der Strategie. 
319  Beschluss Nr. 1600/2002/EG vom 22.07.2002, Abl. L 242/1 vom 10.09.2002. 
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IV.1.1.2. Arten- und Habitatschutz 

IV.1.1.2.1. Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freile-
bender Tiere und Pflanzen (CITES) 

Ziel des CITES Abkommens320 ist die Eindämmung des internationalen Handels mit gefährdeten Ar-

ten. Zu diesem Zweck stipuliert das CITES Abkommen Handelsverbote für besonders gefährdete 

Arten. Die gefährdeten Arten sind in drei verschiedenen Anhängen aufgeführt, für die gestufte Rege-

lungen gelten. Art. II CITES stellt Grundsätze auf, wann Arten in die Anhänge aufgenommen werden 

können. Voraussetzung für die Aufnahme ist dabei ausschließlich die Bedrohung der zu handelnden 

Art (vor Ausrottung oder Schaden). Die Gefährdung heimischer Arten durch fremde Arten spielt dabei 

bei der Auflistung als Kriterium keine Rolle. Das Hauptaugenmerk der Vorschriften ist ausschließlich  

auf das Wohl des ex- oder importierten Exemplars der gefährdeten Art gerichtet, nicht auf die Auswir-

kungen der Einbringung dieser Art in einen neuen Lebensraum. Das CITES Abkommen bietet somit 

kein Instrumentarium im Umgang mit invasiven Arten. 

IV.1.1.2.2. Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Arten (Bonner 
Konvention) 

Das Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Arten321 enthält in Art. 3 Nr. 4 c) in 

Verbindung mit Anhang 1 die Regelung, dass sich  

„Vertragsparteien, die Arealstaaten einer wandernden, in Anhang I enthaltenen Art sind,“ 

bemühen,  

„Einflüssen, welche die Art zur Zeit gefährden oder weiter zu gefährden drohen, soweit durch-

führbar und zweckmäßig, vorzubeugen, sie zu verringern oder sie zu überwachen und zu be-

grenzen, einschließlich einer strengen Überwachung und Begrenzung der Einbürgerung 

nichtheimischer Arten oder der Überwachung, Begrenzung oder Ausmerzung, sofern sie be-

reits eingebürgert sind.“ 

Darüber hinaus sieht Art. 5 Nr. 5 e) einen Regelungsauftrag an die Vertragsstaaten vor, für die in An-

hang II genannten Arten eigene Abkommen zu schaffen, die auch Vorschriften  

„einschließlich einer strengen Überwachung und Begrenzung der Einbürgerung nichtheimi-

scher Arten, die sich für die wandernde Art nachteilig auswirken, oder die Überwachung und 

Begrenzung solcher bereits eingebürgerter Arten;“ 

enthalten sollen. Das Bonner Übereinkommen bezieht somit neben der Begrenzung der Einbürgerung 

auch Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen mit ein. Diese sind - soweit durchführbar und zweckmä-

ßig - Teil des Regelungsauftrages an die Mitgliedstaaten bezüglich der in den Anhängen gelisteten 

Arten. 

                                                      
320  BGBl. 1975 II, S. 777. 
321  Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals  (CMS), vom 23.07.1979, in Kraft seit 

01.11.1983., verbindlich für Deutschland seit 01.10.1984, BGBl. 1984 II S. 569. 
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IV.1.1.2.3. Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservögel 
(AEWA) 

Dieses geographisch auf die Migrationsgebiete der in den Anhängen genannten Vogelarten begrenzte 

Abkommen322 unter dem Dach der Bonner Konvention beinhaltet einen Regelungsauftrag an die Ver-

tragsstaaten, die Ansiedlung von nicht-heimischen Wasservögeln zu verbieten, die unvorsätzliche 

Aussetzung zu verhindern und jeglichen Schaden von den heimischen Arten im Falle einer Einführung 

einer nicht-heimischen Wasservogelart fernzuhalten (Art. 3 Nr. 2 g AEWA). Darüber hinaus ist es den 

Vertragsstaaten gestattet, diese Maßnahmen auch auf anderen nicht-heimische Arten auszudeh-

nen.323 

IV.1.1.2.4. Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- 
und Watvögel, von internationaler Bedeutung (Ramsar-Konvention) 

Unter der Ramsar Konvention324 haben sich die Vertragsparteien in Art. 3 Nr. 1 verpflichtet, Schutz-

massnahmen in der Gestalt vorzunehmen, dass die besonders ausgewiesenen, wie auch die übrigen 

Feuchtgebiete gefördert werden. Die englische Fassung bezieht sich in diesem Zusammenhang auf 

einen „wise use of wetlands“. In Ausführung dieses „wise use“ Gedankens wurden 1993 zusätzliche 

Leitlinien beschlossen, die ein Verbot der Ausbringung invasiver gebietsfremder Arten in und um die 

Feuchtgebiete vorschlagen.325  

Zusätzlich wurden in Resolutionen VII.14 und VIII.18 die Vertragsstaaten aufgefordert, in Abstimmung 

mit anderen internationalen Institutionen nationale Programme und Gesetze zu schaffen, um die Aus-

setzung von invasiven Arten zu verhindern.  

Im November 2001 (Res. VIII.5) verabschiedete COP8 den dritten „Joint Work Plan“ (JWP) mit dem 

Nebenorgan der CBD (SBSTTA), um die Programme der jeweils anderen Regime auch in Hinblick auf 

invasive Arten aufeinander abzustimmen und zu nutzen.326 

IV.1.1.2.5. Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und 
Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Konvention) 

Das „Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer 

natürlichen Lebensräume“ wurde am 19.9.1979 in Bern geschlossen.327 Es zielt im wesentlichen auf 

den Schutz der wildlebenden Flora und Fauna samt der natürlichen Lebensräume und die Förderung 

                                                      
322  Vom 16.6.1995, BGBl. 1998 II S. 2498. „Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Wa-

terbirds (AEWA)”, http://www.unep-wcmc.org/.  
323  Annex III (Action Plan), Nr. 2.5. 
324  “Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat”, vom 2.2.1971, BGBl. 

1976 II, S. 1265. 
325  COP5, Res. 5.6 Annex I.2 Nr. 2, 1993  http://www.ramsar.org/key_guide_wiseuse_add_e.htm.  
326  II Nr. 11 und IV C 8, Third Joint Work Plan (2002-2006), CDB/COP/6/20; Ramsar/COP8.5. 
327  BGBl. 1993 II,  S. 1115. 
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der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit im Bereich des Artenschutzes (gem. Art. 1 I).328 Nach Arti-

kel 2 der Konvention ergreifen die Vertragsparteien 

„die erforderlichen Maßnahmen, um die Population der wildlebenden Pflanzen [...] auf einem 

Stand zu erhalten oder auf einen Stand zu bringen, der insbesondere den ökologischen [...] 

Erfordernissen entspricht, wobei den [...] Bedürfnissen von örtlich bedrohten Unterarten, Va-

rietäten oder Formen Rechnung getragen wird.“ 

Darüber hinaus unternimmt gemäß Artikel 3 jede Vertragspartei 

„die notwendigen Schritte, um die nationale Politik zur Erhaltung wildlebender Pflanzen  [...] 

sowie ihrer Lebensräume zu fördern, wobei den gefährdeten und den empfindlichen Arten, vor 

allem den endemischen Arten, sowie den gefährdeten Lebensräumen besondere Aufmerk-

samkeit zugewendet wird.“  

Bedeutung erhält die Berner Konvention zusätzlich daraus, dass unter ihrem Dach die obig dargestell-

te „Draft European Strategy on Invasive Alien Species“ erarbeitet wurde.  

IV.1.1.2.6. Alpenkonvention 

Die Alpenkonvention329 ist ein internationales Abkommen zum Schutz des Naturraums und zur Förde-

rung der nachhaltigen Entwicklung der Alpen. Die Alpenkonvention wurde von Deutschland, Frank-

reich, Italien, Slowenien, Lichtenstein, Österreich, sowie der Schweiz und der Europäischen Konventi-

on ratifiziert. In Art. 2 II e der Konvention werden die Vertragsparteien dazu aufgefordert Maßnahmen 

zu ergreifen, um  

„Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, 

dass [...] Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft in ihrer Gesamtheit dauer-

haft gesichert werden.“ 

Spezielle Naturschutzfragen sind in einem Zusatzprotokoll „Naturschutz und Landschaftspflege“ ent-

halten, das vorwiegend der Kooperation der Vertragspartner dienen soll. Langfristig wird ein Netzwerk 

Alpiner Schutzgebiete angepeilt, dessen Entstehung von einem Alpenbeobachtungs- und Informati-

onssystem (ABIS) und dem zuständigen Sekretariat überwacht wird. Spezifischere Aussagen zu ge-

bietsfremden Arten macht die Konvention nicht. 

IV.1.1.2.7. Antarktis 

IV.1.1.2.7.1. Antarktisvertrag 

Die Antarktis ist ein staatsfreies Gebiet und untersteht einem völkerrechtlichen Vertragssystem, dass 

die internationalen Beziehungen auf diesem Kontinent regelt. Grundlage ist der Antarktisvertrag,330 

                                                      
328  http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_455.  
329  Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention) vom 07.11.1991, BGBl. 1994 II S. 2539-2547. 
330  Vom 01.12. 1959, BGBl. 1978 II, S. 1517,  abgedruckt, in: Burhenne (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, 

Multilaterale Verträge, Nr. 959:91. 
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dem mittlerweile 45 Staaten angehören (Deutschland seit 1979).Gemäß Artikel VI gilt der Antarktisver-

trag für das Gebiet südlich von 60 Grad südlicher Breite. Sein Ziel ist es, die Freiheit der wissenschaft-

liche Forschung zu gewährleisten und die internationale Zusammenarbeit zu diesem Zweck zu för-

dern. Ausdrücklich Verboten sind nach diesem Vertrag alle militärischen Maßnahmen (gemäß Artikel 1 

(1)), sowie die Durchführung von Atomtests oder die Beseitigung von Atommüll in der Antarktis (ge-

mäß Art. 5).  Der Antarktis-Vertrag enthält in Artikel 9 (1) die Verpflichtung, dass die Vertreter der in 

der Präambel genannten Vertragsparteien in angemessenen Abständen Tagungen abhalten, um 

Maßnahmen auszuarbeiten, durch welche die Ziele des Vertrages gefördert werden könnten. Nach 

Artikel 9 (1)  f) fallen darunter auch Maßnahmen,  

 „zur Erhaltung und dem Schutz der lebenden Schätze in der Antarktis“. 

Im Rahmen des Antarktis-Vertrags könnten also Maßnahmen gegen invasive Arten erlassen werden. 

Allerdings sind die in Artikel 9 (1) genannten Maßnahmen gemäß Artikel 9 (4) erst wirksam,  

„sobald sie von allen Vertragsparteien genehmigt worden sind, deren Vertreter zur Teilnahme 

an den zur Erörterung dieser Maßnahmen abgehaltenen Tagungen berechtigt waren.“ 

Eine Maßnahme im Bereich der Erhaltung und des Schutzes der lebenden Schätze, die z. B. die Ab-

wehr von invasiven Arten bezweckt, bedarf somit der Zustimmung der Vertragsparteien  i. S. d. Artikel 

9 (4). Diese Voraussetzung erfüllt eine Maßnahme, die im Protokoll zum Antarktis-Vertrag über Um-

weltschutz genannt wird. Der Antarktis-Vertrag enthält daher nur eine Maßnahme gegen invasive Ar-

ten, wenn sie im Umweltschutz-Protokoll angeführt ist. 

IV.1.1.2.7.2. Protokoll zum Antarktisvertrag 

Das Protokoll zum Antarktis-Vertrag über Umweltschutz331 wurde 1991 erarbeitet. Es sollte einen 

umfassenderen Schutz der antarktischen Umwelt gewährleisten. Artikel 4 (1) Anhang II lautet: 

„Tier- und Pflanzenarten, die im Gebiet des Antarktis-Vertrags nicht einheimisch sind dürfen in dieses 

Gebiet weder auf das Land oder die Eisbänke noch ins Wasser eingebracht werden, sofern nicht eine 

Genehmigung erteilt ist.“ 

In Verbindung mit dem Antarktisvertrag wird dadurch deutlich, dass in dieser Region zum einen ein 

Aussetzen fremder Tiere verboten ist, zum anderen aber auch Maßnahmen gegen die Ausbreitung 

solcher Arten im Einverständnis aller Vertragsparteien ergriffen werden können.  

IV.1.1.2.7.3. Konvention über die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis 

Um den Erhalt der lebenden Meereszonen der Antarktis südlich des 60. Breitengrades sowie derjeni-

gen, die Teil des antarktischen Ökosystems sind und zwischen dem 60. Breitengrad und der antarkti-

schen Konvergenzzone leben, wurde 1980 die „Convention on the Conversation of Antartic Marine 

Living Resources“ (CCAMLR)332 geschlossen. In Art. II (3) (c) wird angeführt:  

                                                      
331  BGBl. 1994 II, S. 2479-2531, abgedruckt, in: Burhenne (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, Multilaterale 

Verträge, Nr. 991:74. 
332  Vom 20. Mai 1980, BGBl. I 1982, S. 420, abgedruckt, in: Burhenne (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, 

Multilaterale Verträge, Nr. 980:39; s. auch http://www.antarktis.ch/46c.htm. 
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„Veränderungen im Meeresökosystem, die möglicherweise im Verlauf von zwei oder drei Jahrzehnten 

nicht rückgängig gemacht werden können sind zu verhindern, und die Gefahr solcher Veränderungen 

ist auf ein Mindestmaß zu verringern; hierbei ist der Stand der Kenntnisse über die unmittelbare und 

mittelbare Auswirkungen der Nutzung, über die Wirkung der Einführung fremder Arten, die Wirkungen 

damit zusammenhängender Tätigkeiten auf das Meeresökosystem sowie über die Wirkungen von 

Umweltveränderungen in Betracht zu ziehen, um eine dauerhafte Erhaltung der lebenden Meeres-

schätze der Antarktis zu ermöglichen.”  

Art. II (3) (c) erklärt somit, dass das Meeresökosystem der Antarktis auch vor invasiven gebietsfrem-

den Arten zu schützen ist. Als Meeresökosystem wird gemäß Artikel I (3)  

„die Gesamtheit der Wechselbeziehungen der lebenden Meeresschätze der Antarktis unter-

einander und zu ihrer natürlichen Umwelt bezeichnet.“  

 

IV.1.1.3. See- und Gewässerschutzrecht 

IV.1.1.3.1. Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) 

Das internationale Seerechtsübereinkommen333 enthält in Art. 196 Nr.1 die Verpflichtung der Ver-

tragsstaaten,  

„alle notwendigen Maßnahmen zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Ver-

schmutzung der Meeresumwelt, die sich (...) aus der absichtlichen oder zufälligen Zuführung 

fremder334 oder neuer Arten in einen bestimmten Teil der Meeresumwelt, die dort beträchtli-

che und schädliche Veränderungen hervorrufen können, ergibt“ 

zu ergreifen. Eine Definition der „fremden“ oder „neuen“ Arten enthält das Abkommen ebenso wenig, 

wie weitergehende oder präzisierte Pflichten der Mitgliedstaaten im Umgang mit diesen „fremden oder 

neuen Arten“. 

IV.1.1.3.2. Meeresumwelt 

Der Schutz der Meeresumwelt wird in verschiedenen Verträgen thematisiert. Zentraler Bedeutung 

kommen hier vor allem dem sog. MARPOL 73/78 Abkommen und der sog. „London-Konvention“ zu, 

die die Verschmutzung der Meere durch Schiffe und dem Einbringen von Schadstoffen und Abfällen 

behandeln. Daneben wurden seitens der zuständigen International Maritime Organization (IMO) noch 

eine Fülle weiterer Protokolle und Konventionen verabschiedet, die vornehmlich vor dem Hintergrund 

                                                      
333  Bek. v. 15.5.1995, BGBl. II S.602, in Kraft seit 16.11.1994, s. auch das Gesetz zur Ausführung des Überein-

kommens vom 06.06.1995 (BGBl. I S. 778). 
334  Die amtliche englische Fassung benutzt hier das Wort „alien“. 
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großer Tankerunglücke der 60er und 70er Jahren verabschiedet wurden und sich mit der Verunreini-

gung durch Öl befassen. Diese werden hier nicht behandelt.335  

Letztlich soll noch auf das sog. Helsinki-Abkommen zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee einge-

gangen werden.  

IV.1.1.3.2.1. MARPOL 73/78 

Die Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch Verhütung der Meeresverschmutzung 

durch Schiffe (MARPOL 73/78) ist das zentrale Übereinkommen zum Schutz der Umwelt vor Ver-

schmutzungen durch den Betrieb oder Unfällen von Schiffen. Sie stellt eine Kombination aus dem 

grundsätzlichen Vertragswerk aus dem Jahre 1973 und dem (zuerst in Kraft getretenen) Protokoll aus 

dem Jahre 1978 dar und wurde seitdem durch inzwischen sechs Anhänge komplettiert.  

Das MARPOL 73/78 Abkommen befasst sich allerdings ausschließlich mit der absichtlichen oder un-

absichtlichen Einleitung von „Schadstoffen“, wie Öl, kadmiumhaltige Abfälle und Abwasser336 und 

neuerdings in seinem sechsten Anhang auch mit der Verunreinigung der Luft durch Schiffe. Die Aus-

bringung fremder (lebender) Organismen wird hingegen nicht thematisiert.  

IV.1.1.3.2.2. Die sog. „London Konvention“ und das Protokoll von 1996 

Neben dem MARPOL 73/78 Abkommen befasst sich auch die sog. „London Konvention“ mit der Ver-

unreinigung der Meere durch die Verklappung von Abfällen und anderen Stoffen auf hoher See.337 

Ebenso wie das MARPOL 73/78 Abkommen befasst sich allerdings auch die London Konvention mit 

dem „dumping“, also der Verklappung und  Einbringung von „Abfällen“, also festen oder flüssigen 

Schadstoffen. Die verbotenen Schadstoffe sind in Anhängen gelistet. Lebende Organismen werden 

von diesem Abkommen nicht angesprochen. 

Ein im Jahre 1996 verabschiedetes Protokoll soll die Geltung der Konvention generell neu regeln und 

die Konvention ersetzen. In ihm sind sowohl das Vorsorgeprinzip, wie auch das sog. „polluter-pays-

principle“, also das Verursacherprinzip enthalten. Das Protokoll tritt in Kraft, wenn es von mindestens 

26 Staaten ratifiziert wurde. Bisher haben 18 Staaten das Protokoll ratifiziert. 

IV.1.1.3.2.3. Helsinki-Abkommen 

Das sog. Helsinki-Abkommen338 hat die ökologische Wiederherstellung der Ostsee und die Bewah-

rung des ökologischen Gleichgewichts zum Ziel. Diese Grundsätze sollen sich – auch wenn nicht 

rechtlich verbindlich sind - in den nationalen Gesetzestexten der Mitgliedsstaaten niederschlagen. 

                                                      
335  Einen Überblick über alle Umweltabkommen der IMO gibt die Webseite der IMO 

http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258. 
336  S. dazu z.B. Annex III des MARPOL Abkommens, “Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by 

Sea in Packaged Form”, das kadmium- oder nickelhaltige Substanzen nennt. 
337  “Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter”, verabschiedet 

am 13. November 1972, in Kraft getreten am 30. August 1975. Der Text ist von www.londonconvention.org 
herunterzuladen. 

338  Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets (Helsinki-Übereinkommen), BGBl. 
1994 II S. 1397-1431. 
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Mitglieder sind Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Lettland Litauen, Polen, Russland, 

Schweden, sowie die Europäische Union. Während Artikel 5 die Verpflichtung beinhaltet, Verschmut-

zungen der Ostsee zu verhindern, enthält Artikel 15 Forderungen an die Mitgliedsstaaten bezüglich 

des Naturschutzes in den Küstengebieten, welche auf den Schutz und Erhalt der natürlichen Lebens-

räume und der biologischen Vielfalt zielen.339 Konkrete Maßnahmen werden allerdings nicht ange-

sprochen. 

IV.1.1.3.3. Wasserläufe 

IV.1.1.3.3.1. Donauschutzübereinkommen 

Das Übereinkommen340 über die Zusammenarbeit zum Schutz und zur verträglichen Nutzung der 

Donau ist am 22.10.1998 in Kraft getreten. Das Übereinkommen soll dazu dienen, die Zusammenar-

beit der Donaustaaten auf dem Gebiet des Gewässerschutzes und der Wassernutzung weiter zu ver-

stärken, um so eine dauerhafte Verbesserung und einen anhaltenden Schutz des Donaustromes und 

der Gewässer in seinem Einzugsgebiet, sowie der Meeresumwelt des Schwarzen Meeres zu errei-

chen. Dabei stehen die Grundsätze einer „verträglichen Wasserwirtschaft“ im Vordergrund. In der 

Präambel zu dem Übereinkommen wird insbesondere auf „die dringende Notwendigkeit verstärkter 

innerstaatlicher und internationaler Maßnahmen zur Vermeidung, Überwachung und Verringerung 

erheblicher nachteiliger grenzüberschreitender Auswirkungen durch die Einbringung von gefährlichen 

Stoffen und von Nährstoffen in die aquatische Umwelt des Einzugsgebietes der Donau“ hingewiesen.  

Als gefährliche Stoffe werden in Artikel 1 d Substanzen definiert, die 

„toxisch, kanzerogen, mutagen, teratogen oder bioakkumulativ, insbesondere wenn sie per-

sistent und ihre Auswirkungen auf lebende Organismen erheblich nachteilig sind.“  

„Wassergefährdende Stoffe“ im Sinne des Abkommens sind hingegen 

„Substanzen, die ein außerordentlich hohes Gefährdungspotential gegenüber Wasserressour-

cen aufweisen, so dass der Umgang mit ihnen besondere Vorbeugungs- und Schutzmaß-

nahmen erfordert.“ 

Zur Erreichung dieser Zwecke enthält das Abkommen in seinem zweiten Teil umfangreiche Bestim-

mungen, die auf eine verbesserte internationale Zusammenarbeit und Kommunikation abzielen. 

In diesem Zusammenhang ist fraglich, ob invasive Arten als gefährliche oder wassergefährdende Stof-

fe anzusehen sind. Insofern kommen wohl lediglich gebietfremde Mikroorganismen in Betracht. Soll-

ten gebietsfremde Mikroorganismen bioakkumulativ sein und damit das Wasser als Lebensraum für 

andere Arten gefährden, so wäre ein Einschreiten gegen diese denkbar. Allerdings muss im Rahmen 

                                                      
339  Art. 15: „Die Vertragsparteien treffen einzeln und gemeinsam alle geeigneten Maßnahmen hinsichtlich des 

Ostseegebiets und seiner von der Ostsee beeinflussten Küstenökosysteme, um natürliche Lebensräume und 
die biologische Vielfalt zu erhalten und ökologische Abläufe zu schützen. Sie treffen solche Maßnahmen 
auch, um die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen im Ostseegebiet zu gewährleisten. Zu diesem 
Zweck streben die Vertragsparteien die Annahme späterer Übereinkünfte an, die geeignete Richtlinien und 
Kriterien enthalten“. 
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dieses Vertragswerks anerkannt werden, dass durch den hier gewährten Schutz - wie auch in den 

nationalen und europäischen Wassergesetzen - primär nicht der Schutz der Natur vor invasiven Arten 

bezweckt wird. Vielmehr scheint hier die Wasserverschmutzung durch Abwässer und andere primär 

anorganische Stoffe und die Sicherung der auch wirtschaftlichen Nutzung des Wassers durch die 

Vertragsstaaten im Vordergrund zu stehen.  

IV.1.1.3.3.2. Übereinkommen zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe 
und internationaler Seen 

Dieses Übereinkommen341, das im Rahmen der United Nations Economic Commission for Europe 

(UNECE)342 verabschiedet wurde, dient der Verringerung und Bekämpfung der grenzüberschreiten-

den Wasserverschmutzung und der nachhaltigen Nutzung der Gewässer. Es fördert die internationale 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten. Primär dient das Überein-

kommen der Verhinderung der Wasserverschmutzung durch „Gefahrstoffe“. Diese sind in Artikel 1 

definiert als  

„Stoffe, die giftig, krebserregend, mutagen, teratogen oder bioakkumulativ sind, insbesondere 

wenn sie beständig sind“. 

Ähnlich wie im Rahmen des Donauschutzübereinkommens sind Maßnahmen hier gegen bioakkumu-

lative Mikroorganismen denkbar. In Parallele zu den dortigen Ausführungen muss jedoch festgestellt 

werden, dass im Rahmen dieses Abkommens der Schutz vor Abfällen und anderer gefährlicher, anor-

ganischer Stoffe im Vordergrund steht. Der Schutz vor invasiven Mikroorganismen ist nicht aus einem 

konkreten naturschutzfachlichen Grund bezweckt, sondern vielmehr vor dem Hintergrund der Wasser-

verschmutzung allgemein. 

Diese nicht-naturschutzfachliche Zielrichtung des Abkommens wird auch in den beiden Zusatzproto-

kollen deutlich, die sich mit der zivilrechtlichen Haftung für industrielle Unfälle einerseits und der 

menschlichen Gesundheit („Water and Health“) befassen.343  

IV.1.1.3.3.3. Convention on Law of Non-navigational Uses of International Watercourses 

Diese Konvention344 enthält eine generelle Verpflichtung der Wasserlaufstaaten,  

„alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einbringung gebietsfremder oder neuer Ar-

ten in einen internationalen Wasserlauf zu unterbinden, die nachteilige Auswirkungen auf das 

Ökosystem des Wasserlaufs haben könnten, und zu einer erheblichen Schädigung anderer 

Wasserstraßenstaaten führen“.345 

                                                                                                                                                                      
340  BGBl. 1996 II S. 875-901, abgedruckt, in: Burhenne (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, Multilaterale Ver-

träge, Nr. 994:49. 
341  Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses, vom 17.3.1992, BGBl. II 1994 S. 

2333. 
342  Die UNECE ist eine Unterorganisation des Economic and Social Council der UNO (ECOSOC). 
343  S. http://www.unece.org/env/water/welcome.html.  
344  A/51/869, ILM 36 (1997), 700. Volltext auf http://www.un.org/law/ilc/texts/nonnav.htm. 
345  Nicht amtliche Übersetzung des Verfassers. Die amtliche englische Fassung von Art. 22 lautet: „Watercourse 

States shall take all measures necessary to prevent the introduction of species, alien or new, into an interna-
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Das Abkommen wurde am 17.04.1997 durch die UN Generalversammlung verabschiedet und von der 

Bundesrepublik Deutschland am 13.08.1998 unterzeichnet.346 

IV.1.1.3.4. Ballastwasser - Arbeit der IMO 

Im Rahmen der International Maritime Organization (IMO) werden schon seit geraumer Zeit die Prob-

leme des Ballastwasseraustausches von Schiffen vor dem Hintergrund der Ausbreitung gebietsfrem-

der Arten verhandelt. Die Anfänge der Verhandlungen gehen zurück auf einen Auftrag der im Jahre 

1992 in Rio de Janeiro von der United Nations Conference on Environment and Development 

(UNCED) verabschiedeten sog. „Agenda 21“. Schon in dieser wurde explizit die Notwendigkeit des 

Erlasses weiterer Regelungen zur Verhinderung der Ausbreitung „nicht-einheimischer“ Arten durch 

den Ballastwasseraustausch unter Nutzung insbesondere des Forums der IMO erkannt.347  

IV.1.1.3.4.1. Die IMO - Leitlinien 

Darauf folgend erließ die IMO mit der Resolution A.774 (18) erste unverbindliche Leitlinien über die 

Kontrolle von Ballastwasser. Diese Leitlinien wurden 1998 durch die Resolution A.868 (20) ersetzt.348 

Diese Leitlinie erkennt die Gefahr der Verbringung potentiell gefährlicher Arten in Ballastwasser an 

und empfiehlt unverbindlich Methoden des ungefährlichen Austausches auf hoher See. Sie sehen 

unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das Vorsorgeprinzip ebenfalls Überwachungs- und Kontroll-

maßnahmen der Hafenstaaten vor. 

Die Leitlinien adressieren dabei jegliche „gefährliche aquatische Organismen und Pathogene, welche 

eine Gefahr für einheimisches menschliches, tierisches oder pflanzliches Leben, und die Umwelt dar-

stellen können“349, nicht ausschließlich oder ausdrücklich fremde Organismen. Aus der Konzeption 

und dem Vorschlag, Ballastwasser wenn möglich auf hoher See auszutauschen wird jedoch deutlich, 

dass die Resolution vor allem die Verbreitung fremder, nicht-einheimischer Arten verhindern will.  

IV.1.1.3.4.2. GloBallast und die „Konvention über die Kontrolle und das Management von Ballast-
wasser“350 

Unter dem Dach der IMO wurde schließlich in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organen 

wie der UNDP Global Environment Facility (GEF) eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die zum einen den 

Entwicklungsländern bei der Umsetzung der Leitlinien behilflich sein sollte, andererseits aber in Zu-

sammenarbeit mit der „Marine Environment Protection Committee“ (MEPC) einen verbindlichen Ver-

tragsentwurf erarbeiten sollte. Im Zuge dieser Arbeit wurde im Juni 2003 ein Vertragsentwurf zur Kon-

                                                                                                                                                                      
tional watercourse which may have effects detrimental to the ecosystem of the watercourse resulting in sig-
nificant harm to other watercourse States”.  

346  Resolution 51/229,  21.05.1997. 
347  Punkt 17.30 (a) (vi) der Rio Deklaration. 
348  Beschlossen am 27.11.1997, s. http://globallast.imo.org/868%20english.pdf . 
349  Der amtliche englische Text lautet: „harmful aquatic organisms and pathogens which may pose threats to 

indigenous human, animal and plant life, and the marine environment”. 
350  “Draft International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments”. Der 

Vertragsentwurf ist von http://globallast.imo.org/index.asp?page=mepc.htm herunterzuladen. 
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trolle und dem Umgang mit Ballastwasser und Sedimenten erarbeitet, der auf der Konferenz im Feb-

ruar 2004 verabschiedet wurde. 

Ähnlich den Leitlinien definiert diese Konvention die betreffenden "harmful aquatic organisms and 

pathogens” als   

“aquatic organisms or pathogens which, if introduced into the sea including estuaries, or into 

fresh water courses, may create hazards to the environment, human health, property or re-

sources, impairment of biological diversity or interfere with other legitimate uses of such ar-

eas.” 

Grundsätzliche Aussage der Konvention ist – an die IMO Leitlinien angelehnt – ein Verbot des Aus-

tausches von Ballastwasser innerhalb einer 200 Meilen-Zone vom Festland. Neben dieser Aussage 

enthält die Konvention allerdings auch umfangreiche Nachweispflichten der Schiffseigentümer, sowie 

weitgehende Kontroll- und Überwachungsrechte der Hafenstaaten und derer Behörden, die in den 

ausführlichen Anhängen weiter präzisiert werden. Ausdrücklich mit enthalten ist gem. Art. 8 auch die 

Rechtmäßigkeit einer nationalen Sanktion bei Zuwiderhandlung. Für diesen besonders erheblichen 

Bereich schafft die neue Konvention somit eine Reihe von Möglichkeiten bei der Handhabe von IAS. 

Die Konvention tritt nach der 12 Monate nach Ratifikation durch 30 Staaten, die mindestens 35 % der 

weltweiten Handels-Tonnage repräsentieren, in Kraft (Art. 18). 

IV.1.1.4. Pflanzenschutz 

IV.1.1.4.1. Rechtsgrundlage  

Die internationalen Regelungen zum Pflanzenschutz sind sehr umfassend und ausgeprägt. Sie bilden 

das klassische Instrument der Handhabe gegen die Einfuhr ungewollter Arten. Grundlage ist das unter 

dem Dach der Food and Agriculture Organization (FAO) verabschiedete Pflanzenschutzübereinkom-

men (International Plant Protection Convention, IPPC) aus dem Jahre 1952 in der 1997 zuletzt revi-

dierten Fassung.351 Das internationale Pflanzenschutzregime wird neben den Regelungen der IPPC 

durch nunmehr 19 sog. „Standards für phytosanitäre Maßnahmen“ (International Standards for 

Phystosanitary Measures, ISPM) ergänzt, die umfassende, meist verfahrensbezogene Regelungen 

wie z.B. zu Warnsystemen, Kennzeichnungspflichten, Ein- und Ausfuhrkontrollen und Risikoanalysen 

enthalten. Diese von der IPPC erarbeiteten und verabschiedeten Standards sind gem. Art. X Nr. 4 

IPPC bei der Ergreifung von Pflanzenschutzmassnahmen zu beachten.  

                                                      
351  Die Bundesrepublik Deutschland hat die Neufassung noch nicht ratifiziert. Ein Ratifizierungsgesetz ist dem Bundesrat 

am 02.04.2004 vorgelegt worden (Bundesratsdrucksache 9/04). Bis zu dessen Zustimmung gilt für Deutsch-
land das Pflanzenschutzübereinkommen in der am 28. November 1979 revidierten Fassung (BGBl. 1985 II S. 
982). In diesem Bericht werden die neuen Regelungen zugrunde gelegt. 
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IV.1.1.4.2. Ziel und Zweck  

Grundsätzlich dienen die Pflanzenschutzregelungen dem Schutz von Pflanzen und Pflanzenprodukten 

vor der Einschleppung und der Verbreitung von Schadorganismen („pests“).352 Dabei sind nicht nur 

landwirtschaftliche Nutzpflanzen vom Schutzzweck der IPPC umfasst, vielmehr sind auch Regelungen 

zum Schutz von Wildpflanzen möglich.353 

IV.1.1.4.3. Maßnahmen 

Die im Rahmen der IPPC möglichen Maßnahmen zielen primär auf die Verhinderung des Eintritts 

eines Schadorganismus in ein Territorium eines Mitgliedstaates ab, beziehen sich somit vor allem auf 

Maßnahmen bei Grenzübertritt. Zu diesem Zweck erlaubt die IPPC in Art. VII weitereichende Kontroll- 

und Schutzmaßnahmen, die vor allem durch die Einführung eines harmonisierten Pflanzengesund-

heitszeugnisses erleichtert und möglichst transparent gehalten werden sollen (Art. V). Allerdings ist 

der Katalog der möglichen Maßnahmen nicht mit diesen Grenzmaßnahmen erschöpft – die IPPC er-

kennt als Pflanzenschutzmaßnahmen gem. Art. II alle Rechtsvorschriften, Regelungen oder amtliche 

Verfahren an, „die der Verhütung der Einschleppung und/oder Verbreitung von Schadorganismen 

dienen“. Somit umfasst die Maßnahmenbreite nicht nur Grenzmaßnahmen, sondern insbesondere 

auch Monitoring-354 und Bekämpfungsmaßnahmen.355  

Gemein ist allen Maßnahmen, dass sie – „um zu vermeiden, dass sie ein Mittel zur willkürlichen oder 

ungerechtfertigten Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung insbesondere des internati-

onalen Handels darstellen“356 – auf das notwendige Maß beschränkt und fachlich gerechtfertigt sein 

müssen (Art. VI). Zur Sicherung dieses Zweckes bedarf der Vollzug einer pflanzenschutzrechtlichen 

Maßnahme einer vorherigen ausführlichen Risikoanalyse (Pest Risk Analysis, PRA). Diese Risikoana-

lyse kann als das Herzstück aller pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen gesehen werden – sie er-

fährt in mehreren Standards eine weitere Konkretisierung.357 Die Notwendigkeit einer Risikoanalyse 

ergibt sich insbesondere auch aus einer Abstimmung der pflanzenschutzrechtlichen Regelungen mit 

den 1995 neu eingeführten Regelungen der Welthandelsorganisation (WTO).358 So sehen die betref-

fenden WTO-Regelungen vor, dass eine Maßnahme dann gerechtfertigt ist, wenn sie gem. den IPPC 

                                                      
352  Art. I Nr.1 IPPC. 
353  S. z.B. Art IV Nr. 2 b IPPC. 
354  S. dazu ISPM Pub. No. 6, FAO, 1998  – „Guidelines for Surveillance” und ISPM Pub. No. 8, FAO, 1999 – 

“Determination of Pest Status in an Area”. 
355  S. ISPM Pub. No. 9, FAO, 1999 – “Guidelines for Pest Eradication Programmes”. 
356  Präambel der IPPC, 2. Spiegelstrich. 
357  S. z.B. ISPM Pub. 02, FAO, 1996 – „Guidelines for Pest Risk Analysis“; ISPM Pub. 11, FAO, 2002 – “Pest 

Risk Analysis for Quanrantine Pests”; und den “Reference Standard for Plant Quarantine as related to Inter-
national Trade”, FAO, 1995.  

358  Das spezielle sog. SPS-Abkommen der WTO stellt an die Verhängung von Einfuhrbeschränkungen zu pflan-
zengesundheitlichen Zwecken besondere Anforderungen, denen mit der Neufassung der IPPC, insbesondere 
der strengen Verpflichtung zur Durchführung einer Risikoanalyse, Rechnung getragen werden sollten.  
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Standards und Regelungen erlassen wurde.359  In Ausnahmefällen sind Eilmaßnahmen ohne vorheri-

ge Risikoanalyse möglich (Art. VII Nr.6 IPPC).360 

IV.1.1.4.4. Anwendungsbereich: Geregelte Schadorganismen 

Größter Bedeutung kommt der Frage zu, wann der Mechanismus der Pflanzenschutzregelungen 

greift. Als Schadorganismus im Sinne der IPPC werden gem. der Definition in Art. II 

„alle Arten, Stämme oder Biotypen von Pflanzen, Tieren oder Krankheitserregern, die für 

Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse schädlich sind“361 

angesehen.  

Nach dem Verständnis der IPPC umfasst dabei der Begriff der „Schädigung“ nicht nur direkte, son-

dern auch indirekte schädliche Auswirkungen auf Pflanzen.362 Vor dem Hintergrund dieser Kompe-

tenz könnten z.B. auch gegen Neuseelandplattwurm als Prädator des Regenwurms Pflanzenschutz-

maßnahmen getroffen werden.363 Ebenso werden zur Zeit Maßnahmen gegen Schadorganismen 

diskutiert, die mit den Schutzobjekten in Konkurrenz um Licht, Wasser oder Nährstoffe stehen.364 

Traditionell und historisch sind die Pflanzenschutzregelungen vor einem auf Verhinderung wirtschaftli-

cher Schäden in Form von Ernteausfällen gerichtetes Verständnis zu begreifen. Pflanzenschutzmaß-

nahmen sind gem. Art. VI IPPC nicht zum Schutze vor Schadorganismen allgemein, sondern lediglich 

zum Schutze vor zwei individuell definierten Typen von Schadorganismen vorgesehen, die als „gere-

gelte Schadorganismen“ zusammengefasst werden: gegen sog. „Quarantäneschadorganismen“ (qua-

rantine pest, QP) auf der einen, und gegen sog. „geregelte Nicht-Quarantäneschadorganismen“ (regu-

lated non-quarantine pest, RNQP) auf der anderen Seite.  

Pflanzenschutzmaßnahmen gegen andere, nicht-geregelte Schadorganismen sind gem. Art. VI Nr. 2 

IPPC den Vertragsstaaten ausdrücklich untersagt.  

IV.1.1.4.4.1. Geregelte Nicht-Quarantäneschadorganismen (RNQP) 

Nach den in Art. II IPPC enthaltenen Definitionen sind die RNQP als „Schadorganismen, die nicht als 

Quarantäneschadorganismen eingestuft sind, und deren Auftreten an Pflanzen, die zum Anpflanzen 

bestimmt sind, die vorgesehene Verwendung dieser Pflanzen durch wirtschaftlich unannehmbare 

                                                      
359  Art. 3.2 des SPS Abkommens. S. dazu ausführlich unten Teil C.IV.1.1.5.2.  
360  S. dazu auch ISPM Pub. 13, FAO, 2002 – „Guidelines for the Notification of Non-Compliance and Emergency 

Action“. 
361  Diese, wie alle folgenden deutschen Übersetzungen des IPPC-Textes sind dem Gesetzesentwurf der Bun-

desregierung, dem Bundesrat am 02.01.2004 vorgelegt mit Bundesratsdrucksache 9/04, dem eine amtliche 
deutsche Fassung der IPPC in der Fassung von 1997 angehängt ist, entnommen.  

362  S. ausdrücklich dazu Interim Commission on Phytosanitary Measures: Excerpts from the Report of the Con-
ference of FAO (C97/REP), 29. Sitzung, Rom, 7.-18. November 1997, Appendix I: Interpretations as agreed 
by the fourteenth session of the Committee on Agriculture, ICPM-98/INF/1, FAO, August 1998. 

363  Schrader/Unger, Pflanzenquarantäne und invasive gebietsfremde Arten, in: Kowarik/Starfinger, Biologische 
Invasionen: Herausforderung zum Handeln, NEOBIOTA 1 (2002), 273 - 284 (277). 

364  S. dazu Unger, Gebietsfremde Arten II: Internationale Rahmenbedingungen für Maßnahmen gegen invasive 
gebietsfremde Arten, in: Schriftenreihe “Angewandte Wissenschaft”, Heft 494, “Biologische Vielfalt mit der 
Land- und Forstwirtschaft?” (2002), 96 – 103 (99). 
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Auswirkungen beeinträchtigt und daher im Hoheitsgebiet der einführenden Vertragspartei gesetzlich 

geregelt werden“ zu verstehen. Im Vergleich zu den Quarantäneschadorganismen (QP) ist der An-

wendungsbereich bei den RNQPs somit in zweierlei Hinsicht begrenzt – zum einen sind Maßnahmen 

lediglich zum Schutz von „Pflanzen zum Anpflanzen“ zulässig. Diese werden verstanden als „Pflan-

zen, die eingepflanzt bleiben sollen oder zum Anpflanzen oder Wiederanpflanzen bestimmt sind“.365 

Zum anderen werden hier Maßnahmen gegen im Territorium schon ansässige, also verbreitete 

Schadorganismen angesprochen. Da diese zumeist schon im Territorium auftreten, werden neue oder 

zusätzliche ökologisch relevante Schäden im Rahmen der Auswirkungen der RNQPs nicht berück-

sichtigt.366 

IV.1.1.4.4.2. IAS als Quarantäneschadorganismus (QP)   

Nach Art. II IPPC ist dagegen ein Quarantäneschadorganismus (QP) als „Schadorganismus mit po-

tentieller ökonomischer Bedeutung für das durch ihn gefährdete Gebiet, der in diesem Gebiet noch 

nicht auftritt oder zwar auftritt, aber nicht weit verbreitet ist und amtlichen Überwachungs- und Be-

kämpfungsmaßnahmen unterliegt“ definiert. In dem Bezug auf potentielle „ökonomische“ Schäden 

wird der historisch begründete Schwerpunkt auf die Sicherung des landwirtschaftlichen Ertrages deut-

lich. Der Verweis auf „ökonomische“ Folgen des Auftrittes eines Schadorganismus in der IPPC er-

scheint aus naturschutzfachlicher Sicht die Anwendbarkeit der Pflanzenschutzinstrumente bei der 

Handhabe von IAS erheblich zu limitieren: nach dem Wortlaut der Konvention erscheint die Einstufung 

einer invasiven Art als Quarantäneschadorganismus aufgrund dieser „ökonomischen“ Ausrichtung der 

IPPC dann als fraglich, wenn sie – ohne wirtschaftlich messbare Ertragseinbussen an landwirtschaft-

lich genutzten Pflanzen hervorzurufen – andere, wildlebende Pflanzen ohne wirtschaftlichen Wert 

bedroht. 

IV.1.1.4.5. Die „potentielle ökonomische Bedeutung“ von Schadorganismen 

In dieser Hinsicht hat das System der IPPC in den letzten Jahren jedoch eine erhebliche Klarifizierung  

und Neuorientierung erhalten. Im April 2003 wurden auf der fünften Sitzung der Interim Commission 

on Phytosanitary Measures (ICPM) mehrere Dokumente verabschiedet, die die Reichweite und Be-

deutung der „ökonomischen“ Auswirkungen von Schadorganismen klarstellen sollen.367  

So wurde zum einen ein neuer Anhang zum Glossar der IPPC beschlossen, der auch ökologische 

Aspekte im Rahmen  der „potentiellen ökonomischen Bedeutung“ von Schadorganismen berücksich-

                                                      
365  S. die deutsche Übersetzung des IPPC-Glossars in Schader/Nosinski/Unger, „Das IPPC-Glossar pflanzenge-

sundheitlicher Begriffe, 5. Internationaler Standard für pflanzengesundheitliche Maßnahmen des Internationa-
len Pflanzenschutzübereinkommens“, Nachrichtenblatt Deutscher Pflanzenschutzdienst 54 (6), S. I-XX, 2002. 

366  S. “Regulated Non-Quarantine Pests: Concept and Application”, ISPM Pub. No. 16, FAO, 2002. Zu den Un-
terschieden zu QP s. Nr.3, zu der Definition von RNQP s. Nr. 4 des Standards. 

367  ICPM 03 / Report, FAO 2003. 



Nationale IAS-Strategie  Seite 187 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

tigt.368 Insofern stellt der Anhang nun klar, dass obwohl der Vertragstext der IPPC, wie verschiedene 

IPPC-Standards von einer „ökonomischen“ Bemessung der Auswirkungen von Schadorganismen 

ausgehen, diese auch ökologische Analysen beinhalten sollen. Als Schadorganismen mit „potentieller 

ökonomischer Bedeutung“ sollen auch solche Schadorganismen angesehen werden, die einen Scha-

den an „Ökosystemen, Habitaten order Arten“ verursachen können. 

Ebenso wurde eine Revision des 11. Standards (ISPM 11 Rev.1) verabschiedet, der sich mit der Risi-

koanalyse für Schadorganismen befasst und dabei nun ausdrücklich „ökologische Risiken“ mit ein-

schließt.369 Insofern bezieht ISPM 11 Rev. 1 sog. „non-commercial and environmental consequences“ 

als Teil der in Art. II IPPC angesprochenen „ökonomischen“ Schäden ausdrücklich mit ein. Punkt 

2.3.2.4. des Standards nennt Auswirkungen auf die Biodiversität generell, während Punkt 2.3.1.2. 

signifikante Auswirkungen auf Pflanzenpopulationen und auf Ökosysteme, sowie Auswirkungen auf 

menschliche Nutzungen als indirekte Schädigungen anerkennt.  

Insofern deckt sich das Verständnis eines „ökonomischen Schadens“ der IPPC durch die Unterschei-

dung von nutzungsabhängigen und nutzungsunabhängigen Schäden mit dem im Rahmen der volks-

wirtschaftlichen Betrachtung benutzten volkswirtschaftlichen Schadensbegriff.370 Auch solche IAS, die 

ausschließlich einen Schaden an nicht-landwirtschaftlich genutzten Wildpflanzen verursachen, könn-

ten bei Anwendung der Grundsätze des revidierten Standards unter den Anwendungsbereich der 

umfangreichen Maßnahmen des Pflanzenschutzes fallen. 

IV.1.1.4.6. EPPO 

Neben den eher abstrakten Standards der IPPC sind seitens der EPPO (European and Mediterranean 

Plant Protection Organization) als der für Europa und die Mittelmeerstaaten zuständigen regionalen 

Pflanzenschutzorganisation (National Plant Protection Organizations, NPPOs) ebenfalls regionale 

Standards erarbeitet und verabschiedet worden. Diese beziehen sich auf die Vorgaben der IPPC und 

präzisieren diese für eine einheitliche Anwendung im europäischen Bereich.  

Neben europäischen Standards hat die EPPO ebenfalls konkrete Prüfungsschemata entwickelt, die 

die nationalen Pflanzenschutzbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Erstel-

lung der Risikoanalysen benutzen.371 An den neuen Standard Nr. 11 Rev. 1 der IPPC angeglichene 

Prüfungsschemata werden zur Zeit durch die EPPO erarbeitet.  

Hervorzuheben ist neben den Arbeiten der EPPO an einheitlichen Prüfungsabläufen noch das beste-

hende europaweite Informationssystem. Über das Internet werden aktuelle Informationen monatlich 

an alle nationalen Pflanzenschutzbehörden weitergeleitet (EPPO Reporting Service). Zusätzlich be-

                                                      
368  Supplement N° 2 to ISPM No. 5 (Glossary of phytosanitary terms), “Guidelines on the understanding of po-

tential economic importance and related terms including reference to environmental considerations”, ICPM 03 
/ Report, Appendix III, FAO 2003. 

369  ISPM Pub. No. 11 - Rev.1, FAO, April 2003, S. 29; http://www.ippc.int/IPP/En/ispm.jsp, “Pest Risk Analysis 
for Quarantine Pests including Analysis of Environmental Risks”. 

370  S. Punkt i) des Berichts. 



Nationale IAS-Strategie  Seite 188 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

steht eine aktuelle sog. „Alert List“, die ein Frühwarnsystem gegen potentielle Schadorganismen dar-

stellt. Die Liste wird durch das EPPO Sekretariat verwaltet und wird insbesondere durch Eingaben der 

nationalen Pflanzenschutzbehörden auf dem neuesten Stand gehalten.372 

IV.1.1.4.7. Ratifikationsprozeß 

Ein Vertragsgesetz zur Ratifikation der 1997 in Rom neu verhandelten Fassung der IPPC ist seitens 

der Bundesregierung dem Bundesrat am 04. Januar 2004 vorgelegt worden.373 Dieses Gesetz bein-

haltet auch Neuerungen des geltenden Pflanzenschutzgesetzes und der Pflanzenbeschauverordnung. 

Hauptsächlich beziehen sich diese Änderungen auf die Definitionen von Pflanzen, Pflanzenerzeugnis-

sen und Schadorganismen – die deutschen Gesetze werden insofern der Definition der IPPC ange-

passt.  

Darüber hinaus wird in dem Gesetzentwurf das BMVEL ermächtigt, durch Rechtsverordnung den An-

wendungsbereich des Abkommens auf die in Art. I Nr. 4 IPPC genannten Bereiche auszudehnen, die 

insbesondere den internationalen Handel betreffen.374 

IV.1.1.4.8. Zusammenfassung der geltenden pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen 

Durch den neu verabschiedeten 11. Standard und die Klarstellung der Reichweite und Bedeutung der 

verwendeten Begriffe wird deutlich, dass die IPPC auch solche IAS, die keinen wirtschaftlichen Scha-

den (z.B. durch Ernteausfall) hervorrufen, sondern ausschließlich einen Schaden an der Biodiversität 

hervorrufen, als Quarantäneschadorganismen gem. Art. II IPPC anerkennen und diese dem umfang-

reichen pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmenkatalog unterwerfen kann. Von seinem Anwendungs-

bereich und Maßnahmenkatalog her stellt daher das internationale Pflanzenschutzregime ein umfas-

sendes System zur Handhabe von IAS zum Schutz von Pflanzen grundsätzlich zur Verfügung. Insbe-

sondere besteht auch ein europaweites Informations- und Frühwarnsystem, das auch regional neu 

auftretende IAS umfassen könnte. 

Ob allerdings die zur Verfügung stehenden Maßnahmen tatsächlich auch bei lediglich naturschutz-

fachlich relevanten invasiven Arten ergriffen werden, bleibt aufgrund der nicht naturschutz-orientierten, 

sondern vielmehr traditionell ökonomisch-landwirtschaftlichen Betrachtungsweise der Institutionen 

abzuwarten. 

                                                                                                                                                                      
371  Ein Prüfungsschema für eine Risikoanalyse ist auf der Website der EPPO erhältlich unter 

http://www.eppo.org/QUARANTINE/PRA/prassess_scheme.html.  
372  Die Alert List kann auf der Homepage der EPPO eingesehen werden, 

http://www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.html.  
373  S. oben FN. 361. 
374  Art. I Nr. 4 IPPC lautet: “Dieses Übereinkommen kann erforderlichenfalls, wenn es die Vertragsparteien für 

zweckmäßig halten, neben Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen auch auf Lager, Verpackung, Beförderungs-
mittel, Behälter, Erden und auf andere Organismen, Gegenstände oder anderes Material aller Art Anwendung 
finden, die Schadorganismen der Pflanzen beherbergen oder verbreiten können, insbesondere auf diejeni-
gen, die beim internationalen Transport verwendet werden.“ 
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IV.1.1.5. WTO 

Die Regelungen des WTO-Rechts stellen den umfassenden Ordnungsrahmen für den grenzüber-

schreitenden Handel mit Waren und Dienstleistungen, wie auch in Bezug auf den Schutz des geisti-

gen Eigentums dar. Konflikte mit nationalen Regelungen kann es in Bezug auf den Problemkreis der 

invasiven Arten dann geben, wenn nationale Maßnahmen gleichzeitig Handelshemmnisse darstellen. 

Dabei werden vor allem die Regelungen des GATT1994 („General Agreement on Tariffs and Trade“) 

und des sog. SPS-Abkommens („Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Meas-

ures“) Relevanz für den Themenbereich der invasiven Arten haben. Das GATT stellt das zentrale Ver-

tragswerk über den Handel mit Waren dar, während das SPS-Abkommen spezielle Regelungen zur 

Einschränkung des Handels aufgrund von nationalen Maßnahmen zum Schutz der Tier-, Pflanzen- 

und menschlichen Gesundheit enthält. Dabei enthält das GATT in dessen Art. XX eine allgemeine 

Ausnahmevorschrift, die nationale handelsbeschränkende Maßnahmen der Mitglieder zulässt. Die mit 

der WTO Gründung neu eingeführten Vorschriften des SPS-Abkommens füllen diese allgemeine Aus-

nahme in Hinblick auf gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen aus und 

geben umfangreiche Standards vor.  

IV.1.1.5.1. GATT 

IV.1.1.5.1.1. Der Ordnungsrahmen des GATT 

Das GATT regelt umfassend den internationalen Handel mit Waren. Grundlegendes Prinzip des GATT 

ist die Nichtdiskriminierung, das durch eine strenge Anwendung der Meistbegünstigung (Art. I) und der 

Inländerbehandlung (Art. III) gewährleistet wird. Grundsätzlicher Mechanismus des GATT ist die sog. 

„Tariffierung“ von Handelshemmnissen, also eine möglichst umfassende Überführung von anderen 

Handelshemmnissen in Zölle. Deren Höhe sind Inhalt der zwischen den Vertragsstaaten zu verhan-

delnden Zugeständnisse, die als Anhänge zum GATT in den einzelnen Länderlisten „gebunden“, also 

vertraglich zugesichert sind (Art. II GATT). Andere Handelshemmnisse, die sich direkt auf den Import 

von Waren auswirken, wie „Verbote und Beschränkungen, sei es in Form von Kontingenten, Einfuhr- 

und Ausfuhrbewilligungen oder in Form von anderen Maßnahmen“ dürfen gem. Art. XI GATT grund-

sätzlich weder erlassen noch beibehalten werden.  

Dabei verfolgt das GATT, entgegen der oft verbreiteten Meinung, nicht das Ziel des völligen „Freihan-

dels“ zwischen Staaten ohne nationale Eingriffsmöglichkeiten, sondern stellt vielmehr einen Ord-

nungsrahmen für eine fortschreitende Liberalisierung der Handelshemmnisse dar. Handelsliberalisie-

rung soll auf der Basis gegenseitiger Zugeständnisse erreicht werden, wobei die einzelnen Vertrags-

partner in der Höhe und im Unfang der einzelnen Zugeständnisse in den einzelnen Sektoren prinzipiell 

frei sind. Mehrere Liberalisierungsrunden und schließlich die Ausweitung des Anwendungsbereichs 

der Regelungen durch die Gründung der WTO im Jahre 1995 haben allerdings zu einer praktisch um-

fassenden Anwendbarkeit der Regeln geführt. 
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IV.1.1.5.1.2. Nationale Maßnahmen gegen invasive Arten - die Ausnahmeregelung 

IV.1.1.5.1.2.1. Die Verletzung einer GATT-Norm als Voraussetzung 

Eine Maßnahme, die sich - präventiv oder repressiv - gegen die Ein- oder Ausfuhr von invasiven Arten 

bezieht, müsste, um effektiv zu sein, zu einem Stopp des internationalen Handels, zumindest aber zu 

erheblichen Restriktionen des Handels führen.  

Dabei muss beachtet werden, dass alle Maßnahmen an der Grenze den genannten Regelungen - 

Meistbegünstigung, Inländerbehandlung und Verbot der Kontingentierung - entsprechen müssen. 

Bezüglich von Vermarktungsregelungen gilt jedoch lediglich die in Art. III:4 GATT normierte Inländer-

behandlung. Sollte ein Produkt im Inland nicht hergestellt werden, so würde es mangels Vergleichs-

maßstabes an einem Verstoß gegen GATT-Regelungen fehlen.  

Dagegen wäre z.B. bei einem Ein- oder Ausfuhrverbot einer bestimmten Art eine Verletzung der 

GATT-Regelungen (Art. XI) offenkundig gegeben.  

IV.1.1.5.1.2.2. Art. XX - „Allgemeine Ausnahme“ 

Allerdings gelten innerhalb des GATT Systems die in Art. I, III und XI GATT angesprochenen Grund-

sätze nicht vorbehaltlos - vielmehr sieht das GATT in Art. XX eine „allgemeine Ausnahmeregelung“ 

vor, die nationale Maßnahmen unter den dort - eng - vorgeschriebenen Voraussetzungen erlaubt. 

Insofern wird durch Art. XX GATT die Souveränität der Mitglieder gewahrt, die in Ausnahmesituatio-

nen nicht daran gehindert werden sollen, handelsbeschränkende Maßnahmen zu treffen. 

Von den in Art. XX genannten zehn Ausnahmegründen könnten für den hier relevanten Bereich der 

invasiven Arten insbesondere Art. XX li. b) und g) einschlägig sein. In der verbindlichen englischen 

Version des Art. XX GATT wird bestimmt, dass 

“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would con-

stitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same 

conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement 

shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of meas-

ures: …  

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health; … 

(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made ef-

fective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption.” 

Insofern schreibt die Ausnahmeregelung des Art. XX eine dreistufige Prüfung vor - zuerst muss ein 

Verstoß gegen eine GATT-Verpflichtung vorliegen, zum zweiten muss einer der Ausnahmetatbestän-

de erfüllt sein, und letztlich müssen die Voraussetzungen des sog. „chapeau“, also die generellen 

Voraussetzungen des Art. XX - Nichtdiskriminierung und keine versteckte Handelsbeschränkung - 

erfüllt sein.  

Hinsichtlich des Prüfungsumfangs der Ausnahmetatbestände macht Art. XX lit. b) GATT deutlich, dass 

eine Maßnahme aufgrund dieser Norm für den Schutz des menschlichen, tierischen oder pflanzlichen 
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Lebens und der Gesundheit „necessary“, also erforderlich sein muss. Damit ist klar, dass die nationale 

Maßnahme die am wenigsten handelsbeschränkende effektive Maßnahme sein muss.  

Nationale Maßnahmen aufgrund von Art. XX lit. g) GATT können dagegen auch zum Schutz lebender 

„natürlicher Ressourcen“ ergriffen werden, wobei dieser Ausnahmetatbestand dadurch qualifiziert 

wird, indem ein Bezug zum nationalen Verbrauch und zur nationalen Produktion hergestellt wird. 

Maßnahmen aufgrund von Art. XX lit g) GATT können somit nur dann ergriffen werden, wenn gleich-

zeitig Produktion und Verbrauch im Inland ebenfalls beschränkt werden.  

Als Sicherung vor Missbrauch der Ausnahmetatbestände fungiert auch das sog. „chapeau“, also die 

einleitenden Voraussetzungen des Art. XX GATT. Mit der Einbeziehung der Grundsätze der Nichtdis-

kriminierung und der fehlenden Willkür wird die praktische Anwendung einer Maßnahme, sowie deren 

Struktur, Anwendbarkeit und ihre „Architektur“ überprüft. Den handelnden Mitgliedern obliegt dabei 

generell eine Verpflichtung, ihre Maßnahmen an den Grundsätzen von Treu und Glauben auszurich-

ten.  

Eine Definition oder Eingrenzung von Maßnahmen, die den genannten Zielen dienen können, oder 

Hinweise auf Verfahrensweisen, wie die nichtdiskriminierende Zielrichtung der Maßnahme sicherge-

stellt werden kann, gibt das GATT nicht. Vielmehr werden die in Art. XX lit. b) und g) GATT genannten 

Schutzziele durch die Vorschriften des SPS-Abkommens für den Bereich der sanitären und phytosani-

tären Maßnahmen präzisiert und ausgefüllt. Erst wenn auch diese Voraussetzungen erfüllt sind, wäre 

eine generell GATT-widrige handelshemmende Maßnahme nach Art. XX gerechtfertigt. Insofern statu-

iert Art. 2.4 SPS eine zwingende Vereinbarkeit einer „legalen“ SPS-Maßnahme mit dem GATT. Die 

Regelungen des SPS Abkommens sind daher auch logisch vor der allgemeinen Ausnahmeregelung 

des GATT zu prüfen.375 

IV.1.1.5.2. SPS Übereinkommen 

IV.1.1.5.2.1. Anwendungsbereich 

Gem. Art. 1.1 ist das SPS Übereinkommen auf alle  

“sanitären und phytosanitären Maßnahmen, die sich mittelbar oder unmittelbar auf den inter-

nationalen Handel auswirken können“ 

anwendbar. Solche gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen werden im 

Anhang A Nr. 1 lit. a) - d) präzise definiert und umfassen Maßnahmen gegen Schädlinge, Krankheiten, 

Etikettierung („eco-labelling“), sowie produktionsbezogene Anforderungen und Maßnahmen des Tier-

schutzes. Regelungstechnisch werden alle Gesetze und untergesetzlichen Regelungen bezüglich 

Tests, statistischer Auswertungen, Transport und Kennzeichnung umfasst. Insbesondere sind in Nr. 1 

lit. a) genannt Maßnahmen 

                                                      
375  S. dazu die Panel Entscheidung EC-Hormones WT/DS26/R/, v. 18.08.1997. 
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“to protect animal or plant life or health within the territory of the Member from risks arising 

from the entry, establishment or spread of pests, diseases, disease-carrying organisms or dis-

ease-causing organisms;” 

oder gem. Nr. 1 lit. d) Maßnahmen 

“to prevent or limit other damage within the territory of the Member from the entry, establish-

ment or spread of pests.” 

IV.1.1.5.2.2. SPS-Maßnahmen 

Neben der zentralen internationalen Harmonisierungsverpflichtung (Art. 3) beinhaltet das SPS Über-

einkommen umfangreiche Voraussetzungen materieller und prozessualer Art für das Ergreifen einer 

solchen gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahme. So gewährt Art. 2.1 SPS 

explizit das Recht, nationale SPS Maßnahmen zu ergreifen, macht dieses Recht aber von der Erfül-

lung der in dem Abkommen niedergelegten Voraussetzungen abhängig.  

Zentrale Vorschrift in dieser Hinsicht ist Art. 5 SPS, der im wesentlichen verfahrensrechtliche Anforde-

rungen an eine von den nationalen Behörden vorzunehmende Risikobewertung und das Risikomana-

gement macht.376 Generell werden gem. Art. 5.1 SPS Maßnahmen von der Durchführung einer Risi-

kobewertung abhängig gemacht, die sich nach den Risikobewertungstechniken der relevanten inter-

nationalen Institutionen zu richten hat.377 Bei der Risikobewertung muss auf alles verfügbare wissen-

schaftliche Beweismaterial zurückgegriffen werden, wobei die zu berücksichtigenden Gesichtspunkte, 

wie Inspektionsverfahren und die einschlägigen Umweltbedingungen, in Art. 5.2 SPS ausdrücklich und 

zwingend aufgezählt werden. Insbesondere werden in Art. 5.3 auch ökonomische Faktoren wie Pro-

duktions- und Absatzausfälle und die Kosten der Bekämpfung der Krankheit oder des Schädlings als 

miteinzubeziehende Faktoren genannt.  

Kommt der Staat nach dieser Risikoanalyse zu dem Ergebnis, dass er handeln will, so muss er wei-

terhin - im Wege des Risikomanagements - ein für ihn angemessenes Schutzniveau festlegen, wobei 

Art. 5.4 und Art. 5.6 SPS vorschreiben, dass das am wenigsten Handelsbehindernde getroffen werden 

soll.378 Die Wahl des Schutzniveaus und der konkreten Maßnahme muss sich dabei gem. Art. 5.5 

SPS an dem Kriterium der „Konsistenz“ messen lassen. Damit soll verhindert werden, dass verschlei-

erte Handelshemmnisse dadurch entstehen, dass ein Staat bezüglich mancher Gefahren ein restrikti-

ves Schutzniveau implementiert, in anderen - ähnlich gefährlichen - Bereichen aber keine, oder deut-

lich andere Schutzregelungen trifft. Im Ergebnis wird den Staaten somit die Implementierung eines 

systemgerechten und einheitlichen Schutzniveaus für ähnliche Risiken vorgeschrieben.  

Diese Vorschriften sind in ihrem bislang erst kurzen Anwendbarkeitszeitraums Gegenstand heftiger 

Kontroversen gewesen, die zu einer genaueren Definierung der Grundsätze durch die Streitbeile-

                                                      
376  Der umfangreiche Wortlaut dieser Norm ist im Anhang abgedruckt. 
377  Gemeint sind hier vorwiegend die in Art. 3.4 SPS genannten Institutionen wie Codex Alimentarius Kommissi-

on, das Internationale Tierseuchenamt (OIE) und die regionalen Institutionen unter dem Dach der IPPC. 
378  Wie im Rahmen des Art. XX lit. b) GATT handelt es sich hier um eine “klassische” Verhältnismäßigkeitsprü-

fung.  
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gungsmechanismen der WTO geführt haben. Zu nennen sind hierbei insbesondere der EU- Hormon-

fall379, Australien-Lachs380, EU-Asbest381 und Japan- Landwirtschaftsgüter382. 

IV.1.1.6. Zusammenfassung internationale Regelungen 

IV.1.1.6.1. Die bestehenden Verpflichtungen und Vorgaben 

Die Ausbringung fremder Arten ist thematisch in verschiedenen Verträgen und internationalen Doku-

menten enthalten. Dabei findet sich zwar in zahlreichen Umweltabkommen die Verpflichtung, die Aus-

bringung von gebietsfremden Arten zu reglementieren, zu kontrollieren, und teils auch gänzlich zu 

verbieten. Über diese generell gehaltenen Verbote und Reglementierungsgebote der Ausbringung 

gebietsfremder Arten finden sich jedoch - mit Ausnahme des Pflanzenschutzes - keine spezifischeren 

verbindlichen Regelungen. 

Ein ausdifferenzierteres nationales System wird jedoch durch die CBD gefordert, der die Mitglieds-

staaten, mithin auch die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, eine nationale Strategie zum Um-

gang mit invasiven Arten zu entwickeln. Diese muss den Anforderungen der CBD - insbesondere den 

Anforderungen von Art. 8 h) und Art. 6 - entsprechen.  

Nach diesen Normen sind die Mitgliedstaaten gehalten - soweit möglich - nicht nur Maßnahmen ge-

gen die Einbringung invasiver Arten, sondern auch Maßnahmen zur Kontrolle und deren Bekämpfung 

zu erlassen. Diese Verpflichtung auch zur Kontrolle, Überwachung und Bekämpfung gebietsfremder 

Arten findet sich ebenfalls in einigen anderen internationalen Übereinkommen, vor allem im Bonner 

Übereinkommen zu wildlebenden Arten (allerdings lediglich in Bezug auf besonders gelistete Arten). 

Die in den internationalen Abkommen enthaltenen generell gehaltenen Verpflichtungen gehen aller-

dings in der umfassenderen Verpflichtung der CBD zur Schaffung einer nationalen Strategie, die auch 

die Kotrolle und Bekämpfung enthält, mit auf.  

In Ausfüllung der CBD Verpflichtung geben die auf COP6 verabschiedeten Leitlinien erhebliche Hilfe-

stellung über den Inhalt der zu verabschiedenden nationalen Strategie. Zentrale Aussage der CBD 

Leitlinien ist in Anlehnung an Art. 8 h) CBD die Schaffung eines gestuften Systems der Maßnahmen: 

die Priorität wird auf die Verhinderung der Einbringung, also den Eintritt in das betreffende Gebiet 

gelegt. Sind invasive Arten in einem Gebiet präsent, sollen sie bekämpft, bzw. ausgerottet werden. Ist 

eine effektive Bekämpfung nicht möglich, so sollen schließlich Kontroll- und Eindämmungsmaßnah-

men greifen.  

Ebenso werden bei der Erarbeitung der geforderten nationalen Strategie die unverbindlichen Empfeh-

lungen anderer internationaler Institutionen und Gruppen, allen voran die „European Strategy on Inva-

                                                      
379 European Communities - Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT/DS26/AB/R, 

WT/DS48/AB/R v. 16.01.1998. 
380  Australia - Measures Affecting Importation of Salmon, WT/DS18/AB/R v. 20.10.1998. 
381  European Communities - Measures Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos, WT/DS/135/AB/R 

v. 12.03.2001. 
382  Japan - Measures Affecting Agricultural Products (Varietals), WT/DS76/AB/R v. 22.02.1999. 
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sive Alien Species“ des Europarates, zu beachten sein. Diese beziehen in Anlehnung an die CBD 

Leitlinien explizit das Vorsorge- und Verursacherprinzip mit ein. 

IV.1.1.6.2. Die Pflanzenschutzregelungen 

Das Pflanzenschutzsystem stellt mit der IPPC,  bzw. der für Europa zuständigen EPPO, das klassi-

sche Instrument für den Umgang mit ungewollten Arten dar. Die IPPC schließt explizit auch wild le-

bende Pflanzen in den Schutzzweck der Normen mit ein.383 Aufgrund der Neu- und Umorientierung 

der IPPC, die diese insbesondere durch die Verabschiedung des neuen Standards Nr. 11 Rev. 1 er-

fahren hat, muss nun festgestellt werden, dass das internationale Pflanzenschutzregime in Bezug auf 

den Schutz von Pflanzen ein adäquates und zum Schutze von Pflanzen vollumfängliches System 

bereitstellt, um gem. den Vorgaben der CBD invasive gebietsfremde Arten bei Import und Ausbrin-

gung zu kontrollieren und nötigenfalls zu bekämpfen.  

Es verbleiben aufgrund des historisch ökonomischen Fokus der IPPC und der europäischen und nati-

onalen Unterorganisationen allerdings Zweifel, ob auch im Falle einer nicht ökonomisch, sondern aus-

schließlich in Bezug auf die Biodiversität Schaden verursachenden Art in der praktischen Anwendung 

die Handlungsschwellen der IPPC Normen erreicht würden, oder ob die bestehenden Handlungsspiel-

räume auch im Falle von invasiven Nutzpflanzen tatsächlich angewandt würden. Dies hängt auch 

davon ab, wie die an den neuen IPPC-Standard angeglichene EPPO-Ausführungsliste zur Risikoana-

lyse ausgestaltet und umgesetzt wird.  

Schließlich decken die Pflanzenschutzregelungen – dem Namen entsprechend – lediglich Maßnah-

men zum Schutz von Pflanzen, nicht aber zum Schutz der heimischen Fauna ab. 

IV.1.1.6.3. Ballastwasserkonvention 

Hervorhebenswert ist die kürzlich erfolgte Verabschiedung der sog. Ballastwasserkonvention unter 

dem Dach der IMO. Diese stellt die erste internationale Konvention dar, die spezifisch das Problem 

der invasiven gebietsfremden Arten regelt. Allerdings betrifft die Konvention auch lediglich ein speziel-

les Handlungsfeld, nämlich den Ballastwasseraustausch in Küstennähe. 

IV.1.1.6.4. WTO-Widrigkeit von Maßnahmen ? 

Möglichen Maßnahmen gegen invasive Arten in Form von Importbeschränkungen stehen die Rege-

lungen der WTO grundsätzlich nicht entgegen. Voraussetzungen einer WTO-rechtlich tolerierten Han-

delsbeschränkung sind dabei jedoch immer die Durchführung einer Risikoanalyse (Risikomanage-

ment) einerseits, und eine umfassende und kohärente rechtliche Regelung andererseits.  

Hinsichtlich der Inhalte und Voraussetzungen einer WTO-konformen Risikoanalyse kann auf die neu-

esten Vorschriften der IPPC verwiesen werden, die umfangreiche und spezifische Vorschläge für ein 

Risikomanagement machen und speziell auf Übereinstimmung mit den WTO Vorschriften hinarbeiten.  

                                                      
383  Anders insofern das deutsche PflSchG, s.u. 
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Die Voraussetzung der Kohärenz könnte durch eine stringente und kohärente Gleichbehandlung aller 

gefährlicher Arten, unter Einschluss der genetisch modifizierten Organismen, gewährleistet werden. 

Vereinfacht dargestellt setzen die WTO Regelungen im Sinne eines Nicht-Diskriminierungsgebotes 

voraus, dass alle gefährlichen Organismen grundsätzlich ähnlich behandelt werden, dass es also nicht 

zu (potentiell) diskriminierenden, handelsverzerrenden erheblichen Ungleichbehandlungen verschie-

dener ähnlich gefährlicher Organismen kommt. 

IV.1.2. Europarechtliche Vorgaben und Regelungen 

Im geltenden Gemeinschaftsrecht finden sich eine Reihe von Rechtsakten, die eine Handhabe von  

IAS ermöglichen. Die Gemeinschaftsrechtslage erweist sich dabei auf den ersten Blick als relativ un-

übersichtlich. Entsprechende Regelungen können im Groben vier Bereichen zugeordnet werden: ei-

nerseits dem Umweltschutz, insbesondere dem Tier-, Pflanzen- und Artenschutz, andererseits dem 

Agrarsektor, hier insbesondere den Maßnahmen zur Bekämpfung von Schadorganismen. Als kleine-

rer, dritter Bereich wird der Meeres- und Gewässerschutz dargestellt. Schließlich müssen weitere 

Rechtsakte der EG berücksichtigt werden, die in Umsetzung einschlägiger internationaler Überein-

kommen, bei denen die EG Vertragspartei ist, ergangen sind.  

Eine kompetenzielle Einheitlichkeit der Regelungen wird dadurch erschwert, dass je nach Regelungs-

bereich unterschiedliche Rechtsgrundlagen des Primärrechts, nämlich die Umweltkompetenz nach 

Art. 174 ff., die Landwirtschafts- und Fischereikompetenzen nach Art. 32 ff. sowie die Außenhandels- 

und Zollkompetenz nach Art. 131 ff. EG384, in Frage kommen. Gemäß der Geschäftsverteilung in der 

Kommission sind hierfür unterschiedliche Generaldirektionen, im Rat unterschiedliche Ratsformatio-

nen zuständig; außerdem finden je nach den Primärrechtsbestimmungen z.T. unterschiedliche Verfah-

ren Anwendung.         

Instrumenteller Ansatzpunkt für alle Bereiche ist in erster Linie die Handels- und Einfuhrkontrolle in die 

Gemeinschaft. Der Gemeinschaftsgesetzgeber bedient sich dieses Instruments, um – neben der Er-

reichung anderer in den Begründungserwägungen der jeweiligen Rechtsakte genannter Ziele – die 

Einwanderung und Ausbreitung von Arten in die bzw. in der EG zu verhindern oder zu kontrollieren. 

IV.1.2.1. Arten- und Habitatschutz 

Die EG verfolgt in ihrem Handeln erklärtermaßen das Ziel des Artenschutzes. Politisches Ziel der Ge-

meinschaft ist auch, den Artenbestand weltweit – also auch außerhalb der EG – zu schützen. Aus 

diesem Grunde hat die EG auf der Grundlage der Außenhandels- und Umweltkompetenz des EGV 

eine Reihe unterschiedlicher Rechtsakte erlassen.  

                                                      
384  Artikel des EG-Vertrages zitiert in der Amsterdamer Fassung. 
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IV.1.2.1.1. VO 338/97 zum Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels (Artenschutzverordnung)385 

VO 338/97 ist zentrale, allgemeine Vorschrift des Artenschutzes von Fauna und Flora. Sie wurde auf 

der Grundlage der Umweltkompetenz erlassen. Als Verordnung findet dieser Rechtsakt unmittelbare, 

direkte Anwendung; er bedarf keiner Umsetzung durch die Mitgliedstaaten. Das deutsche Recht 

nimmt in vielen Bestimmungen des BNatSchG jedoch Bezug auf diese Verordnung. 

Die VO 338/97 dient als Nachfolgerin der VO 3626/82 der Umsetzung und Durchführung des CITES 

Abkommens in der Gemeinschaft. Hauptinstrumente des Artenschutzes sind Kontrolle, Regulierung 

(bis hin zu Verboten) von Einfuhr, Wiederausfuhr und Handel von Exemplaren bestimmter Arten. In-

strumente des Zollrechts finden ebenfalls Anwendung.  

Die geschützten Arten werden listenmäßig und nach Herkunftsländern erfasst. Die Verordnung ist 

insofern katalogartig angelegt. Abstrakt-generelle Regelungen sind nur teilweise aufgestellt worden. 

Insofern übernimmt die VO 338/97 die Struktur des CITES Abkommens - es stellt generelle Regelun-

gen bezüglich der Ein- und Ausfuhr von bestimmten Arten auf, wobei die Arten selbst in Anhängen zu 

der Verordnung (abschließend) aufgezählt sind. Diese Listenanhänge sind einem kontinuierlichem 

Monitoring durch die Kommission unterworfen und werden durch Änderungsverordnungen kontinuier-

lich ergänzt. 

In einem wichtigen Punkt geht jedoch die VO 338/97 über die Vorgabe des CITES Abkommens hin-

aus - während dieses in dessen Art. II diejenigen Arten definiert, die in den Listenanhängen genannt 

werden sollen, und insofern ausschließlich auf den Schutz der gehandelten Arten abstellt, sieht Art. 3 

Absatz 2 lit. (d) der VO 338/97 ausdrücklich auch die Listung von Arten vor, deren „Einbringen in den 

natürlichen Lebensraum der Gemeinschaft eine ökologische Gefahr für die einheimischen wildleben-

den Tier- und Pflanzenarten der Gemeinschaft darstellt“. Somit können aufgrund dieser Rechtsgrund-

lage auf europäischer Ebene auch die Ein- und Ausfuhr invasiver gebietsfremder Arten gesteuert wer-

den.  

Durchführungsverordnungen regeln Einzelheiten der Einfuhr, der Zoll- und Handelskontrolle. Eigen-

ständige materielle Regelungen werden durch diese - verfahrensbezogenen - Durchführungsverord-

nungen nicht aufgestellt. Die Durchführungsverordnung 349/2003 beinhaltet die neueste Fassung der 

Listen der VO 338/97. 

IV.1.2.1.2. Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(Vogelschutzrichtlinie)386 

Die sog. Vogelschutzrichtlinie stellt eine der ersten umfassenden artenschutzrechtlichen Akte der 

Gemeinschaft dar. Sie bezweckt gem. Art. 1 die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten, die in 

der Gemeinschaft heimisch sind. Durch die Richtlinie sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, Maßnah-

men zu ergreifen, die insbesondere die Lebensräume dieser wildlebenden Vogelarten erhalten und 

                                                      
385  Zuletzt geändert durch die Verordnungen 1579/2001 und 2476/2001. 
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schützen sollen. In Bezug auf die Gefährdung dieser europäischen Vogelarten durch fremde Vogelar-

ten beinhaltet Art. 11 die Vorgabe an die Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass sich eine etwaige 

Ansiedlung von Arten, die in der Gemeinschaft nicht heimisch sind, nicht zu nachteiligen Auswirkun-

gen auf die heimische Tier- und Pflanzenwelt führt. Diese Richtlinie ist in den Mitgliedstaaten mittler-

weile umgesetzt worden - in Deutschland durch das Bundesnaturschutzgesetz. Eine eigenständige 

rechtliche Bedeutung kommt der Richtlinie somit nur mittelbar zu. 

IV.1.2.1.3. Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH)387 

Die sog. „Flora-Fauna-Habitat“ (FFH) Richtlinie dient dem Zweck der Sicherung der Artenvielfalt sowie 

dem Lebensraum der wildlebenden Pflanzen und Tiere der Gemeinschaft. Zu diesem Zweck sieht die 

Richtlinie primär die verstärkte Ausweisung von Schutzgebieten in den Mitgliedstaaten vor (NATURA 

2000) und legt für diese Gebiete bestimmt Kriterien fest. Bezüglich des Artenschutzes macht die 

Richtlinie umfangreiche Vorgaben, die jedoch hauptsächlich die Entnahme, Tötung und den Zugang 

zu geschützten Bereichen betreffen. Hinsichtlich gebietsfremder Arten trifft die Richtlinie in Artikel 22 

ergänzende Bestimmungen, die die Umsetzung der Richtlinie in das nationale Recht betreffen. Inso-

fern macht die Richtlinie die Vorgabe, dass die Zweckdienlichkeit einer Wiederansiedlung vor der 

Maßnahme geprüft werden muss, sowie dass eine Ansiedlung von nicht-heimischen Arten generell 

nicht zu einer Schädigung der heimischen Arten führen darf. Diese Vorgaben sind inzwischen in nati-

onales Recht, insbesondere in Form des Bundesnaturschutzgesetzes umgesetzt worden. Der Richtli-

nie kommt daher, wie der Vogelschutzrichtlinie nur mittelbare Bedeutung zu.  

IV.1.2.1.4. Ratsbeschluss 82/461/EG388 zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierar-
ten389 

Der Ratsbeschluss ist Umsetzungsakt für das internationale Abkommen (Bonner Abkommen), in dem 

die EG als solche Vertragspartei ist. Neben der EG selbst werden die Vertragsstaaten – neben ihrer 

Verpflichtung als eigene Vertragsparteien – auf die Beachtung der Vorgaben des Übereinkommens 

verpflichtet. 

IV.1.2.2. Agrarbereich  

Als beliebtes und grundsätzlich auch effektives Instrument im Agrarbereich erweisen sich Maßnahmen 

des Einfuhr-, Zoll- und Außenhandelsrechts. Die Gemeinschaft hat im Bereich Agrar/Pflanzenschutz 

eine Fülle von Rechtsvorschriften erlassen, die jeweils auf einzelne Schädlinge oder in Bezug auf 

                                                                                                                                                                      
386  Vom 2.April 1979, ABL. L 103 vom 25.04.1979, S. 1, zuletzt geändert am 16.05.2003 durch die Verordnung 

des Rates 807/2003 vom 14.04.2003, ABL. L 122 S. 36. 
387  Zuletzt geändert durch ABL. L vom 1.1.1995, S. 135. 
388  S. Anhang. 
389  Zuletzt geändert durch Ratsbeschluss 98/145/EG, ergangen in Umsetzung des Bonner Übereinkommens zur 

Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten. 
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bestimmte Agrargüter erlassen wurden.390 Eine umfassende Darstellung ist in diesem Rahmen nicht 

möglich. Es sollen hier vielmehr die wichtigsten Regelungsmechanismen dargestellt werden. 

IV.1.2.2.1. RL 2000/29/EG zum Schutz gegen Einschleppung und Ausbreitung von Schador-
ganismen 

Die Richtlinie 2000/29/EG wird als Kodifizierung des gemeinschaftlichen Pflanzenschutzrechts be-

trachtet und löst die Vorgängerin RL 77/93/EWG ab. Sie regelt die Kontrolle von Einfuhr in die EG, 

zielt dabei auf beabsichtigte und insbesondere auch unbeabsichtigte Einschleppung von Schadstoffen 

ab. Schutzziel ist gem. den Begründungserwägungen der Richtlinie die Sicherung der Pflanzenerzeu-

gung und Verhinderung von Ertragseinbussen.391 Ein generelles naturschutzfachliches Ziel, insbe-

sondere einen Schutz der Lebensräume wildlebender Pflanzen, verfolgt die Richtlinie nicht.  

Maßnahmen sind unter anderem Zoll- und Einfuhrkontrollen, Einfuhrverbote und  pflanzensanitäre 

Gesundheitszeugnisse für den gemeinschaftsinternen Handel. Schadorganismen werden gem. der RL 

als „Schädlinge der Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse“ angesehen (Art. 2 (I) e)). Die betreffenden 

Arten werden in Anhängen zur Richtlinie genannt - für sie sollen die Mitgliedstaaten ein gestuftes Sys-

tem von Einfuhr-, Verbrings- und Anbauverboten schaffen.  

Die RL 2000/29/EG ist mit dem Pflanzenschutzgesetz und der Pflanzenbeschauverordnung in deut-

sches Recht umgesetzt worden. Sie behält für den deutschen Rechtskreis ihre Bedeutung daraus, 

dass die Artenlisten von Zeit zu Zeit seitens der EU geändert werden, was eine Änderung der Listen 

der Pflanzenbeschauverordnung notwenig macht.  

IV.1.2.2.2. RL 2000/29/EG flankierende Entscheidungen 

Neben die als ausdrückliche Kodifizierung des Pflanzenschutzes vor Schadorganismen betrachtete 

RL 2000/29/EG tritt eine Reihe weiterer, sehr detaillierter Rechtsakte (Entscheidungen, speziellen 

Richtlinien), die einen punktgenauen Schutz vor bestimmten Schadorganismen bezwecken.  Beispiele 

dieser Entscheidungen sind z.B. die Entscheidung 2001/219/EG in Bezug auf befristete Sofortmaß-

nahmen in Bezug auf Verpackungen aus unbehandeltem Nadelholz aus Nordamerika und Ostasien, 

sowie Entscheidung 1999/516/EG bezüglich Sofortmaßnahmen gegenüber China zum Schutz gegen 

die Verbreitung von Anopolphora glabripennis. Diese Entscheidungen weiten den Anwendungsbereich 

der RL 2000/29/EG auf neuartige Schädlinge oder Vektoren aus und beinhalten teils spezifische Ver-

pflichtungen.  

Rechtstechnisch anders einzuordnen ist eine Reihe von im Agrarbereich ergangenen Rechtsakten, 

die ihrem Ziel und Zweck nach zunächst auf den Schutz bestimmter wichtiger Agrargüter der Gemein-

schaft ausgerichtet sind. Zu nennen sind hier z.B. die RL 98/57/EG zur Bekämpfung von Ralstonia 

solanacearum und RL 93/85/EWG zur Bekämpfung der bakteriellen Ringfäule der Kartoffel. 

                                                      
390  Eine Liste aller Rechtsakte im Bereich Pflanzenschutz ist unter http://europa.eu.int/eur-

lex/de/lif/reg/de_register_035020.html einsehbar.  
391  Begründungserwägungen Nr. 2 - 4. 
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Auf eine Darstellung der durch sie geregelten Maßnahmen im einzelnen wird verzichtet - es geht hier-

bei um umfassende Regelung des Kontroll- und Untersuchungsverfahrens mit der Konsequenz, befal-

lene Agrargüter nicht weiter anzubauen etc., bis hin zur Vernichtung betroffenen Gutes.  

IV.1.2.3. Meeres- und Gewässerschutz 

Bezüglich des Meeres- und Gewässerschutzes fehlen ausdrückliche Regelungen zum Kampf gegen 

invasive Arten auf europäischer Ebene. In Parallele zu den internationalrechtlichen und nationalen 

Regelungen weisen Regelungen in mehreren Themenbereichen zumindest indirekten Bezug auf IAS 

auf.  

IV.1.2.3.1. Schutz der Meeresumwelt 

Die EG hat eine Reihe von Rechtsvorschriften zum Schutz der Meeresumwelt erlassen, welche das 

Einleiten und Einbringen von Schadstoffen in das Meer untersagen bzw. beschränken. Voraussetzung 

für eine Relevanz dieser Vorschriften auf den Themenbereich der invasiven Arten ist insoweit jedoch, 

dass lebende Organismen, die als invasive Arten eingestuft werden müssten, als „Schadstoffe“ im 

Sinne der einschlägigen Regelungen angesehen werden müssen.  

Aus der Zielrichtung und dem Verständnis dieser Vorschriften wird jedoch deutlich, dass lebende Or-

ganismen grundsätzlich nicht von dem dort benutzten Schadstoffbegriff umfasst sind. Vielmehr bezie-

hen sich die Regelungen auf anorganische Abfälle, Öl, Chemikalien und Schwermetalle. 

IV.1.2.3.2. Sicherheit auf See 

Die EG hat ferner eine Reihe von Richtlinien betreffend die Sicherheit auf See erlassen, die bezug-

nehmend auf internationale Seerechtsabkommen eine Reihe von Kontroll- und Überwachungsmecha-

nismen des Schiffsverkehrs enthalten. Bezug auf invasive Arten wäre hier insofern denkbar, als ein-

schlägiges Schutzgut dieser Bestimmungen auch die Meeresumwelt ist.  

IV.1.2.3.2.1. RL 94/57/EG392 und RL 95/21/EG393 

Diese Richtlinien etablieren ein Schiffsüberprüfungs- und Kontrollsystem und nehmen dabei Bezug 

auf andere internationale Übereinkommen. Regelungsgegenstand der beiden Richtlinien ist die Ein-

richtung eines effizienten Kontrollsystems, um Sicherheit auf See und Schutz der Meeresumwelt zu 

gewährleisten. Die Bestimmungen regeln Kompetenzen, Verfahren und Rechtsschutz bei der Über-

wachung. 

Materiellrechtliche Bestimmungen über die abzuwehrenden Gefahren finden sich in den internationa-

len Abkommen, auf die die Richtlinien lediglich verweisen. Zu verweisen ist hier insbesondere auf das 

                                                      
392  ABl. EG Nr. L 319 v. 12.12.1994, S.20. 
393  ABl. EG Nr. L 157 v. 7.7.1995, S.1. 
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MARPOL-Übereinkommen 73/78394. So definiert RL 93/75/EWG „gefährliche Güter“ oder „umwelt-

schädliche Güter“ gem. Art. 2 als 

„c) "gefährliche Güter" im IMDG-Code, in Kapitel 17 des IBC-Codes und in Kapitel 19 des 
IGC-Codes eingestufte Güter; 
d) "umweltschädliche Güter":  

- Öle, die in Anhang 1 des MARPOL-Übereinkommens aufgeführt sind,  
- schädliche flüssige Stoffe, die in Anhang 2 des MARPOL-Übereinkommens aufgeführt 

sind,  
- Schadstoffe, die in Anhang 3 des MARPOL-Übereinkommens aufgeführt sind; …“ 

Die in Bezug genommenen Abkommen beziehen sich jedoch nur auf Verschmutzungen durch Öl und 

andere anorganische Substanzen; lebende Organismen sind nicht betroffen. 

IV.1.2.3.2.2. RL 93/75/EWG395  

Diese Richtlinie etabliert ein strenges Kontroll- und Sicherheitssystem in Bezug auf Schiffe, die um-

weltgefährliche Güter befördern. Wie in den vorstehend aufgeführten Richtlinien beziehen sich aber 

die Anhänge der Vorschrift lediglich auf „Güter“, nicht auf Arten oder lebende Organismen.  

Die Vorschriften zur Sicherheit auf See haben somit keinen Bezug auf IAS. 

IV.1.2.3.3. Gemeinsame Fischereipolitik  

Im Bereich der gemeinsamen Fischereipolitik besteht aufgrund des EGV eine ausschließliche Kompe-

tenz der EG, verbindliche Regelungen über die Befischung und Erhaltung der Fischbestände inner-

halb der 200-Seemeilen-Fischereizonen der Mitgliedstaaten zu treffen.396 

Die EG hat eine Fülle von Verordnungen erlassen, die die Fischerei in diesen Zonen reguliert. Wich-

tigstes Instrument ist die Festsetzung der Gesamtfangmengen (sog. „Total Allowable Catches“, TAC) 

je Art innerhalb bestimmter Gebiete.  

Denkbar ist, dass aufgrund der TACs bestimmte Arten, die in den Gewässern der EG als invasiv an-

gesehen werden, in Bestand aus Ausbreitung reguliert werden können.  

Ob eine Handhabe invasiver Arten über den Ansatz der TACs erfolgen kann, erscheint allerdings in 

zweierlei Hinsicht als zweifelhaft. Zunächst beziehen sich die Regelungen nur auf wirtschaftlich ver-

wertbare Arten - eine Vielzahl von Organismen wird insofern überhaupt nicht erfasst, zumal im übrigen 

der Grundsatz der größtmöglichen Schonung der maritimen Ökosysteme gilt.  

Darüber hinaus wird die Befischung der in den Regelungen der gemeinsamen Fischereipolitik erfass-

ten Arten als wirtschaftlich sinnvoll und erwünscht betrachtet, ungeachtet, ob es sich hierbei um inva-

sive Arten handelt oder nicht.  

Belange des Kampfes gegen invasive Arten könnten schwer mit den Interessen und Belangen der 

nachhaltigen und effizienten Bewirtschaftung der Fischbestände in Einklang gebracht werden. Denn 

obgleich auch in der gemeinsamen Fischereipolitik der Grundsatz des Umweltschutzes gilt, steht noch 

                                                      
394  S. oben Teil C.IV.1.1.3.2.1. 
395  ABl EG Nr. L 247 v. 5.10.1993, S. 19. 
396  Art. 3 e) und Art. 32 EGV. 
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auch rechtlicher Sicht in Frage, in welchem Verhältnis der Kampf gegen invasive Arten zu den eben-

falls zu beachtenden Wirtschaftszielen der EG stehen kann.  

Gegenwärtig jedenfalls ist eine Berücksichtigung von Belangen des Kampfes gegen invasive Arten bei 

Erlass und Anwendung der Regelungen der gemeinsamen Fischereipolitik nicht erkennbar. 

IV.1.2.3.4. Schutz der Binnengewässer und des Grundwassers 

Es existieren eine Reihe von Regelungen in Bezug auf die Qualitätssicherung von Grund- und Bin-

nensüßgewässern, insbesondere von Trinkwasser. Zentrales rechtliches Instrument ist in dieser Hin-

sicht die sog. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 397, die dem Schutz des Wassers, insbesondere der 

Erhaltung der aquatischen Umwelt und der Versorgung mit sauberem Trinkwasser dient398. 

Durch diese RL soll ein weitgehend funktionierendes Schutz- und Regulierungssystem und eine integ-

rierte europäische Wasserpolitik errichtet werden. Angestrebt wird die Reduzierung der Einleitung von 

gelisteten „prioritären gefährlichen Stoffen“ mit dem Endziel der Reduzierung der natürlich anfallenden 

Stoffe auf bestimmte, festgelegte Grenzwerte und der synthetischen, anthropogenen Stoffe auf „nahe 

Null“.399 

Die Gewässer der Union sollen dabei kontinuierlich gemessen werden (Art. 8), um einen „ökologisch 

guten Zustand“ zu erreichen, wobei der ökologische Zustand die „Qualität von Struktur und Funktions-

fähigkeit aquatischer, in Verbindung mit Oberflächengewässern stehender Ökosysteme“ bedeuten soll 

(Art. 2). Schadstoff nach der RL ist „jeder Stoff, der zu einer Verschmutzung führen kann, insbesonde-

re Stoffe des Anhangs VIII“. 

Die Richtlinie enthält in Artikel 4 umfangreiche „Umweltziele“ bezüglich der verschiedenen Gewässer-

arten. Gemein ist den Zielen, dass in bestimmten Zeiträumen ein „guter“ Zustand erreicht werden soll, 

wobei die Kriterien für das Erreichen dieses „guten“ Zustanden in den verschiedenen Anhängen auf-

geführt sind. Mögliche Maßnahmen sind in Art. 11 aufgezählt - nach dieser Vorschrift sind die Mit-

gliedstaaten angehalten, für jede Gewässereinheit ein konkretes Maßnahmenprogramm zu erstellen. 

Die WRRL ist durch das deutsche Wasserhaushaltsgesetz und die Länderwassergesetze in nationa-

les Recht umgesetzt worden. Insoweit kann bei der Frage, ob durch diese Regelungen auch IAS mit-

umfasst sind auf die Ausführung zum nationalen Wasserrecht verwiesen werden.400 Die WRRL hat 

demgegenüber nur indirekte Bedeutung. 

IV.1.2.4. Zusammenfassung 

Die europarechtlichen Regelungen müssen bezüglich ihrer Anwendbarkeit auf IAS in verschiedene 

Gruppen eingeteilt werden.  

                                                      
397  RL 2000/60/EG, Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-

schaft im Bereich der Wasserpolitik - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), vom 23. Oktober 2000, ABl. L 327 
vom 22.12.2000, S. 1. 

398  Art. I. Siehe dazu auch die Begründungserwägungen Nr. 19 und 24. 
399  Art. I am Ende.  
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Die einschlägigen Richtlinien, die zum Teil Aussagen in Bezug auf die Ausbringung fremder Arten 

machen, wie die FFH- und Vogelschutz-RL sind inzwischen, ebenso wie die WRRL, in deutsches 

Recht umgesetzt worden. Eine eigenständige Bedeutung könnten sie lediglich dann erhalten, wenn 

die Bundesrepublik diese nicht ordnungsgemäß umgesetzt hätte. Ähnliches gilt für die Agrarregelung 

der RL 2000/29/EG, die insbesondere mit der Pflanzenbeschauverordnung umgesetzt wurde. Die 

Bedeutung für Maßnahmen gegen IAS werden daher in diesen Themenbereichen im Rahmen der 

nationalen Rechtsordnung behandelt 

Die europäischen Regelungen - RL und Verordnungen - im Agrarsektor, wie auch die Fischerei- und 

Meeresregelungen befassen sich grundsätzlich nicht direkt mit dem Problem der naturschutzfachlich 

relevanten IAS - sie betreffen andere Regelungsobjekte und verfolgen einen nicht-naturschutzfachlich 

ausgerichteten Zweck. Sie bieten daher momentan401 keine Handhabe im Umgang mit IAS. 

Dagegen bietet die Europäische Artenschutzverordnung durch die ausdrücklich genannte Möglichkeit 

der Listung von Arten, deren Einfuhr zu einer Gefährdung der einheimischen wildlebenden Tier- und 

Pflanzenarten führen könnte, das einzige direkt anwendbare Instrument der Einfuhrkontrolle dieser 

Arten. Allerdings ist auch diese Rechtsgrundlage nur dann auf eine invasive Art anwendbar, wenn 

diese ausdrücklich in den Anhängen der Verordnung aufgeführt ist.  

IV.2. Nationale Rechtslage 

IV.2.1. Einleitung 

Im deutschen Recht befassen sich nur wenige Rechtsnormen direkt mit der Problematik invasiver 

gebietsfremder Arten.  

Die zentrale naturschutzrechtliche Vorschrift zu diesem Problemkreis und somit Schwerpunkt der Dar-

stellung stellt der mit Wirkung zum 01.04.2002 neu gefasste § 41 BNatSchG402 dar. Diese Norm ist 

als Rahmenregelung des Bundes ausgestaltet und beinhaltet einen Regelungsauftrag an die Länder, 

wobei die Mindestanforderungen an eine Länderregelung vorgegeben werden. Ergänzend dazu statu-

iert § 42 BNatSchG direkt geltende Besitz- und Vermarktungsverbote, die auf gebietsfremde Arten 

ausgedehnt werden könnten.  

Darüber hinaus finden sich auch in anderen speziell auf den Umgang mit Pflanzen und Tieren ausge-

richteten Gesetzen Normen, die auf die Problematik der gebietsfremden invasiven Arten Anwendung 

finden. Zu nennen sind diesbezüglich die Tierschutz-,  Jagd- und Fischereigesetze, die Aussetzungs-

verbote für Tiere beinhalten.  

                                                                                                                                                                      
400  S. unten C.IV.2.6.2.  
401  Etwas anderes könnte dann gelten, wenn naturschutzfachlich relevante IAS mit in die Anhänge der betref-

fenden Agrarrichtlinien aufgenommen würden.  
402  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz vom 25. März 2002 

(BGBl. I Nr. 22 vom 3.4.2002 S. 1193). 
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Einen weiteren Themenschwerpunkt stellen die land- und forstwirtschaftlichen Regelungssysteme dar. 

Ein umfangreiches und ausdifferenziertes System zum Umgang mit Schädlingen beinhalten die Nor-

men zum Pflanzenschutz, die zusammenfassend dargestellt werden. Daneben werden die Bewirt-

schaftungsgrundsätze der Waldgesetze, sowie die speziellen Vorschriften zum Saat- und Düngerecht 

untersucht.   

Letztlich werden auch Gesetze untersucht, die keinen direkten Bezug zu invasiven Arten aufweisen, 

deren Regelungen aber möglicherweise auch auf den Umgang mit diesen angewendet werden könn-

ten. Insofern sind die Wasser-, Schifffahrts- und Abfallgesetze zu nennen.  

Im folgenden werden diese Rechtsgebiete auf ihre Relevanz im Hinblick auf den Problemkreis der 

invasiven Arten untersucht. Dabei werden die Gesetze jeweils in Zielrichtung und Regelungsinhalt 

kurz dargestellt und ihre Anwendbarkeit auf invasive Arten geprüft. 

IV.2.2. Naturschutz 

Die primäre Gesetzgebungskompetenz für den Naturschutz liegt bei den Ländern. Auf Bundesebene 

verbleibt lediglich die Rahmengesetzgebungskompetenz gem. Art. 75 I Nr.3 GG. Von dieser hat der 

Bund mit der Neufassung des BNatSchG Gebrauch gemacht. Im Hinblick auf den Problemkreis der 

gebietsfremden Arten setzt § 41 II BNatSchG auf Bundesebene ausdrücklich die Verpflichtung aus 

Art. 8h CBD um. Durch diese Rahmenregelung werden den Ländern Mindestanforderungen vorgege-

ben, die diese bei der Umsetzung in Landesgesetze zu berücksichtigen haben. 

§ 41 II BNatSchG baut im Wesentlichen auf die Vorgängernorm des § 20d BNatSchG alter Fassung 

(a.F.) auf, geht allerdings in einigen Aspekten in seinem Anwendungsbereich auch weiter. Daraus 

ergibt sich für die hier vorgenommene Untersuchung, dass ein besonderes Augenmerk auf die Neu-

fassung des § 41 II BNatSchG zu richten ist, den die Länder bei der Umsetzung zu beachten haben. 

Schwerpunkt der Untersuchung wird somit eine Analyse des Anwendungsbereichs des BNatSchG 

n.F. sein, bevor auf die bestehenden Landesgesetze eingegangen wird. Den Ländern verbleibt zur 

Umsetzung des neuen BNatSchG eine Frist bis zum 01.04.2005 - insofern ist zu beachten, dass bis-

her nur Schleswig-Holstein sein Recht an die neue Gesetzeslage angepasst hat. Die Landesgesetze 

beziehen sich somit im Hinblick auf das Problem der invasiven Arten überwiegend auf  § 20d 

BNatSchG a.F.  

IV.2.2.1. Bundesnaturschutzgesetz 

IV.2.2.1.1. Definitionen  

Das BNatSchG403 bedient sich für zahlreiche Begriffe einer Definitionsliste, die in § 10 BNatSchG 

enthalten ist. Für den Problemkreis der invasiven gebietsfremden Arten ist vor allem der grundsätzli-

che Anwendungsbereich des BNatSchG im Hinblick auf die Tiere und Pflanzen zu klären. Dazu sind 

                                                      
403  Siehe zur Struktur der §§ 41, 42 BNatSchG die Tabelle 1 am Ende, zum Gesetzesauszug Anhang I.1.1. 
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noch die im BNatSchG zugrunde gelegten Definitionen der „gebietsfremden“, „heimischen“, „Art“ und 

der nicht definierte Begriff der „freien Natur“ von Bedeutung. 

IV.2.2.1.1.1. § 10 II Nr. 1 und 2 BNatSchG - wild lebende Tiere und Pflanzen 

Generell umfassen § 10 II Nr. 1 und 2 BNatSchG alle lebenden und toten Lebensformen von Pflanzen 

und Tieren. Gem. der Definition des BNatSchG unterfallen unter dessen Anwendungsbereich jedoch 

lediglich wild lebende Tiere und Pflanzen. Dabei sind diese Arten dann als wild lebend anzusehen, 

wenn sie von Menschen „generell nicht gezüchtet oder züchterisch bearbeitet bzw. angebaut oder 

künstlich vermehrt werden“.404 

Keine wild lebenden Arten sind z.B. Haus- und Nutztiere und Pflanzen. Zu den wild lebenden Arten 

gehören wiederum auch verwilderte Formen der Kulturrassen. 

Der Schutz des Gesetzes erstreckt sich dabei auf Individuen dieser Gruppe, unabhängig davon, ob 

sie selbst - individuell faktisch - wild lebend sind oder nicht. Daher fallen z.B. verwilderte Individuen 

von Haustieren nicht unter den im BNatSchG verwandten Begriff der wild lebenden Art, wohl aber 

domestizierte Individuen generell wildlebender Arten.405 

IV.2.2.1.1.2. § 10 II Nr. 3 und 4  BNatSchG - der Artenbegriff 

Unabhängig vom biologisch-naturwissenschaftlichen Artbegriff bedient sich das BNatSchG einer eige-

nen Definition. Es versteht eine Art als  

„jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart; für die Bestimmung einer Art ist 

ihre wissenschaftliche Bezeichnung maßgebend“ 

Mit dieser Bestimmung übernimmt das BNatSchG die international-rechtlich geläufigen Begrifflichkei-

ten der Washingtoner Artenschutzkonvention (dort Art. I a), wie die Bestimmung der europäischen 

Artenschutzverordnung (dort Art. 2 s). Die Taxonomie der Arten richtet sich dabei nach wissenschaft-

lich anerkannten und vorgeschriebenen Werken, die in der Anlage 2 Erläuterung 7 der Bundesarten-

schutzverordnung genannt sind.406  

Im Gegensatz dazu definiert das BNatSchG - in Übereinstimmung mit Art. 2 lit. l der EG-

Artenschutzverordnung - eine Population als  

„eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von Individuen.“ 

In Zusammenschau mit § 10 Nr. 3 BNatSchG wird klar, dass eine (Teil-)Population eine Untereinheit 

einer Art oder Unterart sein muss - die Individuen der Population müssen  somit dieser Art oder Unter-

art angehören.  

                                                      
404  Apfelbacher/Iven in Kolodziejcok/Recken/Apfelbacher/Iven, Naturschutz, Landschaftspflege und einschlägige 

Regelungen des Jagd- und Forstrechts, Stand: 48. Lieferung 2003 (im folgenden zitiert als Bearbei-
ter/Kolodziejcok), § 10 Rn. 61. 

405  Bendomir-Kahlo in Gassner, Bundesnaturschutzgesetz, 2. Aufl. 2003 (im folgenden zitiert als Bearbei-
ter/Gassner), § 10 Rn. 20. Domestizierte Arten sind jedoch als „gefangene“ Tiere anzusehen. Der Status als 
„wildlebendes“ Tier lebt bei der Aussetzung bzw. der Entweichung wieder aus. 

406  Apfelbacher/Iven/Kolodziejcok, § 10 Rn. 76; Müller/Stöckel, Naturschutzrecht mit Artenschutz- und Europa-
recht / Internationales Recht, 2003, § 10 Rn. 31. 
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Ob dabei die taxonomische Bestimmung und Unterscheidbarkeit auch als Voraussetzung für die An-

nahme einer Unterart, oder gar einer Population vorliegen muss, wird aus den Begriffsbestimmungen 

nicht deutlich.  

Klar ist allerdings aus der Systematik der Norm, dass das BNatSchG in § 10 II Nr. 3 ausdrücklich auch 

(Teil-)Populationen als „Arten“ im Sinne des Gesetzes versteht. Bei der Klärung des Begriffs der 

(Teil-)Populationen in § 10 II Nr.4 werden weiterhin keine taxonomischen Voraussetzungen an eine 

solche Population gestellt.  

Wenn demnach auch solche Teilpopulationen - unabhängig von ihrer taxonomischen Eigenständigkeit 

- eigenständige Bedeutung für die Regelungen des BNatSchG haben, sie also als „Arten“ im Sinne 

des BNatSchG zu verstehen sind, dann müssen auch für diese die weiteren Voraussetzungen der 

Normen des Gesetzes eigenständig geprüft werden. Sind sie als eigenständige Einheiten („Arten“) im 

Sinne des BNatSchG zu verstehen, so muss auch für diese eine „Verfälschung der Tier- und Pflan-

zenwelt“ geprüft werden, da sie insofern - gegenüber den am Standort präsenten „Arten“ im Sinne des 

BNatSchG - (gebiets-)fremd sein können.  

Dieses systematische Verständnis ist insbesondere bei der Behandlung der Frage, ob auch lediglich 

gebietsfremde Populationen zu einer Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt führen können, von 

entscheidender Bedeutung. Nach der hier geäußerten Auffassung bleiben generell die Regelungen 

des BNatSchG auch in Hinblick auf gebietsfremde Populationen innerhalb einer (Unter-)Art, anwend-

bar.  

IV.2.2.1.1.3. § 10 II Nr. 5 BNatSchG – heimische Art 

Nach der gegenwärtigen, schon unter Punkt (b) näher erläuterten Definition des § 10 II Nr. 5 

BNatSchG gelten die folgenden Arten als heimisch: 

     „eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges 

     Wanderungsgebiet ganz oder teilweise 

     a)  im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder 

     b)  auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt; 

     als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart auch, wenn sich verwilderte  

     oder durch menschlichen Einfluss eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der betreffenden  

     Art im Inland in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als  

     Population erhalten“. 

Der Begriff des Inlandes deckt sich mit dem Bundesgebiet, nämlich dem Gebiet, in dem das Gesetz 

Geltung besitzt.407 Aufgrund der im 2. Halbsatz enthaltenen gesetzlichen Fiktion gelten jegliche wild 

lebende Arten schon dann als „heimisch“, wenn sie sich über mehrere Generationen, also zumindest 

in der Enkelgeneration408, eigenständig erhalten. Da dies in der Regel für invasive Arten zutrifft, die 

                                                      
407  So noch die a.F.: „Geltungsbereich dieses Gesetzes“. 
408  Louis, BNatSchG § 20 Rn. 30. 
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eben ein hohes Etablierungspotential besitzen, ist insbesondere der 2. Halbsatz der gegenwärtigen 

Definition höchst problematisch.409 

IV.2.2.1.1.4. § 10 II Nr. 6 BNatSchG - gebietsfremde Art 

Mit der Neuregelung des BNatSchG wurde nun auch der Begriff der „gebietsfremden Art“ für den An-

wendungsbereich dieses Gesetzes definiert als  

„eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden Gebiet in freier Natur 

nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt“. 

Damit ist klargestellt, dass eine gebietsfremde Art im Sinne des BNatSchG nur eine wild lebende Art 

gem. § 10 II Nr. 5 BNatSchG sein kann. Eine Anwendung des auf diesen Definitionen aufbauenden 

§ 41 BNatSchG kann somit nur in Betracht kommen, wenn beide Voraussetzungen kumulativ vorlie-

gen.  

Anders als der in § 10 II Nr. 5 BNatSchG verwandte Begriff der „heimischen“ Arten bezieht sich der 

Begriff der „Gebietsfremdheit“ nicht auf das gesamte Bundesgebiet, sondern vielmehr auf einen klei-

neren, bestimmten und regionalen Raum. Dieser unterschiedliche territoriale Anwendungsbereich 

führt dazu, dass in einem bestimmten Gebiet auch eine heimische Art „gebietsfremd“ sein kann.410  

IV.2.2.1.1.5. „freie Natur“ 

Der Begriff der „freien Natur“ wird in einigen Normen des BNatSchG gebraucht, ist aber in der Definiti-

onsliste des § 10 BNatSchG nicht enthalten. Für den hier in Rede stehenden Anwendungsbereich der 

§§ 41, 42 BNatSchG ist der Begriff der „freien Natur“ mit dem in § 1 I BNatSchG benutzten Begriff des 

„unbesiedelten Bereichs“ gleichzusetzen.411 Zwar ist auch dieser an baurechtliche Vorschriften ange-

lehnte Begriff nicht immer eindeutig zu bestimmen, in der Praxis werden sich Probleme allerdings 

lediglich in Einzelfällen stellen. Insofern wird in diesen fraglichen Fällen auf die bestehenden Erfah-

rungen des Baurechts zurückgegriffen werden können.412 

IV.2.2.1.2. § 41 BNatSchG 

Als zentrale Norm zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen sieht § 41 BNatSchG ein gestuftes 

System von Handlungsaufträgen an die Länder vor. 

                                                      
409  Dies erkennend auch ausdrücklich Müller/Stöckel, § 10 Nr. 35. Siehe zu diesem Problem auch ausführlich 

Forschungsteil (b).  
410  Bendomir-Kahlo/Gassner, § 10 Rn. 41. S. zu diesem Problemkreis den eigenständigen Formulierungsvor-

schlag für eine Neufassung des § 10 II Nr. 6 in Kapitel C.V. 
411  S. dazu z.B. Apfelbacher/Kolodziejcok, § 41 Rn. 25. 
412  Im Kern geht es hier um die aus dem Baurecht bekannte Frage, ob Bereiche im Innen- oder Außenbereich 

liegen, ob sie also einem „im Zusammenhang bebauten Bereich“ zuzuordnen sind. Eine ausführliche Darstel-
lung dieses Problems in Hinblick auf die Ansiedlung gebietsfremder Arten findet sich in Kowa-
rik/Heink/Schmitz/Starfinger/Bartz (2003): Entwicklung von Bewertungskriterien für die Freisetzung gebiets-
fremder Pflanzen. Wirkung auf Pflanzengemeinschaften und ausgewählte Tiere, Abschlußbericht des 
UFOPLAN-Vorhabens 299 812 02, S. 46 ff., die im Ergebnis allerdings ebenfalls davon ausgehen, dass die 
„freie Natur“ mit dem „unbesiedelten Bereich“ gleichzusetzen ist. 
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IV.2.2.1.2.1. § 41 I BNatSchG  

Gem. § 41 I BNatSchG werden die Länder im Sinne eines allgemeinen Handlungsauftrages angehal-

ten, Vorschriften zum Schutz von wild lebenden Pflanzen und Tieren und deren Lebensstätten zu 

erlassen. Dabei sollen - soweit sich aus § 42 I BNatSchG, der Vorschriften über besonders geschützte 

Arten enthält, ohnehin kein strengerer Schutz ergibt - insbesondere Vorschriften erlassen werden, die 

eine Beeinträchtigung der Tiere, Pflanzen und Lebensstätten durch dort näher genannte Handlungen 

„ohne vernünftigen Grund“ verbieten. Schutzobjekte dieser Regelung sollen alle wild lebenden Tiere 

und Pflanzen sein, also auch wenn diese „gebietsfremd“ sind. 

Mit der in § 41 I BNatSchG getroffenen Regelung soll zum einen der Schutz wild lebender Arten da-

durch erreicht werden, dass die Landesgesetze die dort genannten Handlungen wie das Fangen, Ver-

letzen, Entnehmen oder gar Töten der Arten grundsätzlich verbieten sollen. Dabei können die Länder-

gesetze weitergehende Regelungen enthalten - der Regelungsumfang, der vom BNatSchG vorgege-

ben wird, bezeichnet lediglich den Mindestumfang des Schutzniveaus (s. auch § 41 III BNatSchG). 

Andererseits wird der zu erreichende allgemeine Schutz dahingehend relativiert, dass Eingriffe in den 

Bestand oder die Lebensstätten dann erfolgen können sollen, wenn ein von den Schutzzielen des 

Naturschutzgesetzes gedeckter „vernünftiger Grund“ vorliegt. Diese Möglichkeit des Eingriffs in den 

Lebensbereich der wild lebenden Tiere wird insbesondere bei Gegenmaßnahmen gegen invasiv ge-

wordene wildlebende Arten bedeutsam. Einer Bekämpfung von Populationen invasiver Arten, die auch 

eine Entnahme von wild lebenden Pflanzen und die Tötung von wild lebenden Tieren umfassen könn-

te, steht der Regelungsgehalt des § 41 I BNatSchG dann nicht entgegen, wenn der Eingriff nach Na-

turschutzgesichtspunkten „vernünftig“ ist.413  

IV.2.2.1.2.2. § 41 II Satz 1 

Unter Bezugnahme auf die Vorgaben der CBD und der FFH- und Vogelschutz-Richtlinien schafft § 41 

II Satz 1 BNatSchG einen allgemein gehaltenen Handlungsauftrag an die Länder, „geeignete Maß-

nahmen“ zu ergreifen,  

„um die Gefahren einer Verfälschung der Tier- oder Pflanzenwelt der Mitgliedstaaten durch 

Ansiedlung und Ausbreitung von Tieren und Pflanzen gebietsfremder Arten abzuwehren.“ 

Die Bandbreite der „geeigneten Maßnahmen“ bleibt dabei den Ländern überlassen. Insbesondere 

können und sollen diese unter Berücksichtigung der Vorgaben der CBD nicht nur gesetzliche Rege-

lungen, sondern auch Vollzugshandlungen, wie ein Monitoring oder eine Bekämpfung einer invasiv 

gewordenen Art umfassen. Diese in § 41 II BNatSchG geforderte, erforderliche Maßnahme widersprä-

che nicht dem in § 41 I BNatSchG statuierten Verbot der Beschädigung, da eine nach Absatz II erfor-

derliche Maßnahme gleichzeitig als „vernünftig“ im Sinne des Absatzes I anzusehen wäre. 

IV.2.2.1.2.2.1. „Gefahr der Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt“ 

Schutzziel der zu ergreifenden Maßnahmen ist die Abwehr der „Gefahr einer Verfälschung der Tier- 

und Pflanzenwelt“ der Mitgliedstaaten. In qualitativer Hinsicht ist zur Bestimmung der Gefahr ein wei-
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ter Gefahrenbegriff anzulegen. Eine Gefahr im Sinne des § 41 II 1 BNatSchG dürfte mithin schon 

dann vorliegen, wenn das Risiko eines Schadenseintritts nicht auszuschließen ist. Der Risikobereich 

ist in territorialer Hinsicht nicht auf das Gebiet des Bundes oder des Bundeslandes beschränkt. Viel-

mehr zeigt der Bezug auf die Tier- und Pflanzenwelt der Mitgliedsstaaten, nämlich denen der europäi-

schen Union (§ 10 II Nr. 17 BNatSchG), ein weiteren Anwendungsbereich. Dieser Aspekt dürfte im 

Besonderen für Grenzregionen zur Anwendung kommen, wobei zu beachten ist, dass eine Verfäl-

schung der Tier- und Pflanzenwelt auch durch grenzüberschreitende Verbringung von Arten aus 

Deutschland geschehen kann. Insofern beinhaltet der allgemeine Handlungsauftrag auch die Ver-

pflichtung, geeignete Maßnahmen gegen eine Ausbreitung von heimischen Arten in das europäische 

Ausland zu treffen. 

IV.2.2.1.2.2.2. Gebietsfremde Herkünfte in Deutschland 

Allerdings wird der Begriff einer „Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt“ inhaltlich nicht präzisiert. 

Die Verdrängung einer Art oder taxonomisch bestimmbaren Unterart durch eine andere wird sicherlich 

eine Verfälschung im Sinne des BNatSchG darstellen. Ob allerdings auch eine Verfälschung der Tier- 

und Pflanzenwelt durch die Ausbreitung einer gebietsfremden, aber heimischen Population zu be-

fürchten ist, wird nicht geklärt und ist umstritten.  

So sind die Verfasser eines vom Bund Deutscher Baumschulen in Auftrag gegebenen Rechtsgutach-

tens der Auffassung, dass das Ausbringen einer gebietfremden Population einer Art in der Regel nicht 

zu einer Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt führen wird. Begründet wird diese Auffassung damit, 

dass das BNatSchG nicht auf die Abweichung des genetischen Codes, und somit nicht auf die geo-

graphische Herkunft abstelle, sondern vielmehr allein auf die möglichen Folgen der Ansiedlung für die 

Tier- und Pflanzenwelt allgemein, wobei allerdings der Begriff der Tier- und Pflanzenwelt nicht weiter 

definiert wird.414  

Dagegen stellt Kowarik ausschließlich auf die Gebietsfremdheit der ausgebrachten Populationen 

selbst ab und lässt auch unterhalb der Artebene eine gebietsfremde „Sippe“ ausreichen, um eine 

„Vermischung“ der genetischen Bestände herbeizuführen.415 Bei diesem Verständnis der geschützten 

Tier- und Pflanzenwelt könnte es auch bei der Ausbreitung gebietsfremder Populationen zu einer Ge-

fährdung im Sinne des BNatSchG kommen. 

Entscheidender Bedeutung bei der Beantwortung der Frage, ob die Ausbringung gebietsfremder 

(Teil-)Populationen zu einer Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt im Sinne des BNatSchG führen 

kann, kommt jedoch nach der hier vertretenen Auffassung nicht einer biologischen Klassifikation der 

Gefahr zu. Vielmehr sollte diese Frage in Zusammenhang mit der vom Gesetz benutzten Definition 

der „Art“ in Verbindung gebracht und gelöst werden. Wie obig ausgeführt, benutzt das BNatSchG in 

                                                                                                                                                                      
413  So auch Apfelbacher/Kolodziejcok, § 41 Rn. 22. 
414  So das „Gutachten über die Zulässigkeit der Beschränkung von Leistungsbeschreibungen auf autochthone 

Pflanzen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge“ im Auftrag des Bundes Deutscher Baumschulen, erstattet von 
Glahs/Schillhorn im Juni 2003, S. 17. 

415  Kowarik, Biologische Invasionen in Deutschland, S. 23. 
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§ 10 II Nr. 3 und 4 einen weiten Artenbegriff und schließt auch taxonomisch unselbständige Teilpopu-

lationen von (Unter-)Arten mit ein. Werden diese aber als kleinste Einheiten („Arten“) im Sinne des 

BNatSchG anerkannt, so muss dieses Verständnis auch im Rahmen der inhaltlichen Bestimmung der 

„Tier- und Pflanzenwelt“ gelten. Die „Tier- und Pflanzenwelt“ des BNatSchG ist somit als Zusammen-

setzung der in einem Gebiet vorhandenen Populationen zu verstehen. Dieses Verständnis wird auch 

durch den Versagungsgrund nach § 41 II Satz 3 BNatSchG gestützt. Nach dieser Vorschrift ist die 

erforderliche Genehmigung auch bei einer Gefährdung von Populationen wild lebender Arten zu ver-

sagen.  

Insofern ist - unter Zugrundelegung des im BNatSchG verwandten Artbegriffs - bei der Ausbreitung 

einer gebietsfremden Population in einem ihr gebietsfremden Gebiet eine Gefahr der Verfälschung der 

bestehenden Tier- und Pflanzenwelt anzunehmen. 

IV.2.2.1.2.2.3. Ansiedlung und Ausbreitung 

Gefährdungshandlungen nach § 41 II 1 BNatSchG sind die Ansiedlung und die Ausbreitung von Tie-

ren und Pflanzen gebietsfremder Arten. Über die Reichweite des Handlungsauftrages besteht jedoch, 

insbesondere aufgrund der Neuformulierung dieser Norm im Gegensatz zu § 20d BNatSchG a.F., 

erhebliche Unsicherheit.  

§ 20d BNatSchG a.F. enthielt einen Genehmigungsvorbehalt für das „Aussetzen oder Ansiedeln“ in 

der freien Natur. Diese Verpflichtung ist in § 41 II 2-4 BNatSchG n.F. zwar inhaltsähnlich, nicht aber 

wortgleich übernommen worden. Im Gegensatz zu § 20 d a.F. ist der in § 41 II 2 BNatSchG enthaltene 

Regelungsauftrag enger beschrieben - benannt wird nun lediglich ein Genehmigungsvorbehalt für die 

„Ansiedlung“. Im Zusammenhang mit dem Regelungsauftrag aus § 41 II 1 BNatSchG allerdings ist der 

Auftrag an die Länder weiter als das BNatSchG a.F. – erforderlich sind nun auch Regelungen, die die 

„Ausbreitung“ generell betreffen.  

Während nach dem Wortlaut eine bloße „Ausbreitung“ einer Art auch ohne menschlichen Einfluss 

denkbar wäre, ist nach der Intention und dem Sinn und Zweck die Norm insofern einzuschränken, als 

dass die Ausbreitung auf anthropogene Einflüsse zurückzuführen sein muss.416 Andererseits scheint 

das Ausbreiten auch eigenständige Vermehrungen dann zu erfassen, wenn der ursprüngliche Kontakt 

der Art zu der freien Natur durch einen Menschen gesetzt wurde. Dieses Verständnis deckt sich mit 

der Aufforderung der CBD, auch bereits aufgetretene IAS zu kontrollieren und zu bekämpfen.417  

Größere Unklarheit als beim Begriff der „Ausbreitung“ besteht im Zusammenhang mit dem Begriff der 

„Ansiedlung“. Klar ist zumindest, dass die Ansiedlung „mehr“ bedeuten soll als das bloße „Aussetzen“. 

Während eine „Aussetzung“ nach einhelliger Auffassung eine auch fahrlässige (oder eine unbewuss-

                                                      
416  So Apfelbacher/Kolodziejcok, § 41 Rn. 24. Ähnlich Müller/Stöckel, § 41 Rn. 20, die jedoch davon ausgehen, 

dass lediglich bewusste menschliche Handlungen vom Regelungsauftrag erfasst sein sollen. 
417  S. Art. 8(h) CBD.  
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te) Entledigung und ein „Sich-selbst-überlassen“ beinhaltet418, bedeutet eine Ansiedlung zumindest 

ein „bewusstes Ausbringen in die freie Natur“.419  

Müller/Stöckel sind der Ansicht, dass diese bewusste Ausbringung nicht lediglich eine gezielte Absicht 

meine, so dass auch das bloß bewusste Aussetzen den Tatbestand der Ansiedlung erfülle. Das fahr-

lässige Aussetzen falle nun jedoch nicht mehr unter den Begriff der Ansiedlung.420  

Im Gegensatz dazu versteht Kowarik unter Berufung auf Louis/Engelke421 den Begriff der Ansiedlung 

nicht handlungs-, sondern ergebnisbezogen; jede Ausbringung oder Aussetzung soll dabei eine „An-

siedlung“ bedeuten, wenn ein Aufwuchs in der freien Natur hinreichend wahrscheinlich sei. Aufgrund 

dieses nicht an der juristischen, sondern eher an der biologischen Verwendung ausgerichteten  Ver-

ständnisses der Ansiedlung als „Etablierung“422 kommt Kowarik zu dem Schluss, dass nicht nur alle 

Formen der Ausbringungen in der freien Natur genehmigungsbedürftig seien, sondern dass auch 

Ausbringungen im besiedelten Bereich dann genehmigungspflichtig seien, wenn ein Aufwuchs in der 

freien Natur zu erwarten sei.423 Diese Auffassung lässt sich, auch wenn sie de lege ferenda durchaus 

bedenkenswert ist, allerdings weder durch den Wortlaut, noch durch die bisherige oder jetzige Syste-

matik der Normen stützen. Denn schließlich ist Anknüpfungspunkt und logische Voraussetzung der 

Genehmigungsbedürftigkeit ein eindeutiges menschliches Verhalten. Dass dieses menschliche Ver-

halten aber von dem (selbständigen) Auf- und Weiterwuchs in der freien Natur durch die Art abhängig 

sein soll, und diese Prognose das Kriterium den Tatbestand der „Ansiedlung“, und somit für die be-

hördliche Genehmigungsentscheidung sein soll, findet in der Norm keinen Anklang. 

Vielmehr muss nach der hier vertretenen und durch die überwiegende Ansicht im Schrifttum gestützte 

Meinung eine „Ansiedlung“ gegenüber der „Aussetzung“ nicht nur zum Zeitpunkt der Tathandlung, 

sondern auch in Hinblick auf ein dadurch zu erreichendes Ziel als ein voluntatives „Mehr“ betrachtet 

werden. So muss eine „Ansiedlung“ als das Schaffen einer neuen Lebensstätte424, also als das „– in 

der Regel mit Pflegemaßnahmen verbundene – planmäßige Sesshaftmachen“425 verstanden werden. 

Dieses Verständnis wird dem Wortsinn und der bisherigen Verwendung des Begriffs des „Ansiedelns“ 

als Gegensatz zum bloßen, auch fahrlässig möglichen „Aussetzen“ gerecht und wird von der ganz 

überwiegenden Meinung des juristischen Schrifttums geteilt. 

                                                      
418  S. dazu z.B. Schmidt-Räntsch/Gassner, § 41 Rn. 9 oder Müller/Stöckel, § 41 Rn. 20. Dieses Verständnis 

deckt sich mit dem auch schon in Bezug auf das BNatSchG a.F. herrschendem Verständnis, s. dazu z.B: 
Lorz, Naturschutzrecht, 1985, § 21 Nr. 5 und Apfelbacher/Kolodziecjok, 17. Lieferung Sept. 1989, § 20d Rn. 
21. 

419  Müller/Stöckel § 41 Rn. 20. 
420  Müller/Stöckel, ebenda und Rn. 21. 
421  Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz, 2. Aufl. 1997, § 24, Rn. 90. 
422  Der Begriff Ansiedlung wird in der Biologie synonym mit Etablierung verwandt. Vgl. M. Schaefer (2003): 

Woerterbuch der Oekologie, S. 19 und 100. 
423  Kowarik/Heink/Schmitz/Starfinger/Bartz supra FN. 412, S. 57. 
424  Schmidt-Räntsch/Gassner, § 41 Rn. 9. 
425 Apfelbacher/Koklodziejcok, § 41 Rn. 24; s. auch Ebersbach, Tieraussetzung im Naturschutz-, Jagd-, und 

Fischereirecht, NuR 1981, 195 – 201 (198). 
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Im Rahmen des § 41 II 1 BNatSchG ist die Unterscheidung zwischen der Ansiedlung und der Ausbrei-

tung unerheblich – bezüglich beider Vorgänge besteht ein Regelungsauftrag an die Länder. Die kon-

krete Ausformung einer Regelung wird allerdings durch die Minimalvorgaben des § 41 II 2 BNatSchG 

beeinflusst, der im folgenden besprochen wird. 

IV.2.2.1.2.3. § 41 II 2 – 4 BNatSchG 

Durch § 41 II 2 BNatSchG wird zusätzlich zum allgemeinen noch ein spezieller Handlungsauftrag ge-

schaffen. Insofern präzisiert das BNatSchG die Mindestanforderung an nach Absatz 1 „geeignete 

Maßnahmen“ als ein landesgesetzlich zu schaffendes Verbot mit Genehmigungsmöglichkeit bezüglich 

der Ansiedlung der in Nr. 1 und 2 genannten Arten in der freien Natur.  

IV.2.2.1.2.3.1. Genehmigungstatbestand 

IV.2.2.1.2.3.1.1. Genehmigungsobjekte 

Dabei umfasst § 41 II 2 BNatSchG die Ansiedlung aller (allerdings wild lebender) Tiere, unabhängig 

von ihrer Gebietsfremdheit, und gebietsfremde wild lebende Pflanzen. Der hier unterschiedliche An-

wendungsbereich -  siehe z.B. § 41 I BNatSchG, der nur gebietsfremde Tiere umfasst - wird damit 

begründet, dass eine Gefahr der Verfälschung der Tierwelt generell auch von nicht gebietsfremden 

Tieren ausgehen könne, wobei diese Gefahr bei der Ansiedlung von Pflanzen nicht so groß sei.426  

IV.2.2.1.2.3.1.2. Genehmigungshandlung – die Ansiedlung 

Im Gegensatz zum früheren § 20d BNatSchG a.F., der eine Genehmigungspflicht sowohl für das Aus-

setzen, wie für das Ansiedeln vorsah, betrifft § 41 II 2 BNatSchG nun lediglich das „Ansiedeln“. Die 

Konsequenzen dieser inhaltlich enger und präziser ausgestalteten Regelungsauftrages an die Länder 

sind, sofern dieser inhaltlichen Änderung in der Literatur überhaupt Bedeutung beigemessen wird, 

noch unklar. In der amtlichen Begründung wird die Neufassung in dieser Hinsicht nicht erwähnt.427 

Apfelbacher - im übrigen der einzige Bearbeiter, der die Neufassung des BNatSchG in diesem Punkt 

überhaupt zu bemerken scheint -  schließt daraus, dass nun bundesrechtlich das Aussetzen von wild 

lebenden Tieren (und, obwohl nicht erwähnt konsequenterweise dann auch von gebietsfremden wild 

lebenden Pflanzen) naturschutzrechtlich generell nicht mehr genehmigungsfähig, also verboten sei.428  

Geht man von dem obig unter IV.2.2.1.2.2.3 ausgeführten Verständnis des „Ansiedelns“ aus, so er-

scheint diese Sicht plausibel und überzeugend. Da das Ansiedeln ein „mehr“ an Planung als das blo-

ße Aussetzen verlangt, bezüglich dieses Ansiedelns aber (minimal) ein Genehmigungsvorbehalt ge-

fordert wird, wären Genehmigungsvorbehaltsregelungen der Länder, die lediglich oder zumindest 

auch die Aussetzung betreffen, mit der bundesrechtlichen Vorgabe nicht in Einklang zu bringen.  

                                                      
426  Amtliche Begründung, BT-Drs. 14/6378 S. 55. 
427  S. ebenda. 
428  So bezüglich der Tiere Apfelbacher/Kolodziejcok, § 41 Rn. 30, 31. 
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Insofern muss beachtet werden, dass § 41 II BNatSchG als Rahmenregelung Minimalziele an die 

Ländergesetze vorgibt. Wenn das Minimalziel allerdings ein Verbot mit Genehmigungsvorbehalt für 

eine Ansiedlung bedeutet, wären Regelungen, die auch das bloße Aussetzen von Arten genehmi-

gungsfähig machen, nicht als Verschärfungen der bundesgesetzlichen Regelung anzusehen (eine 

Verschärfung ist den Ländern durch die Rahmenregelung gestattet). Vielmehr blieben sie hinter den 

Vorgaben, nämlich für alle Handlungen ab der Schwelle der „Ansiedlung“ zumindest Genehmigungs-

vorbehalte zu erlassen, zurück. 

Gegen dieses Verständnis könnte man den Vorwurf der fehlenden Konsequenz vorbringen: die „inten-

sivere“ Handlung, nämlich die Ansiedlung, bliebe zumindest genehmigungsfähig, während die „weni-

ger intensive“ Handlung, nämlich die Aussetzung, verboten sein solle.  

Allerdings geht dieser Einwand bei genauerer Betrachtung der Ziele des Instruments des Genehmi-

gungsvorbehalts ins Leere. Durch den geforderten Genehmigungsvorbehalt werden Verantwortlichkei-

ten der handelnden Personen geschaffen, die nur bei bewussten menschlichen Handlungen greifen 

können. Fahrlässige Handlungen können durch das Regelungsinstrument des Genehmigungsvorbe-

haltes hingegen nicht erfasst werden. Bezüglich bloßer Aussetzungen, die auch und vor allem fahrläs-

sig oder zwar bewusst, dann aber ohne Pflegeabsicht geschehen, geht das Instrument des Genehmi-

gungsvorbehaltes von vorne herein fehl, da die Handelnden eben keine Verantwortlichkeit für die aus-

gesetzte Art übernehmen wollen.  

Insofern sollen Genehmigungen für solche Fälle nicht erteilt werden können – sei es, weil die betref-

fenden Personen von vorne herein keine Genehmigungen beantragen, da sie sich selbst der Ausset-

zung nicht bewusst sind, oder weil sie keine längerfristige Pflege, die auch ein Minimum an Kontrolle 

und Überwachung, zumindest aber eine Verantwortlichkeit gegenüber er Behörde beinhaltet, garantie-

ren können oder wollen. 

Eine Reduktion der Genehmigungsfähigkeit auf Fälle, in denen nicht nur eine Entledigung, sondern 

auch und gerade ein mit pflegerischen Maßnahmen verbundenes Sesshaftmachen, also ein Ansie-

deln, gewünscht ist, erscheint im Falle von gebietsfremden Arten, die per se ein Gefährdungspotential 

besitzen, konsequent. Wenn schon ein Kontakt der Art mit der freien Natur zustande kommt, dann nur 

in diesem Kontext – andere Aussetzungen ohne weitere Verantwortlichkeit des Handelnden sollen 

dagegen nicht genehmigungsfähig, also verboten sein.  

Geht man von dieser Betrachtungsweise der Neufassung des § 41 II 2 BNatSchG aus, so ist ein Aus-

setzen von Tieren und gebietsfremden Pflanzen nicht genehmigungsfähig, also verboten. Länderge-

setze, die sich lediglich auf die Aussetzung beziehen, oder eine Möglichkeit einer Genehmigung auch 

für das Aussetzen gebietsfremder Arten vorsehen, bleiben nach dem hier geäußerten Verständnis 

hinter der Vorgabe des BNatSchG zurück. 

IV.2.2.1.2.3.2. Genehmigungsentscheidung 

Gem. § 41 II 3 BNatSchG ist die Genehmigung zu versagen, wenn eine Gefährdung der Tier- und 

Pflanzenwelt oder schon der Bestand, die Verbreitung oder die Populationen der wild lebenden Arten 

nicht auszuschließen ist. Mit der Bezugnahme auch auf Bestand, Verbreitung und Population geht 
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§ 41 II 3 BNatSchG in seiner Konkretisierung über den Gefahrentatbestand des Absatzes 2 Satz 1 

hinaus. Die Formulierung des § 41 II BNatSchG macht deutlich, dass es im Genehmigungsverfahren 

zu einer Beweislastumkehr zu lasten des Antragstellers kommt - dieser muss hinreichend darlegen, 

dass eine Gefährdung bei der Ansiedlung nicht zu erwarten ist.429 Der Behörde steht bei der Beurtei-

lung ein weiter Spielraum zu. 

IV.2.2.1.2.3.3. Privilegierungen 

§ 41 II 4 BNatSchG, der dem § 20d II 2 BNatSchG a.F. entspricht, sieht Legalausnahmen für die dort 

genannten Arten und Verwendungen vor. So sind der Anbau in der Land- und Forstwirtschaft, das 

Einsetzen zum Zwecke des biologischen Pflanzenschutzes, und die Ansiedlung von nicht gebiets-

fremden Arten, die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen, vom Genehmigungserfordernis ausge-

nommen. Dagegen unterliegt allerdings auch die Ansiedlung gebietsfremder Arten, die dem Jagd- und 

Fischereirecht unterliegen, dem Genehmigungserfordernis des BNatSchG.430 

IV.2.2.1.2.4. § 41 III BNatSchG 

Da die Regelungen des § 41 BNatSchG als Rahmenregelungen Mindestvorgaben für die Länder ge-

ben, bleibt es den Ländern unbelassen, konkretisierende und verschärfende Regelungen zu erlassen. 

Diese dürfen jedoch nicht hinter den bundesrechtlichen Mindestanforderungen zurück bleiben. 

IV.2.2.1.3. § 42 BNatSchG 

§ 42 BNatSchG sieht Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote für besonders und streng geschützte 

Arten gem. § 10 II Nr. 10 und 11 BNatSchG vor. Im Gegensatz zum allgemeinen Schutz des § 41 

BNatSchG gelten die Bestimmungen des § 42 BNatSchG direkt, mithin ohne weiteren Umsetzungsakt 

der Länder.  

Im Gegensatz zu § 41 I 1 BNatSchG, der einen Zugriff auf wild lebende Arten in den Fällen eines 

„vernünftigen Grundes“ zulässt, gelten die Verbote des § 42 BNatSchG für die besonders und streng 

geschützten Arten absolut. Dies bedeutet, dass auch Bekämpfungsmaßnahmen gegen invasive be-

sonders oder streng geschützte Arten gegen § 42 BNatSchG verstoßen würden.  

Gem. § 42 III BNatSchG können die Besitz- und Vermarktungsverbote durch Rechtsverordnung gem. 

§ 52 IV BNatSchG auch auf sonstige Tiere und Pflanzen ausgedehnt werden soweit dies wegen der 

Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt erforderlich ist. In § 3 der BArtSchV sind nun vier Tierarten 

genannt, auf die die Besitz- und Vermarktungsverbote Anwendung finden.431 

                                                      
429  Schmidt-Räntsch/Gassner, § 41 Rn. 14. 
430  Auch Apfelbacher/Kolodziejcok, § 41 Rn. 38. 
431  Diese sind Amerikanischer Biber (Castor Canadensis), Schnappschildkröte (Chelydra Serpentina), Geier-

schildkröte (Macroclemys Temminckii) und Grauhörnchen (Sciurus Carolinensis). 
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IV.2.2.2. Landesnaturschutzgesetze 

Die Naturschutzgesetze der Länder432 beziehen sich mit Ausnahme des Naturschutzgesetzes Schles-

wig-Holstein auf die Vorgaben des BNatSchG a.F.. Für die Länder gilt eine Umsetzungsfrist bis zum 

01.04.2005433, bis die Neuregelungen umgesetzt werden müssen.  

Die Vorgaben des BNatSchG a.F. haben die Länder im allgemeinen adäquat umgesetzt.434 In allen 

Landesnaturschutzgesetzen finden sich die von § 41 BNatSchG geforderten Genehmigungsvorbehal-

te für das Ausbringen von Pflanzen und Tieren, wobei die genaue Ausformung und die in den Lan-

desgesetzen verwandten Begriffe teils stark voneinander abweichen.435  

Darüber hinaus beinhalten viele Landesnaturschutzgesetze neben einem Genehmigungsvorbehalt für 

das Ansiedeln – insofern in Einklang mit § 20d BNatSchG a.F. - auch einen Genehmigungsvorbehalt 

für das Aussetzen von Pflanzen und Tieren. Bei der Neufassung der landesrechtlichen Regelungen 

wird die neue bundesrechtliche Vorgabe bezüglich des Aussetzens zu berücksichtigen sein. 

IV.2.2.2.1. Anwendungsbereich 

Unterschiede ergeben sich innerhalb der verschiedenen Gesetze im Anwendungsbereich. Während 

manche Landesregelungen die Vorgaben des BNatSchG wortgleich übernehmen, bedienen sich an-

dere Länder eigenständiger Konstruktionen. So unterwirft das NatSchG Mecklenburg-Vorpommerns 

gleich alle Pflanzen und Tiere einem Genehmigungsvorbehalt, unabhängig davon, ob sie gebiets-

fremd oder wild lebend sind.436 Dagegen regelt das NatSchG Niedersachsens die Genehmigungs-

pflicht für das Ausbringen von Tieren und Pflanzen „außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsge-

biets“437, während das NatSchG Baden-Württembergs eine eigene Definition für die Gebietsfremdheit 

beinhaltet.438 Bezüglich der eigenständigen Definition Baden-Württembergs ist allerdings darauf hin-

zuweisen, dass eine Kompetenz zur Schaffung neuer Rechtsbegriffe nicht besteht. Die in § 10 

BNatSchG getroffenen Begriffsbestimmungen gelten auch für die Landesgesetze. Insofern sind etwaig 

anderslautende Ländergesetze im Lichte des BNatSchG auszulegen.  

                                                      
432  S. hierzu insgesamt die Tabelle in Anhang I.1.2., zu den Gesetzestexten Anhang II.1.2. 
433  S. § 70 BNatSchG; wegen der zu erwartender Probleme der Länder bei der Umsetzung siehe C.Schrader, 

Das Naturschutzrecht der Länder in der Anpassung an das neue Bundesnaturschutzgesetz, NuR 2003, S. 80 
ff.  

434  S. Ginsky, Die rechtliche Regulierung des Ausbringens nichteinheimischer Tiere und Pflanzen in die Umwelt. 
Länderstudie Deutschland einschließlich Vorgaben des internationalen und EG-Rechts, S. 21, in: Fis-
ahn/Winter, Die Aussetzung gebietsfremder Organismen – Recht und Praxis (1999), UBA-FB 99-022, 108 02 
901/02. Dazu, dass diese Regelungen allerdings nicht ausreichend erscheinen s. auch Doyle, Ist die rechtli-
che Regulierung gebietsfremder Organismen in Deutschland ausreichen? In : Kowarik/Starfinger (Hrsg.), Bio-
logische Invasionen: Herausforderung zum Handeln?, Neobiota 1, 2002.  

435 Eine genaue Analyse der einzelnen Landesgesetze konnte im Rahmen dieses Vorhabens mithin nicht geleis-
tet werden. Eine detaillierte systematische Darstellung aller in Hinblick auf die Aussetzung und Ansiedlung 
gebietsfremder Arten relevanten Normen in Umsetzung des § 20d BNatSchG a.F. findet sich in Kowa-
rik/Heink/Schmitz/Starfinger, supra FN. 412, S 87 ff. 

436  § 34 Absatz II Satz 1 LNatSchG-MV, GVBl. Nr. 1 vom 10.01.2003 S. 1 ff.. 
437  § 44 Satz 1 NNatSchG, GVBL. Nr. 9 vom 27.1.2003 S. 39 ff.. 
438  § 29a Absatz II Satz 3 NatSchG-BW, GBl. Nr. 27 vom 19.11.2002 S. 428. 
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Einige Landesgesetze enthalten besondere Ausnahmen von der Genehmigungspflicht. So bestehen 

in Hessen439 besondere Regelungen für die Imkerei, während in Niedersachsen440, Sachsen-

Anhalt441 und Thüringen442 besondere Ausnahmetatbestände für Gärten, Parks und für den Erwerbs-

gartenbau explizit mit aufgenommen sind. 

IV.2.2.2.2. Maßnahmen und Vollzug 

Der Vollzug der Vorgaben des BNatSchG obliegt generell den Länderbehörden - diese müssen si-

cherstellen, dass die Vorgaben im Form der Ländergesetze umgesetzt werden. Zu prüfen war im 

Rahmen dieser Untersuchung, welche Maßnahmen den Länderbehörden in Bezug auf das Problem 

der invasiven Arten zur Verfügung stehen und wie diese Maßnahmen ausgestaltet sind.  

Maßnahmen und Vollzug der Vorgaben des BNatSchG sind in den Ländergesetzen vielschichtig auf-

geführt. Grob können die Maßnahmen in zwei Gruppen eingeteilt werden - in diejenigen Maßnahmen, 

die an einen durch das BNatSchG definierten „Eingriff“ in die Natur anknüpfen einerseits, und in dieje-

nigen Maßnahmen, die unabhängig eines solchen Eingriffs zur Verfügung stehen andererseits. 

IV.2.2.2.2.1. Die Eingriffsregelungen 

Eingriffe in die Natur sind gem. den Vorgaben des BNatSchG verboten, bzw. stehen unter einem Ge-

nehmigungsvorbehalt. Liegt ein Eingriff vor, so greifen spezielle Regelungen, die die Pflicht zu Aus-

gleichsleistungen oder Zahlungen bis hin zu Wiederherstellungsmaßnahmen, sowie andere spezifi-

sche Befugnisse der Behörden vorsehen. Gem. der bundesrechtlichen Vorgabe des § 18 BNatSchG 

sind als Eingriffe  

„Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der 

belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 

können“ 

zu sehen. Somit sind Maßnahmen dann Eingriffsqualität zuzusprechen, wenn sowohl die Handlung 

als auch die Folge der Definition des § 18 BNatSchG kumulativ entsprechen.443 Probleme bei der 

Annahme eines Eingriffs aufgrund des Auftretens von IAS bestehen hinsichtlich beider Komponenten 

der Eingriffsdefinition.  

Zum einen erfüllt die Ausbringung von IAS nur schwerlich den Verletzungstatbestand der Eingriffsre-

gelungen, da es durch diese nicht zu einer Nutzungsänderung oder zu einer Änderung der spezifi-

                                                      
439  § 25 Absatz III HeNatG, GVBl. I, 18.6. 2002 S. 364. 
440  § 44 Satz 2 NNatG GVBl. Nr. 9, 27.1.2003 S. 39. 
441  § 33 Satz 3 NatSchG-LSA, GVBl. LSA, 19.03.2002 S. 130. 
442  § 31 Absatz I Satz 2 ThürNatG, GVBl. 6.1.2003 S.19. 
443  S. Gellermann in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Band IV, Sonstiges Umweltrecht (Bundes- und Europa-

recht), Stand: 1. Oktober 2003, (im folgenden zitiert als Bearbeiter/Landmann/Rohmer),  11 BNatSchG § 18, 
Rn. 3. 
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schen Gestalt der Grundflächen kommen wird.444 Eine Veränderung der spezifischen Gestalt bedeu-

tet eine „Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes“ und wird vor allem bei der Errichtung von 

baulichen Anlagen anzunehmen sein.445 Eine Veränderung der Nutzungsart wird dagegen lediglich 

bei der Ersetzung einer Nutzungsart durch eine andere, nicht bei der Änderung innerhalb einer Nut-

zungsart angenommen. Das Anpflanzen anderer Baumarten innerhalb der Forstwirtschaft gilt somit 

nicht als Nutzungsänderung.446 

Zum anderen bestehen Probleme auf der Folgenseite einer möglichen Handlung. Mit der Neufassung 

des BNatSchG werden Eingriffe nur dann als solche anerkannt, wenn es durch sie zu einer „erhebli-

chen“ Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes kommen kann.447 Dies wird in 

Einzelfällen denkbar sein  - ein Bespiel sind z.B. die negativen Auswirkungen des Auftretens der Ro-

binie, die den Nährstoffhaushalt dergestalt verändert, dass ein Wechsel des Biotopentyps wahrschein-

lich wird.448 

Die speziellen Eingriffsregelungen der LNatSchGe sind somit auf die Problematik der invasiven Arten 

nur in speziellen Fällen anzuwenden.  

IV.2.2.2.2.2. Allgemeine Vollzugsmaßnahmen 

Gemein ist allen LNatSchGe eine Norm, die der zuständigen Behörde allgemein und unspezifisch alle 

Aufgaben, die in der „Durchführung der Aufgaben des Gesetzes“ liegen, überträgt (generelle Durch-

führungsermächtigungen).449 Unter diese generelle Ermächtigung fallen alle Maßnahmen, die den 

Zielen und Aufgaben des BNatSchG und des jeweiligen LNatSchG entspricht, falls keine speziellere 

Ermächtigung greift.  

Daneben bestehen allerdings auch speziellere Ermächtigungen der jeweiligen Behörden, die in ver-

schiedene, gestufte Kategorien unterteilt werden können. Auf der Ebene der Überwachung der Einhal-

tung der Vorschriften und des Zustandes der Natur und Landschaft sind in den meisten LNatSchGe 

explizit Betretungs- und Kontrollrechte der Naturschutzbehörden mit aufgeführt450, die oft auch mit 

Auskunftspflichten451 oder weitergehenden Beobachtungspflichten bezüglich des Zustandes der Na-

tur452 verknüpft werden. Vereinzelt sind auch Meldepflichten bezüglich Schäden an der Natur enthal-

ten.453 

Bei einem eingetretenen Schaden oder einer Beeinträchtigung der Natur enthalten die LNatSchGe 

Duldungspflichten der Grundeigentümer für allgemeine Maßnahmen der Landschaftspflege und des 

                                                      
444  Zu Eingriffsregelungen im Landschaftsschutz allgemein Gassner, Das Recht der Landschaft, 1995, S. 127. 
445  S. z.B. § 5 Abs. 2 des Hessischen Naturschutzgesetzes. 
446  S. dazu Gellermann/Landmann/Rohmer, § 18 Rn. 9 mwN, der dieser h.M. allerdings entgegentritt. 
447  Nach § 8 BNatSchG a.F. konnten auch „nachhaltige“ Einwirkungen als Eingriffe gelten. 
448  S. dazu Kowarik/Heink/Schmitz/Starfinger/Bartz, supra FN. 412, S. 159. 
449  S. z.B. § 41 NatSchG-Sachsen., § 39 NatSchG-Bremen, § 63 NatSchG-Niedersachsen. 
450  Z.B. § 10 NatSchG-NRW, § 60 NatSchG-BW, § 54 NatSchG-Sachsen. 
451  Z.B. § 54 NatSchG-Sachsen, § 43 NatSchG-Berlin. 
452  Z.B. § 14 NatSchG-NRW, § 38 NatSchG-Berlin. 
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Naturschutzes.454 Diese sind in manchen Fällen auf Grundstücke innerhalb besonders schützenswer-

ter Gebiete beschränkt, können aber auch innerhalb dieser Regelungssysteme in Fällen einer „erheb-

lichen Beeinträchtigung“ der Landschaft oder Natur auch auf alle sonstigen Grundstücke ausgedehnt 

werden.455  

Manche LNatSchGe enthalten darüber hinaus bei eingetretener Beschädigung auch ausdrücklich die 

Möglichkeit, Wiederherstellungsmaßnahmen anzuordnen oder selbst vorzunehmen.456 Wieder in an-

deren sind generelle Kostentragungspflichten der Eigentümer im Sinne einer Zustandshaftung einbe-

zogen.457 

Gemein ist allen LNatSchGe die Qualifikation der ungenehmigten Aussetzung fremder Arten als Ord-

nungswidrigkeit.458 

IV.2.2.2.3. Zuständigkeiten 

Zuständig für die Aussetzungsgenehmigungen sind in der Regel die oberen Naturschutzbehörden, für 

die Überwachung und Kontrolle, wie für etwaige Vollzugsmaßnahmen, die unteren Naturschutzbehör-

den. 

IV.2.2.2.4. LNatSchG Schleswig-Holstein 

Besonderer Berücksichtigung bedarf das LNatSchG-SH459. Es ist bisher das einzige LNatSchG, das 

schon in Hinblick auf die neue Fassung des BNatSchG erlassen wurde. Insofern finden sich im 

LNatSchG-SH auch zwei besonders hervorhebenswerte Neuerungen, die sich auf den Anwendungs-

bereich des Genehmigungsvorbehaltes, sowie auf mögliche Maßnahmen der Behörde im Wege der 

Bekämpfung beziehen. 

Hinsichtlich des Anwendungsbereiches ist zum einen gem. § 24 Abs. 5 dieses Gesetzes nicht nur das 

Ansiedeln, sondern auch das Aussetzen von Tieren und „Pflanzen außerhalb ihres natürlichen 

Verbreitungsgebiets“ genehmigungsbedürftig. Mit dem Bezug auf das natürliche Verbreitungsgebiet 

löst sich das LNatSchG-SH von der problematischen Formulierung der „gebietsfremden Arten“ in  § 

41II BNatSchG und ersetzt diesen mit einer vorzugswürdigen Umschreibung.  

Besonders hervorhebenswürdig ist ebenso die Tatsache, dass hinsichtlich der möglichen behördli-

chen Maßnahmen gegen IAS im LNatSchG-SH in § 24 Absatz 6 nun ausdrücklich die Möglichkeit 

                                                                                                                                                                      
453  S.  § 44 NatSchG-Berlin. 
454  S. z.B. § 37 NatSchG-Hessen, § 8 NatSchG-RP, §§ 38, 39 NatSchG-NRW. 
455  S. z.B. § 13 Abs. 1 und 2 NatSchG-HH. 
456  S. z.B. § 43a NatSchG-Berlin, § 45 Absatz 2 NatSchG-LSA., § 14 NatSchG-HH. 
457  Z.B. § 43b NatSchG-Berlin, § 41 NatSchG-Hessen. 
458  S. § 40 NatSchG-RP, § 61 NatSchG-Sachsen. § 64 NatSchG-BW. 
459  Vom 18. Juli 2003, GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 339. 
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eingefügt worden ist, „aus Gründen des Artenschutzes“ die Beseitigung von ungenehmigt angesiedel-

ten oder ausgesetzten Arten anzuordnen.460 

IV.2.2.3. Verhältnis zum Baurecht 

Bedeutung kommt dem Problemkreis der invasiven gebietsfremden Arten jedoch im Rahmen der in § 

19 Abs. II BNatSchG vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu. Gem. § 21 BNatSchG 

bleiben die Regelungen des Baurechts über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen von Eingriffen in die 

Natur aufgrund von Satzungen oder Bauleitplänen unberührt. Gem. § 1 Abs. VI und § 1a Abs. III 

BauGB hat der Ausgleich des Eingriffs in die Natur durch geeignete Maßnahmen - oft: Ersatzbepflan-

zungen - zu erfolgen. Diese können gem. § 200a BauGB auch Ersatzmaßnahmen nach den Vorschrif-

ten der Landesnaturschutzgesetze beinhalten. Gem. § 135c BauGB können schließlich die Gemein-

den durch Satzung die Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichsmaßnahmen erlassen.  

Zu der Ausgestaltung der Ersatzmaßnahmen macht das Baurecht - wie auch das BNatSchG - keine 

speziellen Vorgaben. Es ist aber klar, dass die Ersatzmaßnahmen nicht den Grundsätzen des Natur-

schutzrechtes widersprechen dürfen. Insofern ist generell bei Ersatzbepflanzungsmaßnahmen auf die 

Vorschriften der LNatSchGe zu verweisen. 

Dies gilt allerdings lediglich für die Ersatzmaßnahmen in der freien Natur - also im unbebauten Be-

reich. Für Maßnahmen, die innerhalb des besiedelten Bereiches vorgenommen werden, gelten die §§ 

41 ff. BNatSchG (in der Fassung der jeweiligen LNatSchGe), nicht. 

Bezüglich der Kompetenz der Gemeinden, die Grundzüge der Ausgestaltung der Ausgleichsmaß-

nahmen per Satzung zu regeln (§ 135c BauGB), hat der Bundesverband der kommunalen Spitzen-

verbände auf dem Deutschen Städtetag 1997 eine Mustersatzung veröffentlicht.461 Diese sieht in 

Anlage zu § 2 Abs. 3 den Grundsatz der Anpflanzung und Aussaat von „standortheimischen Gehöl-

zen, Kräutern und Gräsern“, und insbesondere in Hinblick auf die Anlage von naturnahen Wiesen und 

Krautsäumungen die Einsaat „möglichst aus autochthonem Saatgut“ vor.  

                                                      
460  § 24 VI lautet: „Soweit es aus Gründen des Artenschutzes zwingend erforderlich ist, können die Naturschutz-

behörden anordnen, dass in der freien Natur ungenehmigt angesiedelte oder ausgesetzte Tiere und Pflan-
zen, die eine erhebliche Gefahr für den Bestand oder die Verbreitung wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
im Inland oder im Gebiet der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union darstellen, beseitigt werden. Die o-
berste Naturschutzbehörde kann das Nähere, insbesondere zum Verfahren und den betroffenen Arten, durch 
Verordnung regeln.“ 

461  MittDST 1997, 591. Die Mustersatzung samt Anlage ist in der redaktionell berichtigten Fassung von Steinfort, 
Baugesetzbuch für Planer, S. 291 - 296, abgedruckt in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 315c Rn. 2. 
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IV.2.3. Tierschutz 

IV.2.3.1. Tierschutzgesetz 

Schutzzweck des TierSchG ist der allgemeine Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tie-

re.462 In Hinblick auf den Problemkreis der invasiven gebietsfremden Arten enthält das TierSchG in 

§ 3 Nr. 3 und 4 Aussetzungsverbote, die verbieten, 

3. „ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder 

es zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuerpflicht zu 

entziehen,  

4. ein gezüchtetes oder aufgezogenes Tier einer wildlebenden Art in der freien Natur auszuset-

zen oder anzusiedeln, das nicht auf die zum Überleben in dem vorgesehenen Lebensraum er-

forderliche artgemäße Nahrungsaufnahme vorbereitet und an das Klima angepasst ist.“ 

§ 3 Nr. 4 TierSchG stellt klar, dass die Vorschriften des Jagd- und Naturschutzrechts unberührt blei-

ben. Eine entsprechende Vorschrift findet sich bezüglich der hier relevanten Ansiedlungsvorschriften 

aus naturschutzrechtlicher Sicht in § 39 II Nr. 1 BNatSchG, der die Fortgeltung der tierschutzrechtli-

chen Regelungen vorsieht. Somit bleiben beide Regelungsmechanismen nebeneinander anwendbar. 

Bedeutung erhält dieses Nebeneinander der Vorschriften bei der Erteilung der Ansiedlungsgenehmi-

gung gem. § 41 BNatSchG. Bei deren Erteilung müssen auch die in § 3 Nr. 3 und 4 TierSchG aufge-

stellten Voraussetzungen geprüft und erfüllt werden. 

Die tierschützenden Regelungen verfolgen den Schutz des individuellen Exemplars der Art vor un-

sachgemäßem, oder „nicht-artgerechtem“ Umgang oder Haltung. Sonstige Auswirkungen der Ausset-

zung, die nicht das individuell auszusetzende Exemplar betreffen, werden nicht mit umfasst.  

IV.2.3.2. Tierseuchengesetz 

Das TierSG regelt gem. § 1 „die Bekämpfung von Seuchen, die bei Haustieren oder Süßwasserfi-

schen auftreten oder bei anderen Tieren auftreten und auf Haustiere oder Süßwasserfische übertra-

gen werden können“. Bezugspunkt für die Tierseuchen sind demnach ausschließlich Haustiere und 

Süßwasserfische, nicht jedoch speziell gebietsfremde oder wild lebende Tiere. 

Diesem Schutzzweck entsprechend sieht es umfassende Regelungen, wie Verbote und Beschrän-

kungen der innergemeinschaftlichen Ein- und Ausfuhr463, sowie allgemeine Schutzmaßnahmen ge-

gen Seuchen im Inland durch Anzeige- und Aufsichtspflichten vor464. Dazu ermächtigt das TierSG das 

Bundesministerium, durch Rechtsverordnung spezifischere Regelungen bezüglich des innergemein-

schaftlichen Handels, wie zu einzelnen Seuchen zu erlassen. Von dieser Regelungsermächtigung hat 

                                                      
462  § 1 Satz 1 TierSchG, Fassung von 25. Mai 1998, BGBl. I S. 1105; 12.4. 2001 S. 530. 
463  Teil I (§§ 6 - 8) TierSG, Fassung vom 11. April 2001, BGBl. I 2001 S. 506. 
464  Teil II (§§ 9 - 30) TierSG. 
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das Bundesministerium mit Erlass der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung465, sowie mit dem 

Erlass mehrerer spezifischer Seuchenverordnungen466 Gebrauch gemacht. 

Weitergehende problemkreisspezifische Regelungen finden sich nicht im TierSG. 

IV.2.4. Jagd- und Fischereigesetze 

IV.2.4.1. Jagdrecht 

Das Jagdrecht467 dient grundsätzlich der Erhaltung eines artenreichen Wildbestands, wobei hier nicht 

der artenrechtliche Schutz im Vordergrund steht. Vielmehr bedient sich das Jagdrecht einer Kopplung 

von Rechten und Pflichten einzelner Berechtigter. So umfasst das Jagdrecht zum einen ein aus-

schließliches Recht, wild lebende Tiere zu jagen und sie sich anzueignen, zum anderen ist mit diesem 

Recht aber auch die Verpflichtung zur Hege verbunden.468 Dabei erstreckt sich der grundsätzliche 

Anwendungsbereich des BJagdG469 lediglich auf die in § 2 BJagdG aufgezählten Tierarten, für die 

auch Besitz- und Vermarktungsverbote gelten.470  

Im Hinblick auf den Problemkreis der gebietsfremden Arten statuiert das BJagdG in § 28 III ein Ge-

nehmigungserfordernis für das Aussetzen und Ansiedeln „fremder“ Tiere in der freien Natur. Unter den 

Begriff der „fremden“ Tiere fallen dabei nicht nur die in § 2 BJagdG aufgezählten „jagdbaren“ Tiere, 

sondern vielmehr auch die nicht-jagdbaren Tiere. Dies hat das BVerwG in seinem Grundsatzurteil im 

Jahre 1984 klargestellt.471 Somit kann es zu Überschneidungen zwischen den naturschutzrechtlichen 

wie auch jagdrechtlichen Vorschriften kommen. Insbesondere dürften sich die Begriffe der „fremden“ 

Tiere (BJagdG) und der „gebietsfremden Tiere“ des Naturschutzrechtes decken.472 Wie auch in Hin-

blick auf die tierschutzrechtlichen Bestimmungen setzt § 39 II 2 BNatSchG ein Nebeneinander der 

Regelungssysteme fest.473 Insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Schutzziele der Normen 

bedarf es insofern bei einer Ansiedlung fremder, also gebietsfremder Tiere sowohl einer Genehmi-

gung nach naturschutzrechtlichen wie nach jagdrechtlichen Vorschriften. Nach § 28 IV BJagdG sind 

die Länder ermächtigt, weitere Tierarten zu benennen, deren Hege und Aussetzung beschränkt oder 

verboten werden kann.  

                                                      
465  BmTierSSchV, BGBl. I 1999 S. 1820. 
466  Z.B. die BSE-VorsorgeVO, TollwutVO, GeflügelpestVO. 
467  Siehe bezüglich eines Gesetzesauszugs Anhang II.1.4. und einer Tabelle Anhang I.1.3. 
468  § 1 Absätze I und II BJagdG. 
469  In der Fassung der Bekanntmachung vom 29.09.1973,  BGBl. I 1973 S. 2849, zuletzt geändert am  

25.11.2003,  BGBl. I 2003 S. 2304. 
470  § 36 I BJagdG. 
471  BVerwGE 1970, 64, 68. 
472  Apfelbacher/Kolodziejcok, § 41 Rn. 39. 
473  Schmidt-Räntsch/Gassner, § 41 Rn. 13; s. auch Ginzky in Fisahn/Winter, S. 23. 
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Die obig angesprochene Hegepflicht des Jagdberechtigten spielt auch bei einer eventuellen Beseiti-

gung oder Kontrolle gebietsfremder invasiver Tiere eine Rolle - gem. § 1 II BJagdG hat die Hege das 

Ziel der Erhaltung eines 

„artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebens-

grundlagen“. 

Insofern könnten, sofern diese Tiere in die Liste der jagbaren Tiere mit aufgenommen werden, auch 

invasive gebietsfremde Tiere bejagt werden. Von der in § 2 II BJagdG enthaltenen Berechtigung, die 

in § 2 I BJagdG aufgeführte Liste der jagbaren Tiere zu verlängern, hat beispielsweise das Land 

Mecklenburg-Vorpommern mit der Hinzufügung des Marderhundes (Nyctereutes procyonoides 

GRAY), des Waschbären (Procyon lotor L.), sowie des Minks (Mustela vison SCHREBER) Gebrauch 

gemacht.474 

IV.2.4.2. Fischereirecht 

Das Fischereirecht475 wird generell durch die Länder reglementiert. Ziele der verschiedenen Länderfi-

schereigesetze und -verordnungen sind der Erhalt der Fischereibestände, sowie der grundsätzliche 

Schutz der Lebensräume der in den Gewässern vorkommenden Flora und Fauna. Erreicht wird dieses 

Schutzziel - systematisch an die Jagdgesetze angelehnt - durch eine mit dem Fischereirecht einher-

gehende Hegepflicht. Diese umfasst in den Ländergesetzen zum Teil ausdrücklich auch die Verpflich-

tung, die Artenvielfalt und den heimischen Fischbestand zu schützen.476 Bezüglich der Aussetzung 

von Fischen, also dem Besatz, enthalten die Landesgesetze und -verordnungen Genehmigungserfor-

dernisse, wobei die Genehmigung bei dem Besatz mit gebietsfremden, oder nicht gewässertypischen 

Arten versagt werden kann.477 Besatzmaßnahmen entgegen den landesgesetzlichen Vorschriften 

werden als Ordnungswidrigkeiten geahndet.478 Pflichten, einen durch invasive gebietsfremde Arten 

entstandenen Schaden wieder gut zu machen, enthalten die Regelungen nicht. 

                                                      
474  S. dazu § 26 des LJagdG-MV. vom 22.03.2000, GVOBl.-M-V-, S. 126, geändert am 22.11.2001, GVOBl.-M-

V, S. 438. 
475  Siehe bezüglich Gesetzesauszüge Anhang II.1.3. 
476  § 3 Nr. 3 LFischG-Berlin. 
477  Vgl. § 13 III LFischG-SH; § 18 II Nr.1 KüFVO und § 9 BiFO-MV; § 3 III LFischO-Berlin. 
478  Z.B. § 46 I Nr. 3 LFischG-SH. 
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IV.2.5. Land- und Forstwirtschaft, Pflanzenschutz 

IV.2.5.1. Wald- und Forstwirtschaft 

IV.2.5.1.1. Bundeswaldgesetz 

Schutzzwecke des BWaldG479 sind gem. § 1 - neben der Förderung der Forstwirtschaft und dem Inte-

ressenausgleich zwischen der Allgemeinheit und Waldbesitzern - vor allem die Erhaltung und Siche-

rung des wirtschaftlichen Nutzens auf der einen (Nutzfunktion), und der dauernden Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushalts (Schutz- und Erholungsfunktion) auf der anderen Seite. Bezüglich Maßnahmen 

zum Erhalt dieser Nutzungen ist der Waldbesitzer privilegiert - insofern unterliegen die Maßnahmen 

nicht den Vorgaben des BNatSchG.  

Das BWaldG gibt als Rahmenregelung gem. Art. 75 GG den Ländern bei der konkreten Umsetzung 

Minimalregelungsinhalte vor, die auch den Problemkreis der invasiven gebietsfremden Arten betreffen 

können. So sieht § 9 vor, dass eine Umwandlung, also eine Rodung oder Nutzungsänderung einer 

Waldfläche von einer Genehmigung der zuständigen Landesbehörde abhängig gemacht werden 

muss.  

Darüber hinaus stellt § 11 BWaldG klar, dass der Wald im Rahmen der obig beschriebenen Zweckbe-

stimmung ordnungsgemäß und nachhaltig bewirtschaftet werden soll. Mindestens soll das maßgebli-

che Landesrecht die Verpflichtung des Waldbesitzers beinhalten,  

„kahlgeschlagene Waldflächen oder verlichtete Waldbestände in angemessener Frist  

3. wieder aufzuforsten oder  

4. zu ergänzen, soweit die natürliche Wiederbestockung unvollständig bleibt,  

falls nicht die Umwandlung in eine andere Nutzungsart genehmigt worden oder sonst zulässig 

ist.“ 

Insofern kann es zu Überschneidungen mit den naturschutzrechtlichen Vorschriften kommen. Denn 

die Privilegierung des Waldbesitzers ist an eine „ordnungsgemäße“ Bewirtschaftung geknüpft - findet 

die Bewirtschaftung außerhalb des „ordnungsgemäßen“ Rahmens statt, leben die naturschutzrechtli-

chen Voraussetzungen gleichsam wieder auf.  

Allerdings ist die Frage der Baumartwahl im Wege von Wieder- oder Ergänzungsaufforstungen grund-

sätzlich Angelegenheit des Waldbesitzers.480 Ordnungsgemäß werden solche Maßnahen dann sein, 

wenn Baumarten gepflanzt werden, deren Lebensumstände im Hinblick auf Standort- und Wuchsbe-

dingungen den Umständen des Waldes entsprechen, so dass gesunde, betriebssichere und stabile 

Waldbestände zu erwarten sind.481 Eine gewollte oder ungewollte Ausbreitung invasiver gebietsfrem-

der Arten könnte gegen eine solche ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung verstoßen.  

                                                      
479  Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz), vom 2. Mai 

1975 (BGBl. I S. 1037); s. dazu auch den Auszug in Anhang E. 
480  S. Klose/Orf, Forstrecht, § 11 Rn. 26.  
481  Klose/Orf, Forstrecht, § 11 Rn. 27. 
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IV.2.5.1.2. Landeswaldgesetze 

Zur Sicherung der im BWaldG genannten Schutzziele sehen alle LWaldGe spezifizierte Regelungen 

vor.  

So beinhalten die LWaldGe gem. der bundesrechtlichen Vorgabe des § 9 BWaldG konkretere Vor-

aussetzungen für die Umwandlung von Wald durch Rodung oder Nutzungsänderung, die dem Ge-

nehmigungserfordernis für die Ansiedlung von gebietsfremden Arten nach ihrer Struktur ähneln. E-

benso wenig wie bei der Bestimmung eines naturschutzrechtlichen Eingriffs nach § 18 BNatSchG 

kommen jedoch die waldrechtlichen Vorschriften für den hier zugrundeliegenden Problemkreis zur 

Anwendung. Denn den Ausführungen zu einem naturschutzrechtlichen Eingriff durch Ansiedlung von 

gebietsfremden invasiven Arten folgend kommt auch hier durch diese Handlung eine Nutzungsände-

rung des Waldes nicht in Betracht, da eine solch massive Veränderung der Gebietstypik nicht zu er-

warten ist. 

Neben dem Genehmigungserfordernis für Umwandlungen sehen die LWaldGe aber auch differenzier-

te Regelungen im Hinblick auf die ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder vor. 

So enthalten diese auch ausdrückliche Bezugnahmen auf den Erhalt eines standortgerechten Wald-

bestandes482, die Berücksichtigung der Artenvielfalt der Landschaft483 und den Erhalt ausreichenden 

Lebensraumes für einheimische Pflanzen und Tiere.484  

Kommt der Waldbesitzer diesen in die allgemeine Bewirtschaftungspflicht eingekleideten speziellen 

Vorgaben nicht nach, so sehen manche LWaldGe ausdrückliche Ermächtigungen der Behörden vor, 

gegen diese vorzugehen.485 Insofern handeln die Forstbehörden als Sonderpolizeibehörden auf dem 

Gebiet der Forstaufsicht.486  

Fehlen solche ausdrücklichen Ermächtigungen, so greift bei einem Verstoß gegen die waldrechtlichen 

Vorschriften auch die Generalklausel des Polizei- und Ordnungsrechts.  

IV.2.5.1.3. Forstvermehrungsgutgesetz 

Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG)487, das der Umsetzung der Richtlinie des Rats über den 

Verkehr mit forstlichem Vermehrungsgut488 dient und das Gesetz über forstliches Saat- und Pflan-

zengut489 ersetzt, dient gem. § 1 der Erhaltung des Waldes in seiner genetischen Vielfalt durch die 

Bereitstellung von hochwertigem und identitätsgesichertem forstlichen Vermehrungsgut. Dabei bezie-

hen sich die Vorschriften des Gesetzes auf das Vermehrungsgut der in der Anlage aufgeführten 

Baumarten und künstlichen Hybriden, die für forstliche Zwecke in Deutschland oder in anderen Mit-

                                                      
482  Z.B. § 14 Nr.2 LWaldG-BW, § 1b LFoG-NRW, § 6 Hessisches ForstG. 
483  So § 11 LWaldG-Saarland, Nieders.-WaldG. 
484  § 22 LWaldG-BW.  
485  So z.B. § 14 Nieders.-WaldG oder § 47 LWaldG-Saarland. 
486  Klose/Orf, Forstrecht, § 11 Rn. 112. 
487  Vom 22.05.2002, BGBl. I S. 1658, in Kraft seit 01.01.2003. 
488  RL 1999/105/EG, ABL. EG 2000 Nr. L 11 S. 17, 2001 Nr. L 121 S. 48. 
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gliedstaaten der Europäischen Union von Bedeutung sind (§ 2 Nr. 1 FoVG). Vermehrungsgut, das 

dem SaatVerkG unterliegt, und Pflanzenteile und Pflanzgut, das nicht für forstliche Zwecke bestimmt 

sind (mit Ausnahme der Vorschriften über die Einfuhr) fallen gem. § 1 III FoVG nicht unter den An-

wendungsbereich des Gesetzes. Für das Vermehrungsgut in seinem Anwendungsbereich enthält das 

FoVG Vorschriften bezüglich der Erzeugung, der Zulassung und des Inverkehrbringens, die keine 

naturschutzrechtlichen Aspekte, sondern lediglich qualitätssichernde Aspekte und Kennzeichnungs-

pflichten berücksichtigen. Bezüglich der Einfuhr besagt § 15 I FoVG, dass ein Vermehrungsgut nur 

dann eingeführt werden darf, wenn es entweder aufgrund einer Entscheidung des Rates der EU dem 

innerhalb der Union erzeugten und die Anforderungen der Richtlinie 1999/105/EG erfüllenden Ver-

mehrungsgut gleichgestellt ist, oder im Falle einer Ausnahmegenehmigung. Voraussetzung der Ertei-

lung der Genehmigung ist, dass das Vermehrungsgut zur Sicherstellung der Versorgung benötigt wird 

und keinen ungünstigen Einfluss auf die Forstwirtschaft und die Zwecke des Gesetzes befürchten 

lässt. Zwar ist in dieser Hinsicht auch die Berücksichtigung von Kriterien der biologischen Vielfalt und 

einer möglichen Verdrängung möglich. Allerdings bezweckt das FoVG lediglich den Schutz spezieller, 

regional einzugrenzender Herkunftsgebiete gem. § 5 FoVG und schließlich der Sicherung der „Rein-

heit“ der Saatgutquelle. Insofern bezweckt es nicht den Schutz vor invasiven Arten im allgemeinen, 

also einer Ausbringung in einen gebietsfremden Bereich, sondern vielmehr den Schutz des einzelnen 

Baumes als Quelle für künftige Saaten. Darüber hinaus handelt es sich bei der Kompetenz zur Ertei-

lung der Genehmigung auch lediglich um eine Ausnahmegenehmigung, über die die Einfuhr von po-

tentiell invasiven Arten nicht zu steuern ist.  

Für die Überwachung der Einfuhr ist gem. § 19 FoVG die Bundesanstalt zuständig, für die sonstige 

Überwachung der Durchführung des Gesetzes die Länder gem. § 18 FoVG. 

IV.2.5.2. Landwirtschaft 

IV.2.5.2.1. Pflanzenschutz 

Mit dem Pflanzenschutzgesetz490 hat der Bund auf Bundesebene direkt anwendbare Regelungen 

geschaffen, die aus landwirtschaftlicher Sicht den Umgang mit Pflanzen regeln. Diese Maßnahmen 

werden zum Teil durch Länderverordnungen präzisiert.  

Als „Pflanzen“ im Sinne des Gesetzes gelten gem. § 2 Nr. 3 PflSchG alle lebenden Pflanzen und 

Pflanzenteile, unabhängig von ihrem Vorkommensgebiet (z.B. „freie Natur“). Zweck des PflSchG ist es 

gem. § 1, diese Pflanzen, insbesondere Kulturpflanzen, vor Schadorganismen und nichtparasitären 

Beeinträchtigungen zu schützen, sowie Gefahren abzuwehren, die durch die Anwendung von Pflan-

zenschutzmitteln entstehen können.  

                                                                                                                                                                      
489  FSaatG vom 26.07.1979, BGBl. I S. 1242. 
490  Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen vom 15.09.1986, BGBl. I 1986, 1505, Neugefasst durch Bek. v. 14. 

5.1998 I 971, 1527, 3512; zuletzt geändert durch Art. 149 V v. 25.11.2003 I 2304. Siehe bezüglich eines Ge-
setzesauszugs Anhang II.1.6. 
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Um diese Ziele zu erreichen, sieht das PflSchG eine Fülle von Regelungen vor, die die Ein- und Ver-

schleppung von Schadorganismen491, die Bekämpfung von Schadorganismen492 und das Verbot des 

Anbaus bestimmter Pflanzenarten493 behandeln. Dabei werden dem zuständigen Bundesministerium, 

wie auch den Länderbehörden eine Rechtsverordnungssetzungsgewalt eingeräumt. Diese hat das 

Bundesministerium z.B. bezüglich des Imports von Pflanzen mit der Pflanzenbeschauverordnung494 

genutzt, die in Umsetzung der Verpflichtungen der internationalen Pflanzenschutzkonvention (IPPC) 

umfangreiche Überwachungs- und Zertifizierungsvoraussetzungen normiert. So ist gem. § 2 PflBe-

schauV die Einfuhr der in Anlage I aufgeführten Schadorganismen aus Drittländern generell verboten, 

ebenso gem. § 3 PflBeschauV die Einfuhr von befallen Pflanzen. Weiterhin werden die Voraussetzun-

gen für das vorzuweisende Pflanzengesundheitszeugnis495, die vorzunehmenden Untersuchun-

gen496, sowie die möglichen Maßnahmen497 normiert.  

 

Dabei bezieht der in § 3 PflSchG aufgezählte Maßnahmen- und Kompetenzkatalog einen erheblichen 

Anwendungsbereich ein und ermöglicht eine umfassende Regelung. Enthalten sind neben den Ein- 

und Ausfuhrbestimmungen auch Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen, sowie die Verpflichtung 

von Verfügungsberechtigten und Besitzern, bestimmte Schadorganismen zu bekämpfen oder be-

kämpfen zu lassen.498 In seinem Anwendungsbereich gehen die Regelungen zum Pflanzenschutz 

somit über den der naturschutzrechtlichen Regelungen hinaus. Sie ermöglichen nicht nur eine Be-

schränkung des Ausbringens ungewollter Pflanzen, sondern beinhalten auch ein detailliertes System 

der Kontrolle und der Bekämpfung.  

Regelungsobjekte des pflanzenschützenden Normen sind allerdings primär Schadorganismen. Diese 

werden in § 2 Nr. 7 PflSchG als 

„Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen in allen Entwicklungsstadien, die erhebliche Schäden 

an Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen verursachen können“ 

definiert, wobei Viren und Krankheitserreger den Mikroorganismen, und Krankheiten den Schadorga-

nismen gleichgestellt werden.  

In der Zweckbestimmung und Ausgestaltung wird die primär volkswirtschaftliche Ausrichtung der Re-

gelungen deutlich: Schutzgüter sind primär die Kulturpflanzen, als Gefahrenpotentiale werden solche 

Beeinträchtigungen gesehen, die den wirtschaftlichen Wert und Ertrag dieser Kulturpflanzen durch 

eine „Beschädigung“ mindern könnten.  

                                                      
491  § 4 PflSchG. 
492  § 3 Nr. 3 PflSchG. 
493  § 3 Nr. 10 PflSchG. 
494  Pflanzenbeschauverordnung, geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung pflanzenschutzrechtlicher 

Vorschriften vom 5. Dezember 2002 (BGBl. I Nr. 83 S. 4493),  zuletzt geändert durch "Zehnte Verordnung zur 
Änderung der Pflanzenbeschauverordnung" vom 5. Juni 2003 (BGBl. I Nr. 24 S. 799). 

495  § 6 PflBeschauV. 
496  § 8 PflBeschauV. 
497  § 9 PflBeschauV. 
498  S. dazu § 3 I Nr. 3 PflSchG. 
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Der Schutz der Artenvielfalt oder ein Schutz vor Verdrängung heimischer Arten durch gebietsfremde 

Arten wird dagegen nicht direkt bezweckt. In Zusammenschau mit der veränderten bzw. präzisierten 

Schutz- und Zweckrichtung der zugrundeliegenden international-rechtlichen Vorgaben der IPPC, in 

deren Umsetzung das Pflanzenschutzgesetz und insbesondere die Pflanzenbeschauverordnung er-

lassen wurden, muss jedoch nun festgestellt werden, dass aufgrund der umfassenderen Schutzrich-

tung die nationalen Pflanzenschutzinstrumente auch auf invasive Arten anwendbar sein sollen. Die 

bisherigen Regelungen im PflSchG stehen dieser nur scheinbaren Anwendungserweiterung nicht 

entgegen. Eine ausdrückliche Präzisierung in dieser Hinsicht wäre allerdings wünschenswert.   

IV.2.5.2.2. Saatgut 

Das Saatgutverkehrsgesetz499 regelt den Handel und die Erzeugung von Saatgut. Es ist gem. § 1 

anwendbar auf Saatgut und Verkehrsmaterial (Pflanzen und Pflanzenteile von Obst und Gemüse zur 

Erzeugung) von in ein Artenverzeichnis aufgenommenen Arten. Mit seinen Bestimmungen über das 

Inverkehrbringen, die Einfuhr und die Kennzeichnung bezweckt das SaatVerkG primär den Schutz 

des Verbrauchers durch die Sicherung der Qualität von Saatgut.500 Zu diesem Zweck wurden vom 

SaatVerkG verschiedene Kategorien von Saatgut mit unterschiedlichem Qualitätsgehalt und verschie-

denen Anforderungen an das Inverkehrbringen und die Einfuhr geschaffen. Im Rahmen dieser Vor-

aussetzungen spielen allerdings Gesichtspunkte des Naturschutzes, insbesondere im Zuge des hier 

relevanten Problemkreises der invasiven Arten, keine Rolle - im Vordergrund stehen vielmehr Quali-

täts- und Kennzeichnungsaspekte. So bestimmt bezüglich der Einfuhr von Saatgut zu gewerblichen 

Zwecken § 15 SaatVerkG, dass die höherwertigen Kategorien nur dann eingeführt werden dürfen, 

wenn die Sorte oder das Saatgut anerkannt sind. Bezüglich des im Ausland erzeugten Saatgutes stellt 

§ 10 SaatVerkG klar, dass ausländische und europäische Prüfungen zur Anerkennung von Saatgut 

anerkannt werden. In diesem Fall verbleibt keinerlei Prüfungskompetenz bei den deutschen Behör-

den.  

Die Kontrolle der Qualität des Saatgutes verlagert sich somit ausschließlich in die Phase der Aner-

kennung. Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses des SaatVerkG kommt es lediglich im Rahmen 

der Anerkennung einer Saat als Saatgut im Sinne des SaatVerkG zu einer möglichen Überschneidung 

mit dem hier zugrundeliegenden Problemkreis. 

Für die Anerkennung als Saatgut bestimmt § 4 SaatVerkG fünf Voraussetzungen. Entscheidender 

Bedeutung kommt dort vor allem zwei Faktoren zu: (1) dass der Feldbestand der Vermehrungsfläche, 

auf der das Saatgut erwachsen ist, und der Beschaffenheit des Saatgutes den „festgesetzten Anforde-

rungen“ entspricht, sowie (2) der Zulassung der Sorte.  

                                                      
499  Vom 20.08.1985, BGBl. I S. 1633, zuletzt geändert am 21.03.2002, BGBl. I S. 1196. 
500  S. z.B. § 2 Abs. II und § 25 SaatVerkG. 
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Bezüglich der Vermehrungsfläche und der Beschaffenheit des Saatgutes hat das BMVEL gem. § 5 

SaatVerkG eine Rechtsverordnung501 erlassen, die jedoch nicht auf naturschutzrechtliche Belange 

abzielt, oder diese Belange in Betracht zieht.  

Bezüglich der Zulassung als Sorte bestimmt § 30 SaatVerkG, dass diese dann anzuerkennen ist, 

wenn sie unterscheidbar, homogen und beständig ist, „landeskulturellen Wert“ hat, sowie durch eine 

eintragbare Bezeichnung bezeichnet ist. § 34 SaatVerkG füllt den Begriff des „landeskulturellen Wer-

tes“ weiter aus. Demnach hat eine Pflanze dann landeskulturellen Wert, wenn  

„sie in der Gesamtheit ihrer wertbestimmenden Eigenschaften gegenüber den zugelassenen 

vergleichbaren Sorten, zumindest für die Erzeugung in einem bestimmten Gebiet, eine deutli-

che Verbesserung für den Pflanzenbau, die Verwertung des Erntegutes oder die Verwertung 

aus dem Erntegut gewonnener Erzeugnisse erwarten lässt.“ 

Da es in der vorzunehmenden Prognose nur um die ökonomische Verbesserung geht, spielt dieser 

Begriff für den Problemkreis der invasiven Arten keine Rolle - naturschutzrechtliche Aspekte werden 

unter dem Begriff des „landeskulturellen Wertes“ nicht mit berücksichtigt. 

Allerdings beinhaltet Art. 30 Abs. I Satz 2 SaatVerkG einen Versagungsgrund für die Zulassung für 

den Fall, dass  

„hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, dass die Sorte ein Risiko für die Gesundheit 

von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder die Umwelt darstellt, insbesondere, wenn der An-

bau die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder die Umwelt gefährdet. Von der 

Versagung ist abzusehen, soweit durch Nebenbestimmungen die Versagungsgründe ausge-

räumt werden können.“ 

Die Möglichkeit, eine Sortenzulassung aufgrund möglicher nachteiliger Auswirkungen für die Umwelt 

zu versagen ist somit grundsätzlich gegeben. Allerdings ist Voraussetzung der Versagung, dass die 

mögliche schädigende Auswirkung in Form der Verdrängung anderer, heimischer Pflanzen durch die 

die Zulassung begehrende invasive fremde Art (Sorte) als Risiko oder Gefahr für die Umwelt an sich 

angesehen werden müsste.  

Gem. § 28 SaatVerkG sind zur Durchführung generell die Länder verpflichtet, soweit keine andere 

Regelung getroffen wird. Gem. § 37 SaatVerkG ist für die Sortenzulassung und die damit zusammen-

hängenden Angelegenheiten, sowie für die Sortenliste das Bundessortenamt zuständig. 

IV.2.5.2.3. Sortenschutzgesetz 

Das Sortenschutzgesetz502 regelt die Zulässigkeit und die Voraussetzungen zur Erteilung eines Sor-

tenschutzrechts. Wirkung des Sortenschutzrechts ist gem. § 10 SortSchG die alleinige Verwertung der 

Sorte, also die alleinige Berechtigung zur Erzeugung und zum Handel. Vorwiegend geht es im Sorten-

                                                      
501  Verordnung über den Verkehr mit Saatgut landwirtschaftlicher Arten und von Gemüsearten vom 21.01.1986 

(BGBl. I S. 146), zuletzt geändert am 11.04.2003 (BGBl. I S. 521). Siehe dazu auch die Verordnung über das 
Inverkehrbringen von Anbaumaterial von Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenarten vom 16.06.1998 (BGBl. I S. 
1322), zuletzt geändert  am 25.02.2003 (BGBl. I S. 264). 

502  In der Fassung vom 19.12.1997, BGBl. I S. 3164, zuletzt geändert am 23.07.2002, BGBl. I S. 2850. 
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schutz also um einen dem Patent ähnlichen Schutz geistigen Eigentums - hier: der neu geschaffenen 

Sorte. Das Sortenschutzgesetz schafft insofern einen eigenen Rechtsrahmen für die Erteilung, Durch-

setzung und Verwaltung dieser Rechte und beinhaltet Vorschriften über die Arten der Rechtsverstöße, 

die Verfahren vor dem Bundessortenamt, das grundsätzlich für die Verwaltung der Sorten zuständig 

ist, Verfahren vor den Gerichten, und schließlich auch Vorschriften über den Inhalt und die Vorausset-

zungen des Sortenschutzes.  

Grundsätze, die den Problemkreis der invasiven Arten betreffen, werden dabei vom Bundessortenamt 

nicht berücksichtigt.  

IV.2.5.2.4. Düngemittelgesetz 

Das Düngemittelgesetz503 regelt die Zulassung und Anwendung von Düngemitteln und dient damit 

gem. § 1a DüngemittelG der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen, 

preiswerten Erzeugnissen. Dabei definiert § 1 DüngemittelG Düngemittel als Stoffe, die dazu bestimmt 

sind, Nutzpflanzen zugeführt zu werden, um ihr Wachstum zu erhöhen, ihren Ertrag zu erhöhen oder 

ihre Qualität zu verbessern. Ausschlaggebend ist dabei, dass der Dünger der Ernährung der Pflanze 

dient. Bodenhilfsstoffe sind dagegen Stoffe, die den Boden biotisch beeinflussen und Pflanzenhilfsmit-

tel solche Stoffe ohne Nährstoffgehalt, die auf die Pflanze einwirken. Grundsatz des Düngemittelge-

setzes ist die Anwendung der Düngung nach „guter fachlicher Praxis“ gem. § 1a I. Dazu gehört die 

Abstimmung nach Art, Menge und Zeit auf den Bedarf des Bodens. Gem. § 1a III wird das BMVEL 

ermächtigt, diese Grundzüge im Einvernehmen mit dem BMU in einer Rechtsverordnung näher auszu-

führen. Von dieser Ermächtigung hat das BMVEL in Form der Düngeverordnung504 Gebrauch ge-

macht. In dieser sind die Grundzüge der guten fachlichen Praxis näher ausgeführt. Wie § 1 der Dün-

geV klar stellt, gelten diese Grundsätze für landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzte Flächen, 

nicht allerdings für Haus- und Nutzgärten. 

Weiterhin sieht das  DüngemittelG  

„zum Schutz der Fruchtbarkeit des Bodens oder der Gesundheit von Menschen, Haustieren 

oder Nutzpflanzen oder zur Abwehr von Gefahren für den Naturhaushalt“  

in § 5 Verkehrsbeschränkungen und Verbote für bestimmte Stoffe und Düngemitteltypen vor, wobei 

mit dem Bezug auf Menschen, Haustiere und Nutzpflanzen die Zielrichtung des Gesetzes deutlich 

wird. Nicht naturschutzrechtliche Belange wie die Artenvielfalt stehen im Vordergrund, vielmehr sollen 

durch die Beschränkung der Düngemitteltypen die Gesundheit von Menschen und domestizierten 

Tiere, wie die Ertragsfähigkeit von landwirtschaftlich angebauten Nutzpflanzen geschützt werden. Wie 

auch in der Besprechung anderer Gesetze ausgeführt, bildet der bloße Verweis auf eine mögliche 

Gefährdung des Naturhaushaltes keine sachgerechte und effektive Beschränkung in Hinblick auf das 

Problem invasiver Arten.  

                                                      
503  Vom 15.11.1977, BGBl. I S. 2134, zuletzt geändert am 29.10.2001, BGBl. I S. 2785. 
504  Verordnung über die gute fachliche Praxis beim Düngen, vom 26.01.1996, BGBl. I S. 118, zuletzt geändert 

am 14.02.2003, BGBl. I S. 235. 
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Das DüngemittelG enthält ferner Vorschriften über die Zulassung und Kennzeichnung von Düngemit-

teln, die durch die Düngemittelverordnung505 weiter präzisiert werden. In dieser aufgrund § 2 Dünge-

mittelG erlassenen Rechtsverordnung werden die verschiedenen Düngemitteltypen ausgeführt, die als 

ein Kriterium der Zulassung den „Naturhaushalt nicht gefährden“ dürfen. Insbesondere lautet § 1 II der 

DüngemittelV  

„Düngemittel und Stoffe nach § 1 Nr. 3 bis 5 des Düngemittelgesetzes, die organische Be-

standteile enthalten, dürfen gewerbsmäßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie im 

Hinblick auf die Verursachung von  

3. Krankheiten bei Mensch oder Tier durch Übertragung von Krankheitserregern und  

4. Schäden an Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder Böden durch Verbreitung von 

Schadorganismen unbedenklich sind.“ 

Sofern eine invasive gebietsfremde Art ein organischer Bestandteil des Düngemittels werden sollte, 

und diese Gefahr schon bei Zulassung erkannt werden würde, böte diese Norm ein Rechtsinstrument, 

die Vermarktung dieses Düngemittels zu verbieten. 

IV.2.6. Wasser- und Schifffahrtsgesetze 

IV.2.6.1. Schifffahrt 

Zentrale Bestimmungen über die Binnenschifffahrt finden sich im Bundeswasserstraßengesetz 

(WaStrG)506. In ihm sind die Zuständigkeiten, sowie der Umfang der Aufgaben geregelt. Ziel des 

WaStrG ist die Unterhaltung der Bundeswasserstrassen, also der Erhalt der Schiffbarkeit auf Bun-

deswasserstraßen.507 Bei dieser Aufgabe ist den Belangen des Naturhaushalts Rechnung zu tragen 

(§ 8 II). Erforderlichenfalls umfasst die Aufgabe des Erhalts der Schiffbarkeit auch den Schutz und die 

Pflege des Gewässerbettes. Gem. § 24 haben die Behörden der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 

des Bundes508 die Aufgabe, zur Gefahrenabwehr Maßnahmen zu treffen, die nötig sind, um die Bun-

deswasserstraßen in einem für die Schifffahrt erforderlichen Zustand zu erhalten, wobei ausdrücklich 

die Strompolizei genannt wird. Zu diesem Zweck ist es den Bundesministerium für Verkehr gestattet, 

strompolizeiliche Rechtsverordnungen zu erlassen. Dieser polizeirechtliche Ansatz der Gefahrenab-

wehr wird im Binnenschifffahrtsaufgabengesetz509 noch einmal erweitert. So obliegt gem. § 1 I Nr. 2 

des BinSchAufgG dem Bund auch die „Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und die Leichtigkeit 

des Verkehrs sowie die Verhütung von der Schifffahrt ausgehender Gefahren“.  

In diesen bundesrechtlichen Vorschriften zu den Wasserstraßen finden sich keine direkten Bezüge auf 

die hier zu behandelnde Problematik. Zwar sind den Belangen des Naturhaushalts Rechnung zu tra-

                                                      
505  Vom 4. August 1999 (BGBl. I 1999 S. 1758).   
506  Vom 04.11.1998, BGBl. I S. 3294, zuletzt geändert am 18.06.2002, BGBl. I S. 1914. 
507  S. § 2 und § 8 I WaStrG.  
508  S. auch § 45 WaStrG.  
509  Vom 5.7.2001, BGBl. I, 2026. 
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gen. Zum einen erscheint es allerdings fraglich, ob durch IAS eine Veränderung des Naturhaushaltes 

überhaupt bewirkt werden könnte. Zum anderen wäre - selbst wenn dies der Fall sein sollte - eine 

Handhabe der IAS lediglich in den Auswirkungen auf die Schiffbarkeit der Wasserstraßen durch diese 

Vorschriften gedeckt. Allenfalls in dem Fall, in denen die Auswirkungen einer Ausbreitung einer inva-

siven Art ein Hindernis für den Schiffsverkehr darstellt, käme im Zuge der dort widergegebenen poli-

zeirechtlichen Befugnis zur Gefahrbekämpfung eine Anwendbarkeit dieser Normen in Betracht. 

IV.2.6.2. Wassergesetze 

Neben den soeben genannten sonderpolizeirechtlichen Vorschriften befasst sich das Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG)510 in Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG mit dem Schutz des Wasserhaushalts. 

Gem. § 1a WHG sind die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen zu sichern. Grundsätzlich sind die Gewässer so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl 

der Allgemeinheit dienen und eine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion unterbleibt. Zu diesem 

Zweck schafft das WHG in § 2 ein Erlaubnis- und Bewilligungserfordernis für die Benutzung der Ge-

wässer. Gem. § 3 WHG ist als Benutzung die Entnahme, das Einbringen und Einleiten von Stoffen zu 

verstehen, sowie allgemein  

„Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß 

schädliche Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit 

des Wassers herbeizuführen.“  

Für oberirdische Gewässer schreibt § 25a WHG die Bewirtschaftungsziele vor. Danach sind die Ge-

wässer sind so zu bewirtschaften, dass eine nachteilige Veränderung des ökologischen und chemi-

schen Zustandes vermieden, und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erreicht oder erhal-

ten wird. Die Anforderungen und die Beschreibung, Einstufung und Überwachungen dieses Zustandes 

werden gem. § 25a II WHG durch Landesgesetz bestimmt. Zu diesem Zweck haben die Länder jewei-

lige Vorschriften in Form der Landeswassergesetze erlassen, die die Vorgaben des WHG präzisieren. 

Schließlich schafft das WHG in § 41 Ordnungswidrigkeitstatbestände für Zuwiderhandlungen, die in 

den Landesgesetzen präzisiert werden. Ein Einbringen von Arten in das Wasser wird von den Was-

sergesetzen nicht angesprochen. 

Aus der Zielsetzung des WHG und der Landeswassergesetze wird deutlich, dass es vornehmlich um 

den Schutz der Qualität und der „Beschaffenheit“ des Wassers geht. Geregelt sind insbesondere die 

Einleitung von Abwasser und sonstigen „wassergefährdenden Stoffen“511 oder von „Schadstoffen“512. 

Die Verwaltungsvorschrift zu wassergefährdenden Stoffen513 enthält dazu umfangreiche Listen von 

Stoffen, die die Wasserqualität beeinflussen können, und teilt diese in verschiedene Wassergefähr-

                                                      
510  In der Fassung der Bekanntmachung vom 19.08.2002, BGBl. I S. 3245. 
511  S. § 19a WHG. S. dazu auch die Abwasserverordnung (vom 12.10.2002, BGBl. I S. 4047), die Anforderun-

gen an eine Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser enthält. Vornehmlich sind diese in Listen enthalten. Dar-
über hinaus schreibt die AbwV vornehmlich Verfahren zur Messung der Belastung vor.  

512  S. § 7a WHG. 
513  Vom 17.05.1999, BAnz 1999, Nr. 98a (Beilage). 
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dungsklassen (WGK) ein. Allerdings sind in diesen Listen lediglich chemische Stoffe genannt, nicht 

Arten.  

Aus dem Blickwinkel der Wassergesetze insgesamt, in denen es im Schwerpunkt um die Limitierung 

von Abwasser- und Schadstoffzufuhr, und um den Erhalt der Wasserversorgung für das Allgemein-

wohl geht, wird deutlich, dass diese für den hier zu bearbeitenden Themenbereich nur dann in Be-

tracht kommen, wenn die Ausbreitung der invasiven Art eine nachteilige Veränderung der biologi-

schen Beschaffenheit des Wassers insgesamt zur Folge hätte. Dies ist bei Mikroorganismen denkbar. 

Insofern ist allerdings zu beachten, dass der Umgang mit IAS im Rahmen dieser Kompetenz aus einer 

nicht-naturschutzfachlichen Motivation erfolgen würde - Ansatzpunkt ist nicht der Schutz bestimmter, 

speziell heimischer Arten, sondern vielmehr der Schutz der Qualität des Wassers. Ein fremder Mikro-

organismus, der einen Heimischen verdrängte, ohne die biologische Wasserqualität zu beeinträchti-

gen, würde nicht von diesen Regelungen umfasst.  

Die wasserrechtlichen Regelungen stellen somit kein angemessenes Instrumentarium bezüglich des 

Umgangs mit IAS dar. 

IV.2.7. Abfallrecht 

Das Abfallrecht ist auf Bundesebene durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz514  („KrW-

/AbfG“) geregelt und wird auf Landesebene (im Wege der konkurrierenden Gesetzgebung) durch die 

jeweiligen Landesabfallgesetze ausgeführt. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene werden 

die Gesetze durch Rechtsverordnungen ergänzt. In Bezug auf die Problematik der invasiven gebiets-

fremden Arten haben die Landesgesetze keine eigenständige Bedeutung, so dass auf eine eigene 

Darstellung verzichtet werden kann. Zweck des KrW-/AbfG ist nach dessen § 1: 

„die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Si-

cherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen“.  

Die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen trägt dem Vorsorge-

gedanken Rechnung und soll insbesondere durch ein abgestuftes System der Vermeidung, Verwer-

tung und Beseitigung von Abfällen erreicht werden.  

Der Gedanke der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen hingegen ist Ausdruck der Gefahren-

abwehrfunktion des KrW-/AbfG: Mensch und Umwelt sollen vor gefährlichen Abfällen geschützt wer-

den.  

Schon aus dieser Zweckbestimmung ist ersichtlich, dass das KrW-/AbfG den Schutz der Natur als 

solcher (sowie zudem den Schutz des Menschen) zum Gegenstand hat. Darunter kann auch der 

Schutz von Arten fallen, das Abfallrecht ist jedoch nicht speziell hierauf gerichtet. Insoweit kann insbe-

sondere auf die Ausführungen zum Pflanzenschutzgesetz und zum Düngemittelgesetz verwiesen 

                                                      
514  Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfäl-

len (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt 
geändert am 21. August 2002 (BGBl. I S. 3342). 
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werden, deren Schutzzweck ähnlich weit gefasst ist515 und die den Pflanzenschutz insgesamt (und 

insbesondere im Hinblick auf die ökonomische Verwertbarkeit) regeln, nicht aber speziell den Arten-

schutz. Auch der Schutzbereich des Abfallrechtes ist damit wesentlich weiter als der des Naturschutz-

rechtes. 

Gemäß § 2 II KrW-/AbfG sind u.a. vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen: 

Stoffe, die nach dem Tierkörperbeseitigungsgesetz, nach dem Fleischhygiene und dem Geflügel-

fleischhygienegesetz, nach dem Lebensmittel und Bedarfsgegenständegesetz, nach dem Milch und 

Margarinegesetz, nach dem Tierseuchengesetz, nach dem Pflanzenschutzgesetz und nach den auf-

grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu beseitigenden Stoffe,  

Stoffe, sobald diese in Gewässer oder Abwasseranlagen eingeleitet oder eingebracht werden. 

IV.2.7.1.  Abfallbegriff 

Zentrale Bedeutung kommt dem Abfallbegriff zu: Nur wenn IAS hierunter fallen können, kann das 

Abfallrecht relevant werden. Nach § 3 I 1 KrW-/AbfG sind Abfälle im Sinne des Gesetzes  

„alle beweglichen Sachen, die unter die in Anhang I aufgeführten Gruppen fallen und deren 

sich ihr Besitzer entledigen will oder entledigen muss“.  

„Sachen“ sind (in Anlehnung an § 90 BGB) abgrenzbare körperliche Gegenstände, unabhängig von 

ihrem Aggregatzustand (also feste, flüssige und gasförmige Stoffe). Nicht unter den Sachbegriff fällt 

danach etwa frei fließendes Wasser. Ebenfalls nicht vom Sachbegriff erfasst sind aber auch lebende 

Tiere. Insoweit gelten Sondervorschriften, wie das Tierschutzgesetz. Tote Tiere hingegen fallen zwar 

grundsätzlich unter das KrW-/AbfG, jedoch sind Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse in der 

Regel vom spezielleren Tierkörperbeseitigungsgesetz erfasst. Das Kriterium der „Beweglichkeit“ soll 

insbesondere Grundstücke oder Grundstücksbestandteile vom Abfallbegriff ausschließen und kann im 

Hinblick auf IAS allein in Bezug auf kontaminiertes Erdreich Bedeutung erlangen, das erst durch die 

Auskofferung zu einer beweglichen Sache wird. Die Aufzählung von Abfallgruppen in Anhang I des 

KrW-/AbfG hingegen bewirkt keine Begrenzung des Abfallbegriffes, da sie eine Auffanggruppe um-

fasst, die  

„Stoffe oder Produkte aller Art, die nicht einer der [im Anhang] erwähnten Gruppen angehö-

ren“  

erfasst. 

Da lebende Tiere vom ausgenommen sind, beschränkt sich die Anwendbarkeit des Abfallrechtes auf 

die Problematik der IAS demnach im wesentlichen auf Pflanzen. 

IV.2.7.2. Relevanz für den Artenschutz, insbesondere: landwirtschaftliche Düngung 

Regelungsschwerpunkte des Abfallrechtes sind die Grundsätze und Pflichten der Erzeuger und Besit-

zer von Abfällen sowie der Entsorgungsträger, die Produktverantwortung, die Planungsverantwortung 

                                                      
515  Hier wird insbesondere auf den Begriff des „Naturhaushaltes“ abgestellt. 
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(Abfallwirtschaftplanung und Anlagenzulassungsrecht) sowie die Überwachung und Organisation. Für 

den Problemkreis der IAS kann das Abfallrecht hauptsächlich im Hinblick auf Fragen der landwirt-

schaftlichen Düngung Bedeutung erlangen. Hierzu trifft § 8 KrW-/AbfG eine Regelung, indem er die 

Anforderungen an die Verwertung von Abfällen im Bereich der landwirtschaftlichen Düngung konkreti-

siert. Danach können durch Rechtsverordnung die Anforderungen zur Sicherung der ordnungsgemä-

ßen und schadlosen Verwertung festgelegt werden. Zur Verordnungsgebung ermächtigt ist das Bun-

desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

nisterium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, subsidiär (d.h. solange und soweit 

das Bundesministerium von der Ermächtigung keinen Gebrauch macht) sind die Landesregierungen 

ermächtigt. 

IV.2.7.2.1. Bioabfallverordnung  

Auf der Grundlage des § 8 I und II KrW-/AbfG erlassen wurde die Bioabfallverordnung516 („BioAbfV“). 

Die Verordnung regelt behandelte und unbehandelte Bioabfälle und Gemische, die zur Verwertung auf 

landwirtschaftlich, fortwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden aufgebracht oder zum Zweck der 

Aufbringung abgegeben werden sowie die Behandlung und Untersuchung solcher Gemische. Bioab-

fälle sind gem. § 2 Nr. 1 der Verordnung  

„Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft zur Verwertung, die durch Mikroorganismen, bo-

denbürtige Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden können.“ 

Die BioAbfV stellt in erster Linie Anforderungen an die Behandlung der erfassten Stoffe sowie hin-

sichtlich der Schadstoffe und weiteren Parametern und macht Vorgaben zu Bodenuntersuchungen 

und Nachweispflichten.517  

Gewährleistet werden soll die „seuchen- und phytohygienische Unbedenklichkeit“ der Bioabfälle. Ge-

mäß § 3 Abs. 2 BioAbfV ist diese gegeben, 

„wenn keine Beeinträchtigung der Gesundheit von Mensch oder Tier durch Freisetzung oder 

Übertragung von Krankheitserregern und keine Schäden an Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen 

oder Böden durch die Verbreitung von Schadorganismen zu besorgen sind.“ 

Die Verordnung selbst definiert oder konkretisiert die Begriffe der Krankheitserreger, Schadorganis-

men und Schäden nicht. Dieselbe Begrifflichkeit findet sich jedoch im Pflanzenschutzgesetz und im 

Düngemittelgesetz518. Hieraus und aus der Zweckbestimmung des Abfallrechtes in § 1 KrW-/AbfG 

kann geschlossen werden, dass auch das Abfallrecht in erster Linie die Gefahrenabwehr für die Um-

                                                      
516  Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch 

genutzten Böden (Bioabfallverordnung – BioAbfV) vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2955), zuletzt geän-
dert am 25.04.2002 (BGBl. I S. 1488). 

517  Dabei bleiben die Vorschriften des Düngemittel- und des Pflanzenschutzrechtes gemäß § 1 IV BioAbfV unbe-
rührt. 

518  Der Zusammenhang mit dem Düngemittelrecht wird schon dadurch deutlich, dass mit Erlass des KrW-/AbfG 
gleichzeitig das Düngemittelrecht geändert wurde, indem eine neue Vorschrift zur Definition bestimmter Se-
kundärrohstoffdünger in § 1 DüngemittelG eingefügt wurde.    
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welt insgesamt zum Gegenstand hat, Schutzgut also nicht Erhalt der Artenvielfalt oder der Schutz 

heimischer Arten durch die Verdrängung gebietsfremder Arten ist.  

IV.2.7.2.2. Klärschlammverordnung  

Die Klärschlammverordnung519 („AbfKlärV“) regelt weiterhin die Voraussetzungen  zur Aufbringung 

des in Kläranlagen anfallenden, u.U. schwermetall-, oder dioxinhaltigen Klärschlammes auf landwirt-

schaftlich bzw. gärtnerisch genutzte Flächen. Gemäß § 3 I der Verordnung darf 

„Klärschlamm […] auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Boden nur so aufgebracht 

werden, daß das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird und die Aufbringung nach 

Art, Menge und Zeit auf den Nährstoffbedarf der Pflanzen unter Berücksichtigung der im Bo-

den verfügbaren Nährstoffe und organischen Substanz sowie der Standort- und Anbaubedin-

gungen ausgerichtet wird.“520 

Indem zum einen auf das „Wohl der Allgemeinheit“ und zum anderen auf den Schutz des Bodens zu 

Zwecken der Ertragsfähigkeit darauf angebauter Pflanzen abgestellt wird, kommt zum Ausdruck, dass 

auch die AbfKlärV der Gefahrenabwehr im allgemeinen dient, ohne die spezifische Problematik des 

Schutzes der Artenvielfalt zu regeln. 

IV.2.7.3. Fazit Abfallrecht 

Das Abfallrecht enthält keine spezifischen Regelungen für die Problematik der IAS. Zwar können unter 

den weiten Abfallbegriff unter Umständen auch invasive gebietsfremde Arten fallen. Die Schutzrich-

tung des Abfallrechtes zielt jedoch in erster Linie auf die Abwehr von Gefahren für die Umwelt als 

solcher (einschließlich des Menschen, Tiere und Pflanzen), nicht aber auf den Erhalt der Artenvielfalt. 

IV.2.8. Zusammenfassung nationale Rechtslage 

Zentrale Norm im Umgang mit invasiven Arten ist § 41 II BNatSchG in der Gestaltung der Landesna-

turschutzgesetze. Dabei ist zu beachten, dass die Landesgesetze sich mit Ausnahme des Landesna-

turschutzgesetzes Schleswig-Holstein auf die Umsetzung des BNatSchG alter Fassung beziehen.  

Die in § 41 II 2 BNatSchG getroffene Regelung sieht dabei für das Ansiedeln von Tieren und gebiets-

fremden Pflanzen ein Verbot mit Genehmigungsvorbehalt vor. Diese Genehmigungsvorbehalt ist in 

Ausgestaltung des § 20d BNatSchG a.F. in alle LNatSchGe übernommen worden. 

Darüber hinaus fordert § 41 II 1 BNatSchG von den Landesregelungen zusätzlich den Erlass von Vor-

schriften zum Schutz von wild lebenden Pflanzen und Tieren und deren Lebensstätten vor einer „Aus-

breitung“ von gebietsfremden Arten im Allgemeinen. Die konkreter spezifizierten Eingriffsregelungen 

greifen mangels einer Nutzungs- oder Gestaltsänderung der Natur und mangels einer erheblichen 

                                                      
519  Klärschlammverordnung (AbfKlärV) vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912), zuletzt geändert am 25.04.2002 

(BGBl. I S. 1488); die Verordnung wurde noch auf der Grundlage des alten § 15 AbfG erlassen. 
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Beeinträchtigung des Naturhaushalts meist nicht. Maßnahmen der Kontrolle und Überwachung, sowie 

auch Bekämpfungsmaßnahmen sind zwar grundsätzlich von der Reichweite der allgemein gehaltenen 

Durchführungsmaßnahmen mitumfasst, spezifische Maßnahmen werden jedoch nicht ausdrücklich 

benannt oder näher umschrieben. Ein effektiver Vollzug wird dadurch lediglich dann gewährleistet, 

wenn die ausführende Behörde die allgemeinen Befugnisse zu konkreten Maßnahmen tatsächlich 

nutzt. Vorbildfunktion hat insoweit das neue LNatSchG-SH, das ausdrücklich die Beseitigung fremder 

Arten als mögliche Maßnahme aufzählt.  

Das Problem „gebietsfremder Herkünfte aus Deutschland“, also die genetische Ebene der Biodiversi-

tät, ist dabei von den Regelungen des Naturschutzrechts mit umfasst.  

Ausbringungsverbote sind parallel zu den Vorschriften der Naturschutzgesetze auch in den Jagd- und 

Fischereigesetzen enthalten, gelten aber gemäß den Anwendungsbereichen dieser Gesetze lediglich 

für Tiere. Die Vorschriften gelten teils in Parallele zu den naturschutzrechtlichen Vorschriften. Sie sind 

nicht aufeinander abgestimmt, so dass teils für die Ausbringung einer Art mehrere Genehmigungen 

erforderlich wären. 

Die Waldgesetze enthalten dagegen die Verpflichtung einer „ordnungsgemäßen Bewirtschaftung“. 

Dies umfasst in Einklang mit dem naturschützenden Charakter der Normen auch die Verpflichtung, 

eine aufgetretene invasive Art zu bekämpfen.  

Naturschutzrechtliche Grundsätze, insbesondere der „Schutz des Naturhaushaltes“, finden sich auch 

in einer Anzahl weiterer Gesetze. Eine Anwendbarkeit dieser Regelungssysteme auf gebietsfremde 

invasive Arten wir jedoch nur schwerlich zu begründen sein. Denn diese Systeme - so das Düngemit-

tel- oder Wasserhaushaltsrecht - bezwecken nicht den Schutz der Biodiversität, sondern vielmehr den 

Schutz des Naturhaushalts allgemein. Somit sind diese Normen für den Umgang mit invasiven Arten 

nicht effektiv zu gebrauchen, da ein Eingreifen, bzw. eine Regulierung schon früher - vor der Beein-

trächtigung des Naturhaushaltes insgesamt - erfolgen sollte.  

In Rahmen seiner Anwendbarkeit bietet das SaatVerkG durch die Nichtzulassung der Erlaubnis zum 

Inverkehrbringen des Saatgutes eine adäquate Handhabe gegen invasive Arten.  

Das ausdifferenzierteste System von Regelungen enthält schließlich der Bereich des Pflanzenschut-

zes. Invasive Arten sind von der Reichweite des PflSchG zwar nicht explizit mit umfasst, könnten al-

lerdings ebenfalls von den Regelungen umfasst werden. Allerdings ist fraglich, ob eine Handhabe 

invasiver Arten mit der historischen Zielrichtung der Pflanzenschutzinstitutionen, nämlich der wirt-

schaftlich motivierten Schädlingsbekämpfung, zu vereinbaren ist.  

Die Unterscheidung zwischen landwirtschaftlich-ökonomisch bedeutsamen Schaden und reinen Na-

turschutzaspekten wird auch bei der Kompetenzverteilung für die zu ergreifenden Maßnahmen be-

deutsam. So sind die direkt auf das Ausbringen von invasiven Arten zugeschnittenen Normen des 

BNatSchG - ebenso wie die korrespondierenden landesrechtlichen Regelungen - zwar auf invasive 

Arten in der „freien Natur“ anwendbar, landwirtschaftliche Nutzungen von invasiven Arten werden 

                                                                                                                                                                      
520  Teile der Formulierung finden sich so auch im DüngemittelG zur Bestimmung der „guten fachlichen Praxis“ 

wieder. Die dort gemachten Ausführungen gelten hier entsprechend.  
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dagegen nicht umfasst und fallen somit nicht unter den Anwendungsbereich dieser speziellen Rege-

lungen.  

IV.3. Haftungsfragen 

Eine ebenfalls zu untersuchende, eigenständige Frage ist die Frage der Haftung für Umweltschäden 

aufgrund des Auftretens von IAS. Hierzu ist zuerst die nationale Rechtslage und anschließend die 

Entwicklungen auf europäischer Ebene darzustellen. 

IV.3.1. Deutsches Umwelthaftungsrecht 

Das deutsche Umwelthaftungsrecht bildet sich aus der verschuldensunabhängigen Deliktshaftung der 

§§ 823 ff. BGB, den Aufopferungsansprüchen nach § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB bzw. § 14 Abs. 1 Satz 2 

BImSchG sowie dem spezifischen Haftungssystem für bestimmte Anlagen nach dem Umwelthaf-

tungsgesetz.521 

Voraussetzung eines Schadensersatzanspruches nach § 823 Abs. 1 BGB ist die kausale, rechtswidri-

ge und schuldhafte Verletzung eines geschützten Rechtsgutes. Daneben kann sich die Haftung aus 

§ 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit einem Schutzgesetz ergeben, wozu unter Umständen die Vor-

schriften des öffentlichen Umweltrechts, sowie strafrechtliche Umweltschutzgesetze zählen können. 

Sinn und Zweck des geltenden zivilen Haftungsrechts ist der Schutz privater Rechte und Interessen. 

Voraussetzung ist hierfür die Verletzung eines geschützten Rechtsgutes, also das Leben, der Körper, 

die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen, wobei diese wie 

das Eigentum einen absoluten Charakter haben müssen. Tiere, soweit an ihnen Eigentum oder An-

eignungsrechte bestehen, der Boden und die mit ihm verbundenen Pflanzen, auch der Boden unter-

halb eines Gewässers, die Strände und Teiche genießen mithin haftungsrechtlichen Schutz, wenn an 

ihnen oder ihren Bestandteilen Rechte begründet bzw. Rechtssphären individuell zugeordnet werden 

können.522 

Demgegenüber sind Beeinträchtigungen eigentumsfreier Natur, wie Grundwasser, Fließgewässer, 

Luft und wilde Tiere haftungsrechtlich nicht fassbar. Den wilden, aber jagdbaren Tieren helfen auch 

private Jagd- und Fischereirechte nicht, da diese nämlich nicht den Bestand selbst schützen, sondern 

nur das vermögenswerte Verwendungsinteresse der Berechtigten. Somit schützt das deliktische Um-

welthaftungsrecht die Umwelt nur als Reflex des Eigentumsschutzes: der Schutz erfolgt nur mittelbar 

über den Schutz der Individualrechte. Auch der Schutz der nachbarrechtlichen Ausgleichsansprüche 

nach § 906 Abs. 2 BGB und § 14 Abs. 1 Satz 2 BImSchG geht darüber nicht hinaus.523 

                                                      
521 Kloepfer, Umweltrecht, 1996, § 6 Rn. 54 ff. 
522 Godt, Haftung für Ökologische Schäden, 1997, S. 34 
523 Seibt, Zivilrechtlicher Ausgleich ökologischer Schäden, 1994, S. 11 ff.; Wagner, Umweltschutz mit zivilrechtli-

chen Mitteln, NuR 1992, 201 (202) 
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Auch die Haftungsvorschriften des § 16 UmweltHG und § 32 GenTG erweitern den Rechtsgüterschutz 

nicht auf nicht-individualrechtsbezogene Naturgüter. Sie enthalten lediglich die Befugnis für den an 

einer individualrechtsbezogenen Sache Geschädigten, im Rahmen der Naturherstellung auch das 

Allgemeininteresse an diesen individualrechtsbezogenen Naturgütern ersetzt verlangen zu kön-

nen.524 Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass sich der Rechtsgüterschutz nicht 

auf die Teile der biotischen Welt, an denen keine ausschließlichen Individualrechte bestehen, die Luft 

oder den Naturhaushalt in seiner Gesamtheit erstreckt.  

Bezieht man die vorgenannten Grundsätze auf die Problematik der Haftung für Schäden durch die 

Verbreitung gebietsfremder Arten, ist festzustellen, dass zum Beispiel durch einen erhöhten Fraß-

druck invasiver Tierarten derartige Umweltbeeinträchtigungen zumeist Einbußen verursachen, die 

ausschließlich die Allgemeinheit betreffen und daher von einem individualrechtlich orientierten 

Rechtssystem nicht als Schaden anerkannt werden.  

Aber auch bei der Schädigung eigentumsrechtlicher Position ist zu bedenken, dass es dem Geschä-

digten nur in den seltensten Fällen gelingen wird, den Nachweis des Verschuldens zu erbringen. Nach 

§ 276 Abs. 1 Satz 1 BGB hat der Schädiger grundsätzlich Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertre-

ten. Vorsatz bedeutet das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Fahrlässig handelt, wer 

die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht lässt (§ 276 Abs. 1 Satz 2 BGB). In den wenigsten 

Fällen ist jedoch davon auszugehen, dass der Schädiger die Einschleppung bzw. Verbreitung invasi-

ver Arten vorsätzlich bzw. bei Außerachtlassung jeglicher Sorgfalt vorgenommen hat, so dass folglich 

naturschutzrelevante Schäden durch Verdrängung heimischer Arten oder durch komplexe Verände-

rungen der Standortbedingungen, die indirekt heimische Arten gefährden, nur schwerlich nachgewie-

sen werden können.525  

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass die meisten Schadensfälle, die durch die Ausbreitung 

invasiver gebietsfremder Arten entstehen, durch das deutsche Umwelthaftungsregime nicht erfasst 

werden, da es an der eigentumsrechtlichen Beziehung fehlt. Somit wird deutlich, dass eine Schädi-

gung durch die Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten durch das nationale Umwelthaftungsrecht 

ungenügend abgedeckt ist. 

IV.3.2. Europäisches Umwelthaftungsrecht 

An dieser unbefriedigenden Rechtslage anknüpfend hatte die europäische Kommission den Entwurf 

einer Umwelthaftungsrichtlinie vorgelegt, dessen Ziel die Schaffung gemeinschaftsrechtlicher Rah-

menbedingungen für die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden war (vgl. 

                                                      
524 Seibt, Zivilrechtlicher Ausgleich ökologischer Schäden, 1994, S. 38. 
525  Etwas anderes könnte zumindest dann gelten, wenn auf Listen bekannter IAS zurückgegriffen werden könn-

te. Insofern könnte ein Außerachtlassen der erforderlichen Sorgfalt bei Verwendung dieser bekannten IAS 
vorliegen. 
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Art. 1 RiLV).526 Sie sollte zum einen für Umweltschäden, zum anderen für Schäden an der „biologi-

schen Vielfalt“, die durch in Anhang I bestimmte berufliche Tätigkeiten entstanden sind oder voraus-

sichtlich entstehen werden, oder durch einen bei einer beruflichen Tätigkeit verwendeten Stoff, sowie 

für jede unmittelbare Gefahr solcher Schäden aufgrund dieser Tätigkeiten oder Stoffe gelten (vgl. Art. 

3 Abs. 1 RiLV).  

Am 21. April 2004 ist daraufhin die sog. Umwelthaftungsrichtlinie verabschiedet worden (UmwHaft-

RL).527 Sie unterscheidet sich – obgleich ihre Systematik eng an den Vorschlag angelehnt ist – zu-

mindest im Wortlaut in einem gewichtigen Punkt entscheidend von dem zugrundeliegenden Richtli-

nienvorschlag, der insbesondere auch für die Frage der Haftung für Schäden aufgrund des Auftretens 

invasiver gebietsfremder Arten erhebliche Bedeutung zukommt: während der Richtlinienvorschlag 

explizit auch die „Biodiversität“ als Schutzgut erwähnte, taucht dieser Begriff in den materiell-

rechtlichen Bestimmungen der UmwHaft-RL nicht mehr auf.528  

Vielmehr bezieht die Richtlinie unter dem Oberbegriff des in Art. 2 Nr. 1 UmwHaft-RL näher definierten 

„Umweltschadens“ drei besondere Schutzgüter bzw. Umweltkomponenten ein. Dazu gehören erstens 

geschützte Arten und natürliche Lebensräume, zweitens Gewässer und drittens der Boden. Der Beg-

riff „geschützte Arten und natürliche Lebensräume“ wird in Art. 2 Nr. 3 UmwHaft-RL weiter präzisiert. 

Diese Vorschrift stellt klar, dass sich die von der RL geschützten Güter primär aus den schon in den 

Regelungen der sog. Vogelschutz-529 und Flora-Fauna-Habitat-RL530 ableiten – sind die Gebiete und 

Arten nach diesen Richtlinien geschützt, so fallen sie auch unter den Schutz der UmwHaft-RL. Mit-

gliedstaaten können weiterhin auch andere Lebensräume und Arten ausweisen, die nicht in den An-

hängen dieser Richtlinien aufgelistet sind, aber von dem betreffenden Mitgliedstaat für gleichartige 

Zwecke wie in diesen beiden Richtlinien ausgewiesen sind (Art. 2 Nr. 3 b).  

Daraus wird klar, dass Arten und Lebensräume nicht abstrakt geschützt werden, sondern lediglich 

eine Haftung für Schäden an bereits besonders geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen 

durch die Richtlinie gewährleistet wird.531  

Eine „Schädigung“ geschützter Arten oder Lebensräume wird gem. Art. 2 Nr. 1 a) UmwHaft-RL dann 

angenommen, wenn eine Tätigkeit  

„erhebliche nachteilige Auswirkungen in Bezug auf die Erreichung oder Beibehaltung des 

günstigen Erhaltungszustandes dieser Lebensräume oder Arten hat. Die Erheblichkeit dieser 

                                                      
526 Vorschlag für eine Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über eine Umwelthaftung betref-

fend die Vermeidung von Umweltschäden und die Sanierung der Umwelt, KOM (2002) 17 endg. vom 
23.1.2002, ABl. EG Nr. C 151 E vom 25.6.2002, S. 132. 

527  Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung 
zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, Abl. EG Nr. L 146 vom 30.04.2003, S. 56. 

528  Auch wenn die „dramatische“ Beschleunigung des Verlustes der biologischen Vielfalt als Grund für die Richt-
linie in der ersten Begründungserwägung genannt wird. 

529  RL 79/409/EWG, s. dazu oben unter C.IV.1.2.1.2. 
530  RL 92/43/EG, s. dazu oben unter C.IV.1.2.1.3. 
531  Inhaltlich unterscheidet sich damit die Richtlinie nicht sonderlich von ihrem Entwurf. Auch in diesem war die 

geschützte „Biodiversität“ auf bereits durch das Gemeinschaftsrecht oder die entsprechende Ausweisung als 
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Auswirkungen ist mit Bezug auf den Ausgangszustand unter Berücksichtigung der Kriterien in 

Anhang I zu ermitteln.“ 

Die in Anhang I genannten Kriterien beziehen die Anzahl der Exemplare, Bestandsdichte, Fortpflan-

zungsfähigkeit der Art und Regenerationsfähigkeit mit ein; die Diversität der Arten in einem Lebens-

raum wird dabei nicht genannt. Dagegen sollen Schädigungen, sie sich nachweislich auf die mensch-

liche Gesundheit auswirken als erhebliche Schädigungen einzustufen sein. Angesprochen wird jedoch 

die Regenerationsfähigkeit des Lebensraums „entsprechend der Dynamik der für ihn charakteristi-

schen Arten oder seiner Populationen“.  

Der Anwendungsbereich der Richtlinie erstreckt sich weiterhin nicht auf alle Umweltschäden, sondern 

gem. Art. 3 Abs. 1 a und b UmwHaft-RL zum einen auf Umweltschäden, oder unmittelbare Gefahren 

solcher Schäden, die durch die Ausübung der in Anhang III näher aufgeführten (beruflichen) Tätigkei-

ten verursacht wurden, und zum anderen auf Schädigungen geschützter Arten und natürlicher Le-

bensräume oder jede unmittelbare Gefahr solcher Schäden, die durch die Ausübung anderer als der 

in Anhang III aufgeführten Tätigkeiten verursacht werden, sofern der Betreiber vorsätzlich oder fahr-

lässig gehandelt hat.532  

Grob gesagt können somit zwei Typen der erfassten Tätigkeiten, also zwei Typen der haftenden 

Betreiber, unterschieden werden: zum einen die Betreiber, die berufliche Tätigkeiten ausüben, die 

bereits als potentiell oder tatsächlich gefährlich anerkannt wurden und daher in Anhang III der Richtli-

nie aufgeführt wurden. Darunter fallen Tätigkeiten, die vom Industrieanlagenrecht, dem Luftreinhal-

terecht, dem Gefahrstoff-, Abfall- und Gentechnikrecht der Gemeinschaft erfasst werden.533 Diese 

Betreiber haften verschuldensunabhängig. Zum anderen haften im Falle nachweisbaren Verschuldens 

auch alle anderen Betreiber zumindest für Schäden an geschützten Arten und geschützten natürlichen 

Lebensräumen (nicht aber für Schäden an Gewässern und dem Boden).534  

Der Richtlinie ist dabei nicht auf bereits eingetretene Schäden beschränkt. Vielmehr soll der Betreiber 

bei Bestehen einer unmittelbaren Gefahr solcher Schäden unverzüglich und ohne eine entsprechende 

Aufforderung der zuständigen Behörde abzuwarten die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen, sog. 

„Vermeidungstätigkeiten“, einleiten (Art. 5 Abs. 1). Außerdem kann die zuständige Behörde (Art. 11) 

jederzeit dem Betreiber Anweisungen für die zu ergreifenden notwendigen Vermeidungsmaßnahmen 

erteilen oder selbst die erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen ergreifen, falls wegen eines unmittel-

bar drohenden Schadens rasches Handeln geboten ist (Art. 5 Abs. 3d).  

Ist ein Umweltschaden eingetreten, so hat der Betreiber, im Falle seiner Untätigkeit oder seines Un-

vermögens auch die Behörde, eine Sanierungstätigkeit auszuführen (Art. 6), die sich aus Sanie-

                                                                                                                                                                      
Schutz- oder Erhaltungsgebiet durch den Mitgliedstaat geschützte Arten und Lebensräume begrenzt, s. Art. 2 
Abs. 1 Nr. 8 RiLV.  

532 S. auch Leifer, Der Richtlinienentwurf zur Umwelthaftung, NuR 2003, 598 (604). 
533 Vgl. auch Knopp, EU-Umwelthaftung, EU-Umweltstrafrecht und EU-Emissionszertifikatehandel, Beilage 3 

EWS 8/2002, 1 (3). 
534 Vgl. die Erwägungen Nr. 6.3 und 6.8 der Begründung zum Richtlinienvorschlag, KOM Doc. 2002/0021 (COD), 

S. 20, 22; Spindler/Härtel, Der Richtlinienvorschlag über Umwelthaftung, UPR 2002, 242 (245). 
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rungsmaßnahmen zusammensetzt (Art. 7). Die Sanierungsmaßnahmen sind gem. Anhang II danach 

auszurichten, dass der Lebensraum wieder in den Ausgangszustand zurückversetzt wird.535  

An diese Ergreifung von Maßnahmen, sei es durch den Betreiber oder durch die zuständige Behörde, 

knüpft die in Art. 8 UmwHaft-RL festgeschriebene Kostentragungspflicht des Betreibers (bzw. der 

Kostenerstattungsanspruch der Behörde) an, der das Haftungselement der Richtlinie ausmacht.  

So hat der Betreiber einer potentiell oder tatsächlich gefährlichen Tätigkeit gem. Anhang III, oder ein 

Betreiber, der den Umweltschaden oder die unmittelbare Gefahr schuldhaft verursacht hat, grundsätz-

lich die Kosten zu tragen, die der Behörde durch die von ihr ergriffenen Vorsorge- oder Sanierungs-

maßnahmen entstanden sind, wobei die Behörde einen klaren ursächlichen Zusammenhang zwischen 

den Handlungen oder Unterlassungen des Betreibers und dem Umweltschaden bzw. unmittelbar dro-

henden Schäden nachweisen muss.  

Durch diesen Ansatz der Kostenerstattung umgeht die Richtlinie ein zentrales Problem der Haftung für 

Umweltschäden. Ein wesentliches Problem der Umwelthaftung bei Allgemeingütern ist stets die Frage 

der Schadensberechnung. Denn während Individualrechtsgüter häufig aufgrund Ihres Eigentums- 

bzw. Ausschließlichkeitscharakters einen Marktwert besitzen, fehlt es den Allgemeingütern gerade 

hieran. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass ökologische Systeme dynamisch, offen und zur Selbst-

regeneration fähig sind, so dass eine korrekte Bestimmung des Schadens oftmals nicht möglich ist. 

Der Richtlinienentwurf umgeht diese Problematik, indem er auf die Naturalrestitution abstellt, also die 

Kosten, die aufgewandt werden müssen, um den Anfangszustand vor Schädigung wiederherzustel-

len.536 Dieses Prinzip entspricht der Differenzhypothese im Schadensrecht nach § 249 BGB. Genau 

dieses Prinzip wird auch von der Richtlinie verfolgt, indem für den Haftungsumfang auf die Wie-

derherstellungs- bzw. Sanierungskosten verwiesen wird.537 

Im Rahmen der Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten kommt vor allem eine Haftung für Schä-

den an geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen in Betracht. Dieser wird im Richtlinienent-

wurf definiert als jeder Schaden, der sich erheblich auf den günstigen Erhaltungszustand dieser Le-

bensräume oder Arten auswirkt. Sofern man die in Anhang II angesprochene Regenerationsfähigkeit 

des Lebensraums entsprechend der Dynamik der für ihn „charakteristischen Arten oder seiner Popula-

tionen“ durch die Einkreuzung von fremden Arten oder gebietsfremder Herkünfte heimischer Arten 

bedroht oder gefährdet sieht, wäre ein Umweltschaden im Sinne der Richtlinie zumindest denkbar.  

Diese Einbringung müsste jedoch entweder in direktem Zusammenhang mit einer in Anhang III ge-

nannten beruflichen Tätigkeit stehen, oder einem Betreiber aufgrund einer vorsätzlichen oder fahrläs-

sigen (beruflichen) Tätigkeit zur Last gelegt werden können.  

Aus diesen sich aus der Struktur der Richtlinie ergebenden Limitierungen erscheint eine Anwendbar-

keit auf Einbringungen gebietsfremder invasiver Arten unwahrscheinlich. 

                                                      
535  Anhang II der Richtlinie legt dabei noch einige Kriterien für die Wahl der geeigneten Sanierungsoption für die 

jeweiligen Umweltschäden fest. 
536  S. dazu generell auch Hager, Haftung für reine Umweltschäden, NuR 2003, 581 – 585 (584-585). 
537 Näher hierzu: Spindler/Härtel, Der Richtlinienvorschlag über Umwelthaftung, UPR 2002, 241. 
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Insofern sollte auch die 13. Begründungserwägung erwähnt werden, die die Limitierungen eines Haf-

tungsinstruments klar erkennt: 

„Nicht alle Formen von Umweltschäden können durch Haftungsmechanismen behoben werden. 

... Daher ist die Haftung kein geeignetes Instrument um einer breit gestreuten, nicht klar abge-

grenzten Umweltverschmutzung zu begegnen, bei der es unmöglich ist, die nachteiligen Um-

weltauswirkungen mit Handlungen oder Unterlassungen bestimmter einzelner Akteure in Zu-

sammenhang zu bringen.“ 

Die Auswirkungen der Umwelthaftungsrichtlinie auf den Verlust von Biodiveristät werden zur Zeit von 

der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) der Fachhochschule Darmstadt im Rahmen 

eines FuE-Vorhabens538 im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz untersucht. 

IV.3.3. Abschließende Bewertung 

Das nationale Umwelthaftungsrecht bietet keine überzeugenden Möglichkeiten der Handhabe invasi-

ver gebietsfremder Arten, da hierfür die Feststellung eines individuellen Schadens erforderlich ist, was 

in den meisten Fällen nicht möglich sein wird. Andersgelagerte Möglichkeiten bietet die nun verab-

schiedete Umwelthaftungsrichtlinie. Diese umfasst im Gegensatz zum deutschen Recht zwar auch 

rein ökologische Schäden. Problematisch stellt sich hierbei jedoch – ebenso wie bei der Verletzung 

individueller Rechte im nationalen Recht – und sofern man von einem Schaden an der Regenrations-

fähigkeit eines Lebensraums nach den in der Richtlinie aufgestellten Grundsätzen insbesondere im 

Falle einer unbeabsichtigten Ausbringung der Nachweis des Verschuldens dar. In den Fällen einer 

absichtlich ausgebrachten invasiven Art gibt es jedoch effektivere ordnungsrechtliche Maßnahmen, 

wie Einfuhrverbote, als das Umwelthaftungsrecht, welches grundsätzlich auf einen nachgelagerten 

Schutz abzielt.  

IV.4. Analyse der Defizite 

Neben der Darstellung der für die Problematik der invasiven Arten relevanten Normen und ihrer An-

wendbarkeit (Teile IV.1 und IV.2), sowie die Darstellung der Haftungsnomen (IV.3) ist letzter Prü-

fungsschritt dieses Forschungsteils die Analyse der Defizite im bestehenden Recht.  

                                                      

538 Das laufende FuE-Vorhaben trägt den Titel "Studie zu den Auswirkungen der EU-UmwelthaftungsRL bei der 
Umsetzung in nationales Umwelt- und Naturschutzrecht zum Schutz der biologischen Vielfalt". Ziel des Vor-
haben ist es, „die zentralen Fragen zu identifizieren, die beantwortet werden müssen, um die RL zum Schutz 
der Biodiversität angemessen in nationales Recht umsetzen zu können und einen effektiven Vollzug der Re-
gelungsinhalte zu ermöglichen. Unklar ist derzeit beispielsweise, wie ‚Schäden betreffend die biologische 
Vielfalt’ konkret definiert werden können und die RL insoweit in nationales Recht umgesetzt werden kann. 
Der rechtlichen Ausgestaltung des Schadensbegriffs kommt im Hinblick auf die Bestimmtheit und Versicher-
barkeit besondere Bedeutung zu. Das Vorhaben soll mit Blick auf die Biodiversität vor dem Hintergrund der 
spezifischen Rahmenbedingungen in Deutschland für die zentralen Fragen praktikable Lösungsvorschläge 
entwickeln. Dies umfasst auch die Konkretisierung der nach der Richtlinie vorgesehenen Vorsorge- und Sa-
nierungsmaßnahmen sowie die Ausgestaltung behördlicher Verantwortlichkeiten in Bezug auf Biodiversi-
tätsschäden." 



Nationale IAS-Strategie  Seite 242 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

Dazu sollen zunächst die schon in den einzelnen Berichtsteilen, insbesondere in Teil IV.2 dargestell-

ten Defizite noch einmal kurz zusammengefasst und verdeutlicht werden. Sind die Defizite im nationa-

len Recht in Hinblick auf eine effiziente Nutzung herausgearbeitet, soll in einem zweiten Schritt der 

Bezug zu den international-rechtlichen Verpflichtungen hergestellt werden. Auch insofern sollen Um-

setzungsdefizite festgestellt werden.  

Diese Defizite - zum einen innerhalb der nationalen Regelungen, zum anderen in Hinblick auf überge-

ordnete Verpflichtungen - bilden die Basis für die Vorschläge für Elemente einer nationalen Strategie.  

IV.4.1. Deutsches Recht 

In Hinblick auf einen möglichst effektiven Umgang mit IAS sind im deutschen Recht erhebliche Defizi-

te auszumachen. Die Defizitpunkte sollen nun kurz zusammengefasst werden. Dabei sollen die Maß-

nahmen zunächst nach den unterschiedlichen Sektoren getrennt zusammengefasst werden. 

IV.4.1.1. Naturschutzrecht 

Defizite bestehen auf mehreren Ebenen: in Hinblick auf den Anwendungsbereich (sachlich und kom-

petenziell), wie bezüglich der Ausgestaltung der Regelungen. 

IV.4.1.1.1. Anwendungsbereich 

Das BNatSchG behandelt die im internationalen Sprachgebrauch als „alien species“ behandelte Arten 

unter dem neu geschaffenen und für die Länder bindenden Begriffspaar „gebietsfremde“ und „heimi-

sche“ Arten. Die jeweiligen Begriffsdefinitionen in § 10 II BNatSchG sind allerdings in mehrerer Hin-

sicht problematisch:  

- Durch eine Fiktion gelten schon in Deutschland ansässige IAS als heimisch. Diese IAS fallen 

nicht mehr unter Regelungen, die „fremde“ Arten betreffen – vielmehr genießen sie den 

Schutz der Regelungen. Besitz- und Vermarktungsverbote können gegen diese IAS nicht er-

lassen werden, zugunsten dieser Arten können allerdings Maßnahmen gegen andere Arten 

gerechtfertigt werden. Der Umfang des Regelungsauftrags wird dadurch nicht klar. 

- Wegen der zeitlichen Komponente gelten manche traditionell „heimische“ Arten als gebiets-

fremd. Dies führt insbesondere zu Problemen bei der Wiederansiedlung von Arten in ihren 

traditionellen Vorkommensgebieten. 

Neben den definitorischen Unzulänglichkeiten des Gesetzes wird der Anwendungsbereich auch kom-

petenziell eingeengt: gewichtige Handlungsfelder sind von den Regelungen der Naturschutzgesetze 

ausgenommen.  

- So gelten die Naturschutzregelungen lediglich für die „freie Natur“, während die Ausbringung 

im bebauten Bereich nicht unter den Genehmigungsvorbehalt fällt.  

- Darüber hinaus ist der gesamte Bereich der Land- und Forstwirtschaft privilegiert. Insbeson-

dere in Hinblick auf die Möglichkeit des biologischen Pflanzenschutzes, der den Einsatz natür-
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licher Prädatoren gerade fördert, werden große Bereiche der in Deutschland bestehenden 

Landschaft von den bestehenden Regelungen zur Ausbringung von Arten unterlaufen. 

- Die parallelen Genehmigungsverfahren im Naturschutz- und z.B. Jagdrecht sind kaum aufein-

ander abgestimmt.  

IV.4.1.1.2. Ausgestaltung 

Probleme ergeben sich auch in der konkreten Ausgestaltung der Regelungen, insbesondere der Re-

gelung mit direktem Bezug auf die Ausbringung fremder Arten, nämlich § 41 BNatSchG.  

- § 41 II 1 BNatSchG enthält einen umfassenden Auftrag an die Länder, neben der Ansiedlung 

auch die „Ausbreitung“ gebietsfremder Arten zu reglementieren. Neben dem in § 41 II 2 

BNatSchG enthaltenen Genehmigungsvorbehalt werden keine weiteren Hilfestellungen oder 

Anleitungen an die Länder gegeben.  

- Als Konsequenz enthalten die Länderregelungen lediglich einen meist wortidentischen Ge-

nehmigungsvorbehalt für das Aussetzen von Arten, aber wenige darüber hinaus gehende 

spezifische Regelungen. Konkrete Kontroll-, Bekämpfungs- und Wiederherstellungs-

maßnahmen sind zwar für „Eingriffe“ in die Natur vorgesehen. IAS fallen jedoch meist nicht 

unter diese Regelungen, da sie keine Gestalt- oder Nutzungsänderung, und keine erhebliche 

Beeinträchtigung des Naturhaushaltes hervorrufen.539  

- Angesprochen wird in den meisten NatSchGe lediglich die beabsichtige Aussetzung (Geneh-

migungsvorbehalt). Dass auch die ungewollte Ausbringung von den Regelungen erfasst sein 

soll (Verbot), wird nicht deutlich und schafft Unklarheiten für den Bürger, wie für die ausfüh-

renden Behörden. Insofern wird in der Neufassung der LNatSchGe auch die Neufassung des 

BNatSchG (Genehmigung lediglich für das Ansiedeln möglich, nicht mehr für das Aussetzen) 

zu berücksichtigen sein. 

- Der Umfang der rechtlichen Möglichkeiten und Pflichten wird (u.a. aufgrund der unpräzisen 

Ausformung der gesetzlichen Grundlagen) von den Behörden, wie betroffenen Akteuren nicht 

genutzt. Weitestgehend besteht Unkenntnis der Reichweite der Normen.  

- Der Umfang der Prüfungskompetenz und -verpflichtung seitens der Behörde bleibt durch die 

Generalklausel der „Gefahr der Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt“ unklar. Es bestehen 

keinerlei konkreteren Kriterien für die vorzunehmende Risikoanalyse.540  

IV.4.1.2. Regelungen mit direktem IAS- Bezug 

Die Aussetzung „fremder“ Arten oder Arten allgemein ist neben den Naturschutzgesetzen auch Ge-

genstand einiger anderer gesetzlichen Regelungen.  

                                                      
539  Maßnahmen zur Bekämpfung, Kontrolle und Überwachung sind allerdings auch von den allgemeinen Durch-

führungsbefugnissen mitumfasst, eine konkrete Regelung enthält dabei lediglich das LNatSchG-SH. 
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IV.4.1.2.1. Jagd- und Fischereirecht 

Aussetzungsverbote und Genehmigungsvorbehalte für das Aussetzen „fremder“ Arten finden sich z.B. 

in den Jagd- und Fischereigesetzen.  

- Probleme ergeben sich in der fehlenden Abstimmung der Behörden - die Genehmigungen  

gelten neben den naturschutzrechtlichen Genehmigungsvorschriften. 

- Die Regelungen der Fischereigesetze scheinen bezüglich des Schutzes der innerartlichen 

Vielfalt auf genetischer Ebene nicht ausreichend genutzt - im Vordergrund steht der Besatz 

mit „exotischen“ Arten. Der Besatz mit gebietsfremden, aber aus Deutschland stammenden 

Arten dagegen scheint in der Praxis problemlos möglich. 

Positiv zu bewerten ist, dass die Jagdregelungen (ebenso wie die Regelungen des Waldrechts) an 

das Recht der Nutzung (Pacht) anknüpfen. Dadurch ergeben sich auf einen konkreten Bereich indivi-

duelle Verantwortungen (Hegepflicht). Die Pflicht zur Hege schließt dabei auch den Artenschutz und 

die Erhaltung des Naturraums ein. Durch die Erteilung und den Entzug des Jagdrechts besteht eine 

direkte Sanktionsmöglichkeit bei Zuwiderhandlung.  

IV.4.1.2.2. Pflanzenschutz 

Das umfassendste System im Umgang mit ungewollten gebietsfremden Organismen besteht im Pflan-

zenschutzrecht. Es schließt mit Hilfe der bestehenden nationalen, europäischen und internationalen 

Organisationen umfassend Regelungen zur Einfuhr, sowie Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen 

und Kompetenzen ein. Problematisch sind die bestehenden Regelungen jedoch in folgender Hinsicht: 

- Die Regelungen greifen lediglich zum Schutze von Pflanzen. 

- Es bleibt aufgrund der erst kürzlich erfolgten ausdrücklichen Erweiterung des Anwendungsbe-

reiches der Pflanzenschutzinstrumente auch auf IAS, die lediglich „Schäden an der Natur“ 

verüben fraglich, ob die bestehenden Instrumente in der Praxis tatsächlich auf „lediglich“ na-

turschutzrelevante Organismen angewandt werden.  

IV.4.1.2.3. Waldrecht 

Ähnlich den jagdrechtlichen Bestimmungen knüpft auch das Waldrecht an eine Pflicht zur „ordnungs-

gemäßen Bewirtschaftung“ des jeweiligen Waldgebietes an. Im Rahmen dieser Bewirtschaftungs-

pflicht wären auch Maßnahmen gegen IAS denkbar, die auch gegen den Waldbesitzer durchgesetzt 

werden könnten. Die waldrechtlichen Vorschriften beinhalten allerdings keine expliziten Vorgaben 

über IAS. 

                                                                                                                                                                      
540  Insofern muss auf ein abgeschlossenes Forschungsvorhaben verwiesen werden, in dem ein „Leitfaden“ für 

die Prüfung im Rahmen des § 41 II BNatSchG entwickelt wurde, s.  Kowarik/Heink/Schmitz/Starfinger/Bartz 
(2003). supra FN. 412. 
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IV.4.1.2.4. Bau- und Straßenrecht 

Im Bau- und Straßenrecht wird der Anbau mit Pflanzen im Ortsgebiet, insbesondere im Rahmen von 

Ersatzmaßnahmen, bzw. an Strassen außerhalb des Ortsgebiets geregelt. Die diesbezüglichen Nor-

men beinhalten teils die Verpflichtung der Bepflanzung mit „standortgerechten“ Arten. Verbindliche, 

übergreifende Normen bestehen nicht. Regelungen werden zur Zeit durch die Arbeitsgruppe „Regio-

saatgut“ ausgearbeitet.  

IV.4.1.3. Regelungen mit indirektem IAS - Bezug 

Neben den Regelungen, die sich direkt mit der Aussetzung von Organismen befassen, bestehen Re-

gelungen, die den Schutz allgemeiner Naturgüter bezwecken. Meist beziehen diese sich auf den 

Schutz des „Naturhaushaltes“ insgesamt und beinhalten für diesen Fall Befugnisse der Entfernung 

des „Störers“ - meist ungewollte Stoffe.  

IV.4.1.3.1. Wasser- und Abfallrecht 

So befinden sich im Wasser- und Abfallrecht Regelungen bezüglich des Verbots der Einbringung von 

„gefährlichen Stoffen“ in den Naturhaushalt. Diese Vorschriften erscheinen auf den ersten Blick auch 

auf IAS potentiell anwendbar. Allerdings erweisen sie sich aus den folgenden Gründen als ineffektiv: 

- Die Normen beziehen sich vor allem auf feste oder flüssige „Stoffe“ - Abfälle, Abwasser, ge-

fährliche Substanzen - nicht auf Arten.  

- Auch wenn im Wasserrecht die „biologische Qualitätssicherung“ des Wassers als Lebensraum 

bezweckt wird, stehen doch nicht-naturschutzfachliche Überlegungen im Vordergrund: 

Schutzgut ist die Qualität und Nutzung des Wasser an sich, nicht der Einfluss „fremder“, un-

gewollter Arten auf die Artenvielfalt. Die Ausbringung von Arten könnte lediglich als „sonstige 

Benutzung“ aufgefasst werden,  im Vordergrund stehen allerdings andere zu regelnde Nut-

zungen. Ein bioakkumulativer Mikroorganismus, der einen Heimischen verdrängt, ohne die 

Qualität des Wassers zu beeinträchtigen, würde nicht von den Regelungen erfasst.  

IV.4.1.3.2. Saatgut 

Die Zulassungs- und Widerrufsverfahren schließen eine Prüfung der Gefahren für Menschen, Tiere, 

Pflanzen und die Umwelt ein. Sofern IAS als Saatgut verwendet werde soll, wären demnach die Ver-

weigerung denkbar. Dieser Bereich spielt allerdings eine untergeordnete Rolle.  

IV.4.1.4. Haftungsfragen 

Aufgrund der Limitierung in Bezug auf Anwendungsbereich (Umwelt an sich ist nicht geschützt, 

Schutz lediglich als Reflex von Eigentumspositionen) und hinsichtlich der Notwendigkeit eines Nach-

weises eines Verschuldens bestehen keine effektiven nationalen Haftungsregelungen, die auf den 

Problemkreis IAS anzuwenden wären. 
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IV.4.1.5. Zusammenfassung der Defizite im nationalen Recht 

Die Defizite des nationalen Rechts im Umgang mit IAS können wie folgt schlagwortartig zusammenge-

fasst werden: 

1. Der sektorale Ansatz führt zu einer Zersplitterung der Kompetenzen. Dadurch sind manche 

Bereiche den Regelungen der NatSchGe entzogen. Die NatSchGe sollen allerdings zentral 

Schutz der Natur sicherstellen. Aufgrund der Zersplitterung fehlt ein einheitlicher Umgang mit 

Ausbringungen fremder Arten. 

2. Die bestehenden Definitionen im BNatSchG sind unzureichend und kontraproduktiv. 

3. Der allgemein gehaltene Auftrag an die Länder, neben der Ansiedlung auch umfassend die 

Ausbreitung von IAS zu regeln läuft in der Praxis leer. Es bestehen neben den Regelungen 

über die Ansiedlungsgenehmigungen kaum konkrete Kontroll-, Überwachungs- und Wieder-

herstellungsverpflichtungen.  

4. Aufgrund der Unanwendbarkeit der konkreteren Eingriffsregelungen in bleibt der bestehende 

Maßnahmenkatalog des Naturschutzrechts in Bezug auf IAS wirkungslos. Die allgemein ge-

haltenen Durchführungskompetenzen umfassen zwar auch Maßnahmen der Überwachung 

und Kontrolle, aufgrund eines fehlenden Maßnahmenkatalogs bleiben jedoch in der Praxis 

bestehende Befugnisse ungenutzt.   

5. Die pflanzenschutzrechtlichen Regelungen verfolgen traditionell einen anderen Zweck - den 

Schutz der Kulturpflanzen. Ob die bestehenden Regelungen auch auf IAS angewendet wer-

den, bleibt abzuwarten. Das Pflanzenschutzrecht stellt dabei ein umfassendes und bestehen-

des rechtlich-organisatorisches Netzwerk zur Verfügung.  

6. Andere Regelungen, die auch auf den Schutz des Naturhaushaltes abstellen und IAS poten-

tiell mit umfassen können, sind für einen effektiven Umgang nur dann anzuwenden, wenn das 

Problem der IAS für den Naturhaushalt erkannt und in die Entscheidungsprozesse mit einbe-

zogen wird. 

7. Bezüglich jeglicher behördlicher Entscheidungen fehlt ein einheitlicher Prüfungsmaßstab, der 

die vorzunehmenden Prüfungsschritte für die Entscheidungsträger vorgibt. 

8. Es fehlen effektive Haftungsvorschriften. 

 

IV.4.2. Umsetzungsdefizite internationaler Verpflichtungen 

IV.4.2.1. Vorgaben 

Die in Teil A beschriebenen Vorgagen lassen sich wie folgt schlagwortartig zusammenfassen: 

- Gefordert wird in der CBD, wie in anderen internationalen Verträgen die Reglementierung der  

Ausbringung fremder Arten. Darüber hinaus wird allerdings auch gefordert, dass schon die 

Einbringung/Einführung einer fremden Art in ein Gebiet reglementiert wird. Beide Handlungen 

sollen somit Gegenstand nationaler Regelungen sein. 
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- Art. 8 h) CBD stellt den Umfang der nationalen Maßnahmen gegen IAS klar: diese sollen die 

Prävention der Einfuhr, die Beseitigung, und schließlich auch deren Kontrolle und Eindäm-

mung umfassen. Dieser dreistufige Ansatz wird in den umfangreichen Leitlinien („guiding prin-

ciples“) aufgenommen. 

- Maßnahmen gegen IAS sind lediglich „soweit möglich und angemessen“ vorzunehmen. Um 

insbesondere WTO Verpflichtungen zu genügen empfehlen die Leitlinien in Einklang mit den 

Empfehlungen anderer internationaler Institutionen die Durchführung von Risikoanalysen, die 

die Basis jeglicher Entscheidungen gegen IAS sein sollen. 

- Dies steht in Einklang mit Vorgaben der WTO, insbesondere des SPS-Abkommens. Maß-

nahmen gegen IAS, die einen Bruch internationaler GATT-Verpflichtungen hervorrufen (z.B. 

Einfuhrverbote) können dann gerechtfertigt werden, wenn sie Teil eines einheitlichen (konsi-

stenten) Schutzsystems sind und von einer Risikoanalyse gedeckt sind. Bezüglich der Risiko-

analyse sind insbesondere die Standards der IPPC anerkannt.  

 

IV.4.2.2. Umsetzungsdefizite 

Die deutschen Regelungen werden diesen Forderungen in mehrer Hinsicht nicht gerecht: 

1. Wegen der Begriffsdefinition im BNatSchG sind manche nach der CBD invasive Arten von 

dem Regelungskatalog nicht mitumfasst. 

2. Gewichtige Handlungsfelder sind vom Regelungsbereich der NatSchGe ausgenommen 

(Land- und Forstwirtschaft sowie biologischer Pflanzenschutz). 

3. Die LNatSchGe befassen sich lediglich mit der beabsichtigen Ausbringung von Arten in die 

freie Natur. Konkrete Maßnahmen zur Kontrolle und Bekämpfung fehlen. 

4. Konkrete und vor allem einheitliche Maßstäbe der behördlichen Entscheidung fehlen (Risiko-

analyse). 

 

Dabei muss klargestellt werden, dass die bestehende sektorale Aufteilung allein kein Umsetzungsde-

fizit darstellt. Voraussetzung der Beibehaltung des sektoralen Ansatzes ist allerdings eine Vereinheitli-

chung der Entscheidungen in den verschiedenen Sektoren. Diese müssen bei ihren Entscheidungen 

Belange des Schutzes der Biodiversität vor IAS mit berücksichtigen und insbesondere eine einheitlich 

gestaltete Risikoanalyse beinhalten.  

 

 

V. Definitionen im deutschen Naturschutzrecht 

Wie unter der Erörterung des Begriffs „gebietsfremd“ dargestellt, entsprechen die Definitionen von 

„gebietsfremd“ und „heimisch“ nach deutschem Naturschutzrecht nicht den Begrifflichkeiten der Biodi-

versitätskonvention. Darüber hinaus führen die für die Landesgesetze bindenden bundesrechtlichen 
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Definitionen zu praktischen Naturschutzproblemen, die so gravierend sind, dass eine Gesetzesände-

rung dringend geboten wäre. Die Problematik wird im Folgenden erläutert, um dann einen Vorschlag 

zur Problemlösung vorzustellen. 

Dieser Berichtsteil entspricht einem Auftrag des BfN, der im Umfang auf die Neuformulierung der in § 

10 Abs. II Nr. 5 und 6 BNatSchG benutzten Definitionen begrenzt war. Die materiellrechtlichen Nor-

men, die sich auf diese Definitionen beziehen (insbesondere §§ 42 und 52 BNatSchG), wie auch die 

sonstigen Rechtsbegriffe sollten unverändert bleiben.541 Die hier angebotene Neudefinition der fragli-

chen Begriffe stellt keineswegs die einzig mögliche Änderung dar. Ein eigenständiger Vorschlag für 

eine Neudefinition des Begriffs der „gebietsfremden“ Arten im BNatSchG wurde z.B. von Kowarik in 

einem nun abgeschlossenen Forschungsvorhaben vorgestellt.542 

V.1. Ziele der gesetzlichen Begriffsbestimmungen 

Für die erforderliche problemorientierte Analyse wurden in Absprache mit dem BfN zunächst die Ziele 

aus dem Bundesnaturschutzgesetz abgeleitet, die durch die gesetzlichen Definitionen im Schwerpunkt 

erfüllt werden sollen.  

Folgende Ziele wurden identifiziert:  

Gemeinsam mit den materiellen Vorschriften des fünften Abschnitts des Bundesnaturschutzgesetzes 

sollen die Vorschriften zunächst den Schutz der in Deutschland natürlichen und historisch gewachse-

nen Artenvielfalt u.a. vor invasiven gebietsfremden Arten gewährleisten. Darüber hinaus soll die Mög-

lichkeit einer Wiederansiedlung verdrängter Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gesichert 

bleiben. Ferner sollen regionale Besonderheiten – vor allem mit Blick auf die genetische Vielfalt – 

gewahrt bleiben. Durch die Vorschriften sollen evolutive Prozesse nicht als nachteilig angesehen wer-

den. Schließlich war ein weiteres Anliegen die Einbeziehung der Archäobiota in das artenschutzrecht-

liche Schutzsystem. Dieser Schutz war und ist in der Naturschutzpraxis in Deutschland anerkanntes 

Ziel, ohne eine explizite Aufnahme in die gesetzlichen Schutzziele gefunden zu haben.   

V.2. Die gegenwärtigen Definitionen 

Gegenwärtig lauten die Definitionen in ihrem Wortlaut wie folgt: 

 

„5.  heimische Art 
     eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges 

                                                      
541  Andere Definitionen des BNatSchG, wie die materiellrechtlichen Vorschriften des Gesetzes werden im For-

schungsteil (d) besprochen. 
542  Kowarik/Heink/Schmitz/Starfinger/Bartz (2003): Entwicklung von Bewertungskriterien für die Freisetzung 

gebietsfremder Pflanzen. Wirkung auf Pflanzengemeinschaften und ausgewählte Tiere. Abschlußbericht des 
UFOPLAN-Vorhabens 299 812 02, Umweltbundesamt, Berlin, S. 37. Das Vorhaben enthält auch eine dreistu-
fige Prüfung des räumlichen Bezugsgebietes der „Gebietsfremdheit“ (s. dazu S. 38 ff.), sowie eine Analyse 
der Umsetzung des § 41 II BNatSchG in die Landesgesetze (s. dazu S. 87 ff.). 
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     Wanderungsgebiet ganz oder teilweise 
     a)  im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder 
     b)  auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt; 
         als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart auch, wenn sich verwilderte  
         oder durch menschlichen Einfluss eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der betreffenden  
         Art im Inland in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als  
         Population erhalten, 

 6.  gebietsfremde Art 
     eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden Gebiet in freier  
     Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt“. 

 

V.3. Relevanz der Definitionen 

Vor dem Hintergrund dieser Zielstellungen wurde zunächst problemorientiert analysiert, an welchen 

Stellen im Bundesnaturschutzgesetz die gesetzlich definierten Begriffe Verwendung finden. Dabei 

wurde die Betrachtung nur auf die im Zusammenhang der Untersuchung besonders bedeutsamen 

gesetzlichen Passagen fokussiert.  

V.3.1. Heimisch 

Der Begriff „heimisch“ findet vor allem Verwendung in den Verordnungsermächtigungen des § 52 

BNatSchG.  

So ermächtigen § 52 Abs. 1 und 2 BNatSchG das Bundesumweltministerium dazu, heimische Arten 

unter besonderen bzw. unter strengen Schutz zu stellen. 

Dagegen findet sich in § 52 Abs. 4 BNatSchG unter Verweis auf § 42 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG eine 

Ermächtigung an das Bundesumweltministerium, durch Rechtsverordnung den Besitz und die Ver-

marktung nicht heimischer Tiere und Pflanzen zu verbieten und gem. § 52 Abs. 5 BNatSchG auch die 

Haltung und das Inverkehrbringen solcher Arten unter Verbot zu stellen.543 

Im Rahmen dieser Verordnungsermächtigungen erweist sich die gegenwärtige gesetzliche Definition 

als problematisch. Grund ist die in der Definition enthaltene Fiktion, dass alle Arten als heimisch gel-

ten, wenn sich verwilderte oder durch menschlichen Einfluss eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der 

betreffenden Art im Inland in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als 

Population erhalten. Die meisten problematischen invasiven Neobiota, deren hohes Etablierungspo-

tential ja gerade ein sie auszeichnendes Charakteristikum ist, müssen folglich nach der gesetzlichen 

Fiktion den heimischen Arten zugerechnet werden, da sie sich in Deutschland über mehrere Genera-

tionen erhalten haben. Dies führt in der Konsequenz dazu, dass Besitz, Vermarktung, Haltung und 

                                                      
543  Daneben findet sich der Begriff „heimisch“ auch in § 43 Abs. 8 Nr. 2 BNatSchG. Nach dieser Regelung kön-

nen unter anderem zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt im Einzelfall Ausnahmen von den 
Verboten des § 42 BNatSchG zugelassen werden. In dieser Vorschrift bereitet die gegenwärtige Definition 
keine Probleme. 
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Inverkehrbringen invasiver Neobiota in aller Regel nicht durch die Rechtsverordnung verboten werden 

können. Dadurch kommt es zu einer erheblichen Lücke in der Verhinderung der Ausbreitung invasiver 

Arten. 

Zählen invasive Neobiota aber zu den heimischen Arten, käme auch deren Unterschutzstellung als 

besonders bzw. streng geschützte Art in betracht.544  

Die bestehende Fiktion der „heimischen“ Arten erscheint aber auch in der Gesamtschau der im  

BNatSchG verwandten Definitionen unglücklich. Schutzobjekt der Regelungen der NatSchGe sollen 

gem. § 10 II Nr. 1 und 2 BNatSchG Tiere und Pflanzen wild lebender Arten sein, wobei diese nach der 

dortigen Definition dann als „wild lebend“ anzusehen sind, wenn sie von Menschen „generell nicht 

gezüchtet oder züchterisch bearbeitet bzw. angebaut oder künstlich vermehrt werden“.545 Im Umkehr-

schluss bedeutet dies, dass die unter die Regelungen der NatSchGe fallenden Tiere und Pflanzen 

wild lebender Arten sich grundsätzlich eigenständig vermehren und eigenständig in der Natur erhal-

ten. Nach der nun geltenden Definitionsfiktion des § 10 II Nr. 5 BNatSchG unterfallen damit faktisch 

alle Tiere und Pflanzen wild lebender Arten, demnach alle Regelungsobjekte des Gesetzes, automa-

tisch der Gruppe der „heimischen“ Arten.  

V.3.2. Gebietsfremd 

Der Begriff der „gebietsfremden“ Art wird zentral in § 41 Absatz 2 BNatSchG verwandt. In diesem 

findet sich zunächst ein Auftrag an die Bundesländer, geeignete Maßnahmen zur Abwehr der Gefah-

ren einer Verfälschung der Tier- und Pflanzenwelt durch die Ansiedlung und Ausbreitung von Tieren 

und Pflanzen gebietsfremder Arten zu treffen (§ 41 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG). Darüber hinaus wird in 

Präzisierung dieses Regelungsauftrags eine Genehmigungsbedürftigkeit der Ansiedlung von Tieren 

und Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien Natur vorgeschrieben (§ 41 Abs. 2 S. 2–4 

BNatSchG).546  

Probleme ergeben sich in Zusammenhang mit der jetzigen Definition der „Gebietsfremdheit“ daraus, 

dass auch Arten, die nach traditionellem naturschutzfachlichen Verständnis als „heimische Arten“ 

gelten, dann als gebietsfremd anzusehen sind, wenn sie länger als 100 Jahre in dem betreffenden 

Gebiet nicht mehr vorkommen. Durch diese zeitliche Dimension wird eine Wiederansiedlung ausge-

storbener (aber traditionell heimischer) Arten erschwert.  

 

                                                      
544  Solange die Problemarten nicht unter einen solchen Schutz gestellt werden, bereitet die Verwendung der 

Begrifflichkeiten keine unmittelbaren Probleme. Allerdings steht die bloße Option, solchen Arten den gesetzli-
chen Schutz zuteil werden zu lassen, den guiding principles der CBD und dem Entwurf der europäischen 
Strategie gegen IAS des Europarates (Berner Konvention) entgegen. 

545  Apfelbacher/Iven in Kolodziejcok/Recken/Apfelbacher/Iven, Naturschutz, Landschaftspflege und einschlägige 
Regelungen des Jagd- und Forstrechts, Stand: 48. Lieferung 2003 (im folgenden zitiert als Bearbei-
ter/Kolodziejcok), § 10 Rn. 61. 

546  Das Einsetzen „nicht gebietsfremder“ Tierarten im Rahmen des biologischen Pflanzenschutzes wird zusätz-
lich  in § 42 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 a) BNatSchG angesprochen.  
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V.4. Problemorientierte Analyse 

V.4.1. Allgemeine Abgrenzung der Begriffe 

Im deutschen Naturschutzrecht werden die Begriffe der „heimischen“ und „gebietsfremden“ Art an 

verschiedenen Stellen verwandt. Dabei stellen sie weder ein gegensätzliches Begriffspaar dar, noch 

ist die nach dem BNatSchG „gebietsfremde“ Art mit der „alien species“ der CBD oder anderer interna-

tionaler Dokumente gleichzusetzen. Das deutsche Naturschutzrecht bedient sich insofern einer eige-

nen Begriffspaarung, ohne diese inhaltlich miteinander zu verbinden. Der Begriff der „Gebietsfremd-

heit“ ist insbesondere nicht als Gegenstück von „heimisch“ zu verstehen.547  

Vielmehr verwendet das BNatSchG sowohl die Begriffe der „heimischen“, „nicht heimischen“, „gebiets-

fremden“ und „nicht gebietsfremden Arten“. Innerhalb der Definition von „heimischen“ und „gebiets-

fremden“ Arten ist somit darauf zu achten, dass diese sowohl positiv, als auch negativ eindeutig be-

stimmbar bleiben, um die Anwendung der auf diese Begriffe aufbauenden materiellen Rechtsnormen 

zu garantieren.  

V.4.2. Referenzraum 

Prägendes Merkmal der Begriffe „heimisch“ und „gebietsfremd“ ist dabei deren unterschiedlicher Refe-

renzraum. Während der Begriff „heimisch“ auf den Bezugsraum des Inlands abstellt, bezieht sich der 

Begriff „gebietsfremd“ auf ein „betreffendes Gebiet“.  

Der unterschiedliche Referenzraum der Begriffe ist auch in der Gesetzessystematik angelegt.  

So besitzen zum einen die Besitz-, Haltungs- und Vermarktungsverbote des § 42 Abs. 2 BNatSchG 

(ebenso wie die besonderen Schutzbestimmungen des § 42 Abs.1 BNatSchG), die auf „heimische“ 

oder eben „nicht heimische“ Arten abstellen, bundesweite Geltung. Insofern verbleibt in dem Bereich 

der Vermarktungsverbote auch keinerlei Länderkompetenz – die Regelungskompetenz bestimmt sich 

dort nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG und liegt ausschließlich beim Bund.  

Hingegen soll die Bekämpfung „gebietsfremder“ Arten im Wege spezifischer Vorhaben in einem be-

stimmten Gebiet vorgenommen werden. Entscheidungsträger sind hier die Landesbehörden, die eine 

Verfälschungswahrscheinlichkeit der Tier- und Pflanzenwelt des betreffenden Gebietes im Einzelfall 

prüfen sollen. Die „Gebietsfremdheit“ einer Art muss folglich regional bestimmt werden – sie ist nach 

dem Wortlaut des § 41 II 2 BNatSchG Voraussetzung der Genehmigungspflicht und Ausgangspunkt 

der vorzunehmenden Prüfung der Behörde.  

Das Zusammenspiel zwischen der Definition von „heimischen“ und „gebietsfremden“ Arten ist auch in 

Hinblick auf die Zielsetzung der Wahrung regionaler Besonderheiten zu berücksichtigen. Im Rahmen 

von § 41 II BNatSchG darf eine Genehmigung zur Ansiedlung nur erteilt werden, wenn die Gefahr 

einer Verfälschung der Tier- oder Pflanzenarten bis hinunter auf Populationsebene auszuschließen ist 

– diese Prüfung unterscheidet nicht zwischen „heimischen“ und „nicht-heimischen“ Arten, sondern ist 



Nationale IAS-Strategie  Seite 252 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

vielmehr ausschließlich an die zum Zeitpunkt der Ansiedlung bestehende „Gebietsfremdheit“ einer 

Ansiedlungsart gekoppelt. Eine Verfälschung ist folglich auch durch (in Deutschland) heimische, aber 

(in dem bestimmten Gebiet) gebietsfremde Arten denkbar.  

V.4.3. Natürliche Verbreitung als Kriterium der „heimischen“ Arten 

Entscheidendes Kriterium für die Klassifizierung einer Art als „heimisch“ ist hingegen allein deren na-

türliche Verbreitung in zumindest einem Teil Deutschlands. Diese zentrale Abgrenzung zwischen Ar-

ten, die aufgrund anthropogener Einflüsse in ein Gebiet ausserhalb ihres natürlichen Verbreitungsge-

biets gelangt sind, und den evolutiv in Deutschland verbreiteten oder nach Deutschland ausgebreite-

ten Arten ist in der bisherigen Gesetzesdefinition nur unzureichend enthalten. Darüber hinaus bedient 

sich das BNatSchG einer Fiktion, um den Definitionsbereich der heimischen Arten weiter auszudeh-

nen. 

Zwar kann und soll eine Art auch dann „heimisch“ sein, wenn sie lediglich in einem Teil des Bundes-

gebiets natürlich vorkommt. Auch in diesem Fall ist sie Teil der in Deutschland natürlich gewachsenen 

und schützenswerten Biodiversität, wogegen ein flächendeckendes Vorkommen für diese Einstufung 

nicht notwendig ist. Die Einstufung als „heimische“, ebenso wie die als „nicht heimische“ Art muss 

dann allerdings bundesweit gelten.  

V.4.4. Die zeitliche Komponente  

Das Verständnis der „heimischen“ Arten beinhaltet zudem – im Rahmen der naturschutzpolitischen 

Zielvorgaben – auch eine zeitliche Komponente. Während Arten, die in neuerer Zeit durch den Men-

schen eingeführt und angesiedelt wurden, als „neue“ Arten angesehen werden, hat sich in Mitteleuro-

pa die Auffassung durchgesetzt, dass Arten, die vor der Entdeckung Amerikas, also vor 1492 einge-

führt wurden, Teil der traditionellen und historisch gewachsenen „heimischen“ Biodiversität geworden 

sind. Insofern muss eine zeitliche Komponente in der Definition der heimischen Arten berücksichtigt 

werden, um eine Einbeziehung dieser Arten in den Kreis der „heimischen“ Arten zu bewerkstelligen. 

V.5. Neuer Formulierungsvorschlag 

Aufgrund der problemorientierten Analyse wurden die nachstehenden, neuen Definitionen erarbeitet: 

 

„5. heimische Art 

eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die  

a) ihr natürliches Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges Wanderungsgebiet ganz oder teil-

weise im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte, 

                                                                                                                                                                      
547  So auch Kowarik, FN. 542, S. 32. 
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b) ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges Wanderungsgebiet im Inland in geschichtlicher 

Zeit jedoch vor Beginn der Neuzeit gefunden hat, oder  

c) natürlich im Ausland vorkommt und sich von dort aus auf natürliche Weise in das Inland 

ausbreitet; 

6. gebietsfremde Art 

eine Tier- oder Pflanzenart, die in dem betreffenden Gebiet gegenwärtig nicht heimisch ist;“ 

 

V.6. Zielerreichung 

V.6.1. In bezug auf „heimisch“ 

Die Gruppe der heimischen Arten wird nunmehr durch drei Untergruppen gebildet: die Arten, die ihr 

natürliches Verbreitungsgebiet im Inland haben oder hatten; die Arten, die vor 1492 unter menschli-

chem Zutun ins Inland gelangt sind (Archäophyten und –zooen); und schließlich die Arten, die sich auf 

natürliche Weise ins Inland ausbreiten. 

Eine zentrale Änderung der Definitionen der heimischen Art besteht darin, dass die problematische 

Fiktion, wann eine Art als heimisch gilt, gestrichen wurde. In Deutschland etablierte gebietsfremde 

Arten profitieren nunmehr nicht mehr automatisch von dem Schutz der Bundesverordnungen, da sie 

nun nicht mehr unter die Fiktion fallen und somit nicht mehr als heimisch gelten. 

Was diese Fiktion sicherstellen sollte, nämlich die Einbeziehung der Archäobiota in das gesetzliche 

Schutzsystem, wurde in Nr. 5 Buchst. b) aufgenommen und präzisiert. Die in den Schutz einzubezie-

henden Arten müssen demnach ihr Verbreitungsgebiet in geschichtlicher Zeit, jedoch vor Beginn der 

Neuzeit im Inland gefunden haben. Dadurch wird die von der Fachwissenschaft vorgegebene Diffe-

renzierung der Arten, die vor 1492 im Inland eingeführt wurden und der nach 1492 im Inland einge-

führten Arten unter Verwendung eines unbestimmten Rechtsbegriffs auch im Gesetz nachvollzogen. 

Das entscheidende Wesensmerkmal für Bestandteile der schützenswerten, traditionellen nationalen 

Biodiversität, nämlich das Kriterium der natürlichen Ver- und Ausbreitung, wurde nun als zentrales 

Element in die Definition aufgenommen. 

Durch diese Definition wird letztlich gewährleistet, dass zwar etablierte, aber sich nicht natürlich aus-

gebreitete Arten unter die Verordnungsermächtigungen des § 52 Abs. 4 und 5 BNatSchG fallen, da 

sie nicht mehr als heimisch gelten.  

V.6.2. In bezug auf „gebietsfremd“ 

Der Begriff der gebietsfremden Art wird nun als regionaler Gegenbegriff zum Begriff der „heimischen 

Art“ definiert. Damit wird das deutsche Recht an die internationalen Vorschriften angeglichen, indem 
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es nur noch ein gegensätzliches Begriffspaar enthält.548 Dies trägt entscheidend zur Vereinfachung 

des Gesetzesverständnisses bei, ohne dass dadurch inhaltliche Einbußen im Artenschutz zu ver-

zeichnen sind.  

Die Anwendung von § 41 Abs. 2 BNatSchG bleibt auch in Hinblick auf regional gegenwärtig nicht vor-

kommende heimische Arten gesichert, wodurch regionale Besonderheiten geschützt werden können. 

Die Wiederansiedlung verdrängter Arten in ihren ehemaligen Siedlungsgebieten verbleibt auch durch 

die Neuformulierung im Rahmen des § 41 II BNatSchG genehmigungspflichtig. Denn obwohl die ver-

drängten Arten nach der Definition von § 10 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG als „heimisch“ anzusehen sind, 

weil sie ihr natürliches Verbreitungsgebiet in dem betreffenden Gebiet in geschichtlicher Zeit hatten, 

sind sie trotzdem zum Zeitpunkt der Ansiedlung „gebietsfremd“ nach der neuen Definition des § 10 

Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG. Denn die Art war zwar einmal in dem betreffenden Gebiet heimisch, „ist“ es 

gegenwärtig aber nicht. Insofern kommt der in der Definition zu gebietsfremd gewählten Zeitform ent-

scheidende Bedeutung zu.549 

 

 

VI. Gebietsfremde Herkünfte  

In erheblichem Umfang werden in Deutschland Begrünungen im Verkehrswegebau, nach wasserbau-

lichen Massnahmen und bei der Flurbereinigung durchgeführt. Für Baum- und Strauchpflanzungen in 

Siedlungen und in der freien Natur werden jährlich über 150 Millionen Gehölze in deutschen Baum-

schulen produziert, Gehölze werden zusätzlich häufig importiert. Über Art und Umfang von Gehölz-

pflanzungen ist in Deutschland seit einigen Jahren eine heftige Debatte entbrannt, die erhebliche 

Konsequenzen für die Produktion, den Handel und die Verwendung von Gehözen haben kann550. 

Üblicherweise werden gezüchtete Sorten in bundesweit einheitlichen Saatmischungen und Pflanzgut 

von Sträuchern und Bäumen (Baumschulware) für Begrünungen eingesetzt. Das erhältliche Saat- und 

Pflanzgut wird oft in Süd- und Osteuropa oder sogar Neuseeland angebaut und geerntet. Selbst wenn 

es von in Deutschland heimischen Arten gewonnen wird, stammt es nur selten aus dem gleichen Na-

turraum, in dem es ausgebracht wird.551 

Diese Verfälschung heimischer Arten, kann für Mitteleuropa gravierender und von größerer Bedeu-

tung sein, als die direkte oder indirekte Gefahrenwirkungen invasiver gebietsfremder Arten. Die ge-

bietseigenen Herkünfte zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihrem jeweiligen Herkunftsgebiet häu-

                                                      
548  Inhaltlich gleicht sich dieser Vorschlag durch den Bezug auf das in dem Begriff „heimisch“ aufgestellte Kriteri-

um der „natürlichen“ Verbreitung dem Vorschlag von Prof. Kowarik (FN. 542) an. 
549  Dazu, dass auch der Begriff der „Gebietsfremdheit“ eine zeitliche Komponente beinhaltet, s. Apfelba-

cher/Kolodziejcok, Naturschutzrecht, Vorauflage 17. Lieferung Sept. 1989, § 21 Rn. 19. 
550  Kowarik I& Seitz B. (2003), S. 4. 
551  Landesanstalt für Umweltschutz Baden Württemberg (2002): Gräser und Kräuter am richtigen Ort. Begrü-

nung mit regionalemm Samenmaterial als Beitrag zur Erhaltung der naturraumeigenen Pflanzenarten und 
genetischen Typen. Text: Treiber R. & Nickel E, Fachdienst Naturschutz Landschaftspflege Merkblatt 6. 
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fig besser an die vielfach wechselnden örtlichen Klima-, Boden- und Wasserverhältnisse angepasst 

und beispielsweise auch widerstandsfähiger gegenüber Schädlingsbefall sind (Nickel 2003). Die ge-

beitseigenen Vorteile sind in den regionalen Sippen der Arten genetisch festgelegt. Sie sind die biolo-

gische Diversität unterhalb der Artebene. Vermischen sich gebietseigene und gebietsfremde Herkünf-

te durch Einkreuzungen, so können die genannten populationsspezifischen Vorteile der gebietseige-

nen Flora verloren gehen. Die Hybridisierung mit gebietsfremden Herkünften stellt einen Spezialfall 

biologischer Invasionen dar.  

Ein Lösungsweg für den Naturschutz besteht darin, bei Ansaaten und Anpflanzungen prioritär solches 

Saatgut oder solche Pflanzen zu verwenden, die aus dem gleichen Gebiet stammen, in dem sie aus-

gebracht werden.552 

VI.1. Herkunftszonen 

Die Abgrenzung der Herkunftsgebiete von den wichtigsten Gehölzarten in Deutschland orientiert sich 

an der naturräumlichen Gliederung (Schmidt & Krause 1997, Hiller 2000) und ist bundesweit mehr 

oder weniger für Pflanzen akzeptiert worden. Für Massengehölze, -feldgehöze und häufige krautige 

Pflanzen reichen 9 Herkunftsgebiete aus, um klimatische und standörtliche Anpassungen zu berück-

sichtigen. Für seltene Gehölze oder spezifische Regionalsippen sind kleinräumige Erntezonen sinnvoll 

(Spethmann 2003). 

Massengehölze sind ca. 50 Arten des Hauptsortiments der Baumschulen, die massenhaft in Deutsch-

land gehandelt und gepflanzt werden. Diese Arten umfassen auch 95 % der Feldgehölze des Han-

dels. Gebietseigene Sippen sind kaum noch nachweisbar (Spethmann 2003) und kommen fast nur in 

der Gruppe seltener Gehölze, Feldgehölze und krautiger Pflanzen vor. Kleinregionale Anpassungen 

von Sippen an Klima und Standorte sind deshalb sehr wahrscheinlich. Der Erhalt dieser Populationen 

ist sinnvoll und wahrscheinlich nur durch die Einteilung und Berücksichtigung kleinster Herkunftsein-

heiten möglich. 

Nur die Abgenzung der Herkunftszonen reicht noch nicht aus, um die Biodiversität von krautigen -, 

Strauch- und Baumpflanzen zu erhalten. Die Frage nach der Herkunft ist genauso wichtig wie die Fra-

ge nach der Beerntung, d.h. danach, wie die Erntepopulation beschaffen sein muß, um bei den Nach-

kommen die genetische Stabilität zu wahren. Für krautige Pflanzen und für Feldgehölze fehlt bisher 

eine einheitliche Beerntungsstrategie. Bei Forstbaumarten sichert die Forstsaat-Zulassungs-VwV 

durch das Zulassungsverfahren für Saaterntebestände die genetische Vielfalt. 

VI.2. Zertifizierung 

Die Diskussion um gebietseigene, bzw. gebietsfremde Herkünfte bie Gehölzen hat zur Entwicklung 

und Gründung von Erzeugergemeinschaften und zur Etablierung von Zertifizierungsansätzen geführt. 

                                                      
552  Seitz B. & Kowarik I. (2003), (Hrsg.) Neobiota 2, S. 1. 
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Diese Entwicklung begann in Bayern553, Baden-Württemberg554, Hessen555 und Brandenburg556. Die 

Arbeitskreise und Erzeugergemeinschaften vereinen Akteure aus der Wissenschaft, Behörden, Pro-

duktion (Baumschulen und Saatgutgewinner), Verbänden und freien Dienstleistungseinrichtungen 

(Beratungs- und Planungsbüros).  

Kriterien eines Zertifikates für gebietseigenes Saatgut werden zurzeit durch den länderübergreifenden 

Arbeitskreis Regiosaatgut entwickelt: „Als Voraussetzung für eine Zertifizierung der Herkunft soll ein 

Träger für ein Gütesiegel geschaffen werden. ... Unter anderem müsste ein solcher Träger das Ver-

hältnis zwischen Saatgutwerbern und Vermehrern regeln und organisieren. Es muss zudem geregelt 

werden, ob die Inventarisierung von Erntebeständen und die Freigabe der Bestände in den Händen 

der Beernter verbleibt oder unabhängig zu organisieren ist. 

Als Aufgaben, die der Träger eines Gütesiegels zu übernehmen oder zu koordinieren hätte, werden im 

AK Regiosaatgut die folgenden Punkte diskutiert: 

• Ausstellung von Zertifikaten (Es blieb zunächst offen, ob es sich dabei um ein RAL-Gütesiegel 

handeln sollte und welche anderen rechtlichen Möglichkeiten der Schaffung eines Gütesiegels 

bestehen bzw. beachtet werden müssen.) 

• Überwachung der Einhaltung von Richtlinien bezüglich der Saatgutwerbung und  

-vermehrung (solche Richtlinien sind noch zu erarbeiten, siehe unten) 

• Inventarisierung und Verwaltung von geeigneten Erntebeständen und Steuerung der Beern-

tung (ob dies zentral organisiert werden sollte oder Sache der Saatgutfirmen ist, konnte nicht 

abschließend geklärt werden) 

• Überprüfung der Sachkenntnis der Ernter 

• Prüfung der lückenlosen Dokumentation der Herkunft in den Saatgutbetrieben und Plausibili-

tätsprüfung der abgegebenen Mengen (evtl. durch Dritte) 

• stichprobenhafte Identitätsprüfung des Saatgutes (evtl. durch Dritte).“557 

 

Die Entwicklung von Kriterien eines Zertifikates für autochthones Saat- und Pflanzgut ist ein „work in 

progress“ der zur Zeit im Arbeitskreis Regiosaatgut weiter entwickelt wird. Das Thema ist in vielerlei 

Ansätzen schon inhaltlich diskutiert und bearbeitet worden.558 

                                                      
553  Engelhardt J. (2003): Gründung einer Erzeugergemeinschaft für autochthone Baumschulware in Bayern. 

Bisherige Erfolge und Probleme bei der Zertifizierung. In: Seitz B. & Kowarik I. (Hrsg.) 2003: Perspektiven für 
die Verwendung gebietseigener Gehölze. Neobiota 2, S. 59-66. 

554  Nickel E. (2003): Gebietseigenes Saat- und Pflanzgut: von der Theorie zur Praxis (Beispiel: Baden Württem-
berg). In: Seitz B. & Kowarik I. (Hrsg.) 2003: Perspektiven für die Verwendung gebietseigener Gehölze. Neo-
biota 2, S. 51-57. 

555  Riedl. U. (2003), (Hrsg.). Autochtones Saat- und Pflanzgut. BfN-Skripten. 
556  Kowarik I. (2004), mündl. Der Berlin-Brandenburgische AK „Gebietseigene Gehölze“ wurde 2001 gegründet. 

Die Koordinierung und wiss. Begleitung erfolgt durch die TU Berlin, Arbeitsgruppe Prof. I. Kowarik. 
557  Auszug aus dem Ergebnisprotokoll des Ak Regiosaatgut des Treffens am 15.12.2003, gez. A. Hiller, unpubl. 
558  Engelhardt J.: „Zertifizierungsansätze in Bayern“; Reis J.: „Zertifizierungssysteme für autochthone Gehölze in 

Baden-Württemberg und Bayern“, mündl. Beiträge im AK-Regiosaatgut,; Seitz B.: „Qualitätsprogramm ge-
bietseigene Gehölze“, Brandenburg, TU Berlin 
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VI.3. Fazit 

Naturschutz-Behörden, -verbände, Nutzer und Anbieter gebietseigenen Vermehrungsgutes müssen 

mit dem Thema „gebietseigenes Saat- und Pflanzgut“ gemeinsam Erfahrung sammeln. Es wird durch 

jahrzehntelange „falsche“ Praxis ein Kompromiss bleiben zwischen optimaler fachlicher Anforderung 

(die z. B. möglichst kleinräumige Herkünfte wünscht, viele genetische unterschiedliche Mutterpflanzen 

beernten würde) und Praktikabilität (wie viele Beete kann eine Baumschule für die bundesweit unter-

schiedlichen Herkünfte und Altersklassen einer Art vorhalten) bzw. Wirtschaftlichkeit. 

Naturschutz, Verbände (BUND559) und Wirtschaft können hierbei gut Hand in Hand arbeiten. Für die 

Baumschulen und Vertreiber von Saatgut dürfte dies ein interessantes Marktsegment werden mit ei-

nem neuen regionalen Produkt, mit dem sie wesentlich dazu beitragen können, die innerartliche Viel-

falt und Artenvielfalt zu erhalten (Nickel 2003). 

Oben genannte Arbeitskreise und privatwirtschaftliche Erzeuger560 und Erzeugergemeinschaften sind 

in der Lage, viele gebietseigene Arten zu benennen und diese auch gegebenenfalls in ihrem Sorti-

ment zu führen. 

Im Forst wurde, angestossen durch die immer grösser werdenden Waldschäden, bereits 1985 eine 

Arbeitsgemeinschaft von Bund und Ländern einberufen, die 1989 ein Konzept (BLAG) zur Erhaltung 

forstlicher Genressourcen vorlegte. Dieses, im Jahr 2000 überarbeitete Konzept, betont gleichrangig 

die Erhaltung und nachhaltige Nutzung genetischer Ressourcen von Baum- und Straucharten. Neben 

einer möglichst hohen Artenvielfalt soll auch eine hohe genetische Mannigfaltigkeit innerhalb von 

Baum- und Strauchpopulationen erhalten werden (BLAG 1997).561 

 

Ganz anders ist die Situation der Fische in Deutschland. Als besonderes Problem sind dabei die indi-

genen Nutzfische anzusehen, deren natürlicher Genpool durch die Besatzmaßnahmen von Fischern 

und Anglern ohne Rücksicht auf Herkunft der Besatzfische bereits überwiegend als verloren, angese-

hen werden muss (Weibel & Wolf 2002562, S. 437, Waterstraat 2002563, S. 446, Gottschalk mündl.). 

Hier wären „potentielle“ Herkunftsgebiete zu erarbeiten, im voraus ist allerdings zu prüfen ob eine 

solche Vorgehensweise sinnvoll ist und in wie weit sie sich an natürlichen Gegebenheiten orientieren 

kann. 
 

 

                                                      
559  http://www.bund.net/lab/reddot2/pdf/invasive_arten.pdf 
560  z. B. http://www.rieger-hofmann.de/ 
561  Rumpf H. (2003): Welche Erkenntnisse aus der forstlichen Generhaltung können für die Anzucht gebietsei-

gener („aurochthoner“) Sträucher genutzt werden? In: Seitz B. & Kowarik I. (Hrsg.) 2003: Perspektiven für die 
Verwendung gebietseigener Gehölze. Neobiota 2, S. 37-42. 

562  Weibel U. & Wolf J. E. (2002): Nachhaltige Fischerei – Genetische und andere Auswirkungen von Besatz-
massnahmen. Natur und Landschaft 77/11, S. 437-445. 

563  Waterstraat A. (2002): Fischbesatz in natürlichen Gewässern Deutschlands. Natur und Landschaft 77/11, S. 
446-454. 
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VI.4. „Gebietseigene Herkünfte“ und Vergaberecht 

Wie angesprochen bestehen zur Zeit Bestrebungen, zur Förderung der Benutzung regionalen, also 

gebietseigenen Saatguts, Zertifikate für Züchtungsorganisationen zu entwerfen. Diese Zertifikate sol-

len dann bei der Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand Berücksichtigung finden.  

Die rechtliche Zulässigkeit eines solchen, oder eines – unabhängig von der Verwendung eines be-

stimmten Zertifikates – an das eigentliche Ziel, nämlich an die Verwendung gebietseigener Herkünfte 

angelehnten Vorgehens, soll im folgenden überblicksartig dargestellt werden. Eine umfassende Ana-

lyse und Darstellung dieses Themenkreises konnte allerdings im Rahmen dieses Forschungsvorha-

bens nicht geleistet werden.  

VI.4.1. Grundzüge des Vergaberechts 

Die Grundlagen für das in den Mitgliedsstaaten geltende Vergaberecht werden insbesondere durch 

die Dienstleistungskoordinierungs-564, Lieferkoordinierungs-565, Baukoordinierungs-566 sowie die Sek-

torenkoordinierungsrichtlinien567 gebildet, die durch die Richtlinien 97/52/EG568 und 98/4/EG569 zur 

Anpassung an das WTO-Beschaffungsübereinkommen (GPA) geändert wurden. Derzeit bestehen auf 

europäischer Ebene Bestrebungen, diese Richtlinien in zwei Richtlinien zusammenzufassen.570  

Grundsätzlich verpflichten die EU-Vergaberichtlinien alle öffentlichen Auftraggeber sowie private Auf-

traggeber aus den (ehemaligen) Monopolsektoren (Energie, Verkehr, Telekom), bei der Durchführung 

öffentlicher Vorhaben, deren Wert bestimmte Schwellenwerte überschreitet, gemeinschaftsweite Aus-

schreibungen vorzunehmen. Zugleich stellen die Richtlinien eine Reihe von Vergabekriterien auf, de-

ren Beachtung verpflichtend ist. Hierzu gehören insbesondere das Wettbewerbsprinzip, das Gleichbe-

handlungsprinzip, das Eignungsprinzip und das sog. Angemessenheitsprinzip. Diese Richtlinien sind 

                                                      
564  Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffent-

licher Dienstleistungsaufträge (Abl. Nr. L 209 vom 24.07.1992, S. 1 – 24). 
565  Richtlinie 77/62/EWG des Rates vom 21. Dezember 1976 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 

öffentlicher Lieferaufträge (Abl. Nr. L 013 vom 15.01.1977, S. 1 – 14). 
566  Richtlinie 71/305/EWG des Rates vom 26. Juli 1971 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öf-

fentlicher Bauaufträge (Abl. Nr. L 185 vom 16.08.1971, S. 5 – 14). 
567  Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftragge-

ber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (Abl. Nr. 
L 199 vom 09.08.1993, S. 84 – 138). 

568  Richtlinie 97/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1997 zur Änderung der 
Richtlinien 92/50/EWG, 93/36/EWG und 93/37/EWG über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öf-
fentlicher Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträge (Abl. Nr. L 328 vom 28.11.1997, S. 1 – 59). 

569  Richtlinie 98/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 zur Änderung der 
Richtlinie 93/38/EWG zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (Abl. Nr. L 101 vom 01.04.1998, S. 1 
– 16). 

570  Vorschlag für eine Richtlinie des Europaeischen Parlaments und des Rates über die Koordinierung der Ver-
fahren zur Vergabe öffentlicher Lieferaufträge, Dienstleistungsaufträge und Bauaufträge (KOM (2000) 275 
end., Abl. Nr. C 029 E vom 30.01.2001, S. 11 – 111); Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Euro-
paeischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich 
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung (KOM 2000) 276 end., Abl. Nr. C 029 E vom 30.01.2001, S. 
112 – 188). 
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entscheidend für das in Deutschland geltende Vergaberecht und seine Auslegung. Auf eine gesonder-

te Darstellung der deutschen Rechtsnormen571 wurde im Rahmen dieser Prüfung verzichtet. Vielmehr 

sollen im folgenden die Grundsätze und Prinzipien der Vergabeentscheidungen im Vordergrund ste-

hen. 

VI.4.1.1. Definition des Auftragsgegenstandes 

Im Anfangsstadium des Vergabeverfahrens steht die Definition des Auftragsgegenstandes. Dieser fällt 

zwar noch nicht unter die europäischen Vergaberichtlinien, so dass jede Beschaffungsstelle bei der 

Entscheidung, welche Produkte oder Leistungen sie beschaffen möchte, die Umwelteigenschaften mit 

einbeziehen kann.572 Dementsprechend sieht auch die Kommission vor, dass die Mitgliedsstaaten 

den ihres Erachtens umweltverträglichsten Vertragsgegenstand frei bestimmen können.573 

Jedoch darf die Wahl des Auftragsgegenstandes nicht zu einer Marktzugangsbeschränkung zu Lasten 

von Anbietern aus anderen Mitgliedsstaaten führen. So darf die Wahl eines bestimmten Vertragsge-

genstandes keine offene oder verdeckte Diskriminierung von Anbietern aus anderen Mitgliedsstaaten 

sein und insbesondere keine Beschränkung der Warenverkehrs- oder Dienstleistungsfreiheit beinhal-

ten. Vielmehr hat der öffentliche Auftraggeber im Rahmen der Auswahl des zu beschaffenden Ge-

genstandes gerade dafür zu sorgen, dass sich auch ausländische Unternehmen bewerben können. 

VI.4.1.2. Ausnahme – „zwingendes Erfordernis“ 

Ausnahmen hiervon sind nur aus den Gründen, die in Art. 30, Art. 55, 46 EGV festgelegt sind, zuläs-

sig bzw. als Hemmnisse nach der gefestigten Rechtsprechung des EuGH hinzunehmen. Vorausset-

zung ist hierfür, dass keine abschließende gemeinschaftsrechtliche Regelung besteht, die Maßnah-

men unterschiedslos auf inländische und ausländische Unternehmen und Produkte anwendbar, die 

Beschränkungen des freien Warenverkehrs durch „zwingende Erfordernisse“ gerechtfertigt sind und 

die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist.574 

Nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH ist der Umweltschutz als wichtiges Gemeinwohlinteresse 

ein „zwingendes Erfordernis“. Dabei bedarf jedoch das allgemeine Ziel des Umweltschutzes immer der 

Konkretisierung durch bestimmte umweltpolitische Zielfestlegungen. Fraglich ist daher, ob jedes um-

weltpolitisch motivierte Ziel eines Mitgliedsstaates anzuerkennen ist, oder ob beispielsweise ein be-

stimmter Rang des Schutzgutes, ein bestimmtes Gefahrenpotential oder ein bestimmtes Nutzenpoten-

tial der Zielbestimmung vorauszusetzen ist.575 Nach ganz herrschender Meinung besteht in dieser 

                                                      
571 Zu nennen sind hier insbesondere die §§ 97 ff. GWB.  
572  BR-Drs. 296/98, S. 31. 
573  KOM (2001) 274 end., Abl. Nr. C 333 vom 28.11.2001 S. 14. 
574  EuGH, Slg. 1979, 649 (662), NJW 1979, 1766; EuGH, Slg. 1988, 4606, NJW 1989, 3084. 
575  Krohn, Wolfram, Öffentliche Auftragsvergabe und Umweltschutz, 2003, S. 119. 
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Hinsicht ein weiter Beurteilungs- und Ermessensspielraum der Mitgliedsstaaten.576 Im Rahmen des 

gemeinschaftlichen Umweltbegriffs und der Umweltschutzprinzipien und Maximen des Art. 174 EGV 

ist grundsätzlich jede umweltpolitische Zielvorgabe eines Mitgliedsstaates als zwingendes Erfordernis 

anerkennbar.577 Im Hinblick auf die globale Gesamtverantwortung sind die Mitgliedsstaaten auch 

nicht auf lediglich landesweite Ziele beschränkt.578 Demgegenüber ist die Verfolgung rein wirtschaftli-

cher Ziele ausgeschlossen. 

VI.4.2. Vergabebeschränkungen auf bestimmte Zertifikate 

Vor dem Hintergrund dieser Grundsätze erscheint die Beschränkung der Vergabe auf Gegenstände 

mit einem bestimmten Zertifikat besonders problematisch. Die Beschränkung der Vergabe auf be-

stimmte, sich im Endprodukt niederschlagende Anforderungen ist, wie im folgenden darzustellen sein 

wird, möglich. Bei der Beschränkung auf bestimmte Umweltzeichen oder Zertifikate ist jedoch beson-

dere Vorsicht geboten, da diese – mehr noch als allgemein ausformulierte Anforderungen an das 

Endprodukt – handelsverzerrende Wirkung entfalten. Denn regionale (oder im europäischen Hand-

lungsfeld: nationale) Zertifikate werden primär und vor allem regionalen (oder nationalen) Anbietern 

zugänglich sein. Überregionale oder ausländische Anbieter werden in Einzelfällen die Anforderungen 

der regionalen Zertifikate praktisch nicht erfüllen können.  

Insofern sind öffentliche Auftraggeber, bei der Ausformulierung der Vergabekriterien verpflichtet, zu-

mindest in Parallele zu den regionalen oder nationalen Zertifikaten auch andere Beweiszeichen oder 

Testberichte zu akzeptieren.579 Andere Nachweise dürfen nicht ausgeschlossen werden.580  

Aufgrund dieser Tatsache verlagert sich das Problem der Vergabebeschränkungen in Hinblick auf 

gebietsfremde Herkünfte auf die Frage, ob eine solche Beschränkung überhaupt, also unabhängig 

eines bestimmten Zertifikates möglich ist. Dieser Frage soll im folgenden nachgegangen werden. 

VI.4.3. Vergabebeschränkungen auf gebietseigene Herkünfte 

Innerhalb öffentlicher Vergabeverfahren wird in der Leistungsbeschreibung einiger Länder ausdrück-

lich bestimmt, dass Pflanzen und Gehölze mit „autochthoner“, also gebietseigener Herkunft zu liefern 

bzw. anzupflanzen sind. Derartigen Regelungen liegt die Annahme zugrunde, dass gebietseigene 

Populationen besonders gut an die abiotischen (Klima, Böden) und biotischen Bedingungen (Schäd-

linge, Parasiten) des jeweiligen Naturraumes angepasst sind. Demgegenüber kann die Anpflanzung 

ungeeigneter gebietsfremder Herkünfte zu drastischen Einbußen führen, wie die Verwendungsge-

                                                      
576  Rengeling, Hans-Werner/Heinz, Kersten, Die dänische Pfandflaschenregelung – EuGH, NVwZ 1989, 849, 

JuS 1990, 613 (617). 
577  Middeke, Andreas, Nationaler Umweltschutz im Binnenmarkt, 1994, S. 186. 
578  Krohn, Wolfram, Öffentliche Auftragsvergabe und Umweltschutz, 2003, S. 119 
579  S. dazu KOM (2001) 274 end., Abl. Nr. C 333 vom 28.11.2001, S. 16. 
580  Schäfer, Öffentliche Belange im Auftragswesen und Europarecht, S. 194. 
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schichte der Fichte in den oberen Lagen des Harzes oder die der Kiefer in Brandenburg zeigt.581 Wei-

terhin kann durch die gängige Praxis der Landschaftspflege, preisgünstigeres Saat- und Pflanzengut 

aus anderen zumeist außerhalb Deutschlands liegenden Herkunftsgebieten zu beziehen und aus-

zupflanzen, die genetische Vielfalt der heimischen Arten gefährden.582 Denn durch Massenanpflan-

zungen weniger bzw. nicht gebietseigener Sippen kann ein ursprünglich breites regionalspezifisches 

Sippenspektrum verändert und auch eingeschränkt werden.583 

Diese Bestimmungen können im Ergebnis zu einer erheblichen Beschränkung des Wettbewerbs füh-

ren. Denn nicht-regionale Baumschulen und Unternehmen für Pflanzenhandel werden Schwierigkeiten 

damit haben, die erforderlichen Pflanzen vorzuhalten und könnten somit faktisch an der Teilnahme an 

dem Vergabeverfahren ausgeschlossen sein.  

Zu prüfen bleibt somit, ob Vorgaben in den Leistungsbeschreibungen, dass die zu verwendenden 

Pflanzen ihren genetischen Ursprung in der Region haben müssen, ausnahmsweise nach der oben 

aufgezeigten „Rechtsprechung zulässig sind. Dies soll im folgenden überblicks- und stichwortartig 

geschehen: 

a) Auf gemeinschaftsrechtlicher Ebene existiert keine abschließende Regelung zur Behandlung 

(invasiver) gebietsfremder Herkünfte im Vergaberecht. 

b) Eine Beschränkung auf heimische Herkünfte stellt sowohl für inländische als auch für auslän-

dische Unternehmen und Produkte ein Handelshemmnis dar. 

c) Ein „zwingendes Erfordernis“ im Sinne der EuGH-Rechtsprechung ergibt sich auf internationa-

ler Ebene aus dem Übereinkommen über die Biologische Vielfalt von 1992, wonach die gene-

tische Vielfalt zu schützen ist, und auf nationaler Ebene aus dem BNatSchG.584  

d) Die Maßnahme erscheint geeignet, erforderlich und angemessen. Die Beschränkung auf ge-

bietseigene Pflanzen ist geeignet, da sie tatsächlich ein taugliches Mittel zur Förderung der 

Biodiversität ist. Sie ist auch erforderlich, da ihre Wirkung nicht mit milderen Mittel zu erzielen 

ist.  

Ob die Maßnahme im Verhältnis zum erstrebten Ziel auch angemessen ist, beurteilt sich nach 

einer umfassenden Güter- und Interessenabwägung zwischen der konkreten Beeinträchtigung 

des Handelsverkehrs und dem dadurch erzielten ökologischen Nutzen. Dabei ist ein Interes-

senausgleich aller im Einzelfall relevanten ökologischen, wirtschaftlichen und sonstigen Ge-

sichtspunkte herzustellen.585 Einerseits ist die Bedeutung des Umweltgutes, die Schutzwir-

kung und Zweckmäßigkeit der konkreten Zielbestimmung sowie die Wirksamkeit der konkre-

                                                      
581  S. Seitz/Kowarik, (Hrsg.): Perspektiven für die Verwendung gebietseigener Gehölze. NEOBIOTA 2, 2003, S. 

3-26. 
582  Klingenstein/Eberhardt/Kornacker, Invasive gebietsfremde Arten aus Sicht des Naturschutzes auf Bundes-

ebene, in: Bedrohung der biologischen Vielfalt durch invasive gebietsfremde Arten, Schriftenreihe des 
BMVEL „Angewandte Wissenschaft“, Heft 498, 2003, S. 24 –  39 (30 f.). 

583  Näher hierzu Seitz/Kowarik supra FN.  
584  S. zur Einbeziehung der genetischen Ebene, also der „gebietseigenen Herkünfte“ im BNatSchG in Teil (d) 

des Berichts.  
585  Middeke, Andreas, Nationaler Umweltschutz im Binnenmarkt, 1994, S. 208. 
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ten Maßnahme für das Ziel zu bewerten. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass dem Auftragge-

ber bei der Bewertung im Rahmen der gemeinschaftlichen Umweltschutzprinzipien ein gewis-

ser Beurteilungs- und Prognosespielraum zukommt. Andererseits sind die Beeinträchtigungen 

der Handlungsfreiheit der betroffenen Marktteilnehmer zu würdigen, was insbesondere von 

der Nachfragemacht der Auftraggeber abhängt. Das bedeutet, dass bei entsprechender 

Marktdominanz ein zielgerichtetes, umweltfreundliches Verhalten der öffentlichen Auftragge-

ber sich wie ein generelles Absatzverbot für Produkte auswirken kann, die den Anforderungen 

nicht genügen.586 Einigkeit besteht mithin darüber, dass für minimale Erfolge im Bereich des 

Umweltschutzes keine wesentlichen Beeinträchtigungen des freien Warenverkehrs hinge-

nommen werden sollen. 

Bei der zugrunde liegenden Problematik ist zu berücksichtigen, dass nicht nur ökologische, 

sondern auch ökonomische Gesichtspunkte für eine Beschränkung lediglich auf gebietseigene 

Pflanzen und Gehölze sprechen. Denn erste ökonomische Bilanzierungen ergaben bei ge-

bietseigenen Bepflanzungen bessere Anwuchsergebnisse und eine höhere Vitalität auf Bö-

schungsstandorten. Die Kostenrechnung führte dabei zu der Schlussfolgerung, dass die Ver-

wendung gebietseigener Herkünfte ökonomisch sinnvoll ist.587 Außerdem ist zu bedenken, 

dass betroffenen Baumschulen weiterhin der heimatliche Absatzmarkt verbleibt. Lediglich die 

Exportmöglichkeiten werden eingeschränkt, nicht jedoch die Verkaufschancen allgemein. Die-

sen Einschränkungen sind die Gefahren für die Biodiversität entgegenzuhalten, die sogar da-

zu führen können, dass ursprüngliche Wildformen nicht vorkommen. 

VI.4.4. Abschließende Bewertung 

Somit ist im Rahmen dieser überblicksartigen Prüfung zu dem Ergebnis zu kommen, dass Beschrän-

kungen der Vergabe auf „gebietseigene Herkünfte“ generell mit den Grundsätzen des Vergaberechtes 

zu vereinbaren sind. Der Verweis auf ein bestimmtes Zertifikat erscheint dagegen, zumidest als allei-

niges Mittel, problematisch. Die Entwicklung eines Zertifikats- und Qualitätssicherungssystems an 

sich, wie z.B. in den Erzeugergemeinschaften praktiziert, stellt im allgemeinen aber ein sinnvolles 

Insturment dar, die Verwendung und Überwachung der Produkte zu sichern. Eine abschließende Be-

wertung, insbesondere der Angemessenheit der Vergabepraxis, kann jedoch erst nach einer einge-

henden Untersuchung erfolgen.  

 

 

                                                      
586  Krohn, Wolfram, Öffentliche Auftragsvergabe und Umweltschutz, 2003, S. 125 f. 
587  S. dazu Kowarik/Seitz, S. 11 f. 



Nationale IAS-Strategie  Seite 263 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

VII. Kosten-Nutzen-Abschätzung 

VII.1. Einleitung 

Ökonomische Analysen, wie sie Nutzen-Kosten-Analysen darstellen, sollen als Entscheidungshilfe  

bei der Allokation knapper finanzieller Mittel dienen. Ihr Ziel ist es alle relevanten Folgen in Geldein-

heiten zu erfassen. Die Verwendung einer gemeinsamen Einheit ermöglicht es unterschiedliche Fol-

gen gegeneinander zu verrechnen, und so komplexe mehrdimensionale Sachverhalte auf einer eindi-

mensionalen Skala darzustellen. Diese Informationsverdichtung macht viele Probleme leichter fassbar 

und ermöglicht eine Einordnung in den gesellschaftlichen Kontext. Dies erklärt die große Resonanz, 

die ökonomische Analysen, egal in welchem Themenbereicht, in der Öffentlichkeit erfahren. Wahr-

scheinlich ist das Problem der invasiven Arten auch deshalb auf der politischen Agenda, weil Studien 

wie die des amerikanischen Office of Technology Assessment (OTA 1993) oder von Pimentel et al. 

(1999) mit beeindruckend großen Zahlen (letztere errechnen für die USA einen jährlichen Schaden 

von 138 Mrd. US$) aufwarten. Entsprechend werden ökonomische Studien sowohl in der Presse (s. 

NZZ vom 5.5.1999) als auch im Bereich der Politikberatung (z.B. Pressemitteilung bei hib „heute im 

Bundestag“ vom 14.12.2000) erwähnt.  

Für den Problembereich invasiver gebietsfremder Arten, bieten sich folgende drei Einsatzfelder für 

ökonomische Analysen an: 

∗ Prioritätensetzung bei der Wahl möglicher Bekämpfungsstrategien. Durch die Verwendung ei-

ner gemeinsamen Maßzahl, können die einzelnen IAS in ihren Folgen verglichen werden und 

besonders relevante Arten identifiziert werden.  

∗ Entscheidung auf Artenebene, d.h. ob eine Bekämpfung sinnvoll ist, d.h. die Kosten der Be-

kämpfungsmaßnahme geringer als die Schäden durch die IAS sind.  

∗ Wahl der effizientesten Bekämpfungsstrategie, wenn mehrere  Alternativen, z.B. biologische, 

mechanische oder chemische Bekämpfung, zur Verfügung stehen.  

 
Je nachdem, ob die oben genannten Entscheidungen auf betrieblicher Ebene von einzelnen Land- 

oder Forstwirten oder im Rahmen einer nationalen Naturschutzstrategie auf politischer Ebene getrof-

fen werden sollen, unterscheidet sich das Vorgehen bei den ökonomischen Analysen (s. Abbildung 

C-12).  Auf Betrachtungsebene der Wirtschaftssubjekte, bei der es um die einzelwirtschaftliche Ren-

tabilität von Maßnahmen geht, genügt die Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Nutzen und Kos-

ten. 
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Abbildung C-12: Entscheidungsrelevante Systematik bei der Verwendung ökonomischer 
Studien 

Betrachtungsebene Vorgehen Daten Entscheidungskriterium 

1. Staatshaushalt Budget-orientierte 
NKA 

vwl. + bwl. Ausgaben- bzw. Kosteneffizienz 

2. Wirtschaftssubjekte Finanzielle NKA bwl. einzelwirts. Rentabilität 

3. Volkswirtschaft Ökonomische NKA vwl. ökonomischen Effizienz  

Quelle: verändert nach Bräuer (2002:242) 

 
 

 

Ziel politischer Entscheidungen ist es die gesellschaftliche Wohlfahrt zu optimieren. Diese ergibt sich 

per Definition aus der aggregierten individuellen Wohlfahrt der Mitglieder einer Gesellschaft588. Daher 

ist für naturschutzpolitische Fragestellungen die volkswirtschaftliche Betrachtungsebene relevant.  

Diese theoretischen Grundlagen sind von elementarer Wichtigkeit, sollen methodisch korrekte und für 

die Politikberatung verwertbare ökonomische Analysen invasiver Arten durchgeführt werden. Wie die 

Analyse bisheriger Studien zeigt, ist dies nicht selbstverständlich (s. Kap. VII.2). 

VII.2. Literaturübersicht 

Ziel der Literaturübersicht ist es, einen Eindruck zu vermitteln, in welchem Maße Informationen über 

ökonomische Folgen invasiver Arten vorliegen, den Forschungsstand aufzuzeigen und zu analysieren 

in wie weit sich diese Ergebnisse als Entscheidungshilfe für naturschutzpolitische Entscheidungen 

eignen.  Daher reicht die einfache Auflistung des Ergebnisses nicht aus. Statt dessen müssen die 

Studien hinsichtlich bewertungsrelevanter Kriterien analysiert werden. Eine systematische Aufarbei-

tung in dieser Art und Weise findet sich in der Literatur bisher nicht. Im Folgenden wird daher auf die 

Auswahl der Studien und die Auswahl der Bewertungskriterien genauer eingegangen.  

Auswahl der Studien: Die Literaturrecherche fand sowohl in Peer-reviewten Publikationen als auch 

in der grauen Literatur aus dem Internet statt. In der Literaturanalyse sind nur Studien berücksichtigt 

worden, die ökonomisch fundierte und für nutzen-kosten-analytische Überlegungen verwendbare Er-

gebnisse präsentieren. Daher muss in der Studie zum einen quantitativ gearbeitet worden sein. Hin-

                                                      
588  Die Wohlfahrt der Individuen ist abhängig vom Grad der Bedürfnisbefriedigung durch die Bereitstellung 

bestimmter Güter (dazu zählen sowohl landwirtschaftliche Produkte als auch die Qualität bestimmter Um-
weltmedien oder die Existenz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten). Existieren für diese Güter vollkommene 
Märkte, so können die durch die IAS hervorgerufenen Mengenänderungen durch Marktpreise direkt be-
stimmt werden. Sobald unvollkommene oder, wie im Fall öffentlicher Güter, gar keine Märkte existieren, 
müssen die Wohlfahrtswirkungen auf Basis veränderter Zahlungsbereitschaften oder Kompensationsforde-
rungen der betroffenen Personen ermittelt werden. Dies erfordert den Einsatz direkter umweltökonomischer 
Analysen wie der Kontingenten Bewertungsmethode. 
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weise, dass IAS negative ökonomische Effekte auf bestimmte Bereiche haben, reichen nicht aus. 

Damit ein Transfer der Ergebnisse möglich ist, muss ferner ein klar definierter Bezugsrahmen für die 

Ergebnisse existieren. Nach Möglichkeit sollte es sich auf jährliche Effekte handeln, hochgerechnet 

auf das gesamte Land, in dem die Untersuchung stattgefunden hat. Erstaunlicherweise geben viele 

Studien weder einen räumlichen noch zeitlichen Bezugsrahmen an. Auch Studien, die nur Angaben zu 

zusätzlichen Kosten pro Hektar oder pro Arbeitsschritt enthalten, aber keine weiteren Informationen, 

die eine Extrapolation dieser Ergebnisse auf einen definierten Bezugsrahmen ermöglichen wurden 

nicht berücksichtigt.  

VII.2.1. Auswahl der Kriterien zur Charakterisierung der Studien  

Eine Charakterisierung der Studien in der Literaturübersicht erfolgt hinsichtlich folgender fünf Kriterien: 

∗ Strategie: Wie wird versucht die negativen Effekte invasiver Arten zu vermeiden oder aus-

zugleichen? 

∗ Referenz: Welches Vorgehen wurde zur Bestimmung der ökonomischen Effekte gewählt? 

∗ Methodik: Wie wurden das für die Berechnungen relevante Datenmaterial erhoben? 

∗ Sektoren: Welche Sektoren wurden hinsichtlich angefallener Nutzen oder Kosten berücksich-

tigt? 

∗ Daten: Sind volkswirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Nutzen und Kosten bestimmt 

worden? 

 

 

Die Systematisierung wird wie folgt begründet: 

 
Referenz: Das Referenzsystem ist für die Entscheidung wichtig, in was für Analysen die Daten einge-

hen können. So eignen sich Produktionseinbußen als Berechnungsreferenz nur für rein betriebswirt-

schaftliche Analysen. Dies gilt vor allem für die Bereiche Forst- und Landwirtschaft, bei denen sich 

aufgrund des hohen Subventionierungsgrades die Schattenpreise deutlich von den Marktpreisen un-

terscheiden. Zwischen folgenden Referenzsystemen wird unterschieden: 

 

Opportunitätskosten: Wertermittlung bestimmter Effekte über den entgangen Nutzen alternativer Ver-

wendungsmöglichkeiten. So bestimmen Wit et al. (2001) den Wert der veränderten Ökosystemfunkti-

on „Grundwasserregeneration“ über den Wert der sonst mit dem Wasser produzierten landwirtschaftli-

chen Produkte.   
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Abbildung C-13: Die in der Literaturübersicht verwendeten Kriterien mit den jeweiligen Aus-
prägungen sowie Abkürzungen. 

Kriterium Kategorien/ Unterteilungen Symbol 
Strategie • Prävention 

• lokale Bekämpfung (Mahd etc. aber auch prophylaktische Begasung 
von Getreide) 

• generelle Bekämpfung durch biologische Schädlingskontrolle  

• Schadenserfassung, d.h. Keine Bekämpfungsstrategie nur Dokumen-
tation der Schäden  

• Präv 

• lB 
 

• gB 

• Schaden 

Referenz  • Opportunitätskosten 

• Produktionseinbußen 

• Kosten für Maßnahmen zur  Bekämpfung der IAS 

• Schadensbeseitigung z.B. Krankenhauskosten oder Reparatur eines 
Dammes etc. 

• Opp 

• Prod 

• Mn 

• Schad 

Methodik • Versuch 

• Expertenbefragung 

• Statistiken /Benefit Transfer 

• Modellierung 

• Literaturauswertung 

• Vs 

• Exp 

• Stat 

• Mod 

• Lit 
berücksich-
tigte Sekto-
ren 

• Agrarwirtschaft 

• Fischerei 

• Forstwirtschaft 

• Freizeit/Tourismus 

• Naturschutz 

• Gesundheit 

• Infrastruktur (Land u. Wasser) 

• Kommunaler Bereich 

• Agrar 

• Fisch 

• Forst 

• Fzt 

• NatS 

• Gesh 

• Infra 

• Kom 

Kosten u.  
Nutzen 

• Zahlen, wenn bestimmt 

• WTP –xy: vwl. Kosten, die entstehen, aber nicht bestimmt worden 
sind.  

• Zahl 

• s. Abbildung 
C-14 

 

 

 

Bekämpfungskosten: Viele Studien bestimmen die Schäden invasiver Arten über die Kosten, die bei 

ihrer Bekämpfung entstehen. Aber nur in Ausnahmefällen liegen hier exakte Werte vor, z.B. für die 

Wasserhyazinthen im Viktoriasee.  Meist existieren nur exemplarische Werte für bestimmte Teilgebie-

te. Diese Daten werden dann auf das gesamte Untersuchungsgebiet, im Falle von Reinhardt et al. 

(2003) die Bundesrepublik, extrapoliert. Bei diesem Vorgehen bestehen Probleme auf drei Ebenen:  

∗ Generell stellt sich die Frage, wie repräsentativ die vorhandenen Daten für das gesamte Un-

tersuchungsgebiet sind. Möglicherweise sind die Bereiche bei denen Bekämpfungsmaßnah-

men regelmäßig durchgeführt werden und für die daher Daten vorliegen überproportional sen-
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sibel hinsichtlich einer Beeinträchtigung durch IAS. Damit würde eine direkte Übertragung auf 

das gesamte Untersuchungsgebiet zu einer Überschätzung des Kosten führen. (Repräsentati-

vität der Daten) 

∗ Je nachdem wie stark die vorhandenen Daten extrapoliert werden müssen, sinkt die Genauig-

keit der Ergebnisse. Notwendig ist hier das Arbeiten mit Minimal- und Maximal-Szenarien, das 

nur wenige Autoren tun. (Extrapolation der Effekte) 

∗ Viele Maßnahmen zur Bekämpfung von IAS sind ineffektiv wie die Untersuchung von Schep-

ker & Kowarik (2002) gezeigt haben. Ineffektive Maßnahmen sind kein geeignetes Maß zur 

Kostenermittlung. Einerseits kommt es zu einer Überschätzung des Schadens, wenn es effi-

zientere Maßnahmen als die herangezogene gibt. Andererseits bedeuten ineffiziente Maß-

nahmen, dass trotz Bekämpfung nicht alle negativen Effekte der IAS beseitigt sind. Damit ist 

der Ursprungszustand nicht wiederhergestellt und es kommt zu einer Unterschätzung der 

Schäden. (ineffiziente Maßnahmen)  

 

Schadensbeseitigung: Viele Studien definieren die Schäden invasiver Arten über die Kosten, die zur 

Wiederherstellung des Ursprungszustandes entstehen. Dabei können im einfachsten Fall die Kosten 

der Maßnahmen direkt angesetzt werden (z.B. Reinhardt bei Ambrosia artemisiifolia) oder es wird mit 

Risikoaufschlägen oder Diskontfaktoren gearbeitet, da jede Maßnahme nicht unbedingt zu einem Er-

folg führt bzw. der Erfolg sich erst nach einer zeitlichen Verzögerung einstellt, wie dies bei Ersatz-

pflanzungen von Bäumen der Fall ist (s. Kehlenbeck 1996). Für Baumschäden hat sich dieser Bewer-

tungsansatz unter dem Begriff Ersatzwertmethode etabliert und geniest mittlerweile Rechtssicherheit 

(Kehlenbeck 1996: 110). Generell ist dieses Vorgehen mit folgenden Problemen behaftet:  

∗ Externe Effekte z.B. eines Herbizideinsatzes oder von Pflegemaßnahmen in einem Biotop, un-

ter denen häufig andere Arten leiden, werden nicht betrachtet. 

∗ Der volkswirtschaftliche Nutzen eines Ursprungszustandes ist höher als der eines durch Be-

kämpfungsmaßnahmen wiederhergestellten Ausgangszustandes. So sind ähnlich wie beim 

Wertverlust eines reparierten Unfallwagens auch  Nutzenverluste zu erwarten durch das Wis-

sen, dass ein Ökosystem latent gefährdet ist und auf menschliche Eingriffe angewiesen ist. 

Dieses Ökosystem wird anders wahrgenommen als eines, welches ohne externe Hilfsmaß-

nahmen existenzfähig ist. (Vergleichbar mit dem Wertverlust eines Unfallwagens) Gleiches gilt 

für den Versuch gesundheitliche Schäden, die von IAS hervorgerufen werden, durch die damit 

verbundenen Behandlungskosten zu erfassen. Hier bleiben die Wohlfahrtsverluste, die die be-

troffenen Individuen während der Krankheitsdauer oder aufgrund des Wissens über mögliche 

Gesundheitsgefährdungen erleiden unberücksichtigt.589  

                                                      
589  So gibt es in der umweltökonomischen Literatur diverse Studien, die die Zahlungsbereitschaft der Bürger für 

ein verringertes Gesundheitsrisiko, z.B. durch Luft- oder Wasserverschmutzung, bestimmt haben.   
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∗ Es ist fraglich ob alle Beeinträchtigungen durch die Bekämpfungsmaßnahmen vollständig 

ausgeglichen werden können und damit der Ausgangszustand überhaupt wieder wiederher-

gestellt werden kann.  

Alle drei Effekte führen dazu, dass die über die Kosten der Schadensbeseitigung gemessen Schäden 

nur als unteres Limit der tatsächlichen Schäden angesehen werden können.  

Produktionseinbußen: Im Bereich Land- und Forstwirtschaft werden die Schäden invasiver Arten häu-

fig über aktuelle oder potentielle Gewinneinbußen in der Produktion definiert. Zwei unterschiedliche 

Vorgehensweisen lassen sich hier konstatieren: Entweder werden die Produktionseinbußen über Er-

tragseinbußen oder über erhöhte Produktionskosten ermittelt. Wenn hierzu keine genaue Zahlen vor-

liegen, verwenden die Autoren häufig folgende grobe Annäherungen: 

∗ Die den jeweiligen IAS zugeschriebenen Ertragseinbußen werden direkt auf den Gewinn über-

tragen, d.h. ein Ertragsrückgang von 10% entspricht einem Schaden von 10% des normaler-

weise erzielten Gewinnes. Dieses Vorgehen berücksichtigt allerdings nicht, dass mit innerbe-

trieblichen Anpassungsprozessen auf die veränderten Rahmenbedingungen reagiert werden 

kann und so die tatsächlichen Gewinneinbußen niedriger ausfallen.  

∗ Bei der Bestimmung  der erhöhten Produktionskosten wird z.T. einfach der Anteil der IAS an 

den jeweiligen Schadorganismen als Maß für die Bekämpfungskosten genutzt (s. Pimentel et 

al. 1999). Dieses Vorgehen ist in den meisten Fällen nicht korrekt, da Kosten für einen Herbi-

zideinsatz auch ohne IAS entstehen, die lediglich heimische Arten verdrängen. Möglicherwei-

se ist eine etwas größere Menge an Herbizid notwendig , die restlichen Kosten für Arbeitszeit 

und Material bleiben aber unverändert. Entsprechend  sind die Grenzkosten der IAS Bekämp-

fung deutlich geringer als die für die heimischen Schadorganismen. Das oben genannte Vor-

gehen ist nur korrekt, wenn die invasive Art eine komplett neue Bekämpfungsstrategie erfor-

dert. Dies ist bei Senecio inaequidens auf Gleisen oder Heracleum mantegazzianum an Stra-

ßenböschungen der Fall (Reinhardt 2003). 

Zahlungsbereitschaftsanalysen: Obwohl Methoden zur direkten Nutzenmessung im Bereich des Na-

turschutzes oft die einzige Möglichkeit darstellen, viele der durch die Natur und Ökosystemdienstleis-

tungen generierten Nutzenkomponenten zu messen (s. Kap. II.5.2), finden sich im Bereich der IAS-

Problematik keine Anwendungsbeispiele. Lediglich in den Studien von Reinhardt et al. (2003) und 

Turpie & Heydenrych (2000) finden sich über Zahlungsbereitschaftsanalysen ermittelte Werte.  

Methodik: Die Angaben darüber, wie das Datenmaterial erhoben wurde, soll Hinweise über die Güte 

der Berechnungen liefern. Unterschieden wird zwischen Versuch, d.h. Primärdaten zu den Effekten 

der IAS sind ermittelt worden, Expertenbefragung, Auswertung von Statistiken, Literaturauswertung 

oder Berechnungen über eigens entwickelte Modelle.  

  

Berücksichtigte Sektoren: Sollen ökonomische Analysen als Entscheidungshilfe bei der Entwicklung 

von Bekämpfungsstrategien gegen IAS dienen, so ist es notwendig, sich an gegebenen politischen 
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Strukturen und Kompetenzbereichen zu orientieren. Die Kategorie Sektoren gibt daher Auskunft für 

welche Bereiche die ermittelten Zahlen gelten und welche Akteure damit am besten aktiv werden. So 

ist es für das Umweltministerium nicht wichtig zu wissen welche Arten generell hohe Schäden verur-

sachen, sondern die Arten zu identifizieren, die besonders im Bereich des Naturschutzes auffallen. 

Dagegen liegt bei einer Art, die hauptsächlich Schäden im landwirtschaftlichen Bereich hervorruft, die 

Kompetenz und Verantwortung beim Landwirtschaftsministerium, zu entscheiden, ob Bekämpfungs-

maßnahmen ergriffen werden sollen. Entsprechend den Zuständigkeitsbereichen wird zwischen fol-

genden Sektoren unterschieden: Agrarwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft, Freizeit und Tourismus, 

Naturschutz, Gesundheit, Infrastruktur und dem kommunalen Bereich.  

 

 

Abbildung C-14: Maßeinheiten für volkswirtschaftlich relevante IAS-Folgen, die berücksich-
tigt werden müssten  

Abkürung Kategorie Beschreibung 

WTP - Arten & 
Habitat1 

WTP - Arten- und 
Habitatschutz 

Zahlungsbereitschaft für den Schutz u. Erhalt bestimmter u.U. ge-
fährdeter Arten oder Habitate 

WTP - Ökosys.1 WTP - Ökosystem Zahlungsbereitschaft für Veränderungen in einem Ökosystem, die 
zu veränderten Ökosystemfunktionen führen (z.B. erhöhtes Erosi-
onspotential bei Fallopia-Reinbeständen an Ufern.) 

WTP - L-Bild1 WTP - Land-
schaftsbild 

Zahlungsbereitschaft für Veränderungen im Landschaftsbild. Dazu 
zählen größe Regionen, die sich möglicherweise in ihrem Freizeit-
wert verändern (z.B. Erholungswert eines Waldes/Sees) aber auch 
einzelne charakteristische Elemente. In letztere Kategorie fällt auch 
der Verlust von Stadtbäumen in Biergärten oder Alleen. 

WTP - Gesh.1 WTP - Gesundheit Zahlungsbereitschaft dafür nicht krank zu sein (körperliche Unver-
sehrtheit), der Höhe des Erkrankungsrisikos oder dafür dass man 
überhaupt keinen keinem Erkrankungsrisiko ausgesetzt ist. 

(+) WTP - Beob.2 WTP - Beobach-
tung  

Zahlungsbereitschaft für die Möglichkeit die IAS zu beobachten 
(oder Jagd), wenn es sich bei der IAS um attraktive Art handelt. 
Dieser Wert gibt einen volkswirtschaftlichen Nutzen (+) an, der 
durch die IAS entsteht.   

1  Vwl. Kosten durch IAS                  2  Vwl. Nutzen durch IAS 
 

 

 

Daten: Wie oben dargelegt, hängt die Verwendungsmöglichkeit und der Geltungsbereich ökonomi-

scher Analysen von der Betrachtungsebene ab. Daher wird zwischen volkswirtschaftlichen und be-

triebswirtschaftlichen Zahlen unterschieden. Die Literaturanalyse zeigt, dass kaum volkswirtschaftliche 

Zahlen existieren, obwohl diese Daten für den Naturschutz besonders relevant sind. Um eine Defizit-

analyse durchzuführen, finden sich in der Spalte mit den volkswirtschaftlichen Nutzen und Kosten 

neben den tatsächlich bestimmten Werten noch Angaben darüber, welche volkswirtschaftlichen Effek-
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te von Relevanz wären, aber von den Autoren nicht berücksichtigt wurden. Dabei wurde zwischen fünf 

Kategorien unterschieden (s. Abbildung C-14).  

VII.2.2. Analyse bisheriger Studien 

Abbildung C-16 zeigt eine Übersicht bisheriger Studien hinsichtlich der ökonomischen Auswirkungen 

von IAS. Zahlen liegen zu 42 Arten aus sieben Ländern vor. Ferner finden sich noch Studien zu Grup-

pen von IAS und Studien in denen bestimmte Ökosysteme die Bezugsgröße für die Berechnungen 

sind. Insgesamt finden sich 25 Studien in der Analyse. Die Tabelle stellt keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit, sollte aber die wichtigsten Arbeiten enthalten, die den oben genannten Kriterien entspre-

chen. Das Gros der Veröffentlichungen, die sich ihrem Anspruch nach mit ökonomischen Aspekten 

invasiver Arten befassen, lieferte keine für die vorliegende Studie verwertbaren Ergebnisse. Dies kann 

unterschiedliche Gründe haben. Meist werden Effekte nur qualitativ beschrieben oder es findet sich 

keine eindeutige Bezugsgröße, d.h. Angaben dazu, in welcher räumlichen und oder zeitlichen Einheit 

die beobachteten Effekte auftreten.  

In Deutschland liegen die ermittelten jährlichen Schäden für Neophyten je nach Art zwischen 30.000 € 

und 30 Mio.€. Von besonderer ökonomischer Relevanz sind Staudenknöterich und Ambrosie. Aller-

dings erzeugen die Arten Schäden in jeweils anderen Sektoren. Während die Ambrosie durch ihre 

allergene Wirkung signifikante Schäden im Gesundheitsbereich hervorruft, entstehen durch den Stau-

denknöterich vor allem Schäden an Wasserwegen. Mit geschätzten jährlichen Kosten von 5 Mio.€ ist 

der Mink die Art mit dem größten Schaden im Bereich des Naturschutzes. Die Schäden im Natur-

schutz liegen damit deutlich unter denen der anderen Bereiche. Noch deutlicher wird die Differenz, 

wenn landwirtschaftlich relevante Pathogene betrachtet werden. Hier sind allein für den Tomato spot-

ted wilt virus (TSWV) Schäden von 104 Mio.€ pro Jahr errechnet worden (Kehlenbeck 1996:101). Die 

Diskrepanz der Schadenshöhen hat aber ihre Ursache nicht in einem tatsächlich niedrigerem Scha-

denspotential im Bereich des Naturschutzes, sondern in der bisher nur unzureichenden Monetarisie-

rung der vorhandenen Schäden. Deutlich wird dies an zwei Punkten: Bei den untersuchten 42 IAS 

sind insgesamt 67 sektorale Betrachtungen durchgeführt worden. In nur 12 Fällen, 20%, sind natur-

schutzfachlich relevante Wirkungen untersucht worden. Von diesen 12 Fällen ist es nur bei 8 Fällen zu 

einer Monetarisierung der Effekte gekommen. Viermal, d.h. bei 33% der Fälle, wurden die Effekte nur 

qualitativ beschrieben (s. Abbildung C-15).  

 

Schwerpunktmäßig beschäftigen sich die Studien mit Effekten in der Landwirtschaft (30%) gefolgt von 

Gesundheit und Forst590.  

 

                                                      
590  Insgesamt muss bei diesem Vergleich beachtet werden, dass manche Studien die betrachteten Sektoren 

nicht explizit genannt haben, bzw. keine Unterscheidung zwischen Schäden im städtischen Bereich und all-
gemeinen Infrastrukturproblemen gemacht haben. Trotz dieser Schwächen erscheint uns die Auflistung als 
grobe Orientierung sinnvoll.  
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Abbildung C-15: Häufigkeiten der jeweils betrachteten Sektoren (n = 67)   

Sektor  Fälle [n] Häufigkeit [%] 

Agrarwirtschaft 20 30 

Gesundheit 13 20 

Naturschutz 12 (8)1 20 (12)1 

Forst 8 12 

Infrastruktur 7 10 

Stadt 5 7,5 

Freizeit 2 0,5 

1 Werte in Klammern geben die Anzahl Fälle an, bei denen es  tatsächlich zu einer Monetari-
sierung gekommen ist. 

 
 

 

Aus Sicht des Naturschutzes besonders relevant ist, dass lediglich zwei Studien versucht haben, Aus-

sagen über die volkswirtschaftlichen Kosten der IAS für den Naturschutz zu machen (Reinhardt et al. 

2003 und Turpie & Hydenrych 2000). Zum einen weisen Reinhardt et al. (2003) in ihrer Studie auf 

vorhandene volkswirtschaftliche Folgen hin, die nicht bestimmt werden konnten. Zum anderen schla-

gen sie einen Benefit-Transfer vor, um den Schaden, der durch die Verdrängung der heimischen Bio-

zönose durch den Großen Höckerflohkrebs entsteht, zu bestimmen. Dazu wird für die Bundesbürger 

eine Zahlungsbereitschaft von 1% derjenigen der US-Amerikaner zum Schutz der Elritze angenom-

men591. Unter dieser Annahme errechen Reinhardt et al. (2003) einen Wert von 3,9-11 Mio.€ pro 

Jahr. Diese Nutzenaggregation ist allerdings nicht ganz korrekt, da die Zahlungsbereitschaften mit der 

Gesamtzahl aller Bundesbürger (81 Mio.) multipliziert wurden. Zahlungsbereitschaftsangaben bezie-

hen sich aber immer nur auf erwachsene Personen über 18 Jahre oder werden auf Haushaltsniveau 

ermittelt. Je nach Ansatz bei der Quellstudie, dürfen die mittleren Zahlungsbereitschaften entspre-

chend nur mit der Anzahl erwachsener Bundesbürger (66 Mio.) oder der Anzahl bundesdeutscher 

Haushalte (35 Mio.) multipliziert werden.  

Turpie & Hydenrych (2000) verwenden bei ihrer Studie zur Gefährdung des Fynbos-Ökosystems  

durch IAS eine CVM-Studie zur Bestimmung seines Existenzwertes.   

                                                      
591  Dieses Vorgehen entspricht in keiner Weise dem wissenschaftlichen Stand der Technik und missachtet etli-

che Grundannahmen für einen Benefit-Transfer. Da die Autoren aber nur exemplarisch die Verwendung von 
CVM-Ergebnissen aufzeigen wollten und die Ergebnisse nicht in ihren Berechnungen berücksichtigt werden, 
ist dieses grobe Vorgehen legitim.   
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Abbildung C-16: Literaturanalyse bisheriger Studien zu den ökonomischen Folgen von IAS592 

Nr Art Name Stra-
tegie Referenz Sektoren einzelwirts.  

K. (-) bzw. N. (+) 
volkswirts. 
K. bzw. N.1 

Metho-
dik Anmerkungen 

 Europa         
 Deutschland         
1. Ambrosia artemisiifolia, 

Beibußambrosie 
Reinhardt 
(2003) 

Scha-
den 

Schad Gesh -32,1 Mio.€ WTP- Gesh- Exp Sehr grobe Hochrechnung, die nur auf 
zwei Experten basiert. Standardabwei-
chung: 17-47 Mio.€ 

2. Heracleum mantegazzi-
anum, 
Herkulesstaude 

Reinhardt 
(2003) 

lok. 
Bek 

Schad 
Mn 
Mn 
Mn 
 

Gesh 
NatS 
Infra 
Kom 
 

-1,05 Mio.€ 
-1,17 Mio.€ 
-2,39 Mio.€ 
-7,7 Mio.€ 
∑ -12,3 Mio.€ 

WTP- Gesh. Exp  

3. Quercus rubra, 
Roteiche 

Reinhardt 
(2003) 

gen.B
ek 

Prod NatS - 0 
+ 0,71 Mio.€ 

WTP - Arten 
& Habitat  

Exp keine Kosten, da Bäume ab einem best. 
Alter geerntet werden können 

4. Prunus serotina, 
Spätblühende Trauben-
kirsche 

Reinhardt 
(2003) 

lB Mn 
Prod/Mn 

NatS 
Forst 

-3,4 Mio.€ 
-22,1 Mio.€ 

WTP - L-Bild# Exp 
(Stat) 

# Bodenvegetation  
NatS-Zahlen für ganz Dtl. extrapoliert.  

5. Oryzaephilus surina-
mensis, Getreideplatt-
käfer u. Rhyzopertha 
dominica, Getreideka-
puziner 

Reinhardt 
(2003) 

lB 
Prä 

Prod, Mn 
 

Agrar 
 

Prod: -12,6 Mio.€ 
Prä: -6,8 Mio.€ 

− Exp  
 

Fraß und Prophylaxe 

6. Ephestia kuehniella, 
Mehlmotte 

Reinhardt 
(2003) 

lB  Prod/ Mn 
Schad/Mn 

Agrar 
Gesh 

-4,1 Mio.€ 
-0,78 Mio.€ 

− Exp  

7. Gainsoga ciliata, 
Behaartes Knopfkraut 

Reinhardt 
(2003) 

lB  Agrar (- )#  Exp # keine Extrakosten, da im Rahmen der 
normalen Unkrautbekämpfung beseitigt. 

9. Ondatra zibethicus,  
Bisam 

Reinhardt 
(2003) 

lB Schad 
Schad 
Schad 

Fisch) 
Infra 
Gesh 

-1,6 Mio.€ 
-6,2 Mio.€ 
-6,2 Mio.€ 

WTP - Arten 
& Habitat 
WTP- Gesh. 

Exp Gesh: Vektor für Fuchsbandwurm. 
NatS: lokale Aussterbeprozesse bei Ufer-
vegetationen. 

10. Orconectes limosus,  
Amerikanischer Fluss-
krebs  

Reinhardt 
(2003) 

lB  NatS -  WTP - Arten 
& Habitat 

Exp NatS: Als Überträger der Krebspest 
möglw. verantwortlich für das lokale Aus-
sterben von autochtonen Decapoden.  

11. Cameraria ohridella, 
Kastanienminiermotte 

Reinhardt 
(2003) 

lB Schad Kom -19,2 Mio.€ WTP-L-Bild Exp Schaden durch Laubentfernung, die sonst 
später erfolgen würde (Extraeinsätze). 

                                                      
592  Abkürzungen s. Abbildung C-13 und Abbildung C-14 
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Abbildung C-16: Literaturanalyse bisheriger Studien zu den ökonomischen Folgen von IAS592 

Nr Art Name Stra-
tegie Referenz Sektoren einzelwirts.  

K. (-) bzw. N. (+) 
volkswirts. 
K. bzw. N.1 

Metho-
dik Anmerkungen 

12. Cerasocytes ulmi, Ul-
menkrankheit 

Reinhardt 
(2003) 

lB Schad Kom -5,0 Mio.€ WTP - Arten 
& Habitat 

Exp Austausch der Bäume (Arbeitskosten und 
Wertverlust durch Austausch alt gegen 
jung).  

13 Dreissena polymorpha 
Dreikantmuschel 

Reinhardt 
(2003) 

lB  Infra 
(NatS) 

-# 

+ und - (?)## 
WTP - Arten 
& Habitat,  
WTP- Öko-
sys. 

Exp # keine aktuellen Kosten mehr, da Anpas-
sungsreaktionen schon vor Jahren durch-
geführt worden sind.  
## NatS (1) Kosten durch Verdrängung von 
Teich- u. Flussmuschel. (2) Nutzen als 
Nahrung für Enten und Otter. 

14 Fallopia japonica,  
Staudenknötericharten 

Reinhardt 
(2003) 

lB Mn, 
Schad 

Infra 
NatS 

-32,3 Mio.€ 
? 

WTP - Arten 
& Habitat, 
Ökosys. so-
wie  WTP-L-
Bild# 

Exp # Neben der Erosionsproblematik findet bei 
Reinbeständen eine Beeinträchtigung des 
Ökosystems statt.  

15 Senecio inaequidens, 
Schmalblättriges Greis-
kraut 

Reinhardt 
(2003) 

lB Mn Infra -0,1 Mio.€ − Exp Zusätzliche Aufwendungen bei Gleisanla-
gen, da S. in. nicht auf Glyphosat reagiert. 

16 Dikerogammarus villo-
sus,  
Großer Höckerflohkrebs 

Reinhardt 
(2003) 

- Schad/Re
st  

NatS - WTP – Arten- 
& Habitat  

Exp Verdrängung heimischer Gammaiden und 
Prädation anderer Arten.  
Vorschlag eines Benefit-Transfers: 1% der 
WTP für Erhalt der Elritze in den USA.  

17 Lupinus polyphyllus, 
Vielblättrige Lupine 

Reinhardt 
(2003) 

lB 
gB 

Mn NatS -30.000 € WTP - Arten 
& Habitat  

Exp Gefährdung von Arnika-Beständen.  
Kosten nur über Maßnahmen zur Beseiti-
gung definiert. 

18 Mustela vison,  
Mink, Amerikanischer 
Nerz 

Reinhardt 
(2003) 

lB Schad 
 
Mn 

Fisch 
Pelze 
NatS 

n.s. 
+87.000 € 
-4,95 Mio.€ 
∑ -4,2 Mio.€ 

 WTP - Arten- 
& Habitat 

Exp Fischerei: Frass von Fischen 
NatS: Prädation von Fischen, Vögeln und 
möglw. Verdrängung des heim. Nerz. 
NatS: Kosten für prof. Fänger. 

19 Rana catesbeiana,  
Ochsenfrosch 

Reinhardt 
(2003) 

lB Mn NatS -270.000 €  WTP - Arten- 
& Habitat 

Exp Kosten für 5 Teiche bei Karlsruhe. 
Laut Berner Konvention muss die Art 
ausgerottet werden,. 

20 Elodea nuttallii  
Schmalblättrige Was-
serpest 

Floraweb.de  lB Mn NatS, 
Infra, Fzt 

-115 € pro Tonne 
Feuchtgewicht 

WTP – L-Bild Exp  

21 Tilletia indica  
Indischer Weizenbrand 

Kehlenbeck 
et al. (1997) 

Scha-
den 

Prod Agrar (-147,5 Mio.€#) − Mod # Potentieller Schaden bei Etablierung in 
Dtl.. Szenarien schwanken zwischen 68,5 
– 227 Mio.€. 
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Abbildung C-16: Literaturanalyse bisheriger Studien zu den ökonomischen Folgen von IAS592 

Nr Art Name Stra-
tegie Referenz Sektoren einzelwirts.  

K. (-) bzw. N. (+) 
volkswirts. 
K. bzw. N.1 

Metho-
dik Anmerkungen 

22 Lirimyza huidobrensis 
Minierfliege  

Kehlenbeck 
(1996) 

Scha-
den, lB

Prod, Mn Agrar -68,1 Mio. DM − Exp, 
Mod 

Seit 1989 in Dtl. etabliert. 

23 Tomato spotted wilt 
virus (TSWV) ) 

Kehlenbeck 
(1996) 

Scha-
den, lB

Prod, Mn Agrar -104 Mio. DM − Exp, 
Mod 

Seit 1978in Dtl. etabliert. 

24 Ceratocystis fimbriata 
pv. platani  
Platanenwelke  

Kehlenbeck 
(1996) 

Scha-
den  

Mn# Kom (-50 Mio. DM#) WTP-L-Bild Exp, 
Mod 

#Potentieller Schaden bei Etablierung in 
Dtl..  Szenarien schwanken zwischen 15-
85 Mio. DM(Messung mit Ersatzkosten-
methode). 

25 Trips palmi Kehlenbeck 
(1996) 

Scha-
den, lB

 Agrar (-37 Mio. DM#) − Exp, 
Mod 

# Potentieller Schaden bei Etablierung in 
Dtl.. Szenarien schwanken zwischen 12,8 
– 60,5 Mio. DM. 

 Großbritannien         
26 Cervus dama,  

Damhirsch 
Langbein 
(1998) nach 
White & Har-
ris (2002) 

Scha-
den 

Prod Agrar, 
Forst 

-4,5 ₤ /ha/a WTP-L-Bild 
(+) WTP-
Beob. 

Exp Keine eindeutige Zuordnung der Schäden 
zwischen Rot- und Damhirsch 
Möglw. volksw. Nutzen durch Beobach-
tung und Jagd,da attraktive Art.  

27 Cervus dama,  
Damhirsch 

Ward 2001, 
Gill et al. 
2000 n. White 
& Harris 
(2002) 

Scha-
den 

Prod Forst -288 ₤/ha/a s.o. Exp # Angaben für Koniferenplantagen. 

28 Cervus nippon,  
Sika Hirsch 

Ward (2001) 
n. White & 
Harris (2002) 

Scha-
den 

Prod. Forst -400₤/ha s.o. ?  

29 Oryctolagus cuniculus,  
Kaninchen 

Rees et al. 
(1985)# und 
Kolb (1994)## 
 n. White & 
Harris (2002) 

Scha-
den 

Prod.  
Prod. 

Agrar 
Agrar 
 

-100 Mio.₤ # 
-11,8Mio.₤/a## 

 

s.o. Lit # Kein def. Zeitraum (in den 1980ger) von 
den 100 Mio.₤ sind 40 Mio.₤ Getreide-
schäden  
## Im Zeitraum 1990-91 
Mc Killop (1996): Ertragsverlust von 
1%/Tier (=6,5₤) 

30 Oryctolagus cuniculus,  
Kaninchen 

Trout (2001) 
n. White & 
Harris (2002) 

Scha-
den 

Prod Forst -90 Mio.₤    

31 Branta canadensis,  
Kanadagans 

Simpson 
(1991) 

Scha-
den 

 Agrar -15.000₤ (+) WTP-
Beob. 

? Nutzen, da attraktive Art, die gern beo-
bachtet wird.  

 Amerika         
32 Die wichtigsten IAS incl. Pimentel et lB, gB,   -137,2 Mrd.$ WTP - Arten  Getreideschädlinge machen zusammen 
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Abbildung C-16: Literaturanalyse bisheriger Studien zu den ökonomischen Folgen von IAS592 

Nr Art Name Stra-
tegie Referenz Sektoren einzelwirts.  

K. (-) bzw. N. (+) 
volkswirts. 
K. bzw. N.1 

Metho-
dik Anmerkungen 

von Krankheitserregern 
für Mensch und Tier 
 

al. (2002a) Scha-
den 

(u.a. Planzen:-34,7 
Säugetiere: -37,1 
Arthropoden: -20,1 
Mikroog.: -25,7) 

& Habitat  
WTP – Gesh. 
WTP - Öko-
sys. 
 

62,9 Mrd.$, d.h. 46%, aus. Tier- und Men-
schenkrankheiten 9 bzw. 6,5 Mrd.$. 

 Südafrika         
33
34 

Acacia mearnsii,  
Schwarze Akazie 

de Wit et al 
(2001) 

lB, gB Prod, 
Opp,  
 

Agr, Forst, 
NatS  

-1426 Mio.US$ 
+552 Mio.US$ 
∑ -874 Mio.US$ 

WTP - Arten 
& Habitat  
WTP - Öko-
sys. 

Stat, 
Exp 
 

Zeitlicher Bezugsrahmen nicht eindeutig 
(Angaben möglw. für 20 Jahre).  
 NKV von 7,5 oder 4 je nach Be-
kämpfungs-Strategie. 

35 Azolkla filiculoides,  
Roter Wasserfarn 

McConnachie 
et al. (2003) 

lB, gB Mn Agr, Forst, 
Fzt, Kom 

 -206 Mio.US$  
 

WTP - Öko-
sys. 

Exp Es sind nur direkte finanzielle Kosten  z.B. 
bei Landbesitzern berücksichtigt worden, 
d.h. Nutzen entspricht vermiedenen alter-
nativen Bekämpfungskosten. 

 Australien          
36 Oryctolagus cuniculus, 

Kaninchen  
White & New-
ton-Cross 
(2000)593 

gB  Agrar 
Forst 
Gesh 
NatS 

-840 Mio. € 
-310 Mio. € 
-2,5 Mrd. €  
? 
∑ -3,65 Mrd. €  
= -1,15 Mrd. AUS$ 

WTP – Arten- 
& Habitat,  
WTP - Öko-
sys. 

Lit Nutzen des RCD zur biol. Kontrolle sind 
hier als Schäden des IAS verbucht wor-
den. 
 

 Neuseeland          
37 Teia anartoides 

Painted Apple Moth  
Cook et al. 
(2002) 

lB Mn Agrar, 
Gesh 

-3,28 Mio. NZ$# WTP- Gesh. 
##  

Lit # Mittelwert für die nächsten 20 Jahre.  
## Der Kontakt mit den Haaren der Motte 
führt bei manchen Menschen zu allergi-
schen Reaktionen (Hautausschlag und 
Atemwegsbeschwerden). 

38 Ochlerotatus und Culex 
spec., 
Stechmücken 

Cook et al. 
(2002) 

lB Mn Gesh -13,6 Mio. NZ$ WTP- Gesh.  Lit? Arten sind Vektoren für Ross-River-Virus. 
WTP dafür, keinem Erkrankungsrisiko 
ausgesetzt zu sein.  

39 Varroa jacobsoni  Cook et al. lB, gB Mn Agrar -7,7 Mio. NZ$# WTP – Arten- Lit # Prognostizierte Kosten für die nächsten 

                                                      
593  Studie zu Nutzen und Kosten der biol. Bekämpfung von Kaninchen. Da einige der Nutzen- und Kostenkomponenten sich speziell auf den Fall der Bekämpfung be-

ziehen, unterscheiden sich die vorliegenden Zahlen von der Originalstudie, z.B. Kosten für das Programm (2,5 Mio.€) sind nicht relevant, da die Schäden auf Basis 
der ursprünglichen Kaninchendichten berechnet wurden. Gleiches gilt für die Schäden, die Füchse bei einem verminderten Kaninchenangebot unter der heimischen 
Fauna anrichten.  
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Abbildung C-16: Literaturanalyse bisheriger Studien zu den ökonomischen Folgen von IAS592 

Nr Art Name Stra-
tegie Referenz Sektoren einzelwirts.  

K. (-) bzw. N. (+) 
volkswirts. 
K. bzw. N.1 

Metho-
dik Anmerkungen 

Varroa-Milbe 
 

(2002) & Habitat 20 Jahre.  
Der Nutzen der Bienen wird mit dem Wert 
der Honigproduktion und Bestäubung 
(400-900 Mio.$/a) gleichgesetzt.  

 Studien lokaler Ökosys-
teme 

        

40 Fynbos-Ökosystem  
Südafrika 

Turpie & 
Heydenrych 
(2000) 

Diver-
se 

 Agrar -5,7 – 8,2 Mio.$  -1,1 Mio.$# 

 
Lit Gemessen werden Beeinträchtigungen 

des Ökosystems durch IAS. 
# Bestimmt mit Hilfe einer CVM (WTP-
Habitatschutz). 

41 Maesopsis eminii, 
(Baum)  
Tansania 

Lovett (2000)     WTP - Arten- 
& Habitat 

? Existenzwerte 
Unterscheidung von Konsumenten & 
Bürgern bei der Präferenz-messung, da 
letztere nicht in NKA integriert werden 
können.  

42 Lates niloticus,  
Victoriasee-Barsch  
große Seen/Afrika 

Kasulo (2000) lB Prod / 
Opp 

Fisch -52-68 Mio.$# WTP - Arten- 
& Habitat 

Stat # Zahlen geben nur erzielte Umsätze an 
und sagen nichts über Gewinne bzw. 
Verluste im Vergleich zu einem Szenario 
ohne IAS. 

43 Eichhornia crassipes, 
 Wasserhyazinthe  
Owen Wasserfälle, 
Uganda 

Kasulo (2000) lB Mn Infra -2,5 Mio.$ WTP - Arten- 
& Habitat 

Lit Kostenbestimmung über die Kosten der 
Bekämpfungsmaßnahmen 
 

44 Eichhornia crassipes, 
Wasserhyazinthe 
Viktoriasee, Owen 
Wasserfälle, Uganda  

Joffe & Cooke 
(1997) 
 

lB  Agrar, 
Infra  

2,05 Mio.$#  

71,4 Mio$## 
 

WTP – Ö-
kosys. 

Exp # Nur für Viktoriasee 
## Gesamtkosten für afrik. Länder mit 
großen Seen  

 1 Zahlungsbereitschaft (WTP: willingnes to pay) der betroffenen Bevölkerung, die mit einer Zahlungsbereitschaftsanalyse (engl.: CVM: Contingent Valuation Method ), 
bestimmt werden müsste.  
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Abbildung C-17: Länderübersicht bisheriger Studien zu den ökonomischen Folgen von IAS 

 Studie berücksichtigte 
Taxa einzelwirts. Kosten Summe  Anmerkungen 

 Deutschland      
 Reinhardt (2003) 

 
Neophyta 
Neozoa 

101,6 Mio.€ 
65,2 Mio.€ 

167 Mio.€  Die wichtigsten 20 IAS. Hauptposten: Gesundheit 25%; Wasserwege 
19%; Kommunaler Bereich 16%; Land u. Forst je 15 % (Subventio-
nen nicht berücksichtigt). Die fünf wichtigsten IAS sind für 77% der 
Schäden verantwortlich.  

 Kehlenbeck (1996) Pathogene 88,0 Mio.€ 
(197,0 Mio.€)# 

88,0 Mio.€  #Potentielle Kosten, wenn sich drei weitere Pathogene in Deutsch-
land etablieren sollten.   

   ∑ Deutschland 255 Mio.€   

 Großbritannien      
 Williamson (2002) Pflanzen# 200-300 Mio.₤## 250 Mio.₤  #hauptsächlich landwirtschaftlich relevante Arten.  

## 9 Arten sind für das Gros der Schäden verantwortlich  
 White & Harris (2002) Vertebraten Prod: 190 Mio.₤  

Mn: 49 Mio.₤  
∑ 239 Mio.₤  Das Gros der Schäden wird von Kaninchen erzeugt  

Soll diese Unterteilung hier noch rein?? 
 Pimentel (2002) Insekten u. Mil-

ben  
Pathogene 

962 Mio.₤  
2 Mrd.₤  

∑ 2,962 Mrd.₤  Als grobe Schätzung gibt der Autor 5 Mrd.₤ an.  

   ∑ Großbritannien 3.471 Mio.₤   

 Australien       
 Canyon et al. (2002) Invertebraten Prod: 4,665 Mrd.AUS$  

Mn: 750 Mio.AUS$  
∑5,415 Mrd.AUS$  Nur für Arten, die zwischen 1971 und 1995 eingeführt worden sind.  

 White & Newton-Cross 
(2000) 

Vertebraten  ∑1,15 Mrd. AUS$   

   ∑ Australien 6.565  Mio.AUS$   

 Neuseeland      
 Williamson & Timmins 

(2002) 
Weeds Mn: 60 Mio$ 

Prod: 40 Mio.$ 
∑ 100 Mio. $    

 New Zealand Conserva-
tion Authority (1999) 

alle Arten Mn: 400 Mio.NZ$ 
Pro: 480 Mio.NZ$ 

∑ 840 Mio.NZ$    

 Clout (2002) Wirbeltiere Mn: 174 Mio. NZ$#  
Prod: 100 Mio. NZ$ 

∑ 270 Mio.NZ$  # Maßnahmen zur Kontrolle ergeben sich aus anteiligen Kosten an 
allg. Politik.   

 Barlow & Goldson 
(2002) 

Invertebraten Vieh: 1,36 Mrd. NZ$  
Pflanzen: 880 Mio. NZ$  

∑ 2,2 Mrd. NZ$  Grobe Abschätzungen, IAS machen 90% der schädlichen Invertebra-
ten aus. 

 Cook et al. 2002 Insekten 23,5 Mio. NZ$   Drei IAS: Saltmarsh Mosquito, Honeybee Mite u. Painted Apple 
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Abbildung C-17: Länderübersicht bisheriger Studien zu den ökonomischen Folgen von IAS 

 Studie berücksichtigte 
Taxa einzelwirts. Kosten Summe  Anmerkungen 

Moth.  
 Green (2000) n. Cook et 

al. (2002) 
Alles 840 Mio. NZ$    

   ∑ Neuseeland 840 bzw. 2.500 
Mio.NZ$ 

  

 Südafrika      
 van Wilgen et al. (2001) Zusammenstel-

lung von 25 IAS  
2,1 Mrd. $    Alle Studien mit NKA hatten ein positives NKV. 

IAS-Bekämpfungsstrategien als eine Möglichkeit der Armutsbekämp-
fung. Kosten werden als Nutzen verbucht. 
# Mittelwert der sich aus veranschlagten 1,2 Mrd.$ für die nächsten 
20 Jahre ergibt. 

   ∑ Südafrika 2.105 Mio.$   
 USA      
 Pimentel et al. (2002°) Alles Pflanzen: 34,7 Mrd.$ 

Säugetiere: 37,1 Mrd.$ 
 Arthropoden: 20,1 Mrd.$ 
Mikroog.: 25,7 Mrd.$ 

137,2 Mrd.$  Getreideschädlinge machen zusammen 62,9 Mrd.$, d.h. 46%, aus. 
Tier- und Menschenkrankheiten 9 bzw. 6,5 Mrd.$.  

   ∑ USA 137.200 Mio.US$    
 Diverse Länder      
 Pimentel et al. (2001) Alles 314 Mrd.$   Auswahl der Länder (USA, UK, Australien, SA, Indien, Brasilien) 

aufgrund einer guten Datengrundlage.  
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VII.2.3. Ländervergleich der aggregierten Werte aus unterschiedlichen Studien  

Unter der Prämisse, dass die Unterzeichnerstaaten der CBD nationale Strategien zur Bekämpfung 

von IAS entwickeln sollen, erscheint eine Aggregation aller Daten auf Länderebene sinnvoll. Dies ist in 

Abbildung C-18 für Länder mit ausreichendem Datenmaterial geschehen. Allerdings ist der Erkennt-

nisgewinn dieses Vorgehens gering. Es werden lediglich mehr oder weniger große Zahlen produziert. 

Diese können zwar öffentlichkeitswirksam verwendet und politisch gut instrumentalisiert werden (s. die 

häufig zitierte Studie von Pimentel et al. 2001), als Entscheidungsgrundlage für bestimmte Bekämp-

fungsstrategien eignen sie sich aber nicht. Dafür bedarf es Zahlen auf einem niedrigerem Aggregati-

onsniveau, das mit der Handlungsebene korreliert.  

 

 

Abbildung C-18: Ländervergleich hinsichtlich der bisher ermittelten IAS-Folgen. Sum-
mierte Beträge und berücksichtigte Arten.  

Land Wert Studien Pfl. Arthrop. Vertebr. Pathog. Artenz. 
Deutschland 255 Mio.€ 1, 14 x x x x 22 

England 3.471 Mio.₤ 2, 3, 4 x x x - >171 

USA 137.200 Mio.$ 12 x x x x >331 

Neuseeland  840 Mio.NZ$ 

bzw. 2.500 Mio.NZ$ 

7 bzw. 6,9 x x x x >141 

Südafrika 2.105 Mio.$ 

 

11 x - - - 25 

Australien 6.565 Mio.AUS$ 5, 15 - x x x 13 

1 keine genaue Artenzahl zu bestimmenm, da auch allgemeine Kosten z.B. für Quarantaine verwendet 
werden, die sich strenggenommen auf alle IAS im Land beziehen.  

 

 

Abbildung C-19: Verwendete Studien für den Ländervergleich in Abbildung C-18 

Nr. Studie  Nr. Studie 
1 Reinhardt (2003) 8 Clout (2002) 
2 Williamson (2002) 9 Barlow & Goldson (2002) 
3 White & Harris (2002) 10 Green 2000 n. Cook et al. (2002) 
4 Pimentel (2002) 11 van Wilgen et al.. (2001) 
5 Canyon et al.. (2002) 12 Pimentel et al. (2002a) 
6 Williamson & Timmins (2002) 13 Pimentel et al. (2001) 

14 Kehelnbeck (1996) 7 New Zealand Conservation Authority 
Fact sheet August (1999) 15 White & Newton-Cross (2000) 
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Aber die Tabelle zeigt, wie stark die Ergebnisse vom jeweiligen Vorgehen abhängen. So sind die ge-

schätzten Schäden für Deutschland um den Faktor 12,5 kleiner als für Großbritannien. Der Grund 

hierfür liegt wahrscheinlich nicht in einer größeren Anfälligkeit der britischen Flora und Fauna für IAS, 

obwohl dies nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Wichtiger erscheint die Tatsache, dass 

bei den Untersuchungen in Deutschland weniger Gewicht auf Arten gelegt wurde, die Schäden in der 

Landwirtschaft hervorrufen. Dies zeigt abermals die Notwendigkeit auf, nicht mit zu hoch aggregierten 

Zahlen zu arbeiten, da hier aufgrund der Unübersichtlichkeit der Daten die Gefahr besteht falsche 

Rückschlüsse zu ziehen (z.B. das IAS in Großbritannien, aufgrund der Insellage, ein viel größeres 

Problem sind als auf dem europäischen Festland). Statt dessen sollte mit einem feingliedrigeren Ras-

ter gearbeitet werden.  

VII.2.4. Zusammenfassung der Analyse existierender Studien  

∗ Die Studien trennen die IAS-Folgen meist nicht nach Sektoren. Es finden sich dann häufig nur 

schwer nachvollziehbare aggregierte Zahlen.  

∗ Viele Studien sind rein auf Effekte in Forst- u. Landwirtschaft oder Infrastruktur konzentriert 

und vernachlässigen damit weite Schadensbereichte.  

∗ Keine der bekannten Studien betrachtet die für den Naturschutz relevanten volkswirtschaftli-

chen Effekte in methodisch sauberer Art und Weise.  

∗ Viele Studien haben sowohl methodische Schwächen auf der naturwissenschaftlichen als 

auch ökonomischen Ebene.  

 

 

 

VIII. Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Nachbarländern 

In diesem Forschungsteil sollen Möglichkeiten der verwaltungsrechtlichen Zusammenarbeit mit Nach-

barländern bearbeitet werden. Dieser Zusammenarbeit kommt insbesondere bei der Genehmigung 

von Ausbringungen oder Ein- und Ausfuhren besonderer Bedeutung zu.  

Im Rahmen der vorzunehmenden Prüfung ist insofern zunächst der „status quo“ der bestehenden 

Verpflichtungen und Rechte darzustellen. Danach sollen die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten 

einer engeren, grenzüberschreitenden verwaltungsrechtlichen Zusammenarbeit analysiert werden, 

bevor Möglichkeiten des generellen Informationsaustausches mit Hilfe von Datenbanken besprochen 

werden. Schließlich sollen auch die bestehenden internationalrechtlichen Regelungsmechanismen 

bezüglich der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Stoffe wie Abfälle, Chemikalien oder 

GVOs kurz dargestellt werden, die für die grenzüberschreitende Verbringung bekannter invasiver Ar-

ten Vorbildscharakter haben könnten. 
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VIII.1. Status quo der grenzüberschreitenden Reichweite nationaler Regelun-
gen  

Ein effizienter Umgang mit invasiven Arten kann nur gewährleistet werden, wenn auch und gerade in 

grenznahen Gebieten abgestimmtes behördliches Verhalten durch die jeweiligen Hoheitsträger ge-

währleistet ist. Eine effiziente Regelung erscheint dagegen erschwert, wenn es aufgrund der unter-

schiedlichen Kompetenzen an einer Einheitlichkeit fehlt – so laufen z.B. Bekämpfungsmaßnahmen ins 

Leere, die an der Landes- oder Staatengrenze aufhören und so einer invasiven Art immer wieder er-

möglichen, sich in das betreffende Gebiet auszudehnen.  

Allerdings sind den nationalen Hoheitsträger von Rechts wegen die Hände gebunden – nationale 

Souveränität endet grundsätzlich an der  Grenze, eben dort, wo die Souveränität des Nachbarstaates 

beginnt. Jegliche nationale Maßnahmen sind somit grundsätzlich auf das eigene Hoheitsgebiet be-

schränkt. 

Dieses – im Umweltrecht nicht neue – Problem wird im Allgemeinen durch eine institutionalisierte Zu-

sammenarbeitspflicht der Behörden aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages begegnet. Die völker-

rechtliche Grundlage regelt dabei genauer die Kooperations-, Harmonisierungs- und Anerkennungs-

pflichten der nationalen Behörden gegenüber den Entscheidungen ausländischer Hoheitsträger. Als 

Beispiel sei hier der Vertrag über die frühzeitige Kooperation im Falle eines nuklearen Unfalls594 ge-

nannt, der eine Notifikation der betroffenen nationalen Behörden in einem multilateralen völkerrechtli-

chen Vertrag direkt vorsieht. Außerhalb einer speziellen völkerrechtlichen Verpflichtung besteht hin-

gegen grundsätzlich keine Rechtsgrundlage für eine Kooperation nationaler Behörden. 

In Bezug auf invasive Arten bestehen außerhalb der generellen Verpflichtungen der CBD, nämlich 

Berichtspflichten gegenüber dem Clearing House und damit der Allgemeinheit der Staaten, keine prä-

ziseren Kooperationsverpflichtungen zwischen einzelnen, grenznahen nationalen Behörden. Auch im 

nationalen Recht (BNatSchG) ist weder eine innerstaatliche, noch gar eine zwischenstaatliche Koope-

rationspflicht zwischen den betroffenen Behörden vorgesehen. 

Eine Zusammenarbeit zwischen Behörden ist z.B. im Fall der Ausbringung oder Bekämpfung invasiver 

gebietsfremder Arten somit weder national-, noch international-rechtlich vorgesehen.  

VIII.2. Kooperationspflicht durch völkerrechtliche Vereinbarung 

Wie ausgeführt bestünde allerdings die Möglichkeit einer engeren grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit zwischen staatlichen Akteuren, insbesondere für Akteure in grenznahen Bereichen, durch 

Abschluss einer internationalrechtlichen Vereinbarung. 

                                                      
594  Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, vom 26.09.1986, in Kraft seit 27.10.1987, 25 ILM 

1370. 
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Als Vertragsparteien kommen generell der Bund, Länder595 und Gemeinden in Betracht.596 Insbeson-

dere im Umweltrecht sind auch seitens der Länder und Gemeinden mit grenznahen ausländischen 

Institutionen Kooperationsverträge geschlossen worden – zu nennen sind beispielsweise der Vertrag 

Mecklenburg-Vorpommerns mit der Wojewodschaft Stettin über die Gründung einer gemeinsamen 

Umweltkommission597 oder das „Abkommen über die Zusammenarbeit zur Errichtung und Ausgestal-

tung eines Naturparks in den Gebieten Nordeifel/Schneifel/Hohes Venn-Eifel“.598 

Der Abschluss dieser regionalen, grenzüberschreitenden Abkommen soll auch durch das „Europäi-

sche Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskör-

perschaften“599 gefördert werden. So haben sich die Vertragsparteien, zu denen so gut wie alle 

Nachbarstaaten Deutschlands zählen600, in Art. 1 verpflichtet,  die grenzüberschreitende Zusammen-

arbeit zu fördern und zu erleichtern. Zu diesem Zweck beinhaltet das Abkommen auch eine Reihe von 

Mustern und „Grundrisse für Vereinbarungen, Satzungen und Verträgen, die zwischen den örtlichen 

Behörden geschlossen werden“. Gem. Art. 3 eines im Jahre 1995 beschlossenen Zusatzprotokolls 

zum Rahmenübereinkommen ist es den Gebietskörperschaften auch ermöglicht, zwischenstaatliche 

„Organe“ und Institutionen zu schaffen.601  

In Ausführung des Rahmenabkommens hat die Bundesrepublik, bzw. einzelne Länder bisher drei 

Ausführungsabkommen mit den Niederlanden602, mit Belgien603 und mit Luxemburg, Frankreich und 

der Schweiz604 geschlossen. 

Neben der bloßen Möglichkeit der Einsichtnahme in gesammelte Daten sind in Bezug auf das Prob-

lem der invasiven Arten insbesondere die Möglichkeit der direkten Information durch eine grenznach-

barliche Behörde, wie auch eine abgestimmte, konzertierte Verwaltungspraxis (z.B. im Rahmen der 

Genehmigungspraxis von Ansiedlungen) oder gar die Wahrnehmung originär deutscher staatlicher 

                                                      
595  Die Möglichkeit zur Übertragung von Hoheitsrechten auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen wurde den 

Ländern im Jahre 1992 durch die entsprechende Änderung des Grundgesetzes (Art. 24 Abs. 1a GG) gege-
ben. Art. 24 Abs. 1a GG lautet: „Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfül-
lung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrech-
te auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen.“ s. dazu Beck, Die Übertragung von Hoheitsrech-
ten auf kommunale grenznachbarschaftliche Einrichtungen – ein Beitrag zur Dogmatik des Art. 24 Abs. 1a 
GG, 1997. 

596  S. Niedobietek, Das Recht der grenzüberschreitenden Verträge, Bund, Länder und Gemeinden als Träger 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit, 2001, S. 174 ff. 

597  Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit den Bereichen Umwelt und Natur, vom 18.11.1991. 
598  V. 3.2.1971, beide Vereinbarungen sind abgedruckt in Beyerlin/Lejeune, Sammlung der internationalen Ver-

einbarungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland, 1995, die insgesamt zehn Abkommen der Länder 
zum Umweltschutz nennen. 

599  Vom 21.5.1982, BGBl. 1981 II 966. 
600  Nach Niedobitek, supra FN. 596, S. 60504 haben alle Nachbarstaaten mit Ausnahme der Tschechischen 

Republik das Abkommen ratifiziert. Die Tschechische Republik hat das Abkommen jedoch unterzeichnet. 
601  S. zum Inhalt des Rahmenübereinkommens und des Zusatzprotokolls Niedobitek, supra FN. 596, S. 104 ff. 

und Beyerlin, Rechtsprobleme der lokalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 1988, S. 112 ff.  
602  Sog. Anholter Abkommen vom 23.05.1991, BGBl. 1993 II 843. 
603  Sog. Mainzer Abkommen vom 08.03.1996, GVBl. NRW 1996, 255; GVBl. Rh.-Pf. 1997, 3. 
604  Sog. Karlsruher Abkommen vom 23.01.1997, BGBl. 1997 II 1159, s. zu allen Abkommen Niedobitek, supra 

FN. 596, S. 106 – 111. 
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Aufgaben durch eine zwischenstaatliche Behörde denkbar. Allerdings ist zweifelhaft, ob dem Problem 

der invasiven Arten tatsächlich ausreichend politisches Gewicht beigemessen wird, dass es zum Ab-

schluss eines solchen zwischenstaatlichen Vertrages kommt.  

VIII.3. Informationszugang zu Datenbanken  

Neben der Etablierung einer zwischenstaatlichen Vereinbarung als „harte“ rechtliche Verpflichtung zur 

Zusammenarbeit ist allerdings auch der (freiwillige) Informationszugang, bzw. eine gegenseitige In-

formation der jeweiligen Behörden denkbar. Die Schaffung und Verwendung von zentralen Datenban-

ken für IAS stellt grundsätzlich eine geeignete Maßnahme im Rahmen der Prävention, wie der Früher-

kennung und Bekämpfung dieser Arten dar. Obwohl eine abstrakte Qualifikation des Invasionspotenti-

als einer Art bei der Frage der Vorhersage möglicher Schäden schwierig oder gar unmöglich ist, kön-

nen Rückschlüsse aus dem invasiven Verhalten einer Art in einem anderen Gebiet geschlossen wer-

den („Invasivität-anderswo“).605  

Der Vorteil zugänglicher Datenbanken liegt auf der Hand: diese geben nationalen Behörden Auf-

schluss über Fälle von Invasionen im Heimatland, aber auch über aufgetretene Fälle in anderen Län-

dern. Allerdings ist die Aufnahme einer Art in eine Datenbank nicht an Rechtsfolgen geknüpft – die 

Datenbank liefert der entscheidenden staatlichen Stelle wertvolle Information, bedingt aber nicht eine 

spezifische Entscheidung z.B. in einem Genehmigungsverfahren zur Ansiedlung nach § 41 II 

BNatSchG in Form der Landesgesetze. 

Eine Datenbank mit den Neophyten Deutschlands ist vom BfN in Zusammenarbeit mit der AG Neobio-

ta und der TU Berlin worden.606 Ähnliche Datenbanken bestehen ebenfalls für andere Länder.607 Eine 

Sammlung der weltweit aufgetretenen IAS, die auch je Land einzeln aufgerufen werden können, ist 

durch die Invasive Species Specialist Group (ISSG) der IUCN erstellt worden.608 Auf internationaler 

Ebene stellt die FAO für den aquatischen Bereich eine Datenbank bezüglich freigesetzter Arten be-

reit.609 

Zusätzlich zu diesen nationalen oder internationalen Datenbanken sind neuerdings auch regionale 

Datenbanken für spezifische Regionen erstellt worden. Diese werden meist durch private oder öffent-

liche Institutionen unterhalten und verwaltet. Eine Beteiligung von nationalen Behörden ist nicht zwin-

gend, ebenso sind auch hier keine direkten Rechtsfolgen an die Aufnahme einer Art in eine Daten-

bank geknüpft.  

                                                      
605  S. dazu die Darstellungen unter Forschungspunkt (f). 
606  S. http://ww.neophyten.de und http://www.floraweb.de.  
607  Vergleiche die Zusammenstellung der „Databases on Invasives“ der IUCN Invasive Species Specialist Group 

(ISSG) unter http://issg.appfa.auckland.ac.nz/database/welcome/.    
608  Abrufbar unter http://www.issg.org/database/reference/countries.asp.  
609  S. dazu das Fisheries Global Information System auf 

 www.fao.org/waicent/faoinfo/fishery/statist/fisoft/dias/mainpage.htm . 
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Hinsichtlich der Erstellung länderübergreifender, regionaler Datenbanken hat vor allem der maritime 

Bereich, insbesondere der nordische Bereich610 Vorbildfunktion. So bestehen für in der Ostsee er-

kannte gebietsfremde Arten mehrere Datennetze. Zu nennen sind das „Nordic Network on Introduced 

Species“611, die „Baltic Sea Alien Species Database“612, das „Nordic-Baltic Network on Invasive Spe-

cies“613, sowie das „European Research Network on Aquatic Invasive Species”614. Für den skandina-

vischen Bereich ist aufgrund eines Auftrages des Nordischen Rates eine Zusammenstellung aller 

gebietsfremden Arten erfolgt.615 

Hinsichtlich eines funktionierenden Informationsnetzwerkes muss schließlich auf das europaweite 

System der EPPO hingewiesen werden. Neben einer Liste von Schadorganismen unterhält die EPPO 

einen monatlichen „Reporting Service“ an die nationalen Pflanzenschutzbehörden und eine sog. „Alert 

List“, die ein Frühwarnsystem gegen potentielle Schadorganismen darstellt.616 Insofern muss bedacht 

werden, dass auch die innerhalb der EPPO und innerhalb des deutschen Pflanzenschutzdienstes 

übermittelte Information keinen rechtsverbindlichen Charakter besitzt, oder aufgrund einer rechtlichen 

Verpflichtung weitergegeben wird. Allerdings ist in diesem Bereich der Wille und der Bedarf an einer 

Informationsweitergabe, möglicherweise auch aufgrund der zu erwartenden bekannten Folgen des 

Auftretens eines Schadorganismus, stark ausgeprägt.  

Die Informationsweitergabe stellt somit eine echte und effektive Alternative zum (unwahrscheinlichen) 

Abschluss eines bindenden zwischenstaatlichen Vertrages dar. Sie setzt allerdings ebenso ein Prob-

lembewusstsein der beteiligten Parteien voraus. 

VIII.4. Internationale Regelungen zur grenzüberschreitenden Verbringung ge-
fährlicher Stoffe 

Eine Zusammenarbeit auf internationaler Eben findet schon seit einiger Zeit in Bezug auf manche, als 

„gefährlich“ anerkannter Stoffe statt – für diese Stoffe gelten umfangreiche Regelungssysteme, die vor 

allem eine Transparenz des Grenzübertritts gewährleisten sollen. Diese Systeme, die vor allem An-

sätze zur Zustimmung der grenzüberschreitenden Verbringung durch den Importstaat und Transpa-

renz- und Informationspflichten beinhalten, sollen kurz dargestellt werden. 

In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts einigten sich auf Vorschlag der FAO und der UNEP Staa-

ten auf die Einführung eines freiwilligen Verfahrens zur Zustimmung bei der Verbringung von be-

                                                      
610  Die in dieser Region ausgeprägte Zusammenarbeit ist allerdings auf die historisch enge Zusammenarbeit der nordischen 

Staaten zurückzuführen. 
611  NNIS, http://www.sns.dk/natur/nnis/. S. dazu auch Weidema, Introduces Species in the Nordic Countries in : 

Kowarik/Starfinger (Hrsg.), Biologische Invasionen : Herausforderung zum Handeln? (NEOBIOTA 1), 2002, 
S. 285- 286. 

612  http://www.ku.lt/nemo/mainnemo.htm.  
613  NOBANIS , http://www.sns.dk/nobanis/default.html.  
614  ERNAIS, http://www.zin.ru/rbic/projects/ernais.  
615  Weidema (Hrsg.), Introduced Species in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers – Nord 2000, 13. 
616  S. http://www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.html und die Ausführungen im Forschungsteil (d). 
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stimmten Pestiziden und Chemikalien.617 Dieses sah auf der Grundlage einer zentralen Sammlung 

von Informationen über bestehende Importbeschränkungen für als gefährlich angesehene Produkte 

ein freiwilliges Notifikations- und Zustimmungsverfahren vor. Dieses sogenannte „prior informed con-

sent (PIC)“-Verfahren wurde in der Folgezeit in internationalen Abkommen über die Verbringung von 

Abfällen618 und gefährlichen Chemikalien619 verbindlich institutionalisiert.  

Im Rahmen des sog. Cartagena-Protokolls620 zur CBD wurde dieses PIC-Verfahren weiter präzisiert 

und als zentrales Element der Steuerung der grenzüberschreitenden Verbringung genetisch modifi-

zierter Organismen als sog. „Advance Informed Agreement (AIA)“ eingeführt (Art. 7). Das AIA-

Verfahren sieht dabei ein zweiteiliges Verfahren vor – zunächst die Notifikation des bevorstehenden 

Imports durch den Exporteur, auf der anderen Seite die ausdrückliche621 Zustimmung durch den Im-

portstaat.622 

Zum Zwecke der Transparenz und Koordination der nationalen Entscheidung und der Entscheidungs-

grundlagen enthält das Biosafety-Protokoll auch die Verpflichtung, zentrale nationale Informationsstel-

len, sog. „focal points“ einzurichten. Diese sollen zentral die Importanträge eines Staates annehmen 

und die Entscheidungen über den Import fällen. An entsprechende Regelungen der CBD angelehnt 

wurde auch ein internationales „Biosafety Clearing House“  eingerichtet, dass die Informationen der 

nationalen focal points zentral sammelt.623 

Ein ähnliches Verfahren wäre für bekannte IAS zumindest denkbar. Wichtig ist insofern, dass der in-

ternationale Ansatz – nämlich zumindest die Weitergabe der Information der Ausfuhr und die entspre-

chende Kennzeichnung mit dem Ziel der informierten Zustimmung – auch für bekannte und in Daten-

banken enthaltene IAS genutzt werden könnte. Voraussetzung wäre allerdings entweder die Verab-

schiedung eines neuen internationalen Abkommens, oder die Einbeziehung von IAS in bestehende 

Regelungssysteme. In Bezug auf Pflanzen stellt letztlich auch das im Rahmen der IPPC benutzte 

Pflanzengesundheitszeugnis eine Variante der Information über den grenzüberschreitenden Transport 

dar, die für pflanzliche IAS zunutze gemacht werden könnte. 

                                                      
617  S. dazu den „International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides“ vom 28.11.1985, UN 

Doc. M/R8130/E/5.86/1/5000 und die “London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in in-
ternational Trade” vom 17.7.1987, UNEP Governing Council Decision 14/21. 

618  S. das „Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfäl-
le und ihrer Entsorgung“ vom 22.3.1989, BGBL. 1994 II, 2704. 

619  S. die „Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals 
and Pesticides in International Trade” vom 11.9.1998, UN Doc. UNEP/FAO/PIC/CONF.2, 38 I.L.M. 1 (1999).  

620  „Cartagena Protocol on Biosafety“ vom 29.1.2000, s. www.biodiv.org/biosafe/BIOSAFETY-PROTOCOL.htm.  
621  Das AIA-Verfahren verlangt eine ausdrückliche Zustimmung, ein Schweigen des Importstaates auf einen 

Antrag kann gem. Art. 9 (4) des Protokolls nicht als Zustimmung verstanden werden. 
622  S. zum Biosafety Protokoll Stoll, Controlling the Risks of Genetically Modified Organisms: the Cartagena 

Protocol on Biosafety and the SPS Agreement, Yearbook of International Environmental Law 10 (1999), 82 – 
119, und Steinmann/Strack, Die Verabschiedung des “Biosafety Protokolls” – Handelsregelungen im Um-
weltgewand?, NUR 7 (2000), 367 – 373. 

623  S. Art. 20 des Protokolls.  
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VIII.5. Zusammenfassung 

Nationalen Hoheitsträgern sind bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse (hier: Ansiedlungsgenehmi-

gungen und Monitoring- und Kontrollmaßnahmen) insofern Grenzen gesetzt, als ihr Handlungsbereich 

auf das jeweilige Hoheitsgebiet begrenzt ist. Weiterführende Befugnisse, wie bindende Kooperationen 

mit Verwaltungen im Ausland können lediglich aufgrund internationaler Vereinbarungen erreicht wer-

den. Zwar bestehen sowohl ein Rechtsrahmen, wie auch mehrere Vorbildabkommen bezüglich grenz-

nachbarschaftlicher Zusammenarbeit, allerdings ist mehr als fraglich, ob in der Praxis genügend politi-

scher Wille vorhanden ist, solche Abkommen in Bezug auf invasive Arten zu schließen.  

Ähnliches gilt für Abkommen auf internationaler Ebene – auch hier stehen als Vorbilder Abkommen 

zur Verfügung, die sich mit der grenzüberschreitenden Verbringung als „gefährlich“ angesehener Stof-

fe befassen und konkrete Informations- und Zustimmungspflichten für den Import vorsehen. Auch hier 

erscheint allerdings ein neues Abkommen auf internationaler Ebene unwahrscheinlich und aufgrund 

der Schwierigkeit der Vorhersagbarkeit der Invasivität der Arten nur schwerlich umsetzbar. In Hinblick 

auf die Einbettung auch invasiver Arten in bestehende Systeme erscheint für bekannte invasive Arten 

die Aufnahme in Listen der IPPC bedenkenswert. 

Neben der Regelung der internationalen Zusammenarbeit durch Informations- und Kooperationsver-

pflichtungen in internationalen Verträgen erscheint aber auch die (freiwillige) Informationsbeschaffung 

und –austausch zumindest auf europäischer Ebene624 zwingend notwendig. Zu diesem Zweck sollten 

einheitliche Datenbanken über bekannte invasive Arten, Ansiedlungsgenehmigungen und erfolgte 

Kontrollmaßnahmen erstellt und genutzt werden. Vorbildfunktion hat insofern das Informationsnetz-

werk der IPPC-Organe (EPPO, nationaler Pflanzenschutzdienst), die aktuelle Informationen perio-

disch sammeln und weiterleiten und darüber hinaus ein „Notfall-Warnsystem“ ermöglichen. Mehrere 

Datenbanken werden zur Zeit erstellt und sollten weiter ausgebaut werden. 

 

IX. Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit 
von Daniela Krumland625 

Das Thema der invasiven gebietsfremden Arten ist komplex und konfliktreich. Um auf diesem Gebiet 

erfolgreich arbeiten zu können, ist Engagement in Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit unumgänglich, 

zum einen um die Ziele zu legitimieren, zum anderen um die Akzeptanz auf diesem Gebiet zu steigern 

bzw. negativen Reaktionen vorzubeugen. Für eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeitsstrategie bedarf 

es einer übergeordneten Koordination, die möglichst viele der involvierten Akteure verbindet (s. Kapi-

tel B). Diese übergeordnete Stelle sollte das Organisationsziel festlegen und die eigene Positionierung 

ermitteln. Erst auf Grundlage eines solchen Fundamentes kann eine einheitliche, erfolgreiche Strate-

                                                      
624  Ebenso wäre ein nationales naturschutzfachliches Netzwerk zu fordern, dass den Informationsfluss zwischen 

den nationalen (Bund/Länder) Entscheidungsträgern bündelt. 
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gie für eine akteursübergreifende Öffentlichkeitsarbeit im Detail entworfen und implementiert werden. 

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Koordinationsstelle bestimmt ist, wird im Folgenden vornehm-

lich auf die Punkte eines Öffentlichkeitsarbeitskonzeptes eingegangen, die unabhängig von der Art 

einer solchen Institution und ihren spezifischen Organisationszielen von Bedeutung sind.  

Mit dem richtigen PR-Konzept kann viel erreicht werden, dazu gehört z.B. der Aufbau von Vertrauen 

und Glaubwürdigkeit, eine gute Positionierung in den verschiedenen Teilöffentlichkeiten, Schaffung 

von Verbündeten und Sympathisanten oder die Unterstützung bei Anliegen und der Durchführung von 

Projekten. Gerade bei der Umsetzung eines komplexen und gleichzeitig konfliktträchtigen Aufgaben-

gebiets, wie dem Schutz vor invasiven gebietsfremden Arten, kann die Unterstützung durch die Öf-

fentlichkeit zu einem erfolgreichen Vorgehen beitragen.  

Bevor mit der eigentlichen Konzeption des PR Programms begonnen werden kann, muss jedoch die 

eigene Identität des Zusammenschlusses ermittelt werden, der die Öffentlichkeitsarbeit betreiben 

möchte. Anschließend werden die möglichen Kontaktfelder für den Schutz vor invasiven Arten aufge-

zeigt und das Image der Bekämpfung von IAS beschrieben (1.), um dann auf die Zielgruppen der PR-

Strategie einzugehen (2.). Die verschiedenen Instrumente, die zur Erreichung der unterschiedlichen 

Zielgruppen dienen, werden unter 3. näher beleuchtet. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die 

Medienkommunikation gelegt. Abschließend wird unter Punkt 4 kurz auf die Evaluation von Öffentlich-

keitsarbeit eingegangen.  

IX.1. Ermittlung der eigenen Identität 

Wenn eine Entscheidung darüber getroffen wurde, wo die Strategie verantwortlich zu führen ist, müs-

sen von dieser Stelle die Ziele eindeutig formuliert, die Rolle, die die Öffentlichkeitsarbeit einnehmen 

soll, definiert und die eigene Positionierung im Politikfeld IAS vorgenommen werden. Da diese Daten 

bisher nicht vorliegen, ist eine Analyse noch nicht möglich. Auf der Grundlage des Images der Be-

kämpfung der invasiven Arten können jedoch schon erste Teilaussagen getroffen werden. 

 

Gleichzeitig Schwierigkeit und Vorteil des Images ist es, dass es nur zu einem Teil aus rationalen 

Faktoren entsteht. Der andere Teil resultiert aus emotional geprägten Faktoren. Die rational begründe-

te und wissenschaftlich belegte Notwendigkeit für den Schutz vor IAS lässt sich damit nicht eins zu 

eins zu einem guten Image in der Bevölkerung umsetzen. Die emotionale Wertung durch die Öffent-

lichkeit kann zu einem negativen Image der Maßnahmen führen, wenn z.B. der Schutz vor gebiets-

fremden Arten mit Ausländerfeindlichkeit in Verbindung gebracht wird oder Tiere, die als Sympathie-

träger gelten (wie z.B. der Waschbär) von Maßnahmen betroffen sind. Auf der anderen Seite bietet 

das Thema der IAS gute Möglichkeiten zu einer Emotionalisierung, wie bei vielen anderen Natur- und 

Umweltschutzthemen auch werden Ängste der Menschen angesprochen. Sind erst einmal Vorurteile 

zu einem Thema entstanden, lassen sich diese nur schwer wieder ausräumen. Die Strategieführung 

                                                                                                                                                                      
625 Dieser Teil ist ein Beitrag von Dr. Daniela Krumland, Institut für Forstpolitik, Georg-August-Universität Göttin-



Nationale IAS-Strategie  Seite 288 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

sollte daher von Anfang an den Gedanken der Öffentlichkeitsarbeit mittragen, um nicht in die Verle-

genheit zu geraten, dass IAS bereits mit einem negativen Stereotyp verbunden wird.  

 

Es gibt jedoch nicht das Image, sondern es muss zwischen den unterschiedlichen Teilöffentlichkeiten 

unterschieden werden, die mit den IAS in Berührung kommen. Das sind zum einen spezifische, invol-

vierte Akteure, zum anderen sind es die Bevölkerung und die Medien.  

 

Die Interessen der einzelnen involvierten Akteure an den IAS sind in Kapitel B beschrieben. Die Er-

gebnisse zeigen, dass sich die Interessen der einzelnen Akteure bezüglich der IAS deutlich unter-

scheiden. In nicht wenigen Fällen gibt es bereits innerhalb eines Akteurs Interessen, die zum einen 

für, zum anderen gegen IAS sprechen. Diese Ausgangssituation muss bei der Umsetzung des Öffent-

lichkeitsarbeitskonzept berücksichtigt werden. Die Akteure sollten in Bezug auf ihre Interessen ange-

sprochen werden, die mit denen der Strategieführung im Einklang stehen, um Gewinnerkoalitionen zu 

bilden. Die widersprechenden Interessen gilt es ebenfalls bei der Argumentation einzubeziehen, um 

möglichen Widersprüchen und Konflikten vorzubeugen. Damit wird dem in der Öffentlichkeitsarbeit 

bekannten Motto „agieren statt reagieren“ gefolgt. 

 

Die Ermittlung des Images von IAS in der Bevölkerungsmeinung war nicht Ziel und Gegenstand die-

ses Forschungsprojektes. Gleiches gilt für Umfragen unter den Mitarbeitern und den anderen auf dem 

Gebiet der IAS tätigen Akteuren. Vor dem Einsatz von Öffentlichkeitsinstrumenten sollte dies jedoch 

nachgeholt werden, um die Stimmung der Bevölkerung nachzeichnen zu können und auf die mit den 

IAS in Verbindung stehenden Gefühle besser eingehen zu können. Die im folgenden dargestellten 

Ergebnisse einer stichprobenartigen Medienanalyse und einer Metaanalyse von Literatur zu diesem 

Thema gibt jedoch einen Anhaltspunkt dazu, dass es bislang noch kein festgefügtes Meinungsbild zu 

den IAS gibt.  

 

In den nationalen Meinungsführermedien626 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, 

der Spiegel und die Welt der letzten zwei Jahre wurde per Volltextsuche nach den Begriffen „invasive 

Arten“, „Alien“, „Fremdländer“ und nach den speziellen Arten Kastanienminiermotte, Riesenbärenklau 

und Waschbären gesucht. Das manuell nachgearbeitete Suchergebnis zeigt, dass sich die Meinungs-

führermedien zwar mit einzelnen invasiven Arten, wie z.B. der Miniermotte (z.B. „Frühherbst im Kasta-

nienwald“ Süddeutsche Zeitung 22.07.2002), beschäftigt haben, die Gesamtproblematik der invasiven 

Arten jedoch so gut wie keine Aufmerksamkeit findet. Eine Ausnahme bildet ein Kolumnenartikel in 

                                                                                                                                                                      
gen. 

626  Meinungsführermedien sind in ihrer Verbreitung, dem Umfang der Berichterstattung und der Auflagenstärke 
von bundesweiter Relevanz. Sie erreichen über die Masse der Leser hinaus noch zwei weitere Publikums-
gruppen. Zum einen werden sie von anderen Medien und Journalisten wahrgenommen, die ihre Themen 
aufgreifen (Kepplinger 1994). Damit werden die Inhalte auf eine erweiterte Massenmedienarena abgestrahlt 
(Gerhards/Neidhardt/Rucht 1998, 191). Zum anderen werden die Elite-Medien von politischen Entschei-
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Die Welt vom 14. April 2004: „Kolumne: Neubürger Waschbär“. Hier werden die „Alien-Attacken“ der 

invasiven Arten angesprochen, aber als ein von Medien und Naturschutzorganisationen inszeniertes 

Schreckensbild abgetan.  

 

Untersuchungen zu Neobiota und Neozoen in den Medien (Blömacher 2002; Gleiter 1998) zeigen, 

dass das Interesse der Medien an diesen Themen zunehmend Beachtung findet. Es wird jedoch ein 

widersprüchliches Bild geschaffen. Auf der einen Seite stehen fachliche Beiträge, die von Experten 

unterstützt wurden und vornehmlich auf den Wissenschaftsseiten veröffentlicht werden, auf der ande-

ren Seite sind Veröffentlichungen zu finden, die mit den menschlichen Emotionen, insbesondere den 

Ängsten spielen. Da letzteres insbesondere in den Boulevardmedien Niederschlag findet, ist die 

Reichweite dieser Art von Beiträgen als weitaus größer einzuschätzen als die der fachlich ausgewo-

genen Darstellungen. 

 

Diese Kurzanalyse der deutschen Meinungsführerpresse und die Sekundäranalyse machen deutlich, 

dass eine Sensibilität für das Problem der invasiven Arten bisher kaum vorhanden ist. Tatsächlich wird 

dieses Thema in erster Linie in Fachkreisen von den Akteuren aus Wissenschaft und Naturschutz 

angesprochen. Eine ausgewogene Berichterstattung gelangt im öffentlichkeitswirksamsten Fall in das 

Magazin Geo, wo es dann auch von einem Laienpublikum rezipiert wird. Für die zukünftige Öffentlich-

keitsarbeit ist diese Erkenntnis von Bedeutung, da PR-Strategien nur greifen können, wenn ein Prob-

lembewusstein geschaffen wird. Dass dies bisher nicht geschehen ist, bietet den Vorteil, dass noch 

kein vorgefertigtes Image besteht, welches umgewandelt werden muss. Damit bleibt Raum für die 

Erschaffung eines „Problembewusstseins nach Maß“. Ohne ein solches Problembewusstsein kann in 

der Öffentlichkeit nicht um Vertrauen und Akzeptanz geworben werden, d.h. eine PR-Strategie nicht 

erfolgreich greifen.  

 

Dass sich gute Möglichkeiten bieten, die Einbringung invasiver Arten als Problem darzustellen, wird 

am Beispiel von Artikeln der Publikumszeitung BILD deutlich. In der Hamburger Ausgabe dieser Ta-

geszeitung findet sowohl die Miniermotte („Dieses Biest frisst Hamburg braun“, 25.08.2003) als auch 

der Riesen-Bärenklau („Dieses Monsterkraut wuchert ganz Hamburg zu“, 26.08.2003) auf sensationa-

lisierte Weise öffentliche Aufmerksamkeit. In beiden Fällen wird das Thema emotionalisiert. Es werden 

Betroffene aufgeführt, die unter den Folgen dieser Arten leiden. Damit wird ein deutlicher Beitrag zur 

Imagebildung (in diesen Fällen nur der spezifischen Arten und nicht der IAS insgesamt) geleistet. 

Zwar ist diese Art der Berichterstattung nicht für alle Zielgruppen geeignet, dennoch ist eine Emotiona-

lisierung des Themas IAS anzuraten. Wird die Richtung der Emotionen strategisch durch Öffentlich-

keitsarbeit vorgegeben, können die IAS im gewünschten Sinne ins Problembewusstsein gerückt wer-

den. Wird dagegen einzig auf eine faktengestützte Argumentation gebaut, kann die Emotionalisierung 

früher oder später von anderen Akteuren an das Thema herangetragen werden. In welche Richtung 

                                                                                                                                                                      
dungsträgern, wie z.B. von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages rezipiert, was ihnen eine zentrale 
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sie dann verläuft ist nicht mehr plan- und steuerbar („Agieren statt reagieren“). Die Verbindung der IAS 

mit der Thematik „Ausländerfeindlichkeit“ liegt denkbar nahe und würde bei einer Einbringung in den 

öffentlichen Diskurs die Möglichkeit sachgerecht zu argumentieren deutlich erschweren.  

IX.2. Zielgruppen für eine PR-Maßnahme  

Die Analyse der Akteure zeigt, dass in die Problematik der invasiven Arten eine große Anzahl von 

Akteuren eingebunden ist, die ganz unterschiedlichen Organisationen angehören. Sowohl staatliche 

als auch nicht-staatliche Akteure auf Bundes- und Länderebene werden in ihrem Handlungsfeld mit 

den gebietsfremden Arten konfrontiert. Für diese Bandbreite an Akteuren erfolgreiche, einheitliche 

Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln ist nahezu unmöglich. Die involvierten Akteure 

folgen ihren jeweils eigenen Interessen und haben ein spezielles eigenes Netzwerk. 

 

Um die relevanten Zielgruppen herauszufiltern, sollte die Frage nach den Akteuren gestellt werden, 

die zur erfolgreichen Umsetzung des Schutzkonzeptes beitragen können. Zu diesem Zweck soll hier 

eine Gliederung nach der „Nähe“ zur Strategieführung (hier angenommen als BMU) vorgenommen 

werden. Die nächsten Akteure sind die staatlichen aber auch die nicht-staatlichen Akteure aus dem 

Sektor Naturschutz, die auf dem Gebiet der invasiven Arten tätig sind. Nur durch die Kooperation die-

ser Akteure kann ein gemeinsames Schutzkonzept gegen invasive Arten umgesetzt werden. Diese 

Zielgruppe sollte insbesondere durch das Instrument der internen Öffentlichkeitsarbeit (s. Punkt 3.1) in 

den Dialog einbezogen werden. Zu den externen Öffentlichkeiten zählen die Akteure, die nicht zum 

Naturschutzsektor gehören und auf dem Gebiet der IAS tätig sind. Durch entsprechende Maßnahmen 

in der Öffentlichkeitsarbeit können diese Akteure ins Boot geholt werden. Durch Kooperationen mit 

diesen Akteuren kann ein sektorübergreifendes Schutzkonzept gegen IAS umgesetzt werden. Aus 

mangelnden Informationen können jedoch Scheinkonflikte mit diesen Gruppen resultieren, die die 

gesamte Umsetzung erschweren. Politische Entscheidungsträger sind ebenfalls Zielgruppe der Öf-

fentlichkeitsarbeit. Für die Genehmigung von Programmen und den nötigen Druck bei der Umsetzung 

ist ihre Zustimmung maßgeblich. Nur wenn die zuständigen Politiker die invasiven Arten als ein Prob-

lem anerkennen, kann die erste Hürde zum Einlass in den Policy-Zyklus genommen werden. Eine 

weitere Zielgruppe der Öffentlichkeitsarbeit sind die Medien. Trotz der bislang umstrittenen Wirkung 

der Medien auf die Bevölkerungsmeinung ist die Darstellung in den Medien von großer Bedeutung. 

Die Berichterstattung kann dazu beitragen bestimmte Themen auf die Tagesordnung der Politik zu 

bringen (Brettschneider 1994). Von den politischen Entscheidungsträgern wird die Berichterstattung 

als Maß für die Bevölkerungsmeinung genommen (Kepplinger 1998a, S. 152) . Wird das Thema der 

IAS in den Medien herausgehoben und sensationalisiert trägt dies damit zur Problemdefinition in der 

Politik bei. Die Bevölkerung ist ebenfalls Zielgruppe der Öffentlichkeitsarbeit. Zum einen hat sie, eben-

so wie die Medien, eine Funktion als politischer Agenda-Setter, zum anderen können aus der Bevöl-

                                                                                                                                                                      
Stellung im politischen Prozess einbringt (Wittkämper et al. 1992; Herzog et al. 1990). 
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kerung politische Bewegungen hervorgehen, die das Vorgehen gehen IAS erleichtern aber auch er-

schweren können. 

 

Zu den beschriebenen Zielgruppen werden während der Strategieentwicklung noch weitere hinzu-

kommen, die sich nicht voraussagen lassen. Daher sollte vor der Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit 

noch einmal genauer analysiert werden, welche Gruppen in den Dialog einbezogen werden müssen. 

Im laufenden Prozess werden immer wieder Akteure auftreten, die dann auch im weiteren Verlauf der 

Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden sollten. 

 

Welche Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit angewendet werden können und auf welche der oben 

genannten Zielgruppen sie insbesondere wirken, wird im folgenden dargelegt. 

IX.3. Kommunikationsstrategie: „Abwehr der Alien-Attacke“ 

Die oben erwähnten Punkte einer genauen Zielvorstellung und damit auch die Rangfolge der relevan-

ten Zielgruppen sowie eine detaillierte Umfrage zum bisherigen Meinungsbild über IAS sind die Fakto-

ren, die maßgeblich den Einsatz der konkreten Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit bestimmen. E-

benfalls entscheidend für die Auswahl der Instrumente ist das zur Verfügung stehende Budget für 

Öffentlichkeitsarbeit. Obwohl all diese Faktoren noch unbekannt sind, soll versucht werden, einige 

grundlegende Positionen der Kommunikationsstrategie durch die Benutzung der verschiedenen In-

strument deutlich zu machen.  

IX.3.1. Interne Kommunikation 

Wie bereits bei den Zielgruppen unter Punkt 2 dargelegt, sind die Akteure des Naturschutzsektors 

eine wichtige Teilöffentlichkeit. Sie sind in ihrem Netzwerk auf dem Gebiet der IAS Meinungsführer 

und wichtige Multiplikatoren. Neben den allgemein bekannten PR Instrumenten, wie Intranet, Informa-

tionsblätter, regelmäßige Pressespiegel und Koordinationstreffen bieten die persönlichen informalen 

Gespräche Möglichkeiten, Koalitionen für Teilziele zu bilden. Hierbei kann das Intranet ebenso hilf-

reich sein, wie Diskussionsseiten, auf denen Fragen und Anregungen von allen aufgenommen wer-

den.  

IX.3.2. Medienkommunikation 

Die Medien sind in erster Linie eine mittelbare Zielgruppe. Über sie können gesellschaftliche Probleme 

an die Öffentlichkeit gebracht werden. Die meisten politischen Akteure sehen in den Massenmedien 

das wichtigste Forum für ihre Anliegen und die Darstellung der eigenen Position und Interessen. Die-

ser Respekt vor den Massenmedien und der in ihr veröffentlichten Meinung scheint berechtigt zu sein. 

Täglich werden bestimmte Themen und Ereignisse durch die Darstellung in den Medien hinsichtlich 
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ihrer Bedeutung für das öffentliche Interesse verstärkt und verbreitet. Sie finden somit sowohl in der 

Agenda der Bevölkerung als auch in der politischen Agenda Beachtung und zwingen damit zu politi-

schen Handlungen. Zudem können die Akteure durch die Verbreitung ihrer Deutungen in den Mas-

senmedien Legitimation aufbauen, indem die von ihnen vertretene Position öffentliche Anerkennung 

erfährt. Nicht zu unterschätzen ist dabei, dass die Medien selbst ein politischer Akteur sind, der eige-

nen Interessen und Regeln folgt. Um erfolgreich Nachrichten in den Medien platzieren zu können, 

müssen diese Regeln eingehalten werden. 

 

Zunächst bedarf es einer Untergliederung der Medien nach ihren Rezipienten: Fachmedien werden 

von Interessierten und Experten wahrgenommen, finden aber nur wenig Niederschlag in einer größe-

ren Öffentlichkeit. Regionale Medien, wie Lokal- und Regionalzeitungen, lokaler Hörfunk und lokales 

Fernsehen beschäftigen sich in erster Linie mit Themen, die ihre Rezipienten vor Ort betreffen. Für 

überregionale Medien sind diese Themen nur in den Fällen von Interesse, in denen besonders brisan-

te, konfliktreiche oder sensationelle Ereignisse angesprochen werden. Sie sprechen ein Publikum an, 

das über das ganze Land verteilt ist. 

 

In den Fachmedien können faktenreiche, detaillierte Darstellungen zum Thema IAS untergebracht 

werden. Publikationen in diesen Medien können Akteure aus dem Fachgebiet erreichen. Wenn diese 

durch stringente Argumentationslinien und Fakten zu Verbündeten und Sympathisanten werden, die-

nen sie zusätzlich als Multiplikatoren. 

 

In den Medien, die für ein breiteres Publikum angelegt sind, ist die faktenreiche Darstellung eher als 

nebensächlich zu betrachten. Die Inhalte müssen leicht verständlich sein. Auf eine präzise aber un-

verständliche Fachsprache und Details, die Grundwissen erfordern, sollte verzichtet werden. Ergeb-

nisse der Medienforschung zeigen, dass Ereignisse einen gewissen Nachrichtenwert haben müssen, 

um über sie zu berichten (Kepplinger 1998b). So wird insbesondere über Nachrichten berichtet, die 

ausgefallen und selten sind, die einen besonders negativen Aspekt beinhalten, möglichst viele Men-

schen betreffen oder einen außergewöhnlichen Erfolg zeigen können.  

 

Je nach Medientyp unterscheidet sich die Relevanz der wissenschaftlich geprüften Nachrichtenfakto-

ren, die zur Steigerung des Nachrichtenwertes beitragen (Krumland/Beerboom 2000). In den lokalen 

Medien gilt es, die Nähe zu den Rezipienten herauszustreichen. Diese Art der Öffentlichkeitsarbeit 

sollte vornehmlich von den Mitgleidern vor Ort vorgenommen werden. Ein persönlicher Kontakt zu den 

Medienstellen kann dabei von großem Vorteil sein. Sie können auf die unmittelbaren Auswirkungen 

von IAS für die ansässigen BürgerInnen hinweisen. Diese Art von Berichterstattung findet besonderes 

Interesse, wenn eine „persönliche Note“ mit eingebaut werden kann. Allein die Darstellung der IAS 

und den damit verbundenen Folgen ist nur selten zielführend. Werden dagegen direkt Betoffene ge-

funden, die der Geschichte einen menschlichen Zug geben, bestehen weit größere Chancen auf öf-

fentliche Aufmerksamkeit.  
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Auch für die überregionalen Medien gilt, das Personen die Nachrichten attraktiver machen. Hier sind 

jedoch bekannte Persönlichkeiten vorzuziehen, die ihren Namen in die Geschichte der IAS einbringen, 

um sie für die Medien interessant zu machen. Eine gutes Beispiel hierfür ist der Bundesumweltminis-

ter. Ein weiterer Nachrichtenfaktor, der den Wert einer Nachricht für die überregionalen Medien stei-

gen lässt, ist die Betrachtung eines Themas aus unterschiedlichen Perspektiven. Bei der Darstellung 

eines kontroversen Themas wie den IAS darf jedoch nicht verpasst werden, selbst die Lösung für die 

angesprochenen Probleme anzubieten.  

 

Zusätzlich zu den bisher getroffenen Unterscheidungen der Medien müssen die unterschiedlichen 

Prioritäten von Hörfunk, Fernsehen und Presse berücksichtigt werden. Beispielsweise wird es ohne 

„gute Bilder“ im Fernsehen keine Berichterstattung über IAS geben. Auch für eine erfolgreiche Pres-

searbeit können prägnante Bilder einen guten Beitrag leisten.  

 

Für die Kommunikation mit den Medien gilt gleichermaßen, dass es nur in wenigen Fällen ausreicht, 

über die alltäglichen Probleme und Maßnahmen zu sprechen. Um die Aufmerksamkeit der Medien zu 

erreichen müssen spezielle Ereignisse inszeniert werden. So kann z.B. der „Tag zum Schutz vor IAS“ 

ausgerufen oder ein IAS freies Ökosystem feierlich eröffnet werden. Inszenierte Ereignisse haben den 

Vorteil, dass Nachrichtenfaktoren eingebaut werden können. Zudem verspricht eine journalistenge-

rechte Aufbereitung eines Ereignisses, z.B. durch frühzeitige Einladungen, Pressemappen, vorgefer-

tigte Pressmitteilungen u.a. Informationsquellen einen Niederschlag in mehreren Zeitungen, evtl. in 

Fernsehen und Rundfunk. Bei inszenierten Ereignissen kann die Koordinationsstelle den Inhalt 

bestimmen und sich unangefochten in der Rolle des Problemlösers präsentieren (Krumland 2004, 

137).  

IX.3.3. Internetkommunikation 

Eine andere Möglichkeit, eine große Anzahl von Menschen zu erreichen, ist das Internet. Bislang sind 

knapp 200 Millionen Webseiten bekannt. Diese werden von 272 Millionen Benutzern pro Monat auf-

gesucht. Die Verweildauer pro Seite beträgt ungefähr 48 Sekunden. Möchte man über das Internet 

Informationen zu IAS verbreiten und so zur Bildung des Problembewusstseins in der Bevölkerung 

beitragen, ist eine übersichtliche, professionell erstellte Webseite die einzige Möglichkeit. Erst wenn 

es mit einem „eye-catcher“ gelingt, den User an das Thema zu fesseln, können auch Fakten über-

bracht und Quellen aufgezeigt werden, wo weitere Details zum Thema angeboten werden. Interessier-

te und Experten sind hingegen einfacher auf den Webseiten zu halten. Diese werden jedoch ebenfalls 

abgeschreckt, wenn es an Übersichtlichkeit mangelt oder die Informationen veraltet und nicht zugäng-

lich sind. Die schon bestehende Homepage des BfN zu invasiven Arten (www.neophyten.de) ist über-

sichtlich und informativ, wenn auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig fertiggestellt. Die IAS 

Experten unter den Nutzern finden nützliche Informationen und in einem Diskussionsforum die Mög-
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lichkeit zur Vernetzung. Nutzern, die sich nicht intensiv mit IAS beschäftigen und eher zufällig auf die 

Webseiten gelangen, wird durch die faktenreiche, textlastige Darstellung der Einstieg in das Thema 

erschwert. Sie werden nur in wenigen Fällen länger auf diesen Seiten verweilen, um Ihr Wissensdefizit 

auszugleichen. Soll diese Zielgruppe in Zukunft über das Internet angesprochen werden, ist eine ein-

fachere Darstellung anzustreben. Insbesondere über die Möglichkeit zur Interaktion lassen sich auch 

an Laien Informationen vermitteln.  

Über die Nutzung von Internetseiten durch politische Entscheidungsträger und damit auch über die 

Wirkung auf die politische Agenda gibt es bislang keine Erkenntnisse.  

IX.3.4. Direkter Kontakt 

Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen lässt sich die Einstellung der Bevölkerung nur in geringem 

Maße durch Darstellungen in den Massenmedien beeinflussen. Akteure, die auch auf dem Gebiet der 

IAS tätig sind, können häufig durch direkten Kontakt in den Projektprozess involviert werden. Mögliche 

Ereignisse hierfür sind Ausstellungen, Messen, Tag der offenen Tür aber auch runde Tische und Fo-

kusgruppen. Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit sollte auf lokaler Ebene mit den dort ansässigen 

Akteuren durchgeführt werden.  

IX.3.5. Werbung 

Diese Form an die breite Öffentlichkeit zu treten, ist zusätzlich zu der Frage nach der Zielgruppe ab-

hängig vom Budget. Die Planung und Durchführung von Werbemaßnahmen sollte an professionelle 

Anbieter abgegeben werden. 

Insgesamt gilt es, den Einsatz der einzelnen Öffentlichkeitsarbeitsinstrumente zu vernetzen. D.h. nicht 

nur Strukturierung der Maßnahmen nach den einzelnen Zielgruppen, Budgetierung der Maßnahmen, 

Personal-, Zeit- und Terminplanung sondern auch Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen 

den einzelnen Teilöffentlichkeiten. 

IX.4. Evaluation 

Die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit ist mittlerweile in fast allen Bereichen eine Selbstverständ-

lichkeit. Erfolgskontrollen der durchgeführten Maßnahmen finden hingegen nur in Ausnahmefällen 

statt. Dabei zeigt erst die Auswertung von Öffentlichkeitsarbeit die Schwächen des bisher Geleisteten 

auf und ist damit der Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz von PR. Zu diesem Zweck werden Ziel und 

Ergebnis, Input und Output der Öffentlichkeitsarbeit gegenüber gestellt (Krumland/Schmetjen 2002). 

Dies geschieht zum einen durchgehend, fortlaufend, um die Chance kurzfristiger Änderungen zu wah-

ren. Zum anderen werden Evaluationen nach dem Abschluss von bestimmten Maßnahmen durchge-

führt, um die Effizienz zu überprüfen und Verbesserungen für Folgemaßnahmen vornehmen zu kön-

nen. 
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X. Zusammenfassungen 

X.1. Definitionen zum Thema „invasive gebietsfremde Arten“ 

Bei den Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit invasiven gebietsfremde Arten gibt es große Unter-

schiede im Verständnis und in der Verwendung. Unter Berücksichtigung der disziplinären wissen-

schaftlichen und auch politischen Unterschiede wurden die wichtigsten gebräuchlichen Definitionen 

skizziert, die Begriffszusammenhänge aufgezeigt und die Verwendung in diesem Bericht begründet. 

Als gebietsfremde Arten werden im vorliegenden Zusammenhang Pflanzen und Tiere bezeichnet, die 

außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes eingebracht wurden, Arten also, die durch direkte 

menschliche Einwirkung in ein Gebiet verbracht wurden, in dem sie natürlich nicht vorkommen. Diese 

menschliche Einwirkung kann absichtlich durch Ein- und Ausfuhren oder die Ausbringung innerhalb 

eines Gebietes oder unabsichtlich geschehen, wenn Arten als blinde Passagiere mit Personen, Han-

delsgütern oder Transportmitteln über die Grenzen reisen oder sich ungewollt innerhalb eines Gebie-

tes ausbreiten. Ein sehr geringer Teil der gebietsfremden Arten, die in Deutschland eingebracht wur-

den, bereitet Probleme und wird deshalb als „invasiv“ bezeichnet. Im Kontext der Biodiversitätkonven-

tion wird dann von problematischen oder invasiven Arten gesprochen, wenn diese das Schutzgut der 

biologischen Vielfalt gefährden, d.h. ökologische Veränderungen verursachen, die als Schäden be-

wertet werden. Im Mittelpunkt der Schadensbewertung stehen naturschutzfachliche Kriterien, zusätz-

lich können auch ökonomische, teilweise auch gesundheitliche Schäden relevant sein. Bestandteil der 

zu schützenden biologischen Vielfalt ist neben der Vielfalt der Ökosysteme und der Arten auch die 

innerartliche Vielfalt. Dementsprechend schließt die Problematik invasiver gebietsfremder Arten auch 

die Verfälschung von Flora und Fauna durch gebietsfremde Herkünfte heimischer Arten ein. 

X.2. Übersicht zur Invasionsproblematik 

Durch den Menschen beabsichtigt oder unbeabsichtigt eingeschleppte gebietsfremde Arten, die sich 

in Deutschland etablieren konnten, veränderten Arten Lebensgemeinschaften, Biotope, Landschafts-

bilder und Funktionsabläufe in Systemen. Veränderungen, die gravierend, massiv und oftmals auch 

schlicht unerwünscht sind, zogen Maßnahmen nach sich und zeigten Handlungsbedarf auf, der nötig 

ist, um die Zielsetzungen des Naturschutzes in Deutschland zu erfüllen und generell im globalen Zu-

sammenhang die biologische Vielfalt zu schützen. 

Da Biologische Vielfalt nicht dort aufhört wo das Artniveau errreicht wird, sondern da ansetzt wo Arten 

entstehen, also Evolution stattfindet, ist die Aufnahme der Problematik um invasive gebietsfremde 

Arten auch eine Thema, das gebietsfremde Herkünfte einheimischer Arten integriert. 

Das Aufstellen und gegebenenfalls auch die Bewertung der einzelnen Listen von schadenverursa-

chenden Pflanzen und Tieren basiert auf der Auswertung von Literatur, von Internetrecherchen, un-
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veröffentlichten Angaben und persönlichen Mitteilungen von Experten. Mikroorganismen und unzurei-

chend bekannte Tier- und Pflanzengruppen werden hier nicht berücksichtigt. 

Da der Kenntnisstand der Neophyten aufgrund historischer Forschung, z. B. der Adventivfloristik, hin-

sichtlich der ökologischen Auswirkungen von gebietsfremden Arten deutlich besser ist als bei den 

Neozoen, wird im Folgenden besonders auf die Zuordnung und Bewertung einzelner Tiergruppen 

eingegangen. Die Liste der häufigsten problemverursachenden Neophyten wurde von Kowarik (2003) 

übernommen, die Liste wichtigster schadensverursachender Neozoen von Geiter & Kinzelbach 

(2002). Der Kunstgriff, häufig auftretende problemverursachende Arten herauszustellen, anstatt von 

invasiven Arten zu sprechen, also von Arten, die ökologische und/oder wirtschaftliche Schäden her-

vorrufen und invasiv auftreten, hat allerdings dazu geführt, dass eine allgemein anerkannte Begriffsde-

finition von IAS in der wissenschaftlichen Literatur und für den deutschen Naturschutz noch aussteht. 

Eine Definition für naturschutzrelevante IAS unter Aufnahme der im Bundesnaturschutzgesetz ge-

nannten Stichpunkte wird zur Diskussion gestellt. 

Für die erfolgreiche Ersteinführung und weitere Ausbreitung von Neophyten ist herauszustellen, dass 

die sekundären Ausbringungswege als besonders wichtige Vektoren hervorgehoben werden, da sie 

den Weg in die „freie Natur“ ermöglichen bzw. fördern. Anders sieht es bei den hochmobilen Tieren 

aus. Hier ist im wesentlichen die Anzahl der beabsichtigt oder unbeabsichtigt ausgesetzten Tiere und 

der Zeitraum (Dauer) der Aussetzungen ausschlaggebend. Allerdings sind genannte Phänomene für 

alle Organismen von Bedeutung, die Gewichtung ist jedoch generell bei Neophyten und Neozoen 

unterschiedlich. 

Ebenso wie Neophyten profitieren Neozoen oft eher von menschlichen Störungen und von der Zerstö-

rung ursprünglicher Lebensgemeinschaften, als dass sie diese verursachen. Aufgrund günstiger Ein-

wanderungs- und Ansiedlungsbedingungen bestimmen Neophyten und Neozoen häufig die heutigen 

Pioniergesellschaften in und an Gewässern. Gebietsfremde Arten verändern, wie alle anderen Orga-

nismen auch, ihre Umwelt. Welche Wirkungsrichtung die Veränderung nach sich zieht, ist von Fall zu 

Fall unterschiedlich und dem ist mit Einzelfallbewertungen zu begegnen. Die Bewertung kann ökolo-

gisch, naturschutzrelevant oder aus volks- und betriebswirtschaftlicher Sicht erfolgen. Aus Gründen 

der Schadensbemessung sowohl in volks- und betriebswirtschaftlicher wie auch in ökologischer Hin-

sicht erscheint es sinnvoll, Listen von IAS den jeweiligen betroffenen Bereichen zuzuordnen. 

Allgemein bestehen erhebliche Defizite bei der Analyse und Bewertung von Invasionsfolgen in 

Deutschland. Dies gilt für ökologische und insbesondere für evolutionäre (vor allem Prozesse unter-

halb der Artebene) und ökonomische Konsequenzen von Invasionen, die noch nicht überschaubar 

sind. Diese Einschätzung relativiert keinesfalls den Stellenwert biologischer Invasionen in Deutsch-

land, sondern erklärt vielmehr, warum eine Darstellung des Konfliktpotentials gebietsfremder Arten 

bisher erst grob umrissen wurde (Kowarik 2003). 
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X.3. Nationale Strategien anderer Länder 

Ziel dieses Forschungsteil war es, einen kurzen Überblick über bestehende Regelungen und Strate-

giebemühungen einiger ausgewählter Beispielländer zu geben. Dazu wurden die Regelungen und 

Strategien der USA, Neuseelands, Großbritanniens sowie Südafrikas dargestellt. 

Dabei zeigte sich, dass Neuseeland und Südafrika umfangreiche und extensive Regelungen in Hin-

blick auf die Behandlung von invasiven gebietsfremden Arten erlassen haben, die auch genetisch 

veränderte Organismen umfassen. 

Zusätzlich zu gesetzlichen Vorschriften wurden in Neuseeland, Südafrika und in den USA jeweils nati-

onale Strategien oder Programme verabschiedet, die sich durch eine sektorübergreifende und poli-

tisch hochrangig besetzte Organstruktur auszeichnen. Diese umfangreichen und politisch einen hohen 

Stellenwert einnehmenden Regelungen besitzen in gewissem Maße Vorbildfunktion für die zu erstel-

lende nationale Strategie und werden insofern zu berücksichtigen sein. Allerdings rechtfertigen sich 

die teils umfangreichen und kompetenziell hoch angesiedelten Regelungssysteme dieser Länder aus 

einer erheblich höheren Betroffenheit. 

Die Regelungen in Großbritannien dagegen bleiben - ähnlich den Deutschen - hinter denen der ande-

ren analysierten Staaten zurück. 

X.4. Rechtslage in Deutschland 

Für die ausführliche Darstellung der nationalen, europäischen und internationalen Regelungen mit 

IAS-Bezug wurde ein dreistufiger Aufbau verfolgt. 

Zunächst wurde die bestehende rechtliche Situation in Bezug auf international- und europarechtliche, 

sowie in Bezug auf nationale Vorschriften zusammengefasst und bestehende Defizite aufgezeigt.  

Im Anschluss wurde die Frage des Haftungsrechts eigenständig auf nationaler, wie europäischer E-

bene behandelt. Insofern musste festgestellt werden, dass zur Zeit kaum Normen bestehen, die einen 

an der Umwelt entstandenen Schaden aufgrund des Auftretens von IAS erfassen. 

Schließlich wurden in einem dritten Teil Defizite der bestehenden nationalen Regelungen, sowie Um-

setzungsdefizite in Hinblick auf die Vorgaben der CBD dargestellt. Insofern lässt sich feststellen, dass 

das nationale Recht erhebliche Defizite bei der Behandlung des Problemkreises der invasiven Arten 

aufweist. Hauptsächlich liegt dies in der Zersplitterung der Kompetenzen und dem damit einherge-

henden Fehlen eines kohärenten und koordinierten Regelungssystems begründet.  

Die bestehenden Regelungen genügen auch nicht den Anforderungen der Biodiversitätskonvention. 

Vielmehr verbleiben - in Parallele zu der ungenügenden nationalen Rechtslage - Umsetzungsdefizite 

in Hinblick auf eingegangene internationalrechtliche Verpflichtungen. 

X.5. Definitionen im deutschen Naturschutzrecht 

Für die problematischen Begriffe der „heimischen“ und „gebietsfremden“ Arten in § 10 BNatSchG 

wurden Entwürfe für Neudefintionen erarbeitet. Die derzeitigen Definitionen stehen einer effektiven 



Nationale IAS-Strategie  Seite 298 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

Anwendung der bestehenden Normen, die auf diese Definitionen zurückgreifen, insbesondere § 41, 

wie auch § 52 BNatSchG, entgegen. Insbesondere verhindert die in der derzeitigen Definition von 

„heimisch“ enthaltene gesetzliche Fiktion eine effektive Anwendung der in § 52 iVm § 42 BNaschG für 

„nicht heimische“ Arten enthaltenen Besitz- und Vermarktungsverbote. Zudem geht die in der derzeiti-

gen Definition der „gebietsfremden“ Arten enthaltene starre zeitliche Grenze von 100 Jahren, an die 

insbesondere die Ansiedlungsgenehmigung des § 41 Abs.II BNatSchG anknüpft, an naturschutzfach-

lichen Erfordernissen vorbei. 

Der hier vorgelegte Definitionssvorschlag zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass er versucht, 

die Begriffe der „heimischen“ und „gebietsfremden“ Arten definitorisch in Verbindung zu setzten. Inso-

fern grenzt er sich von anderen Definitionsvorschlägen ab, die beide Begriffe vollkommen eigenstän-

dig definieren.  

Der Entwurf kommt hinsichtlich der Definition der „gebietsfremden“ Arten ohne die problematische 

zeitliche Grenze von 100 Jahren, und hinsichtlich der Definition von „heimisch“ ohne die bisher enthal-

tene gesetzliche Fiktion aus. Vielmehr stellt der Definitionsvorschlag nun auf die „natürliche“ Verbrei-

tung der jeweiligen Art („heimisch“), sowie auf das tatsächliche, auf eine natürliche Verbreitung zu-

rückzuführende Vorkommen in einem bestimtmen Gebiet („gebietsfremd“) ab.  

Darüber hinaus werden die sog. Archäobiota (also die Arten, die vor 1492 hier heimisch wurden) vom 

Regelungs- und Schutzbereich der relevanten Normen erfasst, ohne dass Arten, die nach 1492 nach 

Deutschland eingeführt wurden, vom Schutz des BNatSchG profitieren. Auch diese fallen nun unter 

die in § 52 IV und V BNatSchG statuierten Vermarktungsverbote. 

X.6. Gebietsfremde Herkünfte  

Vielfach sind die Populationen einheimischer Arten von der Ausbringung gebietsfremder Herkünfte 

beeinflusst. Massives Auftreten von Individuen fremder Lokalpopulationen, führt zum Verlust von regi-

onalen Ökotypen und damit zum Verlust genetischer Diversität. Bundsweit wird das Thema der ge-

bieteigenen Herkünfte in verschienen Arbeitgruppen aufgegriffen und die überregionale Arbeitsgruppe 

„Regiosaatgut“ entwickelt ein Zertifikat für gebietseigenes Saat- und Pflanzgut. 

Die zu erwartenden vergaberechtliche Probleme der Verwendung von Zertifikaten und der Beschrän-

kung des Auftragsgegenstandes auf „gebietseigene Herkünfte“ wurden überblicksartig geprüft. Dabei 

wurde deutlich, dass das Abstellen auf lediglich ein bestimmtes Zertifikat zum Nachweis der „Gebiets-

eigenheit“ der zu beschaffenden Pflanzen durchaus zu vergaberechtlich relevanten Marktbehinderun-

gen führen kann. Dagegen ist die Limitierung des Auftragsgegenstandes auf „gebietseigene Herkünf-

te“ als legitimes naturschutzpolitisches Ziel anerkannt und somit auch vergabrechtlich nicht zu bean-

standen. Die Entwicklung von Zertifikaten als sicherer und unproblematischer Nachweis für „gebiets-

eigene Herkünfte“ erscheint ingesamt wünschenswert und auch vergabrechtlich, zumindest in Paralle-

le zur Verwendung auch anderer, von Zertifikaten losgelöster Möglichkeiten des Nachweises der Her-

kunft des Beschaffungsgegenstandes, nicht zu beanstanden. 
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X.7. Kosten-Nutzen-Abschätzung 

Ziel ökonomischer Analysen ist es, eine Entscheidungsbasis für die Allokation von knappen finanziel-

len Mitteln zu schaffen. Im hier betrachteten Fall geht es entsprechend um öffentliche Gelder aus dem 

Bereich des Naturschutzes. Eine ökonomische Betrachtungsweise ist um so wichtiger, je ungünstiger 

das Verhältnis der zu bewältigenden Probleme in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Mittel ist. 

Für den Problembereich invasiver gebietsfremder Arten sind ökonomische Analysen bei folgenden 

Fragestellungen sinnvoll: 

∗ Prioritätensetzung bei der Wahl möglicher Bekämpfungsstrategien: Durch die Verwen-
dung einer gemeinsamen Maßzahl können die Folgen einzelner IAS verglichen und diesbe-
züglich besonders relevante Arten identifiziert werden.  

∗ Entscheidung auf Artenebene: Nur wenn die Kosten einer Bekämpfungsmaßnahme gerin-
ger als die durch IAS verursachten Schäden sind, ist eine Bekämpfung ökonomisch sinnvoll.  

∗ Wahl der effizientesten Bekämpfungsstrategie, wenn mehrere Alternativen, z.B. biologi-
sche, mechanische oder chemische Bekämpfungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.  

 

Unabhängig davon, für welches der oben genannten Einsatzgebiete ökonomische Analysen zum Ein-

satz kommen sollen, stellt sich als Grundvoraussetzung die notwendige Erfassung aller relevanten 

Folgen dar. Zwar sind die meisten Folgen naturwissenschaftlich erfasst, eine Transformation in öko-

nomische Bewertungskategorien ist aber mit methodischen Schwierigkeiten verbunden und findet 

daher häufig nur unzureichend statt. 

Während ökonomische Analysen auf betriebswirtschaftlicher Ebene relativ einfach durchgeführt wer-

den können, ist dies auf der für den Naturschutz relevanten volkswirtschaftlichen Betrachtungsebene 

ungleich schwieriger. Für viele der hier betroffenen Umweltgüter existieren keine Märkte und folglich 

auch keine Preise. Eine Monetarisierung ist hier nur mit Hilfe umweltökonomischer Bewertungsmetho-

den möglich.  

In einer Literaturanalyse wurde untersucht, inwieweit Studien über ökonomische Analysen zum The-

menbereich IAS für naturschutzpolitische Fragen relevante Ergebnisse liefern. Dazu wurden 25 Stu-

dien aus sieben Ländern eingehender analysiert. Hierin sind die ökonomischen Folgen für insgesamt 

42 Arten dokumentiert.  

Die Eignung der Studien für ihre Verwendung bei naturschutzpolitischen Entscheidungen ist hinsicht-

lich fünf unterschiedlicher Kriterien bewertet worden. Diese betreffen neben dem Vorgehen bei der 

Datengeneration (Was ist das zugrunde gelegte Referenzszenario und auf welcher Datenbasis wur-

den die Berechnungen durchgeführt?) vor allem Informationen darüber, welche Sektoren bei der Nut-

zen- und Kostenerfassung berücksichtigt wurden und ob volkswirtschaftliche Effekte neben rein be-

triebswirtschaftlichen Zahlen in die Berechnungen mit eingeflossen sind. Zusätzlich wurden natur-

schutzrelevante volkswirtschaftliche Effekte, die in den jeweiligen Studien hätten berücksichtigt wer-

den müssen, gesondert aufgezeigt.  
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Generell hat die Literaturanalyse gezeigt, dass die bisher zur Verfügung stehenden Studien als Ent-

scheidungsgrundlage im Bereich des Naturschutzes nur bedingt geeignet sind. Zusammengefasst 

liegt dies vor allem an folgenden Ursachen:   

∗ Die Studien trennen die IAS-Folgen meist nicht nach Sektoren. Es finden sich demzufolge 
häufig nur schwer nachvollziehbare aggregierte Zahlen.  

∗ Viele Studien sind ausschließlich auf Effekte in der Forst- u. Landwirtschaft oder der Infra-
struktur konzentriert und vernachlässigen damit weite Schadensbereiche.  

∗ Keine der bekannten Studien betrachtet die für den Naturschutz relevanten volkswirtschaftli-
chen Effekte in methodisch sauberer Art und Weise.  

∗ Viele Studien haben sowohl methodische Schwächen auf der naturwissenschaftlichen als 
auch der ökonomischen Ebene. 

 

 

X.8. Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Nachbarländern 

In diesem Forschungsteil wurden Möglichkeiten der Verwaltungszusammenarbeit und des Informati-

onsaustausches mit Nachbarländern erörtert und dargestellt. Dabei standen zunächst die Möglichkei-

ten einer Zusammenarbeit grenznachbarlicher Hoheitsträger in Form des Abschlusses völkerrechtli-

cher Verträge im Vordergrund. Daneben wurden die - rechtlich nicht bindenden - Möglichkeiten der 

Informationsbeschaffung und -verwendung untersucht, wobei bestehende Datenbanksysteme benannt 

wurden. Schließlich wurden die bestehenden internationalen Regelungsmechanismen bezüglich der 

Verbringung gefährlicher Stoffe, insbesondere die sog. PIC- und AIA-Verfahren, dargestellt.  

Es konnte festgestellt werden, dass insbesondere für grenznahe Verwaltungen zwar Möglichkeiten 

einer engeren - über die bloße Informationsbereitstellung hinausgehende - Zusammenarbeit grund-

sätzlich gegeben sind. Allerdings erscheinen diese aufgrund des erhöhten Aufwandes und des zur 

Zeit nicht bestehenden politischen Willens zwar möglich, aber für das Problem der IAS als unpraktika-

bel. Auch die internationalen Abkommen zur grenzüberschreitenden Verbringung (anerkannt) gefährli-

cher Stoffe stellen zwar vorbildhafte Regelungssysteme dar, die theoretisch auch für bekannte IAS 

genutzt werden könnten. Ebenso wie bezüglich des Abschlusses zwischenstaatlicher Verträge steht 

einem „internationalen IAS-Vertrag“ jedoch der mangelnde politische Wille aller Akteure entgegen. 

Dagegen stellt die Verwendung von (internetbasierten) Datenbanken und ähnlichen Informationssys-

temen eine sinnvolle Möglichkeit sowohl im internationalen, wie im innerstaatlichen Bereich dar, In-

formationen über dann bekannte IAS auszutauschen. Insofern können vor allem die bestehenden, 

weit ausgereiften Informationssysteme der internationalen und nationalen Pflanzenschutzbehörden 

Vorbildcharakter für ein ähnliches, zu erschaffendes, naturschutzfachliches Informationssystem ha-

ben.  
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X.9. Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit 

Engagement in Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema IAS kann dazu beitragen, Ziele zu 

legitimieren und die Akzeptanz auf diesem Gebiet zu steigern, bzw. negativen Reaktionen vorzubeu-

gen. Für eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeitsstrategie bedarf es einer übergeordneten Koordination, 

die möglichst viele der involvierten Akteure verbindet.  

Bisher besteht außer in den Fachkreisen kaum Sensibilität für das Problem der invasiven Arten. PR-

Strategien können jedoch nur greifen, wenn ein Problembewusstein geschaffen wird. Zu diesem 

Zweck gilt es nicht nur Fakten zu erklären, sondern auch eine emotionale Bindung zum Thema herzu-

stellen. 

Der Einsatz und die Wirkung von PR-Strategien sind abhängig von den Zielgruppen. Strukturiert man 

diese nach ihrer „Nähe“ zur Strategieführung (BMU), können folgende relevante Zielgruppen unter-

schieden werden: Mitarbeiter, staatliche aber auch die nicht-staatliche Akteure aus dem Sektor Natur-

schutz, die auf dem Gebiet der invasiven Arten tätig sind, Akteure, die nicht aus dem Sektor Natur-

schutz kommen und auf dem Gebiet der IAS tätig sind oder indirekt zur Problematik beitragen oder 

von ihr betroffen sind, politische Entscheidungsträger, Medien und Bevölkerung. 

Um die unterschiedlichen Zielgruppen erreichen zu können, müssen verschiedene Instrumente der 

Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. Von besonderer Bedeutung sind die Massenmedien, die be-

stimmten Kommunikationsregeln folgen. Andere wichtige Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit sind die 

interne Kommunikation, die direkte Kommunikation, die Internetkommunikation und, je nach Budget, 

die Werbung.  

Begleitende und abschließende Evaluierungen der Öffentlichkeitsarbeit können die Schwächen des 

bisher Geleisteten aufzeigen und sind damit der Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz von PR.  
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D. Anhang 
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II. Abkürzungsverzeichnis 

 

a.F. alte Fassung 
Abl. EG Amtsblatt der Europäischen Ge-

meinschaft 
Abs. Absatz 
AFZ Allgemeine Forstzeitschrift 
AIA Advanced Informed Agreement 
BBA Biologische Bundesanstalt für 

Forst- und Landwirtschaft 
BdB Bund deutscher Baumschulen 
BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde 
BfN Bundesamt für Naturschutz 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BMU Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit 
BMVBW Bundesministerium für Verkehr, 

Bau- und Wohnungswesen 
BMVEL Bundesministerium für Verbrau-

cherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft 

BR-Drs. Bundesratsdrucksache 
BSA Bundessortenamt 
BT-Drs. Bundestasgsdrucksache 
BUND Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland 
BVerwGE Entscheidungssammlung des Bun-

desverwaltungsgerichts 
CBD Convention on Biological Diversity 
CITES Convention on International Trade 

in Endangered Species 
COP Conference of the Parties 
DG SANCO Direction Général Santé et 

Protection des Consummateurs 
DIAS Database on Introductions of 

Aquatic Species 
DVL Deutscher Verband für Land-

schaftspflege 
EAZA European Association of Zoos and 

Aquaria 
Ebd. Ebenda 
EG Europäische Gemeinschaft 

EGV Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft 

EO Executive Order (USA) 
EPPO European Plant Protection Organi-

zation 
ERMANZ Environmental Risk Management 

Authority New Zealand 
EU Europäische Union 
EuGH Europäischer Gerichtshof 
EWS Zeitschrift für europäisches Wirt-

schafts- und Steuerrecht 
f. folgende 
FAO Food and Agriculture Organization 

of the United Nations 
FFH Flora, Fauna, Habitat (Richtlinie) 
FLL Forschungsgesellschaft Land-

schaftsentwicklung Landschaftsbau 
e.V. 

FN Fußnote 
FSC Forest Stewardship Council  
FuE Forschungs- und Entwicklungsvor-

haben 
GALK Ständige Gartenamtsleiterkonfe-

renz des Deutschen Städtetages 
GATT General Treaty on Tariffs and 

Trade 
GB Großbritannien 
Gem. Gemäß 
GIS Geographic Information System 
GISP Global Invasive Species Program 
GMO Genetisch modifizierte Organismen 
GTZ Gesellschaft für technische Zu-

sammenarbeit 
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt 
GVO Genetisch Veränderte Organismen 
GVOBl. Gesetz- und Verordnungsblatt 
Hrsg.  Herausgeber 
HSNO Hazardous Substances and New 

Organisms Act (Neuseeland) 
IAS Invasive Alien Species 
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ICPM Interim Commission on Phytosani-
tary Measures 

ILM International Legal Materials 
IPPC International Plant Protection Con-

vention 
ISPM International Standard for Phyto-

sanitary Measures 
ISSG Invasive Species Specialist Group 
IUCN International Union of Conservation 

of Nature 
iVm in Verbindung mit 
JuS Juristische Schulung 
MARPOL Internationales Übereinkommen zur 

Verhütung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe 

MittDST Mitteilungen des Deutschen Städte-
tages 

Nabu Naturschutzbund Deutschland 
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
NPPO National Plant Protection Organza-

tion 
NuL Natur und Landschaft 
NuR Natur und Recht 
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungs-

recht 
NWP Nationales Waldprogramm 
NZ Neuseeland 
OECD Organization of Economic Co-

operation and Development 
PAG Projektbegleitende Arbeitsgruppe 
PEFC  Programme for the Endorsement of 

Forest Certification Schemes 
PIC Prior Informed Consent 
PR Public relations 

Rev. Revised 
RiLV Richtlinienvorschlag 
RL Richtlinie (EU) 
SA Südafrika 
SBSTTA Subsidiary Body on Scientific, 

Technical and Technological Ad-
vice 

SH Schleswig-Holstein 
Slg. Sammlung 
Sog. Sogenannt 
SPS Agreement on the Application of 

Sanitary and Phytosanitary Meas-
ures 

SRU Rat für Sachverständige des Um-
weltrates 

TU Technische Universität 
UBA Umweltbundesamt 
UNB Untere Naturschutzbehörde 
UNEP United Nation Environmental Pro-

gram 
UPR Zeitschrift für Umwelt- und Pla-

nungsrecht 
USA United States of America 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
Vgl. Vergleiche 
VO Verordnung (EU) 
WCA Wildlife and Countryside Act  
WTO World Trade Organization 
ZAU Zeitschrift für angewandte Umwelt-

forschung 
ZVG Zentralverband für Gartenbau 
ZZF  Zentralverband Zoologischer Fach-

betriebe 
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III. Verzeichnis der zitierten deutschen Gesetze 

 

AbfKlärV Klärschlammverordnung 

BauGB Baugesetzbuch 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BImschG Bundesimmissionsschutzgesetz 

BioAbfV Bioabfallverordnung 

BJagdG Bundesjagdgesetz 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BWaldG Bundeswaldgesetz 

FoVG Forstvermehrungsgutgesetz 

FSaatG Gesetz über forstliches Saat- und Pflanzengut 

GenTG Gentechnikgesetz 

GG Grundgesetz 

KrW-/Abf.G Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

LFischG(e)  Landesfischereigesetz(e) 

LNatSchG(e) Landesnaturschutzgesetz(e) 

LJagdG(e)  Landesjagdgesetz(e) 

LWaldG(e) Landeswaldgesetz(e) 

LWG Landeswassergesetz 

PflBeschV Pflanzenbeschauverordnung 

PflSchG Pflanzenschutzgesetz 

SaatVerkG Saatgutverkehrsgesetz 

SortSchG Sortenschutzgesetz 

TierSchG Tierschutzgesetz 

TierSG Tierseuchengesetz 

UmweltHG Umwelthaftungsgesetz 

WaStrG Wasserstraßengesetz 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 
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IV. Synopse zur Rechtslage in Deutschland 

IV.1. Nationale Rechtsnormen 

IV.1.1. Bundesnaturschutzgesetz zum Themenkomplex „invasive gebietsfremde Arten“ 

Nr. Gesetz Rechtsform Schutzziel / -zweck Regelung Maßnahmen  Akteur 

1. § 41 BNatSchG Rahmenregelung 
des Bundes 

allgemein:  Artenschutz    

   a) Absatz I Satz 1  allgemeiner 
Handlungsauf-
trag 

Schutz  wild lebender Tiere und 
Pflanzen 

„Beschädigungsverbot“ der  
- Tiere, Pflanzen und Lebensstätten 
- ohne vernünftigen Grund 

Erlass von Vorschriften Land 

   b) Absatz II Satz 1 allgemeiner 
Handlungsauf-
trag,  

Abwehr der Gefahren der Ver-
fälschung der Tier- und Pflan-
zenwelt der Mitgliedsstaaten 

-      Ansiedlung und Ausbreitung von 
-      Tieren und Pflanzen gebietsfremder Arten 

Erlass „geeigneter Maß-
nahmen“  

Land 

   c) Absatz II Sätze 2 
und 3  

spezieller Hand-
lungsauftrag,  

wie b), zusätzlich Gefährdung 
des Bestands oder der Verbrei-
tung der Arten der Mitgliedstaa-
ten 

- Ansiedeln 
- von Tieren und 
- Pflanzen gebietsfremder Arten 
- in der freien Natur 

Genehmigungsvorbehalt Land 

   d) Absatz II Satz 4    Ausnahmen für 
- Anbau in Land- und Forstwirtschaft 
- Einsetzen von Tieren im biol. Pflanzenschutz
- Ansiedeln von Tieren, die dem Jagd- und 

Fischereirecht unterliegen 

Ausnahmen Land 

   e) Absatz III spezielle Er-
mächtigungs-
grundlage 

 Entnahme von  
- wild lebenden  
- nicht besonders geschützter Arten  
- aus der Natur 

Erlass weiterer Maßnahmen Land 

2. § 42 III Nr. 2 iVm 
§ 52 IV iVm § 3 
BArtSchVO 

Ermächtigungs-
grundlage RVO,  

wie 1 c) generell: Tiere und Pflanzen im Sinne des 
BNatSchG 

Besitz- und Vermarktungs-
verbote gem. § 42 
BNatSchG;  mit unmittelba-
rer Wirkung  

BMU 
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IV.1.2. Landesnaturschutzgesetze zum Themenkomplex „invasive gebietsfremde Arten“  

Nr Gesetz Umsetzung des Auftrags in Hin-
blick auf Objekte 

Vollzug Maßnahmen Besonderheiten Akteur 

1 NatSchG-BW 

Stand: 
19.11.2002*  

Erlaubnispflicht für das Ausbringen 
oder Ansiedeln gebietsfremder 
Pflanzen wildwachsender Arten, 
§ 29a II; 

Genehmigungspflicht für das Aus-
setzen oder Ansiedeln gebietsfrem-
der nichtjagdbarer Tiere; Ausnahme 
für genehmigte Gehege oder staatli-
che zoologische Einrichtungen, § 33 
Abs. 4 Satz 1 und 2 

spezifisch, 
§ 5 I 

Wiederherstellung bei 
Eingriff, § 12 IV; 

Duldungspflicht be-
stimmter Eigentümer, 
§ 18 

Definition gebietsfremd 
als „Pflanzen, die nicht 
von einer spontan 
entstandenen Popula-
tion des Umgebungs-
bereiches stammen“, 
§ 29a II 3 

untere Naturschutzbehörde für die Genehmi-
gung bzw. Erlaubnis und Überwachung, §§ 29 
a Abs. 2, und 33 Abs. 4 iVm. 48 Abs. 1 Nr. 3 
und §§ 5, 56, 48 Abs. 1 Nr. 3;  

bei Gefahr im Verzug oder solchen Regelun-
gen, die eine einheitliche Regelung für Teile 
des Landes erfordern das Regierungspräsidi-
um als höhere Naturschutzbehörde, § 56 S.3 

2 BayNatSchG 
mit Ergän-
zungsG  

Stand: 
24.12.2002* 

Verbot der Aussetzung oder Ansied-
lung nichteinheimischer Tiere, Art. 
16 Abs. 3; 

Erlaubnispflicht für standortfremde 
Pflanzen und gebietsfremde Tiere, 
Art. 4 ErgG 

allgemein, 
Art. 44 

Duldungs- und Pflege-
pflicht der Grundeigen-
tümer, Art. 5; 

Wiederherstellung bei  
Eingriff, Art. 6a V 

 Kreisverwaltungsbehörde als untere Natur-
schutzbehörde für die Überwachung, Art 44 
Abs. 1, 37 Abs. 2 Nr. 3; 

höhere Naturschutzbehörde für die Erlaubnis 
für standortfremde Pflanzen und gebietsfrem-
de Tiere, Art. 4. 

3 NatSchG-Bln 

Stand: 2001* 

§ 29 I Nr. 4 – Verbot der Aussetzung 
oder Ansiedlung gebietsfremder 
Tiere in die freie Natur; 

§ 29 II - Genehmigungspflicht für 
Aussetzung und Ansiedeln in der 
freien Natur für wild lebende und 
nicht wild lebende Pflanzen und 
Tiere 

allgemein, 
§ 38 

allgemeine Duldungs-
pflicht für Wie-
derherstellungs-
maßnahmen und Kos-
tentragungspflicht, 
§ 43a, b 

Artenschutzprogramm, 
§ 28; 

Maßnahmen gegen 
Schädigungen durch 
wild lebende Tiere 
gem. § 34 I Nr. 5; 

zuständiges Mitglied des Senats für Geneh-
migung,  §§ 29 Abs. 2, 38 Abs. 1; 

Bezirksämter als untere Naturschutzbehörde 
für die Überwachung, § 38 Abs. 3 und 1 

4 BbgNatSchG 

Stand: 
8.12.1997* 

Genehmigungspflicht für 
- gebietsfremde Tiere und Pflan-

zen wildlebender und nicht wild-
lebender Arten 

- Aussetzen und Ansiedeln 
- in der freien Natur, § 40 I 

spezifisch, 
§ 54 I 2 

Wiederherstellung bei 
Eingriffen, § 17 VI; 

Duldungspflicht der 
Grundeigentümer für 
Maßnahmen des Na-
turschutzes, § 68 I 

 

 

Landesumweltamt für Genehmigungen; 
Landkreise, kreisfreie Städte als untere Na-
turschutzbehörden bzgl. Überwachung 
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Anzeigepflicht für „nichtgebietsfrem-
de“ Arten, § 40 II 

5 BremNatSchG

Stand: 
28.05.2002* 

Verbot der Aussetzung gebietsfrem-
der Tiere, § 28 Abs. 1 Nr. 3; 

Ausnahmemöglichkeit gem. § 33 
z.B. zu Lehr- und Forschungszwe-
cken  

allgemein, 
§ 39 I 

Duldungs- und Pflege-
pflicht, §§ 16 I, II, 17;  

Wiederherstellung bei 
Eingriff,  § 12 V 

 obere und untere Naturschutzbehörden gem. 
§ 40 

6 HmbNatSchG 

Stand: 
17.12.2002* 

Verbot, wild lebende oder nicht wild 
lebende Tiere oder Pflanzen ge-
bietsfremder Arten auszusetzen 
oder in der freien Natur anzusiedeln 
oder auszusäen, § 26 I Nr. 4 

spezifisch,  
14 I 

Pflege- und Duldungs-
pflicht der Grundeigen-
tümer, § 14, 13; 

Wiederherstellung bei 
Eingriff, § 10 V 

Artenschutzprogramm, 
§ 25; 

Ermächtigung zu Maß-
nahmen gegen Schä-
digungen durch wildle-
bende Tiere, § 30 II 
Nr. 2 

Umweltbehörde als obere Fachbehörde, Be-
zirksämter als untere Behörden 

7 HeNatG  

Stand: 
18.06.2002* 

Genehmigungspflicht für die Ausset-
zung oder Ansiedlung gebietsfrem-
der Pflanzen und Tiere, § 25 Abs.1; 

Besondere Regelungen bestehen 
für die Imkerei, § 25 Abs. 3 

spezifisch, 
§ 30a II 

Wiederherstellung bei 
Eingriff, § 8 

Pflicht zur Erteilung 
der Genehmigung, 
wenn die Gefahr einer 
Verfälschung ausge-
schlossen ist, § 25 
Abs. 2 Satz 1 

Regierungspräsidium als obere Naturschutz-
behörde für die Genehmigung, §§ 25 Abs. 1 , 
30 Abs. 2;  

Regierungspräsidium, § 30 a Abs. 4; Veteri-
närbehörden, Pflanzenschutzämter, § 30 a 
Abs. 4 für die Überwachung 

8 LnatG-MV 

Stand: 
22.10.2002* 

Genehmigungspflicht für die Ausset-
zung oder Ansiedlung aller Pflanzen 
und Tiere in die freie Natur, § 34 
Abs. 2 Satz 1 

spezifisch, 
§ 57 

Wiederherstellungs-
pflicht bei rechtswidri-
ger Schädigung, §§ 57 
I, III; 

Duldungspflicht, § 47 

Artenhilfsprogramm, 
§ 33 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geo-
logie als obere Naturschutzbehörde für die 
Genehmigung und Überwachung, §§ 34 Abs. 
2, 52 Abs. 1 Nr. 2 und 4; 

9 NnatG (Nie-
ders.) 

Stand: 
27.01.2003* 

Genehmigungspflicht für die Ausset-
zung oder Ansiedlung von Tieren 
und Pflanzen „außerhalb ihres natür-
lichen Verbreitungsgebietes“; § 44 
Satz 1; 

Ausnahmen der Genehmigungs-
pflicht für Erwerbsgartenbau, Gärten 

spezifisch, 
§ 63 

Wiederherstellung bei 
rechtswidriger Zerstö-
rung, § 63 

 Bezirksregierung als obere Naturschutzbe-
hörde für die Genehmigung, §§ 44, 54 Abs. 2; 

Landkreise und kreisfreie Städte als untere 
Naturschutzbehörden, § 55 Abs. 1, und 2, 54 
Abs. 1 
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und Parks, § 44 Satz 2 

10 LG-NRW 

Stand: 
21.07.2000* 

Genehmigungspflicht für die Ausset-
zung oder Ansiedlung gebietsfrem-
der wildlebender und nicht wildle-
bender Tiere und Pflanzen, § 61 
Abs. 3 Satz 1 

allgemein, 
§ 9 

Wiederherstellung, bei 
Eingriff, § 6 VI 

 Bezirksregierung als höhere Landschaftsbe-
hörde für die Genehmigung, §§ 61, 8 Abs. 1 
Satz 2; 

Kreise und kreisfreie Städte als untere Natur-
schutzbehörde für die Überwachung, § 9 Abs. 
1 Nr. 2, Abs. 1 a, § 8 Abs. 1 Satz 3 

11 LPflG-RP 

Stand: 
30.11.2000* 

Genehmigungspflicht für die Ausset-
zung oder Ansiedlung gebietsfrem-
der wildlebender und nicht wildle-
bender Tiere und Pflanzen, § 24 
Abs. 3 Satz 1 

allgemein, 
§ 3 I 

Wiederherstellung bei 
Eingriff, § 6 II; Dul-
dungspflicht des 
Grundeigentümers, § 8 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion als 
obere Landespflegebehörde für die Genehmi-
gung, §§ 24, 30 Abs. 1 Satz 2 

12 SNG (Saar-
land) 

Stand: 
12.06.2002* 

Verbot des Aussetzens und Ansie-
delns gebietsfremder Tiere in der 
freien Natur, § 24 Abs. 1 Nr. 3; 

Genehmigungspflicht für die Ansied-
lung gebietsfremder Pflanzen in der 
freien Landschaft, § 24 Abs. 2 Satz 
1 

spezifisch, 
§ 28 IV 

Wiederherstellung bei 
Eingriff, § 12 VII; 

Duldungspflicht der 
Eigentümer, § 35 

Artenschutzprogramm, 
§ 23 

Minister für Umwelt als oberste Naturschutz-
behörde für die Genehmigung bei Pflanzen 
und das Artenschutzprogramm, §§ 24 Abs. 2, 
28 Abs. 1; 

Landkreise und kreisfreie Städte für die Ü-
berwachung  und Befreiungen, §§ 28 IV, I, 34 
II, III 

13 Sächs-
NatSchG 

Stand: 
29.11.2002* 

Verbot der Aussetzung oder Ansied-
lung gebietsfremder Tiere und Pflan-
zen in die freie Natur, § 25 Abs. 1 
Nr. 4; 

Ausnahmen sind im Einzelfall mög-
lich, § 25 Abs. 2 

spezifisch, 
§ 41 I 

Wiederherstellung bei 
Eingriff, § 10 VII, VIII; 

Pflegepflicht der 
Grundeigentümer, 
§ 14 

Artenschutzprogramm, 
§ 24; 

Ermächtigung zum 
Erlass von RVO in 
Bezug auf die Ausset-
zung oder Ansiedlung 
von gebietsfremden 
Tieren und Pflanzen, 
§ 28 Nr.3 

Staatsministerium für Umwelt und Landes-
entwicklung als obere Naturschutzbehörde für 
den Verordnungserlass, §§ 28 Nr. 3, 40 Abs. 
1 Nr. 1; 

Landratsämter und kreisfreie Städte als unte-
re Naturschutzbehörden für die Überwa-
chung, § 41, 48, 40 Abs. 1 Nr. 3 

14 NatSchG-LSA 

Stand: 
19.03.2002* 

Genehmigungspflicht für die Ausset-
zung und Ansiedlung in der freien 
Natur für  
- Gebietsfremde Tiere und Pflan-

zen wildlebender und nicht wild-

spezifisch, 
§ 45 

Wiederherstellung bei 
Eingriff, § 12 II; allge-
meine Wiederherstel-
lungs-pflicht des Stö-
rers, § 45 II 

 Ministerium für Umwelt und Naturschutz als 
oberste Naturschutzbehörde für die Geneh-
migung, §§ 33, 45 Abs. 3 Nr. 1; 

Die Landkreise und kreisfreie Städte als unte-
re Naturschutzbehörden für die Überwa-
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lebender Arten 
-  heimische Tiere und Pflanzen 

der besonders geschützten Ar-
ten, § 33 S.1 

Ausnahmen für Erwerbsgartenbau, 
in Gärten und Parks, § 33 S. 3 

chung, § 45 Abs. 1, 5 und Abs. 3 Nr. 3 

15 LNatSchG-SH 

Stand:  

18.Juli 2003* 

Verbot der Aussetzung oder Ansied-
lung gebietsfremder Tiere oder Aus-
bringung gebietsfremder Pflanzen in 
der freien Natur, § 24 Abs. 5 

spezifisch, 
§ 45c 

Wiederherstellung bei 
Eingriff, § 9a Abs. 2; 

Pflege- und Duldungs-
pflichten des Eigentü-
mers, § 39; 

Beseitigungsanord-
nung möglich, § 24 
Abs. 6. 

Artenschutzprogramm, 
§ 23 

das Landesamt für Naturschutz und Land-
schaftspflege als obere Naturschutzbehörde 
für  das Artenschutzprogramm, § 45b; 

die Landrätinnen und Landräte und die Bür-
germeisterinnen und die Bürgermeister der 
kreisfreien Städte als untere Naturschutzbe-
hörde für die Gefahrenabwehr (Überwa-
chung), §§ 45d, 45. 

16 ThürNatG 

Stand: 
06.01.2003* 

Verbot des Aussäens und der Aus-
setzung oder Ansiedlung gebiets-
fremder Pflanzen und Tiere, § 31 
Abs. 1; 

Ausnahme für Zierpflanzen in Gär-
ten, Parks und Grünanlagen, § 31 
Abs. 1 Satz 2; 

Einzelfallausnahmen können zuge-
lassen werden, dann Dokumentati-
on, § 31 II 1 

spezifisch, 
§ 36 I 1 

Wiederherstellung bei 
Eingriff, § 10; 

Duldungspflicht der 
Eigentümer für Maß-
nahmen des Natur-
schutzes, § 47 

zusätzliche Genehmi-
gungsmöglichkeit nach 
§ 31 II 2; 

Arten- und Biotop-
schutzprogramm, § 29 
II 1; 

Ministerium für Umwelt und Landesplanung 
als oberste Naturschutzbehörde für Einzelfall-
genehmigung, §§ 31 II 1, 36 Abs. 2 Satz 1; 

Landesverwaltungsamt als obere Natur-
schutzbehörde für Ausnahmegenehmigung, 
§§ 31 II 2, 36 VII; 

Landkreise und kreisfreie Städte als untere 
Naturschutzbehörden für die Überwachung 
und Gefahrenabwehr, § 36 Abs. 4 Satz 3 

 
*Anmerkung:  Alle LNatSchG mit Ausnahme des LNatSchG -SH sind in Hinblick auf § 20d BNatSchG a.F. umgesetzt worden, auch wenn die letzten Änderungen nach 

Inkrafttreten des neuen BNatSchG vorgenommen worden sind. 
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IV.1.3. Bundesjagdgesetz und Landesjagdgesetze zum Themenkomplex „invasive gebietsfremde Arten“  

Nr Gesetz Gesetzestext Maßnahmen Akteur 

1 Bundesjagdgesetz: 
BJagdG vom 
29.9.1976 (BGBl. I S. 
2849), zuletzt geän-
dert am 11.10.2002 
(BGBl. I S. 3970) 

§ 28 Sonstige Beschränkungen in der Hege  
(3) Das Aussetzen oder das Ansiedeln fremder Tiere in der freien Natur 
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der zuständigen obersten Landesbe-
hörde oder der von ihr bestimmten Stelle zulässig. 

[Rahmenregelung, durch die Länder umzusetzen] 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen oder Ansiedelen 
fremder Tiere 

durch die Länder zu bestimmen 

2 Baden-
Württemberg: 
LJagdG B-W Neufas-
sung vom 1.6.1996 
(GBl. S. 369, ber. 
723), zuletzt geän-
dert am 20.11.01 
(GBl. S. 605) 

(-)  

keine eigenständige Regelung 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen oder Ansiedeln 
fremder Tiere nach § 
28 Abs. 3 BJagdG 

Oberste Jagdbehörde: Ministerium 
ländlicher Raum, § 33 Abs. 1 S. 1 
LJagdG 

3 Bayern: 

BayJG  

vom 13.10.1978 
(GVBl. S. 678), zu-
letzt geändert am 

23.04.1997 (GVBl. S. 
62) 

Art. 34 Aussetzen von Tierarten 
(1) Als fremd im Sinn des § 28 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes gelten 
Tierarten, die im Geltungsbereich des Bundesjagdgesetzes bei dessen 
Inkrafttreten (1. April 1953) freilebend nicht heimisch waren. 

(2) Das Aussetzen oder das Ansiedeln fremder Tierarten in der freien 
Natur ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Jagdbehörde 
zulässig. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn durch das Aus-
setzen oder das Ansiedeln eine Störung des biologischen Gleichgewichts 
oder eine Schädigung der Landeskultur oder Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit nicht zu befürchten sind. 

(3) … 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen oder Ansiedelen 
fremder Tierarten 

Oberste Jagdbehörde: Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Art. 49 Abs. 2 Nr. 1, Art. 52 
Abs. 1 Nr. 2 JG 

4 Berlin:  

LJagdG Bln 

Gesetz vom 3.5.1995 
(GVBl. S. 282), zu-
letzt geändert am 
16.04.2003 (GVBl. S. 

§ 36 Aussetzen und Wiederansiedeln von Tierarten 
(zu § 28 des Bundesjagdgesetzes) 
(1) Das Aussetzen von Tieren in der freien Natur ist unzulässig. Das Aus-
setzen von Wildtieren zum Zwecke der Wiedereingewöhnung und Wieder-
ansiedlung in der freien Natur kann im Benehmen mit der obersten Natur-
schutzbehörde genehmigt werden, wenn es der Artenvielfalt und einem 
intakten Naturhaushalt dient und nachteilige Folgen weitestgehend ausge-
schlossen sind. Die Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

- grds. Verbot des 
Aussetzens von Tieren  

- ausnw. Genehmi-
gung (zur Wiederein-
gewöhnung/  Wieder-
ansiedlung) 

- ausdrückl. Verbot bei 
fremden Tierarten, 

Zuständige Behörde für die Geneh-
migung: die für das Jagdwesen zu-
ständige Senatsverwaltung, § 48 Abs. 
2 LJagdG 
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167) nung die Zuständigkeit und Voraussetzungen der Genehmigung zu regeln.

(2) Das Ansiedeln fremder Tierarten, die zur Artenverfälschung in der 
Bundesrepublik Deutschland beitragen, wird nicht gestattet. 

wenn sie zur Artenver-
fälschung in der Bun-
desrepublik beitragen 

5 Brandenburg: 
LJagdG Bbg vom 
09.10.2003 (GVBl. I 
S. 250) 

§ 42 Aussetzen und Ansiedeln von Tierarten  
(1) Das Aussetzen von Wild in der freien Natur ist unzulässig. Das Aus-

setzen von Wild zum Zwecke der Wiedereingewöhnung, der Ansied-
lung oder Wiederansiedlung in der freien Natur ist nur zulässig, wenn 
es der Artenvielfalt und einem intakten Naturhaushalt dient und 
nachteilige Folgen weitestgehend ausgeschlossen sind. Es bedarf der 
Genehmigung. Das für das Jagdwesen zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Zustän-
digkeit und die Voraussetzungen der Genehmigung zu regeln. Bis 
zum Erlass dieser Rechtsverordnung ist die oberste Jagdbehörde 
Genehmigungsbehörde.  

(2) Ausgenommen von der Genehmigungspflicht nach Absatz 1 Satz 3 
sind hegegerechte Wiederansiedlungen von Feldhasen, Fasanen, 
Rebhühnern sowie von Auer-, Birk- und Haselhühnern.  

(3) Das Ansiedeln von Wildarten fremdländischer Herkunft, die zur Fau-
nenverfälschung in der Bundesrepublik Deutschland beitragen, ist 
nicht gestattet. 

 

- grds. Verbot des 
Aussetzens von Wild   

- ausnw. Genehmi-
gung (zur Wiederein-
gewöhnung/  Wieder-
ansiedlung) 

- ausdrückl. Verbot bei 
Wildarten fremdländi-
scher Herkunft, wenn 
sie zur Artenverfäl-
schung in der Bundes-
republik beitragen  

Oberste Jagdbehörde: Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forst, § 55 Abs. 2 Nr. 1, § 58 I Nr. 1 
LJG; 

Zuständig für Genehmigung und Er-
lass einer RVO bzgl. Voraussetzun-
gen, § 42 I 3 LJG. 

6 Bremen: Bremisches 
LJagdG vom 
26.10.1981 (GVBl. S. 
171, ber. 1992 S. 
103) 

 

 

Art. 30 (zu § 28 BJagdG) Aussetzen von Wild) 
(1)  Als gebietsfremd gelten Tierarten, die bei Inkrafttreten des Bundes-

jagdgesetzes in Bremen und dem Bremer Umland nicht heimisch wa-
ren. Die Genehmigung, Tiere einer solchen Art in der freien Wildbahn 
auszusetzen, darf nur erteilt werden, wenn die Art die heimische 
Tierwelt wesentlich bereichert und Schäden für die öffentliche Sicher-
heit, die Landespflege, die heimische Tierwelt, die Land- und Forst-
wirtschaft nicht zu befürchten sind. Die Genehmigung erteilt die Lan-
desjagdbehörde. 

(2) ..  

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen gebietsfremder 
Tierarten 

Landesjagdbehörde: Senator für 
Wirtschaft und Außenhandel, Art. 37 
LJagdG 

7 Hamburg: JagdG HH 
vom 22.5.1978 
(GVBl. S. 162), zu-
letzt geändert am 
18.07.01 (GVBl. S. 

§ 25a Aussetzen von Wild 
(1)  Wild darf nur zum Zwecke der Wiederansiedlung oder Stützung ein-

heimischer, in ihrem Bestand bedrohter Wildarten ausgesetzt werden. 

(2)  Wer Wild aussetzen will, hat dies der zuständigen Behörde spätestens 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen von Wild 
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251, 257) vier Wochen vor beabsichtigtem Beginn anzuzeigen. Die zuständige 
Behörde kann das Aussetzen untersagen, sofern die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 nicht erfüllt sind. 

8 Hessen: HJG vom 
5.06.01 (GVBl. I S. 
271), zuletzt geän-
dert am 31.10.01 
(GVBl. I S. 434) 

 

Anm.: das Gesetz 
tritt am 3.12.2004 
außer Kraft, § 46 
HJG 

§ 23 Sachliche Verbote und Ausnahmen 

(8)  Über die Verbote des § 28 Abs. 2 und 3 des Bundesjagdgesetzes 
hinaus ist das Aussetzen von allen Tieren, die dem Jagdrecht unter-
liegen, mit Ausnahme von Rebhühnern und Fasanen, nur mit Ge-
nehmigung der Jagdbehörde zulässig. … 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen und Ansiedeln 
fremder Tiere nach § 
28 Abs. 3 BJagdG 

Oberste Jagdbehörde: das für das 
Jagdwesen zuständige Ministerium, § 
38 Abs. 1 HJG 

Aber:§ 39 sachliche Zuständigkeit:  

1. Soweit durch Rechtsvorschrift nichts 
anderes bestimmt ist, ist die untere 
Jagdbehörde zuständige Behörde 
für die Durchführung der Aufgaben 
nach dem Jagdrecht. Sind mehrere 
untere Jagdbehörden für einen Vor-
gang zuständig, so bestimmt die 
obere Jagdbehörde die federfüh-
rende untere Jagdbehörde, soweit 
dies zur einheitlichen Erledigung er-
forderlich ist. Die oberste Forstbe-
hörde ist zuständig für die Ab-
schussfestsetzung in staatlichen 
Wildschutzgebieten, sowie in staat-
lichen Jagdbezirken, die keiner He-
gegemeinschaft zugeordnet sind 
oder die bei einer Flächengröße ü-
ber 500 ha als Naturschutzgebiet 
ausgewiesen sind.  

Untere Jagdbehörde: in den Landkrei-
sen der Landrat, in kreisfreien Städten 
der Magistrat 

9 Mecklenburg-
Vorpommern: 
LJagdG M-V vom 
22.3.2000 (GVBl. S. 
126), zuletzt geän-
dert am 22.11.2001 
(GVBl. S. 438) 

(-) 

keine eigenständige Regelung 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen oder Ansiedeln 
fremder Tiere nach § 
28 Abs. 3 BJagdG 

Oberste Jagdbehörde: das für das 
Jagdwesen zuständige Ministerium, § 
36 Abs. 1 LaJgdG 
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10 Niedersachsen: 
NJagdG vom  
16.03.2001 (GVBl. S. 
100) 

§ 31 Aussetzen von Wild 
(1) Tiere fremder Wildarten dürfen nicht in der freien Landschaft ausge-
setzt werden. Als fremd gelten Wildarten, die am 1. April 1953 im heutigen 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland frei lebend nicht heimisch waren. 

(2) … 

Verbot des Ausset-
zens fremder Wildar-
ten 

 

11 Nordrhein-
Westfalen: LJG 
NRW vom 7.12.1994 
(GV NRW 95 S. 2/ 
SGV NRW 792), 
zuletzt geändert am 
25.09.01 (GV NRW 
S. 708) 

§ 31 Aussetzen von Wild  (zu § 28 Abs. 3 und 4 BJG) 
(1) Als fremd gelten Tierarten, die beim Inkrafttreten des Bundesjagdge-
setzes im Geltungsbereich des Bundesjagdgesetzes freilebend nicht hei-
misch waren. 

(2)  Das Aussetzen fremder Tierarten in der freien Wildbahn ist nut mit 
schriftlicher Genehmigung der oberen Jagdbehörde zulässig. Die Geneh-
migung darf nur erteilt werden, wenn durch das Aussetzen eine Störung 
des biologischen Gleichgewichtes und eine Schädigung der Landeskultur 
sowie Gefahren für die öffentliche Sicherheit nicht zu befürchten sind.  

(3) … 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen fremder Tierarten 

Obere Jagdbehörde: das Landesamt 
für Ernährungswirtschaft und Jagd, § 
46 Abs. 2 S. 1 LJG 

12 Rheinland-Pfalz:  

LJG Rh.-Pf. (GVBl. S. 
23), zuletzt geändert 
am 27.06.2002, 
(GVBl. S. 307) 

§ 28 Sonstige Beschränkungen der Hege 
(1) Das Aussetzen oder Ansiedeln von Tieren in der freien Natur ist nur mit 
Genehmigung der obersten Jagdbehörde zulässig. Diese ist auch zustän-
dig für die Genehmigung nach § 28 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes. 
Werden in einem Jagdbezirk Tiere ausgesetzt, darf in diesem Jagdbezirk 
die Wildart, der diese Tiere angehören, frühestens in dem auf das Ausset-
zen folgenden Jagdjahr bejagt werden. 

(2) … 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen aller (auch: frem-
der) Tiere 

Oberste Jagdbehörde: das fachlich 
zuständige Ministerium, § 35 Abs.1 
LJG 

13 Saarland: SJG vom 
27.05.1998 (GVBl. S. 
638) 

§ 31 Aussetzen von Tieren 
Das Aussetzen oder Ansiedeln von Tieren bedarf der Erlaubnis der obers-
ten Jagdbehörde, die zuvor die Landwirtschaftskammer für das Saarland 
anhört. Die Erlaubnis kann mit Auflagen und Bedingungen versehen wer-
den. Vorschriften des Naturschutzrechts bleiben unberührt. 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen oder Ansiedeln 
aller (auch: fremder) 
Tiere 

Oberste Jagdbehörde: Ministerium 
für Umwelt, Energie und Verkehr, § 2 
Abs. 2 LJG 

14 Sachsen: SächsL-
JagdG vom 
11.12.2002 (GVBl. S. 
61), zuletzt geändert 
am 11.12.2002 

§ 35 Aussetzen von Tierarten 
(1) Als fremd im Sinn des § 28 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes gelten 
Tierarten, die im Geltungsbereich des Bundesjagdgesetzes bei dessen 
Inkrafttreten (1. April 1953) und im Gebiet des jetzigen Freistaates Sach-

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen fremder Tierarten 

Oberste Jagdbehörde: Staatsministe-
rium für Landwirtschaft, Ernährung und 
Forsten, § 51 Abs. 2 Nr. 1 LJagdG 



Nationale IAS-Strategie  Seite 327 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

Nr Gesetz Gesetzestext Maßnahmen Akteur 

(GVBl. S. 312) sen freilebend nicht heimisch waren. 

(2) Das Aussetzen oder das Ansiedeln fremder Tierarten in der freien 
Natur ist nur mit vorheriger Genehmigung der obersten Jagdbehörde im 
Einvernehmen mit der obersten Naturschutzbehörde zulässig. Die Ge-
nehmigung darf nur erteilt werden, wenn durch das Aussetzen oder das 
Ansiedeln eine Störung des Naturhaushaltes oder Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit nicht zu befürchten sind. 

(3) ... 

15 Sachsen-Anhalt: 
LJagdG S-A vom 
23.7.1991 (GVBl. S. 
186), zuletzt geän-
dert am  18.12.1997 
(GVBl. S. 1073) 

§ 33 Aussetzen von Wild (zu § 28 BJagdG) 
(1) Als fremd gelten Tierarten, die bei Inkrafttreten des Bundesjagdgeset-
zes in Deutschland freilebend nicht heimisch waren. Die Genehmigung, 
Tiere einer solchen Art in der freien Wildbahn auszusetzen, darf nur erteilt 
werden, wenn die Art die heimische Tierwelt wesentlich bereichert und 
Schäden für die öffentliche Sicherheit, die Landespflege, die heimische 
Tierwelt, die Land- oder Forstwirtschaft nicht zu besorgen sind 

(2) ... 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen fremder Tierarten 

Zuständige Behörde: Landkreis und 
die kreisfreie Stadt, § 38 Abs. 1 
LJagdG 

16 Schleswig-Holstein: 
LJagdG Schl.-H. vom 
13.10.1999 (GVBl. S. 
300) 

(-) Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen oder Ansiedeln 
fremder Tiere nach § 
28 Abs. 3 BJagdG 

Oberste Jagdbehörde: das für das 
Jagdwesen zuständige Ministerium, § 
31 Abs. 1 LJagdG 

17 Thüringen: 

ThJG  vom 25.8.1999 
(GVBl. Nr. 15), zu-
letzt geändert am 
18.12.2002 (GVBl. 
Nr. 14) 

§ 34 Aussetzen von Tieren  
(1) Als fremd im Sinne des § 28 Abs. 3 BJG gelten Tierarten, die im Gel-
tungsbereich des BJG bei dessen In-Kraft-Treten (1. April 1953) frei le-
bend nicht heimisch waren.  

(2) Das Aussetzen oder das Ansiedeln fremder Tiere in der freien Natur 
ist nur mit vorheriger Genehmigung durch die oberste Jagdbehörde im 
Einvernehmen mit der obersten Naturschutzbehörde zulässig. Die Ge-
nehmigung darf nur erteilt werden, wenn durch das Aussetzen oder das 
Ansiedeln eine Störung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder 
eine Schädigung der Landeskultur oder Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit nicht zu befürchten sind. 

Genehmigungs-
pflicht für das Ausset-
zen oder Ansiedeln 
fremder Tiere 

Oberste Jagdbehörde: das für das 
Jagdwesen zuständige Ministerium, § 
50 Abs. 2 Nr. 1 JG 
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IV.1.4. Tierschutzgesetze zum Themenbereich invasive Arten 

Nr. Gesetz Rechtsform Schutzziel / -zweck Regelung Maßnahmen  Akteur 

 Tierschutz      

1 TierSchG  

(dazu auch Duchrfüh-
rungsVwV) 

BundesG Schutz der Tiere Aussetzen oder Ansiedeln gezüchteter oder aufge-
zogener Tiere einer wildlebenden Art in der freien 
Natur, § 3 Nr. 3 und 4 

Verbot Landesbehör-
den 

2 TierSG 

(siehe dazu auch 
BmTierSSchV, sowie 
VOen bezüglich be-
stimmter Seuchen (z.B. 
Tollwut-VO)) 

BundesG Bekämpfung von Seuchen, 
die bei Haustieren oder Süß-
wasserfischen auftreten oder 
auf diese übertragen werden 
können, § 1 

a) Ein- und Ausfuhr von Gegenständen, von denen 
nach den Umständen des Falles anzunehmen ist, 
dass sie Träger von Ansteckungsstoff sind; 

b) allgemeine Schutzmassnahmen gegen Seuchen 
im Inland 

umfassende Rege-
lungsermächti-
gung;  

Anzeige- und 
Aufsichtspflichten 

BMU, Landes-
behörden 
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IV.1.5. Land- und forstwirtschaftliche Gesetze zum Themenkomplex „invasive gebietsfremde Arten“ 

Nr. Gesetz Rechtsform Schutzziel / -zweck Regelung Maßnahmen  Akteur 

1 §§ 3 I, 4 
PflSchG 

BundesG, z. 
T. konkurrie-
rend  

Pflanzenschutz vor Schadorganismen, 
Pflanzenschutzmittel gem. § 1 

Ein- und Verschleppung und Bekämpfung 
von Schadorganismen gem. § 2 Nr. 7; 

Anbau von Pflanzenarten § 3 Nr. 10  

umfassende Regelungs-
ermächtigung 

BMVEL, 
Land 

2 BWaldG Rahmenrege-
lung des 
Bundes 

Schutz der dauernden Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes und die nachhaltige 
Sicherung ordnungsgemäßer Bewirtschaf-
tung; 

(Nutz- und Schutz- und Erholungsfunktion)

Umwandlung, § 9 I; 

ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirt-
schaftung, §  11 

Pflicht zur Verabschiedung 
forstwirtschaftlicher Rahmen-
pläne, § 5; 

Genehmigung für Umwandlun-
gen, § 9 

Länder 

3 LWaldGe LandesG nachhaltige Sicherung der notwendigen 
Funktionen des Waldes  

Erhalt eines standortgerechten Waldbe-
stands (BW, § 14 Nr.2; He, § 6; NRW § 
1b; Srl. § 11); 

Berücksichtigung der Artenvielfalt der 
Landschaft (BW, § 22; He, § 6; Nds. § 11; 
NRW § 1a; Srl. § 11); 

Erhalt ausreichenden Lebensraums für 
einheimische Tiere und Pflanzen (BW, 
§ 22); 

Genehmigung für Umwandlun-
gen; 

Eingriffsermächtigung gegen 
Waldbesitzer (Nds., § 14; Srl. 
§ 47); 

Berücksichtigung der Ziele bei 
Vorhaben (BW, § 8;  Nds. § 8) 

Erlass von PolizeiVO (BW, 
§ 70) 

Landesbe-
hörden, 
Waldeigen-
tümer (bzw. 
- besitzer) 

4 Dünge-
mittelG  

Bundesge-
setz 

Einsatz nur nach guter fachlicher Praxis 
zur Erhaltung und Förderung der Boden-
nutzbarkeit, § 1a 

Zulassung, Anwendung und Kennzeich-
nung von Düngemitteln 

Verkehrsbeschränkungen bei 
„Gefahren für den Naturhaus-
halt“; 

RVO-Ermächtigung 

BMVEL 

5 Dünge-
mittelVO 

BundesVO Umsetzung der Ziele des DüngeMG Zulassung organischer Düngemittel nur, 
wenn sie in Hinblick auf Schäden an der 
menschlichen Gesundheit und an Pflan-
zen unbedenklich sind, § 1 

Verkehrsverbote, Kennzeich-
nungspflichten 

 

6 DüngeVO BundesVO Einsatz nach guter fachlicher Praxis, um 
Nährstoffverluste bei der Bewirtschaftung 
sowie damit verbundene Einträge in die 
Gewässer weitestgehend zu vermeiden, 
§ 2 

Anwendung von Düngemitteln auf land-
wirtschaftlich (einschließlich gartenbau-
lich) genutzten Flächen, § 1 

Anwendung nach Düngebe-
darfsgrundsätzen 
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Nr. Gesetz Rechtsform Schutzziel / -zweck Regelung Maßnahmen  Akteur 

 Jagd- und Fischerei 

7 BJagdG BundesG, 
(direkte An-
wendbarkeit 
der 
BwildSchV) 

Erhaltung eines artenreichen Wildbestan-
des durch Hege (§ 1 II) 

Aussetzen und Ansiedeln fremder Tiere in 
der freien Natur § 28 III; 

Hegen und Aussetzen weiterer Tiere, § 28 
IV; 

Besitz- und Vermarktung von Wild, § 36 I 

§ 28 III: Genehmigungs-
erfordernis; 

§ 28 IV: Ermächtigung der 
Länder; 

§ 36 I: RVO-Ermächtiung 
(BWildSchV - Besitzverbote 
für bestimmte Wildarten) 

Land (§ 28 
III), Lan-
desbehörde 
(IV);  

BMU, Lan-
desbehör-
den(§ 36) 

8 FischHV BundesVO Lebensmittelsicherheit  hygienisches Inverkehrbringen von Fi-
schereierzeugnissen und lebenden Mu-
scheln, die zur Verwendung als Lebensmit-
tel bestimmt sind,, § 1; 

Verbringung aus der EG und Drittstaaten, 
§§ 21-23a 

umfassende Regelungen, wie 
Verkehrsverbote, Desinfekti-
on, Zulassung  

Länderbe-
hörden, 
Kommission 

9 LFischG LänderG, 
LänderVO 

Erhalt eines heimischen artenreichen 
Fischbestandes (§1 BremFiG); 

Schutz des Lebensraums und der Arten-
vielfalt (§1 LFischG-Berlin; §1 FischG-MV)

grds.: Hege des heimischen Fischbestands 
(§3 LFischG-Berlin); 

Aussetzen von Fischen / Besatzmaßnah-
men 

 gebietsfremder oder gebietsuntypischer 
Arten (§ 9 BiFO-MV)  

Verordnungsermächtigung; 

Genehmigungserfordernis für 

a) Hegepläne (§ 19 LFischG-
Berlin); 

b) Besatz (§ 13, § 40 IV  
LFischG-SH; § 18 II Nr.2 
KüFO-MV; § 9 BiFO-MV; § 3 
LfischO-Berlin) 

Landesbe-
hörden 
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IV.2. Europäische Rechtsakte627 

IV.2.1. Pflanzenschutz 

Lfd.Nr. VO RL anderes 

1.   RL 2000/29/EG zum Schutz gegen 
Einschleppung und Ausbreitung von 
Schadorganismen 

Anmerkung: 
Ersetzt RL 77/93/EWG und deren 
Änderungs-RLn 

 Kodifizierung des Schutzes von 
Pflanzen vor Einschleppung 

 

2.  VO 338/97 zum Schutz von 
Exemplaren wild lebender Tier- 
und Pflanzenarten durch Ü-
berwachung des Handels 
mit Änderungs-VO en 
1579/2001, 2476/2001 

  

3.  Durchführungs-VO 939/97 zu 
VO 338/97  
mit Änderungs-VO 1006/98 

Anmerkung: 
Ersetzt durch VO 1808/2001 

  

4.  Durchführungs-VO 1808/2001 
zu VO 338/97 zum Schutz von 
Exemplaren wild lebender Tier- 
und Pflanzenarten durch Über-
wachung des Handels 

  

5.  VO 2087/2001 zur Aussetzung 
der Einfuhr von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten in die Gemeinschaft 

Anmerkung: 
Ersetzt durch VO 349/2003 

  

6.  VO 349/2003 zur Aussetzung 
der Einfuhr von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten in die Gemeinschaft  

  

7.    Entschdg. 2001/219/EG: 

Befristete Sofortmaßnahmen 
in Bezug auf Verpackungen 
aus unbehandeltem Nadel-
holz aus Nordamerika und 
Ostasien 

                                                      
627  Maßnahmen (nur z.Zt. geltende Rechtsakte) der EG mit IAS-Bezug. 
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Lfd.Nr. VO RL anderes 

8.    Entschdg. 1999/516/EG: 
Sofortmaßnahmen gegenüber 
China zum Schutz gegen 
Verbreitung von Anopolphora 
glabripennis  

9.   RL 98/57/EG zur Bekämpfung von 
Ralstonia solanacearum Yabuuchi et 
al. 

(Schutz von Kartoffeln und Tomaten 
vor Schadorganismen) 

 

10.   RL 93/85/EWG zur Bekämpfung der 
bakteriellen Ringfäule der Kartoffel 

 

 

IV.2.2. Tierschutz 

Lfd. Nr. VO RL Anderes 

1.  VO 338/97 zum Schutz von Exemplaren 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels 
mit Änderungs-VO en 
1579/2001, 2476/2001 

  

2.  Durchführungs-VO 1808/2001 
zu VO 338/97 zum Schutz von Exempla-
ren wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels 

  

3.  VO 349/2003 zur Aussetzung der Einfuhr 
von Exemplaren wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten in die Gemeinschaft  

  

4.  VO 2087/2001 zur Aussetzung der Einfuhr 
von Exemplaren wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten in die Gemeinschaft 

Anmerkung: 
Ersetzt durch VO 349/2003 

  

5.  Durchführungs-VO 939/97 zu VO 338/97 
mit Änderungs-VO 1006/98 

Anmerkung: 
Ersetzt durch VO 1808/2001 

  

6.    Ratsbeschluß 82/461/EWG zur Erhal-
tung der wandernden wildlebenden 
Tierarten 

7.    Ratsbeschluß 98/145/EG zur Ände-
rung der Anhänge I und II des Abkom-
mens zur Erhaltung der wandernden 
wildlebenden Tierarten 
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V. Auszüge aus Gesetzestexten 

V.1. Internationale Abkommen 

V.1.1. Biodiversität 

V.1.1.1. Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (5. Juni 1992) 

BGBl. 1993 II S. 1741, in Kraft seit 19.12.1993. 
 
Artikel 1. Ziele 
Die Ziele dieses Übereinkommens, die in Übereinstimmung mit seinen maßgeblichen Bestimmungen verfolgt 
werden, sind die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und die ausge-
wogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile, 
insbesondere durch angemessenen Zugang zu genetischen Ressourcen und angemessene Weitergabe der 
einschlägigen Technologien unter Berücksichtigung aller Rechte an diesen Ressourcen und Technologien sowie 
durch angemessene Finanzierung. 

Artikel 6. Allgemeine Maßnahmen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung  
Jede Vertragspartei wird entsprechend ihren besonderen Umständen und Möglichkeiten 
a) nationale Strategien, Pläne oder Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt 
entwickeln oder zu diesem Zweck ihre bestehenden Strategien, Pläne und Programme anpassen, in denen unter 
anderem die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Maßnahmen, die für die jeweilige Vertragspartei von Be-
lang sind, zum Ausdruck kommen; 
b) die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt, soweit möglich und sofern angebracht, in ihre 
diesbezüglichen sektoralen oder sektorenübergreifenden Pläne, Programme und Politiken einbeziehen. 

Artikel 7. Bestimmung und Überwachung 
Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und sofern angebracht, insbesondere zu den in den Artikeln 8 bis 10 
vorgesehenen Zwecken 
a) unter Berücksichtigung der in Anlage I enthaltenen, als Anhalt dienenden Liste von Kategorien Bestandteile der 
biologischen Vielfalt bestimmen, die für deren Erhaltung und nachhaltige Nutzung von Bedeutung sind; 
b) durch Probennahme und andere Verfahren die nach Buchstabe a bestimmten Bestandteile der biologischen 
Vielfalt überwachen, wobei diejenigen, die dringender Erhaltungsmaßnahmen bedürfen, und diejenigen, die das 
größte Potential für eine nachhaltige Nutzung bieten, besonders zu berücksichtigen sind; 
c) Vorgänge und Kategorien von Tätigkeiten bestimmen, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erhal-
tung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt haben oder wahrscheinlich haben, und durch Probennah-
me und andere Verfahren deren Wirkungen überwachen; 
d) mit Hilfe eines beliebigen Systems die aus den Bestimmungs- und Überwachungstätigkeiten nach den Buch-
staben a, b und c gewonnenen Daten führen und organisieren. 

Artikel 8. In-situ-Erhaltung 
Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und sofern angebracht 
d) den Schutz von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie die Bewahrung lebensfähiger Populatio-
nen von Arten in ihrer natürlichen Umgebung fördern; 
... 
f) beeinträchtigte Ökosysteme sanieren und wiederherstellen sowie die Regenerierung gefährdeter Arten fördern, 
unter anderem durch die Entwicklung und Durchführung von Plänen oder sonstigen Managementstrategien; 
g) Mittel zur Regelung, Bewältigung oder Kontrolle der Risiken einführen oder beibehalten, die mit der Nutzung 
und Freisetzung der durch Biotechnologie hervorgebrachten lebenden modifizierten Organismen zusammenhän-
gen, die nachteilige Umweltauswirkungen haben können, welche die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt beeinträchtigen könnten, wobei auch die Risiken für die menschliche Gesundheit zu berück-
sichtigen sind; 
h) die Einbringung nichtheimischer Arten, welche Ökosysteme, Lebensräume oder Arten gefährden, verhindern, 
diese Arten kontrollieren oder beseitigen; 
.... 
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k) notwendige Rechtsvorschriften oder sonstige Regelungen zum Schutz bedrohter Arten und Populationen aus-
arbeiten oder beibehalten; 
l) in den Fällen, in denen nach Artikel 7 eine erhebliche nachteilige Wirkung auf die biologische Vielfalt festgestellt 
wurde, die entsprechenden Vorgänge und Kategorien von Tätigkeiten regeln oder beaufsichtigen; 
m) bei der Bereitstellung finanzieller und sonstiger Unterstützung für die unter den Buchstaben a bis l vorgesehe-
ne In-situ-Erhaltung zusammenarbeiten, insbesondere zugunsten der Entwicklungsländer. 
 

V.1.2. Arten-/Habitatschutz 

V.1.2.1. CITES 

Vom 3.3.1973, BGBl. 1975 II, S. 277. 

 

Article I  
Definitions  

For the purpose of the present Convention, unless the context otherwise requires:  

(a) "Species" means any species, subspecies, or geographically separate population thereof;  

(b) "Specimen" means:  

(i) any animal or plant, whether alive or dead;  

(ii) in the case of an animal: for species included in Appendices I and II, any readily recognizable part or derivative 

thereof; and for species included in Appendix III, any readily recognizable part or derivative thereof specified in 

Appendix III in relation to the species; and 

(iii) in the case of a plant: for species included in Appendix I, any readily recognizable part or derivative thereof; 

and for species included in Appendices II and III, any readily recognizable part or derivative thereof specified in 

Appendices II and III in relation to the species;  

(c) "Trade" means export, re-export, import and introduction from the sea; 

(d) "Re-export" means export of any specimen that has previously been imported; 

(e) "Introduction from the sea" means transportation into a State of specimens of any species which were taken in 

the marine environment not under the jurisdiction of any State; 

(f) "Scientific Authority" means a national scientific authority designated in accordance with Article IX; 

(g) "Management Authority" means a national management authority designated in accordance with Article IX; 

(h) "Party" means a State for which the present Convention has entered into force.  

 

Article II  
Fundamental Principles  

1. Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in 

specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their 

survival and must only be authorized in exceptional circumstances.  

2. Appendix II shall include:  

(a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in 

specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their sur-

vival; and  

(b) other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred 

to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.  
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3. Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdic-

tion for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of other Parties in 

the control of trade.  

4. The Parties shall not allow trade in specimens of species included in Appendices I, II and III except in accor-

dance with the provisions of the present Convention.  

 

V.1.2.2. Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten 
(Bonn) 

Vom 23.07.10979, in Kraft seit 1.11.10983, BGBl. 1984 II S. 569, verbindlich für Deutschland seit 1.10.1984. 
 
Artikel III Gefährdete wandernde Arten: Anhang I 
 
4. Vertragsparteien, die Arealstaaten einer wandernden, in Anhang I enthaltenen Art sind, bemühen sich:  
... 
c) Einflüssen, welche die Art zur Zeit gefährden oder weiter zu gefährden drohen, soweit durchführbar und 
zweckmäßig, vorzubeugen, sie zu verringern oder sie zu überwachen und zu begrenzen, einschließlich einer 
strengen Überwachung und Begrenzung der Einbürgerung nichtheimischer Arten oder der Überwachung, Be-
grenzung oder Ausmerzung, sofern sie bereits eingebürgert sind. 
 
Artikel V Leitlinien der ABKOMMEN 
 
5. Jedes ABKOMMEN sollte, soweit angebracht und durchführbar, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein, fol-
gendes vorsehen: 
... 
e) die Erhaltung und, soweit erforderlich und durchführbar, Wiederherstellung der Lebensstätten, die für eine 
günstige Erhaltungssituation von Bedeutung sind, und den Schutz dieser Stätten vor Störungen, einschließlich 
einer strengen Überwachung und Begrenzung der Einbürgerung nichtheimischer Arten, die sich für die wandern-
de Art nachteilig auswirken, oder die Überwachung und Begrenzung solcher bereits eingebürgerter Arten; 
 

V.1.2.3. Agreement on the Conservatrion of African-Euroasian Migratory Waterbirds 
(AEWA) 

Vom 16.06.1995, BGBl. II 1998, S. 2498.  
 

1. ARTICLE III  
General Conservation Measures 
1. The Parties shall take measures to conserve migratory waterbirds, giving special attention to endangered spe-
cies as well as to those with an unfavourable conservation status. 
2. To this end, the Parties shall: 
 
(g) prohibit the deliberate introduction of non-native waterbird species into the environment and take all appropri-
ate measures to prevent the unintentional release of such species if this introduction or release would prejudice 
the conservation status of wild flora and fauna; when non-native waterbird species have already been introduced, 
the Parties shall take all appropriate measures to prevent these species from becoming a potential threat to in-
digenous species; 
 

2. Annex 3 
Action Plan 
2.5 Introductions 
2.5.1 Parties shall, if they consider it necessary, prohibit the introduction of non-native species of animals and 
plants which may be detrimental to the populations listed in Table 1. 
2.5.2 Parties shall, if they consider it necessary, require the taking of appropriate precautions to avoid the acci-
dental escape of captive birds belonging to non-native species. 
2.5.3 Parties shall take measures to the extent feasible and appropriate, including taking, to ensure that when 
non-native species or hybrids thereof have already been introduced into their territory, those species or their hy-
brids do not pose a potential hazard to the populations listed in Table 1. 
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V.1.2.4. Ramsar-Konvention 

V.1.2.4.1. Vertragstext 

 
Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von inter-
nationaler Bedeutung 
Ramsar, Iran, 2.2.1971, geändert durch das Pariser Protokoll vom 3.12.1982 und die Regina-Änderungen vom 
28.5.1987, BGBl. 1976 II, S. 1265. 
 
Artikel 3  

1. Die Vertragsparteien planen und verwirklichen ihre Vorhaben in der Weise, dass die Erhaltung der in der 
Liste geführten Feuchtgebiete und, soweit wie möglich, eine wohlausgewogene Nutzung der übrigen 
Feuchtgebiete innerhalb ihres Hoheitsgebietes gefördert werden.  

2. Jede Vertragspartei trägt dafür Sorge, dass sie so schnell wie möglich unterrichtet wird, wenn die ökolo-
gischen Verhältnisse eines in die Liste aufgenommenen Feuchtgebiets innerhalb ihres Hoheitsgebiets 
sich infolge technologischer Entwicklungen, Umweltverschmutzungen oder anderer menschlicher Ein-
griffe geändert haben, ändern oder wahrscheinlich ändern werden. Die Informationen über solche Ver-
änderungen werden an die nach Artikel 8 für die laufenden Sekretariatsgeschäfte zuständige Organisa-
tion oder Regierung unverzüglich weitergeleitet.  

 

V.1.2.4.2. Resolution VII.14 on invasive species and wetlands 

San José, Costa Rica, 10-18 May 1999 
 
18. URGES Contracting Parties to:  
a) prepare, within their jurisdictions, an inventory of alien species in wetlands and to assess them so as to identify 
and prioritise those which pose a threat to wetlands and wetland species (‘risk assessment’), and those which 
may be adequately controlled or eradicated;  
b) establish programmes to target priority invasive species with a view to control or eradication, as well as to im-
plement other related international programmes;  
c) address, wherever possible in their actions, the environmental, economic and social impact of the movement 
and transport of alien species on the global spread of invasive wetland species;  
d) review existing legal and institutional measures pursuant to Resolution VII.7 and, where necessary, to adopt 
legislation and programmes to prevent the introduction of new and environmentally dangerous alien species into 
their jurisdictions and the movement or trade of such species within their jurisdictions;  
e) develop capacity for the identification of new and environmentally dangerous alien species (including those 
being tested for agricultural and horticultural use) and the promotion and enforcement of legislation and best prac-
tice management;  
f) facilitate awareness of, and resource the identification and control of, new and environmentally dangerous alien 
species; and 
g) collaborate with other Contracting Parties with a view to exchanging information and experience, increasing 
overall capacity to deal with wetland invasive species and promoting regional coordination of invasive species 
programmes.  
 

V.1.2.4.3. Resolution VIII.18 on Invasive species and wetlands 

Valencia, Spain, 18-26 November 2002 
15. URGES Contracting Parties to undertake risk assessments of alien species which may pose a threat to the 
ecological character of wetlands, taking into account the potential changes to ecosystems from the effects of 
global climate change, and applying the guidance available in Ramsar's Risk Assessment Framework (Resolution 
VII.10); 
16. FURTHER URGES Contracting Parties to identify the presence of invasive alien species in Ramsar sites and 
other wetlands in their territory, the threats they pose to the ecological character of these wetlands, including the 
risk of invasions by such species not yet present within each site, the actions underway or planned for their pre-
vention, eradication or control, and, for Ramsar sites, to report on this to the Ramsar Bureau without delay in line 
with Article 3.2 of the Convention, so that this information may be included in the Ramsar Sites Database; 
19. URGES Contracting Parties, in their development and implementation of national strategies and responses to 
invasive alien species, to recognise that terrestrial invasions by alien species can threaten and affect the ecologi-
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cal character of wetlands including through the lowering of water tables and alteration of water flow patterns, and 
to ensure that appropriate measures to prevent or control such invasions are in place; 
20. URGES Contracting Parties, prior to moving water between river basins, to examine carefully the potential 
environmental impacts due to invasive species;  
21. FURTHER URGES all Contracting Parties to work closely with their counterpart national focal points for the 
Convention on Biological Diversity, the UN Convention to Combat Desertification, the UNESCO Man and the 
Biosphere Programme (MAB), the International Maritime Organization (IMO), and others in the development and 
implementation of national policies, strategies and management responses to threats from invasive alien species, 
and to ensure that prevention, eradication and control of such species are fully incorporated in national legislation 
and national wetland and biodiversity policies, strategies and action plans, applying the Ramsar Guidelines for 
reviewing laws and institutions to promote the conservation and wise use of wetlands (Ramsar Handbook 3) and 
Guidelines for developing and implementing National Wetland Policies (Ramsar Handbook 2);  
 

V.1.2.5. Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats 
(Bern) 

Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Planzen und Tiere und ihrer natürlicher Le-
bensräume (Berner Konvention) 
Vom 19.09.1979, European Treaty Series/104, BGBl. 1993 II, S. 1115. 

Chapter I - General provisions 
Article 1 

1. The aims of this Convention are to conserve wild flora and fauna and their natural habitats, especially 
those species and habitats whose conservation requires the co-operation of several States, and to pro-
mote such co-operation.  

2. Particular emphasis is given to endangered and vulnerable species, including endangered and vulner-
able migratory species.  

Article 2  
The Contracting Parties shall take requisite measures to maintain the population of wild flora and fauna at, or 
adapt it to, a level which corresponds in particular to ecological, scientific and cultural requirements, while taking 
account of economic and recreational requirements and the needs of sub-species, varieties or forms at risk lo-
cally.  
Article 3 

1. Each Contracting Party shall take steps to promote national policies for the conservation of wild flora, 
wild fauna and natural habitats, with particular attention to endangered and vulnerable species, espe-
cially endemic ones, and endangered habitats, in accordance with the provisions of this Convention.  

2. Each Contracting Party undertakes, in its planning and development policies and in its measures against 
pollution, to have regard to the conservation of wild flora and fauna.  

3. Each Contracting Party shall promote education and disseminate general information on the need to 
conserve species of wild flora and fauna and their habitats.  

V.1.2.6. Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention) 

Vom 07.11.1991, BGBl. 1994 II, 2359. 
 
Artikel 2: Allgemeine Verpflichtungen  
1. Die Vertragsparteien stellen unter Beachtung des Vorsorge-, des Verursacher- und des Kooperationsprinzips 
eine ganzheitliche Politik zur Erhaltung und zum Schutz der Alpen unter ausgewogener Berücksichtigung der 
Interessen aller Alpenstaaten, ihrer alpinen Regionen sowie der Europäischen Union unter umsichtiger und nach-
haltiger Nutzung der Ressourcen sicher. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für den Alpenraum wird 
verstärkt sowie räumlich und fachlich erweitert.  
2. Zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Zieles werden die Vertragsparteien geeignete Maßnahmen insbe-
sondere auf folgenden Gebieten ergreifen:  

(e) Naturschutz und Landschaftspflege - mit dem Ziel, Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen 
und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, daß die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, die Erhaltung 
der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 
Leistungsfähigkeit der Naturgüter sowie Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft in ih-
rer Gesamtheit dauerhaft gesichert werden,  
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V.1.2.7. Antarktis 

V.1.2.7.1. Antarktisvertrag 

Vom 01.12. 1959, BGBl. 1978 II, S. 1517 

Art. IX 
(1) Vertreter der in der Präambel genannten Vertragsparteien halten binnen zwei Monaten nach Inkrafttreten 

dieses Vertrags in der Stadt Canberra und danach in angemessenen Abständen und an geeigneten Orten 
Tagungen ab, um Informationen auszutauschen, sich über Fragen von gemeinsamem Interesse im Zusam-
menhang mit der Antarktis zu konsultieren und Massnahmen auszuarbeiten, zu erörtern und ihren Regierun-
gen zu empfehlen, durch welche die Grundsätze und Ziele des Vertrags gefördert werden, darunter Mass-
nahmen 
a) zur Nutzung der Antarktis für ausschliesslich friedliche Zwecke; 
b) zur Erleichterung der wissenschaftlichen Forschung in der Antarktis; 
c) zur Erleichterung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit in der Antarktis;  
d) zur Erleichterung der Ausübung der Inspektionsrechte nach Artikel VII; 
e) im Zusammenhang mit Fragen betreffend die Ausübung von Gerichtsbarkeit in der Antarktis; 
f) zur Erhaltung und zum Schutz der lebenden Schätze in der Antarktis. 

(2) Jede Vertragspartei, die durch Beitritt nach Artikel XIII Vertragspartei geworden ist, ist zur Benennung von 
Vertretern berechtigt, die an den in Absatz 1 genannten Tagungen teilnehmen, solange die betreffende Vertrags-
partei durch die Ausführung erheblicher wissenschaftlicher Forschungsarbeiten in der Antarktis wie die Einrich-
tung einer wissenschaftlichen Station oder die Entsendung einer wissenschaftlichen Expedition ihr Interesse an 
der Antarktis bekundet. 
(3) Berichte der in Artikel VII genannten Beobachter werden den Vertretern der Vertragsparteien übermittelt, die 
an den in Absatz 1 genannten Tagungen teilnehmen. 
(4) Die in Absatz 1 genannten Massnahmen werden wirksam, sobald sie von allen Vertragsparteien genehmigt 
worden sind, deren Vertreter zur Teilnahme an den zur Erörterung dieser Massnahmen abgehaltenen berechtigt 
waren. 
(5) Einzelne oder alle der in diesem Vertrag vorgesehenen Rechte können vom Tag des Inkrafttretens des Ver-
trags an ausgeübt werden, gleichviel ob Massnahmen zur Erleichterung der Ausübung solcher Rechte nach die-
sem Artikel vorgeschlagen, erörtert oder genehmigt worden sind. 
 

V.1.2.7.2. Anlage II des Umweltschutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag (Erhaltung der ant-
arktischen Tier- und Pflanzenwelt) 

Vom 4. Oktober 1991, BGBl. 1994 II S. 2504 

Artikel 4 
Einbringen von nicht heimischen Arten, Schädlingen und Krankheiten 
(1) Tier- oder Pflanzenarten, die im Gebiet des Antarktis-Vertrags nicht heimisch sind, dürfen in dieses Gebiet 
weder auf das Land oder die Eisbänke1 noch ins Wasser eingebracht werden, sofern nicht eine Genehmigung 
erteilt ist. 
(2) Hunde dürfen nicht auf das Land oder die Eisbänke*) verbracht werden; derzeit in diesen Gebieten vorhande-
ne Hunde sind bis zum 1. April 1994 von dort zu entfernen. 
(3) Genehmigungen nach Absatz 1 werden nur für das Einbringen der in Anhang B zu dieser Anlage aufgeführten 
Tiere und Pflanzen erteilt; sie geben Art und Anzahl sowie gegebenenfalls Alter und Geschlecht an und legen die 
zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen fest, durch die ein Entweichen oder eine Berührung der heimischen Tier- und 
Pflanzenwelt vermieden wird. 
(4) Jede Pflanze oder jedes Tier, für die nach den Absätzen 1 und 3 eine Genehmigung erteilt ist, wird vor Ablauf 
der Genehmigung aus dem Gebiet des Antarktis- Vertrags entfernt oder durch Verbrennen oder eine andere 
gleich wirksame Methode vernichtet, die eine Gefährdung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt ausschließt. 
Diese Verpflichtung ist in der Genehmigung festzuhalten. Alle anderen Pflanzen oder Tiere, die in das Gebiet des 
Antarktis-Vertrags eingebracht wurden und dort nicht heimisch sind, einschließlich einer etwaigen Nachkommen-
schaft, werden entfernt oder durch Verbrennen oder eine andere gleich wirksame Methoden vernichtet, die sie 
keimfrei macht, sofern nicht festgestellt worden ist, daß sie für die heimische Tier- und Pflanzenwelt keine Gefahr 
darstellen.  
(5) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf das Einbringen von Nahrung in das Gebiet des Antarktis-Vertrags, 
sofern zu diesem Zweck keine lebenden Tiere eingebracht werden und alle Teile von Pflanzen und Tieren und 
Erzeugnisse daraus sorgfältig unter Kontrolle gehalten und im Einklang mit Anlage III des Protokolls und Anhang 
C zu dieser Anlage vernichtet werden. 
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(6) Jede Vertragspartei verlangt, daß Vorsichtsmaßnahmen, darunter die in Anhang C zu dieser Anlage, getroffen 
werden, um das Einbringen von Mikroorganismen (z.B. Viren, Bakterien, Parasiten, Hefepilze, Schimmelpilze) zu 
verhindern, die in der heimischen Tier- und Pflanzenwelt nicht anzutreffen sind. 
 

V.1.2.7.3. Übereinkommen über die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis 

Vom 20. Mai 1980, BGBl. 1982 II S. 420 
 
Artikel II 
(1) Ziel dieses Übereinkommens ist die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis. 
(2) Im Sinne dieses Übereinkommens umfaßt der Begriff "Erhaltung" die rationelle Nutzung. 
(3) Jede Nutzung und damit zusammenhängende Tätigkeiten im Anwendungsbereich dieses Übereinkommens 
werden in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen und den folgenden Erhaltungsgrundsätzen durchgeführt: 
a) Es ist zu verhindern, daß der Bestand genutzter Populationen bis auf eine Menge verringert wird, die eine 
ausreichende Sicherung des Nachwuchses nicht mehr gewährleistet. Deshalb ist es unzulässig, dass der Be-
stand bis unter eine Menge abnimmt, die der nahekommt, welche den größten jährlichen Reinzuwachs gewähr-
leistet; 
b) die ökologischen Wechselbeziehungen zwischen genutzten, abhängigen und verwandten Populationen leben-
der Meeresschätze der Antarktis sind aufrechtzuerhalten, und die Erholung erschöpfter Populationen bis zu den 
unter Buchstabe a bezeichneten Mengen ist herbeizuführen; 
c) Veränderungen im Meeresökosystem, die möglicherweise im Verlauf von zwei oder drei Jahrzehnten nicht 
rückgängig gemacht werden können, sind zu verhindern, und die Gefahr solcher Veränderungen ist auf ein Min-
destmaß zu verringern; hierbei ist der Stand der verfügbaren Kenntnisse über die unmittelbare und mittelbare 
Auswirkung der Nutzung, über die Wirkung der Einführung fremder Arten, die Wirkungen damit zusammenhän-
gender Tätigkeiten auf das Meeresökosystem sowie über die Wirkungen von Umweltveränderungen in Betracht 
zu ziehen, um eine dauerhafte Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis zu ermöglichen. 

V.1.3. See- und Gewässerschutz 

V.1.3.1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

BGBl. 1995 II, S. 602, in Kraft seit 16.11.1994, s. auch das Gesetz zur Ausführung des Übereinkommens vom 
06.05.1995 (BGBl. I S. 778).  
 
Article 196  
Use of technologies or introduction of alien or new species  
1. States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment 
resulting from the use of technologies under their jurisdiction or control, or the intentional or accidental introduc-
tion of species, alien or new, to a particular part of the marine environment, which may cause significant and 
harmful changes thereto.  
2. This article does not affect the application of this Convention regarding the prevention, reduction and control of 
pollution of the marine environment 
 

V.1.3.2. Convention on the prevention of pollution of the Baltic Sea (Helsinki) 

Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes (Helsinki-Abkommen),  
in Kraft seit 17.01.2000, BGBl. 1994 II S. 1397. 
 
Article 5 
Harmful substances 
The Contracting Parties undertake to prevent and eliminate pollution of the marine environment of the Baltic Sea 
Area caused by harmful substances from all sources, according to the provisions of this Convention and, to this 
end, to implement the procedures and measures of Annex I. 
Article 15 
Nature conservation and biodiversity 
The Contracting Parties shall individually and jointly take all appropriate measures with respect to the Baltic Sea 
Area and its coastal ecosystems influenced by the Baltic Sea to conserve natural habitats and biological diversity 
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and to protect ecological processes. Such measures shall also be taken in order to ensure the sustainable use of 
natural resources within the Baltic Sea Area. To this end, the Contracting Parties shall aim at adopting subse-
quent instruments containing appropriate guidelines and criteria. 
 

V.1.3.3. Übereinkommen über die Zusammenarbeit zum Schutz und zur verträgli-
chen Nutzung der Donau (Donauschutzübereinkommen) 

BGBl. II 1996 S. 875-901. 
  
Artikel 1  
Begriffsbestimmungen  
d) »Gefährliche Stoffe« Substanzen, die toxisch, kanzerogen, mutagen, teratogen oder bioakkumulativ wirken, 
insbesondere wenn sie persistent und ihre Auswirkungen auf lebende Organismen erheblich nachteilig sind.  
e) »Wassergefährdende Stoffe« Substanzen, die ein außerordentlich hohes Gefährdungspotential gegenüber 
Wasserressourcen aufweisen, so daß der Umgang mit ihnen besondere Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen 
erfordert.  
Artikel 2  
Ziele und Grundsätze der Zusammenarbeit  
(1) Die Vertragsparteien bemühen sich, die Ziele einer verträglichen und gerechten Wasserwirtschaft zu errei-
chen, einschließlich der Erhaltung, Verbesserung und rationellen Nutzung der Oberflächengewässer und des 
Grundwassers im Einzugsgebiet, soweit dies möglich ist. Darüber hinaus unternehmen die Vertragsparteien alle 
Anstrengungen, um die Gefahren zu bekämpfen, die aus Störfällen mit wassergefährdenden Stoffen, Hochwäs-
sern und Eisgefahren der Donau entstehen. Überdies bemühen sie sich, zur Verminderung der Belastung des 
Schwarzen Meeres beizutragen, die aus dem Einzugsgebiet stammt.  
(2) Die Vertragsparteien arbeiten gemäß den Bestimmungen dieses Übereinkommens in grundsätzlichen Fragen 
der Wasserwirtschaft zusammen und ergreifen alle geeigneten rechtlichen, administrativen und technischen 
Maßnahmen, um den gegenwärtigen Zustand der Donau und der Gewässer in ihrem Einzugsgebiet hinsichtlich 
Umwelt und Gewässergüte zumindest zu erhalten und zu verbessern sowie um nachteilige Auswirkungen und 
Veränderungen, die auftreten oder verursacht werden können, soweit wie möglich zu vermeiden und zu verrin-
gern.  
(3) In diesem Sinne setzen die Vertragsparteien mit Rücksicht auf die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Gewässerverschmutzung und der rationellen, verträglichen Wassernutzung angemessene Prioritäten 
und verstärken, harmonisieren und koordinieren die laufenden und geplanten Maßnahmen auf der innerstaatli-
chen und internationalen Ebene im gesamten Donaueinzugsgebiet mit dem Ziel einer verträglichen Entwicklung 
und des Umweltschutzes an der Donau. Dieses Ziel ist insbesondere darauf gerichtet, die vertragliche Nutzung 
der Wasserressourcen für kommunale, industrielle und landwirtschaftliche Zwecke sowie die Erhaltung und Wie-
derherstellung von Ökosystemen sicherzustellen und auch andere Anforderungen zu erfüllen, die sich hinsichtlich 
der Volksgesundheit ergeben.  
(4) Das Verursacherprinzip und das Vorsorgeprinzip stellen die Grundlage für alle Maßnahmen dar, die auf den 
Schutz der Donau und der Gewässer in ihrem Einzugsgebiet abzielen.  
(5) Die wasserwirtschaftliche Zusammenarbeit orientiert sich an der verträglichen Wasserwirtschaft, das heißt an 
den Kriterien einer beständigen und umweltgerechten Entwicklung, die zugleich gerichtet sind auf:  
- die Erhaltung der allgemeinen. Lebensqualität;  
- die Bewahrung des Zugangs zu den natürlichen Ressourcen;  
- die Verhütung bleibender Umweltschäden, den Schutz der Ökosysteme;  
- die Anwendung des Vermeidungsansatzes.  
(6) Die Anwendung dieses Übereinkommens darf keinesfalls eine erhebliche direkte oder indirekte Zunahme von 
Auswirkungen auf die flußbezogene Umwelt hervorrufen.  
(7) Jede Vertragspartei hat das Recht, strengere Maßnahmen zu beschließen und durchzuführen, als jene, die 
sich aus den Bestimmungen des Übereinkommens ergeben.  
 

V.1.4. Pflanzenschutz 

V.1.4.1. International Plant Protection Convention (IPPC) 

BGBl. 1985 II, S. 982 (Fassung von 1979), die hier wiedergegebene Fassung ist die Neufassung von 1997. 
 
ARTICLE I Purpose and responsibility 
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1. With the purpose of securing common and effective action to prevent the spread and introduction of pests of 
plants and plant products, and to promote appropriate measures for their control, the contracting parties under-
take to adopt the legislative, technical and administrative measures specified in this Convention and in supple-
mentary agreements pursuant to Article XVI. 
 
ARTICLE II Use of terms 
1. For the purpose of this Convention, the following terms shall have the meanings hereunder assigned to them:  
“Pest” - any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants or plant products; 
“Pest risk analysis” - the process of evaluating biological or other scientific and economic evidence to determine 
whether a pest should be regulated and the strength of any phytosanitary measures to be taken against it; 
 
ARTICLE IV General provisions relating to the organizational arrangements for national plant protection 
1. Each contracting party shall make provision, to the best of its ability, for an official national plant protection 
organization with the main responsibilities set out in this Article. 
2. The responsibilities of an official national plant protection organization shall include 
the following: 
… 
b) the surveillance of growing plants, including both areas under cultivation (inter alia fields, plantations, nurseries, 
gardens, greenhouses and laboratories) and wild flora, and of plants and plant products in storage or in transpor-
tation, particularly with the object of reporting the occurrence, outbreak and spread of pests, and of controlling 
those pests, including the reporting referred to under Article VIII paragraph 1(a); 
 

V.1.4.2. Standard 11 Rev. 1  (ISPM 11 Rev. 1) 

INTERNATIONAL STANDARDS FOR PHYTOSANITARY MEASURES 
PEST RISK ANALYSIS FOR QUARANTINE PESTS INCLUDING  ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL RISKS 
ISPM No. 11 Rev. 1 
 
2.3.1.2 Indirect pest effects 
For identification and characterization of the indirect effects of the pest in the PRA area, or those effects that are 
not host-specific, the following are examples that could be considered: 
- effects on domestic and export markets, including in particular effects on export market access. The potential 
consequences for market access which may result if the pest becomes established, should be estimated. This 
involves considering the extent of any phytosanitary regulations imposed (or likely to be imposed) by trading part-
ners 
- changes to producer costs or input demands, including control costs 
- changes to domestic or foreign consumer demand for a product resulting from quality changes 
- environmental and other undesired effects of control measures 
- feasibility and cost of eradication or containment 
- capacity to act as a vector for other pests 
- resources needed for additional research and advice 
- social and other effects (e.g. tourism). 
In the case of the analysis of environmental risks, examples of indirect pest effects on plants and/or their envi-
ronmental consequences that could be considered include: 
- significant effects on plant communities 
- significant effects on designated environmentally sensitive orprotected areas 
- significant change in ecological processes and the structure, stability or processes of an ecosystem (including 
further effects on plant species, erosion, water table changes, increased fire hazard, nutrient cycling, etc.) 
- effects on human use (e.g. water quality, recreational uses, tourism,animal grazing, hunting, fishing) 
- costs of environmental restoration. 
Effects on human and animal health (e.g. toxicity, allergenicity), water tables, tourism, etc. could also be consid-
ered, as appropriate, by other agencies/authorities. 
 
2.3.2.4 Non-commercial and environmental consequences 
Some of the direct and indirect effects of the introduction of a pest determined in 2.3.1.1 and 2.3.1.2 will be of an 
economic nature, or affect some type of value, but not have an existing market which can be easily identified. As 
a result, the effects may not be adequately measured in terms of prices in established product or service markets. 
Examples include in particular environmental effects (such as ecosystem stability, biodiversity, amenity value) and 
social effects (such as employment, tourism) arising from a pestintroduction. These impacts could be approxi-
mated with an appropriate nonmarket valuation method. More details on environment are given below. If quantita-
tive measurement of such consequences is not feasible, qualitative information about the consequences may be 
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provided. An explanation of how this information has been incorporated into decisions should also be provided. 
Application of this standard to environmental hazards requires clear categorization of environmental values and 
how they can be assessed. The environment can be valued using different methodologies, but these methodolo-
gies are best used in consultation with experts in economics. Methodologies may include consideration of "use" 
and "non-use" values. "Use" values arise from consumption of an element of the environment, such as accessing 
clean water, or fishing in a lake, and also those that are nonconsumptive, such as use of forests for leisure activi-
ties. "Non-use" values may be subdivided into: 
- option value (value for use at a later date) 
- existence value (knowledge that an element of the environment exists) 
- bequest value (knowledge that an element of the environment is available for future generations). 
Whether the element of the environment is being assessed in terms of use or non-use values, methods exist for 
their valuation, such as market-based approaches, surrogate markets, simulated markets, and benefit transfer. 
Each has advantages, disadvantages and situations where it is particularly useful. The assessment of conse-
quences may be either quantitative or qualitative and in many cases, qualitative data is sufficient. A quantitative 
method may not exist to address a situation (e.g. catastrophic effects on a keystone species), or aquantitative 
analysis may not be possible (no methods available). Useful analyses can be based on non-monetary valuations 
(number of species affected, water quality), or expert judgement, if the analyses follow documented, consistent 
and transparent procedures. 
Economic impact is described in ISPM No. 5 Glossary of phytosanitary terms, Supplement No. 2: Guidelines on 
the understanding of potential economic importance and related terms. 

V.1.5. WTO 

V.1.5.1. General Agreement on Tariffs and Trade 

 
Article XX 
General Exceptions 
Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of 
arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised re-
striction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforce-
ment by any contracting party of measures: 
… 
(b) necessary to protect human, animal or plant life or health; 
… 
(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunc-
tion with restrictions on domestic production or consumption; 
 

V.1.5.2. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 

Article 5 
Assessment of Risk and Determination of the Appropriate Level 
of Sanitary or Phytosanitary Protection 
1. Members shall ensure that their sanitary or phytosanitary measures are based on an assessment, as appropri-
ate to the circumstances, of the risks to human, animal or plant life or health, taking into account risk assessment 
techniques developed by the relevant international organizations. 
2. In the assessment of risks, Members shall take into account available scientific evidence; relevant processes 
and production methods; relevant inspection, sampling and testing methods; prevalence of specific diseases or 
pests; existence of pest- or disease-free areas; relevant ecological and environmental conditions; and quarantine 
or other treatment. 
3. In assessing the risk to animal or plant life or health and determining the measure to be applied for achieving 
the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection from such risk, Members shall take into account as 
relevant economic factors: the potential damage in terms of loss of production or sales in the event of the entry, 
establishment or spread of a pest or disease; the costs of control or eradication in the territory of the importing 
Member; and the relative cost-effectiveness of alternative approaches to limiting risks. 
4. Members should, when determining the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, take into ac-
count the objective of minimizing negative trade effects. 
5. With the objective of achieving consistency in the application of the concept of appropriate level of sanitary or 
phytosanitary protection against risks to human life or health, or to animal and plant life or health, each Member 
shall avoid arbitrary or unjustifiable distinctions in the levels it considers to be appropriate in different situations, if 
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such distinctions result in discrimination or a disguised restriction on international trade. Members shall cooperate 
in the Committee, in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of Article 12, to develop guidelines to further the 
practical implementation of this provision. In developing the guidelines, the Committee shall take into account all 
relevant factors, including the exceptional character of human health risks to which people voluntarily expose 
themselves.  
6. Without prejudice to paragraph 2 of Article 3, when establishing or maintaining sanitary or phytosanitary meas-
ures to achieve the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, Members shall ensure that such 
measures are not more trade-restrictive than required to achieve their appropriate level of sanitary or phytosani-
tary protection, taking into account technical and economic feasibility.3 
7. In cases where relevant scientific evidence is insufficient, a Member may provisionally adopt sanitary or phyto-
sanitary measures on the basis of available pertinent information, including that from the relevant international 
organizations as well as from sanitary or phytosanitary measures applied by other Members. In such circum-
stances, Members shall seek to obtain the additional information necessary for a more objective assessment of 
risk and review the sanitary or phytosanitary measure accordingly within a reasonable period of time. 
8. When a Member has reason to believe that a specific sanitary or phytosanitary measure introduced or main-
tained by another Member is constraining, or has the potential to constrain, its exports and the measure is not 
based on the relevant international standards, guidelines or recommendations, or such standards, guidelines or 
recommendations do not exist, an explanation of the reasons for such sanitaryor phytosanitary measure may be 
requested and shall be provided by the Member maintaining themeasure. 
 
3For purposes of paragraph 6 of Article 5, a measure is not more trade-restrictive than required unless there is 
another measure, reasonably available taking into account technical and economic feasibility, that achieves the 
appropriate level ofsanitary or phytosanitary protection and is significantly less restrictive to trade. 
 
 

V.2. Nationale Rechtsnormen 

V.2.1. Bundesnaturschutzgesetz  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz, Vom 25. März 
2002 (BGBl. I Nr. 22 vom 3.4.2002 S. 1193)  
 
§ 10 Begriffe ... 
 (2) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet  

1. Tiere  
a. wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht herrenlos gewordene sowie tote Tiere wild 

lebender Arten,  
b. Eier, auch im leeren Zustand, Larven, Puppen und sonstige Entwicklungsformen von Tieren 

wild lebender Arten,  
c. ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender Arten und  
d. ohne weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender Arten gewonnene Erzeugnisse,  

2. Pflanzen  
a. wild lebende, durch künstliche Vermehrung gewonnene sowie tote Pflanzen wild lebender Ar-

ten,  
b. Samen, Früchte oder sonstige Entwicklungsformen von Pflanzen wild lebender Arten,  
c. ohne weiteres erkennbare Teile von Pflanzen wild lebender Arten und  
d. ohne weiteres erkennbar aus Pflanzen wild lebender Arten gewonnene Erzeugnisse,  

3. Art 
jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart; für die Bestimmung einer Art ist ihre wis-
senschaftliche Bezeichnung maßgebend,  

4. Population 
eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von Individuen,  

5. heimische Art 
eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges Wanderungsge-
biet ganz oder teilweise  

a. im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder  
b. auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt; 

als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart auch, wenn sich verwilderte oder 
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durch menschlichen Einfluss eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der betreffenden Art im Inland 
in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als Population erhalten,  

6. gebietsfremde Art 
eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder 
seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, ... 

 
§ 41 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen  
(1) Die Länder erlassen Vorschriften über den Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzen. Dabei ist insbeson-
dere zu regeln,  

1. Tiere nicht mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu tö-
ten,  

2. Pflanzen nicht ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Be-
stände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten,  

3. Lebensstätten nicht ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören,  
soweit sich aus § 42 Abs. 1 kein strengerer Schutz ergibt.  
(2) Die Länder treffen unter Beachtung des Artikels 22 der Richtlinie 92/43/EWG und des Artikels 11 der Richtlinie 
79/409/EWG sowie des Artikels 8 Buchstabe h des Übereinkommens über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 
1992 (BGBl. 1993 II S. 1471) geeignete Maßnahmen, um die Gefahren einer Verfälschung der Tier- oder Pflan-
zenwelt der Mitgliedstaaten durch Ansiedlung und Ausbreitung von Tieren und Pflanzen gebietsfremder Arten 
abzuwehren. Sie erlassen insbesondere Vorschriften über die Genehmigung des Ansiedelns  

1. von Tieren und  
2. von Pflanzen gebietsfremder Arten  

in der freien Natur. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der Tier- oder Pflan-
zenwelt der Mitgliedstaaten oder eine Gefährdung des Bestands oder der Verbreitung wild lebender Tier- oder 
Pflanzenarten der Mitgliedstaaten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist. Von dem Erfor-
dernis einer Genehmigung sind auszunehmen  

1. der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft, 
2. das Einsetzen von Tieren 

a.  nicht gebietsfremder Arten, 
b.  gebietsfremder Arten, sofern das Einsetzen einer pflanzenschutzrechtlichen Genehmigung bedarf, 

bei der die Belange des Artenschutzes berücksichtigt sind, zum Zweck des biologischen Pflanzen-
schutzes,  

3. das Ansiedeln von dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegenden Tieren nicht gebietsfremder Arten.“ 
(3) Die Länder können weitere Vorschriften erlassen; sie können insbesondere die Voraussetzungen bestimmen, 
unter denen die Entnahme von Tieren oder Pflanzen wild lebender nicht besonders geschützter Arten aus der 
Natur zulässig ist.  
 
§ 42 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten  
(1) Es ist verboten,  

1. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Teile oder Entwicklungsformen abzu-
schneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten an ihren Nist -, Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stö-
ren,  

3. Standorte wild lebender Pflanzen der streng geschützten Arten durch Aufsuchen, Fotografieren oder 
Filmen der Pflanzen oder ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen oder zu zerstören.  

(2) Es ist ferner verboten,  
1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, in Besitz 

oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten (Besitzverbote),  
2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b und c 

a. zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf vorrätig zu halten 
oder zu befördern,  

b. zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder sonst zu verwenden (Ver-
marktungsverbote).  

Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleibt unberührt.  
(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch für  

1. Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie 83/129/ EWG, die entgegen den Artikeln 1 und 3 dieser 
Richtlinie nach dem 30. September 1983 in die Gemeinschaft gelangt sind,  

2. Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 4 bestimmt sind.  
 
§ 52 Ermächtigungen  
(4) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates nicht heimische nicht besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten zu 
bestimmen, für die nach § 42 Abs. 3 Nr. 2 die Verbote des § 42 Abs. 2 gelten, soweit dies wegen der Gefahr einer 
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Verfälschung der Tier- oder Pflanzenwelt der Mitgliedstaaten oder der Gefährdung des Bestands oder der 
Verbreitung wild lebender Tier- oder Pflanzenarten der Mitgliedstaaten oder von Populationen solcher Arten er-
forderlich ist.  
 
 

V.2.2. Landesnaturschutzgesetze 

V.2.2.1. Baden-Württemberg 

Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der freien 
Landschaft NatSchG – Naturschutzgesetz - Baden-Württemberg -  
Fassung vom 29. März 1995 (GBl. S. 386, 1996 S. 29; 1997 S. 278; 20.11.2001 GBl. S. 605; 19.11. 2002) 
 
§ 29a Erlaubnisvorbehalte  
(2) Gebietsfremde Pflanzen wildwachsender Arten dürfen nur mit Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde in 
der freien Natur ausgebracht oder angesiedelt werden. Dies gilt nicht für den Anbau von Pflanzen in der Land- 
und Forstwirtschaft. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der heimischen Pflan-
zenwelt oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitungsgebiete heimischer wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist. Gebietsfremd sind Pflanzen, die 
nicht von einer spontan entstandenen Population des Umgebungsbereiches stammen. 
 
§ 33 Besondere Bestimmungen  
(4) Das Aussetzen oder Ansiedeln gebietsfremder nichtjagdbarer Tiere in der freien Natur bedarf der Genehmi-
gung der Naturschutzbehörde. Ausgenommen sind genehmigte Gehege oder staatliche zoologische Einrichtun-
gen. 
 
§ 48 Naturschutzbehörden  
(1) Naturschutzbehörden sind  

1. das Ministerium als oberste Naturschutzbehörde,  
2. die Regierungspräsidien als höhere Naturschutzbehörden und  
3. die unteren Verwaltungsbehörden als untere Naturschutzbehörden.  

(2) Die unteren Naturschutzbehörden sind mit mindestens einer hauptamtlichen Naturschutzfachkraft auszustat-
ten. Das Land stellt den Landratsämtern die hierfür erforderlichen Landesbediensteten des gehobenen oder hö-
heren Dienstes.  
(3) Soweit bei den unteren Naturschutzbehörden bereits hauptamtliche Naturschutzfachkräfte beschäftigt sind, 
soll deren Zahl nicht unter den Bestand vom 1. Januar 2000 vermindert werden, es sei denn, die gesetzlichen 
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörden werden reduziert.  
 
§ 56 Sachliche Zuständigkeit  
Für den Vollzug der in § 5 Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften ist die untere Naturschutzbehörde zuständig, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Die Gemeinde ist für den Vollzug der Satzungen nach § 25 zuständig. Die 
höhere Naturschutzbehörde ist zuständig, wenn sie bei Gefahr im Verzug oder bei Vorhaben, die eine einheitliche 
Regelung für Teile des Landes erfordern, einzelne Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde übernimmt. 
 
§ 5 Aufgaben der Naturschutzbehörden  
(1) Die Naturschutzbehörden haben dafür zu sorgen, daß die Vorschriften des Rechts des Naturschutzes, der 
Landschaftspflege und der Erholungsvorsorge und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen 
eingehalten werden. Sie haben, soweit nicht andere Zuständigkeiten begründet sind, die zur Durchführung dieser 
Vorschriften notwendigen Maßnahmen und Anordnungen zu treffen.  

V.2.2.2. Bayern 

Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur  
BayNatSchG - Bayerisches Naturschutzgesetz  
Fassung 18. August 1998 (GVBl. S. 593; 24.4.2001 S. 140; 24.12.2002 S. 975) Gl.-Nr.: 791-1-U 
 
Art. 16 Allgemeiner Schutz  
(3) Nichteinheimische Tiere dürfen nicht ausgesetzt oder in der freien Natur angesiedelt werden. 
 
Art. 44 Zuständigkeit  



Nationale IAS-Strategie  Seite 346 

Georg-August-Universität Göttingen  ♦  Zentrum für Naturschutz  ♦  Forschungsstelle Naturschutzpolitik 

(1) Der Vollzug dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegt, 
soweit nichts anderes bestimmt ist, den unteren Naturschutzbehörden; der Vollzug der nach Art. 45 Abs. 1 Nr. 5 
erlassenen Gemeindeverordnungen obliegt den Gemeinden.  
 
Art. 37 Behörden  
(1) Die Durchführung des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Gesetzes und der auf Grund beider Gesetze er-
lassenen Rechtsvorschriften ist grundsätzlich Aufgabe des Staates.  
(2) Behörden für den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur im Sinn 
dieses Gesetzes (Naturschutzbehörden) sind  

1. das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen als oberste Naturschutzbehörde,  
2. die Regierungen als höhere Naturschutzbehörden,  
3. die Kreisverwaltungsbehörden als untere Naturschutzbehörden.  

(3) Die unteren und höheren Naturschutzbehörden werden mit hauptamtlichen Fachkräften ausgestattet, die von 
nebenamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt werden können.  
(4) Das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Behörden zu bestimmen, die zum Vollzug von Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder des Bundes im 
Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuständig sind. Die Rechtsverordnung ergeht im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium, dessen Geschäftsbereich berührt wird.  
 
Art. 59 Aufhebung von Vorschriften  
Das Gesetz zum Schutz der wildwachsenden Pflanzen und der nicht jagdbaren wildlebenden Tiere (Naturschutz-
Ergänzungsgesetz) vom 29. Juni 1962 (BayRS 791-2-U), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 10. Juli 
1998 (GVBl. S. 403), tritt, soweit es den Vorschriften des IV Abschnitts dieses Gesetzes nicht widerspricht, erst 
mit Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach Art. 18 außer Kraft.  
 
Art. 18 Ermächtigungen der obersten Naturschutzbehörde  
(1) Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung bestimmte, nicht unter § 20a Abs. 1 Nr. 7 
BNatSchG fallende und nicht nach § 2 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes dem Jagdrecht unterliegende Tier- und 
Pflanzenarten oder Populationen solcher Arten, insbesondere in Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte 
Arten, unter besonderen Schutz stellen, soweit es sich um wildlebende heimische Tier- und Pflanzenarten handelt 
und dies  

1. wegen der Gefährdung des Bestands durch den menschlichen Zugriff oder  
2. zur Sicherung der in Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG genannten Zwecke  

im Geltungsbereich dieses Gesetzes erforderlich ist. Bestimmte nach Satz 1 besonders geschützte Tier- und 
Pflanzenarten kann die oberste Naturschutzbehörde durch Rechtsverordnung unter strengen Schutz stellen, 
soweit diese im Geltungsbereich dieses Gesetzes vom Aussterben bedroht sind. Für die nach den Sätzen 1 und 
2 geschützten Arten gelten die §§ 20a, 20g, 22 und 31 BNatSchG sowie die auf der Grundlage von § 26 Abs. 1 
BNatSchG erlassenen Vorschriften. Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung bestimmte 
nach Satz 1 besonders geschützte Arten von Verboten des § 20f BNatSchG ganz, teilweise oder unter bestimm-
ten Voraussetzungen ausnehmen.  
(2) Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung  

1. Bezeichnungen für Einrichtungen mit Tieren und Pflanzen festlegen, die aus Gründen des Artenschutzes 
nur mit Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde geführt werden dürfen,  

2. Handlungen verbieten oder einschränken, die geeignet sind, die Ausrottung der Bestände wildwachsen-
der Pflanzen oder wildlebender Tiere zu fördern,  

3. das Abbrennen der Bodendecke und des Pflanzenwuchses verbieten oder einschränken,  
4. zur Verwirklichung des Artenschutzes außerhalb der land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen die 

Verwendung von chemischen Mitteln zur Bekämpfung und zur Abwehr von Pflanzen und Tieren sowie 
die Verwendung von Wirkstoffen, die den Entwicklungsablauf von Pflanzen und Tieren beeinträchtigen 
können, verbieten oder einschränken,  

5. zum Schutz und zur Reinhaltung der einheimischen Pflanzenwelt Vorschriften über das Aussäen oder 
das Anpflanzen standortfremder Gewächse in der freien Natur erlassen,  

6. zur Verwirklichung des Artenschutzes Vorschriften über das gewerbsmäßige Sammeln und Be- und 
Verarbeiten wildwachsender Pflanzen oder Teile davon und wildlebender Tiere oder ihrer Eier, Larven, 
Puppen oder Nester erlassen,  

7. zur Verwirklichung des Artenschutzes ganz oder teilweise verbieten,  
a. bestimmte Geräte oder Vorrichtungen zum Fang, zur Bekämpfung oder zur Abwehr von Tieren 

herzustellen, aufzubewahren, anzubieten, feilzuhalten, anderen zu überlassen, zu erwerben 
oder bei solchen Handlungen mitzuwirken,  

b. Fischreusen zum Trocknen aufzustellen oder aufzuhängen.  
(3) Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nrn. 4 und 5 ergehen im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des 
Innern; Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nrn. 2, 3, 5 und 7 ergehen im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.  
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V.2.2.3. Berlin 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz – NatSchGBln)  
Fassung vom 10. Juli 1999 (GVBl. 1999 S. 390; 2001 S. 260) 
 
§ 29 Allgemeiner Schutz von Pflanzen und Tieren  
(1) Es ist verboten, … 
4.gebietsfremde Tiere auszusetzen oder in der freien Natur anzusiedeln 
…  
(2) Tiere und Pflanzen wild lebender und nicht wild lebender Arten dürfen nur mit Genehmigung der obersten 
Naturschutzbehörde ausgesetzt oder in der freien Natur angesiedelt werden. Dies gilt nicht für den Anbau von 
Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung 
der heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung heimischer 
Tier- und Pflanzenarten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist.  
 
§ 38 Zuständigkeit und Aufgaben der Behörden  
(1) Zuständige Behörden im Sinne des § 3 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes sind das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Mitglied des Senats als oberste Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege 
und die Bezirksämter als untere Behörden für Naturschutz und Landschaftspflege. Soweit nichts anderes be-
stimmt ist, sind die unteren Behörden für Naturschutz und Landschaftspflege zuständig.  
(2) Zuständige Behörde für die sich aus § 29 Abs. 3 und 4 Satz 1 ergebenden Aufgaben ist das Pflanzenschutz-
amt Berlin.  
(3) Neben den ihnen durch das Bundesnaturschutzgesetz und dieses Gesetz zugewiesenen sonstigen Aufgaben 
haben die Behörden für Naturschutz und Landschaftspflege  

1. Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt zu beobachten,  
2. die wissenschaftlichen, insbesondere ökologischen Grundlagen für den Naturschutz und die Land-

schaftspflege zu erarbeiten,  
3. der Bevölkerung die Bedeutung von Natur und Landschaft für die Lebensgrundlagen und die Um-

welt des Menschen nahe zu bringen, sie über das sachgerechte Verhalten in Natur und Landschaft 
aufzuklären und Verständnis und Unterstützung für die Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu wecken und  

4. die Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen und sonstigen in Naturschutz und Landschafts-
pflege tätigen Institutionen zu pflegen.  

(4) Der Senat erstattet dem Abgeordnetenhaus alle vier Jahre einen Bericht über den Stand und die Auswirkun-
gen der Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.  

V.2.2.4. Brandenburg 

Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg  
BbgNatSchG - Brandenburgisches Naturschutzgesetz  
Vom 25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208; 8.12.1997 S. 124) 
 
§ 40 Aussetzen von Tieren und Ansiedeln von Pflanzen  
(1) Gebietsfremde Tiere und Pflanzen wildlebender und nicht wildlebender Arten dürfen nur mit Genehmigung der 
Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege ausgesetzt oder in der freien Natur angesiedelt werden. Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder 
eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung heimischer wildlebender Tier- oder Pflanzenarten oder von 
Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist.  
 
§ 52 Naturschutzbehörden  
Naturschutzbehörden sind  

1. das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium als oberste Naturschutzbehörde 
und das Landesumweltamt als Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege,  

2. die Landkreise und kreisfreien Städte als untere Naturschutzbehörden.  
 
§ 54 Aufgaben und Zuständigkeiten der Naturschutzbehörden  
(1) Den Naturschutzbehörden obliegt die Durchführung dieses Gesetzes. Sie haben darüber zu wachen, daß die 
Rechtsvorschriften über Naturschutz und Landschaftspflege eingehalten werden, und treffen nach pflichtgemä-
ßem Ermessen die im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen, um deren Einhaltung sicherzustellen.  
(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist die untere Naturschutzbehörde zuständig. Die oberste Naturschutzbe-
hörde kann bestimmen, daß an Stelle einer unteren Naturschutzbehörde eine andere untere Naturschutzbehörde 
zuständig ist, wenn eine Angelegenheit in den Zuständigkeitsbereich mehrerer unterer Naturschutzbehörden fällt. 
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V.2.2.5.  Bremen 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, BremNatSchG - Bremisches Naturschutzgesetz  
 Vom 17. September 1979 (Brem.GBl. S. 345; 2001 S. 393; 28.05.2002 S. 103) 
 
§ 28 Allgemeiner Schutz von Pflanzen und Tieren  
(1) Es ist verboten,  
3. gebietsfremde Tiere auszusetzen oder in der freien Natur anzusiedeln,  
… 
 
§ 39 Aufgaben der Behörden  
(1) Die Durchführung dieses Gesetzes obliegt den Naturschutzbehörden, soweit in diesem Gesetz oder in einer 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Zu diesen Aufgaben gehört 
auch die Durchführung von Kontrollen über die Einhaltung naturschutzrechtlicher Bestimmungen.  
(2) Andere Behörden und öffentliche Stellen haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen. Sie haben die Naturschutzbehörden bereits bei 
der Vorbereitung aller öffentlichen Planungen und Maßnahmen, die die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege berühren können, zu unterrichten und anzuhören, soweit nicht eine weitergehende Form der 
Beteiligung vorgeschrieben ist.  
(3) Die Beteiligungspflicht nach Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend für die Naturschutzbehörden, soweit Planungen 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege den Aufgabenbereich anderer Behörden berüh-
ren können. 
 
§ 40 Naturschutzbehörden  
(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind  

1. oberste Naturschutzbehörde der Senator für Inneres,  
2. untere Naturschutzbehörde für die Stadtgemeinde Bremen der Senator für Inneres, für die Stadtgemein-

de Bremerhaven der Magistrat der Stadt Bremerhaven.  
(2) Die unteren Naturschutzbehörden nehmen ihre Aufgaben als Auftragsangelegenheit wahr.  
(3) Die oberste Naturschutzbehörde kann einzelne ihr nach diesem Gesetz zustehende Befugnisse auf die unte-
ren Naturschutzbehörden übertragen oder bestimmen, daß einzelne Aufgaben der unteren Naturschutzbehörden 
durch andere öffentliche Behörden wahrgenommen werden. 

V.2.2.6. Hamburg 

Hamburgisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, HmbNatSchG - Hamburgisches Natur-
schutzgesetz  
Fassung vom 7. August 2001 (HmbNatSchG 17.8.2001, S. 281; 17.12.2002 S. 347) 
 
§ 26 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen sowie ihrer Biotope  
(1) Es ist verboten, … 
4. wild lebende oder nicht wild lebende Tiere oder Pflanzen gebietsfremder Arten auszusetzen oder in der freien 
Natur anzusiedeln oder auszusäen. 
… 
(2) Von den Verboten des Absatzes 1 gelten nicht:  

1. … 
2. Nummer 4 für die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung, sofern dabei die Ziele und 

Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden.  
 

§ 14 Aufgaben und Befugnisse der Naturschutzbehörde  
(1) Die zuständige Behörde hat die Einhaltung der Vorschriften des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
überwachen. Sie ordnet nach pflichtgemäßem Ermessen die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 erfor-
derlichen Maßnahmen an.  
 
§ 30 Sonstige Ermächtigungen zur Verwirklichung des Artenschutzes  
(1) (aufgehoben)  
(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere Vorschriften zur Verwirklichung des Artenschut-
zes zu erlassen, insbesondere über  

1. (gestrichen)  
2. Maßnahmen gegen wildernde Katzen und Hunde sowie gegen Schädigungen durch wildlebende Tiere.  
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V.2.2.7. Hessen 

Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, HeNatG - Hessisches Naturschutzgesetz  
Fassung vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145; 1997 S. 429; 2000 S. 588; 2001 S. 434; 18.6. 2002 S. 364) 
 
§ 25 Aussetzen und Ansiedeln von Tieren und Pflanzen  
(1) Pflanzen gebietsfremder Arten und Tiere dürfen nur mit Genehmigung der oberen Naturschutzbehörde in der 
freien Natur ausgesetzt oder angesiedelt werden. Dies gilt nicht für  

1. den Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft,  
2. das Einsetzen von Tieren  

a. nicht gebietsfremder Arten,  
b. gebietsfremder Arten, soweit das Einsetzen einer Genehmigung nach dem Pflanzenschutzrecht 

bedarf, zum Zweck des biologischen Pflanzenschutzes,  
3. das Ansiedeln von dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegenden Tieren nicht gebietsfremder Arten.  

(2) Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Gefahr einer Verfälschung der Tier- oder Pflanzenwelt der Mitglied-
staaten oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung wild lebender Tier- oder Pflanzenarten der 
Mitgliedstaaten oder von Populationen solcher Arten ausgeschlossen ist. Die Vorschriften des Tierschutzrechtes, 
Art. 22 der FFH-Richtlinie und Art. 11 der Vogelschutzrichtlinie sowie Art. 8 Buchst. h des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992 (BGBl. 1993 II S. 1471) sind zu beachten.  
(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für die Imkerei. Die für die Tierzucht zuständige Ministerin oder der für die Tierzucht 
zuständige Minister kann durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen für das Halten von Honigbienen treffen, 
insbesondere über  

1. die Einführung, die Voraussetzungen und das Verfahren einer Zulassungspflicht für  
a. das Betreiben von Belegstellen für Honigbienen,  
b. das zeitweilige Verlegen von Bienenvölkern zur Blütenbestäubung bei Obst-, Ölfrucht- und 

Vermehrungskulturen sowie zur Nutzung sonstiger Kultur- und Naturtrachten,  
2. die Errichtung von Schutzgebieten für Belegstellen nach Nr. 1 Buchst. a einschließlich ihrer Vorausset-

zungen sowie  
3. die zum Schutz der Belegstellen nach Nr. 1 Buchst. a erforderlichen Verbote und Verhaltenspflichten.  

Mit der Rechtsverordnung kann juristischen Personen des privaten Rechts die Befugnis zur Erteilung von Zulas-
sungen nach Nr. 1, zur Errichtung von Schutzgebieten nach Nr. 2 und zur Wahrnehmung der Verwaltungsaufga-
ben nach Nr. 3 im eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts übertragen werden. 
 
§ 30 Naturschutzbehörden  
(1) Oberste Naturschutzbehörde ist das für den Naturschutz zuständige Ministerium.  
(2) Obere Naturschutzbehörde ist das Regierungspräsidium.  
(3) Die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde werden den kreisfreien Städten, den Landkreisen und den 
kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern zur Erfüllung nach Weisung übertragen.  
(4) Weisungen nach Abs. 3 sollen sich auf allgemeine Anordnungen beschränken; Weisungen im Einzelfall sind 
zulässig, wenn  

1. die Aufgaben nicht in Einklang mit den Gesetzen wahrgenommen werden,  
2. allgemeine Weisungen nicht befolgt werden,  
3. Fälle von übergeordneter oder überörtlicher Bedeutung vorliegen oder  
4. ein besonderes öffentliches Interesse besteht.  

Kommt eine untere Naturschutzbehörde Weisungen nach Satz 1 innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach 
und sind dadurch erhebliche Nachteile für Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu besorgen, 
so kann die obere Naturschutzbehörde die erforderlichen Anordnungen, auch gegen Dritte, treffen.  
 
§ 30a Zuständigkeiten, Aufgaben  
(1) Soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, ist die untere Naturschutzbehörde zuständige 
Behörde für die Durchführung des Naturschutzrechtes. Ist aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine Zuständig-
keit des Regierungspräsidiums gegeben, die im Wesentlichen den gleichen Gegenstand betrifft, für den auch eine 
naturschutzrechtliche Entscheidung auf der unteren Verwaltungsstufe erforderlich wäre, so ist die obere Natur-
schutzbehörde zuständig. Wären mehrere untere Naturschutzbehörden in der gleichen Sache zuständig, so ist 
die untere Naturschutzbehörde zuständig, in deren Bezirk der Schwerpunkt der Angelegenheit liegt; im Zweifel 
bestimmt die obere Naturschutzbehörde die zuständige untere Naturschutzbehörde.  
(2) Die für Naturschutz zuständigen Behörden haben für ihren Aufgabenbereich die nach pflichtgemäßem Ermes-
sen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Natur und Landschaft zu schützen und Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung abzuwenden. Duldet eine Maßnahme keinen Aufschub, so kann jede Naturschutzbehör-
de, die örtlich zuständig ist, das Erforderliche veranlassen; die gesetzlichen Befugnisse anderer Behörden bleiben 
unberührt.  
(3) Zuständige Behörde für die Anerkennung von Verbänden nach § 29 Abs. 4 Satz 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes ist die oberste Naturschutzbehörde. Zuständige Behörde für Befreiungen nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes ist die obere Naturschutzbehörde.  
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(4) Zuständige Behörde für den Vollzug des Fünften Abschnittes des Bundesnaturschutzgesetzes, der Bundesar-
tenschutzverordnung sowie aller in die Zuständigkeit des Landes fallenden Maßnahmen und Handlungen auf 
dem Gebiet des Artenschutzes, die sich aus Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften oder aus internationalen Verträgen ergeben, ist die obere Naturschutzbehörde. Abweichend von 
Satz 1 ist die untere Naturschutzbehörde zuständig für  

1. Befreiungen nach § 31 des Bundesnaturschutzgesetzes von den Verboten des § 20f Abs. 1,  
2. auch in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes,  
3. Genehmigungen nach § 20g Abs. 6 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes,  
4. Ausnahmen nach § 2 Abs. 2 der Bundesartenschutzverordnung.  

Die Veterinärbehörden, die Jagdbehörden und die Behörden der Landwirtschafts- und Forstverwaltung unterrich-
ten die zuständige Naturschutzbehörde über Zuwiderhandlungen, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben feststel-
len. Die unteren Naturschutzbehörden sowie die Polizeibehörden, Kreisordnungsbehörden und örtlichen Ord-
nungsbehörden sind befugt, Kontrollen und Ermittlungen über die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vor-
schriften vorzunehmen. Ihnen stehen auch die Befugnisse nach § 22 Abs. 4 und § 23 Abs. 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes sowie nach § 4 Abs. 3 und § 5 der Bundeswildschutzverordnung zu. Sie unterrichten die obere 
Naturschutzbehörde über festgestellte Zuwiderhandlungen.  

V.2.2.8. Mecklenburg-Vorpommern 

Gesetz zum Schutz der Natur und der Landschaft im Lande Mecklenburg - Vorpommern 
LNatG M-V  -Landesnaturschutzgesetz* 
Vom 22.10.2002 (GVBl. Nr. 1 vom 10.01.2003 S. 1) 
 *) Ersetzt Gesetz vom 21. Juli 1998, GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 731 -5  
 
§ 34 Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen  
(zu § 20d BNatSchG)  
(2) Tiere und Pflanzen dürfen nur mit Genehmigung der oberen Naturschutzbehörde ausgesetzt oder in der freien 
Natur angesiedelt werden. Dies gilt nicht für die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei. Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der heimischen Tier- oder Pflanzenwelt oder 
eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung heimischer wildlebender Tier- oder Pflanzenarten oder von 
Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist. Soweit Tiere betroffen sind, die dem Jagdrecht unterliegen, 
ergeht die Entscheidung im Einvernehmen mit der zuständigen Jagdbehörde derselben Verwaltungsebene.  
(4) Von den Verboten sind behördlich angeordnete oder zugelassene Maßnahmen ausgenommen, die im öffentli-
chen Interesse nicht zu anderer Zeit oder auf andere Weise durchgeführt werden können. Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 
gilt nicht, wenn die rechtswirksame Genehmigung für ein Bauvorhaben in die Verbotsfrist fällt und Gehölzbe-
wuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahme beseitigt werden muss.  
 
§ 52 Naturschutzbehörden, Aufgabenübertragung  
(zu § 3 Abs. 1 BNatSchG)  
(1) Dieses Gesetz, das Bundesnaturschutzgesetz und die aufgrund dieser Gesetze erlassenen oder fortgeltenden 
Rechtsvorschriften werden, soweit in ihnen nichts anderes bestimmt ist, durch die Naturschutzbehörden ausge-
führt. Naturschutzbehörden sind  

1. das Umweltministerium (oberste Naturschutzbehörde),  
2. das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (obere Naturschutzbehörde),  
3. das Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete, die Nationalparkämter und das Amt für das Bio-

sphärenreservat Schaalsee (Großschutzgebietsverwaltung),  
4. die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte als untere Naturschutzbehörden,  
5. die Staatlichen Ämter für Umwelt und Natur als Fachbehörden für Naturschutz.  

(2) Die Aufgaben nach den in Absatz 1 Satz 1 genannten Rechtsvorschriften werden auf die Landkreise und die 
kreisfreien Städte übertragen, soweit sie nicht in diesem Gesetz der obersten oder der oberen Naturschutzbehör-
de, der Großschutzgebietsverwaltung oder den Fachbehörden für Naturschutz vorbehalten werden.  
Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege als 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr.  
(3) Die oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, für Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
die nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes entstehen, ihre eigene oder die Zuständigkeit der ihr nachgeordneten 
Behörden durch Rechtsverordnung zu bestimmen. 
 
§ 53 Zuständigkeiten der obersten Naturschutzbehörde  
Die oberste Naturschutzbehörde ist außer in den in diesem Gesetz genannten Fällen, vorbehaltlich des § 55 Abs. 
2 Nr. 1, zuständig für  

1. die Entscheidung über Widersprüche gegen Verwaltungsakte der unteren Naturschutzbehörden und der 
Fachbehörden für Naturschutz,  

2. die Ausübung der Fachaufsicht über die Naturschutzbehörden.  
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§ 54 Zuständigkeiten der oberen Naturschutzbehörde  
Die obere Naturschutzbehörde ist außer in den in diesem Gesetz genannten Fällen zuständig für  

1. diejenigen Entscheidungen, welche nach den Bestimmungen des Artenschutzes im Bundesnaturschutz-
gesetz und in der Bundesartenschutzverordnung der nach Landesrecht zuständigen Behörde zugewie-
sen sind,  

2. die Erarbeitung von  
a. Grundlagen für den Flächen- und Objektschutz,  
b. Planungs- und Entscheidungshilfen für die Naturschutzbehörden,  
c. Fachbeiträgen für die Planung anderer Behörden und Stellen,  

3. die Erfassung der gemäß den §§ 20 und 21 geschützten sowie nach § 29 einstweilig gesicherten Flä-
chen und Landschaftsbestandteile,  

4. die Erfassung des Zustandes von Natur und Landschaft und von Veränderungen in der Tier- und Pflan-
zenwelt und deren Lebensräumen,  

5. die Schulung und fachliche Betreuung der im Naturschutz tätigen Bediensteten und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter.  

 
§ 56 Zuständigkeiten der Fachbehörden für Naturschutz  
(1) Die Fachbehörden für Naturschutz sind außer in den in diesem Gesetz genannten Fällen zuständig für  

1. die Entscheidung über Ausnahmen und Befreiungen in den festgesetzten oder einstweilig gesicherten 
Naturschutzgebieten,  

2. Entscheidungen im Bereich der Küstengewässer oder sonstiger Flächen, soweit sie nicht zum Gebiet ei-
nes Landkreises oder einer kreisfreien Stadt gehören und nicht die obere Naturschutzbehörde oder die 
Großschutzgebietsverwaltung zuständig ist.  

(2) Sie sind ferner zuständig für  
1. die Vergabe und Kontrolle der Verwendung von Fördermitteln und Zuwendungen des Landes, die für 

Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur Verfügung gestellt werden,  
2. fachliche Stellungnahmen im Rahmen von Flächennutzungsplanverfahren, Raumordnungsverfahren, 

Planfeststellungsverfahren, denen ein Raumordnungsverfahren oder eine landesplanerische Abstim-
mung vorausgegangen ist, sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen,  

3. die naturschutzfachliche Betreuung der Naturschutzgebiete.  
(3) Die oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die örtliche Zuständigkeit der 
Fachbehörden für Naturschutz in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 zu bestimmen. 

V.2.2.9. Niedersachsen 

NNatG - Niedersächsisches Naturschutzgesetz  
vom 11. April 1994 (GVBl. Nr. 9 1994 vom 19.4.1994 S. 156, ber. S. 267; 1996 S. 242; 1997 S. 539; 1998 S. 86; 
2000 S. 378; 2001 S. 443; 2001 S. 701; 2002 S. 112; 2002 S. 378; 27.1.2003 S. 39) 
 
§ 44 Gebietsfremde Tiere und Pflanzen  
Tiere und Pflanzen dürfen außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes nur mit Genehmigung der oberen 
Naturschutzbehörde ausgesetzt oder in der freien Natur und Landschaft angesiedelt werden. Dies gilt nicht für 
den Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft, im Erwerbsgartenbau, in Gärten und in Parks. Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der heimischen Tier- oder Pflanzenwelt oder 
eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung heimischer wildlebender Tier- oder Pflanzenarten oder von 
Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist. 
 
§ 54 Naturschutzbehörden  
(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörden wahr. Die 
Zuständigkeit der großen selbständigen Städte und der selbständigen Gemeinden wird ausgeschlossen. Die 
oberste Naturschutzbehörde kann auf Antrag die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde einer großen selb-
ständigen Stadt übertragen; die Übertragung kann widerrufen werden, wenn die große selbständige Stadt dies 
beantragt oder sie keine Gewähr mehr für eine ordnungsgemäße Erfüllung der ihr übertragenen Aufgabe bietet. 
Die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde gehören zum übertragenen Wirkungskreis.  
(2) Obere Naturschutzbehörden sind die Bezirksregierungen. Oberste Naturschutzbehörde ist das Fachministeri-
um.  
 
§ 55 Aufgaben und Zuständigkeit der Naturschutzbehörden  
(1) Den Naturschutzbehörden obliegt die Durchführung dieses Gesetzes. Sie haben darüber zu wachen und 
darauf hinzuwirken, daß die Rechtsvorschriften über Naturschutz und Landschaftspflege eingehalten werden.  
(2) Die unteren Naturschutzbehörden sind zuständig, wenn nichts anderes bestimmt ist. Sie sind zuständige Be-
hörden im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der danach ergangenen Rechtsverordnungen, soweit nicht 
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die Aufgaben der obersten oder oberen Naturschutzbehörde oder der Fachbehörde für Naturschutz zugewiesen 
sind. Die oberen Naturschutzbehörden und die oberste Naturschutzbehörde üben die Fachaufsicht über die ihnen 
nachgeordneten Naturschutzbehörden aus. Eine Fachaufsichtsbehörde kann an Stelle einer nachgeordneten 
Behörde tätig werden, wenn diese eine Weisung nicht fristgemäß befolgt oder wenn Gefahr im Verzuge ist; die 
dabei entstehenden Kosten sind von der nachgeordneten Behörde zu erstatten.  
(3) Die oberste Naturschutzbehörde kann bestimmen, daß an Stelle einer nachgeordneten Naturschutzbehörde 
eine andere Naturschutzbehörde zuständig ist, wenn eine Angelegenheit in den Zuständigkeitsbereich mehrerer 
Naturschutzbehörden fällt oder wenn dies aus anderen Gründen zweckdienlich erscheint.  

V.2.2.10. Nordrhein-Westfalen 

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft, LG - Landschaftsgesetz  
Fassung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568) 
 
§ 61 Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen  
(3) Gebietsfremde Tiere und Pflanzen wildlebender und nicht wildlebendcr Arten dürfen nur mit Genehmigung der 
höheren Landschaftsbehörde ausgesetzt oder in der freien Natur angesiedelt werden. Dies gilt nicht für den An-
bau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer 
Verfälschung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung 
heimischer wildlebender Tier- und Pflanzenarten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist. 
 
§ 8 Landschaftsbehörden  
(1) Oberste Landschaftsbehörde ist das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz. Höhere Landschaftsbehörden sind die Bezirksregierungen. Untere Landschaftsbehörden sind die 
Kreise und kreisfreien Städte.  
(2) Die Landschaftsbehörden sind Sonderordnungsbehörden.  
(3) Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen auch die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, die nicht Auf-
gaben der Gefahrenabwehr sind, als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die Aufsichtsbehörden 
können sich jederzeit über die Angelegenheiten der unteren Landschaftsbehörden unterrichten. Die Aufsichtsbe-
hörden können Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige Erfüllung der Aufgaben der unteren Landschaftsbehör-
de zu sichern. Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufgaben können die Aufsichtsbehörden  

1. allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben zu sichern,  
2. besondere Weisungen erteilen, wenn das Verhalten der unteren Landschaftsbehörde zur sachgerechten 

Aufgabenwahrnehmung nicht geeignet erscheint oder überörtliche Interessen gefährdet sind.  
Weisungen zur Erledigung einer bestimmten Aufgabe im Einzelfall führt der Hauptverwaltungsbeamte als staatli-
che Verwaltungsbehörde durch, sofern die Aufsichtsbehörde dies in der Weisung festlegt. Dies gilt auch für sol-
che Weisungen, deren Geheimhaltung im Interesse der Staatssicherheit erforderlich ist. Das Weisungsrecht der 
Aufsichtsbehörden erstreckt sich nicht auf den Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen.  
 
§ 9 Aufgaben, Zuständigkeit und Zusammenarbeit  
(1) Die Landschaftsbehörden haben neben den ihnen in diesem Gesetz zugewiesenen sonstigen Aufgaben  

1. die mit Fragen des Schutzes, der Pflege und der Entwicklung der Landschaft befaßten öffentlichen Stel-
len zu beraten und zu unterstützen,  

2. die Einhaltung der in diesem Gesetz enthaltenen oder auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Gebote 
und Verbote sowie der in anderen Gesetzen zum Schutze der Landschaft, des Naturhaushalts, von 
Pflanzen oder Tieren erlassenen Vorschriften zu überwachen, soweit nicht auf Grund eines anderen Ge-
setzes eine abweichende Zuständigkeit begründet ist und  

3. die unmittelbar geltenden Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes auszuführen, soweit in Rechts-
vorschriften nichts anderes bestimmt ist.  

Die Vorschriften des Landesplanungsgesetzes sowie § 60 Abs. 2 des Landesforstgesetzes über die Beratung 
öffentlicher Stellen bleiben unberührt.  
(1a) Soweit in diesem Gesetz, im Bundesnaturschutzgesetz, den dazu ergangenen Durchführungsvorschriften 
sowie in anderen Vorschriften des Naturschutzrechts, insbesondere des Artenschutzrechts, nichts anderes be-
stimmt ist, ist die zuständige Behörde die untere Landschaftsbehörde.  
(2) Andere Behörden und öffentliche Stellen haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen. Sie haben die Landschaftsbehörden bereits bei 
der Vorbereitung aller öffentlichen Planungen und Maßnahmen, die die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege berühren können, zu unterrichten und anzuhören, soweit nicht eine weitergehende Form der 
Beteiligung vorgeschrieben ist.  
(3) Die Beteiligungspflicht nach Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend für die Landschaftsbehörden, soweit Planungen 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege den Aufgabenbereich anderer Behörden berüh-
ren können.  
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V.2.2.11. Rheinland-Pfalz 

LPflG - Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz  
Fassung vom 5. Februar 1979 (GVBl. S. 36; 30.11.2000 S. 504)  
 
§ 24 Schutz von Pflanzen und Tieren  
(3) Gebietsfremde Pflanzen wildwachsender und nicht wildwachsender Arten und gebietsfremde Tiere wildleben-
der und nicht wildlebender Arten dürfen nur mit Genehmigung der oberen Landespflegebehörde ausgesetzt oder 
in der freien Natur angesiedelt werden. Dies gilt nicht für den Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirt-
schaft. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der heimischen Pflanzen- oder 
Tierwelt oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung heimischer wildwachsender Pflanzenarten 
oder wildlebender Tierarten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist  
 
§ 8 Duldungspflicht  
(1) Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstücks hat auf Anordnung der Landespflegebehörde 
landespflegerische Maßnahmen zu dulden, wenn der Landschaftshaushalt oder das Landschaftsbild durch den 
Zustand des Grundstückes, insbesondere bei Unterlassung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung, erheblich 
und nachteilig beeinträchtigt oder gefährdet wird. Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte ist vor Erlaß der 
Anordnung zu hören.  
(2) Die Anordnung nach Absatz 1 muß Art und Umfang der zu duldenden Maßnahmen umschreiben und ange-
ben, von wem und in welcher Zeit die Maßnahmen durchgeführt werden. Die Nutzung des Grundstücks darf 
durch die landespflegerischen Maßnahmen weder geändert noch unzumutbar beeinträchtigt werden.  
(3) Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte hat sich an den Kosten im Rahmen seiner finanziellen Leistungs-
kraft angemessen zu beteiligen, wenn ihm durch zu duldende Maßnahmen wirtschaftliche Vorteile erwachsen 
oder von dem Grundstück allein oder im Zusammenwirken mit anderen erhebliche Gefahren für den Land-
schaftshaushalt ausgehen. 
 
§ 30 Landespflegebehörden  
(1) Oberste Landespflegebehörde ist das Ministerium für Umwelt. Obere Landespflegebehörde ist die Struktur- 
und Genehmigungsdirektion. Untere Landespflegebehörde ist die Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die 
Stadtverwaltung. Die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die Aufgabe als Auftragsangelegenheit wahr.  
(2) Soweit in diesem Gesetz keine andere Regelung getroffen worden ist, bestimmt die Landesregierung durch 
Rechtsverordnung die zuständige Behörde.  
(3) Ist für den Erlaß einer Rechtsverordnung nach diesem Gesetz die Zuständigkeit mehrerer Landespflegebe-
hörden gegeben, so wird die Rechtsverordnung von der gemeinsamen nächsthöheren Landespflegebehörde 
erlassen.  

V.2.2.12. Saarland 

Gesetz über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft, SNG - Saarländisches Naturschutzge-
setz  
Fassung vom 19. März 1993 (Amtsbl. S. 346, ber. S. 482; 1996 S. 1313; 1997 S. 258; 2001 S. 2158; 12.6.2002 
S. 1506)  
 
§ 24 Allgemeiner Schutz der Pflanzen und Tiere  
(1) Es ist verboten  
3. gebietsfremde Tiere auszusetzen oder in der freien Natur anzusiedeln,  
….  
(2) Die Ansiedlung gebietsfremder Pflanzen in der freien Landschaft bedarf der Genehmigung der obersten Na-
turschutzbehörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der für das Gebiet 
charakteristischen Pflanzenwelt oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung gebietstypischer 
Pflanzenarten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist.  
 
§ 28 Naturschutzbehörden  
(1) Oberste Naturschutzbehörde ist der Minister für Umwelt. Untere Naturschutzbehörden sind die Landkreise, 
der Stadtverband Saarbrücken, die Landeshauptstadt Saarbrücken und die kreisfreien Städte. Technische Fach-
behörde ist das Landesamt für Umweltschutz.  
(2) Soweit in diesem Gesetz keine andere Regelung getroffen ist, bestimmt die Landesregierung die zuständige 
Behörde durch Rechtsverordnung.3 Die oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, ihr nach diesem Gesetz 
obliegende Aufgaben durch Rechtsverordnung auf das Landesamt für Umweltschutz zu übertragen.  
(3) Ist für den Erlaß einer Rechtsverordnung nach diesem Gesetz die Zuständigkeit mehrerer unterer Natur-
schutzbehörden gegeben, so wird die Rechtsverordnung von der obersten Naturschutzbehörde erlassen.  
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(4) Die unteren Naturschutzbehörden sind befugt, die notwendigen Anordnungen zu treffen und durchzusetzen, 
um einen nach diesem Gesetz oder einer auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnung rechtswidrigen Zu-
stand zu verhindern oder zu beseitigen. Im Rahmen des § 12 Abs. 7 Satz 2 haben sie die gleichen Befugnisse 
wie die Bauaufsichtsbehörden.  

V.2.2.13. Sachsen 

Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, SächsNatSchG - Sächsisches Natur-
schutzgesetz  
Fassung vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBl. 1994 S. 1601; 1999 S. 86; 2001 S. 426, S. 716 Art. 2; 2002 S. 168, 
29.11.2002 S. 307)  
 
§ 25 Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten  
(1) Es ist verboten,  
4. gebietsfremde Tiere und Pflanzen auszusetzen oder in der freien Natur anzusiedeln, wobei der Anbau von 
Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft unberührt bleibt,  
(2) Absatz 1 gilt unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften nicht für gesetzlich zulässige und behördlich angeord-
nete oder zugelassene Maßnahmen, die nicht zu anderer Zeit oder auf andere Weise mit dem gleichen Ergebnis 
durchgeführt werden können. Die Naturschutzbehörde kann im Einzelfall oder allgemein für gleichgelagerte Fälle 
Ausnahmen zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Maßnahmen Belange des Arten-
schutzes nicht beeinträchtigen.  
 
§ 28 Ermächtigungen  
Die oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Benehmen mit den Staatsministe-
rien, deren Aufgabenbereich berührt wird,  
3. die Aussetzung oder Ansiedlung von gebietsfremden Tieren und Pflanzen wildlebender und nicht wildlebender 
Arten zu regeln,  
 
§ 40 Naturschutzbehörden  
(1) Naturschutzbehörden sind  

1. das Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung als oberste Naturschutzbehörde,  
2. die Regierungspräsidien als höhere Naturschutzbehörden,  
3. die Landratsämter und die Kreisfreien Städte als untere Naturschutzbehörden.  

(2) Die den Landkreisen und Kreisfreien Städten als unteren Naturschutzbehörden übertragenen Aufgaben sind 
Weisungsaufgaben. Das Weisungsrecht ist unbeschränkt.  
 
§ 41 Aufgaben der Naturschutzbehörden  
(1) Den Naturschutzbehörden obliegt die Durchführung des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Gesetzes und 
der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften. Sie haben in ihrem Aufgabenbereich die nach 
pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, um Natur und Landschaft zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln sowie dafür zu sorgen, daß die Rechtsvorschriften eingehalten und 
durchgesetzt werden.  

V.2.2.14. Sachsen-Anhalt 

NatSchG LSA - Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt  
Vom 11. Februar 1992 (GVBl. LSA S. 108 ... 19.03.2002 S. 130) 
 
§ 33 Gebietsfremde Tiere und Pflanzen  
Gebietsfremde Tiere und Pflanzen wildlebender und nicht wildlebender Arten sowie heimische Tiere und Pflanzen 
der besonders geschützten Arten dürfen nur mit Genehmigung der obersten Naturschutzbehörde ausgesetzt oder 
in der freien Natur angesiedelt werden. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung 
der heimischen Tier- und Pflanzenwelt besteht oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung heimi-
scher wildlebender Tier- und Pflanzenarten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist. Satz 1 
gilt nicht für Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft, im Erwerbsgartenbau, in Gärten und Parks. 
 
§ 45 Naturschutzbehörden  
(1) Den Naturschutzbehörden obliegt die Durchführung dieses Gesetzes. Sie haben darüber zu wachen und 
darauf hinzuwirken, daß die Rechtsvorschriften über Naturschutz und Landschaftspflege eingehalten werden.  
(2) Die Naturschutzbehörde trifft nach pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen, die im Einzelfall erforderlich 
sind, um die Einhaltung der Rechtsvorschriften über Naturschutz und Landschaftspflege sicherzustellen. Sind 
Natur oder Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden, so kann die Naturschutzbehörde 
auch die Wiederherstellung des bisherigen Zustandes anordnen. Für die Durchsetzung mit Hilfe von Zwangsmit-
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teln gelten die §§ 53 bis 59 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt vom 19. Dezember 1991 (GVBl. LSA S. 538) entsprechend. Eine Anordnung, die ein Grundstück betrifft 
und sich an den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten wendet, ist auch für dessen Rechtsnachfolger verbind-
lich.  
(3) Naturschutzbehörden im Sinne dieses Gesetzes sind  

1. das zuständige Ministerium als oberste Naturschutzbehörde,  
2. die zuständigen Behörden der Mittelinstanz als obere Naturschutzbehörden und  
3. die Landkreise und kreisfreien Städte als untere Naturschutzbehörden.  

(4) Die im Absatz 3 genannten Naturschutzbehörden können von hauptamtlich besetzten Naturschutzstationen 
sowie von nebenamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern (§§ 49 und 50) unterstützt werden.  
(5) Die untere Naturschutzbehörde ist zuständig, wenn nichts anderes bestimmt ist. Sie ist zuständige Behörde im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der danach ergangenen Verordnungen, soweit nicht die Aufgaben 
der obersten oder oberen Naturschutzbehörde oder der Fachbehörde für Naturschutz zugewiesen sind. Die obere 
Naturschutzbehörde und die oberste Naturschutzbehörde üben die Fachaufsicht über die ihnen nachgeordneten 
Naturschutzbehörden aus. Eine Fachaufsichtsbehörde kann an Stelle einer nachgeordneten Behörde tätig wer-
den.  
(6) Die oberste Naturschutzbehörde kann bestimmen, daß an Stelle einer nachgeordneten Naturschutzbehörde 
eine andere Naturschutzbehörde zuständig ist, wenn eine Angelegenheit in den Zuständigkeitsbereich mehrerer 
Naturschutzbehörden fällt oder wenn dies aus anderen Gründen zweckdienlich erscheint, insbesondere wenn die 
Naturschutzbehörde in eigener Sache beteiligt ist. 
 

V.2.2.15. Schleswig-Holstein 

Gesetz zum Schutz der Natur, Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG -  
Vom 18. Juli.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 339)  
 
§ 24 Allgemeiner Schutz der Pflanzen und Tiere 
(1) Es ist verboten, 
1.  wild wachsende Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu entnehmen oder zu schädigen, 
2.  wild lebende Tiere ohne vernünftigen Grund zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten, 
3.  Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder 
zu zerstören, 
4.  Bodenvegetation abzubrennen oder auf Wiesen und nicht land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
so zu behandeln, dass die Pflanzen- und Tierwelt nachhaltig beeinträchtigt wird, 
5.  Bäume mit Bruthöhlen des Schwarzspechts oder ähnlich großen Bruthöhlen oder mit Nestern oder Hors-
ten von Schwarzstörchen, Graureihern und Greifvögeln abzuholzen, Brut- und Nistplätze des Kranichs zu be-
schädigen oder zu zerstören, die genannten Bruthöhlen, Nester, Horste oder Brut- und Nistplätze durch Abhol-
zung der unmittelbaren Umgebung zu gefährden oder einen Umkreis von 100 Metern um die genannten Bäume 
oder Brut- und Nistplätze in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Juli zu betreten. 
Von dem Verbot der Nummer 5 kann die Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen. 
(2) Zulässig bleibt, soweit die Arten nicht besonders geschützt sind, das Pflücken eines Handstraußes an Stellen, 
die betreten werden dürfen. Auch das Sammeln von nicht besonders geschützten Kräutern, Pilzen und Wildfrüch-
ten zum eigenen Verbrauch ist an diesen Stellen zulässig. 
(3) Das gewerbsmäßige Sammeln von wild lebenden Tieren, Pflanzen, Pilzen und Früchten, auch der nicht be-
sonders geschützten Arten, oder Teilen davon ist verboten. Die obere Naturschutzbehörde kann Ausnahmen 
zulassen, wenn eine Beeinträchtigung des Naturhaushalts, der natürlichen Bestände und Vorkommen oder eine 
Verkleinerung des Verbreitungsgebietes auszuschließen ist und für den Antrag auf Ausnahme ein im Interesse 
des Gemeinwohls bedeutsamer Grund vorgebracht werden kann. Die Verbote gelten vorbehaltlich anderer 
Schutzvorschriften nicht, soweit im Rahmen der guten fachlichen Praxis bei der land-, forst- und fischereiwirt-
schaftlichen Bodennutzung eine Beeinträchtigung nicht vermieden werden kann. 
(4) Unbeschadet weitergehender Rechtsvorschriften, insbesondere des Abschnitts IV dieses Gesetzes, ist es in 
der Zeit vom 15. März bis zum 30. September verboten, Bäume, Knicks, Hecken, anderes Gebüsch sowie Röh-
richtbestände und sonstige Gehölze zu fällen, zu roden, auf den Stock zu setzen oder auf sonstige Weise zu 
beseitigen. Dieses Verbot gilt nicht für Maßnahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft und im Gartenbau 
sowie für behördlich angeordnete oder zugelassene Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht zu anderer 
Zeit oder auf andere Weise mit dem gleichen Ergebnis durchgeführt werden können. Die Verbote des Satzes 1 
gelten auch nicht, wenn die rechtswirksame Genehmigung für ein Bauvorhaben in die Verbotsfrist fällt und nur 
geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahme beseitigt werden muss. 
(5) Es ist verboten, 
1.  Tiere oder 
2.  Pflanzen außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes 
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ohne Genehmigung der oberen Naturschutzbehörde in der freien Natur anzusiedeln oder auszusetzen. Die Ge-
nehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der Tier- oder Pflanzenwelt der Mitgliedstaaten 
oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung wild lebender Tier oder Pflanzenarten der Mitglied-
staaten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist. Von dem Erfordernis einer Genehmigung 
sind auszunehmen 
1.  der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft, 
2.  das Einsetzen von Tieren 
a)  nicht gebietsfremder Arten, 
b)  gebietsfremder Arten, sofern das Einsetzen einer pflanzenschutzrechtlichen Genehmigung bedarf, bei 
der die Belange des Artenschutzes berücksichtigt sind, zum Zweck des biologischen Pflanzenschutzes, 
3. das Ansiedeln von dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegenden Tieren nicht gebietsfremder Arten. 
(6) Soweit es aus Gründen des Artenschutzes zwingend erforderlich ist, können die Naturschutzbehörden anord-
nen, dass in der freien Natur ungenehmigt angesiedelte oder ausgesetzte Tiere und Pflanzen, die eine erhebliche 
Gefahr für den Bestand oder die Verbreitung wild lebender Tier- und Pflanzenarten im Inland oder im Gebiet der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union darstellen, beseitigt werden. Die oberste Naturschutzbehörde kann das 
Nähere, insbesondere zum Verfahren und den betroffenen Arten, durch Verordnung regeln. 
 
§ 45 Naturschutzbehörden 
(1) Das Bundesnaturschutzgesetz, dieses Gesetz und die aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen 
führen die Naturschutzbehörden durch. Naturschutzbehörden sind 
1.  das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft als oberste Naturschutzbehörde, 
2.  das Landesamt für Natur und Umwelt als obere Naturschutzbehörde, 
3.  das Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer als obere und untere Natur-
schutzbehörde für den Nationalpark, 
4.  die Landrätinnen und Landräte und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte als 
untere Naturschutzbehörde. 
(2) Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen diese Aufgabe als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. 
 

V.2.2.16. Thüringen 

Thüringer Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, ThürNatG - Thüringer Naturschutzgesetz  
Vom 29. April 1999 (GVBl. 1999 S. 298; 2001 S. 265; 4.9.2002 S. 303; 6.1.2003 S. 19)  
 
§ 31 Gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten  
(1) Es ist verboten, gebietsfremde Pflanzenarten auszusäen, anzupflanzen oder in sonstiger Form in freier Natur 
anzusiedeln sowie gebietsfremde Tierarten auszusetzen oder anzusiedeln. Dies gilt nicht für den Anbau von 
Nutzpflanzen sowie für Zierpflanzen in Gärten, Parks und Grünanlagen.  
(2) Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 1 können durch die oberste Naturschutzbehörde zugelassen 
werden. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der heimischen Pflanzen- oder 
Tierwelt oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung heimischer wild lebender Pflanzen- oder 
Tierarten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist.  
(3) Davon ausgenommen bleiben Maßnahmen des biologischen Pflanzenschutzes, soweit sie von der Biologi-
schen Bundesanstalt zugelassen sind.  
(4) Das Aussetzen und Ansiedeln von Arten als Ausnahme im Sinne von Absatz 2 ist in der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie zu dokumentieren.  
 
 
§ 36 Naturschutzbehörden  
(1) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden haben für ihren Aufgabenbereich die nach 
pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um Natur und Landschaft zu schützen und Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden. Die gesetzlich geregelten Befugnisse anderer 
Behörden bleiben unberührt.  
(2) Oberste Naturschutzbehörde ist das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium. Die o-
berste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Zuständigkeiten abweichend von den Be-
stimmungen dieses Gesetzes zu regeln. Sie kann durch Rechtsverordnung weitere, für den praktischen Vollzug 
der Naturschutzmaßnahmen zuständige Fachbehörden bestimmen.  
(3) Obere Naturschutzbehörde ist das Thüringer Landesverwaltungsamt.  
(4) Untere Naturschutzbehörden sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Sie erfüllen die Aufgaben der unteren 
Naturschutzbehörden im übertragenen Wirkungskreis. Die unteren Naturschutzbehörden unterstehen dabei der 
Rechts- und Fachaufsicht der übergeordneten Naturschutzbehörden. Die unteren Naturschutzbehörden sind 
zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist.  
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(5) Die Staatlichen Umweltämter sind Fachbehörden für Angelegenheiten des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege. Sie unterstützen die Naturschutzbehörden und die Landesanstalt für Umwelt und Geologie bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben.  
(6) Zuständige Behörde für die Anerkennung von Vereinen nach § 29 Abs. 4 BNatSchG (Anm.: ab 4/02 Abschnitt 
7) ist die oberste Naturschutzbehörde.  
(7) Die obere Naturschutzbehörde ist zuständig für die Gewährung von Befreiungen nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 
BNatSchG.  
 

V.2.3. Tierschutzgesetz 

Tierschutzgesetz, Fassung von 25. Mai 1998 (BGBl. I S. 1105; 12.4. 2001 S. 530 Artikel 2; 25.6.2001 Artikel 19 
S. 1215, 29.10.2001 S. 2785 Art. 191; 6.8.2002 S. 3092) (Gl.-Nr.: 7833-3)  
 
§ 1  
Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben 
und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zufügen. 
 
§ 3 (Verbote)  
Es ist verboten,  
3.ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, 
um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen,  
4.ein gezüchtetes oder aufgezogenes Tier einer wildlebenden Art in der freien Natur auszusetzen oder anzusie-
deln, das nicht auf die zum Überleben in dem vorgesehenen Lebensraum erforderliche artgemäße Nahrungsauf-
nahme vorbereitet und an das Klima angepaßt ist; die Vorschriften des Jagdrechts und des Naturschutzrechts 
bleiben unberührt,  

V.2.4. Bundesjagdgesetz 

Bundesjagdgesetz, BGBl I 1952, 780, Neugefasst durch Bek. v. 29.9.1976 I 2849; zuletzt geändert durch Art. 15 
G v. 11.10.2002 I 3970 
 
BJagdG § 1 Inhalt des Jagdrechts  
1) Das Jagdrecht ist die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem 
Jagdrecht unterliegen, (Wild) zu hegen, auf sie die Jagd auszuüben und sie sich anzueignen. Mit dem Jagdrecht 
ist die Pflicht zur Hege verbunden.  
(2) Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaß-
ten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen; auf 
Grund anderer Vorschriften bestehende gleichartige Verpflichtungen bleiben unberührt. Die Hege muß so durch-
geführt werden, daß Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nut-
zung, insbesondere Wildschäden, möglichst vermieden werden.  
 
BJagdG § 28 Sonstige Beschränkungen in der Hege  
 (1) Schwarzwild darf nur in solchen Einfriedungen gehegt werden, die ein Ausbrechen des Schwarzwildes verhü-
ten.  
(2) Das Aussetzen von Schwarzwild und Wildkaninchen ist verboten.  
(3) Das Aussetzen oder das Ansiedeln fremder Tiere in der freien Natur ist nur mit schriftlicher Genehmigung der 
zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle zulässig.  
(4) Das Hegen oder Aussetzen weiterer Tierarten kann durch die Länder beschränkt oder verboten werden.  
(5) Die Länder können die Fütterung von Wild untersagen oder von einer Genehmigung abhängig machen. 

V.2.5. Landesfischereigesetze und -verordnungen 

V.2.5.1. Berlin 

Berliner Landesfischereigesetz (LFischG) vom 19. Juni 1995 (GVBl. Bln. S. 358) mit den Änderungen vom 
29. Mai 2000 
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§ 1 Gesetzeszweck 

1.     Die Gewässer als Lebensraum und die in ihnen beheimateten Tiere und Pflanzen sind Bestandteile des 
Naturhaushaltes und damit Lebensgrundlage der menschlichen Gesellschaft. Qualität und Vielfalt der Gewässer 
sind unentbehrliche Voraussetzungen für die Entwicklung, Erhaltung und Nutzung der Fischbestände, die in ihrer 
Artenvielfalt und natürlichen Artenzusammensetzung zu erhalten und wiederherzustellen sind. 
2.     Ordnungsgemäße Fischerei muß der Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushaltes der Gewässer in der 
Kultur- und Stadtlandschaft dienen. Sie ist als Teil der Kulturgeschichte und aus Gründen der Freizeit- und Erho-
lungsgestaltung notwendig. Schutz, Erhaltung, Fortentwicklung und Nutzung der im Wasser lebenden Tier- und 
Pflanzenwelt sowie der Schutz des einzelnen Tieres im Sinne des Tierschutzes sind zentrale Anliegen dieses 
Gesetzes. 
3.     Dieses Gesetz dient dem Schutz der Fischbestände und dem Erhalt der Fischerei; es regelt die Ausübung 
der Erwerbs- und der Angelfischerei. 
 
§ 3 Inhalt des Fischereirechts, Hegepflicht 
3.     Das Fischereirecht verpflichtet den Fischereiberechtigten (§ 4 Abs. 1) zur Erhaltung, Förderung und Hege 
eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden heimischen Fischbestandes in naturnaher 
Artenvielfalt, insbesondere hegend und pflegend mit dem Gewässer, der Gewässerfauna, der Gewässerflora und 
dem Uferbereich samt seiner Tier- und Pflanzenwelt umzugehen. Die Vorschriften des Röhrichtschutzgesetzes 
bleiben unberührt. 
 
§ 19 Hegeplan 

2. Der Hegeplan bedarf der Genehmigung durch die obere Fischereibehörde. Diese entscheidet im Ein-
vernehmen mit der obersten Naturschutzbehörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Festset-
zungen nicht geeignet sind, die Bestimmungen des § 3 Abs. 3 zu erfüllen. 

 
§ 30 Allgemeine Verordnungsermächtigung 
1.     Die für das Fischereiwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung insbe-
sondere zum Schutz der Fische und ihrer Lebensgrundlagen sowie der Fischerei in einer Fischereiordnung zu 
regeln: 
- das Verbot von Maßnahmen, die eine Veränderung des Erbgutes von Fischen bewirken können, sowie das 
Verbot oder die Einschränkung des Aussetzens nicht       beheimateter Fische, die den gewässertypischen Fisch-
bestand gefährden können, 
- die Pflicht zur Anzeige der Art und des Umfangs von Fischbesatzmaßnahmen sowie der Herkunft der Fische, 
- eine Definition der als heimisch geltenden Fische. 
 
§ 37 Fischereibehörde 
Obere Fischereibehörde ist die für das Fischereiwesen zuständige Senatsverwaltung. Untere Fischereibehörde 
ist das Fischereiamt. 
§ 40 Fischereiaufsicht 
1.     Die Aufsicht über die Fischerei und die Fischbestände ist Landesaufgabe und wird von den Fischereibehör-
den wahrgenommen. 
2.     Dienstkräfte der Fischereibehörden (Staatliche Fischereiaufseher) können nach vorheriger Anmeldung und 
Mitteilung des Grundes während der gewöhnlichen Betriebs- und Arbeitszeit die fischereibetrieblichen Einrichtun-
gen sowie Anlagen nach § 2 Abs. 2, § 25 Abs. 1 und § 28 Abs. 1 besichtigen. Auf den Gewässern nach § 2 Abs. 
1 können sie jederzeit Proben von Fischen (§ 3 Abs. 2) im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 1 entnehmen. 
3.     Die zuständigen Behörden haben die Einhaltung der Vorschriften über die Fischereiausübungsberechtigung 
(§ 1 Abs. 1 des Landesfischereischeingesetzes vom 21. April 1995, GVBl. S. 269), den Fischereierlaubnisvertrag 
(§ 14) und den Schutz der Fischbestände (§§ 24 bis 31) zu überwachen. Die untere Fischereibehörde kann sich 
zur Ausübung der Fischereiaufsicht in und an den Gewässern der nebenamtlich bestellten Fischereiaufseher und 
der von den Fischereiberechtigten und Fischereipächtern bestellten amtlich verpflichteten Fischereiaufseher be-
dienen; die Fischereibehörden sind den Fischereiaufsehern gegenüber weisungsbefugt. 
 

Berliner Landesfischereiordnung (LFischO) vom 12. Dezember 2001 
§ 3  Heimische Fische, Einsatzbeschränkungen, Fischbesatzanzeige 
(1) Als heimische Fische gelten alle Fische im Sinne des § 3 Abs. 1 des Berliner Landesfischereigesetzes, die 
mindestens seit dem Jahr 1900 in den Gewässern des Landes Berlin oder im Einzugsgebiet der Elbe regelmäßig 
vorkommen oder vor diesem Zeitpunkt vorgekommen sind. 
(2) Besatzmaßnahmen dürfen nur mit heimischen Fischarten in Abhängigkeit von der Ertragsfähigkeit, Artenzu-
sammensetzung und Artenvielfalt des Gewässers durchgeführt werden. 
(3) Nicht heimische Fische einschließlich deren Laich dürfen nur mit Genehmigung der unteren Fischereibehörde 
ausgesetzt werden. Diese Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn durch das Aussetzen keinerlei Beeinträch-
tigungen des Gewässers und seiner Flora und Fauna zu erwarten sind. ... 
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(6) Die untere Fischereibehörde kann die Fischbesatzmaßnahmen nach Absatz 5 untersagen, wenn Beeinträchti-
gungen des Gewässers und seiner Flora und Fauna zu erwarten sind. 
 
§ 4  Schutz des Erbgutes von Fischen 
(3) In Gewässern mit Vorkommen von sich selbst reproduzierenden Beständen darf der Besatz nur aus Nach-
zuchten dieser Bestände erfolgen. Die untere Fischereibehörde kann im Einzelfall zu fischereiwirtschaftlichen 
oder fischereiwissenschaftlichen Zwecken Ausnahmen zulassen. 

V.2.5.2. Bremen 

Bremisches Fischereigesetz (BremFiG), vom 17. September 1991, geändert am 01. Juni 1999 
 
§ 1 Fischereirecht und Hege 
(1) Das Fischereirecht ist das Recht und die Pflicht, in einem Gewässer Fische zu hegen und die Befugnis sie zu 
fangen und sich anzueignen. Es ist das Recht und die Pflicht, einen der Größe und Beschaffenheit es Gewässers 
entsprechenden Fischbestand zu erhalten, aufzubauen und diesen nach sich ans dem Gesetz ergebenden 
Grundsätzen der Fischerei zu heben. Das Fischereirecht erstreckt sich auch auf Fischlaich, alle Entwicklungssta-
dien und Formen der Fische sowie Fischnährtiere. 
(2) Ziel der Hege ist der Aufbau und die Erhaltung eines der Größe und Art des Gewässers entsprechenden hei-
mischen artenreichen und ausgeglichenen Fischbestandes, sie sichert den Schutz der Fischbestände vor Krank-
heiten und sonstigen Beeinträchtigungen sowohl der Fische selbst wie auch ihrer Lebensräume. Auf die natürli-
chen Lebensgemeinschaften in Gewässern und in ihren Ufern, insbesondere auf seltene Pflanzen- und Tierarten, 
ist Rücksicht zu nehmen. 

V.2.5.3. Mecklenburg Vorpommern 

Fischereigesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Fischereigesetz- FischG M-V) vom 6. Dezember 
1993 geändert am 22. November 2001 
 
§ 4 Fischereirecht 
(1) Das Fischereirecht umfasst 
1. das Recht und die Pflicht, in einem Gewässer Fische zu hegen, und die Befugnis, sie zu fangen und sich an-
zueignen, 
2. das Recht der Rohrwerbung, soweit dies nicht durch Gesetz oder Rechtsverordnung, insbesondere durch 
naturschutz- und wasserrechtliche Vorschriften, eingeschränkt ist. 
(2) Hege beinhaltet Maßnahmen zur Erhaltung, zum Aufbau und zur Pflege eines dem Gewässer angepassten 
Fischbestandes. Sie soll der Erhaltung der Gesundheit und dem Schutz der Fische vor Krankheiten und sonsti-
gen Beeinträchtigungen sowie dem Schutz ihrer Lebensräume dienen. Auf die natürlichen Lebensgemeinschaften 
in den Gewässern ist Rücksicht zu nehmen. 
 
§ 8 Ausübung des Fischereirechts 
(1) Wer ein Fischereirecht ausübt, hat auf die natürlichen Lebensgemeinschaften in den Gewässern und an deren 
Ufern, insbesondere auf seltene Pflanzen- und Tierarten angemessen Rücksicht zu nehmen. 
(2) Mit dem Fischereiausübungsrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden. 
§ 23 Erlass von Rechtsverordnungen zum Schutz der Fischbestände 
(1) Die oberste Fischereibehörde kann zum Schutz der Fischbestände und ihrer Lebensgrundlagen, zum Schutz 
seltener oder in ihrem Bestand bedrohter Fischarten sowie zur nachhaltigen Sicherung der Fischerei Rechtsver-
ordnungen erlassen über: 
4. Verbote oder Beschränkungen des Aussetzens von Fisch- und Pflanzenarten, 
 
§ 27 Befugnisse der oberen Fischereibehörde 
(1) Verletzt die Hegegemeinschaft die Pflichten, die ihr nach diesem Gesetz obliegen, so kann die obere Fische-
reibehörde anstelle der Hegegemeinschaft die erforderlichen Maßnahmen veranlassen. Die Hegegemeinschaft 
ersetzt der oberen Fischereibehörde ihre notwendigen Aufwendungen. 
(2) Die obere Fischereibehörde kann jederzeit über die Angelegenheiten der Hegegemeinschaft Auskünfte ver-
langen. 
 
§ 28 Fischereibehörden 
(1) Oberste Fischereibehörde ist der Landwirtschaftsminister. 
(2) Obere Fischereibehörde ist das Landesamt für Fischerei. 
(3) Untere Fischereibehörde sind die Ämter für Landwirtschaft. Die oberste Fischereibehörde regelt deren örtliche 
Zuständigkeit durch Rechtsverordnung. 
(4) Die Dienst- und Fachaufsicht über die obere und die untere Fischereibehörde obliegt dem Landwirtschaftsmi-
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nister. 
 
§ 29 Fischereiaufsicht 
Die Aufsicht über die Fischerei an und auf den Küstengewässern wird durch die obere Fischereibehörde ausge-
übt. Die Aufsicht über die Fischerei an und auf den Binnengewässern übt die untere Fischereibehörde aus. 
 
Verordnung zur Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern (Küstenfischereiordnung- KüFO) vom 5. 
Oktober 1994 einschließlich der Änderungen vom 7. Oktober 1997 und vom 18. März 1998 
 
§ 18 Aussetzen von Fischen 
(1) Besatzmaßnahmen in Küstengewässern bedürfen der Genehmigung durch die obere Fischereibehörde. Der 
Antrag auf Erteilung der Genehmigung muss Angaben über die Fischarten, den Umfang und den Ort der Maß-
nahme enthalten. 
(2) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn  
1. der Nachweis über die Seuchenfreiheit des Besatzes nicht vorgelegt werden kann,  
2. gebietsfremde oder nicht gewässertypische Fischarten ausgesetzt werden sollen,  
3. Gründe des Arten- und Biotopschutzes entgegenstehen,  
4. die Besatzmaßnahme aus Gründen der Hege nicht erforderlich ist. 
(3) Ist die Genehmigung nicht schon aus Gründen des Absatzes 2 Nr. 1 und 4 zu versagen, erfolgt die Entschei-
dung im Einvernehmen mit dem Landesamt für Umwelt und Natur. 
 
Verordnung zur Ausübung der Fischerei in den Binnengewässern (Binnenfischereiordnung -BiFO) vom 5. 
Oktober 1994, geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der Binnenfischereiordnung vom 30. Januar 
1995 
 
§ 9 Aussetzen von Fischen 
(1) Besatzmaßnahmen in Binnengewässern, mit denen gebietsfremde oder nicht gewässertypische Fischarten 
ausgesetzt werden sollen, bedürfen der Genehmigung der unteren Fischereibehörde. Das gilt auch für die in § 5 
genannten Fischarten. Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung muss Angaben über die Fischarten, den Um-
fang und den Ort der Maßnahmen enthalten.  
(2) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn  
1. der Nachweis über die Seuchenfreiheit des Besatzes nicht vorgelegt werden kann,  
2. Gründe des Arten- oder Biotopschutzes entgegenstehen,  
3. die Besatzmaßnahme aus Gründen der Hege nicht erforderlich ist,  
4. im Falle des Absatzes 1 Satz 2 die Bestandsaufstockung mit gebietsfremden Fischen oder Fischeiern von 
gebietsfremden Fischen erfolgen soll, obwohl eine Bestandsaufstockung über Fische oder Fischeier der verblie-
benen Bestände möglich wäre.  
(3) Ist eine Genehmigung, die nach Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist, nicht schon aus Gründen des Absatzes 2 Nr. 
1 und 3 zu versagen, erfolgt die Entscheidung im Einvernehmen mit dem Landesamt für Umwelt und Natur. 

V.2.5.4. Niedersachsen 

Niedersächsisches Fischereigesetz (Nds.FischG.), vom 1. Februar 1978 
 

§ 40  
(1) Der Fischereiberechtigte (die Fischereigenossenschaft) hat einen der Größe und Art des Gewässers entspre-
chenden Fischbestand zu erhalten und zu hegen. Im Falle der Verpachtung obliegt diese Pflicht dem Pächter.  
(2) Eine Hegepflicht (Absatz 1) besteht nicht: 
1. für künstliche Anlagen zur Fischzucht oder Fischhaltung, die gegen den Fischwechsel abgesperrt sind, 
2. für andere Gewässer, solange wegen ihrer Beschaffenheit dem Verpflichteten eine Hege des Fischbestandes 
nicht zuzumuten ist. 
§ 42 
(1) Wer ein Fischereirecht ausübt, hat dabei auf die natürlichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an 
seinen Ufern, insbesondere auf seltene Pflanzen- und Tierarten angemessen Rücksicht zu nehmen. 
§ 53 
(1) Soweit es zum Schutz der Fischbestände, zum Schutzseltener oder in ihrem Bestand bedrohter Fischarten 
oder zur Verhinderung von Nachteilen für den Fischfang erforderlich ist, wird der zuständige Minister ermächtigt, 
durch Verordnung für die Binnengewässer, ausgenommen künstliche Anlagen zur Fischzucht oder Fischhaltung, 
die gegen den Fischwechsel abgesperrt sind, Bestimmungen zu treffen über: 
5. das Aussetzen fremder Fisch- und Krebsarten in einem Gewässer, 
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V.2.5.5. Schleswig Holstein 

Fischereigesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesfischereigesetz - LFischG) Vom 10. Februar 1996 
Gl.-Nr.: 793-4 Fundstelle: GVOBl. Schl.-H. 1996 S. 211 
 
§ 13 Hege 
(3) Besatz in Küsten- oder offenen Binnengewässern ist in der Regel nur zulässig mit regional heimischen Tieren, 

1. zum Ausgleich bei beeinträchtigter Fortpflanzung oder Zuwanderung,  
2. im Rahmen von Wiederansiedlungsprogrammen ursprünglich heimischer Arten oder  
3. nach Fischsterben. 

Besatzmaßnahmen dürfen nicht zu Beeinträchtigungen der natürlichen Lebensgemeinschaft führen. 
 
Siebenter Teil Schutz der Fischbestände 
§ 30 Schutz der Fische, der Gewässer und der Fischerei 
(1) Zum Schutz der Fische, der Gewässer, ihrer Fauna und Flora und der Fischerei kann die oberste Fischerei-
behörde durch Verordnung Bestimmungen treffen über: 

4. Verbote oder Beschränkungen des Aussetzens von Fischen, die den natürlichen Fischbestand des Ge-
wässers beeinträchtigen oder gefährden können, oder von Maßnahmen, die zu einer Veränderung des 
Erbguts bei Fischen führen, 

 
§ 40 Muschelfischerei 
(1) Die Ausübung der Muschelfischerei und der Muschelzucht in den Küstengewässern bedarf der Erlaubnis des 
Landes Schleswig-Holstein. 
(4) Um das Einschleppen von seuchenartigen Krankheiten und Muschelschädlingen zu verhindern, ist es verbo-
ten, 

1. Muscheln, die aus Gebieten außerhalb der schleswig-holsteinischen Küstengewässer stammen, in 
schleswig-holsteinische Gewässer auszubringen,  

2. Muschelfischereifahrzeuge in schleswig-holsteinischen Küstengewässern zu benutzen, die zuvor in an-
deren Gewässern zum Muschelfang oder zur Beförderung von Muscheln verwendet wurden. 

Darüber hinaus gelten die §§ 37 und 38 entsprechend. 
(5) Die obere Fischereibehörde kann in Fällen, in denen nachweisbar keine Gefahr der Einschleppung von seu-
chenartigen Krankheiten oder Muschelschädlingen besteht, Befreiungen von den Verboten nach Absatz 4 zulas-
sen. 
  
Neunter Teil Fischereiverwaltung 
§ 42 Fischereibehörden 
(1) Oberste Fischereibehörde ist das Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tou-
rismus. 
(2) Durch Rechtsverordnung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 des Landesverwaltungsgesetzes wird bestimmt, welche 
Behörde die Aufgaben der oberen Fischereibehörde wahrnimmt. 
  
§ 43 Fischereiaufsicht 
(1) Die Aufsicht über die Fischerei in den Küstengewässern führen die obere Fischereibehörde und die Wasser-
schutzpolizeidirektion durch, in den Binnengewässern die obere Fischereibehörde. 
(2) Unberührt von Absatz 1 bleibt die besondere Aufsicht des Landes über die genossenschaftlichen Angelegen-
heiten (§ 24). 
(3) Zur Durchführung der Fischereiaufsicht kann die obere Fischereibehörde zuverlässige, sachkundige und mit 
den Aufgaben der Fischereiaufsicht vertraute Personen zu ehrenamtlichen Fischereiaufseherinnen oder Fische-
reiaufsehern bestellen. Sie sind zur gewissenhaften Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu verpflichten. Sie 
unterliegen den Weisungen der oberen Fischereibehörde. 
(4) Die Fischereiberechtigten oder die Fischereiausübungsberechtigten können zum Schutz ihrer Fischereirechte 
geeignete Personen (private Fischereiaufseherinnen oder Fischereiaufseher) bestellen, die auf Antrag amtlich 
bestätigt Werden, wenn gegen ihre Eignung und Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Die privaten Fische-
reiaufseherinnen und Fischereiaufseher haben Anordnungen der Fischereiaufsichtspersonen zu befolgen. 
  
§ 44 Befugnisse der Fischereiaufsicht 
(2) Die Fischereiaufsichtsperson hat bei dienstlichem Einschreiten auf Verlangen ihren Dienstausweis vorzuzei-
gen, es sei denn, dass ihr dies aus Sicherheitsgründen nicht zugemutet werden kann. Die Fischereiaufsichtsper-
sonen sind darüber hinaus befugt, Personen, 

0. die unberechtigt fischen,  
1. die auf oder an Gewässern, in denen sie nicht zur Ausübung der Fischerei berechtigt sind, mit Fangge-

räten angetroffen werden, oder  
2. die eine sonstige Zuwiderhandlung gegen fischereiliche Vorschriften begehen, 

die gefangenen Fische und die Fanggeräte abzunehmen. 
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§ 46 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

3. entgegen § 13 Abs. 3 Besatzmaßnahmen durchführt,  
 

V.2.6. Bundeswaldgesetz 

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz)Vom 2. Mai 
1975 (BGBl. I S. 1037; 27.7.1984 I S. 1034; 2.9.1998 S. 2521; 25.6.2001 Artikel 40 S. 1215, 29.10.2001 S. 2785 
Art. 204) (Gl.-Nr.: 790-18) 
 
§ 1 Gesetzeszweck  
Zweck dieses Gesetzes ist insbesondere,  

1. den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und wegen seiner Bedeutung für die 
Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Was-
serhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infra-
struktur und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) zu erhalten, erforderlichen-
falls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern,  

2. die Forstwirtschaft zu Fördern und  
3. einen Ausgleich zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesitzer herbei-

zuführen.  
 
§ 9 Erhaltung des Waldes  
(1) Wald darf nur mit Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde gerodet und in eine andere Nut-
zungsart umgewandelt werden (Umwandlung). Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsantrag sind die 
Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers sowie die Belange der Allgemeinheit gegen-
einander und untereinander abzuwägen. Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung des Waldes 
überwiegend im öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der Wald für die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts, die forstwirtschaftliche Erzeugung oder die Erholung der Bevölkerung von wesentlicher Bedeutung ist.  
(2) Eine Umwandlung von Wald kann auch für einen bestimmten Zeitraum genehmigt werden; durch Auflagen ist 
dabei sicherzustellen, daß das Grundstück innerhalb einer angemessenen Frist ordnungsgemäß wieder aufge-
forstet wird.  
(3) Die Länder können bestimmen, daß die Umwandlung  

1. keiner Genehmigung nach Absatz 1 bedarf, wenn für die Waldfläche auf Grund anderer öffentlich-
rechtlicher Vorschriften rechtsverbindlich eine andere Nutzungsart festgestellt worden ist;  

2. weiteren Einschränkungen unterworfen oder, insbesondere bei Schutz- und Erholungswald, untersagt 
wird. 

 
§ 11 Bewirtschaftung des Waldes  
Der Wald soll im Rahmen seiner Zweckbestimmung ordnungsgemäß und nachhaltig bewirtschaftet werden. 
Durch Landesgesetz ist mindestens die Verpflichtung für alle Waldbesitzer zu regeln, kahlgeschlagene Waldflä-
chen oder verlichtete Waldbestände in angemessener Frist  

1. wieder aufzuforsten oder  
2. zu ergänzen, soweit die natürliche Wiederbestockung unvollständig bleibt,  

falls nicht die Umwandlung in eine andere Nutzungsart genehmigt worden oder sonst zulässig ist.  
 
 

V.2.7. Pflanzenschutzrecht 

Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen, PflSchG - Pflanzenschutzgesetz, Fassung vom 14. Mai 1998, BGBl. I 
 1998 S. 971, 6.8.2002 S. 3082 (Gl.-Nr.: 7823-5) 
 
§ 1 Zweck  
Zweck dieses Gesetzes ist,  

1. Pflanzen, insbesondere Kulturpflanzen, vor Schadorganismen und nichtparasitären Beeinträchtigungen 
zu schützen,  

2. Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen,  
3. (weggefallen)  
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4. Gefahren abzuwenden, die durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln oder durch andere Maß-
nahmen des Pflanzenschutzes, insbesondere für die Gesundheit von Mensch und Tier und für den Na-
turhaushalt, entstehen können,  

5. Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft im Bereich des Pflanzenschutzrechts durchzuführen.  
 
§ 2 Begriffsbestimmung 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Pflanzenschutz:  
a. der Schutz von Pflanzen vor Schadorganismen und nichtparasitären Beeinträchtigungen,  
b. der Schutz der Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen (Vorratsschutz)  

einschließlich der Verwendung und des Schutzes von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen, durch die 
Schadorganismen bekämpft werden können;  

 
        7. Schadorganismen: 

Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen in allen Entwicklungsstadien, die erhebliche Schäden an Pflanzen 
oder Pflanzenerzeugnissen verursachen können. Viren und ähnliche Krankheitserreger werden den Mik-
roorganismen, nicht durch Schadorganismen verursachte Krankheiten werden den Schadorganismen 
gleichgestellt; 

 
§ 3 Pflanzenschutzmaßnahmen  
(1) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, soweit es zur 
Erfüllung der in § 1 genannten Zwecke erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates  

1. anzuordnen, das Auftreten oder den Verdacht des Auftretens von Schadorganismen, den Anbau oder 
das Vorkommen bestimmter Pflanzenarten, sonstige für das Auftreten oder Bekämpfen von Schadorga-
nismen erhebliche Tatsachen oder die Anwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel, Pflanzenschutzge-
räte oder Verfahren des Pflanzenschutzes der zuständigen Behörde anzuzeigen;  

2. Verfügungsberechtigte und Besitzer zu verpflichten, Befallsgegenstände, Grundstücke, Gebäude oder 
Räume auf das Auftreten von Schadorganismen zu überwachen, zu untersuchen oder untersuchen zu 
lassen;  

3. Verfügungsberechtigte und Besitzer zu verpflichten, bestimmte Schadorganismen zu bekämpfen oder 
bekämpfen zu lassen, sowie bestimmte Pflanzenschutzmittel, Pflanzenschutzgeräte oder Verfahren hier-
für vorzuschreiben oder zu verbieten;  

4. (weggefallen)  
5. anzuordnen, daß die zuständigen Behörden Pflanzen und Grundstücke auf das Auftreten bestimmter 

Schadorganismen überwachen und bestimmte Schadorganismen bekämpfen;  
6. das Vernichten, Entseuchen oder Entwesen von Befallsgegenständen und das Entseuchen oder Entwe-

sen des Bodens, von Kultursubstraten oder von Gebäuden oder Räumen anzuordnen sowie bestimmte 
Mittel, Geräte oder Verfahren hierfür vorzuschreiben oder zu verbieten;  

7. die Verwendung bestimmter Kultursubstrate für die Anzucht oder den Anbau bestimmter Pflanzen vor-
zuschreiben oder zu verbieten;  

8. die Nutzung befallener, befallsverdächtiger oder befallsgefährdeter Grundstücke zu beschränken sowie 
Vorschriften über die Sperre solcher Grundstücke zu erlassen;  

9. die Verwendung nicht geeigneten Saat- oder Pflanzguts oder nicht geeigneter zur Veredlung bestimmter 
Pflanzenteile zu verbieten oder zu beschränken;  

10. den Anbau bestimmter Pflanzenarten zu verbieten oder zu beschränken;  
11. das Inverkehrbringen bestimmter Pflanzen, die für die Erzeugung von Pflanzen oder sonst zum Anbau 

bestimmt sind (Anbaumaterial),  
a. bei Befall oder Verdacht des Befalls mit bestimmten Schadorganismen zu verbieten oder zu 

beschränken,  
b. von dem Ergebnis einer Untersuchung auf Befall mit bestimmten Schadorganismen oder auf 

Resistenz gegen bestimmte Schadorganismen oder von einer Genehmigung abhängig zu ma-
chen;  

12. anzuordnen, daß befallene, befallsverdächtige oder befallsgefährdete Grundstücke von bestimmten 
Pflanzen freizumachen oder freizuhalten sind;  

13. das Befördern, das Inverkehrbringen und das Lagern bestimmter Schadorganismen und Befallsgegens-
tände zu verbieten, zu beschränken oder von einer Genehmigung oder Anzeige abhängig zu machen;  

14. das Züchten und das Halten bestimmter Schadorganismen sowie das Arbeiten mit ihnen zu verbieten, 
zu beschränken oder von einer Genehmigung oder Anzeige abhängig zu machen;  

15. anzuordnen, daß Grundstücke, Gebäude, Räume oder Behältnisse, die dem Lagern von Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnissen dienen, zu entseuchen, zu entwesen oder zu reinigen sind, und bestimmte Mittel, 
Geräte oder Verfahren hierfür vorzuschreiben oder zu verbieten;  

16. Vorschriften zum Schutz von Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen  
a. vor ihrer Gefährdung durch Pflanzenschutzmittel, Pflanzenschutzgeräte oder sonstige Geräte 

und Einrichtungen, die im Pflanzenschutz benutzt werden, oder  
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b. im Hinblick auf ihren Nutzen für die Bekämpfung von Schadorganismen  
zu erlassen;  

17. Vorschriften über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Tieren, Pflanzen oder Mikroorganis-
men zur Bekämpfung bestimmter Schadorganismen zu erlassen; dabei kann es das Inverkehrbringen 
und die Verwendung von Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen von einer Genehmigung abhängig ma-
chen sowie die Voraussetzungen und das Verfahren hierfür regeln.  

(2) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 3, 6, 15, 16 und 17 bedürfen des Einvernehmens mit den Bundesmi-
nisterien für Arbeit und Sozialordnung und für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, soweit sie sich auf die 
Anwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel oder anderer Stoffe beziehen.  
(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt,  

1. Rechtsverordnungen nach Absatz 1 zu erlassen, soweit das Bundesministerium für Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirtschaft von seiner Befugnis keinen Gebrauch macht,  

2. durch Rechtsverordnung, soweit es zur Erfüllung der in § 1 genannten Zwecke erforderlich ist,  
a. in Gebieten, die für den Anbau bestimmter Pflanzenarten besonders geeignet sind, den Anbau 

bestimmter Pflanzenarten zu verbieten oder die Verwendung bestimmten Saat oder Pflanzen-
guts sowie bestimmte Anbaumethoden vorzuschreiben,  

b. vorzuschreiben, daß Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse nur in bestimmter Art und Weise gela-
gert werden dürfen.  

Sie können durch Rechtsverordnung diese Befugnis auf andere Behörden übertragen und dabei bestimmen, daß 
diese ihre Befugnis durch Rechtsverordnung auf nachgeordnete oder ihrer Aufsicht unterstehende Behörden 
weiter übertragen können.  
 
§ 4 Maßnahmen gegen Ein- und Verschleppung von Schadorganismen  
Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, soweit es  

1. zum Schutz gegen die Gefahr  
a. der Einschleppung von Schadorganismen in die Mitgliedstaaten,  
b. der Verschleppung von Schadorganismen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft oder in 

ein Drittland oder  
2. zum Schutz bestimmter Gebiete vor Schadorganismen und Befallsgegenständen  

erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Befördern, das Inverkehrbringen, 
die Einfuhr und die Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegenständen zu verbieten oder zu beschränken. 
Es kann dabei insbesondere  

1. das Befördern, das Inverkehrbringen, die Einfuhr und die Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsge-
genständen abhängig machen  

a. von einer Genehmigung oder Anzeige,  
b. von einer Untersuchung oder vom Nachweis einer durchgeführten Entseuchung, Entwesung 

oder anderen Behandlung,  
c. von der Begleitung durch bestimmte Bescheinigungen,  
d. von einer bestimmten Verpackung oder Kennzeichnung,  
e. von einer Zulassung oder Registrierung des Betriebs, der die Pflanzen erzeugt oder angebaut 

hat oder der die Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse, Kultursubstrate oder andere Befallsgegens-
tände in den Verkehr bringt, einführt oder lagert;  

2. Vorschriften erlassen über  
a. die Durchführung von Untersuchungen einschließlich der Probenahme,  
b. die Beobachtung, Verwendung oder Behandlung einschließlich der Vernichtung der Befallsge-

genstände,  
c. die Verpflichtung zu Aufzeichnungen, insbesondere über durchgeführte Untersuchungen, über 

das Auftreten von Schadorganismen, über deren Bekämpfung sowie über den Verbleib von Be-
fallsgegenständen,  

d. Inhalt, Form und Ausstellung der Bescheinigungen nach Nummer 1 Buchstabe c,  
e. die Schließung von Packungen und Behältnissen sowie die Verschlußsicherung,  
f. die Aufbewahrung von Bescheinigungen und Aufzeichnungen sowie deren Vorlage bei der zu-

ständigen Behörde,  
g. die Voraussetzungen und das Verfahren` für die Zulassung oder Registrierung der Betriebe 

nach Nummer 1 Buchstabe e einschließlich des Ruhens der Zulassung, von Beschränkungen 
für zugelassene oder registrierte Betriebe bei der Pflanzenerzeugung, beim Pflanzenanbau und 
beim Befördern, Inverkehrbringen oder Lagern von Befallsgegenständen sowie der Verarbei-
tung und Nutzung der in dem Verfahren erhobenen Daten,  

h. die Voraussetzungen und das Verfahren für die Zulassung von Einrichtungen, die Pflanzen, 
Pflanzenerzeugnisse oder Kultursubstrate auf den Befall mit Schadorganismen untersuchen, 
einschließlich des Ruhens der Zulassung oder von Beschränkungen der Untersuchungstätigkeit 
sowie der Verarbeitung und Nutzung der in dem Verfahren erhobenen Daten. 
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Pflanzenbeschauverordnung, vom 5. Dezember 2002 (BGBl. I Nr. 83 S. 4493), zuletzt geändert durch „Zehnte 
Verordnung zur Änderung der Pflanzenbeschauverordnung" Vom 5. Juni 2003 (BGBl. I Nr. 24 S. 799)  
 
Zweiter Abschnitt Einfuhr aus einem Drittland und Durchfuhr  
 
§ 2 Einfuhrverbot für Schadorganismen  
Die in Anlage 1 aufgeführten Schadorganismen dürfen aus einem Drittland nicht eingeführt werden.  
 
 

V.2.8. Düngemittelrecht 

V.2.8.1. Düngemittelgesetz 

 Düngemittelgesetz Vom 15. November 1977 (BGBl. I S. 2134; 1989 S. 1435; 1994 S. 2705; 1999 S. 2451; 2000 
S. 1045; 25.6.2001 Artikel 10 S. 1215; 29.10.2001 S. 2785 Art. 183) (Gl.-Nr.: 7820-2)  
 
§ 1 Begriffsbestimmungen  
Im Sinne dieses Gesetzes sind  

1. Düngemittel: Stoffe, die dazu bestimmt sind, unmittelbar oder mittelbar Nutzpflanzen zugeführt zu wer-
den, um ihr Wachstum zu fördern, ihren Ertrag zu erhöhen oder ihre Qualität zu verbessern; ausge-
nommen sind Stoffe, die überwiegend dazu bestimmt sind, Pflanzen vor Schadorganismen und Krank-
heiten zu schützen oder, ohne zur Ernährung von Pflanzen bestimmt zu sein, die Lebensvorgänge von 
Pflanzen zu beeinflussen, sowie Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate, Pflanzenhilfsmittel, Kohlendioxid, Torf 
und Wasser;  

§ 1a Anwendung von Düngemitteln  
(1) Stoffe nach § 1 Nr. 1 bis 5 dürfen nur nach guter fachlicher Praxis angewandt werden. Die Düngung nach 
guter fachlicher Praxis dient er Versorgung der Pflanzen mit notwendigen Nährstoffen sowie der Erhaltung und 
Förderung der Bodenfruchtbarkeit, um insbesondere die Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen, 
preiswerten Erzeugnissen zu sichern.  
(2) Zur guten fachlichen Praxis gehört, daß die Düngung nach Art, Menge und Zeit auf den Bedarf der Pflanzen 
und des Bodens unter Berücksichtigung der im Boden verfügbaren Nährstoffe und organischen Substanz sowie 
der Standort- und Anbaubedingungen ausgerichtet wird. Der Nährstoffbedarf der Pflanzen richtet sich nach ihrer 
Ertragsfähigkeit unter den jeweiligen Standort- und Anbaubedingungen sowie den Qualitätsanforderungen an die 
Erzeugnisse.  
(3) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Bundesministerium) wird er-
mächtigt, Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates  

1. die Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Sinne des Absatzes 2,  
2. flächenbezogene Obergrenzen für das Aufbringen von Nährstoffen aus Wirtschaftsdüngern tierischer 

Herkunft  
näher zu bestimmen.  
 
§ 2 Zulassung von Düngemitteltypen 
(1) Düngemittel dürfen gewerbsmäßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie einem Düngemitteltyp ent-
sprechen, der durch Rechtsverordnung zugelassen ist,  
(2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats Typen von 
Düngemittel zuzulassen, die bei sachgerechter Anwendung die Fruchtbarkeit des Bodens und die Gesundheit 
von Menschen und Haustieren nicht schädigen und den Naturhaushalt nicht gefährden sowie geeignet sind, das 
Wachstum von Nutzpflanzen wesentlich zu fördern, ihren Ertrag wesentlich zu erhöhen oder ihre Qualität wesent-
lich zu verbessern. In der Rechtsverordnung können zur Abgrenzung der Düngemitteltypen Vorschriften erlassen 
werden über  

1. die Bezeichnung der Düngemitteltypen,  
2. die einen Düngemitteltyp bestimmenden Nährstoffe und sonstigen Bestandteile sowie ihre Mindestgehal-

te,  
3. die Bewertung der Bestandteile, bei Nährstoffen die Bewertung nach ihren Formen und Löslichkeiten,  
4. die Zusammensetzung,  
5. die Art der Herstellung,  
6. äußere Merkmale,  
7. Gehalte an Nebenbestandteilen,  
8. andere für die Wirkung oder Anwendung der Düngemittel wichtige Erfordernisse.  
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(3) Absatz 1 gilt nicht für  
1. Düngemittel, die zur Lieferung in Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes bestimmt 

sind, ausgenommen Düngemittel, die als EG-Düngemittel bezeichnet sind,  
2. Düngemittel, die unentgeltlich zu Forschungs- oder Untersuchungszwecken in den dafür erforderlichen 

Mengen abgegeben werden,  
3. Wirtschaftsdünger, auch in Gemischen mit Stoffen nach § 1 Nr. 3 bis 5, mit Torf oder Wasser.  

 

V.2.8.2. Düngeverordnung 

Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen Düngeverordnung, Vom 26. 
Januar 1996 (BGBl. I 1996 S. 118; 1997 S. 1835; 14.2.2003 S. 235)  
 
§ 1 Sachlicher Geltungsbereich  
Diese Verordnung gilt für die Anwendung von Düngemitteln auf landwirtschaftlich einschließlich gartenbaulich 
genutzten Flächen. Ausgenommen sind Haus- und Nutzgärten sowie in geschlossenen, bodenunabhängigen 
Kulturverfahren genutzte Flächen.  
 
§ 2 Grundsätze der Düngemittelanwendung 
 
§ 3 Besondere Grundsätze für die Anwendung von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft und von Se-
kundärrohstoffdüngern 
 
§ 4 Grundsätze der Düngebedarfsermittlung 
 

V.2.8.3. Düngenmittelverordnung 

Düngemittelverordnung, Vom 4. August 1999 (BGBl. I 1999 S. 1758, S. 2206; 2001 S 3371; 2002 S. 4646 
 
§ 1 Zulassung von Düngemitteltypen sowie Anforderungen an Düngemittel, Natur- und Hilfsstoffe 
(1) Die in Anlage 1 festgelegten Düngemitteltypen werden nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 zugelassen.  
(2) Düngemittel und Stoffe nach § 1 Nr. 3 bis 5 des Düngemittelgesetzes, die organische Bestandteile enthalten, 
dürfen gewerbsmäßig nur in den Verkehr gebracht  
werden, wenn sie im Hinblick auf die Verursachung von  

1. Krankheiten bei Mensch oder Tier durch Übertragung von Krankheitserregern und  
2. Schäden an Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder Böden durch Verbreitung von Schadorganismen un-

bedenklich sind.  
 

 

V.2.9. Wasserhaushaltsgesetz 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts WHG - Wasserhaushaltsgesetz, Vom 19. August 2002 (BGBl. I 
Nr. 59 vom 23.8.2002 S. 3245)  
 
§ 1a Grundsatz  
(1) Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. 
Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen 
Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen ab-
hängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit 
insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen 
von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen; ein hohes Schutzniveau 
für die Umwelt insgesamt, unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes, ist zu gewährleisten.  
(2) Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein kön-
nen, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers oder 
eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten, um eine mit Rücksicht auf den Wasser-
haushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers zu erzielen, um die Leistungsfähigkeit des Wasserhaus-
halts zu erhalten und um eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.  
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(3) Durch Landesrecht wird bestimmt, dass der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung vorrangig aus 
ortsnahen Wasservorkommen zu decken ist, soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht 
entgegenstehen.  
(4) Das Grundeigentum berechtigt nicht  

1. zu einer Gewässerbenutzung, die nach diesem Gesetz oder nach den Landeswassergesetzen einer Er-
laubnis oder Bewilligung bedarf,  

2. zum Ausbau eines oberirdischen Gewässers.  
 
§ 25a Bewirtschaftungsziele  
(1) Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht als künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, so zu 
bewirtschaften, dass  

1. eine nachteilige Veränderung ihres ökologischen und chemischen Zustands vermieden und  
2. ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird.  

(2) Die Anforderungen an die  
1. Beschreibung,  
2. Festlegung und Einstufung,  
3. Darstellung in Karten und  
4. Überwachung  

des Zustands der oberirdischen Gewässer werden durch Landesrecht bestimmt.  
(3) Durch Landesrecht werden die Maßnahmen bestimmt, die auf die Verminderung der Verschmutzung der ober-
irdischen Gewässer, auf die schrittweise Verminderung von Einleitungen und sonstigen Einträgen prioritärer Stof-
fe sowie auf die Beendigung oder die schrittweise Einstellung von Einleitungen und sonstigen Einträgen prioritä-
rergefährlicher Stoffe nach näherer Maßgabe entsprechender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft abzie-
len. Prioritäre Stoffe und prioritäre gefährliche Stoffe im Sinne des Satzes 1 sind die Stoffe, die als solche durch 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft festgelegt werden.  
 
 

V.2.10. Abfallrecht  

V.2.10.1. Kreislaufwirtschaftsgesetz 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von 
Abfällen KrW-/AbfG - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz  
Vom 27. September 1994 (BGBl. I 1994 S. 2705; 1996 S. 1354; 1998 S. 509, 1485, 2455; 2000 S. 632; 27.7. 
2001 S. 1950, 2001 S. 2331; 29.10.2001. S. 2785 Art. 57; 21.8.2002 S. 3322 02) (Gl.-Nr.: 2129-27-2)  
 
§ 1 Zweck des Gesetzes  
Zweck des Gesetzes ist die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die 
Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen.  
 
§ 2 Geltungsbereich  
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für 

1. die Vermeidung,  
2. die Verwertung und  
3. die Beseitigung von Abfällen.  

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für 
1. die nach dem Tierkörperbeseitigungsgesetz, nach dem Fleischhygiene- und dem Geflügelfleischhygie-

negesetz, nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, nach dem Milch- und Margarinege-
setz, nach dem Tierseuchengesetz, nach dem Pflanzenschutzgesetz und nach den aufgrund dieser Ge-
setze erlassenen Rechtsverordnungen zu beseitigenden Stoffe,  

2. Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe im Sinne des Atomgesetzes,  
3. Stoffe, deren Beseitigung in einer aufgrund des Strahlenschutzvorsorgegesetzes erlassenen Rechtsver-

ordnung geregelt ist,  
4. Abfälle, die beim Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten und Weiterverarbeiten von Bodenschätzen in den 

der Bergaufsicht unterstehenden Betrieben anfallen, ausgenommen Abfälle, die nicht unmittelbar und 
nicht üblicherweise nur bei den im 1. Halbsatz genannten Tätigkeiten anfallen,  

5. nicht in Behälter gefaßte gasförmige Stoffe,  
6. Stoffe, sobald diese in Gewässer oder Abwasseranlagen eingeleitet oder eingebracht werden,  
7. das Aufsuchen, Bergen, Befördern, Lagern, Behandeln und Vernichten von Kampfmitteln 
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§ 3 Begriffsbestimmungen 
(1) Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind alle beweglichen Sachen, die unter die in Anhang I aufgeführten Grup-
pen fallen und deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muß. Abfälle zur Verwertung sind 
Abfälle, die verwertet werden; Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung.  ... 
 

V.2.10.2. Bioabfallverordnung 

Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtne-
risch genutzten Böden BioAbfV - Bioabfallverordnung,  
Vom 21. September 1998 (BGBl. I 1998 S. 2955; 2001 S. 3379; 25.4.2002 S. 1488) 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen  
Im Sinne dieser Verordnung bedeuten die Begriffe  

1. Bioabfälle: 
Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft zur Verwertung, die durch Mikroorganismen, bodenbürtige 
Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden können; hierzu gehören insbesondere die in Anhang 1 Nr. 1 
genannten Abfälle; Bodenmaterial ohne wesentliche Anteile an Bioabfällen gehört nicht zu den Bioabfäl-
len; Pflanzenreste, die auf forst- oder landwirtschaftlich genutzten Flächen anfallen und auf diesen Flä-
chen verbleiben, sind keine Bioabfälle;  

 
§ 3 Anforderungen an die Behandlung  
(1) Entsorgungsträger, Erzeuger und Besitzer haben Bioabfälle vor einer Aufbringung oder der Herstellung von 
Gemischen einer Behandlung zuzuführen, welche die seuchen- und phytohygienische Unbedenklichkeit gewähr-
leistet. Satz 1 gilt auch für Speiseabfälle aus Gaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, so-
weit diese Abfälle nicht nach den Bestimmungen des Tierkörperbeseitigungsgesetzes beseitigt werden müssen.  
(2) Die seuchen- und phytohygienische Unbedenklichkeit nach Absatz 1 ist gegeben, wenn keine Beeinträchti-
gung der Gesundheit von Mensch oder Tier durch Freisetzung oder Übertragung von Krankheitserregern und 
keine Schäden an Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder Böden durch die Verbreitung von Schadorganismen zu 
besorgen sind. Die im einzelnen einzuhaltenden Anforderungen an die Behandlung und die Materialien sind im 
Anhang 2 festgelegt. 
 

V.2.10.3. Klärschlammverordnung 

Klärschlammverordnung (AbfKlärV), Vom 15. April 1992 (BGBl. I 1992 S. 912; 1997 S. 446; 25.3.2002 S. 
1193; 25.4.2002 S. 1488)  
 
§ 3 Voraussetzungen für das Aufbringen  
(1) Klärschlamm darf auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden nur so aufgebracht werden, daß 
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird und die Aufbringung nach Art, Menge und Zeit auf den Nähr-
stoffbedarf der Pflanzen unter Berücksichtigung der im Boden verfügbaren Nährstoffe und organischen Substanz 
sowie der Standort- und Anbaubedingungen ausgerichtet wird. Im übrigen gelten für das Aufbringen von Klär-
schlamm die Bestimmungen des Düngemittelrechts entsprechend.  
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VI. Leitfaden für Experteninterviews 

 

Projekt: Nationale IAS-Strategie 

 

Mit Akteuren und oder Experten aus den Sektoren, bei denen ein Handlungsbezug zu IAS erkennbar 

ist, werden Gespräche geführt, in denen die Position/Sicht des jeweiligen Sektors/Akteurs erhoben 

werden soll. 

 

Die Position der Sektoren wird durch vier Dimensionen ermittelt: 

a) Interessen 
b) Handlungspotenziale 
c) Kooperationen 
d) Gesamtpositionierung  

 

Jede der Dimensionen ist auf den konkreten Bezug des jeweiligen Sektors zu IAS anzupassen. Als 

Leitfaden dienen die folgenden Fragen: 

 

 

 

a) Interessen 

Mit der Dimension „Interessen“ soll festgestellt werden, welche Interessen der Sekor mit IAS verbindet 

und bei welchen Arten aus Sektorsicht die Hauptprobleme mit IAS liegen. 

1. Welche Arten (IAS) sind für den Sektor relevant, an welchen Arten besteht ein Inte-
resse? 

2. Worin besteht das Interesse:  
gibt es einen erwarteten Nutzen ökonomischer, ökologischer oder sozial Art?  
sind ökonomische, ökologische oder soziale Schäden bekannt oder anzunehmen? 

3. Bestehen bei einer oder mehreren der genannten Arten Konflikte mit anderen Akteu-
ren? Wenn ja, bei welcher Art, mit welchem Akteur und worin besteht der Konflikt? 

4. Bestehen bei einer oder mehreren der genannten Arten gleiche oder ähnliche Interes-
sen von seiten anderer Akteure, also gibt es Akteure, die mit der Art ebenfalls eine 
Nutzenerwartung bzw. Schäden verbinden? 
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b) Handlungspotenziale 

Die Dimension „Handlungspotentiale“ bezieht sich auf den Einsatz von Instrumenten unterschiedlicher 

Art. Dazu gehören zum einen die rechtlichen Regelungen als Grundlage für den Einsatz von Instru-

menten und der Maßnahmenvollzug, zum anderen generelle Möglichkeiten zu Aktivitäten, wie z.B. 

informelle Vereinbarungen, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit. 

1. Ist das Instrumentarium zur Prävention, Kontrolle und Management von IAS insge-
samt ausreichend? 

2. Gibt es Änderungsbedarf im Hinblick auf die rechtlichen Regelungen? Wenn ja, wel-
chen? 

3. Gibt es Probleme im Vollzug? Wenn ja, welche? 

4. Welche weiteren Instrumente, wie z.B. Aufklärung, informelle Vereinbarungen usw., 
werden angewendet? Mit welchem Erfolg, welchen Problemen, gibt es Verbesse-
rungsmöglichkeiten? 

 

 

c) Kooperationen 

Bei der Dimension „Kooperationen“ geht es darum, sowohl bestehende Kooperationen als auch den 

Bedarf für weitere Kooperationen zu erfassen. Kooperationen können zum einen über (unverbindli-

chen) Informationsaustausch stattfinden, zum anderen in Form von Beteiligungen an Entscheidungen 

oder im praktischen Vollzug. 

1. Gibt es Kooperationen mit anderen Akteuren? Wenn ja, mit welchen Akteuren und 
worin besteht die Zusammenarbeit? 

2. Gibt es einen Bedarf für weitere Kooperationen? Wenn ja, mit wem und wie könnte 
eine solche Kooperation aussehen? 

 

 

d) Gesamtpositionierung  

Abschließend geht es hier im Hinblick auf die nationale Strategie um eine Gesamteinschätzung der 

Rolle des Sektors und/oder Akteurs, zu seinem Beitrag im Handlungsfeld IAS. 

1. Hat der Sektor ausreichende Kompetenzen für Prävention, Kontrolle und Manage-
ment von IAS? 

2. Wäre es aus Sektorsicht sinnvoll, die Kompetenzen auszuweiten? Wenn ja, welche 
weiteren Kompetenzen sollte er erhalten? 

3. Wäre es aus Sektorsicht sinnvoll, wenn es Änderungen bei den Kompetenzen ande-
rer Sektoren/Akteure gäbe? Wenn ja, welche? 
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